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Weiterentwicklung der Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses in 
Deutschland
In Deutschland wird auf höchstem Niveau geforscht und
gelehrt. Das ist nur möglich, wenn exzellente Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern exzellente Bedin-
gungen vorfinden und sich die klügsten Köpfe für eine
Karriere in Wissenschaft und Forschung entscheiden.

Nachwuchsförderung durch die Bundesregierung

Ziel der Nachwuchsförderung der Bundesregierung ist es,
die besten Bedingungen zu schaffen, damit sich die
Potenziale junger Menschen optimal entfalten und Hoch-
qualifizierte ihre Chancen in Deutschland wahrnehmen
können. Wie in Kapitel 4.1 näher ausgeführt wird, fördert
die Bundesregierung den wissenschaftlichen Nachwuchs
durch eine Reihe unterschiedlicher Maßnahmen im Rah-
men der Programm- und Projektförderung sowie in er-
heblichem Umfang indirekt durch die institutionelle För-
derung von Wissenschafts- und Mittlerorganisationen.

So wurden beispielsweise die Mittel in der Begabtenför-
derung von 80,5 Mio. Euro im Jahr 2005 auf 113 Mio.
Euro für das Jahr 2008 erhöht, so dass wesentlich mehr
junge Menschen in ihrem Studium und im Rahmen ihrer
Promotion finanziell unterstützt werden; überdies wurden
die Promotionsstipendien erstmals seit 2001 auf nunmehr
1 050 Euro monatlich erhöht und damit an die gestiege-
nen Lebenshaltungskosten angepasst. Das Programm
„Zeit gegen Geld“ trägt mit dazu bei, dass Familie und
Karriere für Begabte im Hochschulbereich besser verein-
bar wird. Mit diesem Programm erhalten Studierende und
promovierende Eltern die Option, Stipendienmittel ganz
oder teilweise für die Kinderbetreuung einzusetzen. Auch
mit dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz, das die Sonder-
regelungen für die Qualifizierungsphase von jungen
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern um eine fa-
milienpolitische Komponente ergänzt, wird zur Familien-
gründung in diesem wichtigen Lebensabschnitt ermutigt. 

Ein ganz erheblicher Anteil an der Förderung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses wird auch durch die Ressort-
forschungseinrichtungen des Bundes getragen, für die die
Bundesregierung Ende 2007 auf der Basis der Empfeh-
lungen des Wissenschaftsrates das „Konzept einer moder-
nen Ressortforschung“ beschlossen hat. Das Gros der
personengebundenen Förderung allerdings erfolgt durch
die verschiedenen Forschungs- und Förderorganisationen,
allen voran die DFG, die jungen Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftlern zum Beispiel in Nachwuchsgrup-
pen Gelegenheit geben, selbstständig zu forschen und
sich weiterzuqualifizieren. In diesem Zusammenhang ist
auch auf die Graduiertenschulen bzw. -kollegs hinzuwei-
sen, die es ermöglichen, dass Doktorandinnen und Dokto-
randen ihre Arbeit im Rahmen eines koordinierten, von
mehreren Hochschullehrern getragenen Forschungspro-
gramms durchführen können. Dem Ziel, wissenschaftliche
Netzwerke auf- und auszubauen und jungen Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftlern Gelegenheit zum themen-
und aufgabenbezogenen Austausch zu geben, dienen auch
die vom BMBF geförderten Nachwuchsgruppen in wichti-

gen Zukunftstechnologien; so zum Beispiel in den Berei-
chen Lebenswissenschaften, Gesundheitsforschung oder
im Rahmen des Programms BioFuture. Die mit einer
Neuausrichtung verbundene Fortführung des äußerst er-
folgreichen Programms „Promotion an Hochschulen in
Deutschland (PHD)“ durch das Programm „PhD-Net“ des
DAAD trägt überdies dazu bei, dass die Kooperation
deutscher Universitäten mit Hochschulen im Ausland in-
tensiviert und die Internationalisierung des Forschungs-
und Innovationsstandorts Deutschland weiter vorange-
trieben wird.

Um im internationalen Wettbewerb um Spitzenkräfte
konkurrenzfähig zu sein und ganz vorne mithalten zu
können, hat die Bundesregierung einen hochdotierten In-
ternationalen Preis für Forschung in Deutschland mit dem
Namen Alexander von Humboldt-Professur ins Leben ge-
rufen, der von der Alexander von Humboldt-Stiftung aus-
geschrieben worden ist: Damit sollen jährlich bis zu zehn
weltweit führende Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler aller Fachgebiete aus dem Ausland angeworben
werden. Ziel ist es, weltweit umworbene Wissenschaftler
für eine langfristige Forschungstätigkeit in Deutschland
zu gewinnen und sie am Forschungsstandort Deutschland
zu halten. Das Preisgeld dient nicht nur dazu, internatio-
nalen Topkräften ein konkurrenzfähiges Gehalt zu bieten.
Der überwiegende Teil der Preissumme soll in die For-
schungsarbeiten und in den Aufbau neuer Forschungs-
gruppen fließen. Neben der herausragenden Qualifikation
der Preisträger ist das Gesamtkonzept der vorschlagenden
Hochschule entscheidend. Darüber hinaus müssen Nomi-
nierende darlegen, wie sie den Preisträger auch nach Ab-
lauf der Förderung durch die AvH langfristig an ihre Ein-
richtung binden wollen, was im Regelfall durch die
Berufung auf eine Professur geschehen sollte. Das Pro-
gramm steht Spitzenforscherinnen und Spitzenforschern
aller Disziplinen aus dem Ausland offen, die in Deutsch-
land auf einen Lehrstuhl berufbar sind. Aber auch aus
Deutschland stammende Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler können nominiert werden, sofern sie im Aus-
land wissenschaftlich etabliert sind. Vorschlagsberechtigt
sind die Hochschulen; außeruniversitäre Forschungsein-
richtungen können Vorschläge gemeinsam mit einer deut-
schen Hochschule einreichen.

Mit dem im Bundesministerium für Bildung und For-
schung entwickelten Professorinnen-Programm wurde im
November 2007 ein nachhaltiges Instrument zur Förde-
rung von Spitzenwissenschaftlerinnen beschlossen, mit
dem Bund und Länder in den nächsten fünf Jahren
200 neue Stellen für Professorinnen an den deutschen
Hochschulen schaffen werden. Aus dem Haushalt des
BMBF werden für diese Maßnahme zur Verbesserung der
Chancengleichheit in der Wissenschaft insgesamt 75 Mio.
Euro zur Verfügung gestellt. 

Auch der Hochschulpakt, mit dem sichergestellt wird,
dass bis 2010 insgesamt über 90 000 zusätzliche Studien-
anfängerinnen und Studienanfänger an den Hochschulen
aufgenommen werden können, wird zu einem spürbaren
Ausbau der Personalkapazitäten im Bereich des wissen-
schaftlichen Nachwuchses beitragen. Und nicht zuletzt
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mit dem Pakt für Forschung und Innovation, der den gro-
ßen Forschungs- und Wissenschaftsorganisationen jedes
Jahr einen Mittelzuwachs von mindestens drei Prozent
garantiert, sowie der Exzellenzinitiative, durch die insge-
samt bisher 39 Graduiertenschulen mit jährlich rund einer
Million Euro gefördert werden, haben Bund und Länder
dafür gesorgt, dass die Nachwuchsförderung in Deutsch-
land nachhaltig gestärkt wird. 

Die Forschungseinrichtungen brauchen aber nicht nur
finanzielle Mittel, sondern auch mehr Flexibilität, um ex-
zellent, effizient und außerdem international wettbe-
werbsfähig arbeiten zu können. Deshalb wird die Bundes-
regierung Eckpunkte für ein Wissenschaftsfreiheitsgesetz
für attraktive Rahmenbedingungen erarbeiten. Dadurch
soll die Forschung auch in die Lage versetzt werden, für
den wissenschaftlichen Nachwuchs verbesserte und auf
die spezifische Lebenssituation abgestimmte Arbeitsbe-
dingungen anzubieten.

Auch in Zukunft wird die Bundesregierung in enger Ab-
stimmung mit den Ländern, Hochschulen, außeruniversi-
tären Forschungseinrichtungen und den verantwortlichen
Akteuren dazu beitragen, dass die Förderung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses weiter verbessert und ausge-
baut wird. Dabei richtet sich das Hauptaugenmerk auf die
Schaffung von Transparenz und die Steigerung von
Effizienz und Nachhaltigkeit. Mit dem Kommunikations-
und Informationssystem Wissenschaftlicher Nachwuchs
(KISSWiN), für das das BMBF die Anschubfinanzierung
übernommen hat, wird bereits ein innovatives Instrument
dafür entwickelt, dass sich alle Interessierten aus dem In-
und Ausland schnell und problemlos über Karrierewege
und Fördermöglichkeiten informieren können.

Intensivierung des Dialogs zur Stärkung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses 

Die Ergebnisse des ersten Bundesberichts zur Förderung
des wissenschaftlichen Nachwuchses (BuWiN) bestäti-
gen das vielfältige Spektrum und die hohe Qualität der
Nachwuchsförderung in Deutschland. Das ist das Ver-
dienst von allen, die für die Ausbildung junger Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler an den Hochschulen
und außeruniversitären Einrichtungen Verantwortung
übernehmen. 

Mit dem vorliegenden Bericht leistet die Bundesregie-
rung einen Beitrag zur Intensivierung des Dialogs um die
Schaffung optimaler Bedingungen für den wissenschaftli-
chen Nachwuchs in Deutschland. Mit der Einrichtung ei-
nes Beirats1, hat dieser Dialog bereits für die Erarbeitung
des BuWiN und für die Diskussion über notwendige Re-
formen einen Rahmen erhalten, der weiter entwickelt und
künftig in der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz von
Bund und Ländern (GWK) institutionell verankert wer-
den soll.

Als Quintessenz der Situationsbeschreibung des BuWiN
werden dabei die nachfolgend aufgeführten Reforman-

stöße bei allen weiteren Maßnahmen zur Verbesserung
der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses von
zentraler Bedeutung sein.

Reformbereich: Frühe Karriereperspektiven/Planbarkeit 

Ein zentraler Reformbereich der Förderung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses besteht darin, exzellenten
jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern früh-
zeitig berechenbare Karriereperspektiven anzubieten. Ge-
nerell sollten Hochschulen und Forschungseinrichtungen
ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gute und verläss-
liche Arbeitsbedingungen bieten. In der Regel werden
Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler
aber noch zu lange darüber im Unklaren gelassen, ob sie
sich auf eine Karriere in Wissenschaft und Forschung
dauerhaft einlassen können. Auch hervorragende Leistun-
gen in der Lehre werden bislang zu selten honoriert.

Verbesserungen in diesem Bereich werden nicht zuletzt
unter dem Aspekt empfohlen, dass klare und frühzeitig
eröffnete Karriereperspektiven die Selbstständigkeit jun-
ger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterstüt-
zen und dadurch auch die Möglichkeiten zur Selbstorga-
nisation in Forschung und Lehre ausgeweitet werden
können. Eine bessere Planbarkeit spielt darüber hinaus
eine zentrale Rolle bei der Frage nach der Vereinbarkeit
von Familie und wissenschaftlicher Karriere; sie bietet
den Rahmen für (internationale) Mobilität und erlaubt die
notwendige Konzentration auf Forschung und Lehre. Zu
einer Verbesserung der Karriereperspektiven gehört auch,
die Rückkehr in das Wissenschaftssystem nach Beschäfti-
gungsphasen außerhalb der Hochschule zu unterstützen
und – wo sinnvoll – in der Karriereplanung zu verankern.
Durch mehr Transparenz und Planbarkeit kann generell
die Attraktivität einer wissenschaftlichen Karriere in
Deutschland für Nachwuchskräfte erhöht werden.

Handlungsansätze:

– Verbesserte Information und Beratung zum Qualifizie-
rungsspektrum und den Berufsperspektiven in der
Wissenschaft schon während des Studiums, verstärkte
Betreuungsangebote insbesondere für die Such- und
Orientierungsphase vor dem Beginn einer Promotion.

– Ausweitung des „Tenure track“2 an den Hochschulen.

– Verbesserung der Karriereperspektiven für Nach-
wuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler, die
ihren Schwerpunkt in der Lehre sehen.

– Unterstützung der Nachwuchswissenschaftlerinnen
und -wissenschaftler in Übergangsphasen für den Fall,
dass die weitere Qualifizierung nicht unmittelbar mög-

1 Über die Mitglieder des Beirats informiert Anlage 1.

2 Die Begriffe Tenure und Tenure track stammen aus dem angelsächsi-
schen Raum, wo sie für das übliche Modell der wissenschaftlichen
Laufbahn stehen. Nachwuchswissenschaftler erhalten in der Regel
nicht unmittelbar eine Festanstellung (Tenure), sondern müssen sich
erst im Wettbewerb bewähren. Solange erhalten sie nur befristete Ar-
beitsverhältnisse, aber stets mit Blick auf eine Festanstellung als As-
sociated Professor bzw. Full Professor. 
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lich ist (z. B. aufgrund auslaufender Drittmittelpro-
jekte).

– Förderung der Personal- und Organisationsentwick-
lung in der Wissenschaft.

– Verstärkung der Nachwuchsgruppen, Einrichtung von
mehr Juniorprofessuren (insbesondere mit Tenure-Op-
tion).

– Schaffung zusätzlicher Qualifikationsstellen und Pro-
fessuren.

– Verbesserte Anerkennung von anderen wissenschaftli-
chen Leistungen als Alternative zur Habilitation.

Reformbereich: Chancengerechtigkeit (insbesondere 
der Geschlechter sowie hinsichtlich Behinderung)

Die Chancen auf eine erfolgreiche wissenschaftliche Kar-
riere sind nach wie vor ungleich verteilt. Zwar kann eine
stetige Verbesserung der Situation konstatiert werden,
doch bleibt die Verpflichtung aktuell, bestehende Benach-
teiligungen einzelner Personengruppen – insbesondere
für Frauen sowie behinderte und chronisch kranke Nach-
wuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler – abzu-
bauen und alle Talente für eine wissenschaftliche Karriere
zu gewinnen.

Handlungsansätze:

– Verbindliche Verankerung von Beiträgen zur Verbes-
serung von Chancengleichheit und Gleichstellung in
den Nachwuchsförderprogrammen.

– Schaffung bzw. Ausweitung von „Tenure track“ an
den Hochschulen.

– Entwicklung von Konzepten und Ausweitung von
Maßnahmen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von
Familie und (Wissenschafts-)Karriere.

– Angemessene Berücksichtigung und Ausgleich behin-
derungsbedingter Nachteile (u. a. in Hinblick auf Aus-
wahlkriterien und Förderungshöchstdauer).3

– Deckung des behinderungsbedingten Mehrbedarfs
(technische, personelle sowie Mobilitätshilfen) für be-
hinderte Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wis-
senschaftler auch nach dem ersten berufsqualifizieren-
den Studienabschluss.

– Entwicklung, Einführung und Erprobung verbesserter
Verfahren der Aufnahme in Fördermaßnahmen, der
Einstellung und Berufung.

– Durchgängige Differenzierung nach Geschlecht bei
Controlling, Berichterstattung und Evaluation sowie
Verbesserung der Informationsbasis über die Situation
behinderter bzw. chronisch kranker Nachwuchswis-
senschaftlerinnen und -wissenschaftler.

– Einführung von Quoten (z. B. in Auswahl- bzw. Gut-
achtergremien).

– Schulung von Gutachtern in Hinblick auf Diversity,
Empowerment und zu Fragen der Chancengleichheit
in der Wissenschaft. 

– Gezielte Motivierung und frühzeitige Förderung von
leistungsstarken Studentinnen und aus benachteiligten
Gruppen (z. B. mit Migrationshintergrund oder
schweren Behinderungen).

Reformbereich: (Nachhaltiger) Effekt von 
Fördermaßnahmen

Ein zentraler Aspekt bei der Förderung des wissenschaft-
lichen Nachwuchses besteht darin, dafür zu sorgen, dass
die entsprechenden Programme und Maßnahmen auch
tatsächlich zur Erreichung der geplanten Ziele beitragen
und die dafür eingesetzten Ressourcen effizient und ef-
fektiv eingesetzt werden. Zu fragen ist also unter anderem
danach, inwieweit zur Verbesserung der Chancen sowie
zur Ausschöpfung der Potentiale beigetragen wird und ob
sich zum Beispiel nachhaltige Effekte in Bezug auf die
Verkürzung der Qualifizierungszeiten und hinsichtlich ei-
ner Verjüngung des wissenschaftlichen Personals an den
Hochschulen zu Karrierebeginn nachweisen lassen.

Handlungsansätze:

– Interne und externe Evaluierung der Fördermaßnah-
men bzw. -instrumente sowie deren Zusammenwir-
kens – insbesondere hinsichtlich der Geschlechterge-
rechtigkeit.

– Aufbau eines aufeinander abgestimmten Systems der
Nachwuchsförderung.

– Aufbau eines öffentlich zugänglichen Berichts- bzw.
Monitoringsystems.

– Aufbau eines (Wissenschaftler-)Panels für gezielte
Befragungen und Erhebungen.

– Identifizierung der Forschungsdesiderata zum wissen-
schaftlichen Nachwuchs (z. B. zu Fragen der Förde-
rung benachteiligter oder bildungsferner Personen-
gruppen). 

– Stärkung der (Hochschul-)Forschung bzw. der wissen-
schaftlichen Begleitung von Förderprogrammen.

– Nach Fachbereichen differenzierte Feststellung der
jährlichen „Erneuerungsquote“, d. h. des Nachrückens
von jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern auf frei gewordenen Professorenstellen.

Reformbereich: Internationalisierung der deutschen 
Hochschulen

Das deutsche Wissenschafts- und Forschungssystem
muss sich einer zunehmenden internationalen Konkur-
renz stellen. Es gilt, die Wettbewerbsfähigkeit und At-
traktivität zu sichern, um auch künftig ausländische bzw.
deutsche Spitzenkräfte aus dem Ausland auf Dauer für
Deutschland gewinnen zu können. Die Verbesserung der

3 Dies gilt insbesondere auch im Rahmen der Beteiligung behinderter
Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler in drittmittel-
finanzierten Forschungsprojekten; vgl. Hechler, 2007.
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Internationalisierung und der Ausbau internationaler
Kooperationen ist nicht zuletzt eine unabdingbare Vo-
raussetzung für wissenschaftliche Innovation.

Handlungsansätze:

– Verbesserung der Karriereperspektiven (insbes. durch
„Tenure track“).

– Aktive Rekrutierung des Hochschulpersonals aus dem
Ausland bzw. Rückgewinnung deutscher Wissen-
schaftler aus dem Ausland, Verbesserung der Beschäf-
tigungsbedingungen.

– Forcierung der Wiedereinstiegsförderung.

– Ausweitung internationaler Graduiertenkollegs.

– Verstärkung der Forschung über ausländischen wis-
senschaftlichen Nachwuchs in Deutschland.

– Tandembildung deutscher mit ausländischen Gra-
duiertenkollegs, Gewährung von Doppelabschlüssen.

– Förderung des internationalen Wissenschaftleraustau-
sches (z. B. durch Gastaufenthalte, Summer Schools,
Tagungen etc.).

– Verbesserte Anerkennung von Studien bzw. einer Be-
schäftigung im Ausland.

– Verbesserte Transparenz über Studien- und Promo-
tionsordnungen für Studierende und Nachwuchswis-
senschaftlerinnen und -wissenschaftler aus dem In-
und Ausland.

– Schaffung von Transparenz über Karrierewege und
Fördermaßnahmen im In- und Ausland.

– Entwicklung von Konzepten und Ausweitung von
Maßnahmen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von
Familie und (Wissenschafts-)Karriere.

– Verstärkung des Marketing für den Forschungsstand-
ort Deutschland.

Reformbereich: Karriereentwicklung inner- und 
außerhalb von Wissenschaft und Forschung

Wissenschaftliche Qualifizierung – insbesondere im Rah-
men der Promotion – muss zur Vermittlung bzw. Aneig-
nung berufsrelevanter Kompetenzen und Schlüsselquali-
fikationen beitragen. Die hohe Attraktivität des deutschen

Doktortitels ist nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund
seiner Wertschätzung außerhalb der Hochschulen ver-
ständlich. Aber auch innerhalb der Hochschulen wandelt
sich das Aufgabenspektrum des Hochschulpersonals und
es gilt, frühe Selbstständigkeit und Eigenverantwortung
in Forschung, Lehre und Selbstverwaltung zu ermögli-
chen. Im Zuge der Bemühungen um die Forcierung
lebenslangen Lernens, der Flexibilisierung von Berufs-
wegen und der Verbesserung beruflicher Entwicklungs-
möglichkeiten sollte es Akademikerinnen und Akademi-
kern grundsätzlich möglich sein, auch zu einem späteren
Zeitpunkt im Berufsleben in eine wissenschaftliche Kar-
riere überzuwechseln oder eine Phase wissenschaftlicher
Arbeit einzulegen. Die Durchlässigkeit der Berufsfelder
Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung muss verbessert
werden.

Handlungsansätze:

– Ausbau des Mentoring für Doktoranden und Post-docs
(mit Schwerpunkt bei Wissenschaftlerinnen).

– Ausbau von Graduiertenprogrammen.

– Entwicklung, Einführung und Erprobung verbesserter
Verfahren der Aufnahme in Fördermaßnahmen, der
Einstellung und Berufung.

– Ausweitung von Berufsberatungsstellen in den Hoch-
schulen (Career-Services).

– Stärkung der Zusammenarbeit von Hochschule, Wirt-
schaft und Verwaltung sowie Schaffung stärkerer
Durchlässigkeit zwischen den Arbeitsfeldern in Hoch-
schule, Wirtschaft und Verwaltung (u. a. durch Aner-
kennung von außerhalb der Hochschule erworbener
Kompetenzen und Qualifikationen für eine wissen-
schaftliche Karriere).

– Ausbau gemeinsamer (Weiter-)Bildungsangebote von
Hochschulen und Unternehmen.

– Ausbau der Förderung von hochschulübergreifenden,
interdisziplinären sowie internationalen Forschergrup-
pen.

– Etablierung der Karriereentwicklung für Nachwuchs-
wissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler
als Leitungsaufgabe in Hochschulen und Forschungs-
einrichtungen.
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1 Präambel
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF) legt hiermit den ersten Bundesbericht zur Förde-
rung des Wissenschaftlichen Nachwuchses (BuWiN) vor.
Das BMBF kommt damit der entsprechenden Ankündi-
gung in den Leitlinien der Bildungs- und Forschungspoli-
tik des BMBF vom Februar 2006 nach.

Der Bericht zielt auf die Darstellung und Analyse der Si-
tuation des wissenschaftlichen Nachwuchses in Deutsch-
land sowie die Benennung von Handlungsansätzen zur
Weiterentwicklung und für Reformmaßnahmen. Ein zen-
trales Ziel ist es, bestehende Informationsdefizite und
Handlungsdesiderata zu identifizieren sowie weiteren
Forschungsbedarf zu ermitteln. Der Bericht soll die natio-
nale Bildungsberichterstattung ergänzen und ein Baustein
sein für die Etablierung eines Berichtssystem zur Lage
und zur Weiterentwicklung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses in Deutschland.

Der Bundesbericht zur Förderung des Wissenschaftlichen
Nachwuchses stützt sich zum ganz überwiegenden Teil
auf die Ergebnisse der Studie „Wissenschaftlicher Nach-
wuchs in Deutschland – System, Förderwege, Reform-
prozesse“, die vom Institut für Hochschulforschung Wit-
tenberg e.V. an der Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg (HoF) in Kooperation mit dem Internationa-
len Zentrum für Hochschulforschung (INCHER) der Uni-
versität Kassel sowie dem Bayerischen Staatsinstitut für
Hochschulforschung und Hochschulplanung (IHF), Mün-
chen, erarbeitet wurde.4

Zur Begleitung der Arbeiten am BuWiN sowie zur Mit-
wirkung an der Erstellung der Empfehlungen wurde ein
Beirat eingerichtet, dem Vertreterinnen und Vertreter der
Länder (KMK), der Hochschulen (HRK) sowie von Wis-
senschaftsorganisationen, Hochschulforschungsinstituten
und Interessenverbänden angehören5. 

Parallel zur Veröffentlichung des Berichtes wird das
Kommunikations- und Informationssystem „Wissen-
schaftlicher Nachwuchs“ (KISSWiN) eingerichtet, das
der Generierung, Nutzbarmachung und Verbreitung von

Informationen über die Situation des wissenschaftlichen
Nachwuchses dienen und als modulares System des Wis-
sensmanagements aufgebaut wird. Herzstück des Kom-
munikations- und Informationssystems, das vom Zentrum
für Lern- und Wissensmanagement und Lehrstuhl Infor-
matik im Maschinenbau (ZLW/IMA) der RWTH Aachen
entwickelt wird, ist ein Internetportal, das unter anderem
mit einem Beratungsservice für junge Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler verknüpft wird. Nicht zuletzt
soll KISSWiN zu einem zentralen Kommunikations-
instrument für den wissenschaftlichen Nachwuchs selbst
ausgebaut werden und als Forum für aktuelle Themen
und Fragen genutzt werden6.

Als erster Bundesbericht, der die Situation des wissen-
schaftlichen Nachwuchses in Deutschland beleuchtet,
skizziert er insbesondere auch die Entwicklung der Nach-
wuchsförderung in Deutschland. Nur auf dieser Grund-
lage können die aktuelle Situation erklärt und Empfehlun-
gen zu künftigen Reformmaßnahmen gegeben werden.
Aufgrund der Datenlage wird dabei in der Regel die De-
kade von 1995 bis 2005 in den Blick genommen. Sofern
erforderlich und möglich, wird aber jeweils auf neuere
Entwicklungen hingewiesen. Da für die Beantwortung
zentraler Fragestellungen die erforderliche Datenbasis in
vielen Fällen bislang fehlt, wird unter anderem auch über
Ergebnisse zum Teil nicht repräsentativer Studien berich-
tet; auf mögliche Einschränkungen hinsichtlich der Aus-
sagekraft entsprechender Ergebnisse wird jeweils hinge-
wiesen.

Geplant ist, dass der BuWiN künftig in regelmäßigen Ab-
ständen über die aktuelle Situation des wissenschaftlichen
Nachwuchses in Deutschland informiert und damit allen
Verantwortlichen als Instrument der Analyse und Weiter-
entwicklung dient. Vorgesehen ist dabei, den Bericht suk-
zessive auch auf Bereiche auszuweiten, die im Rahmen
der vorliegenden Berichterstattung noch unzureichend
einbezogen oder vollständig ausgeklammert werden
mussten. Dies gilt insbesondere für den wichtigen Be-
reich der wissenschaftlichen Nachwuchsförderung im Be-
reich der privaten Wirtschaft und von Unternehmen oder
auch für weitere Analysen zu speziellen Personengruppen
über den Geschlechtervergleich hinaus. 

4 Die vollständige Studie wird vom Institut für Hochschulforschung
(HoF) im Rahmen einer Verlagsveröffentlichung allgemein zugäng-
lich gemacht.

5 Über die Mitglieder des Beirats informiert Anlage 1.
6 Die Internetadresse lautet: www.kisswin.de bzw. www.forschernach-

wuchs.de.
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2 Überblick: Nachwuchsförderung 
in Deutschland

2.1 Strukturen der Nachwuchsförderung
Bereits im Jahr 1980 hat sich der Wissenschaftsrat mit
dem Begriff „wissenschaftlicher Nachwuchs“ auseinan-
dergesetzt und im Grundsatz besitzt die vor fast drei Jahr-
zehnten verabschiedete Definition noch immer Gültig-
keit; sie entspricht im Wesentlichen dem auch heute in
Deutschland verbreiteten Verständnis. 

Mit dem Begriff werden Personen bezeichnet, „die sich
im Anschluss an einen ersten Studienabschluss durch
wissenschaftliche Arbeit an einer Hochschule oder einer
außeruniversitären Forschungseinrichtung für eine Tätig-
keit qualifizieren, in der sie an der Mehrung und Weiter-
entwicklung der wissenschaftlichen Erkenntnisse und
technischen Innovationen mitwirken können.“ (Wissen-
schaftsrat 1980: 8/9)7 Die im Zuge des Bologna-Prozesses
einsetzende Ausdifferenzierung der Studienabschlüsse
durch die Umstellung auf Bachelor und Master (BA/MA)
erschwert es heute, den Startpunkt der Nachwuchsphase
exakt zu bestimmen. Ein erster Studienabschluss wird
schon mit dem BA erreicht und das MA-Studium kann
bereits Elemente wissenschaftlicher Qualifizierung auf-
weisen. 

Der Wissenschaftsrat unterschied zwischen zwei Phasen
(ebd.):

– Phase I durchlaufen Post-Graduierte8, die sich wissen-
schaftlich weiterqualifizieren, ohne direkt eine Promo-
tion anzustreben, sowie Doktoranden. Sie endet mit
dem angestrebten Abschluss der Weiterqualifizierung
bzw. der Promotion. 

– In Phase II qualifizieren sich Post-Doktoranden. Dazu
zählen Promovierte, die sich entweder wissenschaft-
lich weiterqualifizieren, ohne mit einem unmittelbaren
Verbleib an der Hochschule (oder einer vergleichbaren
Institution) zu rechnen, oder die gezielt einen Verbleib
anstreben. Letztere werden als „Hochschullehrernach-
wuchs“ bezeichnet. 

Der so genannte Hochschullehrernachwuchs „umfasst
demnach nur diejenigen, die nach der Promotion an Uni-
versitäten und außeruniversitären Forschungseinrichtun-
gen besondere Stationen durchlaufen, die in Forschung
und Lehre für eine Tätigkeit als Universitätsprofessor
qualifizieren sollen, in der Regel bis zur Habilitation“
(Wissenschaftsrat 1996b: 9). Der Förderung dieser
Gruppe widmete der Wissenschaftsrat später noch geson-
derte Empfehlungen und formulierte: „Der Qualifizie-
rungsprozess nach der Promotion ist auf die Ausübung
des Hochschullehrerberufs ausgerichtet und wird mit der

Erstberufung auf eine Professur erfolgreich abgeschlos-
sen.“ (Wissenschaftsrat 1996c: 90/91) 

Schon früh wurde darauf hingewiesen, dass wissenschaft-
liche Qualifizierung nicht auf eine mit Laufbahn-Vorstel-
lungen verknüpfte Vorbereitung auf eine Tätigkeit in der
Universität begrenzt werden darf. (Wissenschaftsrat
1986: 43) Diese Auffassung hat der Wissenschaftsrat in
den folgenden Jahrzehnten mehrfach bekräftigt. „Die
Promotion ist in Deutschland nicht allein auf eine wissen-
schaftliche Laufbahn ausgerichtet. Die Gestaltung der
Promotionsphase kann sich daher nicht ausschließlich an
den Anforderungen der Ausbildung des Hochschullehrer-
nachwuchses orientieren.“ (Wissenschaftsrat 2002b: 46)
Ungeachtet dessen muss im Mittelpunkt die Ausbildung
zu eigenständiger wissenschaftlicher Arbeit stehen. (ebd.:
92) Die HRK führte dazu aus: „Die Promotion bestätigt
eine individuelle Qualifikation. (…) Die Befähigung der
Doktoranden zur selbständigen wissenschaftlichen Arbeit
ist daher über die Erstellung der Dissertation hinaus we-
sentliches Ziel einer Promotion.“ (HRK 2003b: 65) Weit-
gehend einig ist man sich, dass eine selbständig erbrachte
wissenschaftliche Forschungsleistung das Wesen der Pro-
motion ausmacht. „Die Promotion ist in ihrer Idee seit je
eine starke und eigenständige Forschungsarbeit. Genau
dies muss sie auch bleiben. Sie ist die erste Qualifikation
zu selbständiger wissenschaftlicher Arbeit und zugleich
die Voraussetzung für alle weiteren.“ (Kleiner 2007: 33)
Die Entscheidung für einen Berufsweg außerhalb der
Universität sollte spätestens mit dem Abschluss der Pro-
motion fallen, denn „während die Promotion vielfach als
adäquate Qualifikation betrachtet und in einigen Berufs-
feldern (etwa Archivwesen, Museumsleitung o. ä.) sogar
regelmäßig erwartet wird, ist ein späterer Einstieg in den
allgemeinen Arbeitsmarkt nur in seltenen Fällen erfolg-
reich.“ (Wissenschaftsrat 2006a, 75) 

Entsprechend der Qualifizierungswege kann nach wie vor
auch von einer zweiphasigen Nachwuchsförderung ge-
sprochen werden. In der ersten Phase geht es um die För-
derung der wissenschaftlichen Qualifizierung mit einem
Abschluss innerhalb des universitären Systems, die zwar
dessen Leistungsmaßstäben genügen muss, aber nicht
zwingend auf einen Verbleib abzielt. Da ein breiteres
Berufsspektrum ins Visier genommen wird, ist eine För-
derung über den eigenen institutionellen Bedarf hinaus
erforderlich. Kennzeichnend für die zweite Phase ist da-
gegen die wissenschaftliche Qualifizierung mit dem pri-
mären Interesse der universitären Personalrekrutierung.
Die Hochschulen und Disziplinen – so der Wissenschafts-
rat – stehen deshalb in der Pflicht, „eine sinnvolle Rela-
tion zwischen der Zahl der für den Hochschullehrerberuf
Qualifizierten und den freien Professuren anzustreben.“
(Wissenschaftsrat 2006a: 75) Sinngemäß gelte dies auch
für die Berufung von Juniorprofessorinnen und -professo-
ren. Ihnen sollte die Stelle nur angeboten werden, wenn
eine dauerhafte Berufsperspektive im Bereich des Mögli-
chen liegt. (Wissenschaftsrat 2007a: 38) Für die beiden
Phasen haben sich die nachfolgend verwendeten Bezeich-
nungen „Promotionsphase“ (auch unter „Post-Graduier-
ten-Phase“ zu finden) und „Post-doc-Phase“ durchge-
setzt. 

7 Der Wissenschaftsrat hat diese Definition später erneut bestätigt.
(Wissenschaftsrat 1996b: 8)

8 Im Bericht werden weitestgehend die männlichen und weiblichen
Bezeichnungen gewählt. Wenn mit einer Personenbezeichnung eine
Funktion oder Zugehörigkeit zu einer Gruppe ohne Rücksicht auf die
Geschlechterzusammensetzung gemeint ist, wird aus Gründen der
besseren Lesbarkeit z. T. auch das generische Maskulinum verwen-
det. 
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Das allgemeine Begriffsverständnis von der Promotion
als Nachweis eigenständiger wissenschaftlicher Leistung
und von der Post-doc-Qualifizierung als Voraussetzung
der Berufung zum Hochschullehrer weist fachkulturelle
und institutionelle Ausdifferenzierungen auf. Haupt-
gründe dafür sind zum einen im Fortbestand von (vor al-
lem berufsständischen) Traditionen, zum anderen in der
Gliederung des Hochschulsystems zu suchen, die sich in
differenzierten Karrieremustern niederschlägt. In der Li-
teratur findet sich eine Klassifizierung nach arbeitsmarkt-
notwendigen Promotionen (z. B. für Chemiker), Promo-
tionen mit dem Charakter eines berufsbefähigenden
Abschlusses (z. B. in der Medizin) und Promotionen als
bewusst gewählte Weiterqualifizierung für die Wissen-
schaft. (Rademacher-Beusing 2004: 31) 

In der Medizin wird mit der Arbeit an der Dissertations-
schrift nicht selten schon während des Studiums begon-
nen. Sie trägt nach Einschätzung des Wissenschaftsrates
häufig den Charakter einer Studienabschlussarbeit. Statis-
tisch gesehen dominieren die Abschlüsse in der Medizin
das Promotionsgeschehen insgesamt (2005: Anteil der
Medizinpromotionen 32 Prozent, vgl. Statistisches Bun-
desamt, Fachserie 11, Reihe 4.2). Im Interesse einer reali-
tätsnahen Darstellung der Promotion als wissenschaftli-
che Qualifizierung wird bei statistischen Analysen die
Medizin in der Regel ausgeklammert bzw. gesondert dar-
gestellt. Im vorliegenden Bericht wird dieser u. a. vom
Wissenschaftsrat praktizierten Vorgehensweise i. d. R.
gefolgt. 

In einigen Berufsgruppen existiert neben dem akade-
misch geprägten Karrierepfad ein eigenständiger, eher tä-
tigkeitsbezogener Qualifizierungs- und Aufstiegsverlauf
(z. B. zum Konzertmeister in der Musik). Im künstleri-
schen Hochschulbereich weichen sowohl Leistungsmaß-
stäbe und Wege der Nachwuchsförderung als auch
Berufsbiographien und Berufungsvoraussetzungen diszi-
plinbedingt vom üblichen akademischen Prozedere ab.
Die nachfolgende Tabelle illustriert die Spannbreite der
Promotionsintensität in Abhängigkeit von der Fächer-
gruppe bzw. dem Fach.

Die Ausdifferenzierung betrifft zwar insbesondere die ge-
nerell auf ein breiteres Berufsspektrum ausgerichtete Pro-
motion, aber auch die Habilitation, obwohl diese in stär-
kerem Maße auf den Verbleib in der Wissenschaft und im
Hochschulbereich zielt. Janson/Schomburg/Teichler
(2006b: 59 ff., 72) identifizieren auf dieser Basis mehrere
Fächergruppen, in denen deutliche Abweichungen vom
Durchschnitt zu beobachten sind:

– In der Medizin hat die Habilitation traditionell eine
große Bedeutung. Sie ist in der Regel Voraussetzung
für die Ausübung einer Leitungsfunktion, z. B. der ei-
nes Chefarztes. (Wissenschaftsrat 2001: 23) Die Be-
treuungsrelation liegt hier merklich über dem Durch-
schnitt. 

– In den Ingenieurwissenschaften wird ein Großteil der
Professorinnen und Professoren aus der Industrie beru-
fen. Die Habilitation ist von geringerer Berufungsrele-
vanz als in anderen Fächergruppen; dementsprechend
fällt die Anzahl der Habilitationen kleiner aus als die

Anzahl der zu besetzenden Professuren. Die Betreu-
ungsrelation weist unterdurchschnittliche Werte auf. 

– Ähnliches ist in den künstlerischen und kunstwissen-
schaftlichen Fächern zu beobachten.

Ta b e l l e  1

Promotionsintensität (zeitversetzt, 3-Jahres-
durchschnitt) nach Fächergruppen und 

ausgewählten Studienbereichen

Quelle/Berechnungsgrundlage: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11,
Reihe 4.2 

Außen vor bleibt bei der oben skizzierten Begriffsbestim-
mung zum wissenschaftlichen Nachwuchs der Fachhoch-
schulbereich. Abweichend vom universitären Bereich
kann die für die Berufung auf eine FH-Professur erforder-

Fächergruppe
(und ausgewählte Fächer)

Promotions-
intensität

(in %)

Sprach- u. Kulturwiss. 8,0

Geschichte 21,8

Germanistik 5,2

Psychologie 10,9

Rechts-, Wirtschafts- u. Sozialwiss. 10,3

Politik- u. Sozialwiss. 13,5

Rechtswissenschaften 14,4

Wirtschaftswissenschaften 7,6

Mathematik, Naturwiss. 30,7

Mathematik 14,3

Physik 48,1

Chemie 75,9

Biologie 46,8

Medizin 71,0

Veterinärmedizin 64,1

Agrar-, Forst- u. Ernährungswiss. 21,6

Ingenieurwissenschaften 15,3

Maschinenbau 25,7

Elektrotechnik 19,2

Kunst, Kunstwissenschaften 4,3

Insgesamt 19,1
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lichen Qualifikation überwiegend nicht im System selbst
erworben werden. Zum einen gilt mehrjährige Praxis-
erfahrung außerhalb des Hochschulwesens als Berufungs-
voraussetzung. Zum anderen ist das Promotionsrecht tradi-
tionell und landeshochschulgesetzlich (unterschiedlich)
verankert in der Regel den Universitäten vorbehalten. In
den letzten Jahren hat sich die Diskussion um eine Auswei-
tung des Promotionsrechts allerdings intensiviert.9 Für leis-
tungsstarke Fachhochschulabsolventinnen und -absolven-
ten besteht die Möglichkeit zur Promotion an einer
Universität10, doch wird dieser Weg trotz tendenzieller
Steigerung nur relativ selten beschritten. Nach einer Um-
frage der HRK wurden im Zeitraum 2002/03 bis 2005/06
1 213 Fachhochschulabsolventinnen und -absolventen
mit Diplom oder MA-Abschluss zur Promotion zugelas-
sen, 403 schlossen die Promotion ab. (HRK 2006a) 

2.2 Entwicklung des Systems der 
Nachwuchsqualifizierung in 
Deutschland

Deutschland hat im Grundsatz stets an einer zweiphasi-
gen Nachwuchsqualifizierung festgehalten.11 Die Ausge-
staltung der Phasen durchlief verschiedene Reformen. Ab
Mitte der 1990er Jahre betraf dies zum einen die in der
Praxis quantitativ verstärkt spürbare, aber bisher noch
nicht dominierende Hinwendung zu einer strukturierten
Graduiertenförderung, insbesondere in Form von Gradu-
iertenkollegs. Im Leitfaden der Deutschen Forschungsge-
meinschaft (DFG) zur Antragstellung heißt es dazu:
„Graduiertenkollegs sind langfristige, aber nicht auf
Dauer angelegte Einrichtungen der Hochschulen zur För-
derung des graduierten wissenschaftlichen Nachwuchses
(Doktoranden) durch Beteiligung an der Forschung. Dok-
toranden sollen in Graduiertenkollegs die Gelegenheit
finden, im Rahmen eines systematisch angelegten Stu-
dienprogramms ihre Promotion vorbereiten zu können
und ihrer Dissertation in einem umfassenden Forschungs-
zusammenhang zu arbeiten.“ (zit. in Wissenschaftsrat
1994a: 409) Zum anderen löste man sich von der bisher
systemprägenden Vorstellung, dass die Habilitation die
Regelvoraussetzung für die Ausübung des Hochschul-
lehrerberufs darstellt. In Abhängigkeit von der Fächerkul-
tur und der Verankerung in der internationalen Wissen-
schaftlergemeinschaft wurden Abweichung bzw. Verzicht
auf das tradierte Habilitationsverfahren für sinnvoll er-
klärt und alternativen Zugangswegen Berechtigung zuge-
sprochen. (Wissenschaftsrat 1996c: 6) Mit der Einfüh-

rung der Juniorprofessur durch die 5. HRG-Novelle 2002
erfolgte eine – auch mit Statusaufwertung12 verbundene –
Erweiterung des Tätigkeits- und Kompetenzprofils des
„Hochschullehrernachwuchses“. Während Habilitanden
im Beschäftigungsverhältnis als Wissenschaftlicher As-
sistent an der Hochschule bis dahin wissenschaftliche
Dienstleistungen in Forschung und Lehre zu erbringen
hatten, die auch dem Erwerb einer weiteren wissenschaft-
lichen Qualifikation förderlich sind (§ 47 Abs. 1 Satz 1
HRG i. d. F. der 3. HRG-Novelle 1985), nehmen Junior-
professorinnen und -professoren, die zur Gruppe der
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer zählen, ihre
Aufgaben in Wissenschaft und Kunst, Forschung, Lehre
und Weiterbildung selbständig wahr (§ 43 HRG). 

Das Thema „Förderung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses“ wurde in den vergangenen Jahrzehnten stets
sehr intensiv diskutiert. Zu diesem Thema existieren eine
Vielzahl an Studien, Stellungnahmen und Empfehlungen
der verschiedenen Akteure. So zieht sich das Thema wie
ein roter Faden u. a. durch die Entschließungen der Hoch-
schulrektorenkonferenz (HRK) und die Veröffentlichun-
gen des Wissenschaftsrates. Den Wissenschaftsratsemp-
fehlungen sind in der Regel detaillierte Ist-Stands-
Analysen und Problemberichte vorangestellt, so dass
durch sie eine Chronologie der Nachwuchsförderung er-
kennbar wird, der im Folgenden schwerpunktmäßig nach-
gegangen werden soll. 

Die Wurzeln des heutigen Förderungssystems reichen weit
in die 1980er Jahre zurück. Gleiches gilt für manche As-
pekte der aktuellen Debatte, wie der über das Für und Wi-
der strukturierter Doktorandenbetreuung und der darin ein-
geschlossenen Frage, ob es sich bei der Promotionsphase
um die letzte Phase der Ausbildung oder die erste Phase ei-
ner wissenschaftlichen Tätigkeit handelt. Generell ist eine
enge Verknüpfung der Nachwuchsthematik mit Fragen des
Ersatzbedarfs an Hochschulpersonal und seiner Deckung
kennzeichnend – allerdings vor wechselndem Hintergrund
und mit variierender Schwerpunktsetzung, wie nachfol-
gend in den Grundzügen dargestellt wird. 

2.2.1 Themenstränge hochschulpolitischer 
Diskussionen und Reformen

Im Zuge des Ausbaus der Hochschulkapazitäten in den
1970er Jahren waren viele der neu geschaffenen Stellen
mit relativ jungen Wissenschaftlern besetzt worden und
damit längerfristig blockiert. Dies schmälerte die Karrie-
reaussichten für die nachfolgende Generation. Hinzu
kamen Einschnitte in das Fördervolumen durch das be-
vorstehende Auslaufen der gesetzlichen Graduiertenför-
derung auf Bundesebene.13 Zu diesem Zeitpunkt ging es

9 So hat sich der Hochschullehrerbund mehrfach dazu positioniert
(vgl. Anlage) und ein Heft der von ihm herausgegebenen Zeitschrift
„Die neue Hochschule“ diesem Thema gewidmet. (vgl. Waldeyer
2007; Stohrer 2007; Maas 2007) Auch der Wissenschaftsrat (2002a),
die DFG (Kleiner 2007) und der Verband führender Technischer
Hochschulen und Universitäten (TU9) (Promotionsrecht 2007) haben
zu diesem Thema Stellung genommen. 

10 Eröffnet durch den Beschluss der KMK vom 4. Dezember 1992 (vgl.
KMK 1994). 2003 wurde von der DFG erstmals ein Graduiertenkol-
leg, in dem eine Fachhochschule und eine Universität gemeinsam
Doktoranden ausbilden, in das Förderprogramm aufgenommen.
(DFG 2003) 

11 Dass dies von der international mehrheitlich gängigen Praxis ab-
weicht, wird in Kapitel 6 dargestellt.

12 Gesetzlich festgelegte Rechte, Pflichten und Gruppenzugehörigkeit
der Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren variieren im Länder-
vergleich. (vgl. Abschnitt 3.2 und 4.2)

13 Das Gesetz wurde durch das Haushaltsbegleitgesetz vom 22. Dezem-
ber 1984 aufgehoben. 1974 verzeichnete es mit über 9 000 Promo-
tionsstipendiaten seinen Höhepunkt. Nach der Umstellung auf Darle-
hen ging ihre Anzahl stetig zurück, so dass 1981 nur noch rd.
3 000 Stipendiaten gefördert wurden (Wissenschaftsrat 1986b: 44/45).
Über die aktuelle Situation informiert Kapitel 6.2. 
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in erster Linie darum, ein breites Spektrum an Förder-
möglichkeiten und flankierenden Maßnahmen zu entwi-
ckeln und zu finanzieren, das sich statt am kurzfristigen
Ersatzbedarf an den steigenden Absolventenzahlen orien-
tierte. (Wissenschaftsrat 1980: 8/9) Der Fokus lag auf der
dem Hochschulabschluss folgenden wissenschaftlichen
Qualifizierung. Die Doktorandinnen und Doktoranden
sollten systematisch in die institutionelle Forschungs-
arbeit eingebunden werden und möglichst frühzeitig in
Kontakt zu Forschungsgruppen und erfahrenen Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern treten. 

Ergänzend zur bis dahin vorherrschenden Einzelbetreu-
ung der Doktoranden setzte man ab Mitte der 1980er
Jahre verstärkt auf Graduiertenstudien. (Wissenschaftsrat
1986b: 9) Während der Wissenschaftsrat hierbei sowohl
an Spezialstudien als auch an Graduiertenkollegs dachte
(Wissenschaftsrat 1996b: 31), hat sich in der Praxis über
einen längeren Zeitraum das Graduiertenkolleg als Form
einer stärkeren Strukturierung und curricularen Ausge-
staltung der Promotionsphase durchgesetzt14. 1984 nahm
das erste Kolleg an der Universität zu Köln die Arbeit
auf. Auf Grund der überregionalen Bedeutung der neuen
Promotionsförderung entschied man sich bundesweit für
eine gemeinsame Finanzierung durch Bund und Länder.
Im Jahr 1989 wurde die Rahmenvereinbarung For-
schungsförderung von Bund und Ländern nach Arti-
kel 91b GG um die Förderung von Graduiertenkollegs er-
weitert. Wie vom Wissenschaftsrat empfohlen, wurde die
DFG mit der Durchführung des entsprechenden Pro-
gramms betraut. (Wissenschaftsrat 1994a: 406)

Während die Reform der Promotionsphase anlief, richtete
sich der Fokus Ende der 1980er Jahre verstärkt auf die
Habilitationsphase. (vgl. Wissenschaftsrat 1988) Die
Überalterung des wissenschaftlichen Nachwuchses ließ in
Kombination mit der verzerrten Altersstruktur der Profes-
sorenschaft auf eine Deckungslücke in den 1990er Jahren
schließen. Es würden dann nicht genug junge Wissen-
schaftler zur Verfügung stehen, um den altersbedingt
sprunghaft wachsenden Ersatzbedarf zu befriedigen. Die
Attraktivität der Wissenschaftlerlaufbahn sei zu gering,
die Ausstattung der Förderinstrumentarien unzureichend.
Angestrebt wurden materielle und personelle Rahmenbe-
dingungen, die eine zügige Habilitation ermöglichen soll-
ten. Der Wissenschaftsrat empfahl, herausragende Disser-
tationen als Habilitation anzuerkennen und verstärkt die
gesetzlich zulässige kumulative Habilitation zu nutzen.
An Heisenberg-Programm und Fiebiger-Professur hielt
man fest. Im Interesse der Erhöhung des Frauenanteils
wurde die flexible Handhabung von Altersgrenzen der
Förderinstrumente und Teilzeitformen für Stellen und Sti-
pendien empfohlen. (Wissenschaftsrat 1990d: 9)

Im Oktober 1990 verabschieden die Regierungschefs von
Bund und Ländern den Beschluss zum Zweiten Hoch-

schulsonderprogramm (HSP II). Das Programm sah die
Bereitstellung von umgerechnet über 2 Mrd. Euro im
Zeitraum 1991 bis 2000 vor (Finanzierungsschlüssel
60 zu 40). 15 Sein Ziel bestand in der „Sicherung der Leis-
tungsfähigkeit in Hochschule und Forschung, insbeson-
dere zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuch-
ses“ (Gemeinsamer Beschluss 1990: 1.)16 Der DFG
wurden Sondermittel für Habilitationsstipendien, Kinder-
betreuungszuschläge und ein modifiziertes Heisenberg-
Programm zur Verfügung gestellt. In außeruniversitären
Forschungseinrichtungen sollten befristete Beschäfti-
gungsmöglichkeiten für Post-Doktoranden eingerichtet
werden. Die Sonderfinanzierung erstreckte sich des Wei-
teren auf die Förderung von Graduiertenkollegs und die
Promotionsförderung durch die Begabtenförderungs-
werke. Außerdem standen (speziell für mathematisch-na-
turwissenschaftliche und ingenieurwissenschaftliche
Nachwuchskräfte) Auslandsstipendien für Graduierte und
Mittel zur Förderung von Auslandsaufenthalten (beides
über DAAD) bereit. Die Alexander von Humboldt-Stif-
tung (AvH) erhielt zusätzliche Mittel für die Postdokto-
randenförderung über Stipendien für langfristige For-
schungsaufenthalte im Ausland. 

Mit der deutschen Wiedervereinigung17 stellte sich die
Frage nach einer effektiven, bedarfsgerechten Förderung
insbesondere des Hochschullehrernachwuchses mit neuer
Brisanz. Zeitgleich musste erstens das altersbedingte
Ausscheiden eines großen Teils der Professorinnen und
Professoren in den alten Ländern kompensiert werden.
Zweitens entstand erheblicher Personalbedarf für die Be-
setzung der Professuren im Ostteil Deutschlands.18 Be-
reits im Vorfeld der rechtlichen Einheit hatte der Wissen-
schaftsrat für die Einrichtung von Nachwuchs-, Projekt-
und klinischen Forschergruppen in den neuen Ländern
plädiert, um jungen Wissenschaftlern eigenständige For-
schungsarbeit und die Leitung kleinerer Arbeitsgruppen
ohne institutionelle Festlegung zu ermöglichen. (Wissen-
schaftsrat 1990a: 20/21). Die HRK setzte sich für die

14 In jüngster Zeit wird ergänzend verstärkt ein zweistufiges Konzept
von Promotionskollegs und deren Zusammenfassung in Graduierten-
zentren (vgl. Wissenschaftsrat 2002b, Wissenschaftsrat 2006b, Wis-
senschaftsrat 2006a) bzw. die Einführung von Zentren für Doktoran-
denstudien (HRK 2003b) angeregt.

15 Das Programm wurde gemeinsam mit dem ostdeutschen Hochschul-
erneuerungsprogramm (HEP) vorfristig vom HSP III abgelöst, das
zum 1. Januar 1996 in Kraft gesetzt wurde.

16 Auf die gleichstellungspolitische Dimension der verschiedenen
Hochschulsonderprogramme wird in Kapitel 2.3 eingegangen.

17 Ungeachtet der sich im Verlauf der 40jährigen Trennung herausgebil-
deten Besonderheiten hatte die DDR in grundlegenden Fragen der
wissenschaftlichen Qualifizierung an der Tradition deutscher Univer-
sitätsgeschichte festgehalten, was die Anpassung an das westdeut-
sche Referenzmodell nach der Wiedervereinigung erleichterte. So
erfolgte die Qualifizierung in der DDR ebenfalls zweiphasig. Die
Promotion A schloss mit dem akademischen Grad „Doktor eines
Wissenschaftszweiges“ (Dr.) ab, die Promotion B (einst Habilitation)
mit dem „Doktor der Wissenschaften“ (Dr. sc.). Voraussetzung der
Verleihung war jeweils die Vorlage und Verteidigung einer wis-
senschaftlichen Arbeit in Form einer Dissertationsschrift. (vgl.
Burkhardt 1995) 

18 Nach einer Befragung der Projektgruppe Hochschulforschung Ber-
lin-Karlshorst nahmen westdeutsche Professorinnen und Professoren
1995 43 Prozent der an den Hochschulen der neuen Länder besetzten
Professuren ein. In den als besonders DDR-staatsnah und systemge-
bunden eingestuften Fächergruppen Sprach- und Kulturwissenschaf-
ten sowie Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften lag der
Anteil bei Werten um 60 Prozent, darunter 90 Prozent in den Rechts-
wissenschaften. (Burkhardt 1997: 27/28) 
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Schaffung von Assistentenstellen auf Zeit, hilfsweise Sti-
pendien ein. Orientiert wurde auf eine vier- bis fünfjäh-
rige Förderdauer einschließlich zweijährigem Aufenthalt
in den alten Ländern oder im Ausland. Sie schätzte den
Mittelbedarf auf 500 Mio. Euro. (Förderprogramm 1991) 

1991 unterbreitete der Wissenschaftsrat erneut Empfeh-
lungen zur Förderung ostdeutscher Nachwuchswissen-
schaftler. Im Rahmen eines zweiteiligen Stipendienpro-
gramms (zwei Jahre in den alten Ländern bzw. im
Ausland, drei Jahre in den neuen Ländern) sollten sie Ge-
legenheit erhalten, internationale Erfahrung zu sammeln
und größere Forschungsvorhaben zu realisieren. Geför-
dert werden sollten sowohl promovierte als auch habili-
tierte Wissenschaftler ohne ein Beschäftigungsverhältnis
in Hochschule und Forschung. 

Die von Wissenschaftsrat und HRK unterbreiteten Vor-
schläge fanden zum Teil Niederschlag in dem 1991
gemeinsam von Bund und neuen Ländern (Finanzierungs-
schlüssel 75 zu 25) verabschiedeten Hochschulerneue-
rungsprogramms (HEP). Für den Zeitraum 1991 bis 1996
standen insgesamt umgerechnet knapp 93 Mio. Euro für
die Nachwuchsförderung zur Verfügung. (Vereinbarung
zwischen Bund und Ländern 1992) Das entsprach knapp
acht Prozent des Mittelvolumens insgesamt. (vgl. Buck-
Bechler u. a. 1997: 400 ff.) Im Vordergrund der Habilita-
tionsförderung standen Stipendien, ergänzt um monatliche
Sach- und Reisekostenzuschüsse. Sie wurden für zwei
Jahre mit einjähriger Verlängerungsmöglichkeit gewährt.
Speziell an Nachwuchswissenschaftlerinnen mit Kindern
richtete sich das Angebot von Teilstipendien. Sowohl an
Promovierte als auch an Promovenden wurde des Weiteren
ein zweijähriges Stipendium für Forschungsaufenthalte an
westdeutschen oder ausländischen Hochschulen und For-
schungseinrichtungen vergeben. Für Auslandaufenthalte
übernahmen der DAAD und die AvH-Stiftung die Verant-
wortung. Das HEP stellte auch Mittel für die Vorbereitung
und Einrichtung von Graduiertenkollegs sowie für Promo-
tionsstipendien, die an verschiedene Begabtenförderungs-
werke gebunden waren, bereit. 

Mitte der 1990er Jahre rückten qualitative Aspekte des
Qualifizierungs- und Förderungssystems in den Vorder-
grund der nunmehr bundesweiten hochschulpolitischen
Reformbestrebungen. Beiden Qualifizierungsphasen
wurde die Hervorbringung eines zahlenmäßig ausreichen-
den Potentials an Nachwuchskräften bescheinigt. Sorgen
bereiteten dagegen die unzureichende Ausschöpfung der
Leistungsfähigkeit des Systems. Zur ersten Qualifizie-
rungsphase (Post-Graduierte, Doktoranden) vertrat der
Wissenschaftsrat die Auffassung, „dass die Betreuung und
Förderung … an deutschen Hochschulen und außeruniver-
sitären Forschungseinrichtungen nicht in vollem Maße den
Anforderungen gerecht werden, die innerhalb wie außer-
halb von Hochschule und Wissenschaft an wissenschaft-
lich qualifizierte Nachwuchskräfte gestellt werden.“ (Wis-
senschaftsrat 1996b: 9) Es wurde eine Reihe struktureller
Defizite und deren negative Folgen aufgezeigt:

– Promotionszeiten, die häufig „ein vernünftiges Maß
übersteigen“, 

– steigendes Durchschnittsalter der Doktoranden, im in-
ternationalen Vergleich zu alt,

– sehr später Berufseintritt von Nachwuchswissen-
schaftlern,

– unzureichende Einbindung in die Arbeit der Fachbe-
reiche,

– zu starke Spezialisierung der Ausbildungsprofile,

– unterentwickelte Mobilität der Doktoranden und unzu-
reichende Ausrichtung auf internationale Anforderun-
gen.

Nicht zuletzt wurde die Unterrepräsentanz von Frauen
thematisiert. Es ging dem Wissenschaftsrat vordergründig
nicht um zusätzliche Ressourcen und Programme. Viel-
mehr sollten Effizienz, Transparenz und langfristige Si-
cherheit der Förderung ausgebaut werden. Die struktu-
rierte Förderung in Form von Graduiertenkollegs erfasste
damals (und noch heute) nur eine Minderheit der Dokto-
randinnen und Doktoranden. Deshalb erschien es unum-
gänglich, dass die Hochschulen in Eigenverantwortung
organisatorische und inhaltliche Maßnahmen zur Verbes-
serung der Struktur des Qualifizierungs- und Förderungs-
systems ergreifen. Angestrebt wurde die Begrenzung der
Promotionszeit auf drei Jahre durch entsprechenden
methodischen und thematischen Zuschnitt der Disserta-
tionsvorhaben, Bereitstellung notwendiger Infrastruktur,
forschungsorientierte Graduiertenstudien, deutliche Mar-
kierung eines für Doktoranden und Betreuer verbindli-
chen zeitlichen Rahmens, Rigorosum durch Disputation
auf der Grundlage der Dissertation, Verkürzung der Zeit
zwischen Abgabe, Begutachtung und mündlicher Prü-
fung, Erleichterung der Publikation sowie Erlaubnis zur
zeitlich befristeten Titelführung vor der Veröffentlichung.
Eine verbindliche „Regelpromotionszeit“ wollte man al-
lerdings nicht einführen. Ausschlaggebend hierfür waren
die heterogenen fachspezifischen Promotionsgepflogen-
heiten und die unterschiedlichen individuellen Promo-
tionswege. Aus Sicht der aktuellen Diskussion ist es
interessant, dass die forschungsorientierten Graduierten-
studien zwar als regulärer Bestandteil des Ausbildungs-
angebotes konzipiert wurden, aber nicht als Fortsetzung
des Studiums, sondern als Angebot an zunehmend selb-
ständig Forschende. (ebd.: 39) Als entscheidende struktu-
relle Schwächen wurden die fehlende Selbständigkeit des
Nachwuchses und seine langjährige Abhängigkeit vom
jeweiligen Institutsleiter oder Lehrstuhlinhaber betrach-
tet. Nicht selten müssten forschungsfremde Dienstleistun-
gen erbracht werden. Außerdem sei die Lehrbelastung oft
zu hoch. Der Wissenschaftsrat forderte die Hochschulen
auf, „herausragenden Nachwuchswissenschaftlern Ar-
beitsbedingungen zu bieten, die ihnen die Durchführung
eigener Forschungsprojekte ermöglichen. Daher sollten
ihnen Sach- und Personalmittel zur Verfügung gestellt
werden, wenn sie selbständig Drittmittel einwerben“
(ebd.: 43). Vorgeschlagen wurden: 

– die Einrichtung eines Pools C1-Stellen an den Univer-
sitäten, die von einer Forschungskommission tempo-
rär und leistungsbezogen vergeben werden sollten,

– der Ausbau von DFG-Nachwuchsgruppen,
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– die besondere Unterstützung von Frauen19 durch spe-
zielle Fördermaßnahmen und durch Eröffnung des
Einstiegs in eine wissenschaftliche Karriere über Mit-
arbeiter- oder C1-Stellen sowie 

– die Verbesserung der Vereinbarkeit von wissenschaft-
licher Arbeit und Familientätigkeit für Frauen und
Männer.

Wissenschaftlichen Nachwuchs an den Hochschulen zu
halten, gewann an Bedeutung, weil sich abzeichnete, dass
sich in den kommenden Jahren die altersbedingte Ab-
gangsquote von Professorinnen und Professoren deutlich
erhöhen würde. Die anstehende Neubesetzungswelle
sollte dazu genutzt werden, eine ausgewogene Alters-
mischung in der Professorenschaft zu erzielen und die
Repräsentanz von Frauen zu erhöhen. (Wissenschaftsrat
1996c: 7) An einer weiteren eigenständigen Qualifizie-
rungsphase im Anschluss an die Promotion, die dem Er-
werb der Kenntnisse und Fähigkeiten für den Hochschul-
lehrerberuf dient, wurde festgehalten. Die zweite Phase
müsse „im Zeichen der Entwicklung eines eigenen Profils
in der Forschung sowie umfassender Kompetenzen in der
Lehre stehen. Künftige Hochschullehrer müssen zudem
über Kenntnisse und Fähigkeiten in der Organisation der
Forschung, der akademischen Selbstverwaltung sowie der
Personalführung verfügen und internationale Erfahrungen
besitzen.“ (ebd.: 5) Für den Erwerb der Qualifikation soll-
ten unterschiedliche Wege genutzt werden können. 

Das gemeinsam von Bund und Ländern getragene Hoch-
schulsonderprogramm III (HSP III, 1996 bis 2000, Finan-
zierungsschlüssel rd. 58 zu 42) knüpfte mit seiner Aus-
richtung auf Graduiertenkollegs und Stipendien (für
Graduierte, Doktoranden, Postdoktoranden, Habilitanden,
Auslandsaufenthalte) an die Förderstrategie des HSP II
an.20 (Vereinbarung 1996) Zusätzliche befristete Beschäf-
tigungsmöglichkeiten waren erneut nur für Postdokto-
randen an außeruniversitären Forschungseinrichtungen
insbesondere für die Bereiche Mathematik/Naturwissen-
schaften und Ingenieurwissenschaften vorgesehen.

2.2.2 Nachwuchsförderung im aktuellen 
hochschulpolitischen Kontext21

Zu Beginn der laufenden Dekade heißt es – vom Grund-
satz her – unverändert: „Die Attraktivität des Hochschul-
lehrerberufs und der Qualifizierungswege muss durch
frühere Selbständigkeit in Forschung und Lehre und
durch die frühzeitige Eröffnung einer belastbaren Karrie-
reperspektive nachhaltig erhöht werden.“ (Wissenschafts-

rat 2001: 5) Bei Betonung der Notwendigkeit, an der
Vielfalt der Zugangswege zur Universitätsprofessur fest-
zuhalten, wurde die Ergänzung der Personalstruktur um
eine auf fünf Jahre befristete Professur vorgeschlagen.
Für diese „Nachwuchsprofessoren“ sei eine korporations-
rechtliche Gleichstellung mit den übrigen Professoren
vorzusehen. Über die Eignung sollte in einem förmlichen
Berufungsverfahren entschieden werden, wobei eine he-
rausragende Promotion, Lehrerfahrung und zusätzliche
wissenschaftliche Leistungen (nach Maßgabe der aufneh-
menden Organisationseinheit) nachzuweisen sind. Emp-
fohlen wurde ein mindestens einmaliger Wechsel der
Hochschule entweder mit der Berufung zum Nachwuchs-
professor oder nach Ablauf der Befristungsdauer. Im
Falle einer Berufung von außen sollte – positive Begut-
achtung vorausgesetzt – die Umwandlung der Stelle in
eine unbefristete Professur erfolgen („Tenure track“22). 

Auch wenn sich die „strategische Bedeutung“ der Promo-
tion im Rahmen des neuen Personalmodells als zentrale
Zugangsvoraussetzung für die Nachwuchsprofessur erhö-
hen würde, sollte sie in der Regel nach drei Jahren abge-
schlossen sein. Hierzu sei eine Rückführung der geforder-
ten Leistungen auf den funktionalen Kern der Promotion
und die Einrichtung strukturierter Graduiertenstudien er-
forderlich. Für die Promotions- und Postdoktoranden-
phase wurde eine Gesamtdauer von sechs Jahren veran-
schlagt. (ebd.: 6)

Die Förderung von „Maßnahmen zur modellhaften Ent-
wicklung und Erprobung von Graduiertenstudiengängen“
fand Eingang in das gemeinsam von Bund und Ländern
finanzierte Hochschul- und Wissenschaftsprogramm
(HWP). (Bund-Länder-Vereinbarung 2000 Artikel 6) Für
die Laufzeit 2001-2006 stellte das HWP jährlich 30 Mio.
Euro zur Verfügung, die von Bund und Ländern je zur
Hälfte getragen wurden. 

2.2.2.1 Juniorprofessur

Für die Förderung der Juniorprofessur legte die Bundes-
regierung 2001 im Vorgriff auf entsprechende gesetzliche
Regelungen ein gesondertes Förderprogramm mit einem
Volumen von rund 180 Mio. Euro auf, das sie zu
100 Prozent finanzierte. Für die ersten Juniorprofessuren
wurde eine Anschubfinanzierung in Höhe von zunächst
150 000 DM, ab 2003 von durchschnittlich 60 000 Euro
pro Stelle als Zuschuss zu der für Forschungszwecke be-
nötigten Sachausstattung zur Verfügung gestellt. (BMBF
2001c) Die Finanzierung der Personalkosten der Junior-
professuren war ausschließlich Angelegenheit der Län-
der. 

Das Förderprogramm stieß auf insgesamt positive Reso-
nanz, insbesondere bei den Hochschulen in den neuen

19 Zu diesem Zeitpunkt bereitet der Wissenschaftsrat bereits eine Ana-
lyse der Situation von Frauen in der Wissenschaft vor. 1998 wurden
die „Empfehlungen zur Chancengleichheit von Frauen in Wissen-
schaft und Forschung“ verabschiedet. (Wissenschaftsrat 1998) Aus-
führliches dazu vgl. Abschnitt 5.2.

20 Das (auf die alten Länder bezogene) HSP II wies ursprünglich eine
Laufzeit bis zum Jahr 2000 auf. 1994 wurde die BLK von den Regie-
rungschefs der Länder beauftragt, einen Vorschlag für die Weiterfüh-
rung in einem neuen bundesweiten Programm zu erarbeiten. (vgl. da-
zu HRK 1995b) Im Ergebnis wurde das HSP III verabschiedet.

21 Anlage 2a skizziert im Überblick die aktuelle hochschulpolitische
Diskussion unterschiedlicher Interessengruppen.

22 Die Begriffe Tenure und Tenure track kommen aus dem angelsächsi-
schen Raum, wo sie für das übliche Modell der wissenschaftlichen
Laufbahn stehen. Nachwuchswissenschaftler erhalten in der Regel
nicht unmittelbar eine Festanstellung (Tenure), sondern müssen sich
erst im Wettbewerb bewähren. Solange erhalten sie nur befristete Ar-
beitsverhältnisse, aber stets mit Blick auf eine Festanstellung als As-
sociated Professor bzw. Full Professor. 
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Ländern. Bis Ende 200423 wurden vom BMBF etwa
850 Stellen für Juniorprofessuren an 65 Hochschulen in
allen Ländern bewilligt, davon wurden 786 Stellen be-
setzt und mit insgesamt 57,5 Mio. Euro gefördert.
(BMBF 2005e). Mehr als ein Viertel der Stellen
(28 Prozent) waren zum damaligen Zeitpunkt mit Frauen
besetzt; der Anteil der Nachwuchsforscher aus dem Aus-
land lag bei 14 Prozent. Juniorprofessuren wurden in ei-
ner Vielzahl von Fachrichtungen eingerichtet; gut
50 Prozent der Stellen davon in der Mathematik und den
Naturwissenschaften. 

2.2.2.2 Post-Graduierten-Förderung

Zu Beginn des laufenden Jahrzehnts richtete sich die
hochschulpolitische Aufmerksamkeit wieder verstärkt auf
die Doktorandenförderung. Sieben Jahre nach seinen letz-
ten Empfehlungen zu dieser Thematik zog der Wissen-
schaftsrat Bilanz. Im Grundsatz zielten seine Empfehlun-
gen darauf, „die bereits vielfältig existierenden Ansätze
einer strukturierten Doktorandenausbildung vor dem Hin-
tergrund veränderter Rahmenbedingungen auszubauen und
in der Fläche zu etablieren“ (Wissenschaftsrat 2002: 5),
und zwar unter betonter Berücksichtigung der fachspezi-
fischen Unterschiede bei der Gestaltung der Promotions-
phase. Im Wesentlichen wurden folgende Kernpunkte
weiterer Reformbemühungen herausgearbeitet:

– sachgerechte Strukturierung der Promotionsphase, mit
transparenten Verfahren, klaren Verantwortlichkeiten
und sinnvollem Zeitrahmen,

– intensivere Nutzung von Promotionskollegs und Zen-
tren für Graduiertenstudien, in denen Promotionskol-
legs zusammengefasst sein können,

– Aufrechterhaltung des Anspruchs auf eine selbstän-
dige wissenschaftliche Forschungsleistung als Grund-
lage der Promotion,

– bessere Abstimmung von Studien- und Promotions-
phase im Kontext der Einführung gestufter Studien-
gänge,

– verstärkte Internationalisierung der Doktorandenaus-
bildung,

– Verkürzung der Promotionszeiten (auf drei Jahre im
Regelfall), insbesondere durch eine Begrenzung pro-
motionsferner Dienstleistungen,

– Ausgleich des reduzierten Umfangs an Doktoranden-
Dienstleistungen in Forschung und Lehre durch ver-
mehrte Schaffung von Post-doc-Stellen,

– Anrechnung der Teilnahme von Hochschullehrenden
an Programmen der strukturierten Doktorandenausbil-
dung auf das Lehrdeputat,

– Steigerung der Studierendenzahlen in Disziplinen mit
einem Mangel an Nachwuchskräften,

– Bereitstellung zusätzlicher Mittel für die weitere Re-
form der Doktorandenausbildung sowie

– Beibehaltung der DFG-Graduiertenkollegs als innova-
tionsförderndes Exzellenzprogramm. (ebd.: 46/47)

In Auswertung einer Befragung von Kollegiatinnen und
Kollegiaten24 stellte die DFG 2003 fest, dass sich Gra-
duiertenkollegs als Instrument zur forschungsorientierten
Förderung von Doktoranden bewährt haben, unterbreitete
aber gleichzeitig eine Reihe von Anregungen und Vor-
schlägen zur Weiterentwicklung. Für erforderlich wurden
eine bessere Integration der Kollegiaten in das unmittel-
bare Arbeitsumfeld der Hochschule und ihre Unterstüt-
zung im Hinblick auf Präsentations- und Publikations-
aktivitäten gehalten. Die Betroffenen wünschten sich eine
Intensivierung des internationalen Austausches und der
Betreuung durch die Hochschullehrer. Das betraf auch
Hilfestellungen bei der Karriereplanung. Außerdem
wurde im Interesse der Ausbildungsqualität und der Wett-
bewerbsfähigkeit eine Verstärkung der finanziellen Res-
sourcen und der materiellen Ausstattung angeregt, Nicht
zuletzt sollte der Förderung von Frauen mehr Aufmerk-
samkeit geschenkt werden. (DFG 2003a: 1/2)

2003 legt die DFG Empfehlungen zu künftigen Förde-
rung des wissenschaftlichen Nachwuchses vor. Ange-
strebt wurde eine stärkere Systematisierung der verschie-
denen indirekten und direkten Förderformen. Die DFG
sprach sich für die Weiterentwicklung des Programms
„Graduiertenkollegs“ als Exzellenz- und Innovationspro-
gramm aus. Allerdings werde es nur dann gelingen, die
besten Promovenden zu gewinnen, wenn Forschungskon-
text, Studienprogramme und Stipendien dem Exzellen-
zanspruch genügen. Die internationale Komponente des
Programms solle weiter verstärkt werden. Vorgeschlagen
wurde außerdem die Vergabe mobiler Doktorandenstipen-
dien mit Auszeichnungscharakter. (DFG 2003b: 15/16)
Zum 1. April 2003 nahm die DFG eine Neuausrichtung
des Programms unter den Aspekten Exzellenz, Innova-
tion und Internationalisierung vor. Für die Zukunft wurde
auf strukturiertes Promovieren in größeren Kontexten an
Universitäten durch Kooperation zwischen Disziplinen,
aber auch im Verbund mit Partnern aus der Industrie, von
Fachhochschulen, Hochschulen im Ausland und
außeruniversitären Forschungseinrichtungen orientiert.
(Schwarz 2004: VIII-IX).

Die HRK konstatierte, dass in Bezug auf die Optimierung
des Promotionswesens „zwischen den Beteiligten in vie-
len Fragen eine große Übereinstimmung“ besteht.25

(HRK 2003b: 65) Sie formulierte sechs Prüfpunkte für
Hochschulpraxis und -politik:

23 Da zum 31. Dezember 2004 die so genannte Vorgriffförderung aus-
lief, wurden im Jahr 2005 keine Förderungen mehr bewilligt, sondern
nur noch Mittel für die im Vorjahr bewilligten Juniorprofessuren aus-
gezahlt. 

24 An der 2001 durchgeführten Befragung nahmen 1 112 Kollegiatin-
nen und Kollegiaten teil, die mehrheitlich durch ein Stipendium ge-
fördert wurden und bereits vor mehr als elf Monaten mit der Doktor-
arbeit begonnen hatten. 

25 Basis bildeten die „Empfehlungen zum Promotionsstudium“, in de-
nen sich die HRK für einen Doktorandenstatus und Zentren für Dok-
torandenstudien eingesetzt hatte. (HRK 1996)
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– transparente und überindividuelle Regelung der Ver-
antwortung für die Ausbildung, die verlässlich wahr-
genommen und nach außen dokumentiert wird,

– feste Organisationseinheiten in Form von Graduate
Schools, in denen auch schon an die erste Ausbil-
dungsphase angeknüpft werden kann,

– aktives Qualitätsmanagement und Koordinierung der
fachorientierten Maßnahmen in der Doktoranden- und
Graduiertenausbildung,

– externe Promotion und Kooperation mit externen For-
schungseinrichtungen,

– Verknüpfung der Besetzung von Doktorandenstellen
mit der vorangehenden Aufnahme des Doktoranden in
ein Promotionskolleg sowie

– ausreichende Finanzierung, um fachübergreifendes
Lernen von Doktoranden strukturell auszugestalten.
(ebd.: 65 ff.)

Neue Entwicklungen werden im Zusammenhang mit dem
Bologna-Prozess konstatiert. Aus der Reihe der Master-
Absolventen wird sich „der wissenschaftliche Nachwuchs
unmittelbar rekrutieren und künftige Doktoranden hier
ihre wissenschaftliche Grundqualifikation erwerben“.
(Wissenschaftsrat 2006b: 56) Für denkbar wird eine Ver-
knüpfung forschungsorientierter Master-Studiengänge
mit Promotionsprogrammen gehalten – ggf. in gemeinsa-
mer Zuständigkeit eines Graduiertenzentrums. Auf dieser
Ebene könnte auch die institutionelle Kooperation mit au-
ßeruniversitären Forschungseinrichtungen und Fachhoch-
schulen intensiviert werden. Allerdings müsste die Defi-
nitionshoheit der Universitäten über die Qualität der
Nachwuchsförderung gewahrt bleiben. 

In den letzten Jahren wird verstärkt eine Ergänzung des
Förderspektrums um ein zweistufiges Konzept von Pro-
motionskollegs und deren Zusammenfassung in Gra-
duiertenzentren (vgl. Wissenschaftsrat 2006b, Wissen-
schaftsrat 2006a) bzw. die Einführung von Zentren für
Doktorandenstudien (HRK 2003b) diskutiert. Das Kon-
zept verbindet Elemente der traditionellen Einzelbetreu-
ung von Promovierenden mit den Neuerungen der
strukturierten Doktorandenförderung. „Promotionskol-
legs sind eine durch einen Zusammenschluss von Hoch-
schullehrern getragene Einrichtung mit dem Ziel der
gemeinsamen Ausbildung und Betreuung von Promovie-
renden. (…) Die enge, personengebundene Betreuungs-
beziehung zwischen Promovierendem und seinen ein
oder zwei Hauptbetreuern bleibt weiterhin eine unver-
zichtbare Grundlage. Mit dem Promotionskolleg wird sie
aber um die Elemente einer stärker kooperativen Betreu-
ung sowie einer institutionalisierten Verantwortlichkeit
ergänzt.“ (Wissenschaftsrat 2002b: 51/52)

2.2.2.3 Exzellenzinitiative
Der Wissenschaftsrat hatte bereits 2002 für die Fortfüh-
rung der Graduiertenkollegs votiert, seine Befürwortung
angesichts veränderter Kontextbedingungen jedoch an
eine Akzentverschiebung in der wissenschaftlichen Ziel-
setzung gebunden. Die Forderung nach einer erheblichen

zahlenmäßigen Ausweitung wurde aufgegeben. Stattdes-
sen sprach man sich für die Ausprägung des bereits mit
Einführung des Programms erhobenen Anspruchs auf Ex-
zellenzförderung aus. (Wissenschaftsrat 2002c: 89) 

In den Folgejahren gewann das Exzellenzkonzept zuneh-
mend an hochschulpolitischer Akzeptanz. Im Juni 2005
beschlossen die Wissenschaftsminister und -ministerin-
nen von Bund und Ländern schließlich die „Exzellenzini-
tiative des Bundes und der Länder zur Förderung von
Wissenschaft und Forschung an deutschen Hochschulen“.
Gefördert werden sollen 40 Graduiertenschulen, 30 Ex-
zellenzcluster und 10 „Zukunftskonzepte zum projektbe-
zogenen Ausbau der universitären Spitzenforschung“ mit
insgesamt 1,9 Mrd. Euro für den Zeitraum von 2006 bis
2011. (BMBF 2006b). Voraussetzung für ein erfolgrei-
ches Zukunftskonzept ist die Bewilligung jeweils eines
Exzellenzclusters und einer Graduiertenschule an dersel-
ben Universität. Graduiertenschulen werden zunächst
über einen Fünfjahreszeitraum mit einer Mio. Euro jähr-
lich gefördert.26 Die Ausschreibung durch die DFG im
August 2005 eröffnete die erste Bewilligungsrunde, die
zweite startete im April 2006 und endete im Oktober
2007. Als Förderkriterien gelten „die Qualität eines über-
greifenden Forschungs- und Studienprogramms in profil-
bildenden Wissenschaftsfeldern, die Attraktivität für in-
und ausländische Absolventinnen und Absolventen, best-
mögliche Betreuung und Herstellung einer frühestmögli-
chen Selbständigkeit des wissenschaftlichen Nachwuch-
ses.“27 

In der ersten Ausschreibungsrunde wurden 18 Graduier-
tenschulen bewilligt; von 118 in der zweiten Runde ein-
gereichten Antragsskizzen erhielten 44 die Aufforderung
zur Antragstellung. Im Rahmen der zweiten Förderrunde
wurden schließlich weitere 21 Graduiertenschulen an
18 Universitäten ausgewählt (vgl. Tab. im Anhang). 

Die strategische Förderung universitärer Spitzenfor-
schung bekommt durch die Exzelleninitiative eine neue
und in diesem finanziellen, aber auch inhaltlichen und or-
ganisatorischen Umfang noch nicht da gewesene Akzen-
tuierung. Mit der politischen Zielsetzung „Gewinnung
und … Erhalt nachhaltiger Exzellenz“ (BMBF 2006b,
§ 3) verbindet sich die Erwartung, dass die Exzellenzini-
tiative „Leuchttürme der Wissenschaft in Deutschland“
sichtbar machen wird.

2.2.2.4 Hochschulpakt 2020
Ab 2005 wurde die hochschulpolitische Diskussion um
eine weitere Facette bereichert, die zumindest einen mit-
telbaren Bezug zur Nachwuchsförderung aufweist, in
jedem Fall aber eine relevante Veränderung der Beschäf-
tigungsverhältnisse und Karrierewege im Hochschulbe-
reich nach sich ziehen dürfte. Nach Prognosen der KMK

26 Exzellenzcluster erhalten 6,5 Mio. Euro pro Jahr. Zukunftskonzepte
werden mit 21 Mio. Euro jährlich gefördert.

27 Anlage zur Bund-Länder-Vereinbarung gemäß Artikel 91b GG (For-
schungsförderung) über die Exzellenzinitiative des Bundes und der
Länder zur Förderung von Wissenschaft und Forschung an deutschen
Hochschulen.
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ist in den kommenden Jahren mit einer erheblichen Stei-
gerung der Anzahl potentieller Studienanfänger zu rech-
nen. Der Höhepunkt wird demnach voraussichtlich 2012
mit einem Zuwachs von 22 Prozent gegenüber dem Stand
von 2004 erreicht. Der Anzahl der Studierenden könnte
bis 2014 um bis zu 36 Prozent wachsen. Danach wird
– vor allem demografisch bedingt – ein allmählicher
Rückgang erwartet. (KMK 2005b: 5) Ausschlaggebend
für den schnellen Anstieg in den nächsten Jahren ist – ne-
ben demographischen Faktoren – insbesondere die Um-
stellung der Schulzeit bis zur allgemeinen Hochschulreife
von 13 auf 12 Schuljahre, die zahlreiche Länder eingelei-
tet oder angekündigt haben28. (vgl. KMK 2005) 

Am 14. Juni 2007 wurde die „Verwaltungsvereinbarung
zwischen Bund und Ländern über den Hochschulpakt
2020“ durch die Regierungschefs von Bund und Ländern
gebilligt. Mit ihm wird das Ziel verfolgt, „die Chancen
der jungen Generation zur Aufnahme eines Studiums zu
wahren, den notwendigen wissenschaftlichen Nachwuchs
zu sichern und die Innovationskraft in Deutschland zu er-
höhen“. Dafür will die Bundesregierung den Ländern in
den Jahren 2007 bis 2010 rd. 566 Mio. Euro zur Verfü-
gung stellen. Im Gegenzug verpflichten sich die Länder
zur Ausfinanzierung einer bestimmten Studienplatzkapa-
zität (Zielzahl bundesweit 91 370). Hierbei wird der un-
terschiedlichen Situation der Länder Rechnung getragen.
In den alten Ländern, für die ein Anstieg der Anzahl der
Studienberechtigten prognostiziert wird, geht es um die
Schaffung zusätzlicher Studienmöglichkeiten. In den
neuen Ländern steht dagegen wegen des Einbruchs der
Geburtenzahlen nach 1990 demnächst ein deutlicher Rück-
gang potentieller Studienbewerberinnen und -bewerber be-
vor. Hier soll die Aufrechterhaltung der vorhandenen Ka-
pazität – nicht zu letzt im Interesse der Befriedigung der
gesamtdeutschen Studienplatznachfrage – gefördert wer-
den. Ähnlich sieht es bei den Stadtstaaten aus, die gemes-
sen an den Landeskindern in der Regel überproportionale
Ausbildungsleistungen erbringen. Bei Erreichung der
Zielzahl will die Bundesregierung weitere ca. 440 Mio.
Euro für den Zeitraum 2011 bis 2013 zur Verfügung stel-
len (keine Fortsetzung der Pauschalförderung von neuen
Ländern und Stadtstaaten). Die Mittel des Hochschulpak-
tes werden in erster Linie für die Schaffung zusätzlicher
Stellen, die Erhöhung der Studienanfängerplätze an Fach-
hochschulen und den Ausbau des Professorinnenanteils
eingesetzt werden. Über den Pakt werden des Weiteren
Programmpauschalen für DFG-geförderte Forschungs-
projekte (Overhead-Kosten) finanziert.

2.2.2.5 Neue Personalkategorien in 
der Diskussion

Parallel zu den Verhandlungen über den Hochschulpakt
wurden in den Ländern Diskussionen über die Einführung
neuer Personalkategorien mit dem Tätigkeitsschwerpunkt
Lehre geführt. Mit Blick auf internationale Erfahrungen

wurden dabei insbesondere der Lecturer bzw. Senior
Lecturer als eigenständige Personalkategorie unterhalb
der Professur vorgeschlagen. Auch der Wissenschaftsrat
griff diese bislang noch nicht abgeschlossene und zum
Teil kontrovers geführte Diskussion auf und legte seine
„Empfehlungen zu einer lehrorientierten Reform der Per-
sonalstruktur an Universitäten“ (2007) vor, bei dem er
sich von folgenden Zielsetzungen leiten ließ:

– Erhöhung der Leistungsfähigkeit des Gesamtsystems
durch stärkere institutionelle und personelle Differen-
zierung,

– Erhöhung des Stellenwertes der Lehre,

– Entscheidung für unterschiedliche Aufgabenschwer-
punkte der Hochschullehrer bei grundsätzlicher Beibe-
haltung der engen Verbindung von Forschung und
Lehre,

– Steigerung der Attraktivität von Karrierewegen in der
Wissenschaft sowie

– Finanzierung zusätzlicher Personalstellen für die Abde-
ckung des wachsenden Ausbildungsbedarfs. (ebd.: 31)

Nicht zuletzt setzte er sich für eine länderübergreifende
Abstimmung der Personalstruktur unter den neuen föde-
ralen Bedingungen ein. Der Wissenschaftsrat wandte sich
gegen die Verlagerung der Verantwortung für Studium in
Lehre in den Mitarbeiterbereich. Vorgeschlagen wurde
statt dessen die Einführung von Professuren und Junior-
professuren mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Lehre mit
gleichem Besoldungsanspruch wie bei anderen Professu-
ren üblich.29 Es wurde ein Tätigkeitsprofil entworfen, das
Anteile von etwa 60 Prozent für lehrbezogene Aufgaben
(max. 12 SWS30), 30 Prozent für Forschung und 10 Pro-
zent für Selbstverwaltung und Management vorsah. Bei
Juniorprofessorinnen und -professoren sollte das Lehrde-
putat in den ersten drei Jahren aber nur 6 bis max. 8 SWS
betragen. Das Verhältnis des Zeitbudgets für Forschung
und Lehre würde bei ihnen im Durchschnitt bei 1 zu 2 lie-
gen. (Die im Gegenzug einzurichtende Juniorprofessur
mit Schwerpunkt Forschung würde ein Verhältnis von
2 zu 1 aufweisen.) Um eine ausreichende Anzahl von Be-
werbern für die neue Position zu interessieren, müssten die
Beschäftigungsbedingungen und Berufsperspektiven at-
traktiv gestaltet werden. Die Tenure-Option wird in diesem
Zusammenhang für unverzichtbar erklärt. (ebd.: 37/38). 

2.2.2.6 Befristungsrecht im Wandel

Mit der 5. HRG-Novelle vom 16. Februar 2002 wurden
neue Befristungsregelungen für das wissenschaftliche

28 Nur Sachsen und Thüringen hatten die in der DDR übliche zwölfjäh-
rige Schulzeit bis zur Hochschulreife nach der Wiedervereinigung
beibehalten. 

29 Bereits ein Jahr zuvor hatte sich der Wissenschaftsrat für eine Flexi-
bilisierung der Aufgabenverteilung innerhalb des wissenschaftlichen
Personals ausgesprochen: „Dies kann dazu führen, dass innerhalb des
Lehrkörpers zwischen stärker lehrbezogenen und stärker forschungs-
bezogenen Professuren unterschieden wird.“ (Wissenschaftsrat 2006:
76)

30 Für die herkömmliche Universitätsprofessur sind im Durchschnitt
8 SWS der Regelfall. Bei der Fachhochschulprofessur werden
18 SWS veranschlagt.
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und künstlerische Personal in Kraft gesetzt.31 Damit wur-
den die Befristungsregelungen des HRG auf eine neue
konzeptuelle Grundlage gestellt. Kern des neuen Befris-
tungskonzepts ist, dass Befristungen innerhalb der typi-
sierten Qualifizierungsphase von zwölf Jahren (im
Bereich der Medizin 15 Jahren) keines spezifischen Sach-
grundes bedürfen. Die Qualifizierungsphase war in zwei
Abschnitte – vor bzw. nach der Promotion – unterteilt.
Nach § 57b HRG konnten wissenschaftliche und künstle-
rische Mitarbeiter, die nicht promoviert sind, für die
Dauer von bis zu sechs Jahren befristet beschäftigt wer-
den. Nach abgeschlossener Promotion betrug die zuläs-
sige Befristungsdauer sechs Jahre, im Bereich der Medi-
zin neun Jahre. Wurde die 6-Jahres-Frist (einschließlich
Promotionszeiten ohne Beschäftigung) vor der Promotion
nicht ausgeschöpft, verlängerte sich die zulässige Be-
fristungsdauer nach der Promotion entsprechend. Ange-
rechnet wurden alle befristeten Arbeitsverhältnisse
(einschließlich Beamtenverhältnisse auf Zeit und Privat-
dienstverträge nach § 57c HRG) an Hochschulen und
Forschungseinrichtungen (nach § 57d HRG), mit mehr
als einem Viertel der regelmäßigen Arbeitszeit. § 57b
Abs. 4 HRG sah außerdem – wie schon das bis dahin gel-
tende Befristungsrecht – vor, dass sich das Arbeitsver-
hältnis bei Vorliegen bestimmter Tatbestände – wie z. B.
die Betreuung von Kindern oder die Aus-, Fort- und Wei-
terbildung im Ausland – verlängerte. Nach Ablauf der
Befristungshöchstdauer für die Qualifizierungsphase war
eine weitere befristete Beschäftigung ausschließlich auf
der Basis des Teilzeit- und Befristungsgesetzes (TzBfG)
möglich. § 57a Abs. 2 HRG enthielt zudem den (deklara-
torischen) Hinweis, dass das Recht der Hochschulen die
genannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch in un-
befristeten Arbeitsverhältnissen zu beschäftigen, von den
Befristungsregelungen unberührt bleibt. 

Seit April 2007 gilt das neue Gesetz über befristete Ar-
beitsverträge in der Wissenschaft (Wissenschaftszeitver-
tragsgesetz – WissZeitVG). Dieses enthält zum einen die
im Wesentlichen unveränderten Befristungsregelungen
der vormaligen §§ 57a ff. HRG. So wurde an den Höchst-
grenzen der Befristung während der Qualifizierungsphase
festgehalten (6 + 6 Jahre, Medizin 6 + 9), ebenso an den
Anrechungszeiten, Verlängerungsmöglichkeiten und den
Übertragungsmöglichkeiten nicht in Anspruch genomme-
ner Zeiten aus der Promotionsphase in die Post-doc-Phase
(§ 2 Abs. 1, 3 und 5 WissZeitVG). Zu den Neuerungen
zählt die Verlängerung des Befristungsrahmens um zwei
Jahre für jedes betreute Kind unter 18 Jahren. Außerdem
wurde der Personenkreis, für den die Befristung gilt,
erweitert. Da der Bund seit Inkrafttreten der Föderalis-
musreform zum 1. September 2006 nicht mehr die Ge-
setzgebungskompetenz für die Personalstruktur der
Hochschulen besitzt, wird der Anwendungsbereich des

Wissenschaftszeitvertragsgesetzes nicht durch Festlegung
einzelner Personalkategorien definiert; es gilt vielmehr
für das gesamte wissenschaftliche und künstlerische Per-
sonal der nach Landesrecht staatlichen Hochschulen mit
Ausnahme der Hochschullehrerinnen und Hochschulleh-
rer.

Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz berücksichtigt fer-
ner, dass Hochschulen und außeruniversitäre Forschungs-
einrichtungen ihre Forschungsarbeiten zunehmend befris-
tet über Drittmittel finanzieren und deshalb auch in
steigendem Maße darauf angewiesen sind, Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter befristet für die entsprechenden Pro-
jektzeiträume zu beschäftigen. Einer vielfachen Forderung
aus der Wissenschaft folgend, sieht das Wissenschafts-
zeitvertragsgesetz deshalb einen eigenen Tatbestand „Be-
fristung wegen Drittmittelfinanzierung“ vor (§ 2 Abs. 2
WissZeitVG). Hierfür müssen drei Voraussetzungen er-
füllt sein: (1) Die Beschäftigung muss überwiegend aus
Drittmitteln finanziert sein. (2) Die Finanzierung muss
für eine bestimmte Aufgabe und Zeitdauer bewilligt wor-
den sein. (3) Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter muss
überwiegend der Zweckbestimmung der Drittmittel ent-
sprechend beschäftigt werden. 

Befristete Arbeitsverträge können auch weiterhin auf der
Basis des am 1. Januar 2001 in Kraft getretenen Teilzeit-
und Befristungsgesetzes (TzBfG) geschlossen werden.
Dieses unterscheidet zwischen Befristungen, die durch ei-
nen sachlichen Grund gerechtfertigt sind und Befristun-
gen ohne Sachgrund (§ 14 TzBfG.). Ein Sachgrund ist
z. B. dann gegeben, 

– wenn der Bedarf an der Arbeitsleistung nur vorüberge-
hend besteht, 

– die Tätigkeit im Anschluss an eine Ausbildung oder
ein Studium angenommen wird und den Übergang in
eine Anschlussbeschäftigung erleichtert,

– es sich um eine Vertretung handelt sowie

– die Vergütung aus Haushaltsmitteln erfolgt, die haus-
haltsrechtlich für befristete Beschäftigung bestimmt
sind.

Die Befristung ohne Sachgrund ist auf zwei Jahre be-
grenzt. Innerhalb dieser Frist ist höchstens eine dreima-
lige Verlängerung zulässig. Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer, die bei Beginn des Arbeitsverhältnisses das
52. Lebensjahr vollendet haben und unmittelbar vor Be-
ginn des befristeten Arbeitsverhältnisses mindestens vier
Monate beschäftigungslos waren, können bis zu fünf
Jahre befristet eingestellt werden. Verlängerungen sind in
diesem Zeitraum mehrfach möglich. In den alten Ländern
(Tarifbereich West) sind darüber hinaus weiterhin Befris-
tungen (Zeitangestellte) auf der Basis von SR 2y Bundes-
angestelltentarif (BAT) bzw. § 30 der neuen Tarifverträge
(TVöD bzw. TV-L) möglich. Für Hochschul- und For-
schungseinrichtungen liegt die Obergrenze bei fünf Jah-
ren. Verträge mit einer Laufzeit unter sechs Monaten sind
nicht zulässig. 

31 Die 5. HRG-Novelle wurde zwar mit Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts vom 27. Juli 2004 für nichtig erklärt. Jedoch wurde das darin
enthaltene neue Befristungsrecht mit dem Gesetz zur Änderung
dienst- und arbeitsrechtlicher Vorschriften im Hochschulbereich vom
27. Dezember 2004 (BGBl. I S. 2298) rückwirkend zum Inkrafttre-
tensdatum der 5. HRG-Novelle unverändert wieder in Kraft gesetzt.
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2.2.2.7 Konsequenzen der Föderalismusreform
Die am 1. September 2006 mit der Änderung des Grund-
gesetzes (GG) in Kraft getretene Föderalismusreform I
war ein wesentlicher Schritt zur Verbesserung der Trans-
parenz in der Kompetenzverteilung zwischen Bund und
Ländern. Die in Artikel 91b GG neu formulierten Mög-
lichkeiten des Zusammenwirkens von Bund und Ländern
im Bildungswesen stellen moderne Steuerungsinstru-
mente dar, die auf Vergleichsdaten, empirische Bildungs-
forschung und gemeinsame Empfehlungen setzen. Die
neue Gemeinschaftsaufgabe für Vorhaben der Wissen-
schaft und Forschung an Hochschulen erlaubt Bund und
Ländern außerdem eine strategische Kooperation im
Hochschulbereich, wie der Hochschulpakt 2020 zeigt. 

An die Stelle der bisherigen Rahmengesetzgebungskom-
petenzen für die allgemeinen Grundsätze des Hochschul-
wesens (HRG, Artikel 75 Abs. 1 Nr. 1a GG alt) und für
das Recht des öffentlichen Dienstes (Artikel 75 Abs. 1
Nr. 1 GG alt) ist im Bereich des Hochschulwesens eine
neue konkurrierende Gesetzgebungsbefugnis für die Be-
reiche „Hochschulzulassung“ und „Hochschulabschlüsse“
(Artikel 74 Nr. 33 GG) getreten. Die bisherigen Rahmen-
gesetze behalten vorerst ihre Gültigkeit. Von entsprechen-
den Regelungen des HRG können die Landesgesetze ab
dem 1. August 2008 abweichen (Artikel 125a Abs. 1 GG).

Der von der Bundesregierung im Mai 2007 vorgelegte
Gesetzentwurf zur Aufhebung des HRG führt nicht zur
Aufgabe der neuen Gesetzgebungsbefugnis. Vielmehr ist
damit das politische Signal verbunden, die Hochschulen
zugunsten von mehr Wettbewerb aus der staatlichen De-
tailsteuerung zu entlassen und ihnen mehr Autonomie
einzuräumen. 

Unberührt von der Föderalismusreform sind die – für
Nachwuchsförderung und Karrieregestaltung bedeutsa-
men – arbeitsrechtlichen Befristungsregelungen, da das
Arbeitsrecht weiterhin der Zuständigkeit des Bundes (Ar-
tikel 74 Abs. 1 Nr. 12 GG) unterliegt. Eigenständige Re-
gelungen der Länder sind nicht zulässig. Die HRG-
Befristungsregelungen wurden bereits in das Wissen-
schaftszeitvertragsgesetz überführt (s. o. 2.2.2.6.). 

2.3 Von der Frauenförderung zur Gleich-
stellungspolitik – die Förderung des 
weiblichen wissenschaftlichen 
Nachwuchses32

2.3.1 Der Beginn: die Benachteiligung von 
Frauen in der Wissenschaft wird 
hochschulpolitisches Thema

Der vergleichsweise geringe Anteil von Wissenschaftle-
rinnen wurde Mitte der 80er Jahre zum expliziten Gegen-

stand der bundespolitischen Diskussion. Bis dahin war in
den Auseinandersetzungen über die Förderung von Wis-
senschaft und Forschung immer nur scheinbar ge-
schlechtsneutral von der Situation der Wissenschaftler die
Rede33; die von Vertreterinnen der Frauenbewegung und
Frauenforschung erhobene Forderung, die Hindernisse,
mit denen Wissenschaftlerinnen allein aufgrund ihres Ge-
schlechts konfrontiert sind, auch auf politischer Ebene
anzugehen, konnte sich nur langsam Gehör verschaffen.
Dies begann sich im Kontext der Auseinandersetzungen
um die Änderung des Hochschulrahmengesetzes von
1985 zu ändern. 

Neben familienfreundlichen Regelungen des Zeitver-
tragsgesetzes, welche nicht mehr nur für wissenschaftli-
che Mitarbeiterinnen, sondern auch für Angehörige ande-
rer universitärer Statusgruppen gelten sollten, wurde
angekündigt, dass die anstehende Novelle des Hochschul-
rahmengesetzes die gesetzlichen Aufgaben der Hoch-
schulen dahingehend erweitern werde, dass diese nun bei
der Wahrnehmung ihrer Aufgaben auf die Chancenge-
rechtigkeit für Wissenschaftlerinnen hinzuwirken ha-
ben.34 Die Bundesregierung unterstrich, dass diese Be-
stimmung nicht nur appellativen Charakter habe, sondern
die Hochschulen darauf verpflichte, „bei der Erfüllung al-
ler ihrer Aufgaben auf die Beseitigung dieser Nachteile
hinzuwirken.“ Konkreter konnte bzw. wollte sie an dieser
Stelle nicht werden: „Welche Maßnahmen dafür im ein-
zelnen in Betracht kommen, ist von den Ländern und von
den Hochschulen zu entscheiden.“ (Deutscher Bundestag
1985a:23) 

Der Deutsche Bundestag sprach sich 1986 grundsätzlich
für besondere Förderungsmaßnahmen aus, mit denen die
Zahl weiblicher Nachwuchskräfte für Hochschulen und
Wissenschaft erhöht werden solle. Der nachfolgende Be-
richt der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung
und Forschungsförderung (BLK) „Förderung von Frauen
im Bereich der Wissenschaft“ wurde 1989 vorgelegt
(BLK 1989) und ist nicht nur eine erste Bestandauf-
nahme, sondern markiert auch den Einstieg in eine zuneh-
mend kontinuierlich erfolgende Dokumentation und Ana-
lyse der Situation des weiblichen wissenschaftlichen
Nachwuchses.35

32 Dieses Kapitel konzentriert sich auf bundespolitische Maßnahmen
zur Förderung des weiblichen wissenschaftlichen Nachwuchses an
Hochschulen. Maßnahmen auf Länderebene sowie Förderprogram-
me von Trägereinrichtungen und in der außeruniversitären For-
schung werden in den entsprechenden Kapiteln des Berichtes thema-
tisiert. Quantitative Angaben sind den Kapiteln 3.1.3, 3.2.3, 3.2.4
sowie dem Statistikanhang zu entnehmen.

33 So fehlen z. B. noch im Bericht der BLK zur Förderung der Grundla-
genforschung in der Bundesrepublik Deutschland vom 29. Oktober
1981, genauso wie in der Antwort der Bundesregierung auf die Klei-
ne Anfrage zu „Situation und Förderung des wissenschaftlichen
Nachwuchses“ vom 1. August 1984 jegliche Verweise auf die beson-
dere Situation von Wissenschaftlerinnen. 

34 § 2 Abs. 2 des HRG in der Fassung vom 14. November 1985 lautet:
„Die Hochschulen wirken bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben auf
die Beseitigung der für Wissenschaftlerinnen bestehenden Nachteile
hin.“

35 Der BLK-Bericht von 1989 wurde fortgeschrieben (BLK 1996a) und
diese Fortschreibung mehrfach ergänzt (BLK 1997, 1998, 1999). Die
dritte Ergänzung (BLK 1999) erschien unter dem Titel „Frauen in
Führungspositionen“ und wird seitdem unter dem erweiterten Titel
„Frauen in Führungspositionen an Hochschulen und außerhochschu-
lischen Forschungseinrichtungen“ regelmäßig aktualisiert. Mittler-
weile liegt die elfte Fortschreibung vor (BLK 2007). 
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2.3.2 Frauenförderung im Rahmen der 
Hochschulsonderprogramme

In dem eben erwähnten BLK-Bericht wurden die Hinder-
nisse für Frauen im Wissenschaftsbetrieb ausgewiesen.
Sie sollten durch das bundespolitische Handeln der
nächsten Jahre minimiert werden. Die Empfehlungen der
BLK richteten sich im Bereich der Hochschulen insbe-
sondere auf die Umsetzung des § 2 Abs. 2 HRG durch die
Einsetzung von Frauenbeauftragten, auf das Vorgehen bei
Stellenbesetzungsverfahren, und auf „sonstige Maßnah-
men zur Förderung von Wissenschaftlerinnen an Hoch-
schulen“. Hier nimmt die Förderung des weiblichen wis-
senschaftlichen Nachwuchses breiten Raum ein. 

Beginnend bei studentischen und wissenschaftlichen
Hilfskräften sollte darauf geachtet werden, dass Frauen
bei der Besetzung dieser Stellen zumindest gemäß ihrem
Anteil an den Studierenden berücksichtigt werden. Sti-
pendienprogramme sollten elternfreundlich gestaltet wer-
den, Frauen sollten stärker zu Promotion und Habilitation
ermuntert werden. Auf die Empfehlung der Einrichtung
von Stellenprogramme ausschließlich für Wissenschaftle-
rinnen konnten sich Bund und Länder zu diesem Zeit-
punkt nicht einigen. Einigkeit bestand aber darin, dass die
für die 90er Jahre vorgesehenen Sonderprogramme des
Bundes und der Länder dazu dienen sollten, den Anteil
der Frauen in den Hochschulen zu erhöhen. Die BLK
empfahl daher, „bei allen Stellenprogrammen im Hoch-
schulbereich darauf zu achten, dass Wissenschaftlerinnen
bei der Besetzung der Stellen angemessen berücksichtig
werden. Hinsichtlich des dabei angestrebten Umfangs
kann als Orientierung der Anteil der Frauen in der jewei-
ligen Qualifikationsstufe dienen.“ (BLK 1989: 7) Zusam-
men mit den Vorschlägen für eine bessere Vereinbarkeit
von Beruf und Familie ergab sich also ein Maßnahmen-
bündel, welches sich im wesentlichen darauf richtete,
Frauen adäquat zu berücksichtigen und die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf zu verbessern.

Die Fördermaßnahmen der Hochschul-
sonderprogramme (HSP)

In den 90er Jahren finanzierten Bund und Länder zahlrei-
che Sonderprogramme. Das Hochschulsonderprogramm I
wurde 1989 beschlossen und endete mit Abschluss des
Jahres 1995. Es zielte darauf ab, die Ausbildungskapazi-
täten in besonders belasteten Studiengängen zu erweitern.
Das Hochschulsonderprogramm II begann 1991 und war
ursprünglich auf zehn Jahre angelegt. Es sollte die Leis-
tungsfähigkeit der Hochschulen und der Forschung si-
cherstellen, den wissenschaftlichen Nachwuchs sowie
Frauen in der Wissenschaft fördern, die Fachhochschulen
stärken und die europäische Zusammenarbeit im Hoch-
schulwesen verbessern. Das Erneuerungsprogramm für
Hochschule und Forschung in den neuen Ländern und im
Ostteil Berlins, kurz Hochschulerneuerungsprogramm
(HEP), wurde 1991 verabschiedet, lief bis 1996 und rich-
tete sich auf die personelle und strukturelle Erneuerung,
die Sicherung des Forschungspotentials und die Siche-
rung und Verbesserung der Ausstattung der Hochschulen. 

Die Maßnahmen zur Förderung des weiblichen wissen-
schaftlichen Nachwuchses waren vor allem im HSP II ver-
ankert. Dieses Programm förderte den wissenschaftlichen
Nachwuchs im Wesentlichen durch die Finanzierung von
Promotionsstipendien, welche über die Begabtenförde-
rungswerke bzw. im Rahmen von Graduiertenkollegs ver-
geben wurden, über die Finanzierung von Habilitations-
stipendien, über das modifizierte Heisenberg-Programm,
durch die Bereitstellung zusätzlicher Stellen an Hoch-
schulen und durch die Ermöglichung vorgezogener Beru-
fungen. Die Regierungschefs von Bund und Ländern
empfahlen im Vereinbarungstext des HSP II (Gemeinsa-
mer Beschluss … 1990)36, sich bei der Vergabe dieser
Fördermaßnahmen am Frauenanteil auf der jeweils vor-
hergehenden Qualifikationsstufe zu orientieren, um so
eine deutliche Anhebung des Frauenanteils an den Hoch-
schulen und anderen wissenschaftlichen Einrichtungen zu
erreichen. Zur Erleichterung der Vereinbarkeit von Beruf
und Familie wurden zudem im Rahmen der allgemeinen
Stipendienprogramme Kinderbetreuungszuschläge vorge-
sehen und als spezifische Fördermaßnahmen für Kinder
betreuende Wissenschaftler, also in der Regel für Wissen-
schaftlerinnen, Kontakt- und Wiedereinstiegsstipendien
vorgesehen. Kontaktstipendien sollten es erleichtern,
während eines Mutterschaftsurlaubs den Kontakt zum
Fach aufrechtzuerhalten: Sie waren zur Finanzierung der
Teilnahme an Tagungen, zur Literaturbeschaffung u. ä.
gedacht. Wiedereinstiegsstipendien dienten nach (fami-
lienbedingten) Unterbrechungen zum Wiedereinstieg in
die Wissenschaft bzw. zur Neu-Erschließung eines The-
mas. Schließlich wurden zusätzliche Mittel für Werkver-
träge vorgesehen, um wiederum speziell für Frauen in der
Familienphase Möglichkeiten wissenschaftlicher Mit-
arbeit in universitären und außer-universitären Einrich-
tungen außerhalb dienstrechtlich geregelter Arbeitsver-
hältnisse zu eröffnen. Für die Kinderbetreuung während
der Promotionsphase wurden 25 Mio. Deutsche Mark
eingeplant, für alle anderen Maßnahmen zur Frauenförde-
rung ca. 700 Mio. Deutsche Mark.37 Die BLK wurde be-
auftragt, die Implementierung des Programms zu verfol-
gen und regelmäßig darüber zu berichten.38 

In ihrem Bericht von 1994 stellte die BLK fest, dass die
Nachfrage nach Kontaktstipendien nach anfänglichen
Anlaufschwierigkeiten deutlich angestiegen war. Die
Zahl der bewilligten Wiedereinstiegsstipendien hatte sich
im Vergleich zum Vorjahr mehr als versechsfacht – es
wurden 391 Stipendien mit einem Förderumfang von ins-
gesamt fast vier Mio. Deutsche Mark vergeben. Auch die
Zahl der abgeschlossenen Werkverträge war im beobach-
teten Zeitraum gestiegen. Bei den allgemeinen Stipen-
dien- und Stellenprogrammen stieg die Zahl der beteilig-
ten Frauen zwar leicht, aber keinesfalls in dem Maße, in
dem es ursprünglich erwartet worden war .

36 Dieser Beschluss im Wortlaut sowie Angaben über den vorgesehenen
finanziellen Umfang der einzelnen Maßnahmen finden sich in BLK
1991. 

37 Der Gesamtumfang des Programms war auf 4 Mrd. Deutsche Mark
mit einer Laufzeit von zehn Jahren angelegt.

38 Diesem Auftrag kam sie mit zwei Berichten, die sich speziell mit den
Frauen fördernden Maßnahmen beschäftigten (BLK 1992, 1994), so-
wie innerhalb ihrer Jahresberichte nach.
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Die Fördermaßnahmen des Hochschul-
sonderprogramms III

1996 trat das gemeinsame Hochschulsonderprogramm III
(HSP III) des Bundes und der Länder in Kraft, welches
für die alten und neuen Länder gleichermaßen galt und
das HSP II sowie das HEP ablöste. Bund und Länder
stellten für den Zeitraum bis Ende 2000 3,6 Mrd. Deut-
sche Mark zur Verfügung, um Maßnahmen in fünf
Schwerpunktbereichen zu finanzieren, von denen einer
der Förderung von Wissenschaftlerinnen gewidmet war.39

Innerhalb dieses Schwerpunktes wurden im wesentlichen
die Fördermaßnahmen weitergeführt, die schon im Rah-
men des HSP II die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
verbessern sollten: also Kontakt- und Wiedereinstiegssti-
pendien, Kinderbetreuungszuschläge und Mittel für
Werkverträge außerhalb von Beschäftigungsverhältnissen
mit geregelter Arbeitszeit. Zudem wurden den Ländern
Mittel für die Durchführung von Habilitationsprogram-
men zur Verfügung gestellt mit dem Ziel, den Frauenan-
teil bei den Professuren zu erhöhen. Für diese Maßnah-
men wurden insgesamt 200 Mio. Deutsche Mark
veranschlagt. Von dem Geld wurden etwas weniger als
180 Millionen abgerufen. Im Vollzug des übrigen Ge-
samtprogramms wurde für die Förderung von Frauen ca.
550 Mio. Deutsche Mark ausgegeben, was 33 Prozent der
Fördersumme ausmacht. Insgesamt wurden im Rahmen
des HSP III ca. 731 Mio. Deutsche Mark für die perso-
nenbezogene Förderung von Frauen ausgegeben. 

Das angestrebte Ziel, den Frauenanteil auf allen Qualifi-
kationsstufen deutlich anzuheben, wurde nur sehr einge-
schränkt erreicht: Der Anteil der Frauen an den Promotio-
nen stieg von 1996 bis 1999 von 31,1 auf 33,4 Prozent,
ihr Anteil an den Habilitationen im gleichen Zeitraum
von 12,9 auf 17,7 Prozent. Im Bereich der Professuren
war der Frauenanteil teilweise sogar rückläufig (BLK
2001: 19 ff.).

Der wissenschaftspolitische Diskurs um 
Frauenförderung

In der zweiten Hälfte der 90er Jahre intensivierte sich die
Diskussion über Wege und Strategien für die Förderung
von Frauen in der Wissenschaft. 1997 wurde von den Re-
gierungschefs ein 5-Punkte-Katalog zur Frauenförderung
verabschiedet, der u. a. forderte, die Frauenförderung
zum integralen Bestandteil aller hochschul- und for-
schungspolitischen Maßnahmen zu machen, durch Wett-
bewerb und Anreizsysteme das Qualifikationspotential
von Frauen breiter zu nutzen und bei dem anstehenden
Generationswechsel im Wissenschaftsbereich verstärkt
Frauen zu berufen (BLK 1998: 3). In den Auseinanderset-
zungen darüber, wie diese Ziele am besten zu realisieren
seien, artikulierten sich unterschiedliche Einschätzungen
hinsichtlich der Effizienz der bislang angewandten Förder-
instrumente. 

Dissens herrschte hinsichtlich der „Frauenförderung
durch Nachteilsausgleich und Vereinbarkeitsprogramme“
sowie hinsichtlich der „Frauenförderung durch Sonder-
programme“.40 Frauenförderung durch Nachteilsaus-
gleich und Vereinbarkeitsprogramme war ein substantiel-
ler Bestandteil der HSP II und HSP III gewesen, und die
dort gemachten Angebote waren durchaus auf Nachfrage
gestoßen.41 Allerdings wurde zunehmend zu bedenken
gegeben, dass diese Förderstrategie nicht bedenke, dass
auch viele Frauen ohne Kinder in der Wissenschaft nicht
ausreichend berücksichtigt würden. Auch in Bezug auf
Frauenförderung durch Sonderprogramme kam die Be-
fürchtung auf, ihre unintendierten Nebenwirkungen
könnten die ursprünglichen Ziele konterkarieren. So
wurde vermutet, dass Promotions- und Habilitationssti-
pendien-Programme speziell für Frauen dazu führten,
dass diese bei der Vergabe regulärer Stellen noch weniger
berücksichtigt würden als ohnehin schon. Da die Qualifi-
kation mit Hilfe eines Stipendiums, verglichen mit der
Qualifikation auf einer Mitarbeiterstelle, hinsichtlich der
Ausstattung, der zeitlichen Dauer und der Integration in
den Wissenschaftsbetrieb häufig mit gewissen Nachteilen
verbunden ist, könne dies dazu beitragen, dass die Frauen
entweder mehr Zeit für ihre Qualifikationsarbeiten
bräuchten, sie häufiger abbrächen, oder sich selbst im Er-
folgsfall gegen einen Verbleib im Wissenschaftssystem
entschieden.42 

Quotierungen als Förderinstrument wurden im Bereich
der Nachwuchsförderung nur als Empfehlungen ohne
Verbindlichkeitsanspruch eingesetzt. Die Diskussionen
über Wirkungen und Nebenwirkungen verliefen (und ver-
laufen bis heute) besonders heftig, da die Frage von Quo-
tenregelungen eng mit dem Qualifikationsprinzip und
dem für das Selbstverständnis der Wissenschaft konstitu-
tiven Meritokratie-Prinzip verwoben ist. Hier reichten die
vertretenen Positionen vom Standpunkt, dass die Förde-
rung des weiblichen wissenschaftlichen Nachwuchses
durch Maßnahmen der ersten drei Kategorien allein auch
mittelfristig keine befriedigenden Resultate erzielen
würde und durch ordnungspolitische Maßnahmen ergänzt
werden müsste43, über das Nachdenken darüber, ob bzw.
inwiefern die verwendeten Qualitätskonzepte ge-

39 Die anderen Schwerpunktbereiche waren: Verbesserung der Struktu-
ren im Hochschulbereich, Weiterentwicklung des Fachhochschulbe-
reichs, Verstärkung der europäischen und internationalen Zusam-
menarbeit und Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses
(BLK 1996).

40 Diese Klassifikation wurde von Wetterer (2000) übernommen, die
auch die Kritik an den einzelnen Förderstrategien zusammenfasst.
Exemplarische Einzelbeiträge zu den strittigen Fragen finden sich
z. B. im von der BLK initiierten und dokumentierten Gespräch über
die „Förderung von Frauen im Bereich der Wissenschaft“ am 8. Juni
1998 (BLK 1998).

41 Über die Ergebnisse der Evaluationen von Programmen des HSP auf
Länderebene berichten Löther/Mühlenbruch (2002: 7ff).

42 In der Tat ist es bis heute so, dass Frauen häufiger auf Stipendienba-
sis und Männer eher auf Universitätsstellen promovieren, „wobei die
Arbeitssituation als Stipendiatin eine größere Gefahr der Ausgren-
zung und Isolation aus wissenschaftlichen Diskussionszusammen-
hängen birgt und als solche auch erlebt wird.“ (Lind 2006: 7)

43 So exemplarisch ein Ländervertreter im von der BLK organisierten
Gespräch, in dem er der Überzeugung Ausdruck verlieh, Geld allein
(also die Finanzierung von spezifischen Fördermaßnahmen) reiche
nicht, man müsse ordnungspolitisch ansetzen (BLK 1998: 10) – die-
ser Beitrag wurde von einigen Gesprächspartnern heftig kritisiert,
nur die Vertreterinnen der BuKoF und der GEW äußerten sich in ähn-
licher Richtung.
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schlechtsneutral seien, bis zu der These, Quotenregelun-
gen beschädigten sowohl die Wissenschaft als auch die
Wissenschaftlerinnen. Erstere, weil sie darunter leiden
könnten, wenn die Qualität wissenschaftlicher Arbeit
nicht mehr das einzige oder zumindest wichtigste Krite-
rium für Personalentscheidungen wäre, und letztere, weil
schon der Verdacht, als „Quotenfrau“ für eine Stelle aus-
gewählt worden zu sein, den wissenschaftlichen Ruf in
Mitleidenschaft ziehe. Zudem wurde vermutet, dass Quo-
tierungen über antizipatorische Effekte dafür sorgen
könnten, dass Frauen in Bewerbungsverfahren marginali-
siert und von vorn herein aus dem engeren Bewerberkreis
ausgeschlossen würden.44

Vor dem Hintergrund dieser Diskussionslage stießen die
vom Wissenschaftsrat 1998 vorgelegten „Empfehlungen
zur Chancengleichheit von Frauen in Wissenschaft und
Forschung“ auf große Resonanz. Sie formulierten, ausge-
hend von einer sorgfältigen Bestandsaufnahme, ein rela-
tiv umfassendes Paket an Stellungnahmen und Empfeh-
lungen mit dem Ziel, die Partizipation von Frauen auf
allen Qualifikationsstufen, besonders jedoch in den Lei-
tungspositionen, deutlich zu erhöhen. Der Terminus
„Chancengleichheit“ im Titel war bewusst gewählt, um
eine „Abkehr von dem bis dahin gängigen Begriff der
‘Frauenförderung’“ (Wissenschaftsrat 2007: 7) zu mar-
kieren. 

Der Wissenschaftsrat forderte weiterhin eine Verbesse-
rung der Kinderbetreuungsmöglichkeiten und bekräftigte
erneut die Forderung, sich bei der Vergabe von Qualifika-
tionsstipendien und der Besetzung von Qualifikationsstel-
len am Frauenanteil auf der jeweils vorhergehenden Qua-
lifikationsstufe zu orientieren. Er plädierte für die
obligatorische Erstellung von Frauenförderplänen mit
konkreten Zielvorgaben. Zugleich vertrat er aber die
These, dass Sonderfördermaßnahmen für Frauen der fal-
sche Weg seien: „Frauen auf spezielle Sonderprogramme,
Förderinstrumente oder Qualifikationselemente und da-
mit auf Sonderwege abzulenken, birgt die Gefahr, beste-
hende Strukturen und Hemmnisse unverändert zu belas-
sen und Frauen in zukunftslose Nischen oder Sackgassen
abzudrängen.“ (Wissenschaftsrat 1998: 9). Statt dessen
empfahl er strukturelle Reformen, die zwar für beide Ge-
schlechter von Vorteil wären, von denen Frauen aber
noch stärker profitieren würden als Männer. Die Hoch-
schulen müssten insgesamt familienverträglicher werden –
nicht nur durch den Ausbau von Kinderbetreuungsmög-
lichkeiten, sondern durch eine Flexibilisierung der Stu-
dien- und Arbeitsbedingungen, durch eine Reform der
Qualifikationswege, die auf kürzere Qualifikationspha-
sen, stärkere Transparenz der Rekrutierungsprozesse und
bessere Betreuung abziele sowie durch die Schaffung von
Stellen, die es erlauben, Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler auch nach Abschluss der Qualifikationspha-
sen zumindest für eine gewisse Zeit an der Universität zu

halten. Bis diese strukturellen Reformen wirksam werden
sollten kurzfristig angelegte Maßnahmen initiiert wer-
den.45

Im Wechsel der Begrifflichkeit von Frauenförderung zu
Chancengleichheit zeichnete sich der Beginn eines „gene-
rellen Paradigmenwechsels“ ab: „Der lange geläufige
Terminus der Frauenförderung war auf individuelle
Emanzipation ausgerichtet und vorwiegend mit dem Ziel
verbunden, eine bessere Vereinbarkeit von Familie und
Beruf (insbesondere für Frauen) herzustellen. Hingegen
akzentuiert der aktuelle Ansatz der Chancengleichheit als
strategische Leitungsaufgabe (Gender Mainstreaming)
eine strukturelle Funktion.“ (WR 2007: 7) 

Diese Verschiebung der Akzente kennzeichnet die
nächste Phase der Politik der Förderung des weiblichen
wissenschaftlichen Nachwuchses, die mit dem Auslaufen
des HSP III – Programms im Jahr 2000 begann. 

2.3.3 Das neue Paradigma: Chancengleichheit

Gender-Mainstreaming und Frauenförderung

Die 4. HRG-Novelle von 1998 und die in der Folge geän-
derten Landeshochschulgesetze führten neue Steuerungs-
elemente ein, die unter den Stichworten Deregulierung
und Autonomiezuwachs für die Hochschulen auf eine
Umstellung der Mittelzuweisung zu mehr output-Orien-
tierung, auf neue Verfahren der Qualitätssicherung und
auf eine Professionalisierung der Leitungsstrukturen ab-
zielten. In bezug auf die Finanzverteilung und auf die
Evaluation der Hochschulen schrieb das novellierte HRG
vor, dass dabei die Erfüllung des Gleichstellungsauftrags
zu berücksichtigen sei.46 „Damit [bestand] eine wichtige
gesetzliche Grundlage, um Gleichstellung in die neuen
Steuerungselemente zu integrieren.“ (Löther/Mühlenbruch
2002: 11)

Die Bundesregierung beschloss 1999 in dem Programm
„Frau und Beruf“, das Konzept des Gender Mainstrea-
ming in allen ihren Programmen und Maßnahmen zu ver-
ankern. Im Bundesministerium für Bildung und For-
schung wurde ein eigenes Referat „Frauen in Bildung und
Forschung“ eingerichtet, welches eine Vielzahl von Maß-
nahmen initiierte und finanzierte, um Ungleichheiten
zwischen den Geschlechtern abzubauen (vgl. BMBF
2001, 2002). 

Ziel war die Erhöhung des Frauenanteils bei Professorin-
nen auf 20 Prozent bis zum Jahr 2005 (siehe z. B. BMBF
2001). Um diese Marke zu erreichen, wurde im Rahmen
des Hochschul- und Wissenschaftsprogramms (HWP) der
Förderschwerpunkt „Chancengleichheit für Frauen in

44 So z. B. der Präsident der DFG: „Seit vielerorts nun auch begründet
werden muß, wenn zum Beispiel Bewerberinnen um eine Professur
nicht auf der dem Ministerium vorgelegten Liste plaziert sind, ist der
Berufsweg von Frauen in der Wissenschaft zusätzlich erschwert wor-
den.“ (DFG 1995: 13, zit. nach: Wetterer 2000: 205)

45 An dieser Stelle führte der Wissenschaftsrat nicht nur Maßnahmen
an, die prinzipiell beide Geschlechter betrafen, sondern hielt auch
spezielle Förderungen für Frauen für einen gewissen Übergangszeit-
raum für notwendig (Wissenschaftsrat 1998, vor allem 111ff).

46 § 5 HRG lautet: „Die staatliche Finanzierung der Hochschulen orien-
tiert sich an den in Forschung und Lehre sowie bei der Förderung des
wissenschaftlichen Nachwuchses erbrachten Leistungen. Dabei sind
auch Fortschritte bei der Erfüllung des Gleichstellungsauftrages zu
berücksichtigen.“
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Forschung und Lehre“ aufgenommen. Das HWP trat im
Jahr 2000 an die Stelle der HSP-Programme der 90er
Jahre und blieb bis Ende 2006 in Kraft. Es führte die bis-
herigen Förderprogramme fort, trug aber dem Para-
digmenwechsel in der Förderung des weiblichen wissen-
schaftlichen Nachwuchses dadurch Rechnung, dass es
eine Doppelstrategie verfolgte: Es wollte einerseits dazu
beitragen, strukturelle Hindernisse für Frauen in der Wis-
senschaft abzubauen, andererseits finanzierte es aber
auch spezielle Fördermaßnahmen für Frauen (vgl. dazu
HWP-Fachprogramm, cews.publik.no 6).

Das HWP, welches am 16. Dezember 1999 von Bund und
Ländern für eine Laufzeit von zunächst drei Jahren be-
schlossen (Bund-Länder-Vereinbarung 1999) und dann
bis Ende 2006 verlängert wurde, umfasste sechs Fachpro-
gramme, von denen eines der Förderung der Chancen-
gleichheit in Forschung und Lehre gewidmet war.47 In Er-
gänzung dieses Förderschwerpunktes wurde zudem eine
Beteiligung von Frauen bei sämtlichen programm-finan-
zierten personenbezogenen Maßnahmen von 40 Prozent
angestrebt (beim HSP III lag diese Quote nur halb so
hoch). Die Förderung im Bereich „Chancengleichheit“
richtete sich insbesondere auf qualifizierungsbezogene
Maßnahmen (dafür waren 75 Prozent der Fördermittel
vorgesehen), auf Maßnahmen zur Förderung der Frauen-
und Geschlechterforschung (15 Prozent) und auf
Maßnahmen zur Steigerung des Anteils von Frauen in na-
turwissenschaftlichen und technischen Fächern
(10 Prozent)48. Der Förderumfang insgesamt lag bei jähr-
lich 30 Mio. Euro, welche je zur Hälfte von Bund und
Ländern getragen wurden. 

Die Umsetzung des Programms in den Ländern orien-
tierte sich an den drei eben genannten Gegenstandsberei-
chen.49 Die Stipendien- und Stellenprogramme zur Quali-
fizierung für eine Professur, die sich bewährt hatten,
wurden weitergeführt. Neue Programme zur Qualifizie-
rung für Professuren an Fachhochschulen und künstleri-
schen Hochschulen wurden entwickelt. Unter dem Pro-
grammpunkt Frauen- und Geschlechterforschung wurden
Forschungszentren und -koordinierungsstellen sowie ein-
zelne Forschungsprojekte unterstützt. Als besonders er-

folgreich erwiesen sich Mentoring-Programme, die am
Ende des Studiums den Übergang in Beruf oder Wissen-
schaft begleiten und unterstützen oder Nachwuchswissen-
schaftlerinnen in ihrer wissenschaftlichen Karriere und
auf dem Weg zur Professur fördern (Löther 2003).50 Ins-
gesamt zeigt sich, vergleicht man das HWP mit seinen
Vorläuferprogrammen, in der „Zieldefinition, Programm-
genauigkeit und Umsetzung eine deutliche Qualitätsstei-
gerung“ (Löther/Mühlenbruch 2002: 17). Inwieweit sich
das auch in verbesserten Resultaten niedergeschlagen hat,
kann aufgrund der derzeit vorliegenden Daten noch nicht
abschließend beurteilt werden. 

In Übereinstimmung mit dem oben erwähnten Programm
„Frau und Beruf“ fand das Prinzip der Chancengleichheit
auch in die übrigen von Bund und Ländern finanzierten
Programme zur Förderung von Forschung und wissen-
schaftlichem Nachwuchs Eingang. 2003 verpflichteten
sich Bund und Länder51, bei der institutionellen Förde-
rung durch Vereinbarungen mit den Zuwendungsempfän-
gern Maßnahmen zur Förderung von Frauen festzuschrei-
ben. Im Pakt für Forschung und Innovation sowie im
Hochschulpakt 2020 wurde die Förderung von Frauen als
Leistungskriterium verankert (Wissenschaftsrat 2007:
10). In den Diskussionen um die Exzellenzinitiative
spielte der Aspekt der Chancengleichheit ebenfalls eine
wichtige Rolle. In der Bund-Länder-Vereinbarung zur Ex-
zellenzinitiative (Bund-Länder-Vereinbarung 2005)
wurde die „Eignung der Maßnahmen zur Förderung der
Gleichstellung von Männern und Frauen in der Wissen-
schaft“ als übergreifendes Förderkriterium für alle drei
Förderlinien (Graduiertenschulen, Exzellenzcluster, und
Zukunftskonzepte zum projektbezogenen Ausbau der
universitären Spitzenforschung) festgeschrieben. Die
DFG und der Wissenschaftsrat bekräftigten dies in den
detaillierteren Kriterienkatalogen für die Ausschreibun-
gen zu den drei Förderlinien. Graduiertenschulen werden
u. a. danach bewertet, welche Maßnahmen sie zur Gleich-
stellung von Männern und Frauen ergreifen wollen, bei
der Auswahl von Exzellenzclustern und Spitzenuniversi-
täten fallen Stand und Konzepte der Gleichstellung ins
Gewicht. 

Die Reform der Qualifikationswege 

Die Forderung nach einer Reform der Qualifikations-
strukturen war von Anfang an zentraler Bestandteil der
neuen Ausrichtung der Förderung der Chancengleichheit.
Der Wissenschaftsrat hatte bereits in seiner Stellung-
nahme von 1998 dazu aufgerufen, alle wissenschaftlichen
Institutionen, Strukturen und Leitbilder daraufhin zu
überprüfen, ob sie Frauen und Männern gleiche Zugangs-
und Entwicklungsmöglichkeiten bieten. Seiner Einschät-

47 Die anderen fünf Schwerpunkte waren Entwicklung von Fachhoch-
schulen, innovative Forschungsstrukturen in den neuen Ländern und
Berlin, strukturelle Innovationen im Hochschulbereich, Entwicklung
neuer Medien für die Anwendung in der Lehre an Hochschulen und
Entwicklung von Graduiertenstudiengängen.

48 Die Förderung von Frauen in naturwissenschaftlichen und techni-
schen Feldern ist schon lange ein zentrales Anliegen des Bundes. Be-
reits im Rahmen des HSP II und HSP III wurden zahlreiche Maßnah-
men zur besseren Erschließung naturwissenschaftlich-technischer
Studiengänge für Frauen finanziert. Da hier das Problem vor allem
darin besteht, dass zu wenige Frauen diese Studiengänge wählen, und
weniger darin, dass sie nach dem ersten Abschluss überproportional
aus dem Wissenschaftsbetrieb ausscheiden, fallen die meisten Pro-
gramme allerdings nicht in den Bereich der Nachwuchsförderung im
engeren Sinne (vgl. dazu BLK 2002). 

49 Die Darstellung der Maßnahmen auf Länderebene ist, wie schon ein-
gangs angemerkt, nicht Gegenstand dieses Kapitels. Siehe dazu auch
Löther/Mühlenbruch 2002. Eine Darstellung von best-practice Bei-
spielen im Rahmen des HWP, welche auch einen Einblick in die mit-
tlerweile breite Palette von Fördermaßnahmen gibt, findet sich in
„HWP-Fachprogramm Chancengleichheit“ (cews.publik.no 6).

50 Nach Einschätzung des Wissenschaftsrates (2007: 26) haben diese
Programme „wesentlich zur Professionalisierung des weiblichen wis-
senschaftlichen Nachwuchses und dessen Etablierung in Führungs-
positionen beigetragen“ und sollten deshalb weiterhin verstetigt wer-
den.

51 In der Ausführungsvereinbarung zur Rahmenvereinbarung For-
schungsförderung (AV-Glei vom 6. Oktober 2003, Bundesanzeiger
S. 24803)
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zung nach waren die Rahmenbedingungen für eine wis-
senschaftliche Laufbahn in Deutschland für beide Ge-
schlechter eher unattraktiv (Wissenschaftsrat 1998: 93),
für Frauen kam aber erschwerend hinzu, dass ein Kar-
rieremuster dominierte, welches „eine Abkömmlichkeit
für 60 bis 70 Stunden pro Woche über ein gesamtes Wis-
senschaftlerleben [erwartete]. Damit aber stieß eine Teil-
habe von Frauen von vornherein auf sehr eng gesteckte
Grenzen.“ (ebd.: 92) Entsprechend zielten die Vorschläge
des Wissenschaftsrats zur Neu-Konzeption der Qualifika-
tionswege darauf ab, die Wege in die Wissenschaft grund-
sätzlich transparenter und flexibler, ihren Erfolg zu einem
früheren Zeitpunkt prognostizierbar zu machen und dabei
insbesondere strukturelle Barrieren für Frauen abzu-
bauen. 

Für den Übergang in die Promotionsphase empfahl er,
sich verstärkt am Modell der Graduiertenkollegs zu orien-
tieren. Die Doktorandenstellen sollten öffentlich ausge-
schrieben werden, um die Auswahlprozesse durchsichti-
ger zu machen und dem wissenschaftlichen Nachwuchs
eine erste Mobilitätsoption zu eröffnen. Für die wissen-
schaftliche Weiterqualifizierung nach der Promotion
schlug der Wissenschaftsrat hochschulfinanzierte Stellen
vor, die den Erwerb von Erfahrungen in allen Bereichen
von Forschung, Lehre und wissenschaftlicher Selbstver-
waltung ermöglichen. Diese Stellen sollten mit einem ho-
hen Maß an Selbständigkeit und Eigenverantwortlichkeit
verbunden sein, öffentlich ausgeschrieben und durch
transparente, wettbewerbsorientierte Auswahlverfahren
besetzt werden, um dadurch auch an dieser Stelle hoch-
schulübergreifende Rekrutierung und Mobilität zu för-
dern. Ein derartiges Verfahren würde den Qualifikations-
prozess auf dieser Stufe aus der engen Bindung an einen
Hochschullehrer oder an ein Institut lösen und ihn statt
dessen als „kontinuierlichen Austauschprozess mit der
Wissenschaftsgemeinschaft an[…]legen“ (ebd.: 96). Die
Eignungsfeststellung sollte in mehreren, klar definierten,
aufeinander aufbauenden Stufen erfolgen und es den Stu-
dierenden so ermöglichen, frühzeitig zu erkennen, ob eine
wissenschaftliche Karriere möglich und erstrebenswert
ist. Am Ende der Qualifikationsphase müssten dann aller-
dings auch Stellen zur Verfügung stehen, auf denen die
Phase bis zur Erlangung einer Professur überbrückt wer-
den kann. Eine derartige Reform der Qualifizierungswege
würde nicht nur für mehr Transparenz und Kalkulierbar-
keit sorgen, sondern auch, vor allem wenn sie mit der
Möglichkeit von Teilzeitstellen verbunden wäre, neue
Optionen für individuelle Lebensplanungen eröffnen. 

„So könnte das Mobilitätserfordernis durch Vorverlegung
im Qualifizierungsverlauf und durch Aufteilung in meh-
rere Schritte zwischen Diplom und Promotion sowie Pro-
motion und wissenschaftlicher Weiterqualifizierung oder
bei Erreichen einer neuen Stellenstufe mit der individuel-
len Lebensplanung besser in Einklang gebracht werden.
Damit wäre eine wesentliche strukturelle Barriere für
Frauen, die eine Hochschulprofessur anstreben, besei-
tigt.“ (ebd.: 99) 

Auch die BLK verwies in ihrem im Oktober 2000 vorge-
legten Bericht über „Frauen in der Wissenschaft“ darauf,

dass die bestehenden Qualifikationsstrukturen vor allem
wegen der zeitlichen Dimension die Vereinbarkeit von
Beruf und Familie nach wie vor beeinträchtigten und sich
somit vor allem für Frauen als Hindernis auf dem Weg zu
einer wissenschaftlichen Karriere erwiesen. Sie teilte
nicht nur die Diagnose des Wissenschaftsrates, sondern
auch seine Reformvorstellungen und forderte, der Bund
möge im Rahmen der gerade anlaufenden Dienstrechts-
reform gerade auch unter frauenspezifischen Gesichts-
punkten die Habilitation als Voraussetzung zur Erlangung
einer Professur abschaffen und durch die Qualifikation im
Rahmen einer Juniorprofessur ersetzen. 

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung legte
im Jahr 2002 ein Vorgriffförderprogramm auf, in dem
Hochschulen, die Juniorprofessuren und Nachwuchs-
gruppenleiter beriefen, eine Anschubfinanzierung von
75 000 Euro (ab 2006 60 000 Euro) gewährt werden
konnte (BLK 2003a). Die Förderung lief im Jahr 2004
aus. Im Zeitraum von 2002 bis 2004 wurden insgesamt
1 145 Juniorprofessuren ausgeschrieben, von denen dann
allerdings nur 786 besetzt wurden.52 Federkeil/Buch ge-
hen davon aus, dass es im Moment deutschlandweit rund
800 besetzte Juniorprofessuren gibt, und dass die gegen-
wärtigen Ausschreibungszahlen ausreichen, um diesen
Stand zu halten.53

Der Frauenanteil an den Juniorprofessuren liegt im Jahr
2005 mit 29 Prozent deutlich über den Quoten für andere
Professuren (C3/W2: 15 Prozent, C4/W3: 10 Prozent) und
über dem Frauenanteil an Habilitationen (23 Prozent) –
aber ebenfalls deutlich unter den angestrebten 40 Prozent
(vgl. BLK 2000: 21). In welchem Ausmaß sich dieser
Anstieg verstetigen lässt, wie vielen Juniorprofessorinnen
also der Übergang auf eine unbefristete Professur gelingt,
wird sich erst nach Auslaufen der ersten Generation der
Juniorprofessuren 2008 zeigen.54 Obwohl es für eine ab-
schließende Bewertung im Moment noch zu früh ist, las-
sen sich den bislang vorliegenden Studien bereits jetzt
wichtige Hinweise auf die positive Wirkung der Junior-
professur entnehmen. 

Wie oben angeführt, war die Verbesserung der Vereinbar-
keit von Beruf und Familie ein zentrales Ziel, welches mit
der Einführung der Juniorprofessur verbunden war. Dies
scheint sich bislang allenfalls in Ansätzen zu realisieren.
Von den von Federkeil/Buch befragten Juniorprofessorin-
nen und -professoren hatten insgesamt 54 Prozent Kinder.
Bei den Frauen lag der Anteil der Kinderlosen etwas hö-
her als bei den Männern, zudem hatten nur 25 Prozent
von ihnen mehr als ein Kind (Männer: 36 Prozent). Bei
Frauen mit Kind ist die Unzufriedenheit mit ihrer Situa-

52 Detaillierte Angaben zur Verteilung über die Fächer, zu Frauenantei-
len etc. finden sich bei Federkeil/Buch 2007 und Mugabushaka/
Rahlf/Güdler 2006.

53 800 Juniorprofessuren entsprechen ca. 4 Prozent aller Professoren-
stellen an Universitäten, und sie stehen rund 2 000 Habilitationen
jährlich gegenüber. Beide Vergleichsgrößen machen deutlich, dass
die Juniorprofessur im Moment zumindest quantitativ gesehen hinter
den ursprünglichen Erwartungen zurückbleibt.

54 Die Gesamtlaufzeit der Juniorprofessur beträgt sechs Jahre. 
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tion als Juniorprofessorin mit 18 Prozent höher als bei
Frauen ohne Kind (12 Prozent), aber auch höher als bei
Männern mit (12 Prozent) und ohne Kinder (8 Prozent)
(Federkeil/Buch 2007: 11f.). In einer früheren Befragung
hatten sich vor allem Juniorprofessorinnen für die Ein-
richtung von Teilzeitprofessuren ausgesprochen: Wäh-
rend nur 20 Prozent der Männer dies für wichtig hielten,
lag der entsprechende Prozentsatz bei den Frauen insge-
samt bei 53 Prozent, bei Frauen mit Kindern sogar bei
fast 75 Prozent (Buch et al. 2004: 25). 

Diese Befunde weisen darauf hin, dass die Frage der Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie für die Juniorprofesso-
rinnen ein wichtiges Thema ist. 47 Prozent der von Feder-
keil/Buch Befragten gaben an, dass die Juniorprofessur
für sie „ganz oder überwiegend die notwendige Flexibili-
tät mit sich bringt, um Familie und Beruf vereinbaren zu
können (gegenüber 21 Prozent, die ‘überwiegend nicht’
bzw. ‘gar nicht’ geantwortet haben).“ (Federkeil/Buch
2007: 13). Interessanterweise schätzen die kinderlosen
Befragten die Vereinbarkeit schlechter ein als die Befrag-
ten mit Kindern. Die ursprünglich bei der Einführung der
Juniorprofessur geäußerten Befürchtungen, dieses Quali-
fizierungsmodell könne sich durch die hohe Belastung
mit Lehr-, Forschungs- und Verwaltungsaufgaben als
noch familienfeindlicher als die Habilitationsphase erwei-
sen, haben sich nicht bewahrheitet. Allerdings haben sich
auch die Hoffnungen auf einen entscheidenden Fortschritt
in Richtung „familienfreundliche Hochschule“ noch nicht
erfüllt.

Einen unter gleichstellungspolitischen Aspekten sehr be-
denklichen Befund liefert die von der Deutsche For-
schungsgemeinschaft (DFG) vorgelegte Studie über „An-
tragsaktivität und -erfolg von Juniorprofessoren bei der
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)“ (Mugabu-
shaka/Rahlf/Güdler 2006), welche den Zeitraum von
2002 bis 2005 umfasst und sich auf die Vergabe von
Drittmitteln für genuine Forschungszwecke konzentriert.
Die Antragsaktivität der Juniorprofessoren war insgesamt
recht hoch, im Schnitt wurde pro Juniorprofessur in den
untersuchten vier Jahren etwas mehr als ein Antrag ge-
stellt.55 Am stärksten beteiligten sich Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler aus den Bereichen Lebens-, Na-
tur- und Ingenieurswissenschaften (Partizipationsraten
zwischen 59 und 68 Prozent), in den Geistes- und Sozial-
wissenschaften stellte nur knapp jeder Dritte einen An-
trag. In den Lebens- und Naturwissenschaften zeigten die
Juniorprofessorinnen und -professoren nicht nur eine
hohe Affinität zur Förderung durch die DFG, sie waren
mit ihren Anträgen auch überdurchschnittlich erfolgreich –
ihre Förder- und Bewilligungsquoten lagen über dem
fachtypischen Mittel. 

Anders hingegen die Situation bei den Geistes- und
Sozialwissenschaften: In diesen Bereichen, die einen
überdurchschnittlich hohen Frauenanteil an den Junior-

professuren aufweisen, lagen die Förder- und Bewilli-
gungsquoten deutlich unter dem fachtypischen Mittel.56

Zudem zeigt sich beim Vergleich der Antragsbeteiligung
von weiblichen und männlichen Juniorprofessoren, dass
die Beteiligung von Frauen über alle Wissenschaftsberei-
che niedriger ausfällt als die der Männer. Von den
330 Anträgen auf Einzelförderung, die von Juniorprofes-
sorinnen und Juniorprofessoren als Hauptantragsteller
eingereicht wurden, kamen nur 67 von Frauen. Bei den
Förder- und Bewilligungsquoten gibt es dann wieder
kaum geschlechtsspezifische Unterschiede. Bedenklich
ist auch, dass sich die wenigen Anträge der Juniorprofes-
sorinnen in den Wissenschaftsbereichen konzentrieren, in
denen Förderanträge unterdurchschnittlich häufig bewil-
ligt werden. 

2.3.4 Ausblick

Wie dieser Rückblick auf 20 Jahre Frauenförderung und
Bemühen um Chancengleichheit zeigt, hat sich das Be-
wusstsein für eine bessere Gleichstellung von Frauen
beim wissenschaftlichen Nachwuchs in diesem Zeitraum
deutlich erhöht. Dennoch sind weitergehende Maßnah-
men erforderlich, um die gesteckten Ziele zu erreichen. In
den Worten des Wissenschaftsrates: „Wenngleich inzwi-
schen auch zahlreiche Fortschritte zu verzeichnen sind
und vor allem das Bewusstsein gegenüber Chancenun-
gleichheiten im Wissenschaftssystem durch diese Pro-
gramme weiter geschärft worden ist, kann von einem
gleichstellungspolitischen Durchbruch angesichts des
langsam voranschreitenden Prozesses keine Rede sein.“
(Wissenschaftsrat 2007: 10)57 

Ein zentrales Problem liegt nach wie vor in den Schwie-
rigkeiten, Wissenschaft als Beruf mit familiären Ver-
pflichtungen zu vereinbaren. Während laut einer Umfrage
des Hochschul-Informationssystem (HIS) noch 80 Pro-
zent der bis 21jährigen Studierenden mindestens ein Kind
haben wollen, sinkt diese Zahl bei Studentinnen mit zu-
nehmendem Alter: Von den über 30jährigen wünschen
sich nur noch 64 Prozent ein Kind (Männer: 71 Prozent)
(Middendorf 2003). Entscheiden sie sich nach Abschluss
des Studiums für eine wissenschaftliche Karriere, sinkt
die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich für ein Kind ent-
scheiden, nochmals (Auferkorte-Michaelis et al. 2005).
Auch die oben angeführten Ergebnisse aus den Befragun-
gen der Juniorprofessorinnen und professoren deuten da-
rauf hin, dass vor allem bei Wissenschaftlerinnen Kinder-
wunsch und das Streben nach einer wissenschaftlichen
Laufbahn nur schwer miteinander vereinbart werden kön-
nen. 

55 Zur fächerspezifischen Differenzierung im Antragsverhalten vgl.
ebd.: 7. 

56 Dieser Befund ist besonders erklärungsbedürftig angesichts des Um-
stands, dass gerade in diesen Wissenschaftsbereichen die Bewerber-
zahl pro ausgeschriebene Juniorprofessur besonders hoch war und
deshalb „besonders strenge Auswahlprozeduren angenommen wer-
den können“ (Mugabushaka/Rahlf/Güdler 2006: 11).

57 Der Wissenschaftsrat verweist in diesem Zusammenhang auf Berech-
nungen von Jutta Allmendinger, nach denen bei unveränderter „Fort-
schrittsgeschwindigkeit“ ein Gleichgewicht zwischen männlich und
weiblich besetzten Professuren erst im Jahre 2090 erreicht würde
(Allmendinger 2006).
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Allerdings sollte die Anerkennung dieser Problemlagen
nicht dazu führen, die geringe Repräsentanz von Frauen
im Wissenschaftssystem nur auf die objektiven Probleme
zurückzuführen, die eine Doppelrolle als Wissenschaftle-
rin und Mutter mit sich bringt. Dies wäre aus zwei Grün-
den zu kurz gegriffen: Zum einen zeigt sich immer
wieder, dass Wissenschaftlerinnen mit Kindern nicht un-
produktiver, nicht weniger leistungsfähig sind als ihre
kinderlosen Kollegen und Kolleginnen.58 Zum anderen
wirkt sich allein eine potentielle Mutterschaft nachteilig
auf die Karrierechancen von Frauen aus.59

Die jüngsten Empfehlungen des Wissenschaftsrates
(2007) tragen diesen Tatsachen Rechnung, in dem sie sich
nicht auf Vorschläge beschränken, welche auf eine bes-
sere Vereinbarkeit von Beruf und Familie zielen, sondern
neben einer erneuten Bekräftigung der Bedeutung klarer
strukturierter und transparenter Qualifikationsphasen
auch eine Modifizierung der Leistungsbewertung fordern.

Ähnlich hatte sich auch die BLK in ihrem Bericht von
1989 geäußert (BLK 1989: 22). 

Angesichts der mittlerweile vorliegenden Befunde über
den gender-bias in Begutachtungsverfahren (z. B.
Wenneras/Wold 1997) und über den Einfluss des berufli-
chen Status auf das Publikationsverhalten60 scheint es
dringend geboten, die Kriterien der Leistungsbewertung
entsprechend der vom Wissenschaftsrat (Wissenschaftsrat
2007: 29ff.) angeregten Linien zu überdenken. Besonders
relevant erscheinen in diesem Zusammenhang die Emp-
fehlungen, Leistung stärker an die Qualität als an die
Quantität (der Publikationen) zu binden, Begutachtungs-
verfahren so weit wie möglich zu anonymisieren, und
peer-review-Prozesse regelmäßig zu evaluieren (siehe
dazu auch HRK 2006).

58 Vgl. dazu z. B. Kiegelmann 2000; Lind, Allmendinger 2005.
59 Siehe u. a. Allmendinger et al. 2000, v. Stebut 2003, Wimbauer 1999

60 Neuere Befunde stützen die Annahme, dass die im Durchschnitt
niedrigere Zahl der Publikationen von Wissenschaftlerinnen nicht
mit ihrem Geschlecht, sondern mit ihrem ebenfalls im Durchschnitt
niedrigeren beruflichen Status zusammenhängt – innerhalb der Per-
sonalkategorien zeigen sich keine geschlechtsspezifischen Unter-
schiede im Publikationsverhalten (vgl. Wissenschaftsrat 2007: 30).
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3 Die Qualifizierungsphasen

3.1 Promotionsphase

3.1.1 Zur Geschichte der Promotion

Die nachfolgende Betrachtung versteht sich nicht als his-
torischer Abriss. Sie greift lediglich schlaglichtartig ei-
nige geschichtliche Vorgänge auf, die bedenkenswert er-
scheinen, wenn es darum geht, das aktuelle System der
Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses in einen
größeren Zusammenhang zu stellen. Dabei soll ein inhalt-
licher Schwerpunkt auf der Humboldt’schen Universitäts-
reform liegen, die bis heute das deutsche (und internatio-
nale) Hochschulsystem maßgeblich geprägt hat.

Die frühen Jahre: Promotion als Studienabschluss

Die Geschichte der Promotion (und damit zugleich der sie
betreffenden Personen, also der Promovierenden) geht
weiter zurück als die Geschichte der Universitäten im
deutschen Sprachraum. Diese begann „erst“ 1348, als
Kaiser Karl IV. in Prag die erste Universität des damali-
gen Römisch-Deutschen Reiches gründete61. Die damit
eingeleitete Gründungsphase glich – wegen nicht gelun-
gener Erstversuche bzw. Konflikten um Zuständigkeiten
zwischen den Hierarchien – einem Prozess mit unter-
schiedlichen Institutionalisierungsstufen. Der Prager Uni-
versitätsgründung folgte die der Habsburger in Wien im
Jahre 1365. 20 Jahre später kam Heidelberg hinzu. In
Köln, der damals größten deutschen Stadt und Zentrum
des Katholizismus, wurde bereits im Jahr 1248 nach dem
Vorbild der Pariser Universität das „studium generale“
der Dominikaner für die philosophischen und theologi-
schen Fächer gegründet. Die Kölner Universität wurde
1388 eröffnet. 

Bereits ab dem 14. Jahrhundert gab es also im deutsch-
sprachigen Raum Begriff, Titel und Procedere der Promo-
tion. Ihre erste historische Verwendung im Universitäts-
wesen galt jedoch nicht der Kennzeichnung einer
gehobenen wissenschaftlichen Graduierung. Der Begriff
stand vielmehr für den eigentlich vollgültigen Abschluss
jahrelanger Studien. 

Die Universitäten waren auf eine hinreichende Menge
von Studenten bedacht – nicht zuletzt wegen der damit
verbundenen Einnahmen. Generell ließen sich junge
Leute ab 16 Jahren immatrikulieren. Dies bedeutete je-
doch, dass dabei zunächst nur die Studiosi der vierten, der
Artisten-Fakultät, (später „Philosophische Fakultät“)
rekrutiert wurden, die eine Art Vorstudienanstalt war62.
Für den Besuch der vierten Fakultät genügte als Vorwis-
sen eine erste Beschäftigung mit dem Lateinischen, sowie
ein elementares Allgemeinwissen, was – so ist es überlie-
fert – häufig äußerst dürftig ausfiel. Danach erfolgte dann
die Zulassung zu den so genannten „drei oberen Fakultä-
ten“. 

An oberster Stelle stand die theologische Fakultät, es
folgte die juristische und schließlich die – die wegen ihrer
geringen Affinität zur Wissenschaft in ihrem Renommee
umstrittene – medizinische Fakultät. Einen formellen Ab-
schluss der Studien (etwa im Verständnis von Regelstu-
dienzeiten und Diplomen etc.) gab es nicht. Wer sich hin-
reichend gebildet und berufen fühlte bzw. wer die
enormen Kosten dazu aufbringen konnte, reichte eine
schriftliche, eher den Charakter eines Konzeptes tragende
Disputation oder eine thematische Dissertationsschrift ein
und stellte sich einer der Prüfungen (Rigorosum) bzw. öf-
fentlichen Anhörungen (Disputationen). Daraufhin er-
folgte die Promotion zum Doktor. Das diesbezügliche
Procedere war bis weit ins 18. Jahrhundert mit einigen
aufwendigen Ritualen verbunden (Ausschmücken von
Festsälen, Überreichung von Geschenken an die Profes-
soren bzw. Honoratioren, Ausrichten von Umtrunken und
Festmählern). Zudem forderte noch im 19. Jahrhundert
die Promotion zumeist beträchtliche finanzielle Aufwen-
dungen der Kandidaten. 

Das Procedere 

Das Wesen der Promotion wurde (insbesondere in den
Anfängen) durch ein den akademischen Status bestätigen-
des Procedere geprägt. Damit ist vor allem der unter-
schiedlich gehandhabte Akt der Zuerkennung und Verlei-
hung des Titels nach hinreichender Absolvierung
entsprechender Studien und Examina, sowie umständli-
cher Rituale im Verlauf gemeint. Dabei ist die für das

Die Bezeichnung „Doktor“ geht weit in die Antike zu-
rück: Sie leitet sich vom lateinischen docere ab, was
„lehren“ bedeutet, doctus also „gelehrt“, was folglich
Person und Status eines Menschen bezeichnet, der an-
dere in einem des Erlernens bedürftigen Tätigkeitsge-
biet unterweist. Doctor gladiatorum z. B. war der Fecht-
meister, der die ebenso berühmten wie unglücklichen
Gladiatoren in dieser Kampfform ausbildete. (Wollgast
2001: 20) 

61 Zuvor gab es bereits die in Europa durchaus bekannten, im frühen
Mittelalter (8./9. Jahrhundert) geschaffenen arabisch-maurischen
Universitäten sowie die Universitäten von Bologna (Gründungs-
datum zurückdatiert auf 1088), Oxford (1167), Paris (1215) und
Salamanca (1227, 1243). Die Gründungsdaten sind unsicher (vgl.
Müller 1990: 32).

„Das Studium war kurz“, schreibt Ellwein über das
17. und 18. Jahrhundert, „daß man es nach drei Jahren
mit der Promotion beendete und dabei selbst nur 19 oder
20 Jahre alt war, bedeutet keine Ausnahme […] Eine
(Studenten und Professoren) ergreifende und fordernde
Bildungsidee gab es noch nicht.“ (1997: 61) Eine solche
Neuerung tauchte erst am Ende des 18. Jahrhunderts mit
dem Übergang von der feudalen Universität zu der des
bürgerlichen Zeitalters auf. 

62 Höhere Schulen mit einem dem Abitur äquivalenten Abschluss ka-
men erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts auf. Als systema-
tisch geforderte Bildungsvorleistung war dies erst bei der Umsetzung
des dreistufigen Humboldt’schen Schulplanes in Preußen nach 1815
der Fall.
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Mittelalter typische vielgliedrige Hierarchie der gelten-
den Rangordnungen zu beachten, wie sie sich vor allem
in der Diversifizierung der Adelsprädikate oder kirchli-
cher Würden und Weihen äußerte. Später zogen die
Städte mit ihren Magistraten, Senaten/Senatoren und Ers-
ten oder subalternen Bürgermeistern nach. Der Zuerken-
nung von Rangstufen wurde hohe Bedeutung beigemes-
sen. Dem konnten und wollten sich die Universitäten
nicht entziehen, um ihre Gewichtigkeit in der Gesell-
schaft herauszustellen und zu festigen. Außerdem brach-
ten solche Rituale und die Vergabe von Titeln Geld ein.
Schon in der frühen Scholastik hatten geistige Güter ein
hervorragendes Ansehen bei den Mächtigen und Reichen.
Das galt für Schreib- und Sprachenkundigkeit, „Gottesge-
lahrtheit“, wie man sagte, für juristisches Wissen in bei-
derlei Rechten – kanonisches (kirchliches) und weltliches
(römisches) Recht –, sowie für das Beherrschen der medi-
zinischen Künste. 

Die relative Autonomie, die den Universitäten (bei prinzi-
pieller Unterordnung unter das Reglement durch Päpste
und Kaiser bzw. andere, regionale Autoritäten) gewährt
wurde, äußerte sich vorzugsweise darin, nach welchen
Ordnungen und Ritualen die Studien als beendet galten,
welche Rechte sie verliehen und wie die höchste Rang-
stufe – die Verleihung des Rechts zu lehren – von ihnen
wahrgenommen wurde.63 

Die Universitäten waren gezwungen, Lehrende mit einem
weitreichenden guten Ruf zu beschäftigen, um gut zah-
lende Studenten (auch von weither) zu gewinnen. Die
Lehrenden mussten fest angestellt und entsprechend ho-
noriert werden. Für solche Festanstellungen gaben die
Universitäten vom Mittelalter bis ins 18. Jahrhundert die
meisten Mittel aus. Die Lehrenden waren also die Profes-

soren, die von Berufs wegen diese Tätigkeit ausführten
und davon lebten (professio(lat.): Beruf, Professor: Leh-
rer an öffentlichen Einrichtungen). Als wissenschaftliche
Graduierung, die für Verdienste oder das Erreichen hoher
Bildungsstufen und Befähigungen vergeben wurde (so
z. B. auch im künstlerischen Bereich), galt der Titel „Pro-
fessor“ erst ab dem späten 19. Jahrhundert.

Als Immanuel Kant in seiner Alterschrift „Der Streit der
Facultäten“ (Kant, 1798, Neuausgabe de Gruyter 1968)
mit seinem Credo für „Wahrheit“ und „Freiheit“ in der
Wissenschaft das Zeitalter der Wissenschaftlichkeit uni-
versitären Wirkens einläutete, war die Stagnation des
Universitätswesens schon in ein „Universitätssterben“
übergegangen. 1789 gab es in Europa 143 Universitäten,
1815 waren es nur noch 83. Napoleon hatte 1806 alle
24 französischen Universitäten schließen lassen. 18 der
34 deutschen Universitäten waren um 1800 verschwun-
den. (Herrmann, o. J.: 8) 

Humboldts Veranlassung zu einer neuen 
„Idee der Universität“

Das große „Universitätensterben“ des 18. Jahrhunderts
erstreckte sich bis ins beginnende 19. Jahrhundert. Auch
die bis dahin überlebenden preußischen Universitäten
Frankfurt an der Oder und Königsberg waren (vom kon-
fiszierten Halle abgesehen) in einer prekären Verfassung.
Vor diesem Hintergrund vermengten sich zwei Diskurs-
ströme. Erstens erhob sich die Frage, wie man eine vor-
bildliche und leistungsfähige universitäre Bildung schaf-
fen könne, gestützt auf eine neue, große Universität, für
die Berlin als Standort in Frage käme. Zweitens hatten
Berater des preußischen Königs Friedrich Wilhelm III.
die Idee aufgebracht, dass der Verlust politischer und mi-
litärischer Macht durch vermehrte geistige Kraft ausge-
glichen werden müsse. Es ging darum, das diskreditierte
Universitätswesen zu reformieren und dabei – auch durch
eine durchgreifende Schulreform – eine höhere allge-
meine und wissenschaftliche Bildung zu gewinnen als je
zuvor. 

Humboldt geriet in einen Gewissenskonflikt, als er sich
entschloss, das Amt als Geheimer Staatsrat und Chef der
Section des Cultus und öffentlichen Unterrichts in der
preußischen Regierung anzutreten. Hatte er doch – mit
dem Wissen eines Zeitgenossen des 18. Jahrhunderts –
mit fast allen verantwortlichen Gremien bislang zwei Er-
fahrungen gemacht: Die Wissenschaft wäre ihrem Wesen
gemäß am besten in Händen von erfahrenen Wissen-
schaftlern aufgehoben. Allerdings zeigten sich Universi-
tätsgremien wenig kompetent bei der Leitung der Hoch-
schulen. Völlig verfahrene Interessengegensätze und
kindische Streitsucht hatten jeden fruchtbaren Gedanken
in der „im Zunftwesen erstarrten Universitäten“ verküm-
mern lassen. Die ihnen vorgesetzten staatlichen Behörden
hatten zugleich immer wieder bewiesen, dass sie Univer-
sitäten zu gründen und ihnen staatstragende Aufgaben zu-
zuordnen gesonnen waren. Auf Dauer erwiesen sie sich
jedoch als völlig hilflos und unfähig, deren Verfall und
kümmerlichen Niedergang zu steuern, geschweige denn
aufzuhalten oder zu wenden. Neigte Humboldt mit den

„Titelkämpfe“

Ob „Doktor“ oder „Magister“ die höhere Graduierung
darstellte blieb lange Zeit unentschieden. Die Verlei-
hung des Doktortitels war den „drei oberen Fakultäten“
(Theologie, Jurisprudenz, Medizin) vorbehalten. Das
schon in der Antike aufgekommene Studium der so ge-
nannten Freien Künste63 (artes liberales ingenuae bzw.
bonae), d. h. der Tätigkeiten und dem Können der
Freien, schloss mit dem Magister-Titel ab. Der „Doktor“
genoss international das höhere Renomee bzw. wies den
höheren Bekanntheitsgrad auf. Dagegen war der „Ma-
gister“ vor allem im Inland gut angesehen. Einige deut-
sche Universitäten umgingen das Problem, indem sie
bis ins 20. Jahrhundert den Titel „Doctor et Magister“
vergaben. Letztlich hat sich der „Doktor“ als höherer
akademischer Grad in Deutschland und vielen anderen
Ländern jedoch gegen den „Magister“ durchgesetzt.

63 Marcinius Capella (auch Martianus Capella) aus Madaura/Karthago
beschrieb um 400 unter dem Titel „De nuptiis Philologiae et Mercu-
rii“ eine Systematik der artes liberales ingenuae bzw. bonae: (A) Tri-
vium (trival-Ausbildung): (1) Grammatik, (2) Dialektik, (3) Rheto-
rik; (B) Quadrivium: (4) Arithmetrik, (5) Geometrie, (6) Musik, (7)
Astronomie. (vgl. Enzyklopädie 1896: 994) 
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Erfahrungen seiner jüngeren Jahre mehr zu einer Posi-
tion, die er den „Grundsatz einer vollkommenen Staats-
freiheit der Kultur“ nannte, so schien ihm nunmehr diese
Freiheit vom Staat jedoch nur möglich als „Freiheit durch
den Staat“, was auf ein kompliziertes Verhältnis von
wechselseitigen Einsichten und Vermittlungen zwischen
Behörden und Wissenschaftlern hinauslief (zitiert in
Schelsky 1963: 148). Der Grundton bei der Berliner Uni-
versitätsgründung 1810 war von der sicheren Annahme
bestimmt, dass nur klare staatliche Entscheidungen, nicht
aber korporative Vorstellungen und Absprachen dem Zu-
standekommen dieses neuen Universitätstyps gerecht
werden können. 

Humboldt fand bei Amtsantritt eine trostlose Situation
vor. Eine grundlegende Erneuerung tat Not.64 Sein später
berühmt gewordenes Universitäten-Prinzip charakteri-
sierte er wie folgt: „Der Begriff der höheren wissen-
schaftlichen Anstalten, als des Gipfels, in dem alles zu-
sammenkommt, was unmittelbar für die moralische
Cultur der Nation geschieht, beruht darauf, dass diese be-
stimmt sind, die Wissenschaft im tiefsten und weitesten
Sinne des Wortes zu bearbeiten und als einen nicht ab-
sichtlich, aber von selbst zweckmäßig vorbereiteten Stoff
der geistigen und sittlichen Bildung zu seiner Benutzung
hinzugeben. […] Da diese Anstalten ihren Zweck indess
nur erreichen können, wenn jede, soviel als immer mög-
lich, der reinen Idee der Wissenschaft gegenübersteht, so
sind Einsamkeit und Freiheit die in ihrem Kreise vorwal-
tenden Principien. Da aber auch das geistige Wirken der
Menschheit nur als Zusammenwirken gedeiht, und zwar
nicht bloss, damit Einer ersetze, was dem Anderen er-
mangelt, sondern damit die gelingende Thätigkeit des
Einen den Anderen begeistere und Allen die allgemeine,
ursprüngliche … Kraft sichtbar werde, so muss die innere
Organisation dieser Anstalten ein ununterbrochenes, sich
immer selbst wieder belebendes, ungezwungenes und ab-
sichtsloses Zusammenwirken hervorbringen und unter-
halten. Es ist ferner eine Eigenthümlichkeit der höheren
wissenschaftlichen Anstalt, dass sie die Wissenschaft im-
mer als ein noch nicht ganz aufgelöstes Problem behan-
deln und daher immer im Forschen bleiben, da die Schule
es nur mit fertigen und abgemachten Kenntnissen zu thun
hat… Das Verhältniss zwischen Lehrer und Schüler wird
daher durchaus ein anderes als vorher. Der erstere ist
nicht für die letzten, Beide sind für die Wissenschaft da;
[…] Was man höhere wissenschaftliche Anstalten nennt,

ist, wenn man von ihrer Form absieht, nichts Anderes als
das geistige Leben der Menschen, die äussere Musse oder
inneres Streben zur Wissenschaft und Forschung hin-
führt.“ (Humboldt 1982: 255/256)

Für Humboldt und seine Mitstreiter, die naturwissen-
schaftliche Forschung und ihre inventiven Praktiken an
die Universitäten holen wollten, ergaben umfassende Bil-
dung und systematische Forschung ein harmonisches,
komplementäres Ganzes. Diese Forschungsunternehmun-
gen konnten Laborexperimente sein, Erkundungen in der
Natur, Vervollständigung und Auswertung von Sammlun-
gen, mineralogische oder kulturhistorische Ausgrabungen,
Auffinden und Auswerten von Archiven und urkundlichen
Quellen, empirische Sprachforschung, Studium und Kri-
tik von Literaturen in allen Sprachen. Wichtig war, das
vorhandene Wissen zu erweitern, wesenhaft Neues zu fin-
den, Irrtümer zu berichtigen. Es war inventives Denken
gefordert, das sowohl reproduzierbare, verifizierbare Fak-
ten ermittelte, zusammentrug, systematisierte, als auch
sie zu weittragenden theoretischen Systemen zusammen-
führte, sich mit vorhandenem Wissen auseinander setzte
und ein neues, tieferes Verständnis universeller Zusam-
menhänge schuf. 

Um Humboldt ganz zu verstehen, muss man seine Ver-
wendung des Begriffs „Schule“ auch so lesen, dass er
sich – dem Gedanken der ästhetischen Erziehung von
Schiller folgend – gegen das Verständnis von „Universitä-
ten“, „höheren Lehranstalten“ als „Schulen“ wendet, in
welchen man fertiges, anwendungsbereites „Brotwissen“
lehrt, um berufliche Ausbildung zu betreiben. Aus dem
„Wissensvermittlungsbetrieb“ früherer Hochschulen soll
sich ein intrinsisch agierendes Wissenschaftsunterneh-
men entwickeln, das sowohl innere Antriebe wie Frei-
räume schafft, um neues Wissen, ja Erkenntnisse an der
Grenze menschlichen Wissens und menschlicher intellek-
tueller Fähigkeiten überhaupt zu generieren. 

Aus der auf Wissenschaftlichkeit ausgerichteten Funk-
tionsbestimmung der Universität erwuchsen neue Anfor-
derungen an die Promotion. Ihr Charakter als moderne
wissenschaftliche Graduierung ist unmittelbar mit dem
Entstehen der Universitäten Humboldt’schen Typus ver-
knüpft. Eine neue, seinem Universitätsbegriff entspre-
chende Promotionsordnung findet sich bei Humboldt al-
lerdings nicht. Die 1816 in Kraft gesetzten Universitäts-
und Fakultäts-Statuten weisen das herkömmliche Regel-
werk für die Erteilung der Promotionen aus.65 Sie setzen
ein erfolgreiches Studium voraus, schreiben jedoch keine
speziellen Examen vor. Unterstellt ist dabei aber ein Stu-
dium, das zur wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit im
Sinne der Gründungsprinzipien der Berliner Universität

64 Humboldt konnte sich bei seinem Amtsantritt auf eine vielfältige Li-
teratur von Pamphleten, Denkschriften, Briefen, ministeriellen Aus-
arbeitungen, Stellungnahmen, Gutachten, Konzepten u. ä. stützen,
die die Frage einer durchgreifenden Bildungs- und Universitäts-Re-
form erörterten und dabei meist zu dem Ergebnis kamen, in Berlin ei-
ne neue, große Hochschule zu errichten. Zu den Autoren zählten u. a.
Karl Friedrich von Beyme (1765 bis 1838), Johann Jacob Engel
(1741 bis 1802), Johann Christian Reil (1759 bis 1813, Mediziner),
Friedrich August Wolf (1759 bis 1824, Altphilologe), Johann Gott-
lieb Fichte (1762 bis 1814, erster Rektor 1811), Friedrich Daniel
Ernst Schleiermacher (1768 bis 1834, Theologe und Philosoph), Karl
Friedrich von Savigny (1779 bis 1861, Jurist und Staatsmann) und
Johann Benjamin Erhard (1766 bis 1821). Später, 1810 und 1816, äu-
ßerte sich dazu Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 bis 1831) (vgl.
Müller 1990).

65 Obgleich sich eine Studierendenschaft erst zu formieren begann, geht
aus den überlieferten Fakultätsakten hervor, dass Promotionen (und
Habilitationen) bereits vor Verabschiedung der Statuten ab 1811
stattfanden. Soweit ersichtlich, haben die Fakultäten sehr unter-
schiedlich mit Graduierungen begonnen. Die mit der Gründung (und
danach) verpflichteten Professoren waren zuvor an anderen Universi-
täten tätig gewesen. Sie dürften also Studenten verschiedenen Alters
nach Berlin gelenkt bzw. mitgebracht haben, darunter solche, die be-
reits an ihren Dissertationen arbeiteten.
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führt. Davon musste die eingereichte Dissertation Zeug-
nis ablegen. 

Was durch die Humboldt’sche Universitätsidee an Neuem
eingeführt wurde, das war die auf eigene Forschungsleis-
tungen beruhende Dissertation, so dass die Disputationen
sich aus deren Thesen speisten und nicht nur – oder gar
hauptsächlich – aus dem Vorlesungswissen, wie es der
Präses hilfreich vorgab. Die Promotionen des 19. Jahr-
hunderts testeten nach den Humboldt’schen Intentionen
den souveränen Umgang eines Kandidaten mit seiner ge-
wählten Disziplin, wobei die Forschungsresultate der
Dissertation die Ausgangspunkte lieferten.

Der Professoren-Nachwuchs wurde aus den Privatdozen-
ten oder Promovenden gewonnen, die ihrerseits von den
jeweils maßgeblichen Professoren der Fachgebiete pro-
moviert (später habilitiert) worden waren. Man beendete
die Studien, die je nach Vermögenslage ausgedehnt waren
und mehrere Fächer frequentierten, nach Gutdünken,
hatte womöglich die Universitäten mehrfach gewechselt,
hatte sich inzwischen für eine Promotion entschieden
bzw. für eine wie immer geregelte (Lehr-)Tätigkeit an der
Universität (Privatdozent, Extraordinarius). Oder man er-
griff einen Beruf (zunächst nur eine praktische Tätigkeit)
bei einer Behörde oder in einem Gewerbe. Vielfach be-
vorzugte man auch weite Bildungsreisen, um sich auf
eine Universitätskarriere vorzubereiten. 

Die Promotion gelangte, nachdem eine zeitlang ihre
Dringlichkeit hinter anderen Fragen der Universitätsgrün-
dung und der Universitätsreformen zurückstand, nach

1816 wieder stärker ins öffentliche Interesse. Wollgast
(2001: 179) bemerkt dazu: „Im 19. Jahrhundert wurde der
Doktortitel an der Universität gegenüber dem 18. Jahr-
hundert von Jahrzehnt zu Jahrzehnt aufgewertet. Zu
dieser Entwicklung kam noch die Umstellung im wissen-
schaftlichen Arbeiten“ (Einheit von Forschung und
Lehre, zunehmende Profilierung der Universitäten zu
Forschungseinrichtungen). Der Schwerpunkt der Promo-
tionsphase des Kandidaten war die Bearbeitung eines
Forschungsthemas, wobei man es dem Promovenden frei-
stellte, ob und wie er an der Vervollkommnung seines
fachlich-disziplinären Wissens arbeitete. Zu den Umstän-
den, die zu einem höheren wissenschaftlichen Niveau der
Promotionen führten, zählt Wollgast ferner die weithin
wirkende Initiative von Theodor Mommsen (1876) zur
Neufassung der Prüfungsnormen, die Abschaffung des
Promovierens in absentia, sowie die Einführung des
Druckzwanges für die Dissertation (ebd.: 132, 179).

Bezüglich der Promotion stellte sich nach dem Hum-
boldt-Paradigma nicht vordergründig die Frage, was man
nun an Studienleistungen abzuverlangen (und umfänglich
zu kontrollieren) bzw. an Studienangeboten einzurichten
hat, sondern wie man, vereinfacht gesagt, eine unbe-
stimmte Menge intrinsisch geprägter und in „wissen-
schaftlicher Einsamkeit und Freiheit“ heranreifender
„Jünglinge“, die überdurchschnittlich zur Wissenschaft
fähig sind, erkennen und fördern kann. Schließlich sollten
diese zu exzellenten Forschungsleistungen bzw. zu horch-
rangigen Präsentationen von Wissenschaftswissen (z. B.
in Publikationen) befähigt und ermutigt werden. 
Rückblick in Zahlen

Für die Berliner Universität kann von ca. 1 700 Absolventen in den Jahren 1886/87 ausgegangen werden, in der Re-
gel solchen mit Staats- oder Kirchenexamen. Dabei kam es zu 203 Promotionen (1 theologische, 5 juristische,
127 medizinische und 70 in der Philosophischen Fakultät, zu der auch die Naturwissenschaften zählten). An der
kleinsten preußischen Universität in Marburg dürfte es zur gleichen Zeit etwa 250 Absolventen gegeben haben. Zu-
gleich fanden 75 Promotionen statt, darunter 56 in der Philosophischen Fakultät (Wollgast 2001: 137). 

Vom Sommersemester 1891 bis Wintersemester 1911/12 – also in 20 Jahren – verteilten sich die Promotionen in
Preußen wie folgt (ebd.: 133):

– evangelische Theologie 191

– katholische Theologie 145

– Jura  2 987

– Medizin 9 424

– Philosophische Fakultäten 10 470

– Insgesamt 23 217

Je Studienjahr sind das 1 160 Promovierte bei etwa 33 000 Studenten an Hochschulen mit Promotionsrecht. Dies ent-
spricht einer Relation von 3,5 Promotionen je 100 Studierende. Wollgast meint dazu, dass im 19. Jahrhundert viele zu
promovieren suchten, weil dies der geeignetste Weg zum beruflichen Aufstieg gewesen sei. Ebenso galt es als eine
Möglichkeit, dem allerorts privilegierten Adel Konkurrenz zu machen.
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3.1.2 Qualifizierungswege
Die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses zählt
zu den Aufgaben der Hochschulen, die bereits in der ers-
ten Fassung des HRG 1976 explizit genannt wurden. Im
Unterschied zum Qualifikationsnachweis, wurde die För-
derung bis heute nicht an ein förmliches, generell ver-
bindliches Qualifizierungsverfahren gebunden. Auch
wenn Ende der 1980er Jahre mit der Einführung von Gra-
duiertenkollegs ein Schritt in Richtung strukturierter Qua-
lifizierung gegangen wurde, dominiert nach wie vor die
individuell verantwortete bzw. betreute Promotionsphase.

Ungeachtet des breiten Spektrums an Fördermaßnahmen
auf der Basis von Stipendien und zum Teil auch Stellen in
unterschiedlicher Trägerschaft (z. B. DFG, Stiftungen,
Begabtenförderungswerke, Landesförderprogramme, Be-
rufsverbände/Fachgesellschaften, Ressortforschung) und
einer Vielzahl flankierender Maßnahmen (z. B. Unterstüt-
zung von Vortragstätigkeit und Gastaufenthalten, Sach-
kostenzuschüsse, Mentoring- und Coaching-Programme,
Preise, internationaler Austausch) ist die Promotion im
Beschäftigungsverhältnis an Hochschulen und deutlich
abgestuft auch an außeruniversitären Forschungseinrich-
tungen der Hauptweg der Qualifizierung geblieben. Nach
einer Studie von Enders/Bornmann (2001: 53) gehen

etwa drei Fünftel diesen Weg (bei Habilitationen sind es
zwei Drittel); etwa ein Fünftel promoviert über Stipen-
dien und ein weiteres mit Hilfe externer Finanzierung.
Dies deckt sich mit Befunden anderer Studien, die bun-
des- oder landesweit Promovierende bzw. Promovierte
befragten. (vgl. Abschnitt 3.1.4) 

3.1.2.1 Exkurs: Promotion im internationalen 
Vergleich

Im internationalen Vergleich nimmt Deutschland eine
Spitzenposition in Bezug auf die Promotionsintensität so-
wohl gemessen an der Bevölkerung als auch an der An-
zahl der Hochschulabsolventen ein (vgl. Tab. 2 und 3).
Nicht ganz so günstig fällt der Vergleich bei der Alters-
struktur aus. Deutschland rangiert hier europaweit in etwa
im Mittelfeld (vgl. Tab. 4). 

Als ein Schwachpunkt des deutschen Systems kristalli-
siert sich mit Blick auf die Statistik die Geschlechterdis-
parität zu Ungunsten von Frauen heraus (vgl. Tab. 7). Mit
39 Prozent liegt der Frauenanteil an den Promotionen un-
ter dem EU-27-Durchschnitt. Die USA, Großbritannien,
Frankreich und Schweden beispielsweise schneiden in
punkto Gleichstellung deutlich besser ab. 
Ta b e l l e  2

Absolvent/-innen ISCED 666 pro 1 000 der Bevölkerung im Alter von 25 bis 34 Jahren 
in ausgewählten Ländern, 2005 (in Prozent)

* Angaben 2004
** Angaben geschätzt (Eurostat)
Quelle: Eurostat/eigene Berechnungen.

66 Seit 2004 wird für ISCED 6 die Untergruppe ISCED 6_phd ausgewiesen. In den meisten Ländern sind die Zahlen für die beiden Gruppen iden-
tisch, d. h. in der Regel erfasst ISCED 6 Bildungsabschlüsse, die zum Führen des Doktortitels berechtigen. In einigen wenigen Ländern, darunter
die Schweiz, Schweden, Portugal und der flämische Teil Belgiens sind ein unterschiedlich großer Teil der ISCED 6-Abschlüsse nicht gleichzeitig
ISCED 6_phd Abschlüsse. In Portugal gibt es z. B. den Mestrado-Abschluss, der unter ISCED 6, aber nicht unter ISCED 6_phd fällt, in Schwe-
den den ab 2002 wieder eingeführte licensiatgrad. Die folgende Darstellung bezieht sich durchgängig auf den ISCED 6 Abschluss.

Land

Promotionen
ISCED 6 insgesamt

pro 1.000 
der Bevölkerung im Alter 

von 25 bis 34 Jahren

Promotionen 
ISCED 6 Frauen

pro 1.000 der weiblichen 
Bevölkerung im Alter 
von 25 bis 34 Jahren

Promotionen
ISCED 6 Männer

pro 1.000 der männlichen 
Bevölkerung im Alter 
von 25 bis 34 Jahren

Deutschland 2,6 2,1 3,1

Frankreich 1,2 1,0 1,4

Italien 1,0 1,0 0,9

Niederlande 1,3 1,0 1,6

Polen 1,0 1,0 1,0

Schweden 2,4 2,2 2,6

Vereinigtes Königreich 2,0 1,7 2,3

USA 1,3 1,3 1,3

EU-27** 1,4 1,3 1,6
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Ta b e l l e  3

Relation von Promotionen und Hochschulabschlüssen (ohne Promotion) 
in ausgewählten Ländern, 2004

Quellen: OECD Online Education Database, Graduates by field of education
Großbritannien und EU-27 aus Eurostat.

Ta b e l l e  4

Absolvent/-innen ISCED 6 nach Altersgruppen 
in ausgewählten Länder, 2004

Quelle: Eurostat/eigene Berechnungen

Land

Hochschulabschlüsse 
ohne Promotion,

ISCED 5
(in Pers.)

Promotionen
ISCED 6
(in Pers.)

Promotionen 
je 100 Hochschul-

abschlüsse
ohne Promotion

Deutschland 196.608 23.138 11,77

Frankreich 403.926 8.420 2,09

Italien 314933 6.351 2,02

Niederlande 94.211 2.679 3,18

Polen 474.856 5.460 0,96

Schweden 45.369 3.834 8,45

Vereinigtes Königreich 580.384 15.257 2,63

USA 2.041.523 48.378 2,37

EU-27 3.500.154 95.350 2,73

Land Insges.
(in Pers.)

20-24 J. 25-29 J. 30-34 J. 35-39 J. 40 J. u. älter

(in %)

Deutschland 23.138 0,2 31,7 44,0 16,1 8,0

Vereinigtes Königreich 15.257 3,3 44,7 22,4 12,9 16,7

Italien 6.351 0,0 26,9 52,6 20,5 0,0

Österreich 2.443 2,4 38,6 32,6 12,9 13,5

Schweden 3.834 0,2 23,4 35,0 17,3 24,1

Schweiz 2.952 0,2 27,5 44,5 15,9 11,9
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Ta b e l l e  5

Absolventinnen ISCED 6 nach Altersgruppen und ausgewählten Länder, 2004

Quelle: Eurostat/eigene Berechnungen

Ta b e l l e  6

Männliche Absolventen ISCED 6 nach Altersgruppen und ausgewählten Ländern, 2004

Quelle: Eurostat/eigene Berechnungen

Ta b e l l e  7

Absolvent/-innen ISCED 6 nach Geschlecht und ausgewählten Ländern, 2004 
(absteigend nach Frauenanteil sortiert)

* Angaben 2003. 
** Stand 7/2007
Quelle: Eurostat/eigene Berechnungen

Land Insges.
(in Pers.)

20-24 J. 25-29 J. 30-34 J. 35-39 J. 40 J. u. älter
(in %)

Deutschland 9.030 0,3 39,7 38,3 14,4 7,3
Vereinigtes Königreich 6.575 3,4 46,5 21,6 11,6 16,9
Italien 3.231 0,0 26,9 54,3 18,8 0,0
Österreich 989 3,2 39,8 31,7 10,7 14,6
Schweden 1.632 0,2 21,1 30,6 17,1 31,0
Schweiz 1.088 0,4 33,0 43,1 12,6 10,9

Land Insges.
(in Pers.)

20-24 J. 25-29 J. 30-34 J. 35-39 J. 40 J. u. älter
(in %)

Deutschland 14.108 0,1 26,6 47,7 17,2 8,4
Vereinigtes Königreich 8.682 3,2 43,3 22,9 14,0 16,6
Italien 3.120 0,0 26,8 50,8 22,4 0,0
Österreich 1.454 1,9 37,7 33,3 14,4 12,7
Schweden 2.202 0,3 25,0 38,2 17,5 19,0
Schweiz 1.864 0,1 24,2 45,4 17,9 12,4

Land Insges.
(in Pers.)

Frauen Männer
(in %)

Italien 6.351 50,9 49,1
USA 48.378 47,7 52,3
Polen 5.460 46,9 53,1
Vereinigtes Königreich 15.257 43,1 56,9
Schweden 3.834 42,6 57,4
Frankreich* 8.420 41,7 58,3
Niederlande 2.679 39,4 60,6
Deutschland 23.138 39,0 61,0
EU-27 93.235** 43,4 56,6
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Der internationale Vergleich ist deshalb von Bedeutung,
weil das Promovieren in Deutschland seit einigen Jahren
insbesondere durch hochschulpolitische Rahmensetzun-
gen im europäischen Kontext vor neue Herausforderun-
gen gestellt wird. (vgl. Kupfer/Moes 2004; Bergen 2005;
Enders 2005; Kehm 2005) Zwei Ereignisse gaben den
Startschuss für die Auseinandersetzung um eine Reform
der Doktorandenausbildung in nahezu allen europäischen
Ländern. Das erste fand 1998 statt, als die „Joint Declara-
tion on Harmonisation of the Architecture of the Euro-
pean Higher Education System“ in Paris von den Wissen-
schaftsministern aus Frankreich, Italien, Deutschland und
Großbritannien unterzeichnet wurde. Ein Jahr später
wurde zweitens die so genannte Sorbonne-Erklärung un-
terzeichnet, die zur Bologna-Erklärung führte, die mittler-
weile von 45 Ländern unterzeichnet wurde. Die aktuelle
Debatte steht im Zeichen zweier europäischer Initiativen:
der „European Higher Education Area“ (EHEA) und der
„European Research Area (ERA)“, die sich die Schaffung
bestmöglicher Forschungsbedingungen – „to make
Europe the leading knowledge-based economy“ (Sadlak
2004: 4) – zum Ziel gesetzt hat.

Die Doktorandenausbildung insgesamt, also alle prakti-
zierten Modelle von der traditionellen Betreuung über
Forschungskolloquien bis zu Graduiertenkollegs, sollen
im Zuge des Bologna-Prozesses als dritte Studienstufe
anerkannt werden. Von der Vergleichbarkeit der Dokto-
randenausbildung und der Abschlüsse verspricht man
sich nicht zuletzt eine Forcierung der internationalen Mo-
bilität der Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissen-
schaftler.

Der Bologna-Prozess hat das Ziel, diese europäischen
Zielvorgaben auf nationaler Ebene zu implementieren.
Von den Folgekonferenzen war insbesondere die Konfe-
renz in Berlin (2003) von entscheidender Bedeutung. Die
„Lissabon-Rede“ des Europäischen Forschungskommis-
sars Philippe Busquin, nach der 3 Prozent des nationalen
Bruttoinlandsprodukts zukünftig für Forschung ausgege-
ben werden sollte, machte vor allem ökonomische Ziel-
vorgaben prägend für diese Initiative. Busquin stellte fest,
dass „Europe more than ever needs research“. Dies sei
eine Frage des ökonomischen Überlebens für Europa, da
„half of [the economic] growth is being obtained through
innovations.“ (zit. nach Sadlak 2004: 6). 

Da Promovierte zunehmend eine Beschäftigung außer-
halb der Wissenschaft aufnehmen, ist zu dem traditionel-
len Ziel der wissenschaftlichen Qualifizierung auch für
die Doktorandenausbildung die Vermittlung von emplo-
yability getreten, womit den außerhochschulischen An-
forderungen der Berufswelt Rechnung getragen werden
soll. (vgl. Buch 2005; Wildt 2002) Dies hat Auswirkun-
gen auf die Organisation innerhalb der Universitäten, die
etwa durch die so genannten Career Services versuchen,
eine „Brücke zwischen Studium und Berufsfeld“ zu
bauen. (vgl. Jörns 2005; zur Frage der Selbstständigkeit
vgl. Kerst/Minks 2005)

Auch die häufig als zu lang erachtete Promotionsdauer
und das Problem der internationalen Anerkennung des
Doktortitels sollen durch die Integration der Doktoran-

denausbildung als dritte Stufe des Studiums gelöst
werden. (Scholz 2004a) Angenommen wird, dass die
strukturierte Promotionsausbildung die Nachwuchswis-
senschaftler zu besseren und auch schnelleren Ergebnis-
sen führt. Ob mit der Einführung von PhD-Studies tat-
sächlich die Promotionsdauer gesenkt werden kann, ist
jedoch in hohem Maße von den jeweiligen nationalen
Hochschulsystemen abhängig (so stellt z. B. Österreich
gegenwärtig von der traditionell zweijährigen Doktoran-
denausbildung auf vierjährige PhD-Studies um). Generell
üben die nationalen Besonderheiten Einfluss auf die Um-
setzung der europäischen Modellvorstellungen aus. (vgl.
zur Vielfalt allein in Großbritannien Green/Powell 2005)

Obwohl die Mehrheit der Doktoranden in Deutschland
immer noch auf traditionelle Weise nach dem „Meister-
Lehrlings-Modell“ an einer Dissertation arbeitet, ver-
zeichnet die strukturierte Doktorandenausbildung im
Sinne einer „dritten Studienstufe“ einen Bedeutungszu-
wachs. (vgl. Kehm 2006:65 und 69) Dies beinhaltet eine
stärkere Formalisierung der Promotionsphase mit der In-
tention gezielterer Auswahl unter den Bewerberinnen und
Bewerber, besserer Betreuung und transparenterer Begut-
achtungsverfahren. Hüttl (2005) hat drei Kernelemente
der Neustrukturierung benannt:

– Auswahlverfahren von Promotionskandidaten, die
nach wettbewerblichen Gesichtspunkten verlaufen,

– klare Vereinbarungen von Verantwortlichkeiten zwi-
schen Betreuer und Doktorand, Bereitstellung ange-
messener Arbeitsbedingungen und Einbindung in den
Forschungszusammenhang des Lehrstuhls sowie

– ein begleitendes Studienprogramm.

3.1.2.2 Promotion im Beschäftigungsverhältnis 
an der Hochschule

Das HRG sah anfangs keine Personalkategorie vor, die
rechtlich verbrieft Gelegenheit zur eigenen wissenschaft-
lichen Qualifizierung nach dem Hochschulabschluss
bot.67 Das Dienstverhältnis als wissenschaftlicher und
künstlerischer Mitarbeiter war ursprünglich nicht auf die
Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses ausge-
richtet. Im Beamten- oder Angestelltenverhältnis waren
in erster Linie wissenschaftliche Dienstleistungen, insbe-
sondere in der Lehre, zu erbringen. (HRG 1976 § 53) Mit
dem Gesetz über befristete Arbeitsverträge mit wissen-
schaftlichem Personal an Hochschulen und Forschungs-
einrichtungen vom 14. Juni 1985 (BGBl. I S. 1065) wur-
den erstmals an Sachgründe (darunter wissenschaftliche
Qualifizierung) gebundene Befristungsregelungen für das
wissenschaftliche Personal geschaffen. Ferner wurde mit
der 3. HRG-Novelle den Ländern die Möglichkeit einge-
räumt, für befristet angestellte wissenschaftliche Mitar-
beiter vorsehen zu können, dass diesen „im Rahmen ihrer
Dienstaufgaben auch Gelegenheit zur Vorbereitung einer
Promotion gegeben werden kann.“ (§ 53, Abs. 2 Satz 3

67 Im Unterschied dazu stand mit dem Hochschulassistenten, später
dem wissenschaftlichen Assistenten eine spezielle Personalkategorie
für den Erwerb der Habilitation zur Verfügung.
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HRG i. d. F. der 3. HRG-Novelle 1985) Damit fand die
bereits gängige Praxis eine rechtliche Entsprechung. Wis-
senschaftliche Qualifizierung war zwar anfänglich nicht
explizit als Dienstaufgabe vorgesehen, aber auch nie
gänzlich ausgeschlossen. In der Realität dürfte es schon
immer eine Gemengelage gegeben haben. Das betraf und
betrifft auch Mitarbeiter in Teilzeit. Selbst wenn die wis-
senschaftliche Qualifizierung hierbei schwerpunktmäßig
parallel zum Beschäftigungsverhältnis erfolgt, dürften
thematische Überschneidung und Synergieeffekte von je-
her üblich sein. 

In der Folgezeit wurde die enge Bindung an einen (wei-
sungsberechtigten) Hochschullehrer schrittweise gelo-
ckert. In begründeten Fällen können die Mitarbeiter nun-
mehr mit der selbständigen Wahrnehmung von Aufgaben
in Forschung und Lehre betraut werden. Befristet ange-
stellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denen Aufgaben
übertragen werden, die u. a. auch der Vorbereitung auf
eine Promotion förderlich sind, soll im Rahmen ihrer
Dienstaufgaben ausreichend Gelegenheit zu eigener wis-
senschaftlicher Arbeit gegeben werden. (§ 53 Abs. 2
HRG i. d. F. der 5. HRG-Novelle 2002 bzw. i. d. F. des
Gesetzes zur Änderung dienst- und arbeitsrechtlicher
Vorschriften im Hochschulbereich 2004) Gleichzeitig
wurden die Befristungsregelungen einer grundsätzlichen
Reform unterzogen (vgl. Abschnitt 2.2.2.6). Befristete
wissenschaftliche Mitarbeiter im Angestelltenverhältnis
werden üblicherweise nach BAT IIa bzw. TvöD oder TV-L
Entgeltgruppe 13 vergütet. 

Es ist schwer abzuschätzen, wie hoch die Anzahl der Pro-
movierenden im Beschäftigungsverhältnis an Hochschu-
len ist. „An Hochschulen können Promovierende als wis-
senschaftliche Mitarbeiter auf einer Planstelle an einem
Lehrstuhl oder drittmittelfinanziert in einem Forschungs-
projekt arbeiten.“ (Wissenschaftsrat 2002: 13) Um die ei-

gene wissenschaftliche Qualifizierung kann man sich un-
abhängig von Beschäftigungsumfang, Zeithorizont der
Anstellung und Finanzierungsart der Stelle bemühen.68

Die Entscheidung steht letztlich dem Einzelnen frei, wo-
bei die zeitlichen Freiräume, die inhaltliche Nähe von
Forschungsarbeit und Promotionsvorhaben sowie die Er-
mutigung und Betreuung eine wesentliche Rolle spielen
dürften. 

Als typisch für Doktoranden gilt die Beschäftigung als
befristeter wissenschaftlicher Mitarbeiter in Teilzeit an ei-
ner Universität.69 2005 waren drei Viertel der wissen-
schaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befristet
tätig (74,8 Prozent); von diesen arbeiteten zwei Fünftel in
Teilzeit (46,7 Prozent). Der Beschäftigungsumfang lag
mehrheitlich im Bereich einer halben bis Zweidrittel-
Stelle (73,6 Prozent). Knapp drei Fünftel der befristet
Beschäftigten wurden aus Haushaltsmitteln vergütet
(56,3 Prozent), weitere zwei Fünftel aus Drittmitteln
(43,7 Prozent). Im Vergleich zu 1995 wiesen Drittmittel-
Beschäftigte höhere Steigerungsraten auf als haushalts-
finanzierte Beschäftigte. Stellt man dagegen die Jahre
2000 und 2005 gegenüber zeichnet sich eher eine ähnli-
che Entwicklung ab, wobei es allerdings deutliche
Schwankungen von Jahr zu Jahr gab.

68 Nur für Habilitationen stehen Informationen über die Beschäfti-
gungsposition bei Abschluss zur Verfügung. Die Daten lassen auf ei-
ne breite Streuung nach Personalkategorien schließen. Ähnliches ist
für Promotionen anzunehmen.

69 Für diese Beschäftigtengruppe stellt die Bundesstatistik keine nach
Hochschularten differenzierten Angaben zur Verfügung. Von der
übergeordneten Gruppe der wissenschaftlichen und künstlerischen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Zeitverlauf relativ konstant über
95 Prozent an Universitäten und gleichgestellten Hochschulen be-
schäftigt, so dass gleiches für die befristeten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter angenommen werden kann. 
Ta b e l l e  8

Befristet angestellte wissenschaftliche Mitarbeiter/-innen an Hochschulen nach Beschäftigungsumfang 
und ausgewählten Finanzierungsarten, 1995 bis 2005

Quelle: Statistisches Bundesamt: Fachserie 11, Reihe 4.4./eigene Berechnungen

Jahr
Befristete 

Mitarb. insges.
(in Pers.)

dar. in Teilzeit ausgewählte Finanzierungsarten

in Pers. in %
HA-Stellen/

Mittel
(in Pers.)

Drittmittel
(in Pers.)

Anteil Dritt-
mittel
(in %)

1995 64.068 26.407 41,2 38.817 23.222 36,2

2000 68.550 29.603 43,2 37.838 29.082 42,4

2001 70.823 30.710 43,4 38.807 30.133 42,5

2002 k.A.

2003 78.072 33.296 42,6 44.195 29.939 38,3

2004 78.281 42.504 54,3 44.953 30.182 54,3

2005 83.267 38.879 46,7 46.880 36.387 43,7
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Die meisten haushaltsfinanzierten Stellen sind Professu-
ren zugeordnet. Daneben bieten sich für Promovierende
verschiedene Beschäftigungsmöglichkeiten auf Hoch-
schul- und Fachbereichsebene, z. B. in der Studienbera-
tung oder in Studienreformprojekten. (vgl. Wissen-
schaftsrat 2002: 14–16) Von den wissenschaftlichen
Mitarbeitern am Lehrstuhl werden neben der Erfüllung
der Dienstleistungsaufgaben Leistungen im Interesse der
eigenen wissenschaftlichen Qualifizierung erwartet.
Diese können zusätzlich zu den Dienstaufgaben oder als
regulärer Bestandteil des Dienstverhältnisses erbracht
werden. Die meisten Länder räumen die Möglichkeit der
Qualifizierung bzw. der Promotion zuträgliche wissen-
schaftliche Arbeit im Rahmen der Dienstaufgaben ein –
als Kann-, Soll- oder Ist-Regelung und zum Teil verbun-
den mit quantitativen Angaben und Festlegungen zur Be-
fristung. (vgl. Kapitel 4). Der Wissenschaftsrat sieht ne-
ben den vielen Vorzügen, die das Promovieren auf einer
Mitarbeiterstelle bietet, auch einige Konfliktfelder. Es sei
keinesfalls überall sichergestellt, dass die Besetzung
„durch ein transparentes, sich ausschließlich nach Krite-
rien wissenschaftlicher Exzellenz richtendes wettbewerb-
liches Verfahren mit öffentlicher Ausschreibung“ zu
Stande kommt. (ebd.: 15) Nicht in jedem Fall stünde aus-
reichend Zeit für die eigene Qualifizierung zur Verfü-
gung, wobei es bei der Konfliktlösung nicht immer hilf-
reich sei, dass der Hochschullehrer häufig die
Doppelfunktion Dienstvorgesetzter und „Doktorvater“
wahrnimmt. Kritisiert wird darüber hinaus der Mangel an
begleitenden Qualifizierungsangeboten und die unzurei-
chende Einbindung der Doktoranden in Studienpro-
gramme. Diese Probleme betreffen auch in Drittmittel-
projekten beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

3.1.2.3 Förderung außerhalb des 
Hochschulbereichs

Das deutsche System der Nachwuchsförderung nach Ab-
schluss des Hochschulstudiums zeichnet sich durch die
Vielfalt der Fördermaßnahmen und ihrer Träger aus. Ne-
ben dem Hauptweg – einer Qualifizierung im universitä-
ren Beschäftigungsverhältnis – findet die Förderung an
außeruniversitären Forschungseinrichtungen, in Träger-
schaft von Förderorganisationen (wie DFG, Begabtenför-
derungswerke, Stiftungen), über Programme der Länder
und durch Maßnahmen der Fachministerien statt, zum
Teil in enger Kooperation mit Hochschulen, internationa-
len Partnereinrichtungen oder untereinander. Da Kapitel 4
einen detaillierten Einblick in das entsprechende Förder-
instrumentarium bietet, beschränken sich die nachfolgen-
den Ausführungen auf eine Überblicksinformation unter
Konzentration auf die zentralen Konzepte.

Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen

Max-Planck-Gesellschaft (MPG), Helmholtz-Gemein-
schaft, Leibniz-Gemeinschaft (WGL) und Fraunhofer-
Gesellschaft (FhG) setzen bei der Förderung sowohl auf
Stipendien als auch auf (in der Regel auf drei Jahre)
befristete Verträge, allerdings mit unterschiedlicher Ge-
wichtung. In den letzten Jahren wurde generell der Struk-
turierung der Qualifizierungsphase verstärkte Aufmerk-
samkeit gewidmet.

Die MPG favorisiert eine Kombination von Stipendien
und befristeten Stellen. Die Entscheidung über Art und
Dauer der Förderung im Rahmen der bewilligten Mittel
obliegt der Institutsleitung und hängt davon ab, ob ledig-
lich die Verwirklichung des Forschungsvorhabens geför-
dert werden soll (Stipendium) oder ob die Promovenden
in die Forschungsarbeit des Instituts weitergehend einge-
bunden werden sollen (Vertrag). Grundsätzlich wird eine
Promotionsdauer von höchstens drei Jahren angestrebt.
Die Förderung wird zunächst für zwei Jahre zugesagt und
kann insgesamt auf drei Jahre verlängert werden. Wäh-
rend für Doktoranden im Hochschulbereich eine befris-
tete Teilzeitanstellung (in der Regel halbe bis Zweidrittel-
Stelle) typisch ist, wobei die Arbeit an der Dissertation
hauptsächlich außerhalb der Dienstaufgaben erfolgt, setzt
die MPG auf Förderverträge, die die Doktoranden ver-
pflichten, ihre gesamte Arbeitskraft für die Vorbereitung
der Dissertation einzusetzen. Die Hälfte davon wird als Ar-
beitsleistung anerkannt und entsprechend mit ½ TVöD E13
vergütet. Zulässig sind darüber hinaus nur Arbeiten, die in
direktem Zusammenhang mit dem Promotionsvorhaben
stehen und dessen Verwirklichung nicht beeinträchtigen. 

Das Förderinstrumentarium der Helmholtz-Gemein-
schaft sieht spezielle Doktorandenverträge mit einer Do-
tierung entsprechend der Hälfte des Entgelts der Entgelt-
gruppe EG 13 vor. In bestimmten Mangelfachbereichen
kann daneben eine Zulage gewährt werden, die die Ver-
gütung insgesamt maximal auf eine Bezahlung entspre-
chend der EG 13 aufstocken kann, und Stipendien. Die
FhG betrachtet Nachwuchsförderung vor allem als Teil
der Personalentwicklung, die in Form der Tätigkeit an
den Instituten der Gesellschaft im Rahmen eines Beschäf-
tigungsverhältnisses erfolgt. Das Förderkonzept der
WGL sieht ähnlich aus.

Die außeruniversitären Forschungseinrichtungen unter-
breiten ein vielfältiges Angebot an strukturierter Dokto-
randenausbildung in Eigenregie oder in Kooperation mit
Partnereinrichtungen:
– Seit 1999 fördert die MPG International Max Planck

Research Schools (IMPRS), die in- und ausländischen
Doktoranden eine strukturierte, oft auch interdiszipli-
näre Ausbildung in Gruppengrößen von ca. 20 bis
40 Personen anbieten. Sie basieren auf der Koopera-
tion zwischen MPG-Instituten mit einer oder mehreren
Universitäten und beziehen häufig internationale Ko-
operationspartner ein. (Wissenschaftsrat 2002: 27).
Die Bewilligung erfolgt für 6 Jahre mit einer Zwischen-
evaluation nach drei bis vier Jahren. Der Ausbildungs-
plan für die Teilnehmer ist auf drei Jahre angelegt.
(Hartung 2006: 271 ff.)

– Die Helmholtz-Gemeinschaft hat Helmholtz-Gra-
duiertenschulen, Helmholtz-Kollegs und International
PhD-Programmes eingerichtet. Die beiden letztge-
nannten wenden sich explizit auch an ausländische
Doktoranden.

– Die WGL betreibt eigene Research bzw. Graduate
Schools/Center in der Verantwortung der Institute und
beteiligte sich an DFG-Graduiertenkollegs.

– Die FhG kooperiert mit DFG-Graduiertenkollegs und
International Max Planck Research Schools.
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Doktorand/-innen an außeruniversitären Forschungseinrichtungen, 2000 bis 2005 (in Pers.)*

* Auf Grund der unterschiedlichen Nachwuchsförderkonzepte sind die Angaben nicht unmittelbar vergleichbar. Der Förderumfang im Beschäfti-
gungsverhältnis – z. B. im Rahmen regulärer Stellen, wie u. a. für die FhG typisch – kann nicht vollständig gesondert erfasst werden.

Quellen: Eigene Angaben der Forschungseinrichtungen

Jahr MPG Helmholtz WGL FhG Insgesamt

2000 2.618 1.362 1.117 200 5.297

2001 2.999 1.413 1.150 197 5.759

2002 3.272 2.031 1.400 190 6.893

2003 3.529 2.583 1.368 181 7.661

2004 3.913 3.205 1.694 196 9.008

2005 3.790 3.449 1.334 194 8.767
Die Anzahl der Geförderten hat sich im Zeitraum 2000
bis 2005 stark erhöht. Das liegt deutlich über der Steige-
rungsrate der Anzahl befristeter Stellen für wissenschaft-
liche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Hochschulen
im gleichen Zeitraum. Die außeruniversitären For-
schungseinrichtungen beteiligen sich damit auch quanti-
tativ gesehen nachhaltig an der Nachwuchsförderung.

Förderorganisationen und Länder 

Prägend für die Förderlandschaft außerhalb der Hoch-
schulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen
– was häufig Kooperation mit diesen einschließt – sind
die Förderprogramme der DFG. (Übersicht vgl. DFG
2007) Der Förderung und Ausbildung des wissenschaftli-
chen Nachwuchses gilt satzungsgemäß besondere Auf-
merksamkeit. (ebd.: 205) 

Sie erfolgen in Form von Einzelförderung (im Normal-
verfahren und durch direkte Nachwuchsförderung, spe-
ziell für Postdoktoranden), koordinierten Programmen,
Preisen und Maßnahmen zur Förderung wissenschaftli-
cher Kontakte (Veranstaltungen, Kongress- und Vortrags-
reisen, Gastprofessuren). 2005 wurde die DFG mit der
Durchführung der Exzellenzinitiative betraut. Inzwischen
wurde bereits die zweite Bewilligungsrunde mit der Ent-
scheidung im Oktober 2007 abgeschlossen. Die Exzellenz-
initiative weist drei Förderlinien auf, darunter eine zu
Graduiertenschulen. In der ersten Runde wurden
18 Schulen bewilligt, in der zweiten Runde 44 Universi-
täten zur Einreichung vollständiger Förderanträge aufge-
fordert und schließlich 21 Graduiertenschulen ausge-
wählt.

Parallel zu diesem relativ neuen Förderprogramm wird
die schon fast als traditionell zu betrachtende Förderung
von Graduiertenkollegs fortgesetzt. Graduiertenkollegs

fallen in die Gruppe der koordinierten Programme, durch
die Kooperation und Strukturbildung in überregionalem,
auch internationalem Kontext gefördert werden soll. In
Graduiertenkollegs „fertigen die geförderten Doktoran-
den ihre Dissertation im Rahmen eines thematisch fokus-
sierten Forschungsprogramms und unterstützt durch ein
maßgeschneidertes Studienprogramm an. Dabei werden
sie intensiv betreut, können sich mit anderen Wissen-
schaftlern austauschen, sind in ein gut ausgestattetes Um-
feld eingebettet und erhalten Reisemittel für Auslandsauf-
enthalte und Kongressbesuche.“ (DFG 2007: 146)

Im Jahr 2006 wurden 291 Kollegs (darunter 56 neu einge-
richtete) mit 3 715 Stipendiatinnen und Stipendiaten von
der DFG gefördert. (DFG 2007b: 144) Fachlich standen
die Lebenswissenschaften an erster Stelle, gefolgt von
den Geistes- und Naturwissenschaften. Vier von zehn Ge-
förderten waren Frauen.. Besonderes großer Nachfrage
erfreuen sich die Internationalen Graduiertenkollegs
(IGK), die gemeinsam mit ein oder zwei Kooperations-
partnern im Ausland, bevorzugt solchen mit einem eige-
nen Angebot an strukturierter Doktorandenausbildung,
gefördert werden. 2001 bestanden 27 IKG; 2007 wird
sich ihre Anzahl auf 52 belaufen, die der Partnerländer
auf 19. Die Internationalisierung soll in den kommenden
Jahren weiter vorangetrieben werden. Neu geschaffen
wurden im Jahr 2006 so genannte Integrierte Graduierten-
kollegs, die es ermöglichen, im Rahmen von Sonderfor-
schungsbereichen strukturierte Promotionsförderung zu
betreiben. (DFG 2007: 148)

Die Förderung von Graduiertenkollegs durch die DFG hat
auf andere Bereiche ausgestrahlt. Vergleichbare Ausbil-
dungsprogramme haben sich an außeruniversitären For-
schungseinrichtungen und in Verantwortung einzelner
Länder etablieren können. 
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Stipendiat/-innen in DFG-Graduiertenkollegs 
nach Wissenschaftsgebiet, 2006

Quelle: DFG 2007b: 144/eigene Berechnungen

Ta b e l l e  11

Struktur der Stipendiat/-innen in DFG-Graduierten-
kollegs nach Geschlecht und Wissenschaftsgebiet, 

4/2004 bis 3/2005

Quelle: DFG 2006c/eigene Berechnungen

Die elf mit Mitteln des BMBF unterstützten Begabtenförde-
rungswerke leisten seit Jahren einen relativ konstanten, ten-
denziell steigenden Beitrag zur Nachwuchsentwicklung.
Die Förderung zielt auf eine ganzheitliche Persönlichkeits-
entwicklung und die Vorbereitung für die Übernahme von
Verantwortung in den verschiedensten gesellschaftlichen
Bereichen. Mitentscheidend für die Aufnahme eines Be-
werbers sind neben den üblichen Kriterien auch der bis-
herige Werdegang und gesellschaftliches Engagement.
Teilweise beschränkt sich die Förderung auf ein bestimm-
tes Forschungsgebiet. Der Schwerpunkt liegt auf der indi-
viduellen Unterstützung durch Stipendien, zumeist für die
Dauer von zwei bis drei Jahren. Die dafür aufgewendeten
Mittel stammen zum Großteil aus Zuwendungen des
BMBF. Die Fördersätze orientieren sich in der Regel an
den Richtlinien des BMBF. Den Geförderten stehen
vielfältige Betreuungs-, Kommunikations- und Koopera-
tionsangebote offen. (Z. B. studienbegleitendes Veranstal-
tungsprogramm, Vertrauensdozenten, Workshops zur Ver-

mittlung von Schlüsselqualifikationen, Sommerakademien,
Mentoring-Programme – z. T. speziell für Frauen, Förde-
rung von Praktika und Berufseinstieg, Netzwerke, Ehe-
maligenarbeit)

Speziell für den internationalen Austausch sind die För-
derprogramme des DAAD konzipiert. Er vergibt an
Doktoranden aller Fachrichtungen Jahres- oder Kurzsti-
pendien für weiterqualifizierende Studien- und For-
schungsaufenthalte. Die Förderdauer variiert zwischen ei-
nem Monat und drei Jahren.

In der Nachwuchsförderung engagieren sich auch ver-
schiedene unternehmensverbundene Stiftungen und Be-
rufsverbände/Fachgesellschaften, z. B. durch die Ver-
gabe von Stipendien, studienbegleitende Veranstaltungen,
Netzwerke, Präsentations- und Publikationsmöglichkei-
ten, Praktikumsbörsen und Preise. 

Die Länder haben nach Auslaufen des Bundesgraduierten-
förderungsgesetzes Mitte der 1980er Jahren eigene
Programme zur Förderung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses entwickelt und entsprechende Gesetze und Ver-
ordnungen verabschiedet, die tendenziell eine stärkere Ver-
antwortung der Hochschulen vorsehen – u. a. über
Globalhaushalte, leistungsorientierte Mittelzuweisung,
Zielvereinbarungen. (vgl. Kapitel 4). Im Jahr 2006 wurde
der wissenschaftliche Nachwuchs aber auch noch in
15 der 16 Länder mittels gesonderter Landesmaßnahmen
gefördert. (vgl. Abschnitt 4.2.2) Es dominierten Promo-
tionsstipendien; die Finanzierung von Stellen blieb eher
die Ausnahme. 

Die Anzahl der Förderfälle variierte – nicht zuletzt auf
Grund übergeordneter hochschulpolitischer Spezifika –
im Ländervergleich erheblich. Vereinfacht kann davon
ausgegangen werden, dass sich der Anteil der auf diesem
Weg geförderten Promotionen zwischen einem und
10 Prozent der im Land abgeschlossenen Promotionen
bewegte. Insgesamt wurden rund 2 000 Personen direkt
gefördert und Graduiertenkollegs mit rund 1 200 Kolle-
giatinnen und Kollegiaten zumindest anteilig finanziert.
Darin eingeschlossen ist die Finanzierung aus dem von
Bund und Ländern gemeinsam getragenen HWP, das
Ende 2006 ausgelaufen ist. HWP-Mittel wurden insbe-
sondere für die Förderung von Frauen eingesetzt. Meh-
rere Länder haben sich entschieden, die einstigen HWP-
Programme (z. T. bezogen auf den Landesanteil) vorerst
fortzuführen (Berlin, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt).
Das Förderspektrum umfasste des Weiteren Coaching-
und Mentoring-Programme, Personalentwicklungspro-
jekte, Sachkosten- und Projektzuschüsse, ein Rückkehr-
programm für Nachwuchskräfte im Ausland (Nordrhein-
Westfalen) und Preise für exzellente wissenschaftliche
Leistungen (Brandenburg, Niedersachsen). 

3.1.3 Quantitative Analyse
3.1.3.1 Zentrale Befunde
Die Anzahl der Promotionen in Deutschland lag im Jahr
2005 bei knapp 26 000. Über die Hälfte aller Promotio-
nen wird im medizinischen und naturwissenschaftlichen
Bereich abgelegt, ein weiteres Viertel entfällt auf die Fä-

Wissenschaftsgebiet
Stipendiat/

-innen 
(in Pers.)

Struktur 
(in %)

Geistes- und Sozial-
wis. 1.054 28,4

Lebenswiss. 1.218 32,8

Naturwiss. 964 25,9

Ingenieurwiss. 479 12,9

Insgesamt 3.715 100,0

Wissenschaftsgebiet
Anteil (in %)

Frauen Männer

Geistes- und Sozial-
wiss. 53,1 49,9

Lebenswiss. 55,9 44,1

Naturwiss. 26,0 74,0

Ingenieurwiss. 18,5 81,5

Insgesamt 42,2 57,8
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chergruppen Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaften sowie Sprach- und Kulturwissenschaften. Das
Promotionsgeschehen ist nach wie vor deutlich männlich
dominiert, der Anteil von Frauen hat sich jedoch auf
knapp 40 Prozent erhöht. Zum Teil bestehen erhebliche
geschlechtsspezifische Unterschiede zwischen den Fä-
chergruppen.

Ebenfalls angestiegen ist der Anteil von Ausländern an
den Promotionen, er beträgt aktuell 14 Prozent. Promo-
vierende sind in Deutschland zum Zeitpunkt des Ab-
schlusses durchschnittlich 34 Jahre alt. Die quantitativ
höchsten Anteile an den Promotionen entfallen auf Nord-
rhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg. Das in
Relation zur Gesamtbevölkerung intensivste Promotions-
geschehen weisen Berlin und Hamburg auf.

3.1.3.2 Bundesebene

Die Gesamtzahl der an bundesdeutschen Hochschulen ab-
gelegten Promotionen ist angestiegen. Über den gesamten
Betrachtungszeitraum70 lässt sich die Zunahme um
3 565 bzw. 15,9 Prozent beziffern. Im Jahr 2005 betrug
die Gesamtzahl der Promotionen 25 952. Die Entwick-
lung ist dabei vergleichsweise diskontinuierlich verlaufen

und lässt sich grob in eine Phase des Zuwachses in der
ersten und des Rückgangs in der zweiten Hälfte des Be-
trachtungszeitraums einteilen. Markant ist der sprung-
hafte Zuwachs zwischen 2004 (23 138) und 2005
(25 952) um 12,2 Prozent, ein Wert der in keinem der be-
trachteten Vorjahre erreicht wurde. (Abb. 1)

Wie Abbildung 2 exemplarisch darstellt, war der Ent-
wicklungsverlauf bei den Promotionen in der Fächer-
gruppe Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften ver-
gleichsweise konstant. Diese Aussage ist insofern von
Relevanz, als damit ein überproportionaler Einfluss der
Humanmedizin auf die hohen Fluktuationen in der Ge-
samtentwicklung der Promotionen ausgeschlossen wer-
den kann71.

Während die Anzahl der von Männern abgelegten Promo-
tionen über den gesamten Betrachtungszeitraum annäh-
rend konstant geblieben ist (1995 15 338; 2005 15 680),
ist die der Frauen um fast die Hälfte gestiegen (1995
7 049; 2005 10 272). Dadurch hat sich der Anteil der von
Frauen abgelegten Promotionen sukzessive erhöht, von
31,5 Prozent (1995 7 049) auf 39,6 Prozent (2005
10 272). 

70 Den folgenden Betrachtungen liegen, soweit verfügbar, für den Zeit-
raum von 1995 bis 2005 in Jahresschritten erhobene Daten zugrunde.

71 Diese Vermutung läge angesichts des hohen Anteils der Fächergrup-
pe Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften an den Promotionen
nahe (vgl. unten).
A b b i l d u n g  1

Entwicklung der Promotionen insgesamt und nach Geschlecht; 
1995 bis 2005

Quellen: BMBF: Grund- und Strukturdaten; Statistisches Bundesamt: Fachserie 11, Reihen 4.2 und 4.3.1
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A b b i l d u n g  2

Vergleich der Promotionsentwicklung nach Geschlecht: Alle Fächergruppen ohne Medizin 
und medizinische Fächer; 1995 bis 2005

Quellen: BMBF: Grund- und Strukturdaten; Statistisches Bundesamt: Fachserie 11, Reihen 4.2 und 4.3.1
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Bei der Verteilung der Promotionen nach Fächergruppen
liegt die Fächergruppe Humanmedizin/Gesundheitswis-
senschaften72 (2005 31,7 Prozent) an erster Stelle, gefolgt
von den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern
(27,2 Prozent) und den Rechts-, Wirtschafts- und Sozial-
wissenschaften (14,7 Prozent). Die geringsten Anteile
entfallen auf die Veterinärmedizin73 (2,6 Prozent), Agrar-,

Forst- und Ernährungswissenschaften (2,2 Prozent) sowie
Kunst, Kunstwissenschaft (1,3 Prozent). Rückblickend
entspricht diese Verteilung im Wesentlichen der der Vor-
jahre. Der Anteil der mathematisch-naturwissenschaftli-
chen Fächer ist im Vergleich zu 1995 (31,0 Prozent) und
2000 (29,5 Prozent) leicht zurückgegangen. Gleichzeitig
sind im Betrachtungszeitraum für die Rechts-, Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaften (1995 11,2 Prozent;
2000 12,6 Prozent) sowie Sprach- und Kulturwissen-
schaften/Sport74 (1995 9,5 Prozent; 2000 10,6 Prozent;
2005 11,3 Prozent) leichte Zuwächse zu verzeichnen.
(Abb. 4)

72 In der Humanmedizin hat die Dissertation zum Teil den Charakter ei-
ner Studienabschlussarbeit. Die daraus folgende hohe Promotions-
quote (vgl. unten Abschnitt 4.3.3) – kombiniert mit der hohen Absol-
ventenzahl – relativiert strukturelle Vergleiche zu Gunsten der
nichtmedizinischen Fächer. Aus Gründen der Vollständigkeit ist die
Humanmedizin jedoch Bestandteil aller folgenden Betrachtungen.
Eine Ausnahme bilden besonders gekennzeichnete Fälle, in denen
deutliche Verzerrungen des Gesamtbildes auftreten, bspw. bei relatio-
nalen Vergleichen (vgl. Abb. 8). Für die Veterinärmedizin gilt, auf
niedrigerem Zahlenniveau, der gleiche Sachverhalt.

73 ebd.

74 Um die Darstellung zu vereinfachen, werden Sprach- und Kulturwis-
senschaften und Sport bei den folgenden Ausführungen zu einer Fä-
chergruppe zusammengefasst. 
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Ta b e l l e  12

Entwicklung der Anzahl und der Struktur der Promotionen nach Geschlecht 
(in Personen und Prozent), 1995 bis 2005

Quellen/Berechnungsgrundlagen: BMBF: Grund- und Strukturdaten; Statistisches Bundesamt: Fachserie 11, Reihen 4.2 und 4.3.1

Jahr
Personen Anteil (in %)

Frauen Männer insgesamt Frauen Männer

1995 7.049 15.338 22.387 31,5 68,5 

1996 7.104 15.745 22.849 31,1 68,9 

1997 7.770 16.404 24.174 32,1 67,9 

1998 8.228 16.662 24.890 33,1 66,9 

1999 8.186 16.359 24.545 33,4 66,6 

2000 8.852 16.928 25.780 34,3 65,7 

2001 8.752 16.044 24.796 35,3 64,7 

2002 8.672 15.166 23.838 36,4 63,6 

2003 8.728 14.322 23.050 37,9 62,1 

2004 9.030 14.108 23.138 39,0 61,0 

2005 10.272 15.680 25.952 39,6 60,4 
Dabei divergieren die Anteile der von Frauen und Män-
nern abgelegten Promotionen nach Fächergruppen erheb-
lich. Bei den Promotionen besonders unterrepräsentiert
sind Frauen in den Ingenieurwissenschaften (2005
13,6 Prozent), es folgen die Rechts-, Wirtschafts- und So-
zialwissenschaften (31,2 Prozent) und die mathematisch-
naturwissenschaftlichen Fächer (33,3 Prozent). Die
höchsten Frauenanteile weisen Kunst, Kunstwissenschaft
(62,8 Prozent) und Veterinärmedizin (74,2 Prozent) auf75

(Abb. 3). Für alle Fächergruppen ist im Betrachtungszeit-
raum ein Anstieg der Beteiligungsquoten von Frauen zu
verzeichnen.

Das durchschnittliche Promotionsalter liegt in Deutsch-
land im Jahr 2005 bei 33,8 Jahren. Das Alter beim Er-
werb der Promotion hat sich damit im Vergleich zu 1995
(32,7 Jahre) um mehr als ein Jahr erhöht (2000 33,5).
Frauen sind zum Zeitpunkt der Promotion im Durch-
schnitt ein Jahr jünger; die Tendenz eines generell zügige-

ren Bildungsverlaufs (vgl. Burkhardt 2004) setzt sich hier
offenbar fort.

Beim Vergleich des Promotionsalters nach Fächergrup-
pen werden erhebliche Unterschiede sichtbar. Kunst,
Kunstwissenschaft (2005 37,7 Jahre) sowie Sprach- und
Kulturwissenschaften/Sport (36,2) liegen deutlich über
dem Altersdurchschnitt. Das niedrigste Promotionsalter
weisen die mathematisch-naturwissenschaftlichen Fä-
cher (31,9 Jahre) und die Veterinärmedizin (32,0) auf.
(Abb. 5)

Der Anteil von Ausländern76 an den Promotionen an bun-
desdeutschen Hochschulen ist im Betrachtungszeitraum
angestiegen, von durchschnittlich 6,6 Prozent im Jahr 1995
auf aktuell 13,7 Prozent77. Die Beteiligungsquote von Aus-
länderinnen und Ausländern am Promotionsgeschehen fällt

75 Einschränkend muss hier auf die vergleichsweise niedrigen Gesamt-
zahlen in den genannten Fächergruppen verwiesen werden, die den
Berechnungen zugrunde liegen; in der Veterinärmedizin sind 2005
lediglich 668 Promotion zu verzeichnen. Quelle: Statistisches Bun-
desamt, Fachserie 11, Reihe 4.2

76 Diese Größe beinhaltet sowohl so genannte Bildungsausländerinnen
und -ausländer, d. h. diejenigen ausländischen Studierenden, die ihre
Hochschulzugangsberechtigung im Ausland oder an einem Studien-
kolleg in Deutschland erworben haben, als auch Bildungsinländerin-
nen und -inländer, d. h. Studierende ohne deutsche Staatsbürgerschaft,
jedoch mit in Deutschland erworbener Hochschulzugangsberechti-
gung (HZB) (vgl. Statistisches Bundesamt: Fachserie 11, Reihe 4.1,
Abschnitt „Erläuterungen“). 

77 Zahl für das Prüfungsjahr 2005.
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A b b i l d u n g  3

Struktur der Promotionen nach Fächergruppen und Geschlecht 
2005

Quellen: Statistisches Bundesamt: Fachserie 11, Reihe 4.2 
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A b b i l d u n g  4

Struktur der Promotionen nach Fächergruppen 
Berichtsjahre 1995, 2000, 2005

Quelle: Statistisches Bundesamt: Fachserie 11, Reihe 4.2
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A b b i l d u n g  5

Promotionsalter insgesamt und nach Fächergruppen 
Berichtsjahre 1995, 2000, 2005

Quelle: Statistisches Bundesamt: Fachserie 11, Reihe 4.2

A b b i l d u n g  6

Anteil der Ausländer/-innen an den Promotionen insgesamt 
Berichtsjahr 2005

Quellen: Statistisches Bundesamt: Fachserie 11, Reihe 4.2
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damit knapp 3 Prozent höher aus als bei den für die Promo-
tion qualifizierenden Abschlüssen78. Agrar-, Forst- und
Ernährungswissenschaften (2005 34,6 Prozent) und die
mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer (22,1 Pro-
zent) weisen die höchsten Anteile an Promovierenden aus
dem Ausland auf, die niedrigsten Veterinärmedizin (6,9 Pro-
zent) und Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften
(5,7 Prozent). Mit 9,8 Prozent Anteil an den Promotionen
von Ausländern am stärksten vertretenes Herkunftsland ist
China, gefolgt von Indien (5,6 Prozent), der Russischen
Föderation (5,2 Prozent) und Italien (4,4 Prozent). (Abb. 6)

Die aus der Relation Promotionen zu Universitätsprofes-
soren79 ablesbare Betreuungsleistung für Professoren hat

sich erhöht. Während im 3-Jahresdurchschnitt 1993 bis
1995 auf jeden Universitätsprofessor statistisch 0,6 Pro-
motionen entfielen, sind es aktuell 0,8 (2003 bis 2005). In
diesem Durchschnittswert nicht berücksichtigt sind Hu-
manmedizin/Gesundheitswissenschaften und Veterinär-
medizin; durch die hohe Promotionsquote in beiden Fä-
chern80 würde ein direkter Vergleich an dieser Stelle
verzerrend wirken. Bei den nichtmedizinischen Fächern
weisen Mathematik und Naturwissenschaften sowie die
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften die
höchsten Werte auf (jeweils 1,1), gefolgt von den Agrar-,
Forst- und Ernährungswissenschaften (1,0). In der Fä-
chergruppe Kunst, Kunstwissenschaft (0,1) liegt die Rela-
tion am niedrigsten.81 (Abb. 7)

78 Der Anteil der Ausländer an den qualifizierenden Abschlüssen im
Jahr 2005 beträgt 10,9 Prozent. Hier enthalten sind: Diplom (U) und
entsprechende, Lehramtsprüfungen und Masterabschlüsse. 

79 Hier enthalten: Professorinnen und Professoren an Universitäten,
Kunsthochschulen, Pädagogischen und Theologischen Hochschulen.
Quelle: Statistisches Bundesamt: Fachserie 11, Reihe 4.4

80 In der Fächergruppe Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften
liegt die Relation Promotionen zu Universitäts-Professoren bei 2,4 in
der Veterinärmedizin bei 3,2. Zur Sonderrolle der medizinischen Fä-
cher vgl. oben.

81 Alle Zahlenangaben nach: BMBF: Grund- und Strukturdaten; Statis-
tisches Bundesamt: Fachserie 11, Reihen 4.2, 4.3.1, 4.4
A b b i l d u n g  7

Promotionen je Universitäts-Professor/-in nach Fächergruppen (ohne medizinische Fächer) 
3-Jahres-Durchschnitte

Quellen: Statistisches Bundesamt: Fachserie 11, Reihen 4.2 und 4.4
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3.1.3.3 Länderübersicht

Bei einer vergleichenden Betrachtung des vorliegenden
Datenmaterials ist das unterschiedliche strukturelle Profil
der Länder nach Hochschularten von erheblicher Rele-
vanz. Gleichwohl ist einer eingehenden Berücksichtigung
spezifischer Ländercharakteristika aus nahe liegenden
Gründen Grenzen gesetzt. 

Als ein Indikator wurde die Verteilung der staatlichen Net-
toausgaben für den Wissenschaftsbereich nach Hochschul-
art gewählt. Im bundesdeutschen Durchschnitt entfallen
hier aktuell82 83 Prozent der staatlichen Nettoausgaben auf
die Universitäten (inklusive Hochschulkliniken). Den

– mit großem Abstand – zweitgrößten Ausgabeposten bil-
den die Fachhochschulen (13,9 Prozent), gefolgt von den
Kunsthochschulen (2,3 Prozent) und Verwaltungs-Fach-
hochschulen (0,7 Prozent). Am deutlichsten weichen
Brandenburg und Bremen von diesen Werten ab: Struk-
turmerkmal beider Hochschulsysteme ist das Fehlen der
Humanmedizin als universitäres Fach und gleichzeitig
eine höhere Priorität der Fachhochschulen innerhalb der
staatlichen Ausgaben für den Hochschulbereich. Da dies
aus oben genannten Gründen mit deutlichen Effekten auf
die Rekrutierung des wissenschaftlichen Nachwuchses
verbunden ist, kommt beiden Ländern in den folgenden
Betrachtungen eine Sonderrolle zu83. 

82 Alle Zahlen für das Berichtsjahr 2004.
83 Dies wird durch grafische Hervorhebung beider Länder in den Über-

sichten und Tabellen gelöst.
Ta b e l l e  13

Struktur der staatlichen Nettoausgaben für den Hochschulbereich* nach Hochschularten und Ländern 
200484 (in %)

* ohne DFG und sonstige Hochschulausgaben; 
** einschließlich PH und TH; 
*** Die Nettoausgaben für die zwei VFH in Brandenburg (Finanzen, Polizei) sind für das Berichtsjahr 2004 nicht ausgewiesen. Die letzte Meldung

liegt für das Jahr 2000 vor, hier betrugen die Nettoausgaben 206 000 Euro. 
**** ohne Humanmedizin
Quelle/Berechnungsgrundlage: Statistisches Bundesamt: Sonderauswertung

Land Univ.** HS-
Kliniken Kunst-HS FH VFH Insges. 

Baden-Württemberg 58,7 24,7 2,5 13,2 0,9 100,0

Bayern 63,2 21,8 2,4 11,8 0,8 100,0

Berlin 63,3 21,4 2,0 12,6 0,6 100,0

Hamburg 55,7 27,9 3,8 12,6 0,1 100,0

Hessen 78,3 4,2 1,2 14,9 1,3 100,0

Mecklenburg-Vorp. 49,1 30,4 1,6 18,9 – 100,0

Niedersachsen 65,1 16,3 2,0 15,9 0,7 100,0

Nordrhein-Westf. 63,1 22,0 2,0 12,1 0,8 100,0

Rheinland-Pfalz 68,9 10,9 - 19,2 1,0 100,0

Saarland 79,4 8,8 3,4 8,0 0,4 100,0

Sachsen 61,2 20,8 3,7 13,5 0,7 100,0

Sachsen-Anhalt 44,0 31,9 3,0 21,1 < 0,1 100,0

Schleswig-Holstein 46,0 37,3 1,2 14,8 0,7 100,0

Thüringen 63,7 19,8 2,3 13,8 0,4 100,0

Brandenburg**** 69,3 – 7,7 23,0 –**** 100,0

Bremen**** 70,8 – 5,1 24,1 – 100,0

Insgesamt 63,0 20,1 2,3 13,9 0,7 100,0

84 Aktuellere Daten waren zum Zeitpunkt der Berichtserstellung nicht verfügbar.
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In geringerem Umfang gilt der gleiche Sachverhalt – klei-
nere Ausgaben-Anteile der Universitäten und dafür hö-
here der Fachhochschulen – auch für Mecklenburg-Vor-
pommern und Sachsen-Anhalt. Dies ist, als strukturelles
Spezifikum östlicher Länder, auf die hochschulpolitische
Prioritätensetzung nach 1990 zurückzuführen und wäh-
rend der folgenden Betrachtungen ebenfalls in Rechnung
zu stellen. (Tab. 13)

Im Vergleich der Promotionszahlen nach Ländern belegt
Nordrhein-Westfalen den ersten Rang, gefolgt von Bay-
ern und Baden-Württemberg. Brandenburg und Bremen
wegen Fehlens der Humanmedizin als universitäres Fach
außer Betracht lassend, entfallen die kleinsten Anteile an
den Promotionen insgesamt auf Mecklenburg-Vorpom-
mern und das Saarland. 

Diese zunächst rein quantitative Aussage kann durch die
Relation Promotionen zur Gesamtbevölkerung qualifi-
ziert werden. Deutlich über dem Bundesdurchschnitt von
0,31 Promotionen je 1 000 Einwohner (2005) liegen hier
mit Berlin (0,89) und Hamburg (0,52) zwei Stadtstaaten.
Baden-Württemberg (0,36) und Bayern (0,33) weisen
leicht über-, Nordrhein-Westfalen (0,28) und das Saar-
land (0,28) leicht unterdurchschnittliche Werte auf. 

Alle östlichen Länder weisen geringe Promotionsrelatio-
nen zur Gesamtbevölkerung auf, Mecklenburg-Vorpom-
mern (2005 0,23) und Sachsen-Anhalt (0,20) darunter die
niedrigsten. Hier kommt, wie oben bereits erwähnt, die
Schwerpunktsetzung auf Fachhochschulen innerhalb der
„östlichen“ Hochschulsysteme zum Tragen. (Abb. 8,
Tab. 14)
A b b i l d u n g  8

Anzahl der Promotionen nach Ländern 
2005

Quelle: Statistisches Bundesamt: Fachserie 11, Reihe 4.2
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Ta b e l l e  14

Promotionen je 1 000 Einwohner/-innen 
nach Ländern; 2005

* ohne Humanmedizin
Quellen/Berechnungsgrundlagen: Statistisches Bundesamt: Fachserie 11,
Reihe 4.2;

Bei der Verteilung der Promotionen nach Fächergrup-
pen85 prägen Humanmedizin86 und mathematisch-natur-
wissenschaftliche Fächer das Gesamtbild, gefolgt von
den Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften so-
wie der Fächergruppe Sprach- und Kulturwissenschaften/
Sport. Die länderspezifische Gewichtung fällt erwar-
tungsgemäß unterschiedlich aus: In der Fächergruppe
Sprach- und Kulturwissenschaften/Sport weist Berlin
(2005 16,7 Prozent87) den höchsten Anteil an den Promo-
tionen auf, Rheinland-Pfalz (7,6 Prozent) und Sachsen
(7,3 Prozent) die niedrigsten. Bei den Rechts-, Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaften reicht die Bandbreite

von 20,9 Prozent (Hamburg88) bis 9,6 Prozent (Sachsen-
Anhalt) der Promotionen. Während der Anteil der mathe-
matisch-naturwissenschaftlichen Fächer im Promotions-
geschehen der Länder nur in geringem Umfang schwankt89,
sind die Varianzen für die Fächergruppe Humanmedizin/
Gesundheitswissenschaften umso stärker. In Schleswig-
Holstein (52 Prozent) und im Saarland (51,6 Prozent)
wird die Hälfte aller Promotionen in den medizinischen
Fächern abgelegt, für Hessen (27,5 Prozent) und Berlin
(24,3 Prozent) sind die im Ländervergleich niedrigsten
prozentualen Anteile zu verzeichnen. Vergleichsweise un-
terschiedlich fallen auch die Werte für die Ingenieurwis-
senschaften aus: ihre Bedeutung für das Promotionsge-
schehen ist in Sachsen (19,5 Prozent) und Sachsen-
Anhalt (17,9 Prozent) am höchsten, im Saarland
(1,8 Prozent) sowie in Hamburg (0,4 Prozent) fallen sie
dagegen kaum ins Gewicht. (Abb. 9)
Das fachliche Profil der jeweiligen Länder ist gleichsam
ein bestimmender Faktor für die Struktur der Promotio-
nen nach Geschlecht. In der Tendenz gehen dabei hohe
Anteile an den Fächergruppen Sprach- und Kulturwissen-
schaften/Sport sowie Humanmedizin mit vergleichsweise
höherer90 Frauenbeteiligung an den Promotionen einher,
beispielsweise in Schleswig-Holstein (2005 45,9 Prozent
Frauen) und Berlin (44,0 Prozent). Am Sachverhalt der
generellen Unterrepräsentation von Frauen91 bei den Pro-
motionen ändert dies jedoch nichts, er kommt in Ländern
mit ausgeprägt mathematisch-naturwissenschaftlichem
bzw. ingenieurwissenschaftlichem Profil nur deutlicher
zum Tragen. Dazu zählen Sachsen (37,0 Prozent Frauen)
und Baden-Württemberg (36,7 Prozent). Eine Ausnahme
bildet hier Thüringen, wo der Anteil von Frauen
(43,2 Prozent) trotz mathematisch-naturwissenschaftli-
chem Schwerpunkt im Promotionsgeschehen vergleichs-
weise hoch ausfällt. (Abb. 10)
Auch in Hinblick auf die aus der Relation der Promotio-
nen zu Universitätsprofessoren92 ablesbare Betreuungs-
leistung bestehen erhebliche Unterschiede zwischen den
einzelnen Ländern. Deutlich über dem Bundesdurch-
schnitt von 1,093 liegen hier Baden-Württemberg und
Berlin (2005 jeweils 1,3) sowie Bayern und Schleswig-
Holstein (jeweils 1,2). Auffällig ist, dass die östlichen
Länder in punkto Betreuungsrelation durchweg unter-
durchschnittliche Werte (0,7) aufweisen. Die niedrigen
Zahlen für Bremen und Brandenburg erklären sich aus
dem Fehlen der – quantitativ betreuungsintensiven – me-
dizinischen Fächer.94 (Tab. 15)

Land Promotionen je 1.000 
Einwohner

Baden-Württemberg 0,36

Bayern 0,33

Berlin 0,89

Hamburg 0,52

Hessen 0,30

Mecklenburg-Vorpommern 0,23

Niedersachsen 0,26

Nordrhein-Westfalen 0,28

Rheinland-Pfalz 0,24

Saarland 0,28

Sachsen 0,25

Sachsen-Anhalt 0,20

Schleswig-Holstein 0,30

Thüringen 0,24

Brandenburg* 0,12

Bremen* 0,37

Deutschland 0,31

85 Das Statistische Bundesamt weist die Promotionen nach Ländern und
Fächergruppen nur mit vorausgesetzter Abschlussprüfung aus. Die
Zahl der Promotionen ohne vorausgesetzte Abschlussprüfung ist je-
doch vergleichsweise gering (2005 149). 

86 Mit den Ausnahmen Brandenburg und Bremen, vgl. oben.
87 Dieser Wert wird allerdings von Brandenburg (2005 19,6 Prozent)

noch übertroffen. Zahl nach: Statistisches Bundesamt: Fachserie 11,
Reihe 4.3.1

88 Bremen 33,7 Prozent; Brandenburg 26,3 Prozent. Zahlen nach: Sta-
tistisches Bundesamt: Fachserie 11, Reihe 4.3.1

89 Hier bilden Bremen (45,1 Prozent) und Brandenburg (42,4 Prozent)
wieder die Ausnahme. ebd. 

90 Der Anteil der Frauen an den Promotionen beträgt im Bundesdurch-
schnitt 39,6 Prozent. vgl. Kapitel 3.1.3.2

91 vgl. Abschnitt 3.1.3.2
92 Hier enthalten: Professorinnen und Professoren an Universitäten,

Kunsthochschulen, Pädagogischen und Theologischen Hochschulen.
Quelle: Statistisches Bundesamt: Fachserie 11, Reihe 4.4

93 Berechnung hier inklusive Humanmedizin/Gesundheitswissenschaf-
ten und Veterinärmedizin. Ohne diese Fächer beträgt der Wert 2005
0,8. 

94 Alle Zahlenangaben nach: Statistisches Bundesamt: Fachserie 11,
Reihen 4.2, 4.3.1, 4.4
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A b b i l d u n g  9

Struktur der Promotionen nach Fächergruppen und Ländern 
2005

Quelle: Statistisches Bundesamt: Fachserie 11, Reihe 4.3.1
* Länder ohne Humanmedizin
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A b b i l d u n g  10

Struktur der Promotionen nach Ländern und Geschlecht 
2005

Quelle: Statistisches Bundesamt: Fachserie 11, Reihe 4.2
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Ta b e l l e  15

Promotionen je Universitäts-Professor/-in
nach Ländern;

(2-Jahresdurchschnitt 2004 bis 2005*)

* Für das Jahr 2003 liegen keine Angaben über die Anzahl der Profes-
sor/-innen nach Hochschulart und Ländern vor. Daher liegt den rela-
tionalen Werten hier abweichend ein 2-Jahresdurchschnitt zu Grun-
de. 

** ohne Humanmedizin
Quellen/Berechnungsgrundlagen: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11,
Reihen 4.2 und 4.4

3.1.4 Empirische Befunde

Der wissenschaftliche Nachwuchs war in der Vergangen-
heit wiederholt Gegenstand von wissenschaftlichen
Befragungen. Die vorliegenden empirischen Studien
zeichnen sich allerdings durch große Heterogenität insbe-
sondere in Bezug auf Zeitraum, Umfang, Fachspezifik
und Methodik aus, was die Vergleichbarkeit erschwert.
Die nachfolgenden Ausführungen basieren auf Ergebnis-
sen repräsentativer oder zumindest relativ umfangreicher

Befragungen.95 Außerdem wurde eine themenzentrierte
Auswertung vorgenommen. Es wurden insbesondere sol-
che Themen ausgewählt, die in mehreren Befragungen
behandelt wurden und die sich zudem als bedeutsam für
Zugang und Verlauf der Promotionsphase herausgestellt
haben; dazu zählen in erster Linie Promotionsmotive,
Studienabschlussnoten und Finanzierungsarten sowie Be-
ratung, Betreuung und Einbindung der Promovenden.

3.1.4.1 Anzahl der Promovenden und Erfolgs-
quote von Promotionsvorhaben

Will man Aussagen zu Umfang und Verlauf von Promo-
tionsvorhaben treffen, sieht man sich in Deutschland mit
dem Problem konfrontiert, dass keine bundesweiten sta-
tistischen Daten zum Eintritt in die Promotionsphase zur
Verfügung stehen. Erfasst werden über die Prüfungssta-
tistik des Statistischen Bundesamtes lediglich die erfolg-
reich abgeschlossenen Promotionen. Damit ist eine Be-
rechnung der Erfolgsquote (wie auch der Abbruchquote
und der Dauer) nur näherungsweise (unter Inkaufnahme
zahlreicher Unsicherheitsfaktoren) und ohne verlässliche
fachliche Differenzierung möglich. Auch die Hochschu-
len selbst verfügen kaum über detailliertes und belastba-
res Zahlenmaterial. Oftmals werden die Promovierenden
lediglich dezentral von verschiedenen universitären Stel-
len und nach unterschiedlichen Gesichtspunkten statis-
tisch erfasst. Dieses Defizit rührt nicht zuletzt daher, dass
ihr Status bisher gesetzlich nicht geregelt ist bzw. das
HRG dies nur vorübergehend vorsah. Im internationalen
Vergleich belegt Deutschland zwar eine führende Position
in punkto Promotionsintensität (Verhältnis von Promotio-
nen zu Hochschulabschlüssen), doch liegt keine Statistik
über die Dimension der Promotionsphase vor, so dass
auch eine Bewertung der Effizienz des Fördersystems
schwerfällt. Mit Angaben zu Anzahl und Struktur von
Promovierenden in Deutschland vom Beginn bis zum Ab-
schluss der Qualifizierung könnte eine Lücke in der inter-
nationalen Bildungsstatistik, wie sie UNESCO, OECD
und Eurostat regelmäßig veröffentlichen, geschlossen
werden. 

Bisher ist man in diesen Fragen auf Schätzungen unter-
halb des Niveaus regulärer statistischer Berichterstattung
angewiesen. Anhand verschiedener (teils bereits in der
Vergangenheit praktizierter, teils neuer) Berechnungs-
ansätze lässt sich (unter Vorbehalt) schlussfolgern, dass
etwa jedes dritte in Angriff genommene Promotionsvor-

Land
Promotionen 

je Universitäts-
Professor/-in

Baden-Württemberg 1,3

Bayern 1,2

Berlin 1,3

Hamburg 0,9

Hessen 1,0

Mecklenburg-Vorp. 0,7

Niedersachsen 1,1

Nordrhein-Westfalen 1,0

Rheinland-Pfalz 1,0

Saarland 1,0

Sachsen 0,7

Sachsen-Anhalt 0,7

Schleswig-Holstein 1,2

Thüringen 0,7

Brandenburg** 0,6

Bremen** 0,5

Deutschland 1,0

95 Angesichts der insgesamt unbefriedigenden Datenlage über die Kar-
riereverläufe deutscher Nachwuchswissenschaftler (vgl. auch Hauss
2006a) stützen sich die die nachfolgenden Ausführungen schwer-
punktmäßig auf solche Studien, die umfassende und bundesweit re-
präsentative Aussagen zumindest für mehrere Fächer(-gruppen) von
Promovierenden und Promovierten in Deutschland bieten (vgl. Über-
sicht zu vorliegenden empirischen Untersuchungen im Anhang ). Be-
sonders hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang die Studie von
Enders/Bornmann (2001). Soweit möglich, werden vor allem Befun-
de dargestellt, die mehrere Studien unabhängig voneinander berichte-
ten und die damit als mehrfach empirisch abgesichert gelten können.
Einzelstudien werden ergänzend herangezogen, wenn sie Ansätze zur
Beantwortung offener Fragen und neue Perspektiven eröffnen. 
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haben (ohne Medizin) erfolgreich abgeschlossen wird
bzw. dass zwei von drei Doktoranden „scheitern“.96

3.1.4.2 Zugang und Finanzierung 

Der Zugang zur Promotion lässt sich nach den vorliegen-
den empirischen Untersuchungen im Wesentlichen an-
hand von personalen Voraussetzungen (vor allem Promo-
tionsmotive, Studienabschlussnoten) und institutionellen
Rahmenbedingungen (insbesondere der Finanzierungsart)
beschreiben. Zu den personalen Voraussetzungen kann
auch die soziale Herkunft von Nachwuchswissenschaftle-
rinnen und -wissenschaftlern gezählt werden. (vgl. z. B.
Hartmann/Kopp 2001) 

Promotionsmotive

Mehrere Studien zeigen, dass beim Zugang zur Promo-
tion die intrinsische Motivlage – also z. B. Interesse am
Thema der Dissertation – dominiert. Befragt nach den
Gründen zu Promovieren, geben etwa vier Fünftel der
Befragten das Interesse an einem konkreten Thema oder
am wissenschaftlichen Arbeiten als wichtigste Motive an

(Enders/Bornmann 2001: 47 f., Mues u. a. 2004: 13,
Berning/Falk 2006: 36). Extrinsische Motive, wie ein hö-
heres Einkommen im späteren Beruf, die Sicherung des
Lebensunterhalts und der Mangel an Alternativen („keine
[interessante] Stelle gefunden“) werden von deutlich we-
niger Befragten genannt und spielen damit nur eine unter-
geordnete Rolle. 

Die Motive unterschieden sich nach Fächern bzw. Fä-
chergruppen bis auf wenige Ausnahmen kaum (Enders/
Bornmann 2001: 50, Berning/Falk 2006: 36). Nur in den
Naturwissenschaften wird dem Motiv „Promotion im
Fach üblich“ deutlich stärker zugestimmt. Geschlechter-
differenzen werden dahingehend berichtet, dass Frauen
als Motiv seltener „erwarte hohes Einkommen“ und „be-
kam Stelle mit Promotionsmöglichkeit angeboten“ anga-
ben (Berning/Falk 2006: 36). Frauen verwiesen dagegen
häufiger darauf, dass die „Promotion im Fach üblich“ sei.
Etwa zwei Drittel der Frauen, aber nur ein Drittel der
Männer gaben überdies an, dass Vorbilder sie in ihrer
Entscheidung zu Promovieren bestärkt haben. Bei den
Angaben, wer sie darin bestärkt hatte, wurden von den
Männern am häufigsten Hochschullehrerinnen und -leh-
rer, von den Frauen dagegen am häufigsten promovierte
Freunde und Bekannte genannt. Promovierte Familienan-
gehörige spielten für Frauen wie Männer in etwa glei-
chem, aber deutlich geringerem Maße ebenfalls eine
Rolle. 

96 Die unterschiedlichen Berechnungsansätze werden in der geplanten
Verlagsveröffentlichung der vom Institut für Hochschulforschung
(HOF), Wittenberg, durchgeführten Studie ausführlich beschrieben.
A b b i l d u n g  11

Promotionsmotive

Quelle: Mues u. a. 2004: 13
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Studienabschlussnoten und Rekrutierungswege

Die Studienabschlussnoten werden als ein Maß des Leis-
tungspotentials der Promovierenden gesehen. Der Zu-
gang zur Promotion wird hierbei nicht mit Blick auf die
Motive der zur Promotion prinzipiell bereiten Personen
untersucht, sondern mit Bezug auf die Selektivität bzw.
Rekrutierung nach dem durch die Studienabschlussnoten
indizierten Leistungspotential. Zunächst sollen die in den
Befragungen erfassten Noten dokumentiert werden, um
anschließend diese Ergebnisse hinsichtlich ihrer zugangs-
relevanten Aussagekraft zu diskutieren. 

Die Promovierenden weisen im Durchschnitt sehr gute
bis gute Studienabschlüsse auf. Die Abschlussnoten un-
terscheiden sich dabei nach Fach bzw. Fächergruppen.
Die besten Durchschnittsnoten erreichten die Mathemati-
ker unter den Befragten mit 1,3. Nach Geschlecht und so-
zialer Herkunft wurden keine Unterschiede festgestellt
(vgl. Enders/Bornmann 2001: 45). 

Die Rekrutierung von Promovierenden erfolgt vielen Pro-
motionsordnungen zufolge formell danach, dass mindes-
tens eine gute oder bessere Studienabschlussnote erzielt

wurde.97 In den vorliegenden Studien wird jedoch explizit
darauf hingewiesen, dass die Rekrutierung tatsächlich
weniger formell als vielmehr informell stattfindet. „Im
Prozess der Entscheidung und Rekrutierung für eine Pro-
motion spielen Bekanntschaft und Votum aus dem Stu-
dium bekannter Hochschullehrer eine erhebliche Rolle“,
so Enders/Bornmann (2001: 48). 
Nach Berning/Falk (2006: 47) durchliefen in Bayern etwa
drei Viertel aller Promovierenden kein formelles Aus-
wahl- oder Aufnahmeverfahren. Ein solches gaben nur
15 Prozent der Befragten an. Auch in einer Studie der
Universität Dortmund von Metz-Göckel/Selent (2004: 7)
wurde auch von der Mehrzahl der befragten Professorin-
nen und Professoren angegeben, dass die Rekrutierung
über die direkte Ansprache „vielversprechender“ Studie-
render oder umgekehrt darüber erfolgt, dass sie von Stu-
dierenden angesprochen werden. 

97 Die Notenvergabepraxis an den einzelnen Hochschulen variiert er-
heblich. (vgl. Wissenschaftsrat 2003 und 2007, Krempkow u. a.
2006: 44) Zugleich zeigt sich, dass die Promovierenden überwiegend
aus Absolventinnen und Absolventen derselben Hochschule und des-
selben Faches rekrutiert werden. (Enders/Bornmann 2001: 48, Wis-
senschaftsrat 2002, Berning/Falk 2006: 47, Lenz u. a. 2006: 458) 
A b b i l d u n g  12

Studienabschlussnoten nach Fächergruppen

Quelle: Enders/Bornmann 2001: 45
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A b b i l d u n g  13

Rekrutierung von Promovierenden durch formelle Verfahren 

Quelle: Berning/Falk 2006: 50
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Zur Beantwortung der Frage, inwieweit die nach Studien-
abschlussnoten besten Absolventinnen und Absolventen
für die Promotion gewonnen werden, wurde der (einzige)
seit kurzem über das Kölner Zentralarchiv verfügbare Da-
tensatz der Hochschul-Informations-System GmbH (HIS)
zur bundesweiten Befragung aller Absolventen des Jahr-
ganges 1997 herangezogen. In diesem Datensatz können
insgesamt 1 592 Promovierende und Promovierte unter
den Hochschulabsolventen identifiziert werden. Dies er-
möglicht einen Vergleich der Anzahl der besten Absol-
ventinnen und Absolventen unter den Hochschulabsol-
venten mit der Anzahl derjenigen, die bis bzw. zum
Befragungszeitpunkt promovierten. Die Analyse ergibt,
dass leicht bessere Durchschnittsnoten der Promovenden
vorliegen. Von den 448 nach Abschlussnoten besten Ab-
solventen (Studienabschluss mit Note 1,0) promovierten
206 und damit 46 Prozent. 

Dieses Ergebnis steht im Einklang mit Befunden zum
wissenschaftlichen Nachwuchs unter den Studierenden
aus dem Konstanzer Studierendensurvey. Von den dort
befragten Studierenden im Hauptstudium wählen die leis-
tungsbesten Studierenden in der Mehrzahl keine wissen-
schaftliche Karriere. (vgl. Bargel/Röhl 2006: 13 f.) Insbe-
sondere Frauen und Studierende aus bildungsfernen
Elternhäusern promovieren trotz gleicher Leistungsvo-
raussetzungen deutlich seltener. 

Finanzierungsart: Weichenstellung 
für den Promotionserfolg 

Die Chancen auf eine Finanzierung der Promotion sind je
nach Fach und Hochschule bis hin zur thematischen Aus-

richtung von Lehrstühlen unterschiedlich und hängen
nicht zuletzt auch von personalen Merkmalen ab (z. B.
vom Geschlecht, bei Stipendien u. U. auch vom Alter).
Vor allem aber steht die Art der Finanzierung „in deutli-
chem Zusammenhang mit den Arbeitsmöglichkeiten und
-bedingungen, unter denen an der Dissertation gearbeitet
wird.“ (Enders/Bornmann 2001: 52) 

Im Wesentlichen werden in allen der genannten Studien
drei Arten der Finanzierung in der Promotionsphase un-
terschieden: Erstens ist dies die Anstellung an einer
Hochschule oder Forschungseinrichtung (inkl. Hilfskraft-
stellen und Werkverträge), zweitens ein Promotionssti-
pendium (z. B. Stiftungen, Begabtenförderungswerke,
Länder, Förderorganisationen) und drittens die externe
Finanzierung (z. B. durch Erwerbstätigkeit außerhalb ei-
ner Hochschule oder Forschungseinrichtung, durch Mittel
der Eltern oder des Ehepartners). 

Übereinstimmend wird in den genannten Studien von be-
sonders großen fachspezifischen Differenzen der Finan-
zierungsarten berichtet. So finanziert sich im Vergleich zu
den Sozial- sowie Sprach- und Kulturwissenschaftler
etwa ein doppelt so hoher Anteil der Ingenieurwissen-
schaftler über eine Anstellung in Hochschule oder For-
schung. Entsprechend erfolgt die Finanzierung von
Promotionen bei den Sozial- sowie Sprach- und Kultur-
wissenschaftler zu weit größeren Anteilen über Stipen-
dien und über eine externe Finanzierung. Die anderen Fä-
chergruppen liegen zwischen diesen Extremen.
Zusätzlich zu dem durch die unterschiedliche Fächerwahl
größeren Anteil von Frauen, die über Stipendien oder ex-
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Hauptsächliche Finanzierungsart während der Promotion nach Promotionsfach

Quelle: Enders/Bornmann 2001: 53
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tern promovieren, ist außerdem auch innerhalb von Fä-
chern der Sprach- und Kulturwissenschaften sowie der
Naturwissenschaften deren Anteil bei den Frauen höher.
(Enders/Bornmann 2001: 52) 

3.1.4.3 Beratung, Betreuung und Einbindung

Betreuende Personen 

Nach den Ergebnissen mehrerer Studien werden Promo-
vierende keineswegs immer vom offiziellen Promotions-
betreuer betreut. So gab in der bundesweiten Thesis-Be-
fragung ein Siebtel der Doktoranden an, nicht von diesen,
sondern hauptsächlich von Assistenten betreut worden zu
ein. (Mues u. a. 2004: 16)98 Dies gilt insbesondere in den
Fächergruppen Mathematik/Naturwissenschaften und In-
genieurwissenschaften. 

Ähnlich wurde dies auch in einer Befragung von promo-
vierten Altstipendiaten der Hans-Böckler-Stiftung festge-

stellt (Enders 2005: 59): Hier waren es in den Natur- und
Ingenieurwissenschaften sowie der Medizin knapp ein
Viertel, die von Assistentinnen bzw. Assistenten betreut
wurden. Die Studie von Berning/Falk (2006: 68) kam für
Bayern zu dem Ergebnis, dass in den Ingenieurwissen-
schaften die Doktoranden „häufiger von anderen Wissen-
schaftlern und Doktoranden betreut (werden) als vom
Doktorvater“; in den Naturwissenschaften war dies eben-
falls häufiger der Fall als in anderen Disziplinen. 

In der Thesis-Studie (Mues u. a. 2004: 16) wurden ge-
schlechtsspezifische Unterschiede nur bei den Promovie-
renden der Rechtswissenschaften erwähnt: Hier wurden
Frauen wesentlich seltener von ihrem offiziellen „Doktor-
vater“ bzw. der „Doktormutter“ betreut als Männer. In der
bayerischen Promovierendenbefragung hatten Doktoran-
dinnen häufiger eine weibliche Betreuungsperson. (Ber-
ning/Falk 2006: 70) Dies zeigte sich auch innerhalb ein-
zelner Disziplinen.

Allgemein kann festgehalten werden, dass in der Praxis
insbesondere in den Natur- und Ingenieurwissenschaften
Doktoranden nicht (nur) von dem offiziellen Doktorvater
(bzw. wesentlich seltener auch Doktormutter), sondern zu
großen Teilen von anderen Wissenschaftlern und Dokto-
randen betreut werden. 

98 Bei Enders/Bornmann (2001: 56) wurde nicht erfragt, wer die Pro-
motion betreut, sondern ob die Doktoranden einen Betreuer haben
(oder nicht); fünf Prozent der gut 2 000 Befragten verneinten dies
(zumeist Germanisten, Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler). 
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Häufigkeit und Qualität von Beratung 
und Betreuung 

Die Qualität der Beratung und Betreuung beeinflussen
den Ablauf der Promotion erheblich (Enders/Bornmann
2001: 54)99 In mehreren Doktorandenstudien wurden
Häufigkeit und Qualität als zentrale Aspekte für die Bera-
tungs- und Betreuungssituation erfragt. Während die
Doktoranden in der Studie von Enders/Bornmann (2001:
56 f.) mit der Beratungshäufigkeit noch zu drei Vierteln
zufrieden oder mehr als zufrieden waren, wurden relativ
häufig inhaltliche und persönliche Auseinandersetzungen
und Probleme thematisiert, die ein angespanntes und als
wenig förderlich erlebtes sozial-kommunikatives Umfeld
erzeugen und somit die Beratungsqualität beeinträchti-
gen. 

Dagegen möchte ein großer Teil der befragten Promovie-
renden in Bayern gern häufiger betreut werden. Bei den
Wirtschafts- und Ingenieurwissenschaften betrifft dies so-
gar mehr als die Hälfte. (Berning/Falk 2006: 72 f.) Auch
nach der Finanzierungsart der Promovierenden gibt es
deutliche Unterschiede: So wünscht sich mehr als die
Hälfte der Inhaber von Mitarbeiterstellen mehr Betreu-
ung. Bei den Stipendiatinnen und Stipendiaten sowie bei
den externen Promovierenden sind es deutlich weniger.
Obwohl sich insbesondere externe Promovierende deut-
lich seltener mit ihrem Betreuer treffen, sind sie bezüg-
lich der Beratungshäufigkeit mit am zufriedensten. 

In der Thesis-Befragung wurde nicht direkt nach der Häu-
figkeit gefragt, sondern ob regelmäßige Treffen mit dem
Betreuer stattfinden. Dazu wurden verschiedene Aspekte
der Betreuung angesprochen (Mues u. a. 2005: 84), die
als zentral für die Qualität der Betreuung eingeschätzt
werden können: Während sich gut die Hälfte der Dokto-
randen regelmäßig mit ihrem Betreuer zum Stand der
Dinge bespricht, gibt nur noch weniger als ein Fünftel re-
gelmäßig fertige Kapitel der Arbeit an ihren Betreuer
weiter. Noch seltener wird berichtet, dass gemeinsame
Vereinbarungen von ihrem Betreuer eingehalten und dass
Zeitpunkte für den Abschluss einzelner Teile vereinbart
wurden. 

Besonders positiv bewertete Einzelaspekte sind die (mo-
ralische) Unterstützung („Betreuer/in freut sich über Fort-
schritte“) und die Erreichbarkeit („Betreuer/-in ist gut er-
reichbar bei Fragen“). Diesen beiden Aspekten stimmen
jeweils etwa drei Viertel der Befragten eher oder völlig
zu. Zu den negativer bewerteten Einzelaspekten ist noch
zu erwähnen, dass der Betreuer nach Einschätzung der
Promovierenden zu selten Zwischenberichte fordert (zwei

Fünftel Zustimmung), dass er bei Problemen nicht moti-
vieren kann (ein Drittel Zustimmung) und dass er bei
Treffen nicht gut vorbereitet ist (ein Viertel Zustimmung).
Aber auch die Aussagen „kennt Promotionsgebiet zu we-
nig“ und „ist Zurechtkommen mit (dem) Thema egal“ er-
halten Zustimmungswerte von jeweils etwa einem Fünf-
tel. (ebd.: 87) Je nach Fächerkultur gibt es deutliche
Abweichungen. So wird festgestellt, dass sich Juristinnen
und Juristen am seltensten mit dem Betreuer austauschen
(können). Die Weitergabe von fertigen Teilen der Arbeit
erfolgt in den Ingenieurwissenschaften deutlich seltener
als in den Sprach-, Kultur- und Sozialwissenschaften. 

Größere Unterschiede gibt es zudem nach Finanzierungs-
art bzw. Promotionsmodell.100 Der Anteil von Promovie-
renden in Graduierten- bzw. Doktorandenkollegs lag in
der Thesis-Studie (Mues u. a. 2004: 13) bei knapp
10 Prozent und erreichte damit fast den Anteil der Stipen-
diaten in individueller Förderung. Ein Unterschied in den
Befragungsergebnissen zeigt sich darin, dass Stipendiaten
in Graduierten- bzw. Doktorandenkollegs am häufigsten
regelmäßige Treffen mit ihren Betreuern angaben.101 Ein
besonders großer Unterschied besteht zudem darin, dass
Stipendiaten in individueller Förderung wesentlich häufi-
ger als die anderen Promovierenden von einem abge-
stimmten Projektplan berichten. Die anderen Unter-
schiede – auch zwischen den Geschlechtern – fallen
deutlich geringer aus (Mues u. a. 2005: 85, Berning/Falk
2006: 71)

Allgemein kann konstatiert werden, dass Promovierende
die Häufigkeit von Beratung und Betreuung überwiegend
als angemessen empfinden; gleichwohl bestehen Unter-
schiede nach Fächergruppen und Finanzierungsarten. Für
die Qualität der Beratung und Betreuung fallen die Ein-
schätzungen je nach betrachteten Aspekten sehr unter-
schiedlich aus. Die Mehrheit der Promovierenden in
Deutschland empfindet die Beratung und Betreuung nicht
nur als angemessen, sondern insgesamt auch als zufrie-
denstellend. Etwa ein Drittel sieht einen mehr oder weni-
ger großen Verbesserungsbedarf insbesondere bezüglich
der Beratungs- und Betreuungsqualität. 

99 Ebenso gilt dies für die institutionelle Einbindung der Promotion, die
nachfolgend noch angesprochen wird.

100 Der Unterschied zwischen dem Begriff Promotionsmodell bei Mues
u. a. (2005: 81) und Finanzierungsart (Enders/Bornmann 2001) liegt
vor allem darin, dass bei Stipendiaten zwischen (klassischer) indivi-
dueller Förderung und Graduierten- bzw. Doktorandenkollegs diffe-
renziert wird. Ansonsten entsprechen „Promotionsmodell“ und „Fi-
nanzierungsart“ einander in etwa.

101 Dieses Ergebnis zeigte sich auch bei Berning/Falk (2006: 74), wobei
nicht nach regelmäßigen Treffen gefragt wurde, sondern die Häufig-
keit direkt anzugeben war (z. B. „mindestens einmal wöchentlich“).
Möglicherweise liegt dies auch daran, dass für Kollegiaten häufiger
bzw. regelmäßig gemeinsam mit den Betreuern durchgeführte Kollo-
quien stattfinden.
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Art der Betreuung nach dem Promotionsmodell 

Quelle: Mues u. a. 2005: 85
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Betreuungszufriedenheit

Quelle: Mues u. a. 2004: 17
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Institutionelle Einbindung

Die Betreuung durch einen Hochschullehrer wird umso
besser bewertet, je stärker die institutionelle Einbindung
ist. (Enders/Bornmann 2001: 57) Die Integration der Pro-
movierenden steht demnach offenbar in engem Zusam-
menhang mit der Beratung und Betreuung und kann daher
als wichtige Kontextbedingung angesehen werden. Dabei
spielen Fragen nach der Einbettung in ein übergreifendes
Forschungsprojekt, das Forschungsinteresse eines Hoch-
schullehrers, die Zusammenarbeit mit anderen Mitarbei-
tern und den fachlichen Austausch mit Kollegen an der
Hochschule eine besondere Rolle. (ebd.: 54f.) 

Insgesamt ist festzustellen, dass die institutionelle Einbin-
dung der Promovierenden nach Finanzierungsart und
Fächergruppe stark variiert. Tendenziell am stärksten ein-
gebundenen sind Promovierende auf Stellen und Dokto-
randen in den Natur- und Ingenieurwissenschaften. Deut-
lich weniger integriert werden externe Promovierende
und Doktoranden in den Geistes- und Kulturwissenschaf-
ten. 

Integration in die Scientific Community

Ein wichtiger Aspekt der Promotion ist es nicht zuletzt
auch, sich in der nationalen und internationalen Gemein-
schaft der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler be-
kannt zu machen. Diesen Zweck erfüllt unter anderem die
aktive Beteiligung an Kongressen und Tagungen.
Darüber hinaus sind vor allem Publikationen in wissen-

schaftlichen Zeitschriften geeignet, eine erste Positionie-
rung und Profilierung unter Fachkollegen zu ermögli-
chen. 

Die Thesis-Befragung differenziert bei der Kongressteil-
nahme nach solcher mit und ohne eigenen Vortrag im In-
land und im Ausland. (vgl. Mues u. a. 2005) Zwei Drittel
der Doktoranden nahmen bereits an (mindestens) einem
Kongress innerhalb Deutschlands teil, ohne einen eigenen
Vortrag zu halten. Mit einem eigenen Vortrag beteiligten
sich die Hälfte der Promovierenden. Hierbei zeigen sich
in allen Fächergruppen Geschlechterunterschiede. Dem-
nach präsentieren Frauen seltener ihre Ergebnisse auf
Kongressen als Männer.102 

An (mindestens) einem Kongress im Ausland ohne eige-
nen Vortrag nahm etwa ein Drittel aller befragten Promo-
vierenden teil. Dies gilt gleichermaßen für die Kongress-
teilnahme mit eigenem Vortrag. Allerdings hielten auch
hier deutlich weniger Frauen als Männer Vorträge vor in-

102 Erwähnenswert hierzu erscheinen die Ergebnisse von Enders/
Bornmann (2001: 60), die die Kongressteilnahme rückblickend über
den gesamten Zeitraum der Promotion darstellen. Demnach haben
weniger als drei Viertel aller Promovierten an mindestens einer Ta-
gung teilgenommen (nicht nach In- und Ausland differenziert), wo-
bei deutliche Unterschiede nach Fächern, Geschlecht und Finanzie-
rungsart der Promovierten zu beobachten waren: Biologen und
Elektrotechniker, die hier exemplarisch für die Natur- und Ingenieur-
wissenschaften stehen, weisen ebenso wie Stelleninhaber eine besse-
re Integration auf. Bei mehreren Fächern war zudem eine geringere
Integration von Frauen nachweisbar. 
A b b i l d u n g  17

Kongressteilnahme im Inland mit und ohne Vortrag

Quelle: Mues u. a. 2004: 19
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ternationalem Publikum.103 Die Ursachen für die eher ge-
ringe Beteiligung der Doktorandinnen und Doktoranden
an Kongressen wurden bisher noch nicht bundesweit sys-
tematisch untersucht. 

Zur Publikationsaktivität in der Promotionsphase liegen
ebenfalls nur wenige Informationen vor. Die einzige bun-
desweite Untersuchung bezog alle wissenschaftlichen Pu-
blikationen außer der Dissertation selbst ein. (Enders/
Bornmann 2001: 58 f.) Im Durchschnitt waren etwa
60 Prozent der Befragten publikationsaktiv und nannten
mindestens eine Veröffentlichung. Je nach Fach fallen die
Ergebnisse wieder sehr unterschiedlich aus. Während für
Biologen und Elektrotechniker das Publizieren neben der
Dissertation fast selbstverständlich ist, gilt dies nicht in
gleichem Maße für Germanisten sowie für die Sozial- und
Wirtschaftswissenschaftler. Die Wirtschaftswissenschaft-
lerinnen und -wissenschaftler wiesen die geringste Publi-
kationsaktivität auf. 

Über alle Fächer hinweg (und innerhalb dieser) gilt, dass
Stelleninhaber deutlich stärker in das Publikationsgesche-
hen integriert sind als Stipendiaten und externe Promo-
vierende. Das Gleiche gilt für die Doktorandinnen. In der
Unterstützung durch die Hochschullehrer spiegelt sich die
Fächerkultur wider. „Zwei Drittel der Biologen, Elektro-
techniker und Mathematiker, die sich um eine öffentliche
Präsenz im Wissenschaftsbetrieb bemüht haben, geben
an, dabei von ihren Hochschullehrern unterstützt worden
zu sein; dies konstatiert noch jeder zweite Wirtschafts-
wissenschaftler, aber nur jeder dritte Germanist und So-
zialwissenschaftler.“ (Enders/Bornmann 2001: 58)104 

Es kann resümiert werden, dass – ebenso wie bei der in-
stitutionellen Einbindung – die Stelleninhaber und die
Promovierenden in den Natur- und Ingenieurwissenschaf-
ten in der Regel am besten in die Scientific Community
integriert sind. Tendenziell am schwächsten integriert
sind wiederum die externen Promovierenden und die in
den Geistes- und Kulturwissenschaften sowie in den
Wirtschaftswissenschaften. Die Integration von Frauen ist
durchgängig geringer ausgeprägt als die von Männern. 

3.1.4.4 Qualifikationsverlauf 
Dauer der Promotion, Überbrückungszeiten 
und Unterbrechungen 

Mit „Dauer der Promotion“ können unterschiedliche Zeit-
spannen gemeint sein. Zum einen kann es um die unmit-
telbar auf die Dissertation bezogene Arbeit gehen, also
um die Bearbeitungsdauer. Zum anderen kann der ge-
samte Zeitraum zwischen Studien- und Promotions-
abschluss in den Blick genommen werden, was als Pro-

motionsdauer bezeichnet wird. (vgl. Enders/Bornmann
2001: 65) Die Promotionsdauer beträgt im Durchschnitt
der sechs von Enders/Bornmann untersuchten Fächer in
der einzigen bundesweiten Promoviertenbefragung
5,7 Jahre,105 die Bearbeitungsdauer 4,2 Jahre.106 Die
längste Promotionsdauer weisen die Promovierenden der
Sozialwissenschaften, der Germanistik und der Elektro-
technik auf. In der Mathematik wird durchschnittlich am
schnellsten promoviert. Bei der Bearbeitungsdauer ergibt
sich ein ähnliches Bild.107 Angaben zu Differenzen nach
Geschlecht der Promovierten liegen nicht vor.108 So weit
in einzelnen Studien Auswertungen nach Geschlecht vor-
genommen wurden, fielen die Differenzen gering aus.
(Röbbecke/Simon 2001: 27)

Die Differenzen zwischen Promotions- und Bearbei-
tungsdauer sind vor allem auf erhebliche Zeiträume zwi-
schen Studienabschluss und Beginn der Promotion zu-
rückzuführen. Aber auch längere Unterbrechungen der
Arbeit innerhalb der Promotionsphase sind von Bedeu-
tung. (ebd.: 75) Die Überbrückungszeiten bis zur Auf-
nahme der Promotion schwanken im Vergleich der Fächer
erheblich. Sie betragen etwa ein halbes Jahr in den Natur-
wissenschaften und bis zu etwa drei Jahren in den Sozial-
wissenschaften. (vgl. Enders/Bornmann 2001: 69, Ber-
ning/Falk 2006: 54)109 Im Mittel aller Fächer betragen sie
ein bis eineinhalb Jahre.110 Die relativ kurzen Überbrü-
ckungszeiten bei den Promovierenden der Naturwissen-
schaften werden u. a. darauf zurückgeführt, dass sie ihre
Promotion meist im Rahmen von Tätigkeiten an der
Hochschule durchführen und der Großteil der Promovie-

103 In der Bayerischen Promovierendenbefragung konnten für Einschät-
zungen der Intensität nationaler und internationaler Kontakte nur für
die Naturwissenschaften signifikante Geschlechtereffekte festgestellt
werden (vgl. Berning/Falk 2006: 91). 

104 Ähnliche Unterschiede zwischen Fächergruppen zeigten sich in der
Befragung von Promovierten der Hans-Böckler-Stiftung. (Enders
2005: 61 f.) Berning/Falk (2006: 86) kamen zu vergleichbaren Be-
funden, wobei hier nach dem Grad der Förderung durch den Betreuer
beim selbständigen Publizieren gefragt wurde. 

105 Die Untergruppe der Promovierten, die eine weitere Qualifikation
aufnimmt, promoviert etwas schneller als der Durchschnitt. (vgl.
Enders/Mugabushaka 2004, Krimmer u. a. 2006) Daher wurde bei
der Promotionsintensität – wie in anderen Studien auch – grundsätz-
lich fünf Jahre als typischer Abstand zwischen Studienabschluss und
Promotion für die Berechnung zu Grunde gelegt.

106 Differenzen nach der Finanzierungsart der Promovierenden sind
auch bei Enders/Bornmann (2001) nicht berichtet. Zu Stipendiaten
können ersatzweise Ergebnisse für die Hans-Böckler-Stiftung ge-
nannt werden: Hier liegt das arithmetische Mittel der Promotionsdau-
er bei sechseinhalb Jahren, für die Bearbeitungsdauer bei fünf Jahren.
(Enders 2005: 52) Es ist zu berücksichtigen, dass es sich überpropor-
tional um Promovierende der Sprach- und Kulturwissenschaften so-
wie Sozialwissenschaften handelt, die generell eine höhere Promo-
tionsdauer aufweisen. In einer Untersuchung des Landes Berlin
(NaFöG-Studie) beträgt die Promotionsdauer im Schnitt 4,9 Jahre.
(Röbbecke/Simon 2001: 24). Für diese Studie wurden wesentlich
mehr Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler befragt.
Zentrale Auswahlkriterien waren neben dem Thema vor allem der
Abschlussnotendurchschnitt und eine unterdurchschnittliche Studi-
endauer. (ebd.: 15 f.)

107 Erhebliche Differenzen der Fächergruppen zeigten sich auch in den
Stipendiatenbefragungen. Hier waren es die Sprach- und Kulturwis-
senschaften sowie die Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaf-
ten, die eine überdurchschnittlich hohe Promotionsdauer zu verzeich-
nen hatten. (Röbbecke/Simon 2001: 24, Enders 2005: 52) 

108 Für die NaFöG-Studie wurden auch Auswertungen nach Geschlecht
veröffentlicht. Die Differenzen waren jedoch überwiegend gering.
(Röbbecke/Simon 2001: 27)

109 Bei den Hans-Böckler-Stipendiaten ergaben sich ähnliche Fächer-
gruppendifferenzen. (Enders 2005: 53)

110 Berechnet man das bei Enders/Bornmann (2001) nicht ausgewiesene
arithmetische Mittel über alle sechs Fächer, liegt dieses bei 1,5 Jah-
ren. In Bayern wurde ein Wert von etwa einem Jahr ermittelt.
(Berning/Falk 2006: 54) 
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Promotionsdauer und Bearbeitungsdauer für die einzelnen Fächer

Quellen: Enders/Bornmann 2001: 66
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renden über die Studienzeit und die Promotion hinweg ih-
rem Fach und ihrer Hochschule treu bleiben, wodurch
längere Einarbeitungszeiten entfallen. Berufstätigkeiten
außerhalb der Hochschule zwischen Studienabschluss
und Beginn der Promotion sind eher selten. (Enders/
Bornmann 2001: 68) Die Gründe für die wesentlich län-
gere Überbrückungszeit bei Promovierenden der Sozial-
wissenschaften wird in dem hohen Anteil externer Pro-
movierender gesehen, die oft erst nach einigen Jahren der
Berufsausübung außerhalb der Hochschule die Arbeit an
der Dissertation aufnehmen. In den bayerischen Sozial-
und Geisteswissenschaften betrifft dies über die Hälfte.
Zudem promoviert ein beachtlicher Anteil von ihnen
nicht in dem Fach und an der Hochschule, in dem bzw. an
der sie zuvor studiert haben. Häufig genannt wird eine
fehlende (bzw. noch nicht geklärte) Finanzierung.
(Berning/Falk 2006: 55) Männer und Frauen unterschei-
den sich nicht in Bezug auf die Häufigkeit und Dauer der
Überbrückungszeiten, aber im Hinblick auf die Gründe.
(ebd.)

Neben den Überbrückungszeiten vor der eigentlichen Ar-
beit an der Dissertation wurden auch Zeiten späterer Un-
terbrechungen, die die durchschnittliche Bearbeitungszeit
ebenfalls erheblich verlängern können, untersucht. Insge-
samt hatte in den deutschlandweit untersuchten Fächern
ein Viertel der Befragten angegeben, dass sie für einen
oder mehrere Monate unterbrechen mussten. Im Durch-
schnitt sind es für diejenigen, die Unterbrechungen von
mindestens einem Monat angaben, eineinhalb Jahre.

(Enders/Bornmann 2001: 74)111 Dies gilt wiederum am
stärksten für die Promovierten der Sozialwissenschaften
und der Germanistik, von denen etwa jeder Dritte das
Promotionsvorhaben vorübergehend unterbrach. Am sel-
tensten kommt es zu Unterbrechungen in den Naturwis-
senschaften.112

Während der bundesweiten Studie zufolge die Männer in
allen untersuchten Fächern deutlich häufiger ganz ohne
Unterbrechungen promoviert haben als Frauen (ebd.), er-
weist sich das Geschlecht der Promovierenden gemäß der
Studie in Bayern für die Dauer der Unterbrechungen als
wenig bedeutsam, im Unterschied zur Elternschaft, die
sich erwartungsgemäß als ein einflussreicher Faktor für
die Dauer des Pausierens herausstellte. (Berning/Falk
2006: 66/67) 

Die stärksten Einflussfaktoren für Unterbrechungen oder
Verzögerungen der Bearbeitung sind Belastungen durch
dissertationsfremde Dienstleistungen (die u. a. in berufli-
chen Tätigkeiten an Hochschulen auftreten), Arbeitspro-

111 In Bayern wurden von den befragten Doktoranden neun Monate an-
gegeben. (Berning/Falk 2006: 65) Dabei ist zu berücksichtigen, dass
in Bayern die noch in der Promotion befindlichen Doktoranden be-
fragt wurden und dass in der Studie die Doktoranden über die ver-
schiedenen Phasen der Promotion in etwa gleich verteilt sind. Dies
erklärt die im Vergleich zu Enders/Bornmann (2001) geringere Zeit-
spanne.

112 Für Stipendiaten der Hans-Böckler-Stiftung zeigen sich ähnliche Fä-
chergruppendifferenzen (Enders 2005: 53).
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Gründe für Unterbrechungen nach Fächern

Quelle: Daten: Enders/Bornmann 2001: 76
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bleme mit der Dissertation und Kindererziehung/Schwan-
gerschaft. Analysen im Rahmen der bayerischen Studie
(Berning/Falk 2006: 63 f.) verweisen zudem darauf, dass
auch das Promotionsmodell, die Betreuung und die Fä-
chergruppe deutlichen Einfluss auf die Dauer der Promo-
tion haben. 

3.2 Post-doc-Phase

3.2.1 Zur Geschichte der Habilitation113

Während die Promotion (vgl. Abschnitt 3.1) mit ihrem ur-
sprünglichen Charakter als Studienabschluss auf ver-
schiedene Berufsfelder abzielte, stand die Habilitation
von Anfang an im Zeichen einer universitären Tätigkeit,
so dass sich ihre Funktion vor allem im Kontext der Ge-
staltung der internen Personalstruktur erschließt. 

Wie bereits ausgeführt, wurde die Erlaubnis zu lehren von
der Fakultät in Form der venia legendi erteilt. Sie setzte
einzig den Doktor- oder Magistergrad (und die Bereit-
schaft der Fakultät – venia = Erlaubnis, Gnade) voraus.
Vor einer Beschäftigung gegen Entgelt wollte sich die
Universität allerdings ein genaueres Bild über die Befähi-
gung der Kandidaten verschaffen. Nach Sellert (1972: 69)

wurde das „Habilitieren“ zuerst 1499 in einem Statut der
Leipziger Philosophischen Fakultät erwähnt, das fest-
legte, junge Magister können die facultas promovendi
(die Zulassung zum Lehramt mit gleichen Rechten wie
die Ordinarien) erst erhalten, wenn sie sich dafür habili-
tiert haben. An einen formellen Prüfungsvorgang war
dabei zunächst nicht gedacht. Man benutzte das mittel-
lateinische Verb habilitare – zu etwas befähigt sein – für
einen Erprobungsvorgang (Lehrdemonstration), der aus-
schloss, dass für eine solche Tätigkeit und Würde Unge-
eignete eine Anstellung erhielten. Dabei wurde „ledig-
lich“ gefordert, dass die Kandidaten zwei Jahre lang
erfolgreich mit Vorlesungen und Disputationen aufgetre-
ten waren, also fähig waren, Lehrveranstaltungen ohne
Beistand eines Präses selbständig durchzuführen. Diese
Art Qualifizierungsphase ermöglichte der Fakultät zu-
dem, auch andere persönliche Eigenschaften von Belang
in Erfahrung zu bringen. Bis ins 18. Jahrhundert testete
die Habilitation in erster Linie die Fähigkeit zu einer
Lehrunterweisung in einem Fachgebiet.

Gestützt auf die Habilitation etablierte sich an den Uni-
versitäten nach und nach eine neue Gruppe von lesenden
Kräften, die magistri et doctores privati, also Gelehrte,
die ohne Anstellung, auf eigene Rechnung lehrten. Die
Autoritäten, die den Universitäten vorstanden, die Lan-
desherren oder städtischen Konzilien, teils auch die obe-
ren Universitätsbehörden, waren ebenso für deren Zulas-

113 Zu Intention und Ausrichtung der historischen Betrachtung vgl. Ein-
leitung zu Abschnitt 3.1.1
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sung, wie die Mehrheit der Professoren dagegen war. Die
einen sahen darin eine Rekrutierungsbasis für neue Pro-
fessoren, auch eine Diversifizierung des Lehrangebotes
und zugleich eine latente Eignungsprüfung des potentiel-
len Professorennachwuchses, die anderen lästige Konkur-
renten um die Kolleggelder der Studenten. Es kam nicht
gerade selten vor, dass jüngere, eloquente, fähige magistri
et doctores privati ein volleres Auditorium zusammen-
brachten als eingesessene ältere Professoren. So wurde
einerseits der Bedarf an einschränkenden Prüfungen, an-
dererseits an Regelungen, welche Fächer zu lesen ihnen
gestattet ist, aus Sicht der Professorenschaft immer drin-
gender. Teils durften sie generell nicht die Fächer der Or-
dinarien lesen, teils nicht (konkurrierend) zu gleicher
Zeit. Sie wurden im Profil der Universitäten jedoch zu-
nehmend unverzichtbar. 

Erst nach der Erneuerung, die mit der Berliner Universi-
tätsgründung 1808 bis 1810 einsetzte, bildete sich die uns
heute geläufige Funktion der Habilitation im Sinne einer
spezifischen Statuspassage von Postdoc-Kandidaten, also
eine zweite, anspruchsvollere Promotion, einschließlich
entsprechender Prüfungen, auf dem Weg zum Ordinarius
eines Universitätsfaches heraus. Mit dieser „Promotion
höheren Grades“ und der durch ihren Erwerb legitimier-
ten besonderen Gruppe der Privatdozenten hielten ein
neues wissenschaftliches Denken und eine neue Personal-
dynamik Einzug in die Hochschulen. Von einzelnen Gra-
duierungen in den Gründerjahren (nach 1810) abgesehen,
verfügten die Statuten der Berliner Universität von 1816
die neuen Regelungen verbindlich. Im Verlauf von Jahr-
zehnten wurden sie von der Mehrheit der deutschen Uni-
versitäten übernommen.

Nachdem über Jahrhunderte die Promotion, die Vorlage
einer Dissertation und der mit der öffentlichen Disputa-
tion erworbene Titel „Doktor“ genügte, um an den Uni-
versitäten lehren zu dürfen, sah man sich nun veranlasst,
die Lehrbefähigung (im Unterschied zu den wissenschaft-
lichen Kenntnissen) gesondert zu examinieren. 

Man entschied sich für die Beibehaltung des traditionel-
len Begriffs der Habilitation, füllte ihn jedoch mit neuem
Inhalt in dem Sinne, dass allgemeinere, über die Lehre hi-
nausgehende Fähigkeiten – zu wissenschaftlicher Tätig-
keit – attestiert wurden. Damit folgte man der Hum-
boldt’schen Universitätsidee der Einheit von Lehre und
Forschung. Als „preußische Erfindung“ erkannte die Ha-
bilitation einen Bewerber als wissenschaftlich zur Ge-
nüge ausgewiesen an, wenn er eine angemessene Zeit
nach seiner Promotion seine Befähigung außer in einem
Prüfungsgespräch und einer Probevorlesung vorzugs-
weise durch eine wissenschaftlich bedeutsame Arbeit un-
ter Beweis stellte. Beides, die Bewertung der Lehrfähig-
keit wie das publikationsreife Werk setzten einige Jahre
Tätigkeit an einer Hochschule oder in einer anderen an-
spruchsvollen wissenschaftlichen Einrichtung voraus. 

Unterstellt war, dass sich hier ein in den wissenschaftli-
chen Tätigkeiten bereits erfahrener und in der wissen-
schaftlichen Community agierender Bewerber exponiert,
der unbestritten von den Studenten als Lehrer und Vorbild
anerkannt wird. Dennoch war der frisch Habilitierte der
eigentlichen Autorität eines Fachgebietes, dem Ordina-

rius, noch nicht gleichgestellt. Die neue Universitätsidee
sah nach und nach eine mit Lehr- und Betreuungsaufga-
ben gegliederten Mitarbeiterstab vor: Assistenten, Pro-
movierte, Privatdozenten, Honorardozenten, Extraordina-
rien, außerordentliche Professoren (neben den später so
genannten ordentlichen Professoren und Lehrstuhlinha-
bern). Diese Nichtordinarien hatten nur einige Einnah-
men durch Kolleggebühren, erhielten minimale Vergütun-
gen für Dienstleistungen an der Universität oder lebten
von Nebenarbeiten in der sehr ungewissen Hoffnung,
eine Berufung oder zumindest ein Extraordinariat zu er-
halten.
Das bis in die heutige Zeit hinein wirkende Hausberu-
fungsverbot wurzelt in den damaligen Bemühungen, un-
erwünschte Bevorzugungen von Favoriten, etwa gar Ver-
wandten oder Kandidaten aus Freundeskreisen der
Mächtigen in den Fakultäten zu unterbinden. Hausberu-
fungen wurden deshalb nicht oder nur extrem selten aus-
gesprochen. 
Zu den Problemen, die bis heute nicht abschließend ge-
löst sind, zählen insbesondere die ungleichen Chancen
von Männern und Frauen in der Wissenschaft. Knapp
90 Jahre nach der Berliner Universitätsgründung wurde
1899 die erste Frau promoviert. Noch fehlte aber das
Recht zur Habilitation. Damit blieb Frauen der Zugang
zur Privatdozentenlaufbahn verschlossen. Erst zu Beginn
der Weimarer Republik wurden Frauen zur Habilitation
zugelassen. (Vogt 1996: 34) An der Philosophischen Fa-
kultät der Berliner Universität habilitierten sich 1919
Paula Hertwig (Biologie/Zoologie), 1920 Rhoda Erdmann
(Biologie/Botanik), 1921 Charlotte Leubuscher (Staats-
wissenschaften) und 1922 Lise Meitner (Physik). Nach
einer Pause folgten in den Jahren 1927 bis 1931 weitere
acht Wissenschaftlerinnen. Der Frauenanteil lag in die-
sem Zeitraum bei 5,4 Prozent. (ebd.: 39/40) 

3.2.2 Qualifizierungswege
Die Post-doc-Phase ist in sehr viel stärkerem Maße als
die Promotionsphase auf eine spezielle Berufsperspektive
ausgerichtet, nämlich die Berufung auf eine Professur,
insbesondere an einer Universität oder gleichgestellten
Hochschule. Diese zweite wissenschaftliche Qualifizie-
rung nach der Promotion erstreckt sich in der Regel über
mehrere Jahre und kann systembedingt nicht in jedem
Fall zum Erfolg führen. Zum einen setzt die – das Wesen
von Berufungsverfahren prägende – Bestenauswahl eine
über der Anzahl zu besetzender Professuren liegende An-
zahl qualifizierter Bewerberinnen und Bewerber voraus.
Zum anderen ist der Neubesetzungsbedarf nur bedingt
planbar. 
Während der Verbleib der Nachwuchswissenschaftlerin-
nen und -wissenschaftler im Hochschulbereich nach Ab-
schluss der zweiten Qualifizierungsphase bisher an eine
Berufung auf eine Professur gebunden war, zeichnen sich
aktuell neue Beschäftigungsmöglichkeiten unterhalb der
Professur (oder in einer noch zu schaffenden) Lehr-(Ju-
nior)Professur ab. (vgl. Abschnitt 2.2.2.5)
Auch wenn die Heranbildung des Hochschullehrernach-
wuchses im Zentrum der Post-doc-Phase steht, darf sie
– so der Wissenschaftsrat – nicht darauf reduziert werden.
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Nach seinem Verständnis wird die eigentliche Förderung
durch eine Übergangs- und Orientierungsphase nach der
Promotion und eine Überbrückungsphase bis hin zur
Berufung flankiert. (Wissenschaftsrat 1996: 8 ff.) Die
Förderkette der DFG, die als zentrale Einrichtung zur För-
derung von Wissenschaft und Forschung die Förderland-
schaft in Deutschland prägt, sieht für die Post-doc-Phase
eine vergleichbare Ausdifferenzierung vor. Unterschieden
wird zwischen der Postdoktoranden-Zeit (max. drei
Jahre), der Erlangung der Berufbarkeit (max. fünf Jahre)
und der Vorbereitung auf eine wissenschaftliche Lei-
tungsfunktion (max. fünf Jahre). Die Grenzen zwischen
den Phasen sind fließend und sie werden außerdem indi-
viduell unterschiedlich durchlaufen.114 Nach Auffassung
des Wissenschaftsrats, der stets an einer zweiten Phase
der Qualifizierung festgehalten hat, sind (befristete) Stel-
len im Hochschulbereich am besten zur Förderung des
wissenschaftlichen Nachwuchses, insbesondere des
Hochschullehrernachwuchses geeignet. (1996: 7) Über
lange Zeit waren dies vor allem die Stellen für wissen-
schaftliche und künstlerische Assistenten. Mit der Ein-
führung der Juniorprofessur wurde mit der 5. HRG-No-
velle 2002 eine neue Personalkategorie verankert, die
Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern
frühzeitig die Möglichkeit zur selbständigen wissen-
schaftlichen Arbeit mit einem im Grundsatz den Profes-
soren vergleichbaren Aufgabenspektrum bietet. 

Tatsächlich stellt eine Tätigkeit an der Hochschule den
Hauptweg der Post-doc-Förderung dar. Der Anteil der
Habilitanden, die sich bei Abschluss im Beschäftigungs-
verhältnis an der Hochschule befanden, liegt seit Mitte
der 1990er Jahre relativ konstant bei etwa zwei Dritteln.
Hinzu zu rechnen ist die seit 2002 in der Bundesstatistik
ausgewiesene Post-doc-Qualifizierung über die Junior-
professur, die jedoch quantitativ derzeit (mit rund
800 Personen im Beschäftigungsverhältnis) eine gerin-
gere Rolle spielt. 

Ta b e l l e  16

Habilitation im Beschäftigungsverhältnis an 
Hochschulen, 1982 bis 2005 (in %) 

Quelle: Wissenschaftsrat 1996c: 38, Statistisches Bundesamt: Fachserie 11
Reihe 4.4. 

3.2.2.1 Post-doc-Förderung im Beschäftigungs-
verhältnis an der Hochschule

Habilitation

Die im HRG ausgewiesenen Personalkategorien, deren
Aufgabenprofil eine weitere wissenschaftliche Qualifizie-
rung nach der Promotion an der Hochschule umfasst, un-
terlagen mehrfach einschneidenden Reformen.115 

Bis Mitte der 1980er Jahre stand der Hochschulassistent
im Vordergrund. Er hatte die Aufgabe „in Forschung und
Lehre die für eine Habilitation erforderlichen oder gleich-
wertige wissenschaftliche Leistungen zu erbringen.“
(§ 47 HRG i. d. F. der 3. HRG-Novelle 1985) Hinzu ka-
men Lehrveranstaltungen und Dienstleistungen. Vorgese-
hen war die Zuordnung zu einem Fachbereich, der mit
Einvernehmen der Beteiligten einen Professor mit der Be-
treuung beauftragte. Einstellungsvoraussetzung war im
Regelfall die Promotion. Hochschulassistenten wurden
für drei Jahre zu Beamten auf Zeit ernannt. Leistungsab-
hängig war eine dreijährige Verlängerung möglich. Mit
Bezug auf familienpolitische Festlegungen im Beamten-
rechtsrahmengesetz (§ 48a) konnte im Anschluss im Ein-
zelfall eine Verlängerung um bis zu zwei Jahre gewährt
werden. Nach Ablauf dieser Fristen war die Weiterbe-
schäftigung als Hochschulassistent ausgeschlossen. 

1983 wurde vom Bundesministerium für Bildung und
Wissenschaft eine Expertenkommission eingesetzt, deren
Empfehlungen in die HRG-Novelle von 1985 mündeten.
Der Hochschulassistent wurde durch den wissenschaftli-
chen und künstlerischen Assistenten ersetzt. (§ 47 HRG
i. d. F. der 3. HRG-Novelle 1985) Er hatte „wissenschaftli-
che Dienstleistungen in Forschung und Lehre zu erbringen,
die auch dem Erwerb einer weiteren wissenschaftlichen
Qualifikation förderlich sind.“ Einstellungsvoraussetzun-
gen, Befristungsregelungen (3 Jahre + 3 Jahre Verlänge-
rungsoption) und Besoldungsgruppe blieben im Wesentli-
chen unverändert. Für Mediziner wurde eine zweite
Verlängerung bis zu vier Jahren eingeräumt. Neben der
dienstrechtlichen Stellung als Beamter auf Zeit konnte
auch ein Angestelltenverhältnis begründet werden. Im In-
teresse einer effektiveren Betreuung wurde der Assistent
einem Professor zugeordnet. (Bundesministerium für Bil-
dung und Wissenschaft, 1985: 23) Er hatte seine Aufga-
ben unter dessen fachlicher Verantwortung wahrzu-
nehmen. Überdies wurden weitere Personalkategorien
(C2/A14-Stellen) eingeführt, die es Nachwuchswissen-
schaftlern ermöglichen sollten, nach der Habilitation zeit-
lich befristet an der Hochschule zu verbleiben (§§ 48a ff.
HRG i. d. F. der 3. HRG-Novelle 1985). Intendiert war
die Überbrückung der Zeit bis zur Berufung und der Er-
werb von Erfahrungen in Forschung und Lehre. 

– Oberassistent (Einstellungsvoraussetzung Habilita-
tion, Befristung vier Jahre/Medizin sechs Jahre, unter
Anrechnung der Assistentenzeit, Beamter auf Zeit,

114 Die DFG trägt dem seit einigen Jahren Rechnung, in dem sie einzel-
ne Fördermaßnahmen nicht mehr auf einen Qualifizierungsabschnitt
begrenzt, sondern diese so flexibel konzipiert, dass eine übergreifen-
de Nutzung möglich ist.

Jahr Anteil an den Habilitationen insges.

1982 ca. 80

1990 70,2

1995 64,7

2000 64,3

2005 67,4

115 Die rechtlichen und historischen Aspekte bis hin zur Reichsassisten-
tenordnung von 1940 hat der Wissenschaftsrat 2001 im Zusammen-
hang mit den Empfehlungen zur Förderung des wissenschaftlichen
Nachwuchses ausführlich behandelt. (Wissenschaftsrat 2001)
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Besoldungsgruppe C2, Lehr- und Dienstleistungen auf
Anordnung),

– Oberingenieur (Einstellungsvoraussetzung qualifi-
zierte Promotion/Staatsprüfung, Befristung sechs
Jahre, unter Anrechnung der Assistentenzeit, Beamter
auf Zeit, Besoldungsgruppe C2, Lehr- und Dienstleis-
tungen auf Anordnung) und

– Hochschuldozent (Einstellungsvoraussetzungen wie
bei Professoren, Befristung sechs Jahre/Medizin ggf.
Verlängerung um vier Jahre, unter Anrechnung der
Zeit als Oberassistent/Oberingenieur, Beamter auf
Zeit, Ernennung zum Beamten auf Lebenszeit mög-
lich, Besoldungsgruppe C2, selbständige Aufgaben-
wahrnehmung in Forschung und Lehre). 

Juniorprofessur

Als neuer Karriereweg bietet die Juniorprofessur dem
wissenschaftlichen Nachwuchs einen weiteren Zugang
zur Professur und ermöglicht frühzeitig eigenständiges
Forschen und Lehren. Durch die Vorgriffförderung des
Bundes konnten bis Ende 2004 rund 800 Juniorprofesso-
ren-Stellen eingerichtet werden116.

Die Juniorprofessur wurde mit dem Fünften Gesetz zur
Änderung des Hochschulrahmengesetzes (5. HRGÄndG)
im Jahr 2002 eingeführt. Mit dieser HRG-Novelle wurde
die Struktur des wissenschaftlichen Personals grundle-
gend reformiert. Parallel zur Einführung der Juniorpro-
fessur entfielen andere Personalkategorien, so dass sich
das hauptberufliche wissenschaftliche Personal nunmehr
aus den Hochschullehrern (Professoren und Juniorprofes-
soren), den wissenschaftlichen Mitarbeitern und den
Lehrkräften für besondere Aufgaben zusammensetzte.
(§ 42 HRG i . d. F. der 5. HRG-Novelle 2002) Für die Ju-
niorprofessur galt folgendes (§§ 47 f. HRG i. d. F. der
5. HRG-Novelle 2002):

– Einstellungsvoraussetzungen Hochschulabschluss, pä-
dagogische Eignung und besondere Befähigung zur
wissenschaftlichen Arbeit (herausragende Qualität ei-
ner Promotion); für ärztliche, zahnärztliche und tier-
ärztliche Tätigkeit – in Abhängigkeit vom Fachgebiet
und dem Landesrecht – zusätzlich Nachweis der Aner-
kennung als Facharzt,

– maximal sechsjährige Dauer (Medizin neun Jahre) der
vorausgegangenen Promotions- und Beschäftigungs-
phase (als wissenschaflicher Mitarbeiter, Hilfskraft),

– Ernennung für drei Jahre zu Beamten auf Zeit; Be-
schäftigung im Angestelltenverhältnis möglich,

– leistungsabhängige Verlängerung um drei Jahre sowie

– bei Nichtbewährung als Hochschullehrer Möglichkeit
einer einjährigen Weiterbeschäftigung. 

Nach dem Urteil des BVerfG vom 27. Juli 2004, mit dem
die 5. HRG-Novelle insgesamt für nichtig erklärt wurde,

war es erforderlich, die Juniorprofessur auf eine neue ge-
setzliche Grundlage zu stellen. Mit dem am 31. Dezember
2004 in Kraft getretenen Gesetz zur Änderung dienst- und
arbeitsrechtlicher Vorschriften im Hochschulbereich
wurde (rückwirkend zum Inkrafttretensdatum der
5. HRG-Novelle) eine stabile Rechtsgrundlage für den
Fortbestand der Juniorprofessur geschaffen. 

Die geltende Regelung zur Juniorprofessur im HRG weist
zwar eine reduzierte Regelungsdichte auf, im Grundsatz
blieben die Regelungen zur Juniorprofessur aber unverän-
dert. Diese stellt ein „zweiphasiges Dienstverhältnis“ dar,
das insgesamt nicht mehr als sechs Jahre betragen soll.
(§ 48 Abs. 1 HRG) Nach dem Bundesbesoldungsgesetz
steht Juniorprofessoren die Besoldungsgruppe W1 zu.
Mit dem Eintritt in die zweite dreijährige Phase wird eine
monatliche Zulage in Höhe von 260 Euro gezahlt. (Nr. 1
Abs. 3 der Vorbemerkungen zur Bundesbesoldungsord-
nung W; Bundesbesoldungsgesetz Anlage II) Wenn dies
zur Gewinnung erforderlich ist, kann nach § 72 Abs. 2
Satz 1 BBesG zudem ein Sonderzuschlag bis zu 10 vom
Hundert des Grundbetrages W1 gezahlt werden.

Rein quantitativ gesehen ist die Juniorprofessur bislang
hinter den ursprünglichen Erwartungen zurückgeblieben.
Ihr Ausbau als alternativer Qualifizierungsweg geriet
nach dem Auslaufen der Förderung durch den Bund im
Jahre 2004 ins Stocken, momentan sind deutschlandweit
rund 800 Juniorprofessuren besetzt. Die gegenwärtigen
Ausschreibungszahlen sichern in etwa den aktuellen
Stand, für einen weiteren Ausbau liegen sie jedoch zu
niedrig (Federkeil/Buch 2007: 7 f.). Mit Blick auf die
Weiterentwicklung der Juniorprofessur ist zu berücksich-
tigen, dass sich ein Drittel der ersten Generation der Ju-
niorprofessoren zusätzlich habilitieren will und ein Viertel
von ihnen in dieser Frage noch nicht sicher ist. (ebd.: 30) 

Trotz dieser Entwicklung wird eine „zunehmende Eta-
blierung und Institutionalisierung der Juniorprofessur“
diagnostiziert: „Sie ist in den rechtlichen Regelungen
sämtlicher Länder verankert worden und es ist auch über
das Auslaufen der Förderung aus Bundesmitteln im Jahr
2004 hinweg erkennbar, dass Hochschulen weiterhin Ju-
niorprofessuren ausschreiben bzw. die Einrichtung weite-
rer Juniorprofessuren planen. Die Wissenschaftsorganisa-
tionen halten dabei in besonderem Maße daran fest, dass
dieser Personalkategorie eine zukunftsweisende Bedeu-
tung zukommt.“ (ebd.: 15) 

Für die Zukunft der Juniorprofessur sind insbesondere
qualitative Kriterien ausschlaggebend, die vor allem hin-
sichtlich des Berufungsverfahrens und der Zusicherung
langfristiger Karriereperspektiven (Tenure Track) disku-
tiert werden. Auf der Jahresversammlung der HRK 2004,
die dem Thema „Wissenschaftlicher Nachwuchs“ gewid-
met war, wurde dieses Thema noch unter der Maßgabe
diskutiert, dass die Habilitation mit dem Jahr 2009 abge-
schafft würde. Einig war man sich, dass für den Erfolg
der Juniorprofessur die Beachtung zweier Prinzipien not-
wendige Voraussetzungen sei: ein transparenter Wettbe-
werb zur Besetzung der ausgeschriebenen Stellen und
„Verlässlichkeit bei guter Performanz“. (HRK 2005a: 50)
Entsprechend sprach sich der Wissenschaftsrat in seinen
„Empfehlungen zur Ausgestaltung von Berufungsverfah-

116 Die Bundesstatistik weist aus erfassungstechnischen Gründen ledig-
lich 617 Juniorprofessuren für 2005 aus. Die entsprechenden Werte
können Tabelle 24 entnommen werden. 
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ren“ (2005a) dafür aus, die Berufung auf eine Juniorpro-
fessur grundsätzlich in einem regulären, ordentlichen Be-
rufungsverfahren durchzuführen, d. h. also die Stelle
international auszuschreiben und die Entscheidung auf ei-
ner möglichst breiten Datenbasis und unter Einbeziehung
vergleichender externer Gutachten zu fällen. Diese Emp-
fehlungen sind relativ unkontrovers und wurden bereits
weitgehend in die Praxis umgesetzt: An den meisten vom
CHE befragten Hochschulen sind die Berufungsverfahren
für Juniorprofessuren identisch mit den Verfahren für die
Besetzung von W2- und W3-Stellen. (Federkeil/Buch
2007: 9)

Komplizierter gestaltet sich die Situation hinsichtlich des
zweiten, für den Erfolg des neuen Qualifikationswegs als
entscheidend erachteten Kriteriums: der Einrichtung ei-
nes Tenure track „im Sinne einer ausschreibungslosen
Übertragung von entfristeten Professuren an erfolgreiche
Juniorprofessorinnen und -professoren.“ (ebd.: 15) Bis-
lang haben lediglich acht Prozent der vom CHE befragten
Juniorprofessoren eine Stelle mit Tenure-track-Option;
bei weiteren 12 Prozent besteht zumindest die Chance,
sich auf eine entsprechende Ausschreibung an der eige-
nen Universität zu bewerben. Schon 2005 zeigte sich der
Wissenschaftsrat überzeugt, „dass die Einrichtung einer
Juniorprofessur mit Tenure Track entschieden dazu bei-
tragen wird, diesen Karriereweg attraktiver zu gestalten.“
(Wissenschaftsrat 2005a: 68) Gleichzeitig wurde aber
auch eingeräumt, dass die Umsetzung dieser Strategie aus
praktischen Erwägungen nur eingeschränkt möglich sein
würde. Der Wissenschaftsrat führte dafür zwei Gründe
an: Zum einen setze die Institutionalisierung eines Tenure
track eine langfristige Personalplanung voraus, die den
Universitäten angesichts der momentanen Rahmenbedin-
gungen nicht immer in ausreichendem Maße möglich sei.
Zum anderen müsse bedacht werden, dass auch weiterhin
eine hinreichende Anzahl von Professuren ohne Verzicht
auf das Hausberufungsverbot ausgeschrieben werden

müsse, um die Berufungschancen derjenigen Nachwuchs-
wissenschaftler nicht über Gebühr zu beeinträchtigen, die
sich auf anderen Wegen für eine Professur qualifizierten.

Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Seit 2002 können befristeten wissenschaftlichen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern nicht nur Aufgaben über-
tragen werden, die einer Promotion dienen, sondern auch
solche, die der Erbringung zusätzlicher wissenschaftli-
cher Leistungen förderlich sind. (§ 53 HRG) Im Jahr
2005 wurden mehr als zwei Drittel (67,4 Prozent) der
Habilitationen von hauptberuflich an Hochschulen Be-
schäftigten erworben. Die größte Gruppe stellten die wis-
senschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
(39,7 Prozent) gefolgt von den Dozenten und Assistenten
(26,7 Prozent). Im Vergleich zum Jahr 2000 hat sich
– entsprechend der neuen Rechtslage – die Reihenfolge da-
mit umgekehrt. Damals stellten die Dozenten und Assis-
tenten die größte Gruppe (35,2 Prozent zu 28,4 Prozent).
Allerdings muss dabei berücksichtigt werden, dass die
beiden Beschäftigtengruppen in diesem Zeitraum eine un-
terschiedliche Personalentwicklung durchliefen. Der Be-
stand an wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern an Universitäten wuchs im Vergleich der Jahre
2000 und 2005 auf rd. 112 Prozent, der Bestand an Do-
zenten und Assistenten verminderte sich dagegen auf
64 Prozent. Die Personenanzahl allein sagt allerdings
nicht alles über die Kapazitätsentwicklung aus, denn ein
nicht unerheblicher Prozentsatz der Beschäftigten ist in
Teilzeit tätig. Hier hatten insbesondere die wissenschaftli-
chen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den letzten Jah-
ren Zuwachsraten zu verzeichnen (Hochschulen insges.
2 000 34,0 Prozent, 2005 40,3 Prozent). Bei den Assisten-
ten und Dozenten stellt Teilzeittätigkeit dagegen mit einem
Anteil unter 10 Prozent nach wie vor die Ausnahme dar.
(Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 4.4)
Ta b e l l e  17

Personalentwicklung an Universitäten (und gleichgestellten Hochschulen) nach ausgewählten 
Personalkategorien, 2000 bis 2005

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 4.4

Jahr
Assistent/-innen und Dozent/-innen Wiss. Mitarbeiter/-innen

Anzahl
(in Pers.)

Entwicklung
(in %)

Anzahl
(in Pers.)

Entwicklung
(in %)

2000 13.900 100,0 96.252 100,0

2001 14.088 101,4 98.585 102,4

2002 13.067 94,0 102.627 106,6

2003 12.458 89,6 104.829 108,9

2004 12.413 89,3 102.676 106,6

2005 8.848 63,7 107.455 111,6
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3.2.2.2 Förderung außerhalb des 
Hochschulbereichs

Die Post-doc-Förderung außerhalb des Hochschulbe-
reichs weist eine größere institutionelle Fokussierung auf
als die Doktorandenförderung. Begabtenförderungswerke
und Landesprogramme spielen nach der Promotionsphase
eine geringere Rolle. Der Schwerpunkt liegt bei den au-
ßeruniversitären Forschungseinrichtungen und einigen
Förderorganisationen (insbesondere DFG und Stiftun-
gen), die zum Teil eng mit den Hochschulen kooperieren.
Die Förderung erfolgt überwiegend in Form von Stellen
oder Stipendien. Hinzu kommt eine breite Palette an kurz-
fristigen oder begleitenden Maßnahmen wie Management-
seminare, Sommerschulen und Symposien, Mentoring,
Netzwerkbildung und Ehemaligenarbeit, Finanzierung von
Reise- und Vortragstätigkeit sowie Gastaufenthalten, För-
derpreise/Auszeichnungen u.ä.. Die nachfolgenden Aus-
führungen beschränken sich auf eine Überblicksinforma-
tion. Detaillierte Angaben können dem Kapitel 4
entnommen werden.

Die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses ist
ein erklärtes Ziel der außeruniversitären Forschungsein-
richtungen, was nachfolgend mit Blick auf die MPG, die

Helmholtz-Gemeinschaft, die FhG und die WGL illus-
triert werden soll. Diese setzen unterschiedliche Schwer-
punkte und weisen auch spezifische Förderstrukturen auf.
In der Regel umfasst das Förderinstrumentarium für die
Post-doc-Phase sowohl Stellen als auch Stipendien. 

Unter den Förderorganisationen leisten in erster Linie die
DFG, der DAAD, der Stifterverband für die Deutsche
Wissenschaft e.V. und verschiedene Stiftungen einen Bei-
trag zur Post-doc-Förderung. Der Schwerpunkt der Be-
gabtenförderungswerke und der Länder liegt dagegen
eher im Bereich der Doktorandenförderung.117 Haupt-
wege der Förderung sind Stellen (einschließlich Professu-
ren) und Stipendien. Ihre Ausgestaltung orientiert sich am
Qualifikationsverlauf. Der Einstieg erfolgt über die ei-

117 Im Einzelfall bieten auch Begabtenförderungswerke Förderprogram-
me für die Post-doc-Phase an. Das betrifft z. B. die Hans-Böckler-
Stiftung, die im Rahmen des Praktikaprogramms ihren Stipendiaten
im Anschluss an eine fristgerecht abgeschlossene Promotion für die
Dauer eines Jahres eine halbe Stelle finanziert, wenn insbesondere ei-
ne wissenschaftliche Einrichtung eine Vollzeitstelle mit qualifikati-
onsadäquater Tätigkeit zur Verfügung stellt. (Hans-Böckler-Stiftung
2006: 43)
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Stellen- und Stipendienförderung in der Post-doc-Phase an außeruniversitären Forschungseinrichtungen 
(vgl. Kapitel 4)

Einrichtung Stellen Stipendien

MPG Stelle + Ausstattung, 3–6 Jahre;
Status als Juniorprof. durch gemeinsame Beru-
fung mit HS;
befr. Leitung einer Selbständigen Nachwuchs-
gruppe; befr. oder unbefr. Leitung einer For-
schungsgruppe;
Beschäftigung als wiss. Mitarbeiter;
auf 5 Jahre befr. W2-Minervaprogramm, 
W3- Programm zur Förderung von Wissen-
schaftlerinnen in Leitungspositionen

„Fortbildungsstipendium“ für promovierte In-/
Ausländer, bis 3 Jahre; Forschungsstipendien

Helmholtz-
Gemeinschaft 

Ltg. Helmholtz-Hochschul-Nachwuchsgruppe 
(in Koop. mit HS) und 
Helmholtz-Nachwuchsgruppe, Voraussetzung 
Promotion und Auslandserfahrung, 
5 Jahre mit Tenure-track-Option bei positiver 
Evaluation nach 3–4 Jahren,
(68 Gruppen, Zielzahl 100)

Helmholtz-DAAD-Stipendium für ausländische 
Wiss., 1–3 Jahre;
Helmholtz-CSC-Stipendium für Wiss. aus China;
(beide auch für Doktorand/-innen)

WGL Personalentwicklung/Nachwuchsförderung auf 
regulären Stellen typisch 

(vor allem in der Doktorandenförderung 
engagiert)

FhG Stipendienprogramme speziell für den internatio-
nalen Austausch (USA) und zur Frauenförde-
rung, mit unterschiedlicher Laufzeit;
„Fraunhofer Attract“ für externe Wiss., um 
marktnah die Anwendung von Forschungsergeb-
nissen voranzutreiben, bis zu 5 Jahre
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Ta b e l l e  19

Postdoktorand/-innen an außeruniversitären Forschungseinrichtungen, 2000 bis 2005 
(in Pers.)*

* Auf Grund der unterschiedlichen Nachwuchsförderkonzepte sind die Angaben nicht unmittelbar vergleichbar. Der Förderumfang im Beschäfti-
gungsverhältnis – z. B. im Rahmen regulärer Stellen, wie u. a. für die FhG typisch – kann nicht vollständig gesondert erfasst werden. Die Mehr-
zahl der Stellen wird z. B. bei der FhG mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unmittelbar nach deren Promotion besetzt (821 MA in 2005).

** ca. 1 100; Zahlen werden erst seit 2003 systematisch erhoben
Quellen: Eigene Angaben der Forschungseinrichtungen

Jahr MPG Helmholtz WGL FhG Insgesamt

2000 2.678 k. A.** 83 20 3.329

2001 2.641 k. A. 50 20 3.316

2002 2.710 k. A. 101 22 3.458

2003 2.185 1.229 100 36 3.550

2004 2.333 1.197 500 47 4.077

2005 2.211 1.548 832 55 4.646
genständige wissenschaftliche Arbeit in Forschungspro-
jekten unter Anleitung erfahrener Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler. Erfolgreiche Postdoktoranden kön-
nen im Anschluss über die Leitung von Nachwuchsgrup-
pen ihre Berufungsfähigkeit unter Beweis stellen. Darauf

aufbauend wird der Übergang auf eine reguläre Professur
über eine mehrjährig geförderte Professur oder ein hoch-
wertiges Stipendium vorbereitet. Generell wird Wert da-
rauf gelegt, dem wissenschaftlichen Nachwuchs Ausland-
serfahrungen zu ermöglichen. 
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Stellen- und Stipendienförderung in der Post-doc-Phase durch ausgewählte Förderorganisationen 
(vgl. Kapitel 4)118 119

Organisation Stellen Stipendien

DFG

Mitwirkung im DFG-Forschungsprojekt118 Stipendium für DFG-Graduiertenkolleg 
(im Ausnahmefall auch Stellen)119

Forschungsstipendium, speziell für Auslandsauf-
enthalte nach der Promotion, 2 Jahre

Bewerbung mit „eigener Stelle“ an HS oder 
außeruniv. Forschungseinr. eigener Wahl, 
bis 3 Jahre

Heisenberg-Stipendium für berufungsfähige 
Nachwuchswiss. zur Vorbereitung auf eine wiss. 
Ltg.funktion, Einsatz im In- und Ausland mgl., 
max. 5 Jahre, max. monatlicher Grundbetrag 
3.750 € (ab 37. Lebensjahr, altes Bundesgebiet) + 
Sachmittel

Emmy-Noether-Programm zur Erlangung der 
Berufungsfähigkeit, Ltg. einer Nachwuchs-
gruppe im Inland, BAT Ia + Personal- und Sach-
mittel, 2 + 3 Jahre mit Zwischenevaluation, im 
Ausnahmefall 6 Jahre, Vorr.2–4 Jahre Post doc, 
mind. ein Auslandsjahr

118 Es wird bisher erwartet, dass die Institution an der das Vorhaben durchgeführt wird, die Grundausstattung stellt. Mit dem „Hochschulpakt 2020“
werden in Zukunft Programmpauschalen (Overhead-Kosten) gewährt.

119 Für Projekte aus den Ingenieurwissenschaften, der Informatik (einschl. Wirtschaftsinformatik), der Physik, der Chemie und der Angewandten Mathe-
matik ist die Verwendung von Stipendienmitteln zur Finanzierung von Beschäftigungsverhältnissen bis zu 100 Prozent BAT IIa bzw. BAT-O IIa
möglich, wenn nachweislich auf Stipendienbasis keine ausreichende Zahl hochqualifizierter Doktorandinnen und Doktoranden gewonnen werden
kann. Das gilt auch für Projekte anderer Fächer, sofern dort Graduierte der genannten Disziplinen beschäftigt werden.



Drucksache 16/8491 – 70 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode
n o c h  Tabelle 20 1 2 0

Organisation Stellen Stipendien

noch DFG Emmy-Noether-Programm zur Erlangung der 
Berufungsfähigkeit, Ltg. einer Nachwuchs-
gruppe im Inland, BAT Ia + Personal- und Sach-
mittel, 2 + 3 Jahre mit Zwischenevaluation, im 
Ausnahmefall 6 Jahre, Vorr.2–4 Jahre Post doc, 
mind. ein Auslandsjahr 

Heisenberg-Professur nach Begutachtung durch 
DFG und Berufungsverfahren, 3+2 Jahre mit 
Zwischenevaluation, Besoldung analog W2 + 
Sachmittel, Beitrag zur Strukturentw. der HS und 
Zusage der Weiterführung nach der Förderung 
erforderlich

NIH/DFG Research Career Transition Award Program: 1. Phase Stipendium in den USA (National 
Institutes of Health), 2. Phase Stelle in Deutschland, 5–6 Jahre

Volkswagen
Stiftung

Dilthey-Fellowship für Geisteswiss., 5 + 3/5 Jahre mit Zwischenevaluation, für Forschungsvorha-
ben nach der Prom., einschl. Habilitation, auch für Ausländer/-innen

Schumpeter-Fellowship für Wirt., Sozial- und 
Rechtswiss., 5 + 3/5 Jahre mit Zwischenevalua-
tion, Förderung des Antragstellers und bis zu 
2 Mitarbeiter/-innen, Integration in der Univ. und 
Lehrtätigkeit erwünscht

Lehrvertretung im Rahmen des opus magnum-
Programms, 6 Monate bis 2 Jahre

Lichtenberg-Professur, 5 + 3 Jahre mit Zwische-
nevaluation, HS-Zusage der Weiterführung nach 
der Förderung erforderlich

Stifterverband 
für die deut. 
Wiss.120

Stiftungsprofessur (derzeit 100);
seit 2005 Stiftungsprofessur mit Tenure track, 
6 Jahre

DAAD

Kurz- bzw. Jahresstipendium für Forschungsauf-
enthalte im Ausland, Verlängerung auf bis zu 
2 Jahre mgl., mit der Gastgeberinstitution abge-
stimmter Forschungsplan

John F. Kennedy-Gedächtnis-Stipendium für 
Gastaufenthalt von Gesellschaftswiss. an der 
Harvard Universität

Stipendium für Gastaufenthalt von Informatiker/
-innen am Internat. Computer Science Institute 
Berkeley

Stipendium für Gastaufenthalt von Geistes- und 
Sozialwiss. an französischen Forschungseinrich-
tungen.

AvH Sofia Kovalevskaja-Preis zum Aufbau von For-
schungsgruppen in Deutschland unter Ltg. des 
Preisträgers/der Preisträgerin, bis zu 4 Jahre

Feodor Lynen-Stipendium für Forschungsaufent-
halte an Instituten ehemaliger AvH-Gastwiss. im 
Ausland

120 Der Verband betreut eine Reihe von Stiftungen, die eigenständige Fördermaßnahmen, darunter für die Post-doc-Phase, finanzieren.



Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 71 – Drucksache 16/8491
3.2.3 Quantitative Analyse
3.2.3.1 Zentrale Befunde
Im Jahr 2005 wurden 2 001 Habilitationen abgeschlossen.
Während bis 2002 deutliche Zunahmen verzeichnet wer-
den konnten, ist deren Gesamtzahl ab 2004 rückläufig.
Dies kann teilweise auf die Einführung der Juniorprofes-
sur zurückgeführt werden. Der Großteil der Habilitatio-
nen erfolgt in der Humanmedizin und den mathematisch-
naturwissenschaftlichen Fächern. Obwohl sich der Frau-
enanteil auf 23 Prozent erhöht hat, überwiegt der Anteil
der Männer an den Habilitationen nach wie vor deutlich.
Das durchschnittliche Habilitationsalter beträgt 40,5 Jahre.
Die quantitativ höchsten Anteile an Habilitationen entfal-
len auf die Länder Nordrhein-Westfalen, Bayern und Ba-
den-Württemberg. 

Seit ihrer Einführung hat sich Gesamtzahl der Juniorpro-
fessoren dynamisch entwickelt, vor allem im mathema-
tisch-naturwissenschaftlichen Bereich. Im Jahr 2005 be-
trägt die Beteiligungsquote von Frauen 29 Prozent. Zum
Zeitpunkt der Aufnahme sind Juniorprofessoren durch-
schnittlich 37 Jahre alt. 

Innerhalb der universitären Karriere ist die Schwelle zur
Habilitation am höchsten, wenngleich der Ausstieg aus
einer wissenschaftlichen Karriere auch beim Übergang in
die Neuberufung beträchtlich ist. 

3.2.3.2 Bundesebene

Habilitationen

Die Zahl der Habilitationen an den bundesdeutschen
Hochschulen ist angestiegen, im Betrachtungszeitraum121

um 30,6 Prozent (1995 1 532; 2005 2 001). Die Zunahme
erreichte 2002 mit 2 302 Habilitationen ihren vorläufigen
Höhepunkt, gefolgt von einer kurzen Phase der Stagna-
tion. Zwischen 2004 (2 283) und 2005 (2 001) lässt sich
ein deutlicher Rückgang der Habilitationszahlen um
12,4 Prozent verzeichnen. Dieser dürfte auf die Einfüh-
rung der Juniorprofessur als Personalkategorie zurück-
führen sein. Die Anzahl der habilitierten Männer ist über
den gesamten Betrachtungszeitraum um insgesamt
16,7 Prozent (1995 1 321; 2005 1 541) angestiegen. Da-
gegen hat sich die Anzahl der habilitierten Frauen mehr
als verdoppelt (1995 211; 2005 460). Im Ergebnis ist der
Anteil der Frauen an den Habilitationen im Betrachtungs-
zeitraum kontinuierlich größer geworden, von 13,8 Pro-
zent (1995) auf 23 Prozent (2005); das weibliche Beteili-
gungsniveau liegt hier jedoch immer noch stärker unter
dem männlichen als im Falle der Promotionen (vgl. Ab-
schnitt 3.1.3). (Abb. 20, Tab. 21)

121 Den folgenden Betrachtungen liegen, soweit verfügbar, für den Zeit-
raum von 1995 bis 2005 in Jahresschritten erhobene Daten zugrunde.
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Entwicklung der Habilitationen insgesamt und nach Geschlecht; 1995 bis 2005

Quellen/Berechnungsgrundlagen: Statistisches Bundesamt: Fachserie 11, Reihen 4.3.1 und 4.4, Pressemeldungen

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

P
e

rs
o

n
e

n

Habilitationen von Männern

Habilitationen von Frauen

Habilitationen insgesamt



Drucksache 16/8491 – 72 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode

Ta b e l l e  21

Entwicklung der Anzahl und der Struktur der Habilitationen nach Geschlecht 
(in Personen und Prozent), 1995 bis 2005

Quellen/Berechnungsgrundlagen: Statistisches Bundesamt: Fachserie 11, Reihen 4.3.1 und 4.4, Pressemeldungen

Jahr
Personen Anteil (in %)

Frauen Männer insgesamt Frauen Männer

1995 211 1.321 1.532 13,8 86,2 

1996 208 1.401 1.609 12,9 87,1 

1997 273 1.467 1.740 15,7 84,3 

1998 293 1.622 1.915 15,3 84,7 

1999 340 1.586 1.926 17,7 82,3 

2000 392 1.736 2.128 18,4 81,6 

2001 379 1.820 2.199 17,2 82,8 

2002 498 1.804 2.302 21,6 78,4 

2003 487 1.722 2.209 22,0 78,0 

2004 518 1.765 2.283 22,7 77,3 

2005 460 1.541 2.001 23,0 77,0 
Die Humanmedizin (2005 42,8 Prozent) belegt im Ver-
gleich der Anteile an den Habilitationen nach Fächer-
gruppen den ersten Rang, gefolgt von der Fächergruppe
Sprach- und Kulturwissenschaften/Sport (19 Prozent)
und den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern
(18,5 Prozent). Kunst, Kunstwissenschaft (1,5 Prozent)
und Veterinärmedizin (0,7 Prozent) weisen die geringsten
Anteile auf. Dies entspricht im Wesentlichen der Vorjah-
resverteilung, allein für die Humanmedizin lässt sich
nach 2000 (34,2 Prozent) eine deutliche Zunahme des re-
lativen Anteils verzeichnen, während der der mathema-
tisch-naturwissenschaftlichen Fächer (2000 27,6 Prozent)
in gleichem Maße zurückgegangen ist. (Abb. 21) 

Analog zu den Promotionen fällt die Struktur der Habili-
tationen nach Fächergruppen und Geschlecht unter-
schiedlich aus. Besonders niedrig liegt das weibliche
Beteiligungsniveau auch hier in den Ingenieurwissen-
schaften (2005 13,4 Prozent), den Rechts-, Wirtschafts-
und Sozialwissenschaften (18,2 Prozent) und mathema-
tisch-naturwissenschaftlichen Fächern (18,6%). Über-
durchschnittliche Frauenanteile122 lassen sich für die
Fächergruppe Agrar,- Forst- und Ernährungswissenschaf-
ten (34,9 Prozent), Sprach- und Kulturwissenschaften/

Sport (35,3 Prozent) und Kunst, Kunstwissenschaft
(46,7 Prozent123) verzeichnen. (Abb. 22)

Das durchschnittliche Habilitationsalter liegt in Deutsch-
land bei 40,5 Jahren. Dieser Wert hat sich im Betrach-
tungszeitraum nur marginal verändert (1995/2000 jew.
40,0 Jahre). Für das Habilitationsalter von Frauen und
Männern sind keine differenzierten Daten verfügbar.

Weniger stark als im Falle der Promotionen variiert das
Habilitationsalter nach Fächergruppen. Deutlich über
dem Altersdurchschnitt liegen hier Agrar-, Forst- und Er-
nährungswissenschaften/Veterinärmedizin (42,6 Jahre)
und Kunst, Kunstwissenschaft (42,4); das durchschnitt-
lich niedrigste Habilitationsalter weisen die mathema-
tisch-naturwissenschaftlichen Fächer (39,2) sowie die
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (39,6)
auf. (Abb. 23)

Die Relation Habilitationen zu 100 Universitäts-Professo-
ren124 hat sich im Betrachtungszeitraum erhöht, von ins-
gesamt 5,9 im 3-Jahresdurchschnitt 1993 bis 1995 auf

122 Der Frauenanteil liegt bei den Habilitationen insgesamt bei
23 Prozent, vgl. oben.

123 Einschränkend muss hier wiederum auf die niedrige zugrunde liegen-
de Gesamtzahl hingewiesen werden. In der Fächergruppe Kunst,
Kunstwissenschaften wurden im Jahr 2005 lediglich 30 Habilitatio-
nen abgeschlossen.

124 Hier enthalten: Professorinnen und Professoren an Universitäten,
Kunsthochschulen, Pädagogischen und Theologischen Hochschulen.
Quelle: Statistisches Bundesamt: Fachserie 11, Reihe 4.4
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Struktur der Habilitationen nach Fächergruppen, 
Berichtsjahre 1995, 2000, 2005

Quelle: Statistisches Bundesamt: Fachserie 11, Reihe 4.4 
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Kunst, Kunstwiss.

1995 2000
aktuell 9,1 (2003 bis 2005). Die Fächergruppe Humanme-
dizin/Gesundheitswissenschaften (27,6) weist mit Ab-
stand den höchsten relationalen Wert auf, gefolgt von der
Veterinärmedizin (10,4) und der Fächergruppe Sprach-
und Kulturwissenschaften/Sport (8,1). Am niedrigsten
fällt das Verhältnis in den Ingenieurwissenschaften (3,4),
und der Fächergruppe Kunst, Kunstwissenschaft (1,3)
aus. Eine spürbare Zunahme lässt sich rückblickend für
die Fächergruppe Humanmedizin/Gesundheitswissen-
schaften verzeichnen (1993 bis 1995 16,9): hier hat sich
die Anzahl der Habilitationen bei stagnierender Professo-
renzahl deutlich erhöht. (Abb. 24)

Der Blick auf die Struktur der Habilitierten nach Beschäf-
tigungsverhältnis an der Hochschule bei Abschluss ergibt
2005 folgendes Bild: 67,4 Prozent der Habilitierten be-
fanden sich in einem hauptberuflichen Beschäftigungs-

verhältnis an der Hochschule, der übrige Teil war nicht an
einer Hochschule beschäftigt125. Der Anteil der zum Zeit-
punkt des Abschlusses hauptberuflich an einer Hoch-
schule Beschäftigten an den insgesamt Habilitierten hat
im Betrachtungszeitraum um 5,3 Prozentpunkte (1995
62,1 Prozent) zugenommen. Im Betrachtungszeitraum
konstant geblieben ist ein relativ gesehen
höherer Prozentsatz der weiblichen Habilitierten bei Ab-
schluss ohne Beschäftigungsverhältnis an der Hochschule
(1995: 42,2 Prozent Frauen/35,4 Prozent Männer; 2005:
37,2 Prozent Frauen/29,9 Prozent Männer).126 (Tab. 22)

125 Der Anteil der zum Zeitpunkt des Abschlusses nebenberuflich be-
schäftigten Habilitierten ist mit rund einem Prozent (2005) hier ver-
nachlässigbar gering. 

126 Alle Zahlenangaben nach: Statistisches Bundesamt: Fachserie 11,
Reihen 4.3.1, 4.4 und entsprechende Pressemeldungen.
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Struktur der Habilitationen nach Fächergruppen und Geschlecht
2005

Quelle: Statistisches Bundesamt: Fachserie 11, Reihe 4.4
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Habilitationsalter insgesamt und nach Fächergruppen 
Berichtsjahre 1995, 2000, 2005

Quelle: Statistisches Bundesamt: Fachserie 11, Reihe 4.4
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Habilitationen je 100 Universitäts-Professor/-innen nach Fächergruppen 
3-Jahres-Durchschnitte

Quellen: Statistisches Bundesamt: Fachserie 11, Reihen 4.3.1 und 4.4 
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Struktur der Habilitierten bei Abschluss nach Beschäftigungsverhältnis an der Hochschule und Geschlecht, 
Berichtsjahre 1995, 2000, 2005 (in Prozent)

Quellen/Berechnungsgrundlagen: Statistisches Bundesamt: Fachserie 11, Reihe 4.4
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Juniorprofessuren

Die Anzahl der Juniorprofessorinnen und Juniorprofes-
soren hat sich seit ihrer Einführung127 dynamisch entwi-
ckelt, im Betrachtungszeitraum von insgesamt 102
(2002) auf 617128 (2005). Der Frauenanteil an den Juni-
orprofessuren ist im Betrachtungszeitraum leicht zu-
rückgegangen. Im Jahr 2005 liegt er bei durchschnittlich
29 Prozent. Obwohl Frauen auch bei den Juniorprofes-
suren deutlich unterrepräsentiert sind, ist ihr Anteil im
Vergleich zu den übrigen Professuren größer129.
(Tab. 23)
Die Frauenanteile an den Juniorprofessuren nach Fächer-
gruppen fallen dabei unterschiedlich aus. Besonders nied-
rig liegen die Werte in den Ingenieurwissenschaften
(2005 17 Prozent) und den mathematisch-naturwissen-
schaftlichen Fächern (19,4 Prozent); in den Fächergrup-
pen Sprach- und Kulturwissenschaften/Sport (39,7 Pro-
zent), Kunst, Kunstwissenschaft (48 Prozent) und

Veterinärmedizin (55,6 Prozent) sind sie dagegen über-
durchschnittlich. (Abb. 25)

Das Durchschnittsalter bei der Aufnahme einer Junior-
professur liegt bei 36,9 Jahren. Damit hat sich dieser Wert
im Betrachtungszeitraum um zwei Jahre erhöht (2003
34,9 Jahre). Die bei der Aufnahme im Vergleich jüngsten
Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren sind in den
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (2005
35,7 Jahre) und den mathematisch-naturwissenschaftli-
chen Fächern (35,8) tätig. Am deutlichsten über dem
Durchschnitt liegt das Alter bei der Aufnahme der Junior-
professur in der Fächergruppe Kunst, Kunstwissenschaft
(2005 38 Jahre). (Abb. 26)

Aktuell liegt der Anteil der Juniorprofessuren an den Uni-
versitätsprofessuren130 insgesamt bei 2,9 Prozent. Die mit
Abstand höchsten relationalen Werte131 lassen sich hier
– bei einer vergleichsweise geringen Anzahl – für die Vete-
rinärmedizin (2005 5 Prozent) verzeichnen, gefolgt von den
mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern (3,7 Pro-
zent). Die Fächergruppen Humanmedizin/Gesundheits-
wissenschaften (2005 2,1 Prozent) und Ingenieurwissen-
schaften (2 Prozent) weisen die geringsten Anteile von
Juniorprofessuren an den Universitätsprofessuren auf.132

(Tab. 24)

127 Zur Einführung der Personalkategorie „Juniorprofessur“ vgl. Ab-
schnitt 2.2.2.1

128 Zahl nach Statistisches Bundesamt: Fachserie 11, Reihe 4.4. Die tat-
sächliche Anzahl der Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren
liegt bei 800. Das Statistische Bundesamt hat nur diejenigen Junior-
professuren einbezogen, die als solche bereits zum entsprechenden
Zeitpunkt benannt wurden. 

129 Zum Vergleich: der Frauenanteil an den Universitätsprofessoren (vgl.
oben) insgesamt beträgt im Jahr 2005 durchschnittlich 13,1 Prozent
(Quelle: Statistisches Bundesamt: Fachserie 11, Reihe 4.4). 

130 vgl. oben
131 Ohne zentrale universitäre Einrichtungen.
132 Alle Zahlenangaben nach: Statistisches Bundesamt: Fachserie 11,

Reihe 4.4
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Entwicklung der Anzahl und der Struktur der Juniorprofessor/-innen nach Geschlecht 
(in Personen und Prozent), 2002 bis 2005

Quelle/Berechnungsgrundlage: Statistisches Bundesamt: Fachserie 11, Reihe 4.4

Jahr
Personen Anteil (in %)

Frauen Männer insgesamt Frauen Männer

2002 33 69 102 32,4 67,6 

2003 88 194 282 31,2 68,8 

2004 127 284 411 30,9 69,1 

2005 179 438 617 29,0 71,0
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Juniorprofessor/-innen nach Fächergruppen und Geschlecht, 2005

Quelle: Statistisches Bundesamt: Fachserie 11, Reihe 4.4

A b b i l d u n g  26

Durchschnittsalter bei der Aufnahme der Juniorprofessur insgesamt und nach Fächergruppen 
Berichtsjahre 2003, 2004, 2005

Quelle: Statistisches Bundesamt: Fachserie 11, Reihe 4.4
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Anteil der Juniorprofessor/-innen an den Professor/-innen (VZÄ) an Universitäten* 
insgesamt nach Fächergruppen, 2005

Quellen: Statistisches Bundesamt: Fachserie 11, Reihe 4.4
* Einschließlich Pädagogische HS, Theologische HS

Land Juniorprofessor/-innen 
(in Pers.)

Anteil der Juniorprof. an 
den Uni-Prof. insgesamt 

(in %) 
Sprach- und Kulturwiss./Sport 136 2,6
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwiss. 83 2,5
Mathematik, Naturwiss. 216 3,7
Humanmedizin/Gesundheitswiss. 64 2,1
Veterinärmedizin 9 5,0
Agrar-, Forst- und Ernährungswiss. 11 2,3
Ingenieurwiss. 47 2,0
Kunst, Kunstwiss. 25 4,6
Zentr. Einrichtungen (nicht klinikspez.) 25 10,0
Zentr. Einrichtungen (Hochschulkliniken) 1 1,4
Insgesamt 617 2,9
3.2.3.3 Länderübersicht

Habilitationen

Für die vergleichende Betrachtung der Daten zu Habilitati-
onen gelten die in Abschnitt 3.1.3.3 ausführlich formulier-
ten Einschränkungen hinsichtlich der Strukturmerkmale
einzelner Landeshochschulsysteme. Die durch das Fehlen
der Hochschulmedizin bedingte Sonderrolle der Länder
Brandenburg und Bremen wird durch grafische Hervorhe-
bung in den Übersichten und Tabellen unterstrichen.

Analog zu den Promotionen sind bei den Habilitationen
nach Ländern die höchsten Zahlen für Nordrhein-Westfa-
len, Bayern und Baden-Württemberg zu verzeichnen, wäh-
rend auf Mecklenburg-Vorpommern und das Saarland die
geringsten Anteile am Habilitationsgeschehen entfallen.
Die Quantifizierung des Habilitationsgeschehens in den
einzelnen Ländern verschafft jedoch lediglich einen Ein-
druck über die Größe der Hochschulsysteme. (Abb. 27)

Entsprechend qualifizieren lässt sich die Analyse mit ei-
nem Blick auf die Habilitationsintensität nach einzelnen
Ländern. Dieser für die Rekrutierung des wissenschaftli-
chen Nachwuchses wichtige Indikator lässt sich aus dem
Verhältnis der Habilitationen zu den Promotionen ermit-
teln133. Hohe Werte weisen Brandenburg, Thüringen,
Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern auf, Län-

der mit quantitativ vergleichsweise geringen Promotions-
und Habilitationsgeschehen (Abb. 28).

Die meisten Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wis-
senschaftler habilitieren sich in der Fächergruppe Hu-
manmedizin/Gesundheitswissenschaften134 und in den
mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern. Die Ha-
bilitationsprofile der einzelnen Länder weichen dabei
z. T. erheblich voneinander ab: (Abb. 30)

Frauen sind im Habilitationsgeschehen noch deutlicher
unterrepräsentiert als im Falle der Promotionen.135 Im
Ländervergleich der Struktur der Habilitation nach Ge-
schlecht schwanken die Werte um einen niedrigen Durch-
schnitt. Besonders gering fällt die Beteiligung von Frauen
an den Habilitation dabei in Schleswig-Holstein
(11,6 Prozent) und Sachsen (15,6 Prozent) aus. Den
höchsten Wert erreicht Berlin (29,3 Prozent). Während
beim Promotionsgeschehen zumindest tendenzielle Aus-
sagen möglich sind, lässt sich im Falle der Habilitationen
ein Zusammenhang zwischen dem fachlichen Profil des
Habilitationsgeschehens und der Beteiligungsquote von
Frauen nur schwer herstellen. Zwar sind, wie bereits dar-
gelegt, auch hier die Unterschiede nach Fächergruppen
evident. Aber auch bei vergleichbarem fachlichen Profil
(Abb. 29 und 30) variieren die Frauenanteile an den Habi-
litationen.

133 Vgl. unten Abschnitt 3.2.4. Auf Gründen der Datenverfügbarkeit
konnte bei der Berechnung der Habilitationsintensität nach Ländern
für die Promotionen kein 3-Jahresmittel gebildet werden. Es liegen
die Promotionen des Jahres 2000 zugrunde. Berechnung nach: Statis-
tisches Bundesamt: Fachserie 11, Reihen 4.2, 4.3.1 und Sonderaus-
wertung.

134 Mit den Ausnahmen Brandenburg und Bremen, vgl. oben. 
135 Der durchschnittliche Frauenanteil an den Habilitationen liegt in

Deutschland bei 23 Prozent, im Falle der Promotionen beträgt er
knapp 40 Prozent.
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Anzahl der Habilitationen nach Ländern 
2005

Quelle: Statistisches Bundesamt: Fachserie 11, Reihe 4.4
* Bundesländer ohne Humanmedizin
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Habilitationsintensität nach Ländern 
2005

Quelle: Statistisches Bundesamt: Fachserie 11, Reihe 4.4 und Sonderauswertung
* Länder ohne Humanmedizin
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Struktur der Habilitationen nach Ländern und Geschlecht 
2005 

Quelle: Statistisches Bundesamt; Fachserie 11, Reihe 4.4
* Länder ohne Humanmedizin
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Struktur der Habilitationen nach Fächergruppen und Ländern 
2005 

Quelle: Statistisches Bundesamt; Fachserie 11, Reihe 4.3.1
* Länder ohne Humanmedizin
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Juniorprofessuren

Für die Personalkategorie „Juniorprofessor/-in“ sind sta-
tistische Angaben erst seit 2002 verfügbar. Bei verglei-
chenden Betrachtungen ist zudem in Rechnung zu stellen,
dass in den einzelnen Ländern der Prozess ihrer Einfüh-
rung unterschiedlich verlief.

Die meisten Juniorprofessuren wurden in Niedersachsen
eingerichtet, gefolgt von Berlin und Nordrhein-Westfa-
len. Das Saarland, Sachsen und Hessen weisen die ge-
ringsten Werte auf, Bayern verzeichnet 2005 keine Ju-
niorprofessur. 

Über diese rein quantitative Aussage hinaus vermittelt der
Vergleich der Habilitationen und Juniorprofessuren einen
Eindruck von der Bedeutung der Juniorprofessur in den
jeweiligen Hochschulsystemen. Wie Tabelle 25 zu ent-

nehmen ist, weisen unter anderem Brandenburg und Nie-
dersachsen einen, am Umfang der (Neu-)Habilitationen
gemessen, hohen Bestand an Juniorprofessuren auf.

Auch bei den Juniorprofessuren überwiegt der Anteil der
Männer mit 71 Prozent deutlich. Schleswig-Holstein
(35,5 Prozent), Niedersachsen (36,8 Prozent) und Ham-
burg (39,4 Prozent) weisen die höchsten Beteiligungs-
quoten von Frauen an den Juniorprofessuren auf. Weitere
Vergleiche, beispielsweise zur Struktur der Juniorprofes-
suren nach Fächergruppen, sind auf Grund der geringen
Zahlengrößen zum aktuellen Zeitpunkt nicht aussagekräf-
tig und müssen Gegenstand nachfolgender Betrachtungen
bleiben.136 (Abb. 32)

136 Alle Zahlenangaben nach: Statistisches Bundesamt: Fachserie 11,
Reihe 4.4
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Anzahl der Juniorprofessor/-innen nach Ländern; 2005

Quelle: Statistisches Bundesamt: Fachserie 11, Reihe 4.4
* 2005 keine Juniorprofessor/-innen
** Nachmeldung des Landes

Ta b e l l e  25

Vergleich der Habilitationen und Juniorprofessor/-innen nach Ländern 
(in Personen), 2005

Bundesland Habilitationen Juniorprofessor/-innen

Baden-Württemberg 307 43
Bayern* 344 –
Berlin 188 99
Brandenburg 26 31
Bremen** 25 22
Hamburg 71 33
Hessen 170 9
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n o c h  Tabelle 25

Quelle: Statistisches Bundesamt: Fachserie 11, Reihe 4.4
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Struktur der Juniorprofessor/-innen nach Ländern und Geschlecht; 2005

Quelle: Statistisches Bundesamt: Fachserie 11, Reihe 4.4
* 2005 keine Juniorprofessor/-innen
** Nachmeldung des Landes
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3.2.4 Universitätskarriere als Phasenmodell

3.2.4.1 Berechnungsmethoden

Wie bereits einleitend beschrieben, gliedert sich die klas-
sische universitäre Karriere in Deutschland in drei Quali-
fikationsphasen mit Schwellencharakter137: Promotion,
Habilitation und Neuberufung zur Professur. Bei den fol-
genden Betrachtungen werden die fächerspezifischen
Übergangsquoten bzw. -intensitäten zwischen den einzel-
nen Phasen fokussiert, besonderes Augenmerk gilt hier-
bei wiederum dem Geschlechteraspekt.

Für die Berechnung der aktuellen Promotionsintensität
wird die Gesamtzahl der Promovierten an deutschen
Hochschulen im Jahresmittel 2003 bis 2005 zur Anzahl
der Hochschulabsolventen – ohne künstlerische Hoch-
schulen und Fachhochschulen138 – im Jahresmittel 1998
bis 2000 in Bezug gesetzt. Analog berechnet sich die Ha-
bilitationsintensität aus dem Verhältnis der Zahl der Habi-
litierten in den Jahren 2003 bis 2005 (Jahresmittel) zur
Zahl der Promotionen im Jahresmittel 1998 bis 2000. Die
Daten über die Neuberufungsintensität werden aus der
Gegenüberstellung der Neuberufungen in den Jahren
2003 bis 2005 (Jahresmittel) zur Gesamtzahl der Habilita-
tionen im Jahresmittel 2000 bis 2002 gewonnen. Der
durchschnittliche zeitliche Umfang der Verfahren – für
Promotion und Habilitation jeweils etwa fünf und für
Neuberufungen etwa drei Jahre139 – ist zu berücksichti-
gen. Die Berechnung der Promotionsintensität erfolgt, zur
Sicherstellung der Vergleichbarkeit, ohne die Fächer-
gruppe Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften.

Für die Betrachtung der einzelnen Karriereabschnitte un-
ter dem Kriterium der Chancengerechtigkeit bzw. Partizi-
pation wird der prozentuale Anteil der Frauen vor und
nach dem Übergang in Relation gesetzt. Der sich erge-
bende Koeffizient drückt die Geschlechterbeteiligung
aus, wobei ein Wert von eins gleichbedeutend ist mit ei-
ner in der Relation gleichen Beteiligung.

3.2.4.2 Ergebnisse

Die durchschnittliche Promotionsintensität beträgt in
Deutschland aktuell 14,2 Prozent140. Dieser Wert variiert
fächergruppenabhängig stark, in der Veterinärmedizin

liegt er mit 64 Prozent am höchsten, es folgen die mathe-
matisch-naturwissenschaftlichen Fächer (30,7 Prozent)
und die Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften
(21,6 Prozent). Die relativ gesehen geringste Promotions-
intensität weist die Fächergruppe Sprach- und Kulturwis-
senschaften/Sport (Übergangsquote 7,6 Prozent) sowie
Kunst, Kunstwissenschaft (4,3 Prozent) auf. (Abb. 33)

Wie Abb. 34 veranschaulicht, sind die geschlechterab-
hängigen Unterschiede bei der Promotionsintensität er-
heblich. Während aktuell 18 Prozent der männlichen
Absolventen eines Universitätsstudiums erfolgreich pro-
movieren, sind es nur 10 Prozent der Absolventinnen. Die
sich in diesen Zahlen niederschlagende Tendenz einer
deutlich höheren Promotionsquote von Männern spiegelt
auch der Vergleich nach Fächergruppen wider. Die ge-
ringsten Geschlechterdifferenzen weisen hier die Rechts-,
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (Frauen 7,9 Pro-
zent/Männer 11,9 Prozent) sowie Kunst, Kunstwis-
senschaft (Frauen 4,2 Prozent/Männer 4,4 Prozent) auf,
einzig in letzterem Fall ist das Verhältnis hinsichtlich
der Übergangsquote zur Promotion annähernd ausgegli-
chen.

Die Betrachtung der geschlechterabhängigen Chancen141

für das erfolgreiche Absolvieren der ersten Phase der uni-
versitären Karriere rundet dieses Bild ab: Für Frauen ist
der Übergang zur Promotion im bundesdeutschen Schnitt
eine deutlich höhere Schwelle als für Männer. Besonders
stark ist dieser Sachverhalt in den Ingenieurwissenschaf-
ten ausgeprägt, ein unmittelbarer Effekt der geringen
weiblichen Promotionsquote. Der Chancengleichheit
beim Übergang zur Promotion am nächsten kommen Hu-
manmedizin/Gesundheitswissenschaften,142 die Fächer-
gruppen Kunst, Kunstwissenschaft und Veterinärmedizin.
(Abb. 35)

Die durchschnittliche Habilitationsintensität liegt aktuell
bei 8,6 Prozent143. Wie bei der Promotionsintensität sind
die Werte auch hier stark fächerabhängig; die höchsten
Habilitationsquoten erreichen die Fächergruppe Sprach-
und Kulturwissenschaften (18 Prozent), gefolgt von
Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften und Kunst,
Kunstwissenschaft (jeweils 10,6 Prozent). Ingenieurwis-
senschaften (3,5 Prozent) und Veterinärmedizin (3,2 Pro-
zent) liegen am unteren Ende der vergleichenden Statis-
tik. (Abb. 36)

Die geschlechterabhängigen Unterschiede bei der Habili-
tationsintensität sind ebenfalls bedeutend. Für die promo-
vierten Männer beträgt die Quote des erfolgreichen Über-
gangs zur Habilitation insgesamt 10 Prozent, für die
promovierten Frauen lediglich 5,8 Prozent. Besonders
ausgeprägt ist dieses Verhältnis in der Fächergruppe Hu-
manmedizin/Gesundheitswissenschaften (Frauen 4,5 Pro-
zent/Männer 15,3 Prozent) und Kunst, Kunstwissen-

137 Vgl. dazu Krempkow/Pittius (2007) S. 103.
138 Die Einbeziehung aller Fachhochschulabschlüsse würde sich hier

verzerrend auf das Gesamtbild auswirken, zudem ist der Anteil der
Promovierten mit FH-Abschluss vernachlässigbar gering. Ab 2000
sind Masterabschlüsse enthalten. Zahlen nach: Statistisches Bundes-
amt, Fachserie 11, Reihe 4.2

139 Vgl. Abschnitt 3.2.5
140 In Anlehnung an die Berechnungsweise des Wissenschaftsrats hier

ohne Fächergruppe Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften. Die
Promotionsintensität beträgt hier 71 Prozent (7 621 Promotionen zu
10 735 Absolventen). Da die Dissertation in der Medizin häufig den
Charakter einer Studienabschlussarbeit hat, liegt den Zahlen abwei-
chend zur oben beschriebenen Berechnungsweise jeweils der Mittel-
wert der gleichen Berechnungsjahre (2003 bis 2005) zu Grunde.
Unter Einbeziehung der Fächergruppe Humanmedizin/Gesundheits-
wissenschaften würde sich die durchschnittliche Promotionsintensi-
tät in Deutschland insgesamt auf einen Wert von 19 Prozent erhöhen.
Zahlen nach: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 4.2

141 Zur Berechnungsweise vgl. oben
142 Hier ist wiederum einschränkend auf den speziellen Charakter des

Studienverlaufs zu verweisen (vgl. oben).
143 Durchschnittswert aller Fächergruppen. Zahl nach: Statistisches Bun-

desamt, Fachserie 11, Reihen 4.2/ 4.3.1
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Promotionsintensität (ohne Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften) insgesamt nach Fächergruppen
3-Jahres-Mittel

Quelle: Statistisches Bundesamt: Fachserie 11, Reihe 4.2

*ohne Abschlüsse KHS/FH, ab 2000 Masterabschlüsse enthalten            Grafik: HoF/BMBF BuWiN 2008
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Promotionsintensität nach Geschlecht und Fächergruppen

Quelle: Statistisches Bundesamt: Fachserie 11, Reihe 4.2

A b b i l d u n g  35

Frauenpartizipationskoeffizient beim Übergang zur Promotion nach Fächergruppen

Quelle: Statistisches Bundesamt: Fachserie 11, Reihe 4.2
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Habilitationsintensität insgesamt nach Fächergruppen
3-Jahres-Mittel

Quelle: Statistisches Bundesamt: Fachserie 11, Reihen 4.2 und 4.3.1

           Grafik: HoF/BMBF BuWiN 2008
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schaft144 (Frauen 7,2 Prozent/Männer 15,4 Prozent).
Ausgeglichener sind die Promotionsquoten nach Ge-
schlecht im Falle der Rechts-, Wirtschafts- und Sozial-
wissenschaften (Frauen 6,1 Prozent/Männer 8,1 Prozent)
und – Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften145

(Frauen 6,3 Prozent/Männer 7,2 Prozent). In diesem Zu-
sammenhang überraschend sind die Werte der Ingenieur-
wissenschaften: hier liegt die Habilitationsquote der
Frauen mit 5,9 Prozent über der der Männer (3,3 Pro-
zent). (Abb. 37)

Die geschlechterabhängigen Chancen für den erfolgrei-
chen Eintritt in die zweite Phase der universitären Kar-
riere sind mit denjenigen beim Übergang zur Promotion
vergleichbar. Wie aus Abbildung 42 zu entnehmen ist, ist
der insgesamt signifikant höhere Schwellencharakter für
Frauen in den Fächergruppen Humanmedizin/Gesund-
heitswissenschaften, Veterinärmedizin und Mathematik,
Naturwissenschaften am stärksten ausgeprägt. Allein die

Ingenieurwissenschaften weisen hier eine deutliche Ver-
schiebung der Übergangschancen zugunsten der Frauen
auf146. (Abb. 38)

Die durchschnittliche Neuberufungsintensität beträgt in
Deutschland 39,4 Prozent147. Auch dieser Wert schwankt in
Abhängigkeit von den Fächergruppen stark. Die höchsten
Übergangsquoten sind hier für die Ingenieurwissenschaften
(81,3 Prozent), die Fächergruppe Kunst, Kunstwissen-
schaft148 (68,4 Prozent) und die Rechts-, Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften (61,6 Prozent) zu verzeichnen. Agrar-,
Forst- und Ernährungswissenschaften (29,4 Prozent) sowie
Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften (18,2 Prozent)
weisen dagegen deutlich niedrigere Quoten auf. Für die
Humanmedizin lässt sich der im Vergleich zur Habilitati-
onsintensität deutliche Abfall bei der Neuberufungsquote
dadurch erklären, dass die Habilitation häufig für den Zu-
gang zu Chefarzt- bzw. Chefärztinnenpositionen erwor-
ben wird. (Abb. 39)

144 Die Fächergruppe Kunst/Kunstwissenschaften weist jedoch mit ins-
gesamt 32 Habilitationen (Mittelwert 2003 bis 2005) vergleichsweise
niedrige Gesamtzahlen auf.

145 ebd.: die Gesamtzahl der Habilitation liegt hier bei 37.

146 In diesem Zusammenhang sei jedoch auf die geringe Beteiligung von
Frauen in dieser Fächergruppe in früheren Phasen der universitären
Laufbahn verwiesen. (vgl. oben)

147 Durchschnittswert aller Fächergruppen.
148 Zu den Fachspezifika vgl. Kap. 2.1.
A b b i l d u n g  37

Habilitationsintensität nach Geschlecht und Fächergruppen

Quelle: Statistisches Bundesamt: Fachserie 11, Reihen 4.2 und 4.3.1
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Frauenpartizipationskoeffizient beim Übergang zur Habilitation nach Fächergruppen

Quelle: Statistisches Bundesamt: Fachserie 11, Reihen 4.2 und 4.3.1

Sprach- und Kulturwiss./Sport

Rechts-, Wirtschafts- und Sozial-
wiss.

Mathematik, Naturwiss.

Humanmedizin/Gesundheitswiss.

Veterinärmedizin

Agrar-, Forst- und Ernährungswiss.

Ingenieurwiss.

Kunst, Kunstwiss.

Insgesamt

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2

0,8

0,8

0,6

0,4

0,5

0,9

1,7

0,7

0,7

negativ positivausgeglichener 
Übergangskoeffizienff t
Ein Blick auf die geschlechterabhängige Neuberufungs-
intensität zeigt hier nur marginale Unterschiede – aktuell
liegt die Neuberufungsquote im Fächerdurchschnitt für
Frauen (38,6 Prozent) nur leicht unter der der Männer
(39,5 Prozent)149. Dieser Sachverhalt erklärt sich aus dem
vergleichsweise großen Anteil weiblicher Neuberufungen
in zahlenmäßig starken Fächergruppen, bspw. in den
Rechts- Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (Frauen
70 Prozent/Männer 60 Prozent) sowie Sprach-, und Kul-
turwissenschaften/Sport (Frauen 44,2 Prozent/Männer
44 Prozent). Deutlich höhere Neuberufungsquoten für Män-
ner weisen Kunst, Kunstwissenschaft (Frauen 48,5 Prozent/
Männer 79 Prozent) und Agrar-, Forst und Ernährungs-
wissenschaften/Veterinärmedizin150 (Frauen 21,8 Prozent/
Männer 32,8 Prozent) auf. (Abb. 41) 

Die Betrachtung der geschlechterabhängigen Chancen für
den Übergang in die dritte Phase der universitären Kar-
riere ergibt ein entsprechend verändertes Bild. Insgesamt
ist die Chance auf eine Neuberufung nach erfolgreicher

Habilitation für Frauen und Männer annähernd gleich
hoch. Dies gilt insbesondere für die Fächergruppen
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Sprach-,
und Kulturwissenschaften/Sport sowie Ingenieurwissen-
schaften. (Abb. 40)

Zusammenfassend lassen sich für die Phasen der univer-
sitären Karriere folgende Aussagen treffen: Die Schwelle
zur Habilitation ist innerhalb der Karrierephasen am
höchsten151. Sind sowohl Promotionsphase als auch Habi-
litationsphase einmal durchschritten, fällt für beide Ge-
schlechter die Chance auf eine Neuberufung vergleichs-
weise hoch aus, wobei der Ausstieg aus der angestrebten
wissenschaftlichen Karriere für diejenigen, die nicht be-
rufen werden, mit erheblichen Problemen verbunden ist. 

Sowohl beim Übergang zur Promotion als auch zur Habi-
litation sind Frauen gegenüber Männern deutlich benach-
teiligt. Nach erfolgreichem Überwinden der Hürden Pro-
motion und Habilitation sind die Neuberufungschancen
für Männer und Frauen ungefähr gleich. Für eine weiter-
gehende Interpretation der empirischen Befunde siehe
Abschnitt 3.2.5 (empirische Befunde zur Post-doc-
Phase).152 (Tab. 26)

149 Dies darf jedoch keinesfalls mit Gleichstellung übersetzt werden: der
Anteil der Frauen an den Neuberufungen liegt im Jahresmittel 2003
bis 2005 bei lediglich 22,4 Prozent. Eine hohe Neuberufungsintensi-
tät für Frauen lässt lediglich auf einen in dieser Phase stringenteren
Verlauf der universitären Laufbahn schließen – nach Überwindung
der (hohen) Einstiegshürden Promotion und Habilitation. Zahl nach:
Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 4.4.

150 Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften hier zu einer Fächer-
gruppe zusammengefasst. Es sei wieder auf die niedrigen zu Grunde
liegenden Gesamtzahlen verwiesen.

151 Diese Phase weist mit 8,6 Prozent die niedrigste Übergangsquote auf.
152 Alle Zahlenangaben nach: Statistisches Bundesamt: Fachserie 11,

Reihen 4.2, 4.3.1 4.4 und Pressemitteilungen; BLK (2005b und
2006)
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Neuberufungsintensität insgesamt nach Fächergruppen 
3-Jahres-Mittel

Quelle: Statistisches Bundesamt: Fachserie 11, Reihen 4.3.1 und 4.4; BLK (2005b und 2006)

           Grafik: HoF/BMBF BuWiN 2008
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Frauenpartizipationskoeffizient bei Neuberufungen nach Fächergruppen

Quelle: Statistisches Bundesamt: Fachserie 11, Reihen 4.3.1 und 4.4; BLK (2005b und 2006)

A b b i l d u n g  41

Neuberufungsintensität nach Geschlecht und Fächergruppen

Quelle: Statistisches Bundesamt: Fachserie 11, Reihen 4.3.1 und 4.4; BLK: Hefte 129 und 136
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Ta b e l l e  26

Übergangsquoten zwischen den Phasen der universitären Karriere und Chancengleichheit beim Übergang 
3-Jahresmittel

Quelle/Berechnungsgrundlage: Statistisches Bundesamt: Fachserie 11, Reihen 4.2, 4.3.1, 4.4, PM; BLK (2005b und 2006)

Übergang zur
Übergangsquoten Frauen-

partizipations-
koeffizientFrauen Männer insgesamt

Promotion 14,0 18,0 14,2 0,7 

Habilitation 5,8 10,0 8,6 0,7 

Neuberufung 38,6 39,5 39,3 1,0
3.2.5 Empirische Befunde 
3.2.5.1 Arbeitsmarktchancen von Promovierten
Promovierte haben in Deutschland in weit stärkerem
Maße Alternativen zu einer Hochschulkarriere als in an-
deren Staaten. Dies hängt nicht nur mit der Arbeitsmarkt-
situation außerhalb der Hochschulen zusammen, sondern
auch damit, dass in Deutschland die Promotionsphase
strukturell besonders offen und der Erwerb eines Doktor-
titels nicht notwendigerweise auf eine wissenschaftliche
Laufbahn ausgerichtet ist. (Janson u. a. 2007 : 76) Ein
Nebeneffekt dieser Offenheit ist, dass in einigen Fächern
viele Doktoranden bereits gegen Ende der Promotion in
einem unbefristeten Beschäftigungsverhältnis stehen.
(Enders/Bornmann, 2001: 94)

Auch von denjenigen, die nach der Promotion eine beruf-
liche Beschäftigung suchten, sind in mehreren Fächern
viele direkt nach Abschluss berufstätig (etwa neun Zehn-
tel in der Elektrotechnik, den Wirtschaftswissenschaften,
der Mathematik und der Biologie). Schwieriger stellt sich
die Arbeitsmarktsituation für Promovierte der Germanis-
tik und der Sozialwissenschaften dar. Hier sind zwei Drit-
tel bis drei Viertel direkt nach Abschluss der Promotion

berufstätig. (ebd.: 95) Entsprechend häufiger gaben sie in
der Befragung an, arbeitslos zu sein oder eine weitere be-
rufliche Ausbildung aufgenommen zu haben (v. a. Volon-
tariat, Referendariat). 

Promovierte Frauen haben durchgehend in allen Fächern
größere Schwierigkeiten bei der Integration in das Be-
schäftigungssystem als Männer. (Enders/Bornmann 2001:
97) Bei ihnen nahm die Arbeitslosigkeit im Vergleich zu
den Promoviertenkohorten vor fünf bis zehn Jahren auch
eher zu. (ebd.: 106) Sie sind zudem häufiger befristet be-
schäftigt. (ebd.: 98) Ein Jahr nach Abschluss der Promo-
tion hat sich die Situation insgesamt verbessert. Bei den
Promovierten der Sozialwissenschaften halbierte sich
z. B. die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Zeitpunkt di-
rekt nach Abschluss der Promotion. 
Auch die Befragung ehemaliger Promotionsstipendiaten
der Hans-Böckler-Stiftung (Enders 2005: 73 f.) und die
Befragung ehemaliger DFG-Stipendiaten (Enders/
Mugabushaka 2004: 29 f.) kommen zu dem Ergebnis,
dass für Promovierte insgesamt gute Arbeitsmarktchan-
cen bestehen, dabei aber promovierte Frauen größere
Schwierigkeiten bei der Integration in das Beschäfti-
gungssystem haben als Männer. 
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Berufliche Tätigkeit der Promovierten mit Beschäftigungssuche unmittelbar 
nach Abschluss der Promotion nach Promotionsfach

Daten: Enders/Bornmann 2001: 95

A b b i l d u n g  43

Die Befristungssituation ein Jahr nach der Promotion nach Promotionsfach 
und Geschlecht 

Daten: Enders/Bornmann 2001: 100
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3.2.5.2 Berufliche Tätigkeiten innerhalb und 
außerhalb von Hochschulen 

Der Übergang in eine berufliche Tätigkeit an der Hoch-
schule ist nicht von vornherein gleichbedeutend mit einer
weiteren wissenschaftlichen Qualifikation nach der Pro-
motion. (vgl. Enders/Bornmann 2001) Gerade die ersten
Jahre nach der Promotion bedeuten für viele der Nach-
wuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler eine er-
neute Phase der Orientierung und Prüfung der unter-
schiedlichen Optionen innerhalb und außerhalb der
Hochschule. 

Auf der Basis bisheriger Studien kann konstatiert werden,
dass Promovierte, die vor ihrem Abschluss durch die Art
ihrer Finanzierung und Einbindung nur wenig in den
Hochschulbetrieb integriert wurden (z. B. Externe), nach
ihrem Abschluss nur noch schwer für eine Hochschulkarri-
ere gewonnen werden können; ein großer Teil der Promo-
vierten arbeitet anschließend in der Privatwirtschaft. Dort
erreicht zehn Jahre nach Abschluss ein deutlich größerer
Anteil von Promovierten Führungspositionen als im Hoch-
schulsektor. Auch die Einkommen sind dort durchschnitt-
lich höher. Frauen erreichen seltener Führungspositionen
und haben im Schnitt niedrigere Einkommen als Männer.
A b b i l d u n g  44

Beschäftigung an einer Hochschule ein Jahr nach der Promotion nach Promotionsfach 
für interne Promovierte (Stelleninhaber) und externe Promovierte 

Daten: Enders/Bornmann 2001: 101
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Führungspositionen in der gegenwärtigen Beschäftigung für die Promoviertenkohorte 1989/90 
nach Promotionsfach und Beschäftigungssektor 

Daten: Enders/Bornmann 2001: 119

A b b i l d u n g  46

Netto-Stundeneinkommen in Euro nach Promotionsfach und Beschäftigungssektor 
zehn Jahre nach der Promotion 

Daten: Enders/Bornmann 2001: 133, von Deutsche Mark umgerechnet in Euro
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3.2.5.3 Übergang in weitere Qualifikation nach 
der Promotion

Die wenigen vorliegenden Ergebnisse aus unterschiedli-
chen Studien zeigen, dass die Entscheidung für eine wei-
tere Qualifikation nach der Promotion153 in starkem Maße
intrinsisch motiviert ist: Mehr als 90 Prozent ehemaliger
DFG-Stipendiaten (im Regelfall Habilitationsstipendia-
ten154) gaben an, dass die Möglichkeit, „weitgehend selb-
ständig und unabhängig an einem Thema arbeiten zu kön-

nen“ ausschlaggebend für die Antragstellung war155

(Enders/Mugabushaka 2004: 15). 

Im Hinblick auf die Wertigkeit der Stellensituation zeig-
ten sich besonders große Fächerunterschiede: Für etwa
die Hälfte der Geistes- und Sozialwissenschaftler bildete
der (vermutete) Stellenmangel einen wichtigen Grund,
ein Stipendium zu beantragen. (ebd.: 16) In den Natur-
wissenschaften galt dies nur für ein Drittel. Am gerings-

153 Mehrheitlich handelt es sich dabei um die Habilitation. Die erst vor
wenigen Jahren eingerichteten Juniorprofessuren fallen quantitativ
noch wenig ins Gewicht. Die Mehrzahl der einschlägigen empiri-
schen Studien nimmt die Habilitationen in den Blick.

154 Da sich in der Befragung ehemaliger Stipendiaten der DFG heraus-
stellte, dass nur relativ geringe Unterschiede in der Habilitationsnei-
gung in den verschiedenen Stipendienprogrammen bestehen, wird
nachfolgend auf eine differenzierte Darstellung der Ergebnisse für
die einzelnen Stipendienprogramme weitgehend verzichtet. 

155 Von anderen Studien, die nicht nur Stipendiaten einbezogen, liegen
keine Informationen zu Motiven vor – z. B. bei Lincke/Paletschek
2002. In einer retrospektiven Befragung von Professorinnen und Pro-
fessoren zu den Motiven ihrer Entscheidung für eine wissenschaftli-
che Karriere konstatierten Krimmer u. a. (2006: 12) ebenfalls eine
sehr starke intrinsische Motivlage. Allerdings sind diese Ergebnisse
nicht direkt mit denen der Befragung von Habilitierenden bzw. Habi-
litierten vergleichbar, da auf dem Weg zur Professur noch einmal
starke Selektionsprozesse stattfinden und deswegen Aussagen von
Professorinnen und Professoren für Habilitierende nicht repräsentativ
sind. 
A b b i l d u n g  47

Motive für die Beantragung eines DFG-Stipendiums

Daten: Enders/Mugabushaka 2004: 16, Mehrfachnennungen möglich
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ten fiel dieser Grund bei den Ingenieurwissenschaftlerin-
nen und -wissenschaftler ins Gewicht. Von diesen
äußerten sich lediglich ein Sechstel entsprechend.156 Kor-
respondierend gab ein Viertel der Geistes- und Sozialwis-
senschaftler an, dass sie eine Stelle vorgezogen hätten.
Unter den Ingenieurwissenschaftlern vertrat nur ein
Zwanzigstel diese Ansicht. Insgesamt jeder achte Stipen-
diat hat das Stipendium nicht angetreten oder vorzeitig
zurückgegeben. (ebd.: 15) 

Aussagen zur Geschlechterdifferenz können derzeit le-
diglich moderiert über das Ausmaß der Partnerschafts-
und Familienorientierung getroffen werden. Vieles deutet
darauf hin, dass die Differenz ausgeprägter als in der Pro-
motionsphase zum Tragen kommt. (vgl. Krimmer u. a.
2006: 5) Die Entscheidung für oder gegen eine Habilita-
tion fällt – im Unterschied zur Promotionsentscheidung
kurz nach Studienabschluss – häufig in einer schwierigen
biographischen Phase: Partnerschaft und/oder Kinder-
wunsch werden häufig als nur schwer vereinbar mit den
Anforderungen des Wissenschaftsalltags empfunden.157

Auch für die Juniorprofessur liegen bereits Ergebnisse
zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie vor. Demnach
ist der Anteil der Kinderlosen auch bei Juniorprofessorin-
nen höher als bei Juniorprofessoren (vgl. Federkeil/Buch
2007: 26). Allerdings ist der Frauenanteil an Juniorpro-
fessuren deutlich höher als bei regulären Professuren. 

Die Promotionsabschlussnoten können als ein Maß des
Leistungspotentials der Promovierten gesehen werden.
Auch wenn hinsichtlich ihrer Aussagekraft ebenso wie
bei Studienabschlussnoten (vgl. Abschnitt 3.1.2) Ein-
schränkungen angebracht sind, dürfte ihre Bedeutung für
die Rekrutierung bzw. den Zugang zur weiteren wissen-
schaftlichen Qualifikation unstrittig sein. Zunächst ist
festzuhalten, dass die DFG-(Habilitations)Stipendiaten
die Promotion in den meisten Fällen mit Auszeichnung
(Summa cum Laude) oder sehr gut (Magna cum Laude)
bestanden hatten. Nur wenige hatten mit gut (Cum
Laude) und fast niemand mit befriedigend (Rite) abge-
schlossen. Die Abschlussnoten unterscheiden sich
jedoch nach Fach bzw. Fächergruppen. Eine Spitzen-
position belegten die Geistes- und Sozialwissenschaften
(52 Prozent mit Auszeichnung). (vgl. Enders/
Mugabushaka 2004: 14) 

Für die Juniorprofessur erfolgt die Berufungsentschei-
dung meist nach denselben Regeln wie für die Berufung
regulärer Professuren.158 Sowohl nach Angaben der
Hochschulleitungen, als auch nach Einschätzung der Ju-
niorprofessorinnen und Juniorprofessoren galten für die
übergroße Mehrheit explizit oder zum Großteil dieselben
Regeln. (vgl. Federkeil/Buch 2007: 32f.) So gab es für so
gut wie alle Juniorprofessuren eine Berufungskommis-
sion und bei ca. vier Fünfteln eine Mitwirkung externer
Gutachter sowie Probevorlesungen mehrerer Bewerber.
Nach Einschätzung der befragten Hochschulleitungen
wird die Qualität der Bewerber/-innen ganz überwiegend
als gut und sehr gut eingeschätzt.159 Erste Ergebnisse zur
DFG-Antragsaktivität von Juniorprofessorinnen und Ju-
niorprofessoren weisen eine überdurchschnittlich hohe
Erfolgsquote aus. (vgl. Mugabushaka u. a. 2006: 9)

Zwar fühlen sich die Juniorprofessorinnen und Juniorpro-
fessoren in der Regel ausreichend früh über das Verfahren
der Zwischenevaluation informiert, jedoch weniger über
die zugrunde liegenden Kriterien und die entsprechenden
Zielgrößen für die Erfüllung dieser Kriterien (vgl.
Federkeil/Buch 2007: 39): 

Für lediglich ein Viertel der evaluierten Juniorprofessoren
waren nach Abschluss des Verfahrens die Berichte des
Dekans, die Unterlagen zur Einbeziehung interner wie
externer Gutachter sowie zur Entscheidung des Fachbe-
reichsrates bzw. des Dekans einsehbar. Bei den Unterla-
gen zur Entscheidung der Hochschulleitung galt dies nur
für ein Fünftel.160 Die Transparenz des Verfahrens unter-
scheidet sich dabei deutlich nach Fächern.161 

Für die Gesamtheit der Habilitierenden in Deutschland
liegen in Bezug auf die Finanzierung keine verlässlichen
Informationen vor. Auszugehen ist allerdings davon, dass
sich ein Großteil der Habilitierenden über Stellen finan-
ziert. (vgl. Krimmer u. a. (2006: 17) Zumindest in einigen
Fächern, u. a. in der Geschichtswissenschaft, gibt es je-
doch auch erhebliche Anteile mit externer Finanzierung.
Die Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren finanzie-
ren sich in den durchschnittlich drei bis vier Jahren zwi-
schen Promotion und Berufung meist über eine Stelle. Je
nach Fächerkultur gingen viele Juniorprofessorinnen und
-professoren auch Tätigkeiten außerhalb der Wissen-
schaft nach.

156 Hierbei ist zu beachten, dass die Stipendiatenbefragung kein reprä-
sentatives Abbild der Habilitierenden in Deutschland darstellt. Viel-
mehr sind die Naturwissenschaften und die Medizin mit einem Anteil
an den Befragten von zuletzt insgesamt 76,4 Prozent stark über-, die
Ingenieurwissenschaften mit 1,5 Prozent stark unterrepräsentiert. Da
das Fach, in dem die Arbeit durchgeführt wird, bei der Gewährung des
Stipendiums keine Rolle spielt (vgl. (Enders/Mugabushaka 2004: 7),
kann der geringe Anteil der Ingenieurwissenschaften an den Stipen-
diaten wahrscheinlich auf eine geringere Attraktivität der Stipendien
gegenüber Stellen zurückgeführt werden. 

157 Z. B. erlebt es – nach Krimmer u. a. (2006: 22) – mehr als ein Viertel
als notwendig für das berufliche Weiterkommen, den Kinderwunsch
zurückzustellen. Letztlich haben nach dieser Studie nur etwa die
Hälfte der Professorinnen Kinder, bei den Professoren sind es vier
Fünftel. 

158 Teilweise wird auch für Berufungskommissionen darauf hingewie-
sen, dass diese zum Teil nicht nach fachlichen Gesichtspunkten ent-
scheiden, sondern sich von persönlichen Beziehungen leiten lassen.
(vgl. Frank 2001: 9, Strohschneider 2007)

159 Nach Federkeil/Buch (2007: 18) schätzen etwa drei Viertel der Hoch-
schulleitungen die Qualität der Bewerberinnen und Bewerber als gut
und sehr gut ein. Darüber hinaus sieht ein Fünftel die Qualität der
Kandidatinnen und Kandidaten bereits als unmittelbar vergleichbar
mit der Qualität der Bewerberinnen und Bewerber auf vergleichbare
W2- bzw. W3-Stellen an. 

160 Bei Hochschulabschlussprüfungen und bei Promotionen können
z. B. je nach Prüfungs- bzw. Promotionsordnung auf Antrag der Kan-
didatinnen und Kandidaten nach Abschluss des Verfahrens die Prü-
fungsunterlagen und Protokolle meist generell eingesehen werden. 

161 Auch die Ausgestaltung der Verfahren unterscheidet sich z. T. erheb-
lich zwischen den Fächergruppen. (vgl. Federkeil/Buch 2007: 42f.) 
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Abschlussnoten der Promotion nach dem Wissenschaftsbereich 

Daten: Enders/Mugabushaka 2004: 14

A b b i l d u n g  49

Zeitpunkt der Information über die Zwischenevaluation 

Daten: Federkeil/Buch 2007: 40
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3.3 Hochschullehrernachwuchs

Dieser Beitrag wurde erstellt von:
Oliver Bracht und Ulrich Teichler
Internationales Zentrum für
Hochschulforschung (INCHER-Kassel)
Universität Kassel

3.3.1 Die Informationsbasis

Diskussionen über die Lage und die Vorstellungen des
wissenschaftlichen Nachwuchses stützen sich zumeist auf
Impressionen einflussreicher Akteure – ergänzt durch
vorliegende Statistiken. Repräsentative Befragungen gab
es in letzter Zeit in Deutschland allenfalls für Teilgrup-
pen. Ähnlich begrenzt war lange Zeit der Informations-
stand über die Lage und die Vorstellungen der Professo-
rinnen und Professoren.

Im ersten Halbjahr 2007 fand erstmals seit langem eine
repräsentative Befragung zum Hochschullehrerberuf
statt. Sie wurde vom Internationalen Zentrum für Hoch-
schulforschung (INCHER-Kassel) der Universität Kassel
mit finanzieller Unterstützung des Bundesministeriums
für Bildung und Forschung durchgeführt. Wie die Vor-
gängerstudie im Jahre 1992 wurde auch die neue Erhe-
bung im Rahmen einer international vergleichenden Stu-
die durchgeführt. Vorab kann hier nur über einen Teil der
Ergebnisse in Deutschland berichtet werden. Von den
über 1.500 Antwortenden gehörten 547 dem wissen-
schaftlichen Nachwuchs an Universitäten an und 300 wa-
ren wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Max-Planck-, Fraunhofer-, Leibniz- und Helmholtz-
Institute.

3.3.2 Beschäftigungssituation

Berufs- und Lebensweg nach dem Studium

Die befragten Angehörigen des wissenschaftlichen Nach-
wuchses an Universitäten und Wissenschaftliche Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter an öffentlichen For-
schungsinstituten in Deutschland haben ihren Berufsweg
bis zum Zeitpunkt der Befragung zumeist in Hochschule
und Wissenschaft verbracht. So

– hatten die Promovierten an Universitäten ihren Stu-
dienabschluss im Durchschnitt vor 14,6 Jahren abge-
legt; sie waren durchschnittlich bereits 12,0 Jahre in
Hochschule und Wissenschaft, aber nur 0,9 Jahre in
anderen Bereichen beschäftigt sowie 1,7 Jahre nicht
beruflich tätig (als Weiterstudierende, Stipendiaten,
Beschäftigungssuchende, Erwerbslose, primär in der
Familie Tätige u. a.);

– waren die entsprechenden Zahlen für Promovierte an
Forschungsinstituten 21,0 Jahre, davon 14,3 Jahre in
Hochschule und Wissenschaft, 1,2 Jahre in anderen
Berufsbereich und 5,5 Jahre nicht erwerbstätig;

– hatten Nicht-Promovierte an Universitäten durch-
schnittlich vor 5,2 Jahren ihr Studium abgeschlossen;
sie waren 3,7 Jahre in Hochschule und Wissenschaft,
aber immerhin auch 0,9 Jahre in anderen Bereichen
beschäftigt; 0,8 Jahre waren sie nicht erwerbstätig;

– waren die entsprechenden Zahlen für die Nicht-Pro-
movierten an Forschungsinstituten 11,2 Jahre, davon
9,8 Jahre in Hochschule und Wissenschaft, 0,9 Jahre
in anderen Berufsbereichen und 0,5 Jahre nicht er-
werbstätig.

Die im Durchschnitt deutlich längere Berufserfahrung
von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in den
Forschungsinstituten als die derjenigen in den Universitä-
ten basiert darauf, dass in diesen Instituten weniger als an
Universitäten das „Prinzip: ‚rauf oder raus’“ gilt, wie es
der Hochschulforscher Jürgen Enders formuliert hat. Es
ist dort ganz normal, dass Viele weiter in der Forschung
tätig bleiben, wenn ein Aufstieg auf eine Professur oder
Direktor-Position nicht zu erwarten ist.

Umfang der Beschäftigung 

Vollzeitig beschäftigt zum Zeitpunkt der Befragung wa-
ren 

– 85 Prozent der Promovierten (84 Prozent an Uni-
versitäten und 87 Prozent an Forschungsinstituten) so-
wie

– etwas über die Hälfte des nicht-promovierten wissen-
schaftlichen Nachwuchses (52 Prozent an Universitä-
ten und 54 Prozent an Forschungsinstituten).

Unter den Angehörigen des wissenschaftlichen Nach-
wuchses an Universitäten insgesamt waren 2007
28 Prozent teilzeitbeschäftigt. 1992 war dies mit 25 Pro-
zent etwas seltener der Fall.

Tatsächlich heben viele der Befragten hervor, dass sie
mehr Zeit für ihre berufliche Tätigkeit aufbringen als die
bezahlte Arbeitszeit beträgt. Beim wissenschaftlichen
Nachwuchs an Universitäten berichten in der jüngsten Er-
hebung

– die Promovierten, dass sie in der Woche im Durch-
schnitt 42 Stunden beruflich tätig sind und

– die Nicht-Promovierten von einer durchschnittlichen
beruflichen Tätigkeit von 37 Stunden in der Woche.

Die entsprechenden Werte betragen für Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler an den Forschungsinstituten
im Durchschnitt 38 bzw. 40 Stunden.

Stabilität der Beschäftigung

Dauerhaft beschäftigt (als Beamte bzw. unbefristet Ange-
stellte) sind beim wissenschaftlichen Nachwuchs an Uni-
versitäten laut der jüngsten Befragung
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– nur 3 Prozent derjenigen, die noch keine Promotion
abgeschlossen hatten, aber

– 38 Prozent derjenigen mit Promotion.

Vom wissenschaftlichen Nachwuchs an Universitäten ins-
gesamt sind nach dieser Erhebung im Jahre 2007
26 Prozent unbefristet beschäftigt. 1992 waren dies nur
21 Prozent.

In den Forschungsinstituten sind, wie die Befragung von
2007 zeigt, unbefristete Beschäftigungen stärker verbrei-
tet: 31 Prozent bei Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler ohne Promotion und 67 Prozent bei den Promo-
vierten.

Berufliche Position

Höher eingestuft als die typische Eingangsstufe für Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler, d. h. höher als
BAT IIa, waren zum Zeitpunkt der Befragung an den Uni-
versitäten

– 7 Prozent der Beschäftigten ohne Promotion und

– 47 Prozent der Beschäftigten mit Promotion, davon
6 Prozent als Junior-Professoren.

– Wiederum lagen die entsprechenden Werte an den
Forschungsinstituten wesentlich höher:

– 30 Prozent der Beschäftigten ohne Promotion und

– 77 Prozent der Beschäftigten ohne Promotion.

Beides – die häufigere Stabilität des Beschäftigungsver-
hältnisses und die höhere Einstufung – können nur zum
Teil darauf zurückgeführt werden, dass die Befragten, die
an Forschungsinstituten tätig waren, im Durchschnitt be-
reits sechs Jahre länger berufstätig waren als die an den
Universitäten Tätigen. Vielmehr steigen die Beschäftig-
ten an den Forschungsinstituten im Durchschnitt früher
auf als der wissenschaftliche Nachwuchs an den Univer-
sitäten.
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Beschäftigungssituation des wissenschaftlichen Nachwuchses in Deutschland 2007

Quelle: Befragung: Wissenschaft als Beruf im Wandel

Universitäten Forschungsinstitute

Nicht 
Promo-
vierte

Promo-
vierte Insgesamt

Nicht 
Promo-
vierte

Promo-
vierte Insgesamt

Jahre seit Studienabschluss 5,2 14,6 . 11,2 21,0 .

davon in Hochschule und 
Wissenschaft 3,7 12,0 . 9,8 14,3 .

Vollzeitig beschäftigt (%) 52,0 84,0 72 54,0 87,0 75

Tatsächlich aufgewendete Stunden 
wöchentlich 37,0 42,0 40 40,0 38,0 39

Dauerhaft beschäftigt 3,0 38,0 26 31,0 67,0 58

Bruttojahreseinkommen 
(1.000 Euro) 31,0 47,0 41 31,0 55,0 50
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Einkommen

Der wissenschaftliche Nachwuchs an den Universitäten
hat in Deutschland ein durchschnittliches jährliches
Brutto-Einkommen von etwa 41 000 Euro (dabei sind alle
Zulagen, die ihre Institution ihnen zahlt, mitgerechnet).
Das entspricht etwas 55 Prozent des durchschnittlichen
Einkommens von Professoren an Universitäten; bedenken
wir, dass Professorinnen und Professoren häufiger Be-
amte sind und somit mehr indirekte Einkommen haben,
so kann das hauptberufliche Einkommen des wissen-
schaftlichen Nachwuchses im Durchschnitt auf etwa die
Hälfte des Einkommens der Professoren geschätzt wer-
den.

Das Einkommen der Nicht-Promovierten liegt deutlich
unter dem der Promovierten:

– Die Nicht-Promovierten an den Universitäten und an
den Forschungsinstitutionen haben jeweils im Durch-
schnitt ein jährliches Bruttoeinkommen von etwa
31 000 Euro.

– Die Promovierten erhalten dagegen an den Universitä-
ten im Durchschnitt etwa 47 000 Euro und an den For-
schungsinstituten etwa 55 000 Euro.

Der Unterschied ist am stärksten durch die häufigere Teil-
zeitbeschäftigung bei den Nicht-Promovierten bedingt.
Hinzu kommt bei den Promovierten häufiger eine höhere
Positionseinstufung, Einkommensvorteile durch höheres
Lebensalter bzw. Dauer der Beschäftigung und in man-
chen Bereichen auch der häufigere Zugang zu Zulagen.

Erhoben wurden auch zusätzliche Einkünfte:

– Nicht-Promovierte an Universitäten verdienen über
ihre Vergütung durch die Hochschule hinaus im
Durchschnitt 0,5 Prozent durch eine weitere Beschäf-
tigung und 1,4 Prozent durch weitere Nebentätigkei-
ten.

– Für Nicht-Promovierte an Forschungsinstituten erge-
ben sich entsprechend 1,9 Prozent und 0,1 Prozent.

– Promovierte an Universitäten verdienen im Durch-
schnitt 1,4 Prozent durch eine weitere Berufstätigkeit
und 2,9 Prozent durch weitere Nebentätigkeiten.

– Promovierte an Forschungsinstituten haben im Durch-
schnitt ebenfalls 1,4 Prozent zusätzliche Einnahmen
durch eine weitere Berufstätigkeit, aber nur 2,1 Pro-
zent durch weitere Nebentätigkeiten.

Diese Werte sind deutlich geringer als bei den Inhabern
von Professuren an Universitäten. Universitätsprofesso-
rinnen und Universitätsprofessoren berichten, dass sie in
einzelnen Fällen durch eine weitere Erwerbstätigkeit und
häufiger auf andere Weise im Durchschnitt etwa 14 Pro-
zent mehr als ihr Bruttovergütung durch ihre Universität
einnehmen.

Bemerkenswert sind die Unterschiede der Gehälter nach
Fachrichtungen: Der wissenschaftliche Nachwuchs im
naturwissenschaftlich-technischen Bereich an Universitä-
ten erhält sowohl bei den Promovierten als auch bei den
Nicht-Promovierten im Durchschnitt eine um mehr als

ein Viertel höhere Vergütung als im geistes- und sozial-
wissenschaftlichen Bereich. 

Tatsächlich ist der Unterschied in der öffentlichen Förde-
rung des wissenschaftlichen Nachwuchses nach Fachrich-
tungen noch größer, als diese Befragung von Beschäftig-
ten an Hochschulen zeigen kann. Andere Untersuchungen
haben gezeigt, dass die Arbeit an der Dissertation bei den
Geistes- und Sozialwissenschaftlern deutlich seltener
durch eine Anstellung an Hochschulen und Forschungsin-
stituten finanziert wird als bei den Natur- und Ingenieur-
wissenschaftlern. Studien, die alle Promovierenden erfas-
sen, würden zweifellos belegen, dass eine Promotion im
Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften im Durch-
schnitt nicht halb so hoch durch Gehaltszahlungen von
Hochschulen und Forschungsinstituten oder öffentliche
Stipendien unterstützt wird wie im Bereich der den Natur-
und Ingenieurwissenschaften. Eine noch größere Sprei-
zung wird sichtbar, wenn nach Fächergruppen feiner ge-
gliedert wird.

3.3.3 Ausgewählte Aspekte der Qualifizierung 
und der beruflichen Tätigkeit und 
Situation

Einbettung der Promotionsvorbereitung

In Deutschland herrscht derzeit die Überzeugung vor,
dass der wissenschaftliche Nachwuchs besser auf die spä-
tere Forschungsarbeit und auf Wissenschaft als Beruf
vorbereitet wird, wenn seine individuelle Arbeit zur Qua-
lifizierung mehr als das in der Vergangenheit der Fall war
auf verschiedene Weise eingebettet wird: in die Betreu-
ung, in die Teilnahme an Veranstaltungen sowie in die
Kooperation mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftlern. Zugleich wird oft gefordert, die Selbstän-
digkeit des Wissenschaftlichen Nachwuchses bezüglich
grundlegender Entscheidungen und Ressourcendisposi-
tionen zu erhöhen.

Da entsprechende Fragen zwar in der Befragung von
2007, aber nicht in der von 1992 gestellt worden waren,
kann diesbezüglicher Wandel nicht durch Aussagen der
gleichen Befragtengruppe zu unterschiedlichen Zeitpunk-
ten geprüft werden. Wohl aber können Unterschiede in
den retrospektiven Aussagen zwischen dem promovierten
Mittelbau und inzwischen eine Professur innehabenden
Personen als Indiz für einen solchen Wandel gesehen
werden. 2007 ergibt sich folgendes Bild:

– Eine intensive Beratung der Arbeit an der Dissertation
hatten 29 Prozent der Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler erfahren, die jetzt auf einer Professur tätig
sind; unter dem inzwischen promovierten wissen-
schaftlichen Nachwuchs betrug der entsprechende
Wert 32 Prozent.

– Eine strukturierte Qualifizierung durch Kurse und ein-
gehende Instruktionen berichten 16 Prozent der jetzi-
gen Inhaber einer Professur, aber nur 13 Prozent des
jetzt bereits promovierten wissenschaftlichen Nach-
wuchses.
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– Auch im Hinblick auf die Selbständigkeit bei der Ent-
scheidung für das Dissertationsthema ergeben sich
kaum Unterschiede. Das Thema selbst gewählt hatten
68 Prozent der jetzigen Inhaber einer Professur und
70 Prozent des jetzt bereits promovierten Mittelbaus.

– Nur im Hinblick auf Forschungskooperation scheint
ein deutlicher Wandel eingetreten zu sein. An Projek-
ten mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern vor Ort waren während der Promotions-
phase 34 Prozent der Personen, die jetzt eine Professur
innehaben, beteiligt, aber 42 Prozent der Angehörigen
des wissenschaftlichen Nachwuchses, die inzwischen
ihre Promotion abgeschlossen haben.

Demnach hat sich an dem Umfeld der Tätigkeit für eine
Dissertation im Laufe der Zeit nicht so viel geändert, wie
die öffentliche Diskussion vermuten lässt. Allerdings
können hier keine Aussagen zur jüngsten Zeit gemacht
werden, weil bei vielen promovierten Angehörigen des
wissenschaftlichen Nachwuchses die formative Phase der
Dissertation schon einige Jahre zurückliegt.

Lehrtätigkeit

Die Lehrtätigkeit ist für den wissenschaftlichen Nach-
wuchs an Universitäten auf der einen Seite eine Chance
zu Erprobung und Qualifikationsgewinn für eine spätere
Professur; auf der anderen Seite wird eine umfangreiche
Lehre in frühen Karrierestufen insbesondere in Deutsch-
land als eine Belastung gesehen, die von der Konzentration
auf Promotion, Habilitation und weiteren Forschungsakti-
vitäten abhalte. Nach der international vergleichenden
Studie von 1992 wandte der wissenschaftliche Nach-
wuchs in Deutschland nur etwa halb so viel von ihrer für

berufliche Tätigkeit verwendeten Zeit für die Lehre auf
wie die Universitätsprofessoinnen und Universitätspro-
fessoren, während er in den USA, Großbritannien, den
Niederlanden und Schweden im Durchschnitt einen grö-
ßeren Anteil der beruflichen Tätigkeit mit Lehraufgaben
verbrachte als die Professorinnen und Professoren.

Bis 2007 hat sich in Deutschland in dieser Hinsicht nichts
grundlegend verändert. Für die Lehre und alle damit ver-
bundenen Aufgaben verwenden die jüngst Befragten

– während der Vorlesungszeit 26 Prozent der tatsächlich
aufgewendeten Arbeitszeit und

– außerhalb der Vorlesungszeit 13 Prozent, 

– woraus sich ein geschätzter Wert von 21 Prozent für
das ganze Jahr ergibt.

1992 hatten die entsprechenden Werte bei 22 Prozent,
12 Prozent und insgesamt 18 Prozent gelegen; der Anteil
der lehrbezogenen Tätigkeit ist ein wenig gestiegen. Al-
lerdings ist, wie spätere Berichte genauer belegen kön-
nen, der relative Zeitaufwand der Universitätsprofesso-
rinnen und Universitätsprofessoren für lehrbezogene
Tätigkeiten im gleichen Zeitraum zurückgegangen, so
dass der wissenschaftliche Nachwuchs nunmehr etwa drei
Viertel soviel von seiner beruflich bestimmten Zeit für die
Lehrfunktion aufbringt wie die Universitätsprofessorin-
nen und Universitätsprofessoren.

Nur eine Minderheit der wissenschaftlichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter an den Forschungsinstituten ist in
der Lehre tätig. Im Durchschnitt verwenden sie nur etwa
drei bis vier Prozent ihrer beruflich tätigen Zeit für Lehr-
aufgaben.
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Anteil der durchschnittlich für Lehraufgaben aufgewendeten Zeit an deutschen Universitäten
1992 und 2007

Quelle: „Der Hochschullehrerberuf im internationalen Vergleich“ und „Wissenschaft als Beruf im Wandel“.

1992 (in %) 2007 (in %)

Wissenschaftlicher Nachwuchs

Während der Vorlesungszeit 21 26

Außerhalb der Vorlesungszeit 12 13

Insgesamt (geschätzt) 18 21

Professor(inn)en

Während der Vorlesungszeit 43 34

Außerhalb der Vorlesungszeit 20 16

Insgesamt (geschätzt) 35 27



Drucksache 16/8491 – 104 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode
Ressourcielle Bedingungen

Der wissenschaftliche Nachwuchs an deutschen Universi-
täten bewertet die Ausstattung ihrer Institution, die ihnen
zur Unterstützung ihrer Arbeit zur Verfügung steht, im
Durchschnitt zwischen gut und befriedigend. Auf einen
Skala von 1 = „ausgezeichnet“ bis 5 = „sehr schlecht“

– wird nur die Ausstattung in Telekommunikationstech-
nik im Durchschnitt besser als 2 bewertet,

– nicht viel schlechter als 2 im Durchschnitt fallen die
Bewertungen von Computerausstattung und eigenem
Arbeitszimmer aus;

– zwischen 2 und 3 liegen die Bewertungen der techni-
schen und sonstigen räumlichen Ausstattung und

– um 3 und etwas darunter schließlich liegen die Ein-
schätzungen der personellen und finanziellen Unter-
stützung.

Natürlich kommen hier subjektive Faktoren mit ins Spiel.
Dass der bereits promovierte wissenschaftliche Nach-
wuchs an Universitäten diese Bedingungen für seine Ar-
beit weniger gut einschätzt als seine noch nicht promo-
vierten Kolleginnen und Kollegen, hat sicherlich damit zu

tun, dass mit längerer Tätigkeit an der Universität die An-
sprüche auf die Arbeitsbedingungen wachsen. Umgekehrt
zeigt sich, dass die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter an den Forschungsinstituten die Ausstat-
tung für ihre wissenschaftliche Tätigkeit weitaus positiver
einschätzen als der wissenschaftliche Nachwuchs – im
Durchschnitt nach den befragten Aspekten 0,6 Punkte hö-
her auf der Fünfer-Skala; dabei sind die Unterschiede der
Aussagen nach dem wissenschaftlichen Karrierestadium
geringer als beim wissenschaftlichen Nachwuchs an Uni-
versitäten. Offenkundig hat der wissenschaftliche Nach-
wuchs an Universitäten kein so günstiges Arbeitsumfeld
wie seine Kolleginnen und Kollegen an den Forschungs-
instituten.

Bemerkenswert ist jedoch in diesem Kontext: Der wis-
senschaftliche Nachwuchs an den deutschen Universitä-
ten schätzt die Ausstattung für ihre wissenschaftliche Tä-
tigkeit heute deutlich günstiger ein, als das 1992 der Fall
war. Auch die Professorinnen und Professoren schätzen
in der jüngsten Befragung ihre unmittelbare ressourcielle
und personelle Arbeitsumwelt etwas besser ein als ihre
Vorgänger 15 Jahre zuvor, allerdings ist der Unterschied
hier geringer als beim wissenschaftlichen Nachwuchs.
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Bewertung der Ressourcen für die wissenschaftliche Arbeit durch den wissenschaftlichen Nachwuchs 
in Deutschland (arithmetisches Mittel*) 

* Skala von 1 = „ausgezeichnet“ bis 5 = „sehr schlecht“
Quelle: Befragung: Wissenschaft als Beruf im Wandel

Universitäten Forschungsinstitute

Nicht 
Promo-
vierte

Promo-
vierte Insgesamt

Nicht 
Promo-
vierte

Promo-
vierte Insgesamt

Lehrräume 2,3 2,7 2,6 2,1 2,2 2,2

Techn. Ausstattung für Lehre 2,3 2,7 2,5 1,7 2,1 2,0

Laboratorien 2,4 2,7 2,6 1,8 1,6 1,6

Forschungsausrüstung 2,3 2,6 2,5 1,7 1,5 1,5

Computerausstattung 2,1 2,4 2,2 1,6 1,6 1,6

Bibliotheksausstattung 2,4 2,7 2,6 1,9 2,0 2,0

Eigener Arbeitsraum 2,1 2,5 2,3 1,9 1,9 1,9

Telekommunikationstechniken 1,6 1,9 1,8 1,4 1,5 1,5

Sekretariatsunterstützung 2,5 3,1 2,9 2,1 2,4 2,3

Personal zur Unterst. der Lehre 3,1 3,6 3,4 2,5 3,2 3,0

Personal z. Unterst. der Forschung 3,0 3,4 3,2 2,4 2,4 2,4

Finanzielle Unterst. der Forschung 3,0 3,6 3,4 2,3 2,2 2,2
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3.3.4 Selbstverständnis und 
Situationseinschätzung

Präferenz für Forschung oder Lehre

Immer wieder wird die These vertreten, dass die Tradition
der deutschen Universität eine klare Vorliebe des Hoch-
schullehrerberufs für die Forschung unterstütze und die
Lehre dadurch immer an den Rand gerate. Das hatte sich
in der 1992er Befragung nicht unbedingt bestätigt:

– Nur 7 Prozent der Professorinnen und Professoren an
Universitäten sahen damals ihre Präferenzen ganz ein-
deutig in der Forschung; das erwies sich im internatio-
nalen Vergleich als eine sehr geringe Quote,

– 59 Prozent legten auf Forschung und Lehre Wert und
setzten dabei stärker in der Forschung Akzente,

– 30 Prozent legten auf beides Wert und betonten dabei
stärker die Lehre, und

– 5 Prozent sahen eindeutig ihre Präferenz in der Lehre.

Beim wissenschaftlichen Nachwuchs war 1992 die ein-
deutige Präferenz für die Forschung – 26 Prozent – we-
sentlich höher. Zwar war der Anteil geringer – 46 Pro-
zent, die ihre Interessen überwiegend in der Forschung
sahen, aber in der Addition ergab sich beim wissenschaft-
lichen Nachwuchs häufiger eine dominante Forschungs-
orientierung als bei den Professorinnen und Professoren
(72 Prozent im Vergleich zu 64 Prozent). Offenkundig
setzt nach der stark forschungsorientierten Nachwuchs-
phase mit der Übernahme der Professur eine etwas stär-
kere normative Zuwendung zur Lehre ein.

Die Studie von 2007 zeigt, dass sich in der Zwischenzeit
die Präferenzen beim wissenschaftlichen Nachwuchs nur
marginal in Richtung Forschung verschoben haben. Der
wissenschaftliche Nachwuchs sieht nunmehr 

– zu 30 Prozent seine Präferenz klar in der Forschung
(statt 26 Prozent 15 Jahre zuvor), aber andererseits

– nur zu 41 Prozent in Forschung und Lehre mit stärke-
rem Gewicht auf Forschung (statt 46 Prozent).

Unter den Professorinnen und Professoren hat sich dage-
gen eine deutliche Verschiebung in Richtung Forschung
ergeben:

– 13 Prozent sehen jetzt ihre Präferenz eindeutig in der
Forschung (statt 7 Prozent 15 Jahre zuvor) und 

– 65 Prozent in Forschung und Lehre mit stärkerem Ak-
zent in der Forschung (statt 59 Prozent).

Inzwischen ist der Anteil der ganz oder überwiegend
Lehrorientierten beim wissenschaftlichen Nachwuchs hö-
her als unter der Professorenschaft (29 Prozent im Ver-
gleich zu 23 Prozent; 1992 hatten die entsprechenden
Werte 28 Prozent und 35 Prozent betragen).

Verbundenheit mit Fach und Hochschule

Viele der neueren Hochschulreformen – in Deutschland
und vielen anderen Ländern – sind daraufhin angelegt,
den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern stärker
vor Augen zu führen, dass ihre beruflichen Handlungsbe-
dingungen vom Umfeld ihrer eigenen Universität abhän-
gen. 1992 hatten die deutschen Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler aller Positionen und Hochschularten
noch eine deutlich geringere Verbundenheit mit ihrer ei-
genen Hochschule zum Ausdruck gebracht als ihre Kolle-
ginnen und Kollegen aller anderen Länder, die in die Stu-
die einbezogen waren.

Die Befragung von 2007 zeigt allerdings kaum Verände-
rungen gegenüber 1992. Auf einer Skala von 1 = „sehr
wichtig“ bis 5 = „gar nicht wichtig“

– stufen die Universitätsprofessorinnen und Universi-
tätsprofessoren in Deutschland ihr Fach bzw. ihre Dis-
ziplin zu beiden Zeitpunkten als äußerst wichtig ein
(1,3 im Jahre 1992 1,4 im Jahre 2007); die Aussagen
des wissenschaftlichen Nachwuchses sind nicht ganz
so ausgeprägt (jeweils 1,6), unterstreichen aber eben-
falls eine primäre fachliche Verbundenheit.

– Die Verbundenheit mit der Hochschule wird von Uni-
versitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren
zu beiden Punkten als mäßig hoch (jeweils 2,6) ange-
geben. Im Jahre 1992 war das im Vergleich zu anderen
Ländern mit Abstand die geringste Verbundenheit mit
der Universität. Beim wissenschaftlichen Nachwuchs
zeigt sich von 1992 bis 2007 (3,0 und 2,8) ein leichter
Anstieg der Verbundenheit mit der Hochschule, aber
auch 2007 bleibt sie noch unter der, die die Professo-
rinnen und Professoren zum Ausdruck bringen.

Offenkundig haben die deutschen Universitäten mit dem
Versuch, sich ihren Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern als zweite Heimat neben der Heimat im Fach
anzudienen, noch nicht viel erreicht.

Berufliche Zufriedenheit

In der 1992er Befragung hatte sich der wissenschaftliche
Nachwuchs an deutschen Universitäten im internationa-
len Vergleich als besonders unzufrieden gezeigt. Auf ei-
ner Skala von 1 = „sehr zufrieden“ bis 5 = „sehr unzufrie-
den“ wurde im Durchschnitt mit 3,1 geantwortet, also
weder unzufrieden noch zufrieden, im Vergleich zu
2,7 im Durchschnitt aller einbezogenen Länder. Die Pro-
fessorinnen und Professoren an deutschen Universitäten
bewerten ihre berufliche Situation mit durchschnittlich
2,4 deutlich positiver und lagen damit leicht über dem
Durchschnitt ihrer Kolleginnen und Kollegen aller unter-
suchten Länder.

2007 zeigt sich nun, dass sich beim wissenschaftlichen
Nachwuchs an deutschen Universitäten ein sehr deutli-
cher Anstieg der beruflichen Zufriedenheit ergeben hat.
Der Durchschnittswert stieg innerhalb von 15 Jahren von
3,1 auf 2,5.

Auch bei Universitätsprofessorinnen und Universitätspro-
fessoren kommt eine positivere Gesamteinschätzung der
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Ta b e l l e  30

Ausgewählte Aspekte von Selbstverständnis und Situationseinschätzung der Wissenschaftler(inn)en 
an Universitäten und Forschungsinstituten in Deutschland 2007*

* Skala von 1 = „sehr wichtig“ bis 5 = „gar nicht wichtig“
** Skala von 1 = „sehr hoch“ bis 5 = „sehr gering“
Quelle: Befragung: Wissenschaft als Beruf im Wandel

Universitäten Forschungsinstitute

Wiss. Nachwuchs Professoren Wiss. MA Direktoren

Eigene Präferenzen

Primär in der Lehre 7 % 2 % 1 % 0 %

Beides, aber mehr in Lehre 22 % 20 % 3 % 2 %

Beides, aber mehr in Forschung 41 % 65 % 26 % 37 %

Primär in der Forschung 29 % 13 % 70 % 62 %

Verbundenheit* mit

Fach/Disziplin 1,6 1,4 1,7 1,5

Fachbereich/Fakultät o. ä. 2,6 2,6 2,5 2,5

Hochschule/Institut 2,8 2,6 2,2 1,9

Zufriedenheit mit derzeitiger

Berufstätigkeit** 2,5 2,1 2,1 1,7
beruflichen Situation zum Ausdruck als zuvor, und nach
wie vor fällt die Gesamteinschätzung der Professorinnen
und Professoren positiver aus als beim wissenschaftlichen
Nachwuchs. Aber das Ausmaß der Verschiebung in posi-
tiver Richtung war beim wissenschaftlichen Nachwuchs
doppelt so groß wie bei der Professorenschaft.

Höhere Wertschätzung der Forschungsinstitute

Die Befragung von 2007 zeigt darüber hinaus, dass sich
die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
an den Forschungsinstituten weitaus stärker mit der eige-
nen Institution identifizieren als der wissenschaftliche
Nachwuchs an Universitäten. Auch sind die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter an den Forschungsinstituten deut-
lich zufriedener mit ihrer beruflichen Situation als der
wissenschaftliche Nachwuchs an den Universitäten. In
beiden Fällen reicht das zwar nicht an die Identifikation
bzw. Zufriedenheit der Professorinnen und Professoren
bzw. Direktorinnen und Doktoren heran. Aber deutlich ist
insgesamt, dass es den Universitäten in Deutschland nicht
annähernd gelingt, dem wissenschaftlichen Nachwuchs
so gute und identitätsstiftende Arbeits- und Beschäfti-
gungsbedingungen zu bieten, wie sie die wissenschaftli-
chen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den For-
schungsinstituten vorfinden.

3.3.5 Abschließende Überlegungen

Die Beschäftigungssituation des wissenschaftlichen
Nachwuchses an deutschen Universitäten hat sich nach
eigenen Einschätzungen, die 1992 und 2007 in repräsen-
tativen Umfragen ermittelt worden waren, nicht wesent-
lich verändert. Auch die Einbettung der Arbeit an der
Dissertation in Betreuung und Kurse hat sich kaum verän-
dert. Gewachsen ist deutlich die Forschungskooperation
während der Promotionszeit und insgesamt ein wenig der
Anteil der Lehraufgaben. Nach wie vor hat der wissen-
schaftliche Nachwuchs seine Präferenzen stärker in der
Forschung als in der Lehre, und nach wie vor ist die Iden-
tifizierung mit der eigenen Universität gering.

Insgesamt beurteilt der wissenschaftliche Nachwuchs an
Universitäten im Jahre 2007 die ressourciellen Bedingun-
gen seiner Arbeit deutlich positiver als die Vorgänger
15 Jahre zuvor, und er ist auch mit der beruflichen Situa-
tion insgesamt deutlich zufriedener als zuvor. Zu beden-
ken ist allerdings, dass die Arbeitsbedingungen an den
Universitäten nicht annähernd so positiv gesehen werden
und die berufliche Zufriedenheit des wissenschaftlichen
Nachwuchses an den Universitäten deutlich geringer ist,
als das für die Max-Planck-, Fraunhofer-, Leibniz- und
Helmholtz-Institute der Fall ist. Können die Universitäten
in Zukunft diesen Abstand verringern?
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4 Nachwuchsförderung nach Trägern

4.1 Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses durch die 
Bundesregierung162 

Ziel der Nachwuchsförderung der Bundesregierung ist es,
die besten Bedingungen zu schaffen, damit sich die Poten-
ziale junger Menschen optimal entfalten und Hochqualifi-
zierte ihre Chancen in Deutschland wahrnehmen können.
Die Bundesregierung fördert den wissenschaftlichen
Nachwuchs auch unter dem Gesichtspunkt der Chancen-
gerechtigkeit durch eine Reihe von Maßnahmen im Rah-
men der Programm- und Projektförderung sowie in er-
heblichem Umfang indirekt durch die institutionelle
Förderung von Wissenschafts- und Mittlerorganisationen. 

Nachwuchsförderung durch das BMBF

Begabtenförderung

Das BMBF bietet zur Unterstützung unterschiedlicher
Karrierewege sowie zur Förderung des wissenschaftli-
chen Nachwuchses ein flexibles Fördersystem an. Bei der
Vergabe von Stipendien bzw. von Förderbeiträgen ent-
scheiden die Förderorganisationen über Vergabe und
Höhe der Förderung in eigener Verantwortung. Das An-
gebot reicht von Geldleistungen in Form von Stipendien
bis hin zu Arbeitsverträgen, kann aber auch in einer Ver-
besserung der individuellen Forschungsbedingungen lie-
gen.

Die elf mit Mitteln des BMBF unterstützten Begabtenför-
derungswerke leisten seit Jahren einen relativ konstanten,
tendenziell steigenden Beitrag zur Nachwuchsentwick-
lung. Die Förderung zielt auf eine ganzheitliche Per-
sönlichkeitsentwicklung und die Vorbereitung für die
Übernahme von Verantwortung in den verschiedensten
gesellschaftlichen Bereichen. Mitentscheidend für die
Aufnahme eines Bewerbers sind neben den üblichen
Kriterien auch der bisherige Werdegang und gesellschaft-
liches Engagement. Teilweise beschränkt sich die Förde-
rung auf ein bestimmtes Forschungsgebiet. Der Schwer-
punkt liegt auf der individuellen Unterstützung durch Sti-
pendien, zumeist für die Dauer von zwei bis drei Jahren.
Die dafür aufgewendeten Mittel stammen zum Großteil
aus Zuwendungen des BMBF. Die Fördersätze orientie-
ren sich in der Regel an den Richtlinien des BMBF. Im
Jahr 1999 wurden insgesamt 2 346 Doktoranden geför-
dert, im Jahr 2006 waren es 2 937 Doktoranden. Den
Geförderten stehen vielfältige Betreuungs-, Kommuni-
kations- und Kooperationsangebote offen (z. B. studien-
begleitendes Veranstaltungsprogramm, Vertrauensdozenten,
Workshops zur Vermittlung von Schlüsselqualifikationen,
Sommerakademien, Mentoring-Programme – z. T. spe-

ziell für Frauen, Förderung von Praktika und Berufsein-
stieg, Netzwerke, Ehemaligenarbeit).

Die Mittel für diese Begabtenförderung wurde von
80,5 Mio. Euro im Jahr 2005 auf 99,4 Mio. Euro in 2007
erhöht. Es ist geplant, in den kommenden Jahren die Mit-
tel weiter deutlich aufzustocken. Ziel ist, die derzeitige
Förderquote bei den Studierenden von 0,7 Prozent auf
1 Prozent zu erhöhen. 

Das BMBF hat im Jahr 2006 ein „Forum Nachwuchs“ ins
Leben gerufen, das dem wissenschaftlichen Nachwuchs
Gehör verschaffen will. Es soll Nachwuchswissenschaft-
lerinnen und -wissenschaftler – das heißt Stipendiatinnen
und Stipendiaten, Juniorprofessorinnen und -professoren,
Leiter und Leiterinnen von Nachwuchsgruppen sowie
junge deutsche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
im Ausland – mit Politikerinnen und Politikern aus Bund
und Ländern, Wissenschafts- und Mittlerorganisationen
sowie Forschungseinrichtungen zusammenbringen. 

Seit 1997 unterstützt das „Leopoldina-Postdoc-Stipen-
dium“ herausragende promovierte Nachwuchswissen-
schaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler aus
Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Stipen-
dium ermöglicht die eigenständige Durchführung von
Projekten im Ausland, an den renommiertesten For-
schungsstätten ihrer Disziplin. Das Programm wird durch
das BMBF z. Zt. mit jährlich 1,35 Mio. Euro gefördert.
Die Förderung von ungefähr 40 Vollstipendien jährlich
entspricht inklusive Förderbeendigungen und Neuaufnah-
men etwa 60 Stipendiaten („Einzelpersonen“) pro Jahr.
Seit Programmbeginn wurden 183 Personen gefördert.

Förderung weiblicher Nachwuchskräfte

Ein zentraler Aspekt der Optimierung der Nachwuchs-
förderung besteht nach wie vor darin, Maßnahmen zu
etablieren und Bedingungen zu schaffen, die Frauen bei
der Aufnahme einer Karriere in Hochschulen und For-
schungseinrichtungen wirksam unterstützen. 

Wissenschaftszeitvertragsgesetz: Die Sonderregelungen
für die Qualifizierungsphase (sog. 12- bzw. 15-Jahres-Re-
gelung) wurden um eine familienpolitische Komponente
ergänzt. Diese sieht vor, dass sich die zulässige Befris-
tungsdauer in der Qualifizierungsphase bei Betreuung ei-
nes Kindes um zwei Jahre je Kind verlängert. Das Befris-
tungsrecht für die Qualifizierungsphase berücksichtigt
damit jetzt, dass Nachwuchswissenschaftlerinnen und
Nachwuchswissenschaftler, die Kinder erziehen, einer
Dreifachbelastung aus Tätigkeit in Forschung und Lehre,
eigener wissenschaftlichen Qualifizierung und Erziehung
der Kinder unterliegen. Mit der neuen Regelung will die
Bundesregierung die Nachwuchswissenschaftlerinnen
und -wissenschaftler ermutigen, bereits in der Qualifizie-
rungsphase Familien zu gründen. 

In diesem Zusammenhang ist auch die Umsetzung der
„Ausführungsvereinbarung Gleichstellung“ in den For-
schungseinrichtungen zu nennen. Deren Ziel ist es, beste-
hende Benachteiligungen für Frauen abzubauen, an
Chancengerechtigkeit orientierte Personalentwicklungs-
strukturen einzuführen und die Vereinbarkeit von Familie
und Erwerbstätigkeit für Frauen und Männer zu verbessern. 

162 Beitrag: BMBF. Hinzuweisen ist darauf, dass die im Folgenden ge-
nannten Programme bzw. Maßnahmen zum Teil gemeinsam mit den
Ländern finanziert werden; dies gilt beispielsweise für die Exzellenz-
initiative oder den Pakt für Forschung und Innovation. Nicht im Ein-
zelnen aufgeführt sind die unterschiedlichen Fachprogramme, in de-
ren Rahmen i. d. R. ebenfalls junge Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler mit unterschiedlichen Kooperationspartnern und in
jeweils unterschiedlichem Maße die Möglichkeit zur wissenschaftli-
chen Qualifizierung erhalten. 
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Weiterentwicklung der Promotionsphase

Die Gestaltung der Promotionsphase nimmt bei der
Nachwuchsförderung eine Schlüsselfunktion ein. Für
angehende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler legt
diese Qualifikationsphase das Fundament für ihre wis-
senschaftliche Laufbahn. Gleichzeitig leisten Promo-
vierende einen erheblichen Beitrag zur Forschung.
Weitgehende Einigkeit besteht darüber, dass die Promo-
tionsphase in ihrer Qualität verbessert werden muss, um
den Wissenschaftsstandort zu stärken und diesen für
Nachwuchskräfte attraktiver zu machen – dies gerade
auch vor dem Hintergrund der Bologna-Zielsetzung, die
internationale Wettbewerbsfähigkeit der europäischen
Hochschulen zu verbessern. Ohne die Vielfalt der Promo-
tionsmöglichkeiten einzuschränken, steht im Mittelpunkt
des Reformprozesses eine klar strukturierte Promotion,
die u. a. zu kürzeren Promotionszeiten, mehr Selbststän-
digkeit und Eigenverantwortung, einer besseren Vermitt-
lung von Kompetenzen, die auch den Anforderungen des
Arbeitsmarktes außerhalb der Wissenschaft gerecht wer-
den, einer weitgehenden Entlastung von promotionsfer-
nen Tätigkeiten sowie zu einer stärkeren internationalen
Ausrichtung führen soll.

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) als zen-
trale Forschungsfördereinrichtung steht an erster Stelle
bei der Unterstützung junger Forscherinnen und Forscher
auf dieser Stufe ihrer wissenschaftlichen Karriere. Zu
nennen sind hier Stipendien bzw. Forschungsstipendien
als persönliche Förderung, die auf zwei Jahre begrenzt ist,
Mitarbeiterstellen in DFG-Projekten, die in der Regel mit
jüngeren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern
(Doktoranden oder Promovierten) besetzt werden, sowie
die Graduiertenkollegs (Doktoranden- und Postdoktoran-
denstipendien). Seit 2007 gibt es auch Integrierte Gradu-
iertenkollegs im Programm Sonderforschungsbereiche. 

In diesem Zusammenhang kann auch auf das im Jahr
2001 gestartete PHD-Programm (Promotion an Hoch-
schulen in Deutschland) hingewiesen werden, das vom
BMBF alleine finanziert und von der DFG und dem
Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) bis
Ende 2007 durchgeführt wurde. Das Programm diente
dem Aufbau von strukturierten Doktorandenprogrammen,
so genannten Internationalen-Promotions-Programmen
zur Stärkung der Attraktivität und Konkurrenzfähigkeit
von Promotionen in Deutschland. Als Nachfolgevorha-
ben zu diesem extern sehr erfolgreich evaluierten Pro-
gramm wird der DAAD ab 2008 das „Bi-nationale Pro-
motionsnetzwerk“ (PhD-Net) ausschreiben, das die
Hochschulen bei ihren Bemühungen unterstützen wird,
die Kooperation mit ausländischen Partnern zu intensi-
vieren. Im Rahmen von drei Förderlinien werden die erste
Kontaktaufnahme mit möglichen ausländischen Koopera-
tionspartnern, die Durchführung von Workshops bzw.
Summer-Schools zur Vorbereitung und Anbahnung bi-
nationaler Promotionsprogramme sowie die Durchfüh-
rung von Promotionsprogrammen zur Förderung der Pro-
motion ausländischer Doktoranden in Deutschland geför-
dert.

Nach dem Vorbild der Graduiertenkollegs der DFG sind
viele vergleichbare Einrichtungen entstanden, wie zum

Beispiel die Graduiertenschulen und -zentren an verschie-
denen Hochschulen. Mit vergleichbaren Einrichtungen
leisten außeruniversitäre Forschungseinrichtungen eben-
falls einen gewichtigen Beitrag zur Doktorandenausbil-
dung. Beispiele dafür sind die 49 bereits etablierten Inter-
national Max Planck Research Schools oder die 2005
begonnenen Helmholtz-Kollegs, die von der Helmholtz-
Gemeinschaft in enger Zusammenarbeit mit Hochschulen
organisiert werden. In mittlerweile fünf Helmholtz-Kol-
legs werden hochbegabte Doktorandinnen und Doktoran-
den für eine Laufbahn in Wissenschaft und Wirtschaft
qualifiziert.

In der Fraunhofer-Gesellschaft (FhG) arbeiten junge Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler während eines
Zeitraums von etwa fünf Jahren sowohl bei der Universi-
tät an assoziierten Lehrstühlen als auch in einem Institut
der FhG. Sie werden frühzeitig in anwendungsorientierte
Projekte eingebunden und erhalten zudem die Möglich-
keit zur Promotion. Damit wird eine Brücke geschlagen,
die den Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissen-
schaftlern weitere berufliche Perspektiven eröffnet. Die
FhG hat im Jahr 2007 das Programm „Fraunhofer-
Attract“ aufgelegt, das durch gezielte Rekrutierung und
Förderung exzellenter Wissenschaftler mit innovativen
Ideen dem Aufbau neuer Kompetenzen mit dem Potenzial
zur Erschließung neuer Geschäftsfelder, der Steigerung
der Erträge aus allen Verwertungsstrategien sowie auch
der Qualifikation des Führungspersonals dient. Im Zeit-
raum 2007 bis 2009 werden insgesamt 40 „Attract For-
schungsgruppen“ ausgeschrieben, jeweils dotiert mit ma-
ximal 2,5 Mio. Euro verteilt auf eine Laufzeit von fünf
Jahren.

Einen weiteren Schritt zur Stärkung der Nachwuchsförde-
rung stellt die Exzellenzinitiative dar, für die der Bund
75 Prozent der insgesamt 1,9 Mrd. Euro bereitstellt. Mit
einer der drei Förderlinien dieser Initiative werden Gra-
duiertenschulen mit jährlich rund einer Million Euro (zu-
züglich 20 Prozent Programmkostenpauschale) gefördert.
In der ersten Runde der Exzellenzinitiative wurden
18 Graduiertenschulen, in der zweiten Förderrunde wei-
tere 21 Graduiertenschulen ausgewählt (siehe Anlage 4).

Auch der von Bund und Ländern beschlossene Pakt für
Forschung und Innovation (Laufzeit 2006 bis 2010), der
den großen Forschungs- und Wissenschaftsorganisatio-
nen jedes Jahr einen Mittelzuwachs von mindestens drei
Prozent garantiert, setzt einen Schwerpunkt in der Nach-
wuchsförderung. Die Forschungs- und Wissenschafts-
organisationen sind angehalten, zusätzlich dauerhafte
Karrierechancen für den hochqualifizierten Nachwuchs
u. a. durch zusätzliche Promotionsstellen zu schaffen und
darüber hinaus die Maßnahmen zur Förderung von
Frauen in der Wissenschaft zu verstärken. Im Rahmen des
Pakts haben sich die Max-Planck-Gesellschaft zur Förde-
rung der Wissenschaften e. V. (MPG), die Fraunhofer-
Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung
e. V. (FhG), die Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher For-
schungszentren e. V., die Wissenschaftsgemeinschaft
Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. (WGL) und die DFG ver-
pflichtet, Maßnahmen für eine strukturierte, qualitativ
hochwertige und international konkurrenzfähige Förde-
rung des wissenschaftlichen Nachwuchses auszubauen.
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Der erste Monitoring-Bericht zum Pakt für Forschung
und Innovation kommt zu dem Ergebnis, dass die For-
schungsorganisationen und die DFG den wissenschaftli-
chen Nachwuchs umfangreich, vielfältig und qualitativ
hochwertig fördern. Der Umfang der Nachwuchsförde-
rung ist im Jahr 2006 nochmals deutlich gesteigert wor-
den. So wurden z. B. am 31. Dezember 2006 insgesamt
8 361 Doktoranten betreut (2005: 7 619). 

Im Rahmen des Wettbewerbsverfahrens bei der Leibniz-
Gemeinschaft können in der Förderlinie Nachwuchsför-
derung Vorhaben beantragt werden, die besonders qualifi-
zierten Hochschulabsolventinnen und -absolventen oder
Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern
die Arbeit in Leibniz-Instituten ermöglichen sollen. Eine
Möglichkeit für Vorhaben in dieser Förderlinie ist die
Einrichtung einer „Leibniz Graduate School“ zur gezielten
Nachwuchsförderung in Verbindung mit einer Hoch-
schule. In der Antragsrunde für das Haushaltsjahr 2007
wurden in dieser Förderlinie sechs Institutsanträge mit
insgesamt knapp 5 Mio. Euro Fördervolumen (2007: ca.
1,5 Mio. Euro) gebilligt, in der Antragsrunde für 2008
drei Anträge mit einem Volumen von rund 2 Mio. Euro
Fördervolumen (2008: ca. 0,5 Mio. Euro).

Personengebundene Förderung/Förderung von 
Nachwuchsgruppen

Im Rahmen der personengebundenen Förderung werden
junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler darin
unterstützt, ihre Forschungsarbeiten flexibel und unbüro-
kratisch voranzubringen; auch mit speziellen Fach-
programmen werden sie beim Aufbau unabhängiger For-
schungsgruppen unterstützt. 

Auch hierbei erfolgt das Gros der Förderung durch die
DFG: So können Nachwuchswissenschaftlerinnen und
-wissenschaftler für eine Projektleiterstelle die Finanzie-
rung der eigenen Stelle innerhalb von sechs Jahren nach

ihrer Promotion beantragen. Nachwuchsgruppen in Son-
derforschungsbereichen ermöglichen dem wissenschaftli-
chen Nachwuchs für eine begrenzte Zeit selbstständige
Forschungsarbeit, während das Heisenberg-Programm
zum Ziel hat, durch die Bewilligung eines Heisenberg-
Stipendiums oder einer Heisenberg-Professur junge Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich bereits für
die Hochschullehre qualifiziert haben, hochqualifiziert
sind und sich durch herausragende Leistungen ausgewie-
sen haben, zu fördern und damit der Wissenschaft zu er-
halten. Das Emmy-Noether-Programm gibt exzellenten
Nachwuchskräften die Chance, durch die Führung einer
Nachwuchsgruppe im Rahmen einer i. d. R. fünfjährigen
Förderung die Befähigung zum Hochschullehrer/Hoch-
schullehrerin zu erwerben. 

Die Max-Planck-Gesellschaft ermöglicht im Rahmen von
Selbständigen Nachwuchsgruppen jungen Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftlern frühzeitig selbständig und
eigenverantwortlich wissenschaftlich zu arbeiten. Dafür
wird jeder Gruppe ein eigenes Personal- und Sachmittel-
budget zur Verfügung gestellt. Daneben beteiligen sich
die Institute der Max-Planck-Gesellschaft in Kooperation
mit Universitäten mit der Einrichtung von Juniorprofes-
suren an der Qualifizierung von besonders geeigneten
Post-Doktoranden.

Wissenschaftliche Netzwerke wenden sich besonders an
Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissen-
schaftler in den Geistes- und Sozialwissenschaften mit
dem Ziel, ihnen die Möglichkeit zum ortsübergreifenden
themen- und aufgabenbezogenen Austausch zu geben.
Ein wissenschaftliches Netzwerk besteht aus einem festen
Personenkreis, der sich über einen definierten mehrjähri-
gen Zeitraum – bis zu drei Jahren – mit einer bestimmten
Thematik befasst, mit dem Ziel, ein identifizierbares Pro-
dukt zu erreichen. Zu diesem Personenkreis können auch
im Ausland tätige Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler gehören.
Technologieorientierte Nachwuchsgruppen des BMBF

Fördermaßnahme Mittel/Laufzeit

InnoProfile 127 Mio. Euro von 2005 bis 2013

Zentren für Innovationskompetenz 62 Mio. Euro von 2005 bis 2012 

NanoFutur 27 Mio. Euro von 2003 bis 2009
16 Mio. Euro von 2006 bis 2012

Softwaresysteme 7 Mio. Euro von 2003 bis 2009

Bernstein Zentren 1,6 Mio. Euro von 2004 bis 2010

Bernstein Preis 1,25 Mio. Euro pro Jahr 

BioFuture 75 Mio. Euro von 1998 bis 2010

BIONA – Bionische Innovationen für nachhaltige 
Produkte und Technologien

ca. 5 Mio. Euro von 2007 bis 2012

GO-Bio 150 Mio. Euro von 2006 bis 2016
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BMBF-Nachwuchsgruppen in der Grundlagenforschung

Fördermaßnahme Mittel/Laufzeit

Ethische, rechtliche und soziale Aspekte in den Lebens-
wissenschaften

5 Mio. Euro von 2004 bis 2011

Selbständige Forschungsgruppen in den Neuro-
wissenschaften

21 Mio. Euro von 2008 bis 2015

Allgemeinmedizin ca. 1 Mio. Euro von 2005 bis 2009

Bildgebende Verfahren, Gesundheitsforschung 18 bis 21 Mio. Euro von 2007 bis 2011

Klinische Forschergruppen für die 
Klinische Infektiologie

5,8 Mio. Euro von 2000 bis 2008
15 Mio. Euro von 2006 bis 2012

Molekulare Ernährungsforschung 9,1 Mio. Euro von 2007 bis 2012

Sozial-ökologische Forschung 14 Mio. Euro von 2002 bis 2007
15 Mio. Euro von 2008 bis 2013

Deutsches Zentrum für marine Biodiversität ca. 1,85 Mio. Euro von 2008 bis 2014
Mit dem vom BMBF finanzierten Heinz Maier-Leibnitz-
Preis (dotiert mit insgesamt 96 000 Euro; pro Auszeich-
nung mit jeweils 16 000 Euro) werden herausragende
Leistungen junger Nachwuchswissenschaftlerinnen und
-wissenschaftler gewürdigt. 

Mit der Jungen Akademie fördert das BMBF 50 junge
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich dem
interdisziplinären wissenschaftlichen Diskurs widmen
und sich gemeinsam an den Schnittstellen von Wissen-
schaft und Gesellschaft engagieren.

Die Helmholtz-Gemeinschaft bietet mit dem Konzept der
„Helmholtz-Nachwuchsgruppen“ den besten Nachwuchs-
wissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern
die Einrichtung und Leitung einer eigenen Nachwuchs-
gruppe, nach Möglichkeit in Verbindung mit einer ge-
meinsamen Berufung mit einer Hochschule auf eine
Juniorprofessur.

Auch durch die Förderung von hervorragenden jungen
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in technolo-
gieorientierten Nachwuchsgruppen oder Nachwuchsgrup-
pen in der Grundlagenforschung werden Möglichkeiten
eröffnet, mit einer eigenen Arbeitsgruppe neue For-
schungsansätze unabhängig zu bearbeiten.

Juniorprofessur

Mit der Einführung der Juniorprofessur hat die Bundes-
regierung Reformen auf den Weg gebracht, die den jun-
gen Nachwuchskräften in der Qualifikationsphase nach
der Promotion hervorragende Entfaltungsmöglichkeiten
bieten. Seit dem 1. Januar 2007 ist die Juniorprofessur im
Hochschulrecht aller Länder gesetzlich verankert. Die
Vorgriffförderung des Bundes ist mit ursächlich dafür,
dass innerhalb von drei Jahren (bis 31. Dezember 2004)
rund 800 Stellen an insgesamt 65 Hochschulen eingerich-

tet wurden. Ab dem Jahr 2005 wurden keine Förderungen
mehr bewilligt, sondern lediglich noch Auszahlungen für
Juniorprofessuren geleistet, die bis zum 31. Dezember
2004 besetzt wurden. 

Beschäftigungsbedingungen

Eine maßgebliche Voraussetzung dafür, dass Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler im deutschen Wissen-
schaftssystem ihren Karriereweg einschlagen bzw. nach
Rückkehr aus einem anderen System weiter verfolgen,
sind Beschäftigungsbedingungen, die einerseits eine at-
traktive Bezahlung ermöglichen und andererseits Mobili-
tätshindernisse vermeiden.

Für die Tarifbeschäftigten in der außeruniversitären For-
schung (Helmholtz-Gemeinschaft, FhG, MPG) stehen au-
ßertarifliche Instrumentarien zur Verfügung, die den
TVöD ergänzen. Dabei geht es um die Anrechung von
Zeiten, die in anderen Forschungseinrichtungen, an Uni-
versitäten oder in der Privatwirtschaft verbracht wurden
– ein in Anbetracht der den Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern abverlangten hohen Mobilität essentiel-
les Instrument – sowie um Zulagen zur Gewinnung und
zum Halten von qualifizierten Mitarbeitern (ca. 560 bis
820 Euro mtl.). Für die Gewinnung – insbesondere aus
dem Ausland und aus der Industrie – und das Halten von
besonders qualifizierten und hochtalentierten Spitzenwis-
senschaftlerinnen und -wissenschaftern wurde daneben
eine weitere Zulagenmöglichkeit zur Verfügung gestellt,
die es in Kombination mit der vorgenannten Zulage er-
laubt, Gehälter deutlich gegenüber den Tarifgehältern zu
erhöhen („Exzellenzsicherungsfonds“). Abgesehen vom
Optimierungsbedarf bei diesen Zulageninstrumenten stel-
len sich damit die Beschäftigungsbedingungen in den
Punkten Bezahlung und Mobilitätssicherung insgesamt
als ausreichend attraktiv dar. Ab dem Haushaltsjahr 2008
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werden diese Zulageninstrumentarien zu einer einheitli-
chen Zulagenregelung zusammengefasst. Diese wird
auch den Forderungen der Forschungseinrichtungen nach
weniger Bürokratie und größerer Flexibilität Rechnung
tragen.

Für die Tarifbeschäftigten an den Universitäten gilt nun-
mehr der TV-L, der in einer Wissenschaftssparte ebenfalls
die erforderliche Anrechnung von Vorzeiten sicherstellt
und tarifliche Zulagenmöglichkeiten vorsieht. Einwir-
kungsmöglichkeiten des Bundes zur großzügigeren Aus-
gestaltung bestehen aufgrund der ausschließlichen Län-
derzuständigkeit nicht.

Für Wissenschafterinnen und Wissenschaftler in der
W-Besoldung gibt es im Prinzip keine starren, einengen-
den Obergrenzen für die Bezahlung mehr. Außerdem
wurde die Möglichkeit geschaffen, Einkommensbestand-
teile aus von der Privatwirtschaft eingeworbenen Dritt-
mittel zu erhalten (so genannte Forschungszulage). Dies
fördert die Gewinnung nationaler und internationaler
Spitzenwissenschaftler. 

Stärkung der Internationalisierung

Ein wichtiger Aspekt der Förderung des wissenschaftli-
chen Nachwuchses betrifft den internationalen Austausch
junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler: Mobi-
lität über Ländergrenzen hinweg kann in ihrem Wert für
die Hochschul- und Forschungslandschaft kaum hoch ge-
nug eingeschätzt werden. Ein oftmals diskutierter „Brain
drain“, also der Verlust deutscher Talente an das Aus-
land, lässt sich statistisch nicht belegen. Da u. a. nach
wie vor kein bundesweites Meldesystem über die Mobili-
tät deutscher und ausländischer Wissenschaftler existiert,
ist die Datenlage zu Abwanderung und Rückkehr des wis-
senschaftlichen Nachwuchses lückenhaft. In jedem Fall
bleibt es eine zentrale Aufgabe, Bedingungen zu schaffen,
damit die besten Nachwuchswissenschaftlerinnen und
-wissenschaftler in Deutschland ein attraktives For-
schungsumfeld finden und in Deutschland gehalten oder
nach Deutschland zurück gewonnen werden. 

Neben der strukturellen Verbesserung der Forschungsbe-
dingungen, die für die Universitäten mit der Exzellenzini-
tiative und in der außeruniversitären Forschung mit dem
Pakt für Forschung und Innovation angestoßen wurden,
wird der Hochschulpakt 2020, der im Sommer 2007 zwi-
schen Bund und Ländern vereinbart wurde, zusätzliche
Beschäftigungsperspektiven im deutschen Hochschulsys-
tem schaffen. 

Rückkehrwilligen Auslandswissenschaftlerinnen und -wis-
senschaftlern soll die professionelle Wiedereingliederung
durch Informations- und Beratungsangebote erleichtert
werden. Über Büros und Kontaktstellen im Ausland leisten
der DAAD und die Alexander von Humboldt-Stiftung (AvH)
einen maßgeblichen Beitrag zur Betreuung deutscher
Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler im
Ausland. Diesem Ziel dient auch das Mobilitätsnetzwerk
der AvH, das über ein Webportal und mit einem Bera-
tungsteam Informationen auch über Stellenangebote in
Deutschland bietet.

An deutsche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in
den USA und Kanada richtet sich die von DAAD, AvH
und DFG getragene Gemeinschaftsinitiative GAIN (Ger-
man Academic International Network), ein Kommunika-
tions- und Informationsnetzwerk mit mittlerweile ca.
1 400 Mitgliedern. Im Rahmen von regelmäßigen Jahres-
und Regionaltreffen informiert GAIN über aktuelle Ent-
wicklungen im deutschen Wissenschafts- und For-
schungssystem, über berufliche Chancen und Rückkehr-
möglichkeiten. 

Mit dem Forschungsstipendienprogramm gibt die Stif-
tung DGIA Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern
aus den Auslandsinstituten in unmittelbarem Anschluss
an ihren mindestens dreijährigen Arbeitsvertrag die Mög-
lichkeit einer einjährigen Kooperation mit einer For-
schungs- bzw. Hochschuleinrichtung vorzugsweise in
Deutschland. Es soll damit u. a. die Reintegration der bes-
ten wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Stiftung in das deutsche Wissenschaftssystem vorbe-
reiten und die Vernetzung zwischen Auslandsinstituten
und deutschen Forschungseinrichtungen verstärkt werden.

Am 7. November 2006 wurde bereits zum dritten Mal der
mit bis zu 1,2 Mio. Euro pro Preisträger dotierte Sofja-
Kovalevskaja-Preis der Alexander von Humboldt-Stif-
tung vergeben, der exzellenten Nachwuchskräften den
Aufbau einer eigenen Nachwuchsgruppe ermöglichen
soll. Der Preis richtet sich ausdrücklich auch an deutsche
Nachwuchskräfte im Ausland.

Auch die vom DAAD vergebenen Promotionsstipendien
für Doktoranden für weiterqualifizierende Studien- und
Forschungsaufenthalte im Ausland tragen dazu bei, dass
die internationale Kooperation bereits zu Beginn einer
Wissenschaftlerkarriere auf- und ausgebaut werden kann.

Erwähnt werden soll auch das NIH/DFG Research Career
Transition Awards Program: Die DFG hat mit den National
Institutes of Health (NIH) in den USA ein gemeinsames
Förderprogramm ins Leben gerufen, das jungen Nach-
wuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern die
Möglichkeit geben soll, über einen zusammenhängenden
Zeitraum von fünf bis sechs Jahren Forschungsarbeiten
zunächst an einem der NIH-Institute in den USA und im
Anschluss daran an einer deutschen Forschungseinrich-
tung durchzuführen.

Forschung

Zu konstatieren ist ein erhebliches Informationsdefizit:
Zur Situation des wissenschaftlichen Nachwuchses in
Deutschland liegen bislang nur unzureichende und zum
Teil wenig belastbare Informationen vor. 

Die Vorlage des ersten Bundesbericht zur Förderung des
Wissenschaftlichen Nachwuchses (BuWiN) zielt nicht
zuletzt darauf, Informationsdefizite und Handlungsdesi-
derate zu identifizieren. Der Bericht macht auf erhebli-
chen Forschungsbedarf aufmerksam, auf den durch eine
Verstärkung der Forschung reagiert werden muss. Im
Weiteren ist beabsichtigt, ein Berichtssystem zur Lage
und zur Weiterentwicklung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses in Deutschland zu etablieren.
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Förderung durch die anderen Bundesressorts

Auch im Rahmen der Ressortforschung werden eine Viel-
zahl junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler di-
rekt oder mittelbar durch die Bundesregierung gefördert.
Das Spektrum der Förderung durch die einzelnen Bun-
desressorts ist dabei äußerst vielfältig. Eine detaillierte
Übersicht über die Einzelmaßnahmen der Bundesressorts
zur direkten bzw. mittelbaren Förderung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses kann an dieser Stelle nicht ge-
leistet werden. Im Folgenden wird das Spektrum der För-
derung lediglich exemplarisch skizziert. 

In der Regel erhalten vor allem Doktorandinnen und Dok-
toranden durch Bearbeitung spezieller Themengebiete die
Möglichkeit zur wissenschaftlichen Qualifizierung. Pro-
movierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler können
sich im Rahmen von Postdoc-Stellen weiterqualifizieren.
Auch die Betreuung von Diplom- und Studienarbeiten ist
gängige Praxis.

Zum Teil werden den Nachwuchswissenschaftlerinnen
und -wissenschaftlern dafür Stipendien, zum Teil die zeit-
lich befristete Mitarbeit in Forschungseinrichtungen und
Behörden des Bundes angeboten. Neben Haushaltsmit-
teln werden dabei üblicherweise auch von den Einrich-
tungen eingeworbene Drittmittel eingesetzt.

Einen wichtigen Beitrag bei der Förderung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses liefern die Ressortforschung-
seinrichtungen des Bundes163. Viele dieser Einrichtungen
verfügen inzwischen über spezielle Programme für junge
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Beispiels-
weise betreiben im Geschäftsbereich des BMWi die Bun-
desanstalt für Materialforschung- und -prüfung (BAM),
die Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) und die
Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe
(BGR) schon seit vielen Jahren erfolgreich je ein Dok-
torandenprogramm. Auf diese Weise erhalten derzeit ca.
100 junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die
Möglichkeit, angewandte Forschung auf den Arbeitsge-
bieten dieser drei Bundesanstalten zu betreiben. Weitere
Doktorandinnen und Doktoranden arbeiten im Rahmen
von Drittmittelprojekten. Junge, promovierte Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler sind in Postdoc-Pro-
grammen oder in Drittmittelprojekten zeitlich befristet tä-
tig. Die Bundesanstalten verfügen darüber hinaus über

Programme zur zeitlich befristeten Beschäftigung oder
zur Betreuung und Weiterbildung herausragender junger
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, insbesondere
aus dem Ausland. Die Teilnahme, vor allem auch die ak-
tive Beteiligung, von Nachwuchswissenschaftlerinnen
und Nachwuchswissenschaftlern an Konferenzen und Ta-
gungen wird gefördert. In geeigneten Fällen werden da-
rüber hinaus Auslandsaufenthalte an Partnerorganisatio-
nen realisiert. 

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
(BAuA) im Geschäftsbereich des BMAS bietet u. a. je-
dem forschenden Fachbereich die Möglichkeit, jeweils
einen Doktoranden bzw. eine Doktorandin für die Dauer
von jeweils zwei Jahren mit der Hälfte der Wochenar-
beitszeit zu beschäftigen. Die Betreuung der Doktoranden
erfolgt in enger Kooperation mit den ausbildenden Uni-
versitäten. Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) im
Geschäftsbereich des BMVBS vergibt regelmäßig For-
schungsaufträge an Universitäten, in dessen Rahmen Dis-
sertationen erarbeitet werden, und stellt junge Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler zur Bearbeitung von
Forschungs- und Entwicklungsprojekten ein. Zum zeit-
lich befristeten Austausch von wissenschaftlichen Mitar-
beitern zwischen Forschungsinstituten und dem DWD
werden dafür ab dem Jahr 2007 jährlich rund 1 Mio. Euro
zur Verfügung gestellt. 

Exemplarisch für die Gewährung von Stipendien kann
auf die Initiative der Deutschen Rentenversicherung
Bund verwiesen werden, die im Forschungsnetzwerk „Al-
terssicherung“ überdurchschnittlich qualifizierte Nach-
wuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern über
einen Zeitraum von in der Regel zwei Jahren mit einem
Stipendium von monatlich 900 Euro fördert. In den Jah-
ren 2002 bis 2008 wurden insgesamt 14 Stipendien für
die Bearbeitung von Forschungsprojekten zum Thema
„Alterssicherung“ vergeben. Zur Flankierung dieser For-
schungsaktivitäten wurden darüber hinaus Graduierten-
kolloquien einrichtet und Mittel für wissenschaftliche
Veröffentlichungen zur Verfügung gestellt. 

Mit dem Ziel der Einbindung Deutschlands in interna-
tionale Wissenschafts- und Forschungskooperationen
fördert zum Beispiel auch das AA Stipendien und For-
schungspreise von DAAD und AvH, um überdurch-
schnittlich begabten ausländischen Nachwuchswissen-
schaftlerinnen und -wissenschaftlern Studien- und
Forschungsaufenthalte in Deutschland zu ermöglichen.
Das AA hat dafür im Jahr 2006 insgesamt über 100 Mio.
Euro zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus unterstützt
das AA mit Sondermitteln die Finanzierung der Teil-
nahme deutscher Wissenschaftler an Tagungen und Vor-
tragsreisen im Ausland über die DFG (im Jahr 2006 mit
2,6 Mio. Euro) und fördert unter anderem auch die inter-
nationale Zusammenarbeit zum Thema „Deutschland-
und Europastudien“ durch Vergabe von Mitteln zur Un-
terstützung deutschsprachiger Studiengänge und Fakultä-
ten an ausländischen Hochschulen. 

163  Seit 2004 evaluiert der Wissenschaftsrat auf Bitte der Bundesregie-
rung die Einrichtungen mit Ressortforschungsaufgaben. Im Januar
2007 hat dieser die „Empfehlungen zur Rolle und zukünftigen Ent-
wicklung der Bundeseinrichtungen mit FuE-Aufgaben“ verabschie-
det, denen nach Auswertung der verbleibenden Evaluationen gegen
Ende 2009 eine weitere Gesamtstellungnahme folgen soll. Ebenfalls
im Januar 2007 haben die Bundesministerien „Zehn Leitlinien einer
modernen Ressortforschung“ formuliert, die durch ein am 11. De-
zember 2007 durch die Bundesregierung verabschiedetes „Konzept
einer modernen Ressortforschung“ insbesondere in den Bereichen
Forschungs- und Entwicklungsmanagement, Qualitätssicherung,
wissenschaftliche Vernetzung sowie Koordinierung der Ressortfor-
schung konkretisiert werden.
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4.2 Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses durch die Landes-
regierungen

4.2.1 Rechtliche Grundlagen
Die allerwenigsten jungen Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler suchen ihre Hochschule nach den rechtli-
chen Rahmenbedingungen aus; ihre Entscheidung folgt
eher anderen ‚Gesetzen’. Dennoch betreffen die Regelun-
gen in Bundes- und Ländergesetzen die Bedingungen und
möglichen Abläufe sowie die Inhalte und Rahmenbedin-
gungen ihrer Ausbildung. Sie haben insofern erheblichen
Einfluss auf die Karriere des wissenschaftlichen Nach-
wuchses. Nachfolgend wird vorrangig der Grad der Ho-
mogenität und Diversität der Landesgesetzgebung im Be-
reich des wissenschaftlichen Nachwuchses skizziert. Das

nachfolgende Verzeichnis bietet einen Überblick über den
aktuellen Stand der Novellierungen und damit über die in
diese Analyse einbezogenen Hochschulgesetze der
Länder (LHG)164. Bereits an dieser Stelle sei darauf hin-
gewiesen, dass der Verzicht auf eine Regelung im jeweili-
gen Landeshochschulgesetz nicht immer eine Deregulie-
rung oder eine Weitergabe der Regelungsbefugnis an die
Hochschulen bedeuten, sondern auch auf andere Instru-
mente verweisen kann.

164 Die Synopse der landeshochschulgesetzlichen Regelungen zur Nach-
wuchsförderung basiert auf einer Synopse zum Themenbereich Pro-
motion aus dem Jahr 2003 (Moes 2003). Eine Zusammenstellung der
Promotionsparagrafen stellt z. B. auch die Hochschulrektorenkonfe-
renz zur Verfügung (Hochschulrektorenkonferenz I 2007). 
Ta b e l l e  31

Verzeichnis der aktuellen Landeshochschulgesetze

Abk. Bundesland Gesetz Fassung vom
BB Brandenburg Gesetz über die Hochschulen des Landes Bran-

denburg – Brandenburgisches Hochschulgesetz 
(BbgHG)

11.5.2007 (GVBl. I Brandenburg S. 94) 
(vierte Novelle zum Sommer 2008 ge-
plant)

BE Berlin Gesetz über die Hochschulen im Land Berlin – 
Berliner Hochschulgesetz (BerlHG)

12.7.2007 (GVBl. Berlin S. 278)

BW Baden-
Württemberg

Gesetz über die Hochschulen und Berufs-
akademien in Baden-Württemberg 
(Landeshochschulgesetz – LHG)

19.12.2005 (GBl. Baden-Württemberg 
S. 794) (Novelle in Diskussion)

BY Bayern Bayerisches Hochschulgesetz (BayHSchG) 09.05.2007 (GVBl. Bayern S. 320)
HB Bremen Bremisches Hochschulgesetz (BremHG) 9.5.2007 (Brem.GBl S. 339)
HE Hessen Hessisches Hochschulgesetz (HSchulG HE) 18.12.2006 (GVBl. I Hessen S. 713)
HH Hamburg Hamburgisches Hochschulgesetz (HmbHG) 26.6.2007 (GVBl. I Hamburg S. 192)
MV Mecklenburg-

Vorpommern
Gesetz über die Hochschulen des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern (Landeshochschulgesetz – 
LHG M-V)

10.7.2006 (GVOBl. Mecklenburg-
Vorpommern S. 539)

NI Nieder-
sachsen

Niedersächsisches Hochschulgesetz (NHG) 26.2.2007 (GVBl. Niedersachsen S. 69)

NW Nordrhein-
Westfalen

Hochschulfreiheitsgesetz (HFG) 31.10.2006 (GVBl. Nordrhein-Westfalen 
S. 474)

RP Rheinland-
Pfalz

Hochschulgesetz (HochSchG) 19.12.2006 (GVBl. Rheinland-Pfalz 
S. 438)

SH Schleswig-
Holstein

Gesetz über die Hochschulen und das Univer-
sitätsklinikum Schleswig-Holstein – Hoch-
schulgesetz (HSG)

28.2.2007 (GVOBl. Schleswig-Holstein 
S. 184)

SL Saarland Gesetz über die Universität des Saarlandes (UG) 12.7.2006 (Amtsbl. Saarland S. 1226). 
SN Sachsen Sächsisches Hochschulgesetz (SächsHG) 15.12.2006 (SächsGVBl. S. 515) 

(Novelle in Diskussion)
ST Sachsen-

Anhalt
Hochschulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt 
(HSG-LSA)

21.3.2006 (GVBl. Sachsen-Anhalt S. 102, 
124)

TH Thüringen Thüringer Hochschulgesetz (ThürHG) 21.12.2006 (GVBl. Thüringen S. 601)
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Die Promotion als Recht und Pflicht der Universität

Die Wissenschaftslandschaft ist auch in Bezug auf die
Qualifizierung des wissenschaftlichen Nachwuchses in
Bewegung: die Forschung in den außeruniversitären For-
schungseinrichtungen wird zu einem nennenswerten Teil
von Promovierenden und Postdoktoranden getragen, für
die in den letzten Jahren verstärkt eine Unterstützungs-
struktur zur Qualifizierung aufgebaut wird. Deutlich wird
auch, dass Fachhochschulen eine nicht geringe Rolle in
der Forschung spielen; zusätzlich lässt die Etablierung
des Bachelor-Master-Systems (BA/MA) die Unterschiede
zwischen Universitäten und Fachhochschulen verschwim-
men. Hinzu kommen verstärkte Neugründungen privater
Hochschulen durch Stiftungen oder Unternehmen wie
auch als ‚Zweigstellen’ von Universitäten aus anderen
Ländern. 
Das Promotionsrecht (und auch das Recht zur Habili-
tation) ist traditionell ausschließlich den Universitäten
vorbehalten (Hartmer/Detmer 2004, Kap. III Rn. 7) und
daher grundsätzlich auf diese beschränkt. Damit überneh-
men sie nicht nur Funktionen im Rahmen der Rekru-
tierung für Professuren an den eigenen Einrichtungen,
sondern auch für die entsprechenden Positionen an den
Fachhochschulen (Fachhochschulprofessuren) und in den
außeruniversitären Forschungseinrichtungen.
In den Gesetzen wird generell den in der Regel staatli-
chen Universitäten das Promotions- und Habilitationsre-
cht verliehen sowie zum Teil weiteren Hochschulen165.
Zumeist kann nicht nur den staatlichen, sondern auch den
staatlich anerkannten privaten Hochschulen das Promo-
tionsrecht und mit Ausnahmen auch das Habilitations-
recht gewährt werden166. In der Regel muss das zustän-
dige Ministerium die Gleichwertigkeit feststellen oder die
entsprechenden Ordnungen genehmigen167. In einigen Fäl-
len bedarf es – besonders im Fall einer namentlichen
Benennung der berechtigten Hochschulen – für die Er-
weiterung des Promotionsrechtes einer Gesetzesänderung.
Da es meist nur wenige nichtstaatliche Hochschulen in
einem Bundesland gibt, werden die Rechte zum Teil für
diese einzeln spezifiziert (wie etwa für theologische
Hochschulen oder die Universitäten der Bundeswehr in
München (BY Artikel 82)  und Hamburg (HH § 112). In
Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Sachsen-
Anhalt wird die Kooperation mit Fachhochschulen168

oder außeruniversitären Forschungseinrichtungen169 bei
der Promotion im Zusammenhang mit dem Promotions-
recht explizit benannt, in acht anderen Landeshochschul-
gesetzen finden sich Regelungen zur Fachhochschulko-
operation im Zusammenhang mit der Promotion.
Das Recht zur Verleihung der Ehrendoktorwürde ist
entsprechend an das Promotionsrecht gekoppelt. In sechs

Ländern wird dies in den Landeshochschulgesetzen nicht
gesondert geregelt (BW, BY, HB, HH, NI, RP) und in sie-
ben Ländern lediglich als Möglichkeit benannt, deren De-
tails explizit oder implizit den Promotionsordnungen
überlassen werden. Auch die Formulierungen in Berlin,
Sachsen und Sachsen-Anhalt schränken die Möglich-
keiten der Universitäten für die Vergabe kaum ein170. 

Das Hochschulrahmengesetz (HRG) definiert Nach-
wuchsförderung als Aufgabe der Hochschulen; die staat-
liche Finanzierung soll sich u. a. daran ausrichten. Das
HRG sieht vor, dass die Nachwuchsförderung regelmäßig
bewertet wird (HRG § 6) und das Ergebnis veröffentlicht
werden soll. Eine Umsetzung im Rahmen einer allgemein
formulierten Bewertungs- und Berichtspflicht wurde von
vier Ländern vorgenommen, hierzu zählen die allgemei-
nen Regelungen in Bayern, Rheinland-Pfalz und Sach-
sen-Anhalt; daneben sollen in Hessen explizit die durch-
geführten wissenschaftlichen Qualifizierungsverfahren
Anhaltspunkt für die Bewertung sein171. Andere Länder
differenzieren die Bewertungs- und Berichtspflicht zu-
sätzlich, wie z. B. in interne und externe Evaluierung – so
Baden-Württemberg, Hamburg, das Saarland und
Thüringen1721. In Sachsen werden die Zahl der laufenden
und abgeschlossenen Promotions- und Habilitations-
verfahren von der Berichtspflicht umfasst173. Teilweise
wird die Nachwuchsförderung allgemein auch als mögli-
cher Bereich von Ziel- und Leistungsvereinbarungen ge-
nannt174. Unabhängig von expliziten Formulierungen in
den Landeshochschulgesetzen können Verpflichtungen
dieser Art auch über Hochschulverträge oder Zielverein-
barungen getroffen werden, so werden beispielsweise in
den Berliner Hochschulverträgen die Universitäten ver-
pflichtet, über die „Förderung des wissenschaftlichen
Nachwuchses einschließlich der Promotionen von Fach-
hochschulabsolventen und -absolventinnen“ Bericht zu
erstatten, oder ist die Nachwuchsförderung in Bremen
Gegenstand von Berichten zum Qualitätsmanagement
oder der Leistungsvereinbarungen bzw. der leistungsbe-
zogenen Mittelvergabe. 

Berichtspflicht zur Nachwuchsförderung

175

165 Meist Hochschulen der Künste, in Baden-Württemberg auch den Pä-
dagogischen Hochschulen, mit Einschränkungen, zum Teil unter de-
ren namentlicher Nennung (BB § 18 Abs. 1, BE § 2 Abs. 5, BY
Artikel 81, HH § 112 Abs. 4, MV § 2 Abs. 2, SH § 54 Abs. 5, ST
§ 17 Abs. 6, TH § 54 Abs. 1 i. V. m. § 1 Abs. 1).

166 Kein Habilitationsrecht in Sachsen-Anhalt (ST § 106).
167 Z. B. ST § 106 Abs. 2, 3, in HB § 65 Abs. 1 bzw. beim Habilitations-

recht § 112 Abs. 4.
168 MV § 2 Abs. 2, NI § 9 Abs. 1, ST § 17 Abs. 6.
169 NI § 9 Abs. 1, ST § 17 Abs. 6.

170 BB § 1 Abs. 1, BE § 2 Abs. 5, HE § 31 Abs. 5, MV § 43 Abs. 3, NW
§ 67 Abs. 3, SH § 54 Abs. 3, SL § 64 Abs. 3, SN § 27 Abs. 3, ST
§ 18 Abs. 8, TH § 54 Abs. 2.

171 BY Artikel 10, HE § 36 Abs. 3, RP § 5, ST § 3 Abs. 14.
172 BW § 5 Abs. 1, HH § 3 Abs. 2, SL § 5, TH § 8.
173 SN § 35.
174 HE § 88 Abs. 2, NI § 1, SL § 7 Abs. 2, ST § 57 Abs. 2, TH § 12

Abs. 2.

Spezifizierung 
der Berichts-

pflicht

Allg. Berichts-
pflicht

Keine Verpflich-
tung im LHG175

BW, HH, SL, SN, 
TH

BY, HE, RP, ST BE,BB, HB, MV, 
NI, NW, SH

175 Dies schließt andere Formen der Verpflichtung nicht aus, wie z. B. in
den Berliner Hochschulverträgen, die sich auch aus impliziten Ver-
pflichtungen im Landeshochschulgesetz ergeben können, wie den
allgemeinen Berichtspflichten oder leistungsbezogener Mittelvertei-
lung z. B. in HB § 4 Abs. 9, § 69 Abs. 3 oder § 105a.
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Stellung des wissenschaftlichen Nachwuchses an den 
Hochschulen

Nicht nur begrifflich ist der „wissenschaftliche Nach-
wuchs“ schwierig abzugrenzen. Auch seine Stellung
innerhalb der Hochschulen ist zumeist unklar. Relativ
einheitlich stellt sich die Sachlage für die Juniorprofes-
sorinnen und Juniorprofessoren dar: sie sind an der Uni-
versität beschäftigt, über ihre Beschäftigung als Hoch-
schullehrer sind sie Mitglieder der Universität und
innerhalb dieser Gruppe in den akademischen Gremien
vertreten176. Unterschiede zwischen den Ländern beste-
hen unter anderem in der Bezeichnung der Juniorprofes-
sorinnen und -professoren177.

Eher uneinheitlich stellt sich dagegen die Situation der
Promovierenden oder Habilitierenden dar. Wenn sie nicht
an der Universität beschäftigt sind, an der sie sich qualifi-
zieren, werden sie in der Regel auch nicht als Promovie-
rende oder Habilitierende registriert, was unter anderem
Konsequenzen für die Erfassung bzw. Sichtbarkeit in Be-
richten und Statistiken hat: wie viele Promovierende zu
einem bestimmten Zeitpunkt an einer Doktorarbeit arbei-
ten, lässt sich in Deutschland anders als in anderen Län-
dern bislang allenfalls schätzen. Habilitationsprojekte
außerhalb der Universität lassen sich dabei ähnlich
schlecht erfassen wie laufende Promotionen.

Den Auftrag zur Immatrikulation aller Doktoranden be-
kommen die Hochschulen aktuell in neun Ländern178.
Nicht geregelt wird dies in den übrigen Ländern, auch
wenn eine Einschreibung mit dem Studienziel Promotion
dort je nach Hochschule auch möglich ist. Die Einschrei-
bungsverpflichtung beziehen die Landeshochschulge-
setze dabei in Berlin und Baden-Württemberg explizit nur
auf die nicht an der Hochschule Beschäftigten, die Rege-
lung in Rheinland-Pfalz bestimmt, dass außerhalb der
Hochschule berufstätige Promovierende auf die Ein-
schreibung verzichten können179. Für die Einschreibung
als Doktorand gilt teilweise eine zeitliche Begrenzung
durch die Immatrikulations- oder Promotionsordnun-
gen180. 

Immatrikulation der Promovierenden

Von der Immatrikulation zu unterscheiden ist die Frage
nach der Mitgliedschaft an der Hochschule. Bei Fehlen
einer ausdrücklichen Regelung sind Promovierende als
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hochschulen und
als Immatrikulierte bereits implizit Mitglieder der Hoch-
schule. Dies trifft auf Brandenburg, Bayern, Hessen,
Sachsen und Thüringen zu. Explizit als Mitglieder der
Hochschule benannt ist die Gruppe der Doktoranden in
elf Ländern181. Dies beschränkt sich in Bremen und
Rheinland-Pfalz auf die immatrikulierten Doktoranden
und unterscheidet sich damit nicht von der Situation ohne
ausdrückliche Regelung. In Sachsen-Anhalt wird in die-
ser Frage auf die Grundordnung der Hochschulen verwie-
sen. In Hessen und Thüringen werden die „zur Promotion
oder zur Habilitation Zugelassenen“ als „Angehörige“ der
Universität (nicht als Mitglieder und ohne entsprechende
Rechte in der Selbstverwaltung) definiert, wenn sie nicht
als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt oder als
Studierende immatrikuliert sind182. 

Promovierende als Mitglieder an den Hochschulen

Die Vertretung der Doktoranden in den akademischen
Gremien folgt zwei verschiedenen Modellen. In Bremen
und Mecklenburg-Vorpommern werden die Doktoranden
in einer einheitlichen Gruppe, d. h. in der Gruppe der aka-
demischen Mitarbeiter, in den Gremien vertreten183. In
sieben Ländern finden die Doktoranden sich getrennt
wieder: die als Mitarbeiter an der Hochschule Beschäftig-
ten sind über die entsprechende Gruppe vertreten, die
Doktoranden in der Gruppe der Studierenden. In Rhein-
land-Pfalz wird zusätzlich die 2003 neu geschaffene Per-
sonalkategorie der „Doktoranden“ der Gruppe der Studie-
renden zugeordnet184. In Baden-Württemberg sind nur die
immatrikulierten Doktoranden in der Gruppe der Studie-
renden vertreten. Dies entspricht der Situation in den fünf

176 Die Mitgliedschaft von Juniorprofessor/-innen ist durch ihre haupt-
berufliche Tätigkeit an der Hochschule gegeben entsprechend HRG
§ 36 bzw. HRG § 42. Ihre Zuordnung innerhalb der Selbstverwal-
tungsgremien zur Gruppe der Hochschullehrer/-innen ergibt sich
nach HRG § 37. 

177 Zu Parallelen und Unterschieden der Juniorprofessur gegenüber der
Professur in den Regelungen der Landeshochschulgesetze, vgl. auch
Pasternack 2006.

178 BE § 25 Abs. 4, BW § 38 Abs. 5, HB § 34 Abs. 3, HH § 70 Abs. 5,
MV § 44 Abs. 1, NI § 9 Abs. 2, NW § 67 Abs. 5 (bezieht sich nur auf
Promovierende in Promotionsstudiengängen), RP § 34 Abs. 1, SH
§ 43. Im Saarland (SL § 71) „schreiben sich Studierende mit dem
Ziel der Promotion ein“ und sind dadurch auch Mitglieder der Uni-
versität, zurückmelden können sie sich nur in Verbindung mit der Zu-
lassung zu einem Promotionsstudiengang oder der Betreuung durch
eine/n Hochschullehrer/in. 

179 BE § 25 Abs. 4, BW § 38 Abs. 5, RP § 34 Abs. 1, dort werden zu-
sätzlich Berufstätige ausgenommen, wenn sie auf die Einschreibung
verzichten. 

180 BY Artikel 57 Abs. 2 setzt eine Regelstudienzeit für Promotionsstu-
diengänge auf max. 3 Jahre fest, BW § 38 Abs. 5, MV § 44 Abs. 1,
NW § 67 Abs. 5, SH § 43 verweisen an die Ordnungen

Doktorand/-innen 
werden immatrikuliert: Keine Regelung: 

BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, 
RP, SH, SL

BB, BY, HE, SN, 
ST, TH

181 BE § 25 Abs. 4, BW § 9 Abs. 1, HB § 5 Abs. 1, HH § 8 Abs. 1, MV
§ 50 Abs. 1, NI § 16 Abs. 1, NW § 9 Abs. 1, RP § 36 Abs. 1, SH § 13
Abs. 1, SL § 11 Abs. 1, ST § 58

182 HE § 8, TH § 20. 
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Mitarb., 
Immatri-

kulierte und 
Verweis auf 
Grundord-

nung
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schaft nur 
für Mitar-
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-innen und 
Immatri-
kulierte

Keine 
Regelung/ 
nur Mit-
arb. und 
Immatri-
kulierte

BE, BW, HH, 
MV, NI, NW, 
SH, SL

ST HB, RP BB, BY, HE, 
SN, TH

183 HB § 5 Abs. 3, MV § 52 Abs. 2 Nr. 3.
184 RP § 56 Abs. 5 Satz 2
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Ländern, in denen gesetzlich diese Frage nicht geregelt
wird. Dort sind diejenigen Promovierenden nicht reprä-
sentiert, die an der Universität weder beschäftigt noch
eingeschrieben sind. In Hamburg und Sachsen-Anhalt ha-
ben die Regelungsbefugnis die Hochschulen185.

Gremienvertretung der Promovierenden

Zugang zur Promotion

Die Zulassung zur Promotion an einer Hochschule war in
der Vergangenheit nicht unbedingt an einen vorherge-
henden Studienabschluss gebunden. In manchen Fächern
werden bis heute ‚grundständige Promotionen’ als ein erster
Studienabschluss abgelegt186. Allerdings wird die Promo-
tion in den Landeshochschulgesetzen einheitlich als eine
dem ersten berufsqualifizierenden Abschluss nachge-
lagerte Qualifikationsphase bewertet187. Ein Studienab-
schluss wird daher zu einer gesetzlich definierten Vorbe-
dingung der Zulassung zur Promotion. Regelungen hierzu
sind in der Regel länderspezifisch und zum Teil sehr un-
terschiedlich. Unter anderem muss dabei geklärt werden,
unter welchen Bedingungen ein BA-Abschluss für die Zu-
lassung zur Promotion ausreicht. Diese Frage wird auch
europaweit derzeit noch unterschiedlich beantwortet. 

Gleichzeitig spielt bei der Zulassung auch die Frage des
Zugangs zur Promotion für Fachhochschulabsolventenin-
nen und -absolventen eine Rolle. Seit Beginn der 1990er
Jahre ist eine Verbesserung dieses Zugangs ein explizites
Anliegen der Länder. Die Promotionszahlen von FH-
Absolventen sind indes noch eher gering188. Deswegen
enthalten mittlerweile die entsprechenden Landeshoch-
schulgesetze auch Regelungen zur Kooperation der
Universitäten mit Fachhochschulen in unterschiedlichen
Aspekten der Promotionsverfahren. Die Etablierung der
gestuften Studienabschlüsse an den Universitäten und
Fachhochschulen kann ebenfalls dazu beitragen, FH-Ab-
solventen künftig verbesserte Zugangsmöglichkeiten zur
Promotion an Universitäten zu bieten.

Auch wenn die Zulassungsvoraussetzungen zur Promo-
tion zum Teil recht unterschiedlich sind, lässt sich als Er-
gebnis der Einführung von BA- und MA-Abschlüssen
formulieren, dass generell ein MA als Regelabschluss für
die Zulassung zur Promotion vorgesehen wird189, wie dies
im Übrigen auch der Empfehlung der KMK (2000) ent-
spricht. Allgemeinere Formulierungen zielen auf die Be-
rücksichtigung der ‚alten’ universitären Magister-/Magis-
tra-, Diplom- und Staatsexamen-Abschlüsse und binden
die Zulassung zur Promotion an eine Regelstudienzeit
von vier Jahren bzw. acht Semestern oder an einen „uni-
versitären Abschluss mit Ausnahme eines Bachelor“
(NW). In Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt wird
explizit der BA von der Zugangsberechtigung zur Promo-
tion ausgenommen190. Summarisch genannt werden alle
MA- oder Diplom-Abschlüsse in Niedersachsen und
Sachsen; ausdrücklich gleichgestellt werden die MA-Ab-
schlüsse von Fachhochschulen denen an Universitäten in
Bayern, Schleswig-Holstein und Thüringen191. 

Für BA-Absolventen oder die Absolventen der bisherigen
FH-Abschlüsse192 mit weniger als vier Jahren Regelstudi-
enzeit bestehen unterschiedliche Anforderungen. Sehr
einheitlich formuliert ist die Anforderung, dass es sich
um „besonders befähigte“ oder „besonders qualifizierte“
oder „entsprechend befähigte“ Absolventinnen und Ab-
solventen handeln soll193, oft in einem „einschlägigen“
Fach. Die Anforderung des Gesetzes in Sachsen194, es
müsse sich um einen überdurchschnittlichen Abschluss
handeln und der Absolvent von seinem FH-Fachbereich
vorgeschlagen werden, stellt mit dieser sehr weitgehen-
den Anforderung eine Ausnahme dar.

Für diejenigen, die nicht die Regelanforderung zum Pro-
motionszugang erfüllen, werden zum Teil Rahmenbedin-
gungen benannt, nach denen auch andere Zugänge zur
Promotion ermöglicht werden müssen. Beispielsweise
werden – in unterschiedlichem Umfang – ‚promotions-
vorbereitende’ Studienleistungen an der Universität ge-
fordert oder ein weiterer Abschluss. Zum Teil wird der
Zugang zur Promotion verbunden mit „Eignungsfeststel-

185 HH § 10 Abs. 2, ST § 58+60
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bau“
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ten in 

„Mittel-
bau“ und 
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HB, MV HH, ST BE, NI, NW, 
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BB, BW, 
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186 Die Zahlen sind allerdings sehr klein und sinken von knapp 700 im Jahr
1985 langsam auf 150 im Jahr 2005 (Statistisches Bundesamt 2006).

187 Mit Ausnahme von Brandenburg wird in allen Gesetzen ein Studien-
abschluss als Zulassungsvoraussetzung zur Promotion genannt. Ein ex-
plizites Auslaufen der grundständigen Promotionsstudiengänge findet
sich in Baden-Württemberg im HRÄG von 2005 (§ 19), danach wer-
den am 2005/06 keine solchen Studiengänge mehr eingerichtet und
laufen die bestehenden Promotionsordnungen bis 2010 aus.

188 Laut Erhebung der Hochschulrektorenkonferenz (Hochschulrekto-
renkonferenz II 2007) haben lediglich 403 Diplom-FH-Absolvent/-
innen in einem Zeitraum von drei Jahren promoviert. 

189 BW § 38 Abs. 3 Nr. 1, NI 9 Abs. 1, HE § 31 Abs. 1, RP § 26 Abs. 4,
SL § 64 Abs. 2 Nr. 1, SN § 27 Abs. 1, in NW § 67 Abs. 4c als Zu-
gang für ein Promotionsstudium.

190 Für NW fallen BA-Absolvent/-innen damit unter § 67 Abs. 4b) und
müssen zur Zulassung noch promotionsvorbereitende Studien absol-
vieren. In ST legt die Formulierung aber tatsächlich nahe, dass BA-
Absolvent/-innen gar nicht zugelassen werden dürfen. 

191 BY Artikel 64 Abs. 1, NI § 9 Abs. 1, SH § 54 Abs. 2, SN § 27
Abs. 1, TH § 54 Abs. 5

192 Die Master-Abschlüsse von Fachhochschulen werden z. T. ausdrück-
lich den universitären Abschlüssen gleichgestellt (BW § 38 Abs. 3,
BY Artikel 64 Abs. 1, HE § 31 Abs. 1, SL § 64 Abs. 2 Nr. 1, TH § 54
Abs. 5).

193 Für BA-Absolventen/-innen: „Besonders qualifizierte“ (RP § 26
Abs. 4) oder solche mit „hervorragenden Leistungen“ (SL § 64
Abs. 2 Nr. 3) bzw. nach entsprechenden Eignungsfeststellungsver-
fahren (BW § 38 Abs. 3, HE § 31 Abs. 1, SN § 27 Abs. 1). Bei der
Fachhochschule: „besonders qualifizierte“ (BW § 38 Abs. 3) oder
„besonders“ bzw. „entsprechend befähigte“ Absolventen (BB § 18
Abs. 4, BE § 35 Abs. 3, HB § 65 Abs. 4, MV § 43 Abs. 4, SN § 27
Abs. 2, in SH § 54 Abs. 2 „stets“ verbunden mit einem FH-Master)
oder „hervorragende“ (SL § 64 Abs. 2 Nr. 4) oder überdurch-schnitt-
liche“ (ST § 18 Abs. 5) Leistungen. 

194 SN § 27 Abs. 3.
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lungsverfahren“ (BW, HE, SN) oder mit Auflagen für
„promotionsvorbereitende Studien“ an der entsprechen-
den Universität (diese werden zum Teil in ihrer Dauer
begrenzt; in Bayern auf ein Jahr, im Saarland und in
Sachsen auf maximal drei Semester in Vereinbarung mit
den Fachhochschulen195). Eine Abmilderung der Aufla-
gen kann darin bestehen, dass sie erst im Laufe der Pro-
motionsphase erfüllt werden müssen196. Der Erwerb eines
(zusätzlichen) universitären Abschlusses als Vorausset-
zung zur Zulassung wird in sechs Ländern ausdrücklich
ausgeschlossen197; Hessen198 formuliert explizit eine Ver-
pflichtung zur Zulassung.
‚Kooperative Verfahren’ in Bezug auf die Promotion kön-
nen Kooperationen mehrerer Universitäten oder die Ko-
operation einer Universität mit einer außeruniversitären
Forschungseinrichtung betreffen. In erster Linie ist mit
‚kooperativen Verfahren’ die Zusammenarbeit einer Uni-
versität mit einer Fachhochschule gemeint. Die Hoch-
schulgesetze von elf Ländern sehen eine Verpflichtung
der Universitäten zu kooperativen Verfahren oder zur
Mitwirkung der Fachhochschulen und zu deren Regelung
in den Promotionsordnungen vor199. Die Mitwirkung von
FH-Professorinnen und -Professoren am Promotionsver-
fahren wird in elf Ländern genauer geregelt; neben der
Vereinbarung über zusätzliche Studienleistungen (SL) be-
trifft dies eine gemeinsame Betreuung der Dissertation
oder auch eine Beteiligung an Begutachtung und Prüfung.
In sieben Ländern gibt es dazu keine oder lediglich
‚Kann-Regelungen’, in vier weiteren ‚sollen’ FH-Professo-
ren aber mindestens an der Betreuung und können an Begut-
achtung und Prüfung der Promovierenden beteiligt werden.
Laut Studie der HRK von 2007 haben bisher in 35 von
840 Promotionsordnungen Bestimmungen über kooperative
Verfahren mit den Fachhochschulen Eingang gefunden.

Beteiligung der Fachhochschulen am Promotions-
verfahren200 201

Betreuungsverantwortung und Promotionsstudien

Die Betreuung des wissenschaftlichen Nachwuchses ge-
hört zu den zentralen Aufgaben der Hochschullehrer.202

Dabei wird zunehmend die institutionelle Verantwortung
der Hochschulen und Fakultäten für die Phase der wissen-
schaftlichen Qualifizierung anerkannt. In diesem Zusam-
menhang haben viele Universitäten stärker strukturierte
Formen der Promotion eingeführt. In sechs Ländern fin-
det sich eine allgemeine Verpflichtung für die Universitä-
ten, den Promovierenden „forschungsorientierte Studien“
anzubieten. Die Entwicklung in Richtung stärker struktu-
rierter Promotionsprogramme findet auch in den Hoch-
schulgesetzen ihren Niederschlag: 

So sollen in neun Ländern die Hochschulen Promo-
tionsstudiengänge einführen. In Nordrhein-Westfalen
ist dies eine ‚Kann’-Regelung, hier können auch der
Promotion vorangehende Studiengänge integriert wer-
den. Fünf der Gesetze nennen drittens neben der Ein-
richtung regulärer Studiengänge auch die Möglichkeit
zur Etablierung von Promotions- oder Doktorandenkol-
legs, (hochschulübergreifenden) Graduiertenkollegs oder
Graduate Schools 203. 

Forschungsorientierte Studien, Promotionsstudien 
und/oder -kollegs

Eine Frage, die sich bei der Einschreibung als Promovie-
render bzw. im Zusammenhang mit Promotionsstudien-
gängen stellt, ist die nach Studienbeiträgen oder -gebüh-
ren. Zum Teil wird diese Problematik in eigenen
Gesetzen außerhalb der Landeshochschulgesetze gere-
gelt204. Allgemein werden bei Promotionsstudien – auch
bei Promotionsstudiengängen – keine Gebühren oder Bei-
träge erhoben. Dies wird in den Ländern, die für andere
Studiengänge entsprechende Regelungen erlassen haben,

195 BY Artikel 64 Abs. 1; SL § 64 Abs. 2 und 4; SN § 27 Abs. 3.
196 So in Brandenburg (BB § 18 Abs. 4) und Sachsen (SN § 27 Abs. 3)

bis zur Prüfung.
197 BB § 18 Abs. 4, BE § 35 Abs. 3, MV § 43 Abs. 4, SL § 50 Abs. 2,

SN § 27 Abs. 2, ST § 18 Abs. 5.
198 HE § 31 Abs. 4.
199 BB § 18 Abs. 4, BE § 35 Abs. 3, HB § 65 Abs. 4, MV § 43 Abs. 4,

NI § 9 Abs. 1 (Kooperation mit anderen Hochschulen und Einrich-
tungen), NW § 67 Abs. 6, SH § 54 Abs. 3, SL § 64 Abs. 4, SN § 27
Abs. 2, ST § 17 Abs. 6, TH § 31 Abs. 4

Soll-Betreuung, 
Kann- oder 

Soll-Regel zu 
Gutachten und 

Prüfung200

Kann-
Regelungen201

Keine 
Regelung

BB, MV, NW, 
TH

BE, BW, BY, 
HB, SH, SL, SN

HE, HH, NI, 
RP, ST

200  BB § 18 Abs. 4, MV § 43 Abs. 4, NW § 67 Abs. 6, TH § 54 Abs. 5. 
201 BE § 35 Abs. 3 BW § 38 Abs. 3, BY Artikel 64 Abs. 1, SH § 54

Abs. 3, SL § 64 Abs. 4, SN § 27 Abs. 3. Auch HB § 65 Abs. 4, nach
der Promotionsordnungen regeln, „in welcher Weise Professoren der
Fachhochschulen an den Promotionsverfahren beteiligt werden“,
wird hier unter die Kann-Regelungen gezählt, weil damit keine Rich-
tung dieser Regelung angegeben ist. 

202 Beispielsweise nach HE § 70 Abs. 1 haben Professor/-innen die Auf-
gabe „den wissenschaftlichen Nachwuchs zu fördern und zu betreuen“.  

203 BW § 38 Abs. 2 nennt auch Doktorandenkollegs, ebenso wie TH
§ 54 Abs. 4; BY Artikel 64 Abs. 2 nennt (hochschulübergreifende)
Graduiertenkollegs; NI § 9 Abs. 2, SN § 28, ST § 18 Abs. 1. NW
§ 67 Abs. 2-3 enthält nur eine ‚Kann’-Regelung; SH § 54 Abs. 4)
nennt Studiengänge und Graduate Schools als Möglichkeit für die
Hochschulen. In Berlin sollen Promotionskollegs eingerichtet wer-
den, BE § 25 Abs. 3. 
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Keine 
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NI, NW, 
SN, ST
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BB

204 BW_LHGebG § 10 Abs. 3), BY Artikel 71 Abs. 5 Nr. 4., HB Studi-
enkontengesetz  § 6,3. Das hessische Studienguthabengesetz gilt
noch bis Sommer 2007, hier wird auch die Promotion explizit von
der Anrechnung ausgenommen (StuGuG § 3 Abs. 13.), HH § 6
Abs. 21., NI § 13 Abs. 3, NW_HFGG § 8 Abs. 14., RP § 70 Abs. 7,
ST § 111 Abs. 3. 
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klar geregelt205, wenn die Promotion überhaupt unter den
Geltungsbereich der Regelungen fällt206. Lediglich in
Thüringen207 ist es den einzelnen Hochschulen überlas-
sen, ob sie für postgraduale und damit auch Promotions-
studiengänge Gebühren bis zu 500 Euro pro Semester er-
heben.

Studiengebühren und -beiträge

Dissertation und Abschluss der Promotion

Am Ende der Promotionsphase stehen die Abgabe der
Dissertationsschrift und die mündliche(n) Prüfung(en).
Die entsprechenden Verfahren sind ausführlich in den
Promotionsordnungen der Universitäten geregelt. Die
Hochschulgesetze stecken hier lediglich den Rahmen ab,
innerhalb dessen sich die Promotionsordnungen bewegen
müssen, andererseits zeigen sie Möglichkeiten auf, die für
die Promotion eröffnet werden sollen208. 

Die Dissertation selbst wird in den Gesetzen kaum näher
definiert209. Formuliert wird meist nur die Anforderung
zu einer „selbstständigen wissenschaftlichen Arbeit (Dis-
sertation)“210. In Hessen, Sachsen und Sachsen-Anhalt
finden sich etwas ausführlichere Bestimmungen, die For-
mulierung in Sachsen-Anhalt211 – und fast identisch auch
in Sachsen212 – lautet: „Mit der Dissertation weist der
Doktorand oder die Doktorandin die Fähigkeit nach,
durch selbständige wissenschaftliche Arbeit Ergebnisse
zu erzielen, welche die Entwicklung des Wissenschafts-
zweiges, seiner Theorien und Methoden fördern.“

Zur Dissertation gibt es in Berlin, Bremen, Hamburg und
Hessen darüber hinaus weitere Bestimmungen, die sich
auf die Promotionsordnungen für die Promovierenden
positiv als Erweiterung ihrer Möglichkeiten auswirken
dürften. Zum einen betrifft dies die Möglichkeit einer ku-
mulativen Dissertation bzw. die Bestimmung, dass die
Arbeit schon ganz oder in Teilen vorher veröffentlicht
sein darf. Zum anderen wird geregelt, dass sie auch aus
einer gemeinsamen Forschung mit anderen erwachsen
darf, so lange der eigene, individuelle Anteil deutlich
erkennbar bleibt213. In Berlin wird auch die Möglichkeit
eröffnet, die Dissertation in einer anderen Sprache als auf
Deutsch einzureichen.214.Zu den selteneren Bestimmun-
gen gehört die gesetzliche Veröffentlichungspflicht215,
oder dass die Promotionsordnung bestimmen kann, dass
Mehrstücke unentgeltlich den Hochschulen zur Verbrei-
tung in Bibliotheken zur Verfügung zu stellen sind216. 

Geregelt wird überdies zum Beispiel, dass „an Eides
statt“ versichert werden muss, dass die Arbeit selbst ver-
fasst wurde und keine anderen als die angegebenen Hilfs-
mittel verwandt wurden. Dies findet sich dreimal als
‚Kann’-Regelung in Promotionsparagrafen in Baden-
Württemberg, Bayern und dem Saarland sowie im allge-
meinen Prüfungsparagrafen von Nordrhein-Westfalen217;
in Hamburg und in Sachsen ist es eine Verpflichtung218.
Das Verfassen der Dissertation durch andere, deren Mit-
wirkung daran oder die Vermittlung solcher Tätigkeiten
werden als Ordnungswidrigkeit in vier Landeshochs-
chulgesetzen mit einer Geldstrafe bis zu 50 000 Euro
belegt219. Aber auch in anderen Ländern können diese
Delikte bestraft werden. 

Für die Begutachtung der Dissertation gibt es selten ge-
naue Bestimmungen. In Sachsen-Anhalt müssen zwei
Gutachter die Arbeit bewerten, von denen ein Gutachter
aus dem Kreis der Professoren kommen muss220. Sehr
weitgehend ist die Regelung in Sachsen: „Die Disserta-
tion wird von drei Gutachtern bewertet, die mehrheitlich
Hochschullehrer sein müssen und von denen mindestens
einer nicht der verleihenden Hochschule angehören darf.
In Promotionsordnungen der medizinischen Lehrgebiete
kann geregelt werden, dass von der Bestellung eines drit-
ten Gutachters abgesehen wird. Zu Gutachtern und Prü-
fern im Promotionsverfahren können auch Hochschulleh-
rer an Fachhochschulen und Kunsthochschulen bestellt
werden. Im kooperativen Verfahren besteht die Verpflich-
tung dazu“221. Auch die Vorgaben zu den weiteren Prü-

205 BW_Landeshochschulgebührengesetz (LHGebG) § 10 Abs. 3, BY
Artikel 71 Abs. 54, HB_Studienkontengesetz § 6, 3, HH § 6 Abs. 21,
NI § 13 Abs. 3, NW_Gesetz zur Sicherung der Finanzierungsgerech-
tigkeit im Hochschulwesen (HFGG) § 8 Abs. 14, RP § 70 Abs. 7, ST
§ 111 Abs. 3. Das hessische Studienguthabengesetz (StuGuG) galt
noch bis Sommer 2007, hier wurd auch die Promotion explizit von
der Anrechnung ausgenommen, § 3 Abs. 13.

206 HE_Studienbeitragsgesetz (HStubeiG) § 2 Abs. 1 i. V. m. HE § 20
Abs. 1, SL § 8 Abs. 2, SN_Hochschulgebührenverordnung (SächsH-
GebVO) § 2 Abs. 1 und 2 i. V. m. SN § 28, TH

207 TH_Hochschulgebühren- und -entgeltgesetz (ThürHGEG) § 7 Abs. 1
i. V. m. TH § 44 Abs. 3.

Promotion 
explizit 

ausgenom-
men

Promotion 
nicht 

von den 
Gesetzen 
betroffen

Keinerlei 
Studien-
gebühren 

oder 
-beiträge

Gebühren 
möglich

BW, BY, 
HB, HH, NI, 
NW, RP, ST

HE, SL, SN, BB, BE, 
MV, SH

TH

208 So auch die Interpretation durch den Berliner Verfassungsgerichtshof
(2004) in einem Urteil über den Berliner Promotionsparagrafen. 

209 In der europäischen hochschulpolitischen Diskussion gibt es den
Vorschlag, über die sog. „Dublin Descriptors“ (Joint Quality Initiati-
ve 2004) neben Bachelor- und Master-Abschlüssen auch die Qualifi-
kation einer Promotion zu definieren.

210 Z. B. BW § 38 Abs. 2.
211 § 18 Abs. 3.
212 SN § 27 Abs. 6.

213 Kumulativ bzw. ganz oder in Teilen vorher veröffentlicht: BE § 35
Abs. 5, HB § 65 Abs. 3, HE § 31 Abs. 2, in HH § 70 Abs. 2 nur eine
Regelung zu „Dissertation oder gleichwertige Leistung“. 

214 BE § 35 Abs. 5, diese Regelung wurde auch durch den Verfassungs-
gerichtshof (2004) bestätigt. 

215 SN § 27 Abs. 5, eine entsprechende Regelung in ST wurde abge-
schafft. 

216 MV § 43 Abs. 3.
217 BW § 38 Abs. 4, BY Artikel 64 Abs. 1, SL § 64 Abs. 3 Nr. 5, NW

§ 63 Abs. 5.
218 HH § 70 Abs. 2, SN § 23 Abs. 2.
219 NW § 63 Abs. 5, RP § 129 Abs. 1, SL § 84 Abs. 1, TH § 114 Abs. 1.
220 ST § 18 Abs. 2.
221 SN § 27 Abs. 5.
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fungsleistungen werden vorrangig den Promotionsord-
nungen der Hochschulen überlassen. Traditionell haben
die Promotionsordnungen hier fachabhängig die Alterna-
tive zwischen einer mündlichen Prüfung als „Disputa-
tion“ im Sinne einer öffentlichen Verteidigung der Disser-
tation, oder einem Rigorosum als breite Prüfung eines
oder mehrerer Fachgebiete, womöglich auch von Neben-
fächern. Zehn Länder legen die Promotionsordnungen in
dieser Frage gar nicht fest: In Mecklenburg-Vorpommern
und Rheinland-Pfalz fehlen dazu alle Angaben, in acht
Ländern ist nur von „einer mündlichen Prüfung“ bzw. (in
Hamburg) von der „mündlichen Leistung“ die Rede222.
Nordrhein-Westfalen spricht allgemein von „weiteren
Leistungen“; in Bremen wird das „Kolloquium“ und im
Saarland eine „Disputation“ gefordert; hierdurch wird
nach allgemeinem Verständnis ein Rigorosum ausge-
schlossen223. 

In Hessen wird die Disputation in ihrer Form sehr breit
definiert: „In der Disputation wird die Dissertation vor
einem Prüfungsausschuss öffentlich verteidigt. Die Dis-
putation erstreckt sich darüber hinaus auf ausgewählte
Probleme des Fachs und angrenzender Gebiete anderer
Fächer sowie den Forschungsstand in ihnen. Die Gutach-
ten sollen in die Disputation mit einbezogen werden“224.
In Sachsen und Sachsen-Anhalt werden zusätzlich zur
öffentlichen Verteidigung der Dissertation entweder ein
Rigorosum vorgeschrieben, das durch die Promotionsord-
nungen durch andere wissenschaftliche Leistungen
ersetzt werden kann, oder den Promotionsordnungen die
Möglichkeit eröffnet, zusätzlich zur Verteidigung ein
Rigorosum vorzusehen225. 

Auf das Problem, dass Begutachtung und die Organisa-
tion der mündlichen Prüfung nach Abgabe der Disser-
tation zum Teil sehr lange dauern, reagieren einige Ge-
setze und Promotionsordnungen. In den Gesetzen von
Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen und
dem Saarland finden sich seit einigen Jahren eine Be-
schränkung der Dauer der Promotionsverfahren nach Ab-
gabe der Dissertation auf sechs Monate226. 

Angesichts der Internationalisierung des deutschen Hoch-
schulsystems sind auch die (wenigen) Regelungen der
Hochschulgesetze interessant, die auf diesen Prozess re-
agieren. Neben den allgemein verbreiteten Paragrafen
zum Führen ausländischer Grade, die hier nicht im Ein-
zelnen aufgeführt werden, sind vier Beispiele zu nennen:
Wie oben bereits erwähnt, wird in Berlin die Möglichkeit
eröffnet, eine Dissertation in einer anderen Sprache als
auf Deutsch zu verfassen. Aufgrund der geografischen
Lage ist die Regelung des saarländischen Gesetzes zu
verstehen, wonach „die Promotionsordnung […] auch das
Verfahren einer gemeinsamen Betreuung und Durchfüh-
rung von Promotionen mit einer ausländischen wissen-

schaftlichen Hochschule regeln“ soll227. In vier Ländern
wird die explizite Möglichkeit eröffnet, statt eines Dok-
tortitels auch den Grad eines „Ph. D.“ zu verleihen, in Ba-
den-Württemberg und Bayern ist dies auf die in Verbin-
dung mit Promotionsstudiengängen verliehenen Titel
beschränkt, wobei es in Schleswig-Holstein und Thürin-
gen keine solche Einschränkung gibt228. 

Wege zur Universitätsprofessur

Die Landeshochschulgesetze orientieren sich bei der Re-
gelung des Zugangs zur Professur – mit Ausnahme Hes-
sens – an § 44 HRG in der Fassung der 5. HRG-Novelle
von 2002 – selbst wenn sie die Regelung nach 2004 ein-
geführt haben. § 44 HRG in der genannten Fassung er-
setzte die Habilitation als Regelvoraussetzung für die Er-
bringung zusätzlicher wissenschaftlicher Leistungen zur
Einstellung als Professorin oder Professor durch Absol-
vieren der neu geschaffene Juniorprofessur. Neben diese
Regelvoraussetzung sollte ein breites Spektrum von Aus-
nahmen von der Regel treten, wie die „zusätzlichen wis-
senschaftlichen Leistungen“ erbracht werden konnten.
Nachdem die 5. HRG-Novelle vom Bundesverfassungs-
gericht 2004 für nichtig erklärt wurde, vermeidet § 44
HRG i. d. F. des Gesetzes zur Änderung dienst- und ar-
beitsrechtlicher Vorschriften im Hochschulbereich von
2004 jede Spezifizierung der zusätzlichen wissenschaftli-
chen Leistungen, also auch eine Festlegung auf Junior-
professur oder Habilitation. 

Die Juniorprofessur ist dennoch in fünf Ländern (teil-
weise nach einer Übergangszeit bis 2010) zur Regelvor-
aussetzung für eine Professur erklärt worden229. Gleich-
berechtigt nebeneinander steht die Juniorprofessur und
die Habilitation in den übrigen elf Ländern230. Die Aus-
führlichkeit der HRG-Regelung von 2002, außerdem wei-
tere Wege zur Professur aufzuzeigen231, wird (zum Teil
mit Kürzungen in BY, NI und SH) recht einheitlich beibe-
halten. Hessen wählt eine andere, allgemeinere Formulie-
rung, die eine Präzisierung der zusätzlichen wissenschaft-
lichen Leistungen umgeht. 

222 BB § 18 Abs. 2, BW § 38 Abs. 2, BY Artikel 64 Abs. 1, HH § 70
Abs. 2, NI § 9 Abs. 1, SH § 54 Abs. 1, TH § 54 Abs. 2.

223 NW § 67 Abs. 1; HB § 65 Abs. 3; SL § 64 Abs. 1
224 HE § 31 Abs. 3.
225 SN § 27 Abs. 5; ST § 18 Abs. 2.
226 MV § 43 Abs. 5, NW § 67 Abs. 3, SL § 64 Abs. 7.

227 SL § 64 Abs. 5.
228 BW § 38 Abs. 2, BY Artikel 66 Abs. 2, SH § 54 Abs. 4, TH § 52

Abs. 4. In anderen Ländern können bei entsprechender Freigabe der
Hochschulgrade Abschlüsse wie der Ph. D. auch durch die Prüfungs-
ordnungen festgelegt werden, vgl. zum Beispiel RP § 30 Abs. 6. 

229 BE § 100 Abs. 2 und 6, HB_Bremisches Beamtengesetz § 165b
Abs. 3 (ohne Übergangszeit), HH § 15 Abs. 2 und 4 i. V. m. § 119
Abs. 2, MV § 58 Abs. 2, RP § 49 Abs. 2 i. V. m. § 122.

230 BB § 38 Abs. 2, BW § 47 Abs. 2, BY_Bayerisches Hochschulperso-
nalgesetz (BayHSchPG) Artikel 7 Abs. 1 Satz 3, HE § 71 Abs. 2
Nr. 1 (neutrale Formulierung der „zusätzlichen wissenschaftlicher
Leistungen), NI § 25 Abs. 1 Nr. 4a, NW § 36 Abs. 1 Nr. 4, SH § 61
Abs. 2, SL § 33 Abs. 2, SN § 40 Abs. 3, ST § 35 Abs. 3, TH § 77
Abs. 2.

231 § 44 HRG i. d. F. der 5. HRG-Novelle regelte, dass die zusätzlichen
wissenschaftlichen Leistungen nicht nur über die Juniorprofessur,
sondern „im Übrigen insbesondere im Rahmen einer Tätigkeit als
wissenschaftliche Mitarbeiterin oder wissenschaftlicher Mitarbeiter
an einer Hochschule oder einer außeruniversitären Forschungsein-
richtung oder im Rahmen einer wissenschaftlichen Tätigkeit in der
Wirtschaft oder in einem anderen gesellschaftlichen Bereich im In-
oder Ausland erbracht“ werden können. 
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Wege zur Professur

Juniorprofessur

Alle Länder haben inzwischen die Juniorprofessur in den
Hochschulgesetzen verankert. Verglichen werden im fol-
genden Abschnitt die konkreten Regelungen in den Hoch-
schulgesetzen zu deren Ausgestaltung, d. h. zur Aus-
schreibung und den Einstellungsvoraussetzungen für die
Juniorprofessur, zur gesetzlichen Regelung hinsichtlich
Dauer und Unterteilung, zur Zwischenevaluation und zu
den Möglichkeiten der Hausberufung bzw. zur „Tenure-
track-Option“. 

Nach HRG §  47 gelten dieselben Einstellungsvorausset-
zungen wie für Professoren allgemein. Notwendig sind
danach ein abgeschlossenes Hochschulstudium232, päda-
gogische Eignung233 und die „besondere Befähigung zu
wissenschaftlicher Arbeit, die in der Regel durch die her-
ausragende Qualifikation einer Promotion nachgewiesen
wird“. Mit Ausnahmen wird für bestimmte medizinische
oder erziehungswissenschaftliche Stellen noch zusätzlich
eine entsprechende fachliche Qualifikation verlangt
(Facharzt bzw. Lehrer- oder fachdidaktische Qualifika-
tion).

Nach wie vor gilt für Juniorprofessorinnen und Juniorpro-
fessoren die Sechs- bzw. für die Medizin die Neunjahres-
frist als Einstellungsvoraussetzung (HRG § 47): „Sofern
vor oder nach der Promotion eine Beschäftigung als wis-
senschaftliche Mitarbeiterin oder wissenschaftlicher Mit-
arbeiter erfolgt ist, sollen Promotions- und Beschäfti-
gungsphase zusammen nicht mehr als sechs Jahre, im
Bereich der Medizin nicht mehr als neun Jahre betragen
haben. Verlängerungen nach § 2 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 und 3
bis 5 des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes bleiben hier-
bei außer Betracht. § 2 Abs. 3 Satz 1 des Wissenschafts-
zeitvertragsgesetzes gilt entsprechend234“.

In fünf Ländern wird diese Soll-Regel gesetzlich abge-
schwächt: teilweise durch eine allgemeinere Formulie-
rung wie „grundsätzlich“ in Hessen235 oder die Möglich-
keit von Ausnahmen in „besonderen Fällen“ und einer
Übergangsregel in Berlin236. In Hamburg und dem Saar-
land gelten die Jahresfristen nicht, wenn in dem betref-
fenden Fachgebiet längere Beschäftigungszeiten als wis-
senschaftlicher Mitarbeiter erforderlich sind237. In
Rheinland-Pfalz werden die Zeiten einer Bestellung als
Leiterin oder Leiter einer Forschungsgruppe im Vorgriff
auf eine Juniorprofessur nicht angerechnet238. 

Die im HRG geregelte Ausgestaltung der Juniorprofessur
als „zweiphasiges“ Dienstverhältnis wird in die Landes-
gesetze übernommen; dabei übernehmen alle Gesetze
mehr oder weniger die Formulierungen der HRG-Fassung
des § 48 i. d. F. der 5. HRG-Novelle239. Von der „3+3
Aufteilung“ der sechsjährigen Verbeamtung (oder Anstel-
lung) auf Zeit weichen vier Länder ab, die die erste Phase
auf „bis zu vier Jahre“ bestimmen240. Nordrhein-Westfa-
len241 sieht darüber hinaus die Möglichkeit der zusätzli-
chen Verlängerung um ein siebtes Jahr vor, Bayern242 auf
bis zu acht Jahre. Bei einer „Nicht-Bewährung“ als Hoch-
schullehrer kann das Dienstverhältnis um bis zu ein Jahr
verlängert werden243. Die Definition der im HRG nicht
näher bestimmten Anforderungen an die Zwischenevalu-
ation wird im Detail den Hochschulen überlassen244. Die
meisten Länder machen Angaben zur Evaluation und zum
Entscheidungsweg für die Verlängerung245: Nur in Ber-
lin246 (Fachbereichsrat) und Brandenburg247 (Dekan) wird

Juniorprofessur 
als Regel ab 2010

Juniorprofessur oder 
Habilitation/Neutral

BE, HB, HH, MV, RP BB, BW, BY, HE (neutral) 
NI, NW, SH, SL, SN, ST, 
TH

232 In Bayern und Schleswig-Holstein einschränkende Regelungen be-
züglich eines Fachhochschulstudiums (BY Artikel 14 Abs. 1, SH
§ 64 Abs. 2). 

233 Diese Eignung muss in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und
Schleswig-Holstein genauer nachgewiesen werden (BW § 51 Abs. 2,
RP § 54, SH § 64 Abs. 2). 

234 In der alten Fassung des HRG bezogen sich diese Verlängerungen auf
die identischen Paragrafen des HRG §  57b Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 und 3
bis 5 HRG bzw. §  57b Abs. 2 Satz 1. Gemeint sind Verlängerungen
bei einer Beurlaubung oder Arbeitszeitreduzierung für die Betreuung
von Kindern oder Pflegebedürftigen, Elternzeit, Grundwehr- oder Zi-
vildienst, Personal- oder Schwerbehindertenvertretung oder einem
Amt als Frauenbeauftragte oder einem anderen Mandat. Gezählt wer-
den nur Zeiten einer befristeten Beschäftigung an einer deutschen
Hochschule oder Forschungseinrichtung mit einem Umfang von
mehr als einem Viertel der Beschäftigung. 

235 HE § 74 Abs. 3.
236 BE § 102a Satz 4 und 5: „In besonderen Fällen kann die vorangegan-

gene Beschäftigung oder Promotionsphase außer Betracht bleiben.
Satz 4 findet keine Anwendung auf Bewerber und Bewerberinnen,
die ihre Promotionsphase vor dem 23. Februar 2002 aufgenommen
haben“.

237 HH § 18 Abs. 4 bzw. SL § 34 Abs. 4.
238 RP § 54.
239 §  48 HRG i. d. F. der 5. HRG-Novelle bestimmte zur dienstrechtli-

chen Stellung der Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren fol-
gendes: „: 1 Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren werden für
die Dauer von drei Jahren zu Beamtinnen oder Beamten auf Zeit er-
nannt. 2 Das Beamtenverhältnis der Juniorprofessorin oder des Juni-
orprofessors soll mit ihrer oder seiner Zustimmung im Laufe des drit-
ten Jahres um weitere drei Jahre verlängert werden, wenn sie oder er
sich als Hochschullehrerin oder Hochschullehrer bewährt hat; ande-
renfalls kann das Beamtenverhältnis mit Zustimmung der Juniorpro-
fessorin oder des Juniorprofessors um bis zu einem Jahr verlängert
werden. 3 Eine weitere Verlängerung ist abgesehen von den Fällen
des § 50 Abs. 3 nicht zulässig; dies gilt auch für eine erneute Einstel-
lung als Juniorprofessorin oder Juniorprofessor. 4 Ein Eintritt in den
Ruhestand mit Ablauf der Dienstzeit ist ausgeschlossen.“ 

240 BW § 51 Abs. 7, SL § 35 Abs. 1, SN § 45, TH § 82 Abs. 6.
241 NW § 39 Abs. 5.
242 BY_Bayerisches Hochschulpersonalgesetz (BayHSchPG)  Artikel 15

Abs. 1.
243 Abweichend SH § 64 Abs. 5 (in Ausnahmen bis zu zwei Jahren Ver-

längerung möglich),.
244 Teuteberg (2006) hat exemplarische Evaluierungsordnungen ausge-

wertet – er ignoriert allerdings z. B. in der Frage externer oder inter-
ner Gutachter/-innen, die Existenz gesetzlicher Regelungen. 

245 Keine bzw. lediglich Teilregelungen finden sich in HB, HE § 74
Abs. 4 (nicht zur Evaluation), HH, MV, NW, RP, TH § 82 Abs. 6
(nichts zur Entscheidungsinstanz). 

246 BE § 102b Abs. 2.
247 BB § 43 Abs. 3.
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über die Verlängerung auf Fachbereichs- bzw. Fakultäts-
ebene entschieden, in den anderen Ländern entscheidet
die Hochschulleitung (in Sachsen-Anhalt248 der Senat). 

Das Lehrdeputat der Juniorprofessorinnen und Juniorpro-
fessoren wird in den Ländern durch Verordnung geregelt
und liegt generell zwischen vier und sechs Semesterwo-
chenstunden, mit einem Anstieg in der zweiten Phase.
Um die Qualifizierung der Juniorprofessoren auf Voll-
professuren, also die „Erbringung zusätzlicher wissen-
schaftlicher Leistungen“ zu sichern, finden sich in sechs
Hochschulgesetzen ‚Schutzklauseln’, die in Bezug auf
die Dienstaufgaben den Juniorprofessoren eine Sonder-
stellung gegenüber den anderen Hochschullehrern zuge-
stehen249. 

Ein aktuell diskutiertes Thema bei der weiteren Ausge-
staltung der Juniorprofessur ist die Einführung einer sog.
Tenure-track-Option, d. h. die Möglichkeit zu einer gesi-
cherten Anschlussbeschäftigung nach Ablauf der Junior-
professur. Die einzelnen praktizierten Verfahren250 sind
nicht generell auf gesetzliche Regelungen angewiesen.
Die Landesgesetze sind aber insofern relevant, als dass
sie die Basis für eine „Hausberufung“ von Juniorprofes-
soren unter bestimmten Bedingungen schaffen und außer-
dem die Pflicht zur Ausschreibung einer Professur
zugunsten der Übernahme von Juniorprofessoren ein-
schränken können. In keinem Bundesland scheitert die
Einrichtung einer Tenure-track-Option an den Landes-
hochschulgesetzen.

Ein absolutes ‚Hausberufungsverbot’ im rechtlichen
Sinne existiert in Deutschland nicht. Allerdings kann von
einer ‚Hausberufungsschranke’ gesprochen werden, die
die Bedingungen erschwert, eine wissenschaftliche
Karriere lediglich an einer Universität zu machen. Auch
der Wissenschaftsrat hat sich in seinen Empfehlungen zu
Berufungsverfahren von 2005 dafür ausgesprochen (Wis-
senschaftsrat 2005). Danach soll entweder nach der Pro-
motion oder nach der Juniorprofessur die Hochschule
gewechselt werden, und sei es für eine mindestens zwei-
jährige Phase anderweitiger Beschäftigung. Entspre-
chende Regelungen finden sich in allen Landeshoch-
schulgesetzen251. In der Praxis scheint sich das Modell
durchzusetzen, nach der der Hochschulwechsel nach der
Promotion oder nach einer mindestens zweijährigen
Phase anderweitiger Beschäftigung erfolgt: nach der neu-

esten Befragung des CHE252 haben zwei Drittel der be-
fragten Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren an
einer anderen Hochschule promoviert und vom verblei-
benden Drittel war immerhin die Hälfte schon zwei oder
mehr Jahre anderweitig beschäftigt. 

Ein wichtiger Aspekt einer Tenure-track-Option ist auch
die Möglichkeit, auf eine Ausschreibung einer Lebens-
zeitprofessur zu verzichten. In dreizehn Ländern gibt es
entsprechende Regelungen, bei der Berufung von Junior-
professoren auf Lebenszeitprofessuren auf eine erneute
Ausschreibung verzichten zu können. In vier Ländern
wird diese Option an eine entsprechende Zustimmung des
zuständigen Ministeriums und in Hamburg und Sachsen
an die Qualität der Zwischenevaluation gekoppelt. In
Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern und Hes-
sen ist ein Ausschreibungsverzicht nicht möglich; in
Hessen und Baden-Württemberg ist aber die Einführung
einer Tenure-Regelung angekündigt. In drei Ländern
(BB, BE, TH) wird für diesen Fall auch explizit die Mög-
lichkeit der Abweichung von der sonst gültigen Regel
einer Berufungsliste mit mindestens drei Namen genannt.
Herkommer (Herkommer 2007) weist darauf hin, dass ein
solcher Ausschreibungsverzicht auch in Bezug auf eine
Tenure-track-Option außerhalb von Juniorprofessuren
wichtig wäre, z. B. für die Leiterinnen und Leiter von
Nachwuchsgruppen in den verschiedenen Förderpro-
grammen. 

Möglichkeit zum Ausschreibungsverzicht 
als Tenure-Unterstützung

Habilitation

Die Habilitation als Grundprinzip der Qualifizierung des
wissenschaftlichen Nachwuchses in Bezug auf die Pro-
fessur hat in der Juniorprofessur Konkurrenz bekommen,
auch wenn sich diese Konkurrenz landes- und fachspezi-
fisch stärker oder schwächer auswirkt. In den Ländern,
die ihre Hochschulgesetze entlang der ursprünglichen
Vorgabe der fünften HRG-Novelle von 2002 formuliert
haben253 dient nach einer Übergangsfrist die Habilitation

248 ST § 41 Abs. 1.
249 BB § 37, HE § 74 Abs. 1, HH § 12 Abs. 8 Satz 2, NI § 30 Abs. 1, SL

§ 31 Abs. 2 Satz 2, SN § 38 Abs. 5. 
250 Vgl. Herkommer (2007) und Teuteberg (2006)
251 Die Formulierung „Bei der Berufung auf eine Professur können Juni-

orprofessorinnen und Juniorprofessoren der eigenen Hochschule nur
dann berücksichtigt werden, wenn sie nach ihrer Promotion die
Hochschule gewechselt hatten oder mindestens zwei Jahre außerhalb
der berufenden Hochschule wissenschaftlich tätig waren“ benutzen
13 Länder: BB §39 Abs. 3, BE § 101 Abs. 5, BW § 48 Abs. 3, HB
§ 18 Abs. 7, HH § 14 Abs. 4, NI § 26 Abs. 4, NW § 37 Abs. 2, RP
§ 50 Abs. 2, SH § 64 Abs. 6 i. V. m. § 62 Abs. 4, SL § 36 Abs. 6,
ST 36 Abs. 3, TH § 78 Abs. 4. Hessen (HE § 72 Abs. 3) setzt drei
statt zwei Jahre als Bedingung an, und BY Artikel 18 Abs. 4 Satz 9,
MV § 59 Abs. 6 und SN § 47 Abs. 1 wählen andere, aber sinngemä-
ße Formulierungen.

252 Nach einer Umfrage unter den ersten frisch berufenen Juniorprofes-
soren/-innen im Jahr 2004 (Buch et al. 2004) wurden jetzt die Ergeb-
nisse einer weiteren Befragung veröffentlicht, vgl. Federkeil/Buch
2007. 

Aus-
schreibe-
verzicht 

und 
verkürzte 

Liste

Aus-
schreibe-
verzicht 
möglich

Verzicht 
nach 

ministe-
rieller Er-

laubnis

Keine 
Möglichkeit

BB, BE, TH BY, HH, NI, 
NW, SL, SN

HB, RP, SH, 
ST

BW, HE, 
MV

253 BE, HB, HH, MV, RP, siehe oben Abschnitt 7. Dies geht nicht not-
wendig einher mit einer Abschaffung der Habilitation (in Bremen
z.B. weiterhin möglich, HB § 66), die ja als Abweichung von der Re-
gel auch als Nachweis zusätzlicher wissenschaftlicher Leistungen be-
rücksichtigt werden kann. 
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laut Gesetz nicht mehr oder nur noch als Ausnahme zum
Nachweis der zusätzlichen wissenschaftlichen Leistun-
gen. 

Wie auch bei der Promotion fallen die Vorgaben zur Ha-
bilitation in den einzelnen Landesgesetzen mit Blick auf
die Regelungstiefe recht unterschiedlich aus. Allgemein
bestehen bei der Habilitation für die Universitäten ver-
gleichsweise größere Freiräume als bei der Promotion.

Generell dient die Habilitation „dem Nachweis der Be-
fähigung, ein wissenschaftliches Fach in Forschung und
Lehre selbständig zu vertreten“254. Die Mehrheit der Län-
der verweist im Wesentlichen auf die Habilitationsord-
nungen, die die Details der Habilitation regeln, ergänzt
um mögliche Einzelregelungen. Einzelregelungen legen
zum Beispiel fest, dass eine (‚herausragende’) Promotion
als Zugangsvoraussetzung gilt, die Habilitationsschrift
auch in ‚kumulativer Weise’ erbracht bzw. durch gleich-
wertige wissenschaftliche Leistungen ersetzt werden
kann, wie der Grad des Dr. habil. zu führen ist, dass zur
Habilitationsprüfung außerdem ein Vortrag gehört und
die didaktischen Leistungen in die Bewertung mit einzu-
bringen sind. Die tabellarische Übersicht stellt dar, wie
verschieden die Verteilung der Regelungen ist, und zeigt
eine Tendenz zu einer Neuregelung der Habilitation in
drei Ländern. 

Neun Länder regulieren die Habilitation in einer Weise,
die hier als minimal bezeichnet wird255. In den entspre-
chenden Paragrafen von vier Ländern finden sich drei
oder mehr dieser Regelungen; diese regeln insofern die
Habilitation in eher detaillierter Weise, aber im klassi-
schen Verständnis256. Sachsen ist hier am ausführlichsten
und setzt fest, dass eine Habilitationskommission aus
sechs Habilitierten gebildet wird, die Habilitationsschrift
von drei Professoren, davon einem externen, zu begutach-
ten ist, und die Leistungen neben Vortrag und Kollo-
quium aus einer „Lehrveranstaltung mit Diskurscharakter
zum Nachweis der Eignung für die Lehre vor dem durch
die Habilitationsordnung bestimmten Gremium, dem
auch Studentenvertreter aus dem betreffenden Fachgebiet
angehören müssen“ besteht. 

In Baden-Württemberg, Bayern und dem Saarland finden
sich neue Regelungen zur Durchführung der Habilitation,
die jeweils nach der fünften HRG-Novelle eingeführt
wurden257. Am ausführlichsten ist der aktuelle § 65 des
Bayerischen Hochschulgesetzes, der gegenüber den alten
§§ 91+92 sehr viel ausführlicher die Habilitation be-
schreibt und wichtige neue Regelungen einbringt. Dazu
gehören Bedingungen für die Annahme als Habilitand,
die Festsetzung einer Regeldauer von vier Jahren für die
Habilitation, die Einführung eines „Fachmentorats“ aus

drei Hochschullehrern, mit denen der oder die Habilitie-
rende eine Vereinbarung über die zu erbringenden Leis-
tungen trifft, deren Einhaltung in einer Zwischenevalua-
tion überprüft wird. Das Fachmentorat sorgt aber auch für
eine angemessene Ausstattung und die Gelegenheit zur
Lehre. Das Habilitationsverfahren wird nach Abgabe der
Habilitationsschrift auf vier Monate begrenzt, wenn es
nicht rechtzeitig abgeschlossen wird, gilt die Lehrbefug-
nis als erteilt. Die ebenfalls neu gefassten Regelungen in
Baden-Württemberg und im Saarland sind weniger aus-
führlich, zeigen aber in eine ähnliche Richtung.

Regelungen zur Habilitation 

(mit Regelungen zu P= Promotion als Voraussetzung, K= kumulativ,
G= Grad Dr. habil., D= didakt. Leistungen, V=Vortrag)

Personalkategorien und Qualifizierungsstellen

Eine hochschulpolitische Dynamik lässt sich aus den
Landeshochschulgesetzen auch ablesen bezüglich der
Personalkategorien, in denen an den Hochschulen wis-
senschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäf-
tigt werden. Dies hängt zum einen unmittelbar zusammen
mit der Neuordnung des Beamtenrechts durch die Einfüh-
rung der Juniorprofessur. Zweitens finden sich für die be-
fristeten Qualifizierungsstellen unterhalb der (Junior-)Pro-
fessur in den Gesetzen Regelungen, die deren Charakter
als Qualifizierungsstellen verdeutlichen. Und schließlich
spiegelt sich die Diskussion über eine stärkere Betonung
der Lehre und eine andere Gewichtung von befristeten
und Dauerstellen außerhalb der Professuren ebenfalls in
den Landeshochschulgesetzen bzw. in den aktuell geplan-
ten Novellierungen wider. Zunächst gilt allgemein, dass
es für Habilitierende sofern sie nicht an den Universitäten
beschäftigt sind, keinen eigenen Status und keine mit-
gliedschaftliche Stellung an der Hochschule gibt.258

Durch die Neuordnung der Professorenbesoldung in den
Stufen W2 und W3 und der Einführung der Juniorprofes-
sur (W1) sind die bisherigen Besoldungsgruppen C1 und
C2, also der wissenschaftlichen und künstlerischen Assis-
tent/-in und Oberassistent/-in, der Oberingenieur/-in und
Hochschuldozent/-in entfallen. Die Mehrheit der Länder
hat ihre Gesetze entsprechend angepasst.

In den Ländergesetzen finden sich überdies Regelungen
zur Qualifizierung innerhalb der Arbeitszeit von be-
fristeten Stellen. Die entsprechende Rahmenvorschrift in

254 BE § 36 Abs. 1, zum Teil wortgleich BB § 19 Abs. 1, BW § 39
Abs. 1, MV § 43 Abs. 6, NI § 9a Abs. 1, SL § 65 Abs. 1 oder zumin-
dest ähnlich BY Artikel 65 Abs. 1, HH § 71 Abs. 1, NW § 68 Abs. 2,
ST § 18 Abs. 8, TH § 55 Abs. 3.

255 BB § 19, HB § 66, HE § 32, HH § 71, MV § 43, NI § 9a, NW § 68,
RP § 7 Abs. 2 i. V. m. § 26 Abs. 4, SH § 55 

256 BE § 36, SN § 30, ST § 18, TH § 55
257 BW § 39, BY Artikel 65, SL § 65

Neue 
Regelungen 

(s. o.)

Mehr 
Regelungen

Minimale 
Regelungen

BW, BY, SL BE (KVD), 
SN (PKGVD), 
ST (PKGVD), 
TH (PGD)

BB, HB, HE (K), 
HH (PK), 
MV (PG), NI (P), 
NW (G), RP (G), 
SH (G)

258 In Hessen und Thüringen werden Habilitierende zumindest als Ange-
hörige der Hochschule, nicht aber als Mitglieder aufgeführt (HE § 8
Abs. 6, TH § 20 Abs. 3 Nr. 3).
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HRG § 53 basiert auf der Erfahrung, dass die Qualifi-
zierung auf den so genannten Qualifizierungsstellen an-
gesichts der vielfältigen Belastungen in Forschung, Lehre
und sonstigen Aufgaben an der Hochschule nicht selten
vernachlässigt werden muss259. In den Landeshochschul-
gesetzen finden sich zu diesem Thema unterschiedlich
verbindliche Regelungen zur Freistellung für die eigene
wissenschaftliche Qualifizierung. Hierzu existieren so-
wohl Kann-, Soll- und Ist-Regelungen und auch zwischen
dem Grad der Freistellung für die Qualifizierung wird
zum Teil unterschieden. 260 261 262

Qualifizierung in der Arbeitszeit 
(Doppelnennung für Sachsen) 

Der Zusammenhang von Befristung und Qualifizierung
wird dabei lediglich in einigen Gesetzen angesprochen: in
Sachsen-Anhalt wird ein befristetes Arbeitsverhältnis be-
gründet, wenn die Beschäftigung der Weiterbildung oder
beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung dient, im Saar-
land ist ebenfalls ein befristetes Angestelltenverhältnis
insbesondere dann vorzusehen, wenn der Aufgabenbe-
reich zugleich die Vorbereitung einer Promotion oder die
Erbringung zusätzlicher wissenschaftlicher Leistungen
umfasst. In Sachsen hingegen werden wissenschaftliche

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Regel befristet
beschäftigt. Hamburg schreibt anders als alle anderen
Länder fest, dass Promotionsstellen grundsätzlich nur
halbe Stellen für drei Jahre sein sollen, wohingegen in
Hessen die Vertragsdauer auf drei Jahre mit einer Verlän-
gerung um höchstens zwei Jahre begrenzt wird. Rhein-
land-Pfalz setzt für die Promotions- und die Post-doc-
Phase jeweils sechs Jahre an263. 

Schließlich ist die Einführung neuer Personalkategorien
in den Landeshochschulgesetzen zu nennen, die zumeist
mit einer Schwerpunktsetzung in der Lehre verbunden
sind. Vor allem mit Blick auf die Berufsaussichten in der
Wissenschaft wie auch als Alternative zur Juniorprofes-
sur bzw. Habilitation betreffen diese Neuerungen auch
den wissenschaftlichen Nachwuchs. In Bremen264 wurde
die Kategorie der (Universitäts-)Lektoren für allgemeine
Lehraufgaben neu eingeführt; hier wird als Anstellungs-
voraussetzung die Promotion genannt. In Nordrhein-
Westfalen265 können die Lehrkräfte für besondere Aufga-
ben seit kurzem auch als akademische Bezeichnung den
Titel „Lecturer“ tragen. In Baden-Württemberg ist bei der
geplanten Novellierung des Hochschulgesetzes die Ein-
führung der neuen Personalkategorie der „Hochschul-
dozent/-in“ vorgesehen – mit einer „Juniordozentur“ als
befristeter Stelle, von der aus eine Hochschuldozentur
möglich ist266. Im Vergleich zur Juniorprofessur soll die
Juniordozentur eine höhere Lehrverpflichtung von bis zu
16 Semesterwochenstunden haben (Ministerium BW 2007,
S. 91f.). Auch die für 2008 projektierte vierte Hochschul-
gesetznovellierung in Brandenburg soll eine Freigabe der
Personalkategorien im akademischen Mittelbau und Ein-
führung einer Lehrprofessur vorsehen. 

4.2.2 Förderstrategien und -programme

4.2.2.1 Landesgraduiertengesetze

Der folgende Abschnitt bietet einen Überblick über die
aktuellen gesetzlichen Regelungen zur Landesgraduier-
tenförderung der Länder. Nach Aufhebung des Bundes-
gesetzes zur Graduiertenförderung zum 1. Januar 1984
überführte ein Großteil der Länder die Regelungen nach
und nach in eigene Gesetze und Verordnungen. Diese bil-
den die Nachwuchsförderpolitik der Länder aber nur
bedingt ab. Einerseits existieren in den Landeshochschul-
gesetzen (LHG) häufig übergeordnete Regelungen, die in
den Ländern in unterschiedlichem Maße untersetzt wer-
den. Andererseits gewinnen neue Steuerungsinstrumen-
tarien wie Zielvereinbarungen, Hochschulpakte und eine
leistungsorientierte Mittelzuweisung im Zuge der Hoch-

259 Die Formulierungen im Bundesrecht haben sich in dieser Hinsicht
verändert, was sich auch in verschienenen Formulierungen der Län-
dergesetze widerspiegelt. HRG § 53 von 1993 lautete: „Das Landes-
recht kann vorsehen, daß wissenschaftlichen Mitarbeitern, die befris-
tet eingestellt werden, im Rahmen ihrer Dienstaufgaben auch
Gelegenheit zur Vorbereitung einer Promotion gegeben werden
kann.“ HRG § 53 Abs. 2 lautet 2002: „Soweit befristet beschäftigten
wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Aufgaben
übertragen werden, die auch der Vorbereitung einer Promotion oder
der Erbringung zusätzlicher wissenschaftlicher Leistungen förderlich
sind, soll ihnen im Rahmen ihrer Dienstaufgaben ausreichend Gele-
genheit zu eigener wissenschaftlicher Arbeit gegeben werden.“

260 SH § 68 Abs. 3; SN § 48 Abs. 2 sieht vor, dass auch Dienstleistungen
zugewiesen werden „können“, die der Vorbereitung auf eine Promo-
tion oder Habilitation dienen. Eine tatsächlich selbständige For-
schungstätigkeit ist nach § 48 Abs. 1 nur in „begründeten Fällen“
vorgesehen.

261 BB § 48 Abs. 3, BW § 52 Abs. 2, BY Artikel 22 Abs. 1, HB § 23
Abs.4, MV § 66 Abs. 2, NW § 44 Abs. 3, ST § 42 Abs. 2

262 BE § 110 Abs. 4, HE § 77 Abs. 2, HH § 28 Abs. 1, 2 (ein Drittel nur
bei voller Stelle / Postdoc), NI § 31 Abs. 4 (‚Ist’-Regel, jedoch ohne
eine Zeitvorgabe), RP § 56 Abs. 4, 5 (grundsätzlich „ausreichend“
Gelegenheit, für die Kategorie der “angestellten Doktoranden” gilt
mind. die Hälfte der Arbeitszeit), SL § 37 Abs. 3, SN § 49 Abs. 1,
TH §84 Abs. 3

„Kann“-
Regelungen260

„Soll“-
Regelungen261

„Ist“-
Regelungen mit 

(mindestens) 
einem Drittel 

der 
Arbeitszeit262

SH, SN (Wiss. 
Mitarb.)

BB, BW, BY, 
HB („kann bis 
ein Drittel”), 
MV, NW, ST

BE, HE, HH, 
NI, RP, SL, SN 
(Akad. Assistent/
-in), TH

263 ST § 42 Abs. 9, SL § 37 Abs. 3, SN § 48 Abs. 4, HH § 28 Abs. 1
Satz 2, HE § 77 Abs. 2, RP § 56.

264 Bremen hat diese Kategorie 2004 als besondere Form der Lehrkräfte
für besondere Aufgaben eingeführt (HB § 24 Abs. 2 von 2004) und
dann 2007 um die Bezeichnung der Lektorinnen und Lektoren an der
Universität ergänzt (HB § 24a von 2007).

265 NW § 42 Abs. 3.
266 BW_Regierungsentwurf eines Ersten Gesetzes zur Umsetzung der

Föderalismusreform im Hochschulbereich (EHFRUG) § 51a 
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schulreformen für die Graduiertenförderung an Bedeu-
tung. 

Die aktuellen Graduiertenförderungsgesetze (GFG)267

werden in vielen Ländern durch eine Durchführungsver-
ordnung268 ergänzt. Zum Teil existiert kein Gesetz, son-
dern lediglich ein Paragraf im LHG, der durch eine Gra-
duiertenförderverordnung (GFVO)269 präzisiert wird. In
vier Ländern (HB, HE, NI, NW) gibt es keine Gesetze
oder Verordnungen zur Graduiertenförderung. Die Ge-
setze wurden im Jahr 2002 (NW), im Jahr 2004 (HE) und
im Jahr 2006 (NI) aufgehoben. In Rheinland-Pfalz erfolgt
die Landesgraduiertenförderung seit 2006 nicht mehr
nach dem GFG; eine Aufhebung des Gesetzes ist im Zu-

sammenhang mit der geplanten Hochschulgesetznovelle
geplant.270

In der nachfolgenden Tabelle sind die aktuell gültigen
GFG271, Durchführungsverordnungen und GFVO der
Länder aufgeführt.

267 Folgende 9 Länder verfügen über ein GFG: Baden-Württemberg,
Bayern, Berlin, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-
Pfalz, Saarland und Sachsen-Anhalt

268 Folgende 7 Länder verfügen über eine Verordnung zur Durchführung
des GFG: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hamburg, Mecklen-
burg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Saarland

269 Folgende vier Länder verfügen über eine GFVO: Brandenburg, Sach-
sen, Schleswig-Holstein und Thüringen

270 Obwohl noch keine Aufhebung des GFG in Rheinland-Pfalz erfolgte,
werden für die Landesgraduiertenförderung keine Mittel mehr bereit-
gestellt. Abgelöst wurde diese Fördersystematik durch die Stiftung zur
Förderung begabter Studierender und des wissenschaftlichen Nach-
wuchses (Stipendienstiftung), die im Herbst 2005 durch das ehemalige
Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung, Forschung und Kultur
errichtet wurde. In dieser Stiftung sind seit dem 1. Januar 2006 die Sti-
pendiensysteme des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Jugend
und Kultur im Hochschulbereich gebündelt. Die hochschulnah angesie-
delte Stiftung vergibt die ihr zur Verfügung gestellten Mittel nach eigenen
Vorgaben. Die Mittel zur Graduiertenförderung werden durch die Stif-
tung bzw. die Hochschulen zurzeit noch in Anlehnung an die ehemalige
Landesgraduiertenförderung vergeben. Obwohl das GFG Rheinland-
Pfalz noch nicht aufgehoben ist, werden die Regelungen aufgrund der
genannten Änderung der Förderungssysteme nicht mit in den Ver-
gleich einbezogen.

271 Die Angaben zu den Gesetzen der Länder zur Förderung des wissen-
schaftlichen und künstlerischen Nachwuchses und deren Gültigkeit
wurden einer Auflistung der Kultusministerkonferenz mit Stand vom
Juni 2007 (KMK 2007) sowie den Internetseiten der zuständigen Mi-
nisterien entnommen. 
Ta b e l l e  32

Verzeichnis der aktuellen Landesgraduiertengesetze

Abk. Bundesland Gesetz Fassung vom
BB Brandenburg Graduiertenförderungsverordnung Branden-

burg (GradV)
15.9.2000 (GVBl. Brandenburg S. 325)

BE Berlin Gesetz zur Förderung des wissenschaftlichen 
und künstlerischen Nachwuchses Berlin – 
Nachwuchsförderungsgesetz (NaFöG) 

7.6.2005 (GVBl. Berlin S. 339)

Verordnung zur Förderung des wissenschaftli-
chen und künstlerischen Nachwuchses Berlin – 
Nachwuchsförderungsverordnung (NaFöVO)

5.11.2003 (GVBl. Berlin S. 539)

BW Baden-
Württemberg

Gesetz zur Förderung des wissenschaftlichen 
und künstlerischen Nachwuchses Baden-
Württemberg – Landesgraduiertenförderungs-
gesetz (LGFG) 

23.7.1984 (GBl. Baden-Württemberg 
S. 477)

Verordnung des Wissenschaftsministeriums 
zur Durchführung des Landesgraduiertenförde-
rungsgesetzes -Landesgraduiertenförderungs-
verordnung (LGFVO)

20.5.2001 (GBl. Baden-Württemberg 
S. 420)

BY Bayern Bayerisches Eliteförderungsgesetz (BayEFG) 26.4.2005 (GVBl  Bayern S. 104)

Verordnung zur Durchführung des Elite-
förderungsgesetzes (DVBayEFG)

30.06.2005 (GVBl Bayern S. 248)

HB Bremen Ordnung für die Durchführung des Doktoran-
denstipendien-Programms an der Universität 
Bremen

17.5.1995 (http://www.forschungs-
förderung.uni-bremen.de)

HE Hessen Hessisches Gesetz zur Förderung von 
Nachwuchswissenschaftlern 

aufgehoben 2004

HH Hamburg Hamburgisches Gesetz zur Förderung des wis-
senschaftlichen und künstlerischen Nachwuch-
ses (HmbNFG) 

11.7.2007 (HmbGVBl. S. 236)
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n o c h  Tabelle 32
272 Laut einer schriftlichen Umfrage zur Förderstrategie der Länder, die von März bis Mai 2007 vom HoF Wittenberg durchgeführt wurde, ist eine
Novelle des Gesetzes noch in 2007 zu erwarten.

272

noch
HH

noch
Hamburg

Verordnung zur Durchführung des Hamburgi-
schen Gesetzes zur Förderung des wissenschaftli-
chen und künstlerischen Nachwuchses – Nach-
wuchsförderungsverordnung (HmbNFVO)

11.7.2007 (HmbGVBl. S. 236)

MV Mecklenburg-
Vorpommern

Gesetz zur Förderung des wissenschaftlichen 
und künstlerischen Nachwuchses im Land 
Mecklenburg-Vorpommern – Landesgra-
duiertenförderungsgesetz (LGFG)272

20.7.2006 (GVOBl. Mecklenburg-Vorpom-
mern S. 576)

Verordnung zur Durchführung des Landes-
graduiertenförderungsgesetzes Mecklenburg-
Vorpommern – Landesgraduiertenförderungs-
verordnung (LGFVO M-V)

8.8.2001 (GVOBl. Mecklenburg-Vorpom-
mern S. 356)

NI Nieder-
sachsen

Niedersächsischen Graduiertenförderungs-
gesetz 

20. 11. 2001 (Nds.GVBl. S. 701) aufgeho-
ben zum 01.01.2006

NW Nordrhein-
Westfalen

Gesetz zur Förderung wissenschaftlichen und 
künstlerischen Nachwuchses des Landes Nord-
rhein-Westfalen – Graduiertenförderungs-
gesetz Nordrhein-Westfalen (GrFG-NW)

aufgehoben durch Haushaltsgesetz 2002 
und eines Gesetzes zur Bereinigung des 
Haushalts (Haushaltsbegleitgesetz) zum 
1.1.2002

RP Rheinland-
Pfalz

Landesgraduiertenförderungsgesetz 
Rheinland-Pfalz (LGFG)

6.7.1984 (GVBl Rheinland-Pfalz S. 147) 
(Aufhebung geplant)

Landesverordnung zur Durchführung des 
Landesgraduiertenförderungsgesetzes Rhein-
land-Pfalz (LGFG-DVO) 

28.8.2001 (GVBl. Rheinland-Pfalz S. 210)

SH Schleswig-
Holstein

Landesverordnung über die Förderung des wis-
senschaftlichen und des künstlerischen Nach-
wuchses Schleswig-Holstein – Stipendiums-
verordnung (StpVO) 

8.8.2005 (NBl. Schleswig-Holstein S. 462)

SL Saarland Gesetz zur Förderung des wissenschaftlichen 
und künstlerischen Nachwuchses Saarland – 
Landesgraduiertenförderungsgesetz (LGFG)

26.11.2003 (Amtsbl. Saarland S. 2935)

Verordnung zur Durchführung des Gesetzes 
zur Förderung des wissenschaftlichen und 
künstlerischen Nachwuchses (LGFG – DVO)

7.11.2001 (Amtsbl. Saarland S. 2158)

SN Sachsen Verordnung des Sächsischen Staatsministe-
riums für Wissenschaft und Kunst über die 
Vergabe von Sächsischen Landesstipendien – 
Sächsische Landesstipendienverordnung 
(SächsLStipVO) 

14.2.2001 (SächsGVBl. S. 144)

ST Sachsen-
Anhalt

Gesetz zur Förderung des wissenschaftlichen 
und künstlerischen Nachwuchses Sachsen-An-
halt – Graduiertenförderungsgesetz (Grad FG) 

26.3.2004 (GVBl. Sachsen-Anhalt S. 234)

Verordnung über die Durchführung des Gra-
duiertenförderungsgesetzes Sachsen-Anhalt – 
Graduiertenförderungsverordnung (GradFVO)

7.12.2001 (GVBl. Sachsen-Anhalt S. 540)

TH Thüringen Thüringer Graduiertenförderungsverordnung 
(ThürGFVO) 

2.5.2005 (GVBl. Thüringen S. 169)

272

Abk. Bundesland Gesetz Fassung vom
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Regelungsbereiche

Regelungsbereiche der GFG, Durchführungsverordnun-
gen und GFVO betreffen im Wesentlichen die allgemei-
nen Voraussetzungen der Förderung, die Vergabe der Sti-
pendien, Altersgrenzen, die Höhe der Stipendien pro
Monat, den Familienzuschlag sowie die Sach- und Reise-
kosten, Einkommensgrenzen pro Jahr, erlaubte Nebentä-
tigkeiten und die Dauer der Förderung. Die Regelungen
der einzelnen Länder werden im folgenden Abschnitt ver-
gleichend dargestellt, wobei jedoch nur diejenigen Län-
der Berücksichtigung finden, die über entsprechende Ge-
setze und Verordnungen verfügen. Nicht ausgeschlossen
ist, dass in einigen Ländern darüber hinaus Festlegungen
unterhalb dieser Regelungsebene getroffen werden.273

Allgemeine Voraussetzungen der Förderung

Die allgemeinen Fördervoraussetzungen sind relativ ein-
heitlich. Bewerben können sich Studierende aller Fach-
richtungen, die einen Hochschulabschluss, der zur Pro-
motion berechtigt, mit weit über dem Durchschnitt
liegenden Studienleistungen nachweisen können. In
Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein muss
diese Qualifikation möglichst innerhalb der Regelstudien-
zeit erreicht worden sein. In anderen Ländern wie z. B.
Sachsen-Anhalt soll bei der Auswahl der Bewerberinnen
und Bewerber auch die bis zum ersten berufsqualifizie-
renden Abschluss aufgewandte Studienzeit berücksichtigt
werden. Den unterschiedlichen Lebenslagen von Studie-
renden wird nicht explizit Rechnung getragen.

Durch das Promotionsprojekt soll in allen Ländern ein
wichtiger Beitrag für die Wissenschaft geleistet werden.
Die Promotion muss an einer Hochschule des jeweiligen
Landes unter Sicherstellung der Betreuung durch einen
Professor des Landes angemeldet sein. In einzelnen Län-
dern (BY, SN) ist die Aufnahme der Stipendiaten in ein
strukturiertes Promotionsprogramm oder ein Graduierten-
kolleg zusätzliche Fördervoraussetzung. Einheitlich gilt
das Verbot der Doppelförderung. Die Förderung ist aus-
geschlossen oder wird widerrufen, wenn sich die Stipen-
diaten aus beruflichen oder anderen Gründen nicht über-
wiegend der Dissertation widmen. 

Die Förderung von Frauen in der Wissenschaft (HH, ST,
TH) sowie von Fachgebieten, in denen ein besonderer
Bedarf an wissenschaftlichem Nachwuchs besteht (HH,
MV, ST, TH), sollen in einigen Ländern besonders be-
rücksichtigt werden. In zwei Ländern (ST, TH) wird au-

ßerdem angestrebt, bei der Gewährung der Stipendien
auch Vorhaben in kleinen Wissenschaftsgebieten zu för-
dern.274

Altersgrenzen bei der Bewerbung

Der Großteil der GFG und GFVO verzichtet auf die Fest-
legung von Altersgrenzen für die Gewährung der Förde-
rung. Altersgrenzen werden nur in zwei Ländern (BY, SH)
formuliert. In Bayern soll zum Zeitpunkt des Förderbe-
ginns das 30. Lebensjahr noch nicht vollendet sein. In
Ausnahmefällen, insbesondere aus familienpolitischen
Gründen, ist eine Überschreitung der Altersgrenzen zu-
lässig. In Schleswig-Holstein gilt das 32. Lebensjahr als
Altersgrenze. 

In zwei weiteren Ländern stellt die seit dem Studien-
abschluss abgelaufene Zeit ein Auswahlkriterium dar
(HH, TH): In Hamburg soll die Förderung spätestens ein
Jahr nach dem Hochschulabschluss beginnen. In beson-
ders begründeten Einzelfällen kann der Beginn der Förde-
rung aus familiären Gründen bis maximal drei Jahre nach
Abschluss des Studiums erfolgen. In Thüringen soll das
Stipendium in der Regel unmittelbar nach Abschluss des
Studiums oder eines auf das Studium folgenden Vorberei-
tungsdienstes gewährt werden. Hiervon kann abgesehen
werden, wenn der Bewerber nach dem Studienabschluss
durch seine Leistungen oder besonderen Erfahrungen sol-
che Voraussetzungen erworben hat, die ein hervorragen-
des Ergebnis erwarten lassen.

Vergabe der Stipendien

Die Vergabe der Stipendien wird in der Regel als Auftrag-
sangelegenheit der Hochschulen unter Fachaufsicht der
zuständigen Ministerien an entsprechende Vergabekom-
missionen delegiert. Die Kommissionen zur Vergabe der
Landesgraduiertenförderung bestehen aus mindestens
fünf Mitgliedern der Hochschulen. Die Zusammenset-
zung der Kommissionen variiert zwischen den Ländern.
Den Kommissionen gehören nach den GFG und GFVO
Mitglieder der Hochschulleitungen (BB, BW, MV, SH,
SL, ST, TH), der Gruppe der Hochschullehrer (BB, BE,
BW, HH, MV, SH, SL, ST, TH) und wissenschaftlichen
Mitarbeiter (BB, BW, HH, MV, SH, SL, ST, TH) sowie
der Gruppe der Studierenden (HH, MV, SH, SL) an. In
drei Ländern (SH, ST, TH) gehört auch die Gleichstel-
lungsbeauftragte der Vergabekommission an. In Bayern
entscheiden in einem landesweiten Wettbewerbsverfah-
ren die Rektoren und Präsidenten der bayerischen Univer-
sitäten gemeinsam über die Vergabe der Stipendien; der
Vollzug obliegt den Universitäten.

Höhe der Stipendien pro Monat

Das Spektrum der Stipendienbeträge nach den GFG und
GFVO in der Grundförderung reicht von etwas mehr als
600 Euro (SL) bis zu über 900 Euro (BY). In der Mehr-

273 Nordrhein-Westfalen fördert z. B. den wissenschaftlichen Nach-
wuchs mit dem Programm „NRW-Graduate-Schools“. In den derzeit
sieben Graduate-Schools, an denen in der Regel mehrere Fakultäten
interdisziplinär zusammenwirken, sollen pro Jahr jeweils etwa 20 nach
Leistungskriterien ausgewählte Doktoranden in einen eigens konzi-
pierten Promotionsstudiengang aufgenommen und möglichst inner-
halb von drei Jahren zur Promotion geführt werden. Zwischen acht
und 20 Stipendiaten je Graduate-School werden eigenständig im
Rahmen eines Bewerbungsverfahrens ausgesucht. Das Stipendium
wird i. d. R. für eine Laufzeit von drei Jahren ausgelobt. Die Sätze
orientieren sich an den Fördersätzen der DFG. 

274 Einzig in der Ordnung für die Durchführung des Doktorandenstipen-
dien-Programms der Universität Bremen ist ein Verteilungsschlüssel
für die Stipendien zu je der Hälfte für die Natur- und Ingenieurwis-
senschaften und die Sozial- und Geisteswissenschaften festgelegt.
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zahl der Länder liegt die Förderung zwischen 700 und
800 Euro.

Zusätzlich zu den Grundbeträgen müssen die möglichen
Zuschläge für Sach- und Reisekosten berücksichtigt wer-
den. Bei den meisten Ländern können die Stipendiaten
die Erstattung von Sach- und Reisekosten bei nachweis-
barer Notwendigkeit für das Arbeitsvorhaben zusätzlich
beantragen (BY, BW, HH, MV, SH, SL, SN, ST, TH). Die
Kosten dürfen dabei von 1 022 Euro (HH, SL, ST, TH)
bis hinzu 2 352 Euro (MV) für die Höchstförderdauer
nicht übersteigen. In Bayern wurde keine Höchstgrenze
festgelegt. Eine monatliche Pauschale von 26 Euro (BB)
bzw. 103 Euro (BE) wird in zwei Ländern ausgezahlt. Die
Stipendiaten in einem Graduiertenkolleg in Sachsen er-
halten ebenfalls eine monatliche Sachmittelpauschale von
bis zu 153 Euro. Einzig in Mecklenburg-Vorpommern
werden auch die Kosten für die Krankenversicherung bis
zu 102 Euro pro Monat übernommen. 

Familienzuschlag

Ein Familienzuschlag ist in allen Ländern vorgesehen. In
einem Großteil der Länder handelt es sich hierbei um ei-
nen zusätzlichen Betrag, der in der Regel dann ausgezahlt
wird, wenn der Stipendiat oder der Ehepartner Kinder hat,
für die nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG) Kin-
dergeld gezahlt wird (BB, BE, BW, BY, SH, SL, SN, TH).
In Sachsen-Anhalt wird der Zuschlag lediglich bis zur
Vollendung des 12. Lebensjahres der Kinder gewährt. In
zwei Ländern handelt es sich um einen Zuschlag für Be-
dürftige, der nur ausgezahlt wird, wenn der Ehepartner
des Stipendiaten nicht erwerbstätig ist oder der Stipendiat
das Kind allein versorgen muss (HH, MV). In zwei weite-
ren Ländern werden nicht nur die Kinder sondern auch
der Ehepartner des Stipendiaten unter besonderen Um-
ständen berücksichtigt. Der Familienzuschlag wird auch
gewährt, wenn der Ehepartner erwerbslos ist (BB, SL).
Die Höhe des Familienzuschlags ist von Bundesland zu
Bundesland verschieden.275 In vier Ländern wird der Zu-
schlag pauschal ab einem Kind gewährt. In drei der Län-
der beträgt dieser etwa 150 Euro monatlich (HH, SL,
TH). In Schleswig-Holstein liegt der Zuschlag pauschal
bei 200 Euro. In allen anderen Ländern hängt die Höhe
des Zuschlags von der Anzahl der zu betreuenden Kinder
ab. Dabei ist der Betrag in zwei Ländern bei zwei Kin-
dern bzw. drei Kindern gedeckelt und in den anderen
Ländern erfolgt eine unterschiedlich hohe Zahlung mo-
natlich für jedes Kind. In Baden-Württemberg sieht der
Gesetzgeber einen Familienzuschlag für ein Kind von
160 Euro sowie für zwei und mehr Kinder von 210 Euro
vor. In Sachsen-Anhalt beträgt der Zuschlag 150 Euro bei
einem Kind und 210 Euro bei zwei Kindern, darüber hi-
naus finden drei oder mehr Kinder mit 255 Euro Berück-
sichtigung. In Brandenburg und Berlin erhält der Stipen-
diat für jedes Kind monatlich einen Familienzuschlag, der
für das erste Kind bei 102 Euro und für jedes weitere
Kind bei 51 Euro liegt. Den gleichen Betrag für jedes

Kind erhalten die Stipendiaten in Mecklenburg-Vorpom-
mern (51 Euro) und Sachsen (100 Euro). In Bayern276

wurde die Höhe des Zuschlags nicht festgelegt.

Einkommensgrenze

Über das Stipendium hinaus erzielte Einkünfte im Sinne
des Einkommenssteuerrechts werden in allen Ländern mit
der Förderung verrechnet. Das Stipendium verringert sich
um das Jahreseinkommen277, wenn es bei Ledigen
7 670 Euro und bei Verheirateten einschließlich des Ein-
kommens des Ehegatten 12 271 Euro (BE, HH, MV, SL),
15 000 Euro (BB, BW, SH) oder 17 895 Euro (TH) über-
steigt. In Mecklenburg-Vorpommern liegt der maximale
Betrag für Ledige bei 6 136 Euro. In Schleswig-Holstein
werden die erzielten Einkünfte ab 9 000 Euro auf das Sti-
pendium angerechnet. In den Gesetzen von drei Ländern
sind keine Angaben zur Höhe des zugelassenen Jahres-
einkommens enthalten (BY, SN, ST).

Für jedes Kind, für das nach dem BKGG ein Anspruch
auf Kindergeld besteht, erhöhen sich diese Beträge um
1 022 Euro pro Jahr. Eine Ausnahme bilden Brandenburg
und Schleswig-Holstein, in denen der Freibetrag pro Kind
mit 1 227 Euro (BB) und 1 500 Euro (SH) höher ausfällt.
Einkünfte aus nach den GFG und GFVO zugelassenen
Nebentätigkeiten werden nicht einbezogen. Mit der För-
derung vereinbar ist in einigen Ländern eine dem geför-
derten Vorhaben dienliche vergütete Arbeit in Forschung
und Lehre (BE, BW, MV, SL, ST). Diese Tätigkeit darf
10 Stunden (MV), 16 Stunden (SL), 20 Stunden (BE, ST)
oder 40 Stunden (BW) monatlich nicht überschreiten. In
zwei Ländern (HH, TH) ist eine frei gewählte Tätigkeit
von bis zu 20 Stunden im Monat anrechnungsfrei.

Dauer der Förderung

Das Stipendium kann in der Regel bei Wiederbewilligung
nach einem Jahr für eine Grundförderdauer von zwei Jah-
ren bezogen werden. Einzig in Sachsen beträgt die
Grundförderdauer drei Jahre. Die Verlängerung der
Grundförderdauer um maximal ein Jahr ist in allen Län-
dern in begründeten Ausnahmefällen möglich. Abwei-
chend davon kann in  Brandenburg die Förderhöchstdauer
von drei Jahren nur für Promotionsstipendiaten mit einem
BA-Abschluss um ein weiteres Jahr verlängert werden.

Krankheit und andere wichtige von den Stipendiaten
nicht zu vertretene Gründe erlauben in der Regel eine Un-
terbrechung des Stipendiums für eine Zeit von bis zu drei
Monaten. Zum Teil ist auch die Umstellung der Förde-
rung auf kleinere Zahlungen über einen längeren Zeit-
raum möglich, wobei die Gesamtfördersumme nicht
überschritten werden darf (u. a. BE). Die Regelungen des
Mutterschutzgesetzes (MuSchG) werden übernommen,
eine Geburt verlängert das Stipendium mindestens um die
übliche Mutterschutzfrist von 14 Wochen. 

275 Nachfolgend wird der Übersichtlichkeit halber die Höhe des Fami-
lienzuschlags pro Kind dargestellt, wobei die in Absatz 1 genannten
Ausnahmen bei der Vergabe (BB, HH, MV, ST) zu berücksichtigen
sind.

276 In Bayern darf der Familienzuschlag maximal ein Viertel des Grund-
betrags der Förderung betragen.

277 Als Jahreseinkommen gilt die Summe der Einkünfte im Sinne des
Einkommensteuergesetzes vermindert um die Sozialabgaben und an-
dere steuerlich anerkannte Vorsorgeaufwendungen, die Einkommen-
steuer und die Kirchensteuer für das maßgebliche Kalenderjahr.
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Zum Abschluss einer weit fortgeschrittenen Dissertation
werden in einigen Ländern Abschlussförderungen von bis
zu einem Jahr gewährt (BE, HH, SL). Die Förderdauer
kann in Hamburg in Ausnahmefällen um weitere sechs
Monate verlängert werden.

Zusammenfassung

Die Mehrheit der Länder verfügt in Ergänzung zu den
Landeshochschulgesetzen über Gesetze und Verordnun-
gen zur Landesgraduiertenförderung, in denen die Ver-
gabe von Promotionsstipendien für Qualifizierungsvorha-
ben an Landeshochschulen geregelt wird, und zwar
überwiegend ohne fachliche Vorgaben. Die Regelungsbe-
reiche stimmen weitestgehend überein. Innerhalb dieser
Bereiche sind jedoch Unterschiede zwischen den Ländern
feststellbar. Das betrifft z. B. die Höhe der Stipendien, des
Familienzuschlags und der Reise- und Sachkostenpau-
schale oder auch die Art und den Umfang der zulässigen
Nebentätigkeiten. 

In Bremen, Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-West-
falen wird auf gesonderte Gesetze oder Verordnungen zur
Graduiertenförderung verzichtet. Hessen und Niedersach-
sen haben diese erst vor nicht allzu langer Zeit aufgeho-
ben. In Rheinland-Pfalz ist die Aufhebung des Gesetzes
im Zuge einer Hochschulgesetznovelle geplant.

4.2.2.2 Förderung im Wandel

Nicht nur bei der Gesetzgebung, sondern auch bei der fi-
nanziellen Förderung des wissenschaftlichen Nachwuch-
ses werden die sich verändernden Kräfteverteilungen
zwischen Bund, Ländern und Hochschulen deutlich: Bis
zur Abschaffung der Bundesgraduiertenförderung im Jahr
1981 hatte der Bund sich direkt an der finanziellen Förde-
rung des wissenschaftlichen Nachwuchses beteiligt. Da-
nach übernahmen die Länder diese Aufgabe, die seither
vor allem Landesgraduiertenstipendien direkt an Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler vergeben. Inzwi-
schen haben einzelne Länder dieses Förderinstrument
wieder aufgegeben und erwarten von den – jetzt mit so
genannten Globalhaushalten ausgestatteten – Hochschu-
len eigene Förderprogramme. Gleichzeitig kommen seit
Mitte der 1990er Jahre zu diesen traditionellen Steue-
rungsinstrumenten auch die leistungsorientierte Mittel-
verteilung und vertragliche Vereinbarungen zwischen
Landesregierungen und Hochschulen hinzu. Im folgen-
den Abschnitt werden sowohl die gegenwärtig laufenden
Förderprogramme der Landesregierungen, als auch die
entsprechenden Inhalte der neuen Steuerungsinstrumente
dargestellt.

Der Bericht beruht auf einer schriftlichen Umfrage bei
den 16 zuständigen Landesministerien, die von März bis
Mai 2007 durchgeführt wurde.278 Ergänzend wurden För-
derrichtlinien, Internetveröffentlichungen und vertragli-
che Vereinbarungen ausgewertet. Bezugszeitraum der Be-
fragung ist das Jahr 2006, allerdings wurden in
Einzelfällen auch neuere Entwicklungen aufgenommen.

Nicht in dieses Kapitel aufgenommen wurden weitere
Programme und Maßnahmen, die entweder von den
Hochschulen direkt aus ihren Globalhaushalten oder von
Drittmittelgebern gefördert werden (so zum Beispiel die
Graduiertenkollegs der DFG oder die Post-doc-Förde-
rung). Dies bedeutet auch, dass auf der Basis der hier do-
kumentierten Angaben der Gesamtumfang der Nach-
wuchsförderung in den Ländern nicht vollständig
dargestellt und verglichen werden kann. Der Bericht zeigt
vielmehr die vielfältigen und unterschiedlichen Formen
der Nachwuchsförderung in den Ländern und soll Trends
sichtbar machen, Beispiele benennen und so vor allem In-
formationen für die Weiterentwicklung der Nachwuchs-
förderung liefern.

Landesförderprogramme (Promotionsförderung)

13 der 16 Länder haben im Jahr 2006 wissenschaftlichen
Nachwuchs über Landesgraduiertenstipendien gefördert.
Dabei wurden zwischen einem (Bremen) und 289 (Ba-
den-Württemberg) Stipendien neu bewilligt und insge-
samt zwischen 23 (Bremen) und 321 (Berlin) Stipendien
finanziert. In der Regel war der Anteil der über Stipen-
dien geförderten Frauen etwas höher als der der Männer.
In einigen Ländern (Bayern, Bremen, Niedersachsen)
sind die hier genannten Stipendien Teil von strukturierten
Doktorandenprogrammen (s. u.) oder werden zu beste-
henden strukturierten Doktorandenprogrammen zugeord-
net (Mecklenburg-Vorpommern). Andere Länder (Nord-
rhein-Westfalen) finanzieren über die strukturierten Dok-
torandenprogramme ebenfalls Stipendien oder Promo-
tionsstellen, haben diese jedoch nicht einzeln ausgewie-
sen. Bei der folgenden Übersicht ist zu berücksichtigen,
dass hier nur direkte staatliche Förderprogramme aufge-
führt sind. Fehlende Angaben dürfen nicht als Defizit an
staatlicher Nachwuchsförderung interpretiert werden,
weil selbstverständlich Landesmittel an die Hochschulen
fließen, die dort der Förderung des wissenschaftlichen
Nachwuchses zu Gute kommen. 

Eine Gegenüberstellung der stipendienfinanzierten Pro-
movierenden zu den abgeschlossenen Promotionen lässt
vereinfacht darauf schließen, dass  zwischen einem und
10 Prozent der Dissertationen durch Landesstipendien ge-
fördert sein könnten. Die Länder Hessen, Nordrhein-
Westfalen, und Schleswig-Holstein haben die Nach-
wuchsförderung im Rahmen der wachsenden Autonomie
der Hochschulen in die Eigenverantwortung der Hoch-
schulen gestellt und dafür keine eigenen Mittel für Sti-
pendien oder Promotionsstellen mehr ausgewiesen. In
Schleswig-Holstein ist dies bereits seit Anfang der 1970er
Jahre der Fall.  

Die Hochschulen in diesen Ländern fördern wissenschaft-
lichen Nachwuchs aus global zugewiesenen Mitteln und
können entsprechend eigenverantwortlich über die An-
zahl der geförderten Studierenden entscheiden. In Nord-
rhein-Westfalen wird darüber hinaus der wissenschaftli-
che Nachwuchs auch über Graduate Schools und ein
Rückkehrerprogramm aus Landesmitteln gefördert (s. u.).
In allen drei Ländern ist die Nachwuchsförderung
(ebenso wie in einer Reihe anderer Länder) ein Indikator
der leistungsorientierten Mittelverteilung (s. u.). Schles-
wig-Holstein ist das einzige Bundesland, das neben der

278 Der vorliegende Text ging den Ländern im Entwurf zu und wurde ge-
mäß ihrer Rückmeldung überarbeitet.
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leistungsorientierten Mittelverteilung keine weiteren Lan-
desprogramme zur Nachwuchsförderung aufgelegt hat.

Über 70 Prozent aller Landesstipendien werden in den
Sprach- und Kulturwissenschaften, sowie in Mathematik
und Naturwissenschaften vergeben, wobei der Anteil der
Stipendien in den Sprach- und Kulturwissenschaften mit
34 Prozent doppelt so hoch ist, wie der Anteil dieser Fä-
chergruppe an allen bundesweit abgeschlossenen Promo-
tionen. Das heißt, dass Landesstipendien überproportio-
nal in dieser Fächergruppe angesiedelt sind. In allen

anderen Fächergruppen liegen die Anteile deutlich unter
dem jeweiligen Anteil der Fächergruppen an den abge-
schlossenen Promotionen. 

Der Anteil der an Frauen vergebenen Stipendien liegt in
allen Fächergruppen deutlich über dem Anteil der Frauen
an den bundesweit abgeschlossenen Promotionen. Beson-
ders markant tritt das in den Ingenieurwissenschaften zu
Tage, in denen der Frauenanteil der Landesstipendiatin-
nen mehr als doppelt so hoch ist, wie der Frauenanteil un-
ter den Promotionen in den Ingenieurwissenschaften ins-
gesamt. 

2 7 9  2 8 0  2 8 1  2 8 2  2 8 3  2 8 4  2 8 5  2 8 6
Ta b e l l e  3 3

Staatliche Promotionsstipendien in den Ländern

279 Für diese Spalte sind die als Landesstipendien 2006 neu bewilligten Promotionen mit den für das Land ausgewiesenen Promotionen 2005 in Be-
ziehung gesetzt. Die Angaben stellen jedoch nur eine grobe Annäherung dar, weil weder Zahlen über die vor drei Jahren erstmals geförderten Pro-
motionen, noch über den Anteil der erfolgreich abgeschlossenen geförderten Promotionen vorliegen, so dass die üblichen Berechnungsverfahren
für die Promotionsintensität keine Anwendung finden können. Zudem sind jährliche Schwankungen nicht auszuschließen. Da nur die Maßnah-
men für das Jahr 2006 erhoben wurden, war es nicht möglich, diese mittels Dreijahresdurchschnitt auszugleichen. (Vergleichsdaten: Statistisches
Bundesamt: Fachserie 11, Reihe 4.2. ZUS 03)

280 Ohne Stipendien aus Zielvereinbarungsmitteln.
281 Das Doktorandenprogramm in Bremen ist je zur Hälfte vom Land und der Universität finanziert, die Stipendien sind in strukturierte Doktoran-

denprogramme eingebunden.
282 Davon 11 Stipendien im Rahmen strukturierter Doktorandenprogramme
283 Alle im Rahmen strukturierter Doktorandenprogramme.
284 Ohne Wiedereinstiegsstipendien.
285 Davon 70 aus HWP-Mitteln, diese konnten bei der Berechnung der Relation nicht berücksichtigt werden, da keine Zahlen über Neubewilligungen

2006 vorlagen.
286 Ohne Wiedereinstiegs- und Abschlussstipendien.

Land 2006 neu 
bewilligt

Anteil Frauen
(in %)

2006 insges.
gefördert

Anteil Frauen
(in %)

Relation geför-
derte zu ab-

geschl. Promo-
tionen insges.279

(in %)

Baden-Württemberg 289 k. A. k. A. k. A. 8

Bayern 71 58 119 53 2

Berlin 114 51 321 54 4

Brandenburg 6 k. A. 30280 57 2

Bremen281 1 100 23 50 < 1

Hamburg 21 62 95 59 2

Hessen Kein staatliches Stipendienprogramm

Mecklenburg-
Vorpommern 36 47 101282 57 9

Niedersachsen 56 55 123283 51 3

NRW Kein staatliches Stipendienprogramm

Rheinland-Pfalz 100 41 198 44 10

Saarland 20 50 31 61 7

Sachsen284 32 40 144285 60 3

Sachsen-Anhalt 30 k. A. 180 k. A. 6

Schleswig-Holstein Kein staatliches Stipendienprogramm

Thüringen286 54 50 161 51 10
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Ta b e l l e  34 2 8 7

Aufteilung der Landesstipendien nach Fachbereichen

287  Fehlende zu 100 Prozent: sonstige.

Länder Ingenieurwiss. Sprach- u. 
Kulturwiss.

Rechts-, 
Wirtschafts- u. 

Sozialwiss.

Mathematik, 
Naturwiss.

Stipendien insgesamt 122 441 226 483
Anteil an allen Landes-
stipendien (%)287 9 34 17 37
dav. Frauen (in %) 30 59 58 48
Anteil abgeschl.Promotioen 
2005 insges. (%) 14 17 22 41
dav. Frauen (in %) 13 49 31 33

Die Stipendien werden in 7 Ländern für drei Jahre und in Den Vorteil der Förderung über Stipendien sehen Län-

287  Fehlende zu 100 Prozent: sonstige.
sechs Ländern für zwei Jahre zum Teil mit der Möglich-
keit einer Verlängerung angeboten. In neun Ländern ist
die Stipendienvergabe nicht an eine Altersgrenze gebun-
den, in den übrigen liegt diese bei 30 bis 37 Jahren. Aus-
gezahlt werden für reguläre Stipendien zwischen
614 Euro und 1 500 Euro monatlich zum Teil zzgl. Sach-
und Reisemittel sowie Familienzuschläge. 

dervertreter insbesondere in der Entlastung der Promo-
vierenden von promotionsfremden Tätigkeiten. Durch die
Verknüpfung der Stipendien mit strukturierten Promo-
tionsprogrammen (s. u.) würden zudem eventuell früher
bestehende Nachteile (Vereinzelung, fehlender Kontakt
zu den Hochschulen) ausgeglichen.
Ta b e l l e  35

Rahmenbedingungen der Landesstipendien288

Land Altersbegrenzung Dauer
Grundbetrag monatlich 

(ohne Sachkosten, Familien-
zuschläge etc. in €)

Baden-Würt-
temberg

Nein 2 Jahre
820

Bayern 30 Jahre 2 Jahre
(Verlängerung max. 1 Jahr) 900

Berlin Nein Bis zu 3 Jahren 819288

Brandenburg Nein 3 Jahre 
(Verlängerung  für BA-Absol-

venten auf 4 Jahre mögl.) 715
Bremen 32 Jahre 3 Jahre 921
Hamburg Nein 2 Jahre (Grundstipendium)

1 Jahr (Abschlussstipendium) 820
Mecklenburg-
Vorpommern

Nein 2 Jahre 
(Verlängerung max. 1 Jahr) 818

Niedersachsen Nein 3 Jahre 1.025
Rheinland-Pfalz Nein 3 Jahre 715 bis 1.500

je nach Arbeitsgruppe, 
Stipendienart und Fachgebiet

Saarland Nein 3 Jahre 614
Sachsen (Landesin-
novationstipendien)

Nein 3 Jahre
895

Sachsen (HWP-
Stipendien)

30 bzw. 35 Jahre Max. 3 Jahre
985

Sachsen-Anhalt Nein 1–2 Jahre (Verlängerung 
im Ausnahmefall mgl.) 894

Thüringen Nein 2 Jahre (Verlängerung 
im Ausnahmefall mgl.) 715

288 716 Euro Grundbetrag plus 103 Euro Sachkostenpauschale

288 716 Euro Grundbetrag plus 103 Euro Sachkostenpauschale
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Die Vergabegrundsätze zum Kreis der Förderungsberech-
tigten sind in der Regel offen formuliert. Die Stipendien
werden in zehn Ländern durch die jeweiligen Hochschu-
len vergeben, in zwei Ländern durch gemeinsame Kom-
missionen der Hochschulen.289 Die Betreuung der Studie-
renden ist in allen Ländern Aufgabe der Hochschulen. 

Während die Landesstipendien das wesentliche Element
der Promotionsförderung durch die Länder sind, spielen
Arbeitsverträge als Förderinstrument nur eine geringe
Rolle. Diese waren meist Bestandteil von Projekten. So
förderte Bayern 13 Promotionen von Lehrkräften mit Be-
rufserfahrung im Schulbereich und in Niedersachsen wur-
den 2006 insgesamt 29 Promovierende aller Fachbereiche
im Rahmen einer Kooperation mit Universitäten in Israel
für maximal drei Jahre gefördert. 

Acht Länder (Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg,
Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-
Westfalen und Rheinland-Pfalz) haben im Jahr 2006 Pro-
jekte der „strukturierten Doktorandenausbildung“ (Gra-
duiertenkollegs, Graduate Schools) direkt gefördert. In
Bayern wurden 120 Doktoranden über Stellen im Rah-
men von internationalen Doktorandenkollegs finanziert.
In Rheinland-Pfalz wurden die Universitäten seit 2005
mit insgesamt 1,2 Mio. Euro beim Auf- und Ausbau
universitätsweiter strukturierter Promotionssysteme ge-
fördert. Neben der Vermittlung von fachübergreifenden
Methoden wie Präsentationstechniken, Zeitmanagement
und Lehr- und Forschungskompetenz verpflichten sich
die Fachbereiche zu einem abgestimmten hochschulwei-
ten Betreuungskonzept, in das bereits Masterstudierende
aufgenommen werden können. In Mecklenburg-Vorpom-
mern wurden etwa zehn Prozent der oben bereits aufge-
führten Stipendien explizit als zusätzliche Landesförde-
rung zu den International Max Planck Research Schools
und Sonderforschungsbereichen vergeben. Auch die
strukturierten Doktorandenkollegs der anderen Länder
beinhalten Stellen oder Stipendien für Promovierende,
diese konnten jedoch nicht einzeln ausgewiesen werden.
In Sachsen-Anhalt wird ein ähnliches Programm für 2008
angestrebt. 

In Bayern wird die Eliteförderung als ein „Gesamtpaket“
definiert und in einem „Elitenetzwerk Bayern“ organisa-
torisch gebündelt. Diese umfasst neben den Internationa-
len Doktorandenkollegs auch Elitestudiengänge und ein
Programm der Begabtenförderung, das sich sowohl an
Studierende und Promovierende als auch Nachwuchswis-
senschaftlerinnen und -wissenschaftler nach der Promo-
tion richtet. Innerhalb der Internationalen Doktoranden-
kollegs in Bayern werden die Promovierenden über
Stellen finanziert, damit die Promovierenden den Status
als Hochschulangehörige erhalten und angemessen ver-
gütet werden. Dies hat außerdem zur Folge, dass die
Nachwuchswissenschaftler während ihrer Promotions-
zeit Ansprüche für ihre Altersversorgung erwerben.

In Brandenburg werden aus den Mitteln der Zielvereinba-
rung zwischen Landesregierung und Hochschulen (s. u.)
sowohl fachgebundene Promotionskollegs, als auch fä-
cherübergreifende und international ausgerichtete Gradu-
ate Schools finanziert.

In Niedersachsen werden die Studierenden in kleinen
Gruppen intensiv betreut und sollen so in kürzerer Zeit
promovieren. Kennzeichen sind Interdisziplinarität, Inter-
nationalität und Exzellenz. Die fächerübergreifenden Ein-
richtungen müssen mit herausragenden Forschungs-
schwerpunkten verknüpft sein, die Ausbildung ist durch
ein Curriculum strukturiert. Der überwiegende Teil der
Förderung ist für die Stipendien vorgesehen. Es werden
aber auch Mittel für Sach- und Reisekosten sowie ggf. für
wissenschaftliches und administratives Personal zur Be-
treuung der Promovierenden bereitgestellt (ca. bis zu ei-
nem Viertel). Die Promotionsprogramme wurden im Jahr
2006 aus HWP-Mitteln gefördert; ab dem Jahr 2007 er-
folgt die Weiterförderung in vollem Umfang aus reinen
Landesmitteln. 

Das Land Nordrhein-Westfalen wird die Förderung ab
2008 von einer Vollförderung der Graduate Schools auf
eine anteilige Finanzierung (maximal 50 Prozent) umstel-
len, um so bei gleichbleibender Gesamtfinanzierung mehr
Einzelprojekte fördern zu können. Die verbleibenden An-
teile müssen die Hochschulen aus eigenen Mitteln auf-
bringen. 

In Hessen werden die von der DFG geförderten Graduier-
tenkollegs über das Erfolgsbudget der leistungsorientier-
ten Mittelverteilung (s. u.) zusätzlich finanziert und in
Brandenburg und Hamburg werden einzelne Kollegs über
die Zielvereinbarungen zwischen Land und Hochschule
finanziell gefördert. 

Die Tendenz hin zu einer strukturierteren Doktoranden-
ausbildung wird allgemein begrüßt, wobei aber darauf
verwiesen wird, dass auch in Zukunft die Förderung von
exzellenten Einzelprojekten möglich sein müsse. Pro
Kolleg werden in den Ländern zwischen 137 000 und
(auf ein Land bezogen) durchschnittlich 650 000 Euro
aus Landesmitteln aufgebracht, wovon in der Regel bis zu
einem Viertel für wissenschaftliches und administratives
Personal sowie Sach- und Reisemittel, der größte Teil je-
doch für Stipendien bzw. Promotionsstellen vorgesehen
ist.

Das Land Bremen verweist auf ein von der Hochschule
aus globalen Mitteln finanziertes Promotionsprogramm
für 11 Fachhochschulabsolventen, die ebenfalls bis zu
drei Jahre gefördert werden und denen der Konrektor für
Forschung der beteiligten Fachhochschule, sowie eine
Professorin, bzw. ein Professor der Universität Bremen
als Betreuer zur Seite stehen. Auch andere Länder (Ber-
lin, Hamburg, Saarland und Sachsen-Anhalt) verweisen
auf Programme der Hochschulen, mit denen diese aus
global zugewiesenen Mitteln Promovierende über Ar-
beitsverträge fördern, dies ist mit großer Wahrscheinlich-
keit auch in anderen Ländern der Fall, kann jedoch im
Rahmen dieser Studie nicht im Einzelnen dokumentiert
werden.

289 Bayern: „Universität Bayern e. V“, Berlin: „Kommission zur Verga-
be von Promotionsstipendien“
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Landesförderprogramme (Post-doc-Förderung)

Insgesamt sieben Länder fördern Nachwuchswissen-
schaftler nach der Promotion (Post doc) über Stipendien
oder in Beschäftigungsverhältnissen. In Baden-Württem-
berg wurden 2006 insgesamt 36 Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler im Rahmen des Eliteprogramms der
Landesstiftung Baden-Württemberg gefördert. Dabei
finanziert die Landesstiftung nicht die Stellen der Post-
Doktoranden selbst, sondern Mittel für deren Mitarbeiter
(d. h. die Forschergruppe) sowie Sach- und Investitions-
kosten. Die Personalmittel für die jeweiligen Post-
Doktoranden muss die Hochschule selbst aufbringen. Sti-
pendien wurden 2006 außerdem in Bayern (4) und Rhein-
land-Pfalz (3) vergeben. In Bremen (3), Hamburg (14)
und Rheinland-Pfalz (8) wurden Nachwuchswissen-
schaftler über Beschäftigungsverhältnisse aus Landesmit-
teln gefördert. Sachkostenzuschüsse gibt es außerdem in
Thüringen. In Hessen wurden Juniorprofessuren über die
Zielvereinbarungen anteilig aus Landesmitteln gefördert.
Außerdem haben acht Länder 2006 Stellen und Stipen-
dien für Post-doc-Wissenschaftlerinnen aus dem HWP
Programm finanziert (s. u.).

Gleichstellungspolitische Förderung

In den fünf ostdeutschen Ländern, sowie Baden-
Württemberg, Bremen und Niedersachsen wurden 2006
eigene Programme zur Förderung von Wissenschaftlerin-
nen sowohl vor, als auch nach der Promotion finanziert.
Im Rahmen der Promotionsförderung wurden in Branden-
burg 22 und in Mecklenburg-Vorpommern zwei Frauen über
Arbeitsverträge gefördert. In Sachsen und Thüringen
wurden zusätzlich Wiedereinstiegsstipendien nach einer
Familienpause vergeben. Diese Stipendien werden für
den Abschluss der Promotion an Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler verliehen, die ihre wissenschaftliche
Arbeit wieder aufnehmen, nachdem sie diese in bereits
fortgeschrittenem Arbeitsstand zur Wahrnehmung fami-
liärer Aufgaben unterbrochen hatten. Ein solches Stipen-
dium wird grundsätzlich für ein Jahr gewährt (Verlänge-
rung bis zu sechs Monaten möglich), wobei zu Beginn
der Förderung das 37. Lebensjahr nicht überschritten sein
darf. In Sachsen wurden 13 Wiedereinstiegsstipendien
(Promotionen) aus Landesmitteln für die Dauer von
i. d. R. einem Jahr finanziert. In Thüringen 17 Wieder-
einstiegstipendien mit einer Förderdauer von zwölf Mo-
naten und sechs Monaten möglicher Verlängerung und elf
Promotionsabschlussstipendien mit einer Förderdauer
von drei Monaten aus dem HWP finanziert. Obwohl sich
beide Programme auch an Wissenschaftler richten, die
ihre Arbeit wegen familiärer Aufgaben unterbrochen ha-
ben, wurden sie in beiden Ländern 2006 nicht von Män-
nern in Anspruch genommen.

Im Bereich der Frauenförderung in der Post-doc-Phase
wurden in Baden-Württemberg mit dem Margarete von
Wrangell-Habilitationsprogramm für Frauen (18 Stel-
len), in Brandenburg (8 Beschäftigungsstellen), in Bre-
men (9 Stellen), Mecklenburg-Vorpommern (3 Stipen-
diatinnen), Niedersachsen (6 Stellen im Dorothea-

Erxleben-Programm), in Rheinland-Pfalz (10 Stellen), in
Sachsen 4 Stipendiatinnen (aus Landesmitteln) und 15 Be-
schäftigungsstellen (aus dem HWP) und Sachsen-Anhalt
(zwölf Stipendiatinnen) gefördert.

In drei Ländern wurden besondere Beratungsangebote für
Nachwuchswissenschaftlerinnen gefördert: Das Land
Brandenburg initiierte 2005 gemeinsam mit den Universi-
täten Potsdam, Cottbus und Frankfurt/Oder ein Mento-
ring-Programm (‚Mentoring für Frauen – Gemeinsam Zu-
kunft gestalten!’), das sich gezielt an Studentinnen der
brandenburgischen Hochschulen richtet. Die bisher ent-
standenen 48 Partnerschaften zwischen Studentinnen und
Personen aus der Privatwirtschaft sowie aus dem Verwal-
tungsbereich des Landes Brandenburgs sollen nicht nur
zur gezielten Förderung von weiblichen Nachwuchs-
kräften beitragen, sondern vor allem der Abwanderung
junger Akademikerinnen aus dem Bundesland entgegen-
wirken. Das Land finanzierte das Programm 2006 mit
147 496 Euro. Zusätzliche Förderung erfährt das Projekt
aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds, sowie der drei
beteiligten Universitäten. Auch Sachsen hat aus HWP-
Mitteln (211 100 Euro in 2006) ein Mentoring- und
Coaching-Programm gefördert, das maximal 72 herausra-
genden Studentinnen aus den Bereichen Naturwissen-
schaft/Technik und Medizin den Einstieg ins Berufleben
erleichtern sollte. Thüringen hat mit HWP-Mitteln über
den gesamten Förderzeitraum Projekte der ‚Thüringer
Koordinierungsstelle Naturwissenschaft und Technik für
Schülerinnen, Studentinnen und Absolventinnen’ finan-
ziert, die bei der Vorbereitung auf den Berufseinstieg so-
wie die Karrierebegleitung unterstützen. Bayern vergibt
jährlich fünf Preise an Studentinnen der Ingenieurwissen-
schaften für hervorragende Diplom- oder Promotions-
arbeiten. Die Preise sind mit jeweils 2 000 Euro dotiert.

Spezielle Fördermaßnahmen

Einzelne Länder haben spezielle Fördermaßnahmen (in
Ergänzung zu der üblichen Förderpraxis) entwickelt. So
vergibt das Land Brandenburg 2007 einen Nachwuchs-
wissenschaftlerpreis, der künftig jährlich verliehen wer-
den soll. Ausgeschrieben werden zwei Preise – in den Be-
reichen der Geistes- und Sozialwissenschaften sowie der
Natur- und Ingenieurwissenschaften, die mit jeweils
10 000 Euro dotiert sind. Herausragende wissenschaftli-
che Arbeiten promovierter Nachwuchswissenschaftler,
die an einer Hochschule bzw. außeruniversitären For-
schungseinrichtung des Landes Brandenburg entstanden
und maximal zwei Jahre alt sind, sollen mit diesem Preis
honoriert werden. 

Das Land Niedersachsen vergibt ab 2007 ebenfalls zum
ersten Mal einen „Wissenschaftspreis Niedersachsen“ der
mit 30 000 Euro u. a. für eine Nachwuchswissenschaftle-
rin bzw. einen Nachwuchswissenschaftler ausgeschrieben
wurde. Neben exzellenten wissenschaftlichen Leistungen
sollen mit diesem Preis auch innovative Formen der Ko-
operation zwischen zwei oder mehreren niedersächsi-
schen Hochschulen ausgezeichnet werden. Personen, die
einen wesentlichen Beitrag zur Hochschulentwicklung in
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Niedersachsen und im Rahmen des Bologna-Prozesses
geleistet haben, werden bei der Preisvergabe vorrangig
berücksichtigt. Auch das Saarland verleiht jährlich den so
genannten SaarLB Wissenschaftspreis’, der mit 25 000 Euro
dotiert ist In Ausnahmenfällen kann das Preisgeld zwi-
schen zwei gleichwertige Arbeiten aufgeteilt werden.
Preiswürdig sind hervorragende wissenschaftliche Ab-
handlungen, die an saarländischen Hochschulen als wis-
senschaftliche Arbeiten, Dissertationen oder Habilitatio-
nen im Jahr der Ausschreibung abgeschlossen wurden.
Die Arbeiten sollen im Besonderen neue Erkenntnisse
und Ergebnisse enthalten, deren Anwendung den Wirt-
schafts- oder Wissenschaftsstandort Saarland stärken und
neue Arbeitsplätze schaffen kann. Nachwuchswissen-
schaftlerinnen und -wissenschaftler in Bayern können
sich um jährlich bis zu 15 mit 15 000 Euro dotierte Preise
für gute Lehre bewerben.

Nordrhein-Westfalen hat ein eigenes „Rückkehrerpro-
gramm“ für wissenschaftlichen Nachwuchs im Ausland
entwickelt. Durch das 2007 initiierte ’Programm zur För-
derung der Rückkehr des wissenschaftlichen Spitzen-
nachwuchses aus dem Ausland’ soll Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftlern, die mindestens 24 Monate im
Ausland im Bereich der Lebenswissenschaften geforscht
haben, durch die Schaffung optimaler Forschungsbedin-
gungen und somit auch Karriereaussichten für den Stand-
ort Nordrhein-Westfalen gewonnen werden. Ausgeschrie-
ben werden gut ausgestattete Positionen für den Aufbau
und die Leitung von vier jeweils selbstständigen Nach-
wuchsgruppen im Bereich der Lebenswissenschaften, die
von der Landesregierung über einen Zeitraum von fünf
Jahren mit jeweils 1,25 Mio. Euro finanziert werden.
Diese finanzielle Förderung beinhaltet neben der Leitungs-
position, die mit der Entgeltgruppe 15 TVL – vergleichbar
W2 – dotiert ist, alle für die Forschungsarbeiten notwen-
digen Sach- und Personalmittel. Die durch die personen-
gebundene Finanzierungszusage geförderten rückkehren-
den Nachwuchswissenschaftlern verpflichten sich an
einer nordrhein-westfälischen Hochschule ihrer Wahl ein
Labor zu etablieren. Die Entscheidung welche der Hoch-
schulen ihnen die besten Zukunftsperspektiven und even-
tuell auch Tenure track bietet, bleibt somit ihrem eigenen
Ermessen überlassen. 

In Bayern, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern und Nie-
dersachsen wurden Mentoring- bzw. Personalentwick-
lungsprojekte für Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern mit jeweils  vier- bis sechsstelligen Beträgen
finanziert. Im Rahmen des Elitenetzwerks Bayern werden
für alle Mitglieder (Studierende, Doktoranden, Post docs)
soft-skill Seminare angeboten. Dabei werden Themen
wie Kommunikation, Rhetorik, wissenschaftliches
Schreiben, Projektmanagement, Organisation von Grup-
pen, u. ä. angeboten. Zwei Programme in Bremen richten
sich an 36 Juniorprofessuren bzw. 15 Nachwuchswissen-
schaftlern, die ihre Kompetenz im Bereich „Transfer und
Kooperation“ entwickeln wollen. In Mecklenburg-Vor-
pommern standen ebenfalls 15 Plätze zur Verfügung. 

Baden-Württemberg und Thüringen fördern außerdem
durch Zuschüsse zu Sachkosten. So wurden 2006 in Ba-
den-Württemberg 15 Juniorprofessuren durch Infrastruk-
turmittel (Sach-, Personal- und Investitionsmittel) von
insgesamt 113 655 Euro gefördert und in Thüringen für
23 Nachwuchswissenschafter Projektmittel in Höhe von
300 000 Euro investiert. Auch im Rahmen des Elitenetz-
werks Bayern stehen Mittel für Sach-, Reise und Ta-
gungskosten zur Verfügung. 

Nicht erfasst werden konnten Projekte die vorrangig der
Forschungsförderung dienen, aber zugleich auch Ele-
mente der Nachwuchsförderung enthalten, ohne dass dies
in den Zahlen der Länder explizit ausgewiesen ist. So
fördert z. B. das Land Schleswig-Holstein das „Zentrum
für Molekulare Biowissenschaften“ an der Christian-
Albrechts-Universität Kiel, zu dessen Konzept explizit
die gezielte Förderung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses gehört. Da für Drittmittelprojekte häufig auch
Nachwuchswissenschaftler beschäftigt werden, kann da-
von ausgegangen werden, dass Forschungsförderung der
Länder grundsätzlich noch zusätzliche Nachwuchsförde-
rung beinhaltet, ohne dass dies hier ausgewiesen werden
kann. Ebenso enthalten Projekte der Exzellenzinitative
teilweise explizite Bezüge zur Nachwuchsförderung
(z. B. an der Ludwig-Maximilan-Universität München),
die jedoch hier ebenfalls nicht im Einzelnen dokumentiert
werden können.

HWP-finanzierte Nachwuchsförderung

Ein Teil der Landesprogramme wurde 2006 noch aus
HWP-Mitteln finanziert. Dies betrifft abgesehen von
13 Wiedereinstiegsstipendien in Sachsen alle Pro-
gramme, die sich explizit an Wissenschaftlerinnen rich-
ten, sowie die Hälfte der Promotionsstipendien in Sach-
sen und alle Promotionsstipendien in Niedersachsen. Die
Post-Doc-Förderung der Länder richtete sich 2006 etwa
zur Hälfte speziell an Frauen; alle Förderprogramme für
Wissenschaftlerinnen wurden aus dem HWP finanziert.
Insgesamt haben nur Baden-Württemberg, Hamburg und
Rheinland-Pfalz mehr als jeweils fünf Post-Doc-Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler unabhängig vom
HWP gefördert. In Bayern wurden sowohl Promotions-
projekte, als auch die Post-Doc-Förderung aus dem HWP
finanziert;290 es ist geplant, diese Programme teilweise
und modifiziert auf Landesebene fortzusetzen. Rhein-
land-Pfalz und Niedersachsen wollen die wegfallenden
Bundesmittel vollständig aus dem Landeshaushalt weiter
finanzieren. In Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt
wird die Förderung zumindest teilweise fortgeführt, in
Bremen und Sachsen wird die Fortführung entsprechen-
der Projekte von den Hochschulen erwartet. Einige Län-
der berichten über Schwierigkeiten die wegfallenden Mit-
tel vollständig aus dem Landeshaushalt kompensieren zu
können.

290 Es liegen jedoch keine konkreten Angaben über die Anzahl vor.
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Weiterführung von ehemals HWP-finanzierten Förderprogrammen

Land Weiterführung von ehemals HWP-finanzierten Förderprogrammen

Baden-Württemberg Mehrere Nachfolgeaktivitäten, insbes. im Rahmen von Frauenförderprogrammen 
(u. a. Stipendienprogramme, Habilitations- und Promotionsprogramme)

Bayern Fortsetzung teilweise und ggf. verändert wird angestrebt.

Berlin Die Frauenfördermaßnahmen aus HWP-Mittel werden 2007 fortgeführt und zwar mit 
1 Mio. Euro aus Mitteln der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Frauen und Senioren und 
zu 0,5 Mio aus den Globalhaushalten der Hochschulen.

Brandenburg Die Landesanteile werden weiter in neue Förderprogramme z. B. zur Reform der Graduierten-
ausbildung investiert.

Bremen Eine Weiterführung der HWP-finanzierten Stellen erfolgt in 2007 teilweise über die Hoch-
schulhaushalte. Eine Spezifikation ist z. Zt. nicht möglich.

Hamburg 2006 keine HWP-Mittel für Nachwuchsförderung eingesetzt

Hessen 2006 keine HWP-Mittel für Nachwuchsförderung eingesetzt

Mecklenburg-
Vorpommern

Nach seinem Auslaufen Ende vergangenen Jahres werden keine Nachwuchsförderprogramme 
des HWP aus Landesmitteln fortgeführt.

Niedersachsen HWP-Mittel (Stipendienprogramm und Dorothea-Erxleben-Programm) werden ab 2007 voll-
ständig aus Landesmitteln ersetzt

Nordrhein-
Westfalen

2006 keine HWP-Mittel für Nachwuchsförderung eingesetzt

Rheinland-Pfalz Alle HWP-Maßnahmen werden in 2007 im Umfang des Vorjahres aus Landesmitteln 
weiterfinanziert.

Saarland 2006 keine HWP-Mittel für Nachwuchsförderung eingesetzt

Sachsen Weiterführung der Programme  liegt nunmehr im Verantwortungsbereich der jeweiligen 
Hochschulen, im Bereich der Habilitationsförderung haben sich die Hochschulen zur 
Weiterförderung für zwei Jahre verpflichtet.

Sachsen-Anhalt Teilweise Fortführung aus Landesmitteln

Schleswig-Holstein 2006 keine HWP-Mittel für Nachwuchsförderung eingesetzt

Thüringen 2007 keine Fortführung von ehemals HWP-finanzierten Förderprogrammen

Nachwuchsförderung im Rahmen der benen Mittel an Nachwuchsförderung gebunden, in den

Hochschulsteuerung 

Leistungsorientierte Mittelvergabe

Nach Angaben der befragten Wissenschaftsministerien wird
die Nachwuchsförderung in zwölf Ländern im Rahmen der
leistungsorientierten Mittelverteilung gefördert. Als Indika-
tor wird überwiegend der Anteil der Promotionen, in Hessen
auch die Einwerbung von Graduiertenkollegs eingesetzt.
Zum Teil kommen die Indikatoren für Gleichstellung auch
Nachwuchswissenschaftlerinnen zugute. So wird in Bran-
denburg der Anteil der Frauen unter den wissenschaftlichen
Mitarbeitern bei der Mittelverteilung berücksichtigt.

In Hessen sind gegenwärtig insgesamt 50 Prozent der
über die leistungsorientierte Mittelverteilung ausgege-

anderen Ländern sind es jeweils bis zu zwölf Prozent. Al-
lerdings beziehen sich diese Werte auf unterschiedliche
Anteile der generell über Indikatoren verteilten Mittel am
Gesamthaushalt der Hochschulen. Der Anteil der von den
Indikatoren abhängigen Summe an den vom Land insges-
amt bereitgestellten Mitteln liegt zwischen 0,16 Prozent
in Mecklenburg-Vorpommern und 2,25 Prozent in allen
anderen Ländern, nur in Hessen (7,5 Prozent) und Rhein-
land-Pfalz (5 Prozent) sind die Anteile höher291.

291 Schließlich ist noch zu berücksichtigen, dass die tatsächlich mögli-
chen Veränderungen in vielen Ländern durch Kappungsgrenzen ein-
geschränkt werden (Leszszensky/Orr 2004: 48).
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Nachwuchsförderung in der leistungsorientierten Mittelverteilung

292 Modell 2005
293 47,5 Prozent Forschungsanteil * 20 Prozent Promotionen. Modell 2005
294 10 Prozent des Forschungsanteils von 40 Prozent. Modell 2007
295 48 Prozent Lehranteil * 24 Prozent Promotionen, Modell 2007. Der Gesamtanteil wird 2008 auf 10 Prozent steigen, wodurch sich der Anteil für

Promotionen auf 1,15 Prozent erhöhen wird.

Land Indikatoren

Anteil am
 Gesamt-
budget

(%)

Berechnung

Baden-Würt-
temberg

Promotionen bezogen auf Studierende 2 10 % von 20 % der Landes-
mittel292

Bayern Promotionen/Habilitationen 2 8 % von 25 % der Landes-
mittel

Berlin Promotionen 1,43 9,5 %293 von 15 % der Landes-
mittel

Brandenburg Promotionen 2 10 % von 20 % der Landes-
mittel

Bremen Anzahl der Promotionen pro Professor 1,5 15% von 10% der Landes-
mittel

Hamburg Nur TU Hamburg: Promotionen 4 35% von 13% der Landes-
mittel

Hessen Einwerbung von Graduiertenkollegs; erfolg-
reiche Promotionen und Habilitationen

je 3,75 Je 25 % von 15 % der Landes-
mittel

Mecklenburg-
Vorpommern

Anzahl der Promotionen 0,16 4 %294 von 4 % der Landes-
mittel

Niedersach-
sen

Promotionen 0,69 11,52 %295 von 6 % der Landes-
mittel

NRW Promotionen 2 10 % von 20 % der Landes-
mittel

Rheinland-
Pfalz

Promotionen und Habilitationen je 2,5 5 % der Landes-
mittel

Saarland kein Modell vorhanden

Sachsen Promotionen und Habilitationen (gewichtet) pro 
Professor

1 5,1 % von 1,98 % der Landes-
mittel

Sachsen-
Anhalt

k. A. k. A. k. A.

Schleswig-
Holstein

Promotionen pro Professor 0,5 10 % von 5 % der Landes-
mittel

Thüringen Promotionen;

Promotionen und Habilitationen von Frauen

1,5

0,75

10 % von 15 % der Landes-
mittel;
Frauenanteil 5 % von 15 %
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Kontraktmanagement

In allen Ländern ist die Nachwuchsförderung inzwischen
auch Gegenstand der vertraglichen Vereinbarungen (Ziel-
vereinbarungen, Hochschulverträge, Pakte) zwischen
Landesregierung und Hochschulen. In einigen Ländern
wird Nachwuchsförderung als strategisches Ziel erwähnt,
in anderen ist das Thema ein größerer Bestandteil oder
ein eigenes Kapitel der Vereinbarungen. Dabei können
sich die Vereinbarungen innerhalb der Länder von Hoch-
schule zu Hochschule deutlich unterscheiden; sie spiegeln
die Vielfalt der hochschul- und wissenschaftspolitischen
Diskussion wider, die jeweils unterschiedlich akzentuiert
und konkretisiert werden.

Dokumentation und Evaluation

Das Hochschulrahmengesetz legt fest, dass die Nach-
wuchsförderung der Länder regelmäßig bewertet werden
soll (HRG § 6), doch haben nur einzelne Länder Angaben
zur Dokumentation und Evaluation der Nachwuchsförde-
rung gemacht. In den Ländern wird die Nachwuchsförde-
rung unter anderem im Rahmen der allgemeinen statisti-
schen Erhebungen und Berichtspflicht – etwa bei der
Erstellung des Haushaltes in Baden-Württemberg, dem
Programm „Uni in Zahlen“ in Bremen oder den Jahres-
und Kontraktberichte der Hochschulen in Bremen, Berlin
und Thüringen – dokumentiert. In Bayern werden zum
Beispiel die Studiengänge des Elitenetzwerks-Bayern
evaluiert und die Ergebnisse innerhalb des Netzwerks
veröffentlicht. Dabei nehmen die Doktoranden jährlich an
einer elektronischen Befragung teil und die Sprecher der
internationalen Graduiertenkollegs erstellen jährlich ei-
nen Selbstreport. Alle vier Jahre werden die Kollegs
durch Fachausschüsse im Peergroup-Verfahren begutach-
tet. Die Individuelle Förderung wird durch einen gesetz-
lich verankerten Beirat begleitet, der z. B. bei der Dokto-
randenförderung die Berichte der Universität Bayern e. V.
entgegennimmt und kommentiert. Vorgesehen ist eine ex-
terne Gesamtevaluation für das Jahr 2010.

Der Leistungsbericht der Berliner Hochschulen296 ver-
weist auf die Bemühungen zur Einrichtung von Promo-
tionskollegs und die wachsende Zahl von Juniorprofes-
suren. In Berlin wurde das Nachwuchsfördergesetz im
Februar 2001 durch das Wissenschaftszentrum Berlin
evaluiert. In Sachsen-Anhalt waren die beiden HWP-ge-
förderten Stipendiatinnenprogramme Gegenstand einer
wissenschaftlichen Begleitung und Evaluation durch HoF
Wittenberg. Das Land Sachsen-Anhalt hat die Pro-
gramme „Förderung des weiblichen wissenschaftlichen
Nachwuchses“ und „Erhöhung der Berufungsfähigkeit“
extern evaluieren lassen. Dabei stand der gleichstellungs-
politische Kontext der Programme im Vordergrund; es
wurde jedoch auch deutlich, dass gerade hochqualifizierte
Frauen die Stipendien wegen der im Vergleich zu Be-
schäftigungsverhältnissen an Universitäten oder in der
privaten Wirtschaft geringen finanziellen Ausstattung

und der Befristung teilweise sogar zurückgegeben hatten.
(Schlegel/Burkhardt 2005: 63ff.)

Die Niedersächsischen Promotionsprogramme wurden
2007 evaluiert. Die mit der Fördermaßnahme gesetzten
Ziele – z. B. intensive Betreuung, Internationalisierung,
Anwendung von Exzellenzkriterien bei der Auswahl der
Doktoranden und der Durchführung der Programme, Ver-
knüpfung der Programme mit erfolgreichen Forschungs-
schwerpunkten – konnten weitgehend erreicht werden.
Die Programme werden als im nationalen und interna-
tionalen Vergleich konkurrenzfähig eingestuft. Auch die
– im deutschen Vergleich – mit durchschnittlich 3,2 bzw.
3,4 Jahren unterdurchschnittliche Promotionsdauer wird
als Erfolg des Förderprogramms gewertet (Vgl. Wissen-
schaftliche Kommission Niedersachsen 2007). 

In Baden-Württemberg, Brandenburg, und Thüringen297

wurden Förderprogramme (z. B. durch die Dokumen-
tation von Stipendienvergabe, Dauer und Erfolg298) eben-
falls evaluiert, die Ergebnisse jedoch nicht veröffentlicht. 

Förderwege in der Zusammenfassung

Nach wie vor gehört die Förderung des wissenschaftli-
chen Nachwuchses weiter zu den wichtigen hochschul-
politischen Themen der Länder. Dabei spielt das klassi-
sche „Landesstipendium“ in den meisten Ländern die
Hauptrolle. Daneben ist die Nachwuchsförderung auch
Gegenstand von vertraglichen Vereinbarungen und in
zwölf Ländern Element der leistungsorientierten Mittel-
verteilung. Insgesamt haben die Länder im Jahr 2006
rund 2 000 Promovierende aus Landesmitteln direkt geför-
dert und über 70 Graduiertenkollegs mit rund 1 400 Pro-
movierenden zumindest anteilig finanziert. Es kann da-
von ausgegangen werden, dass etwa fünf bis sieben Pro-
zent aller Promovierenden aus Landesmitteln finanziert
werden. Der für die Promotionsstipendien ausgezahlte
Grundbetrag liegt in den Ländern zwischen 614 Euro und
1 025 Euro und wird jeweils durch Familienzuschläge
und Sach- und Reisemittel ergänzt. Promotionsstellen
waren 2006 überwiegend mit halben Stellen BAT IIa do-
tiert. 

In acht Ländern haben die Landesregierungen Pro-
gramme zur Förderung des weiblichen wissenschaftli-
chen Nachwuchses – überwiegend in der Post-doc-Phase –
finanziert. Die Programme der Frauenförderung wurden
im Jahr 2006 – außer in Sachsen – ausschließlich über das
HWP finanziert; einige Länder haben angekündigt, diese
Förderung nach dem Auslaufen des HWP zumindest teil-
weise aus Landesmitteln fortsetzen zu wollen. In Nieder-
sachsen und Sachsen wurden darüber hinaus auch Stipen-
dien für Frauen und Männer aus dem HWP finanziert. In
zwei Ländern wurden externe Evaluationen zu dem Sti-
pendienprogramm (Berlin) bzw. zwei Programmen zur
Förderung des weiblichen wissenschaftlichen Nachwuch-

296 Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur (2005):
Leistungsbericht der Berliner Hochschulen zum Jahr 2004: 34)

297 Im Jahr 2005 wurden Förderprogramme aus verschiedenen Ressorts
durch eine Unternehmensberatung evaluiert und die Programme im
Bereich Wissenschaft und Forschung als überdurchschnittlich im
Vergleich zu den anderen Landesprogrammen beurteilt.

298 Brandenburg
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ses (Sachsen-Anhalt) veröffentlicht, in vier weiteren Län-
dern wurden interne Evaluationen durchgeführt.

Seit Einführung der leistungsorientierten Mittelverteilung
in die staatliche Hochschulfinanzierung wird Nachwuchs-
förderung als ein wichtiger Indikator für die Mittelbemes-
sung eingesetzt. Dabei wird jeweils ein Teil der den
Hochschulen zur Verfügung gestellten staatlichen Mittel
anhand der Leistungen der Hochschulen in bestimmten
Bereichen errechnet. Als Indikator für die Nachwuchsför-
derung wird in allen Modellen die Zahl der abgeschlosse-
nen Promotionen eingesetzt, zum Teil werden zusätzlich
Habilitationen und Graduiertenkollegs berücksichtigt.
Der Anteil der davon abhängigen Haushaltsmittel ist
unterschiedlich und erreicht maximal 7,5 Prozent des Ge-
samtbudgets der Hochschulen299. Die vertraglichen Ver-
einbarungen (Zielvereinbarungen, Hochschulverträge,
Pakte) zwischen Landesregierungen und Hochschulen
enthalten in fast allen Ländern detaillierte Ziele und Maß-
nahmen der Nachwuchsförderung, in drei Ländern sind
einzelne Ziele auch mit direkten finanziellen Leistungen
der Landesregierungen verknüpft. Schließlich entwickeln
die Länder gegenwärtig neue Modelle der Nachwuchsför-
derung, wie Wissenschaftspreise für Nachwuchswissen-
schaftler in Brandenburg und  Niedersachsen oder das
„Rückkehrerprogramm“ in Nordrhein-Westfalen.

4.3 Das Leistungsspektrum der Forschungs- 
und Förderorganisationen

Die Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses
wird in Deutschland in erster Linie als eine Aufgabe der
Hochschulen angesehen. Sie stellen die für Forschung
und Lehre unabdingbare Infrastruktur zur Verfügung. Zu-
dem sind ihnen – ungeachtet aktueller Diskussionen um
eine Ausweitung – Promotions- und Habilitationsrecht
vorbehalten. In ihrer Qualifizierungsfunktion werden die
Hochschulen von einer Vielzahl an Einrichtungen unter-
stützt, die die universitäre Nachwuchsförderung ergänzen
und erweitern. Das institutionelle Spektrum ist äußerst
vielfältig und heterogen, was den Förderumfang, die
Finanzierungsquellen, die inhaltliche Schwerpunktset-
zung sowie die Instrumente und Maßnahmen betrifft. Es
reicht von Einrichtungen, die ihre Fördertätigkeit im We-
sentlichen auf Deutschland beschränken, bis hin zu kom-
plexen, international aktiven Organisationen, die eine
größere Zahl spezialisierter und technisch hervorragend
ausgestatteter Institute in sich vereinigen. Während einige
Förderorganisationen sich auf die finanzielle Unterstüt-
zung in Form personengebundener Stipendien und sach-
gebundener Beihilfen beschränken, stellen andere die
technische Ausstattung für Spitzenforschung auf interna-
tionalem Niveau bereit, auf welche die Hochschulen ih-
rerseits zurückgreifen; zugleich halten sie Stellen für
Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler be-
reit. Im Wesentlichen lassen sich zwei Gruppen unter-
scheiden: 

– außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, bei de-
nen Nachwuchsförderung zum wissenschaftlichen
Selbstverständnis gehört und nicht zuletzt im Eigen-
interesse der Personalrekrutierung betrieben wird und

– Trägerorganisationen, wie die DFG, Begabtenförde-
rungswerke und andere Stiftungen sowie Fachgesell-
schaften, die sich der Nachwuchsförderung im Auf-
trag (z. B. des Bundes oder gesellschaftlicher
Organisationen) oder im Sinne eines Stiftungs- oder
Vereinszwecks widmen. 

Im internationalen Kontext wird in diesem Zusammenhang
von research funding institutions und research performing
institutions gesprochen. Einen deutschen Sammelbegriff
zu finden, fällt schwer. Im Folgenden wird zusammenfas-
send von „Forschungs- und Förderorganisationen“ ge-
sprochen. Ihre Leistungen – im Zusammenwirken unter-
einander und mit den Hochschulen – bilden eine
wesentliche Grundlage für die auch im internationalen
Vergleich erfolgreiche Ausbildung des wissenschaftli-
chen Nachwuchses in Deutschland.300 Nicht angestrebt
wird, einen vollständigen Überblick über sämtliche För-
derer in Deutschland zu bieten. 

4.3.1 Akteure im Überblick

Bevor die Förderorganisationen im Einzelnen charakteri-
siert und ihre Förderinstrumente beschrieben werden, soll
im Folgenden zunächst ein Überblick geboten werden.

Zu den einbezogenen außeruniversitären Forschungs-
einrichtungen zählen die Max-Planck-Gesellschaft zur
Förderung der Wissenschaften (MPG), die Helmholtz-
Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren, die Fraun-
hofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten For-
schung (FhG) und die Wissenschaftsgemeinschaft Gott-
fried Wilhelm Leibniz (WGL).

Unter den im Auftrag bzw. gemäß eines Stiftungs- oder
Vereinszweck tätigen Förderorganisationen ist an erster
Stelle die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) als
zentrale Einrichtung zur Förderung von Wissenschaft und
Forschung sowie als Selbstverwaltungsorganisation der
Wissenschaft in Deutschland zu nennen.

Ein ähnliches Förderkonzept wie die DFG verfolgt die
VolkswagenStiftung, die mit einem deutlich geringeren
Förderumfang gleichwohl als leistungsstärkste wissen-
schaftsfördernde Stiftung in Deutschland gelten darf. Der
bereits 1920 gegründete Stifterverband für die Deutsche
Wissenschaft ist zwar anders organisiert – er fungiert als
Treuhänder für Stiftungen und finanziert als Mittlerorga-
nisation zwischen Wirtschaft und Wissenschaft und
finanziert seine Fördermaßnahmen aus privaten Mit-

299 Diese Berechnung ist auf die gesamte Landesfinanzierung, nicht nur
auf den Leistungsteil der jeweiligen Modelle bezogen.

300 Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf 24 Forschungs-
bzw. Förderorganisationen, die im Bereich der Förderung wissen-
schaftlichen Nachwuchses in Deutschland entweder als zentrale Ak-
teure identifiziert wurden oder zumindest für eine Gruppe von Ak-
teuren repräsentativ sind. Die Darstellung der stützt sich in erster
Linie auf Selbstauskünfte der Organisationen sowie z. T. auf öffent-
lich zugängliche Informationen.
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teln –, doch betreibt auch er strukturelle Förderung, ins-
besondere durch die Errichtung von Stiftungsprofessuren.

Die meisten Förderorganisationen leisten einen Beitrag
zur internationalen Mobilität der Nachwuchswissen-
schaftler, indem sie ihnen Auslandsaufenthalte ermögli-
chen oder ihre Arbeit in Deutschland unterstützen. Mit
dem Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD)
und der Alexander von Humboldt-Stiftung (AvH) gibt es
zwei Organisationen, die sich dieser Aufgabe in besonde-
rer Weise verpflichtet haben. Beide fördern sowohl Auf-
enthalte deutscher Nachwuchswissenschaftler im Aus-
land als auch ausländischer Nachwuchswissenschaftler in
Deutschland.

Die Fachgesellschaften, in denen sich Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler einer Disziplin oder eines For-
schungsbereiches organisieren, dienen nicht nur der Inte-
ressenvertretung nach außen. Dadurch dass sie ein
Netzwerk zwischen ihren – überwiegend jungen – Mit-
gliedern bilden und Instrumente einsetzen, die gezielt der
Nachwuchsförderung dienen, spielen sie als Akteure in
der Nachwuchsförderung eine wichtige Rolle. Als Bei-
spiel wird die Deutsche Physikalische Gesellschaft vorge-
stellt.

In Organisation und Förderkonzept ähnlich sind die elf
Begabtenförderungswerke, die sich in der Arbeitsgemein-
schaft der Begabtenförderungswerke zusammengeschlos-
sen haben. Dies sind das Cusanuswerk, das Evangelische
Studienwerk, die Friedrich-Ebert-Stiftung, die Friedrich-
Naumann-Stiftung, die Hans-Böckler-Stiftung, Hanns-
Seidel-Stiftung, die Heinrich-Böll-Stiftung, die Konrad-
Adenauer-Stiftung, die Rosa-Luxemburg-Stiftung, die
Stiftung der Deutschen Wirtschaft und die Studienstiftung
des deutschen Volkes.

Eine Sonderstellung nimmt die 1990 gegründete Deut-
sche Bundesstiftung Umwelt (DBU) ein, für die die
Nachwuchsförderung durch Stipendien nur einen Teil in
einem umfassenderen, überwiegend projektbezogenen
Forschungskonzept bildet. Was ihre Promotionsförderung
anbelangt – und nur sie wird in diesem Bericht betrach-
tet –, ist sie den Begabtenförderungswerken durchaus
ähnlich. Auch eine große Zahl an Stiftungen, Vereinen
und anderen Organisationen in privater Hand leistet einen
wesentlichen Beitrag zur Nachwuchsförderung in
Deutschland. Beispielhaft werden die Gottlieb Daimler-
und Karl Benz-Stiftung sowie die Robert Bosch Stiftung
dargestellt.

4.3.2 Förderinstrumente im Überblick

Die Förderorganisationen haben in der Vergangenheit
eine Reihe von Instrumenten zur Förderung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses entwickelt, wobei gerade in
jüngster Zeit einige neu hinzugekommen sind. Dabei fin-
det ein reger Austausch über die Organisationen hinweg
statt: Sofern von anderen entwickelte Förderinstrumente
mit dem eigenen Förderkonzept vereinbar sind, werden
sie oft und erfolgreich übernommen. Im vorliegenden Ab-
schnitt werden die wichtigsten Förderinstrumente – nach
Ausbildungsphasen gegliedert – vorgestellt; von Qualifi-

zierungsphasen unabhängige Förderinstrumente werden
gesondert aufgeführt.

Instrumente zur Promotionsförderung

Grundbaustein jeder wissenschaftlichen Karriere ist in
Deutschland die Promotion. Deshalb halten nahezu alle
Organisationen Förderinstrumente für diese Ausbildungs-
phase bereit.

War die Individualpromotion – im Unterschied zur so ge-
nannten strukturierten Promotion im Rahmen eines Pro-
motionsstudiums, eines Graduiertenkollegs oder einer
Graduiertenschule – über lange Zeit vorherrschend, so
bietet sich heute ein differenzierteres Bild. Mit dem Gra-
duiertenkolleg hat sich ein Modell zur strukturierten Pro-
motionsförderung durchgesetzt, das mittlerweile viele
Organisationen übernommen haben. Die Individualpro-
motion bleibt jedoch ein durchaus gängiges Modell.

Instrumente zur Förderung der Individualpromotion: 
Stipendien und Stellen

Die Instrumente der Förderorganisationen setzen im Fall
der Individualpromotion weniger an der wissenschaftli-
chen Begleitung als an der Finanzierung an. So unterstüt-
zen die Begabtenförderungswerke Doktoranden mit Sti-
pendien. Dabei handelt es sich, auch wenn der Bezug des
Vorhabens zur aktuellen Forschung gefordert wird, um
eine personen-, nicht um eine projektbezogene Förde-
rung. Zur Unterstützung der persönlichen und wissen-
schaftlichen Entwicklung der Doktoranden sowie des
wissenschaftlichen Austausches zwischen ihnen bieten
die Begabtenförderungswerke individuelle Beratung und
Möglichkeiten zur Netzwerkbildung sowie Veranstaltun-
gen an, deren Besuch meist ihren Stipendiaten vorbehal-
ten und in Einzelfällen sogar obligatorisch ist („ideelle
Förderung“).

Auch existieren Stipendien, die nicht der Durchführung
der Promotion an sich dienen, wohl aber der Förderung
damit verbundener Projekte. Dabei handelt es sich um so
genannte Forschungsstipendien (z. B. für Forschungsrei-
sen, Konferenzbesuche, Sachmittel usw.) oder Stipendien
für Auslandsaufenthalte im Rahmen der Promotion, wie
sie der DAAD anbietet. Unter den Begriff „Sonderpro-
gramme“ fassen die Organisationen – neben dem DAAD
betrifft dies insbesondere die Studienstiftung – Angebote,
die ein Stipendium für ein genau definiertes Programm
vorsehen. Beispielsweise werden Stipendien für Auslands-
aufenthalte in bestimmten, vorab definierten Partnerorga-
nisationen vergeben.

Mitarbeiterstellen dagegen, sofern sie nicht aus den Mit-
teln des Lehrstuhls an der jeweiligen Hochschule finan-
ziert werden, fördert die DFG mit ihrem Förderinstru-
ment „Mitarbeiter im DFG-Projekt“. Dabei finanziert sie
die Stelle unter der Voraussetzung, dass diese sich in ein
Projekt einordnet, welches die DFG als förderungswürdig
einschätzt. Aus Sicht der Forschungsorganisationen ist
die Stelle sogar das bevorzugte Förderinstrument. (Sti-
pendien setzen sie, wenn überhaupt, nur ergänzend ein.)
Diese Stellen bieten sie allerdings – im Gegensatz zur
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DFG – in der Regel nicht an einer Hochschule, sondern in
einem Institut innerhalb der eigenen Organisation an.

Strukturierte Promotionsförderung: Graduierten-
kollegs und Graduiertenschulen

Die DFG führte Graduiertenkollegs bereits im Jahr 1990
als Förderinstrument ein. Andere Förderorganisationen
haben dieses Modell – den eigenen Erfordernissen ent-
sprechend angepasst – in ihr Förderkonzept integriert.

Graduiertenkollegs sind befristete Einrichtungen der
Hochschulen zur Förderung des graduierten wissen-
schaftlichen Nachwuchses. Doktoranden führen ihre Ar-
beit im Rahmen eines koordinierten, von mehreren Hoch-
schullehrern getragenen Forschungsprogramms durch
und werden dadurch in die Forschungsarbeit der beteilig-
ten Einrichtungen einbezogen. Integraler Bestandteil des
Kollegs ist ein Studienprogramm, das den Doktoranden
des Kollegs – den Kollegiatinnen und Kollegiaten – neue
Kompetenzen vermittelt bzw. die vorhandenen verbessert
und vertieft.

1998 rief die DFG die „Internationalen Graduiertenkol-
legs“ ins Leben, die sich von den Graduiertenkollegs da-
durch unterscheiden, dass sie die Zusammenarbeit zwi-
schen einer Gruppe an einer deutschen Hochschule und
einer Partnergruppe im Ausland institutionalisieren. Sie
tragen damit dem Aspekt der internationalen Vielfalt und
des nationenübergreifenden wissenschaftlichen Diskurses
in besonderer Weise Rechnung, obgleich dieser auch in
den übrigen Graduiertenkollegs schon eine prominente
Rolle spielt.

Die MPG errichtete im Jahr 2000 in Abstimmung mit der
Hochschulrektorenkonferenz die ersten International Max
Planck Research Schools (IMPRS), die international aus-
gerichtet sind und an interdisziplinären Forschungsthe-
men arbeiten. Mit ihren „Helmholtz-Kollegs“ hat die
Helmholtz-Gemeinschaft ein dem Graduiertenkolleg der
DFG ähnliches Modell etabliert. Auch in diesem Fall ist
die Vernetzung mit Hochschulen gesichert: Die Kollegs
werden auf Grundlage von Kooperationsabkommen zwi-
schen Helmholtz-Forschungszentren und Hochschulen
gegründet.

In jüngerer Zeit haben einige Begabtenförderungswerke
in Kooperation mit Hochschulen so genannte Promo-
tionskollegs eingerichtet. In diesem Rahmen werden the-
matisch verwandte Promotionsvorhaben koordiniert und
aufeinander abgestimmt. Es darf jedoch nicht übersehen
werden, dass diese Promotionskollegs sich hinsichtlich
des Grades der Integration und Institutionalisierung deut-
lich von Graduiertenkollegs und Graduiertenschulen un-
terscheiden. Die Begabtenförderungswerke sehen den
Schwerpunkt ihrer Tätigkeit weiterhin in der Individual-
förderung.

Das umfassende Kursprogramm eines Graduiertenkollegs
lässt für Erwerbstätigkeit keinen und für die Arbeit als
wissenschaftlicher Mitarbeiter kaum Raum. Die Finan-
zierung erfolgt deshalb grundsätzlich über Stipendien; die
erforderlichen Mittel stellt im Falle der DFG-Graduier-
tenkollegs die DFG, in anderen Fällen die entsprechende
Förderorganisation bereit. Natürlich können die Stipen-

dien auch von Organisationen aufgebracht werden, die
nicht unmittelbar am Kolleg beteiligt sind. Die Begabten-
förderungswerke etwa sind gegenüber einer Förderung
von Doktoranden in „Forschungsverbünden“ durchaus
aufgeschlossen, sofern diese eine eigenständige wissen-
schaftliche Leistung nachweisen.

Seit 2006 setzt die DFG Graduiertenschulen als Förderin-
strument ein. Graduiertenschulen und Graduiertenkol-
legs werden oft in einem Atemzug genannt, stellen aber
sehr unterschiedliche Instrumente der Nachwuchsförde-
rung dar. Graduiertenschulen decken weite Themenberei-
che ab, während Graduiertenkollegs sich gerade dadurch
auszeichnen, dass sie sich auf ein eng gefasstes Thema
konzentrieren. Auch forschen in Kollegs kleine, problem-
orientiert zusammengestellte Gruppen in arbeitsteiliger
Weise, in Graduiertenschulen dagegen ist eine breite Be-
teiligung aller im weitesten Sinne betroffenen Fachberei-
che erwünscht. Graduiertenschulen sind stärker institutio-
nalisiert als Kollegs und haben ein professionelles
Management; Graduiertenkollegs erscheinen dagegen als
relativ lockere Verbünde von Forschern, die als Personen
nicht hinter die Institution zurücktreten. Dies schlägt sich
auch in der Finanzierung nieder: In Graduiertenkollegs
finanziert die DFG in erster Linie die Doktoranden, bei
Graduiertenschulen dagegen die Schule als solche.

Außer der DFG nutzen das Förderinstrument der Gra-
duiertenschule die Helmholtz-Gemeinschaft mit ihren
Helmholtz-Graduiertenschulen sowie die WGL; mehrere
Leibniz-Institute haben Research Schools bzw. Graduate
Schools eingerichtet.

Instrumente der Post-doc-Förderung

Die Begabtenförderungswerke beschränken ihre post-
graduale Förderung überwiegend auf Promotionen; in be-
grenztem Umfang dehnen sie sie auch auf Vertiefungs-
oder Aufbaustudien aus. Stipendien für Postdoktoranden
bieten sie dagegen kaum an. Dafür setzen an diesem
Punkt bevorzugt andere Förderorganisationen an, allen
voran die DFG und die außeruniversitären Forschungs-
einrichtungen. Sie verfügen über Förderungsinstrumente,
die insbesondere jenseits der Promotion greifen.

Ein verbreitetes Instrument zur Weiterqualifizierung er-
fahrener Postdoktoranden ist die Nachwuchsgruppe. Der
Nachwuchswissenschaftler erhält dabei die notwendigen
Personal- und Sachmittel, um sich zur Durchführung sei-
nes Forschungsvorhabens eine eigene Gruppe junger
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an einem der
Institute der Organisation aufzubauen.

Die DFG förderte Nachwuchsgruppen in der Vergangen-
heit innerhalb der von ihr getragenen Forschergruppen
oder „Sonderforschungsbereiche“ (SFB)301 an Hochschu-
len. Inzwischen ist diese Art der Förderung in das Emmy
Noether-Programm integriert worden. MPG und Helmholtz-
Gemeinschaft haben ähnliche Instrumente entwickelt.

301 Im Rahmen des SFB-Programms wird durch die temporäre Einrich-
tung von Exzellenzzentren die Bildung von Schwerpunkten an Hoch-
schulen gefördert.
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Instrumente zur Förderung der Leitungsbefähigung

Die Programme für Postdoktoranden qualifizieren Nach-
wuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler bis zur
Erlangung der Berufbarkeit. Die Lücke zwischen Erlan-
gung der Berufbarkeit und Berufung schließt die Stif-
tungsprofessur. Die Förderorganisation finanziert dabei
für einen bestimmten Zeitraum eine Professur (bzw. eine
äquivalente Stelle) mit Option auf Tenure302, d. h. Über-
führung in eine reguläre, von der Hochschule getragene
und finanzierte Professur.

Das Förderinstrument der Stiftungsprofessur verbindet
sich in besonderer Weise mit dem Namen des Stifterver-
bandes. In seinem Förderkonzept spielt die Stiftungspro-
fessur eine zentrale Rolle. Auch viele Unternehmen, wel-
che die universitäre Forschung und Lehre voranbringen
möchten, greifen auf die Expertise des Stifterverbandes
zurück, um Stiftungslehrstühle einzurichten.

Mobilitätsförderung

Erfahrung im Ausland zu sammeln, ist für Nachwuchs-
wissenschaftler in wissenschaftlicher wie in persönlicher
Hinsicht eine Bereicherung, zunehmend häufiger sogar
unabdingbare Voraussetzung für eine erfolgreiche wis-
senschaftliche Laufbahn. Einige Organisationen haben
sich deshalb darauf spezialisiert, deutsche Nachwuchs-
wissenschaftler ins Ausland und ausländische Forscherin-
nen und Forscher nach Deutschland zu bringen. Zu nen-
nen sind hier zuallererst der DAAD und die AvH. Aber
auch andere Organisationen konzentrieren ihre Förderung
auf derartige Maßnahmen, wie das Beispiel der Daimler-
Benz-Stiftung zeigt.

Auch Förderorganisationen, die im internationalen Aus-
tausch nicht ihre Hauptaufgabe sehen, begreifen ihn als
integralen Bestandteil ihres Förderkonzepts. So achten
etwa die Forschungsorganisationen besonders in ihren
Graduiertenkollegs und -schulen auf die internationale
Zusammensetzung der Promovierendengruppe. Die Stel-
len bzw. Stipendien werden nicht selten international aus-
geschrieben und ohne Ansehen der Staatsangehörigkeit
an deutsche wie ausländische Nachwuchswissenschaftler
vergeben.

Die Begabtenförderungswerke unterstützen im Rahmen
ihrer Promotionsförderung ebenfalls Auslandsaufent-
halte – zumindest sofern sie durch das Promotionsvorha-
ben begründet sind, teilweise sogar darüber hinaus (z. B.
Sprachkurse). Einige bieten neben ihren regulären För-
derprogrammen, die nur in Deutschland gelten, spezielle

Auslandsprogramme an. Die regulären Programme ste-
hen Ausländern offen, die als Bildungsinländer gelten, in
Einzelfällen auch anderen ausländischen Studierenden.

Netzwerke und Ehemaligenarbeit

Ein Aspekt der Mobilitätsförderung ist der Aufbau wis-
senschaftlicher und persönlicher Netzwerke. Allerdings
sollen die geförderten Nachwuchswissenschaftler nicht
nur international, sondern auch innerhalb der Förderorga-
nisation ein Netzwerk bilden. Die Entwicklung des Netz-
werks überlassen die Förderorganisationen dabei nicht
sich selbst, sondern unterstützen sie gezielt, indem sie
über Veranstaltungen mit erweitertem Teilnehmerkreis
ihre Nachwuchswissenschaftler miteinander in Kontakt
bringen oder ihnen über ein Intranet eine Kommunika-
tionsplattform anbieten. Die Begabtenförderungswerke
geben ihren Stipendiaten üblicherweise im Rahmen ihres
ideellen Angebots, das als Instrument zur Förderung der
Individualpromotion bereits genannt wurde, Gelegenheit
zur Bildung persönlicher wie auch wissenschaftlicher
Netzwerke.

Die Förderorganisationen sind sich des Potenzials be-
wusst, das die früher von ihnen geförderten und jetzt er-
folgreichen Wissenschaftlerlinnen und Wissenschaftler
darstellen. Sie betreiben deshalb zunehmend professio-
nelle Ehemaligenarbeit und binden die Ehemaligen
selbstverständlich in ihre Netzwerkbildung mit ein.

Förderung bestimmter Personengruppen

Zu den bevorzugt geförderten Personengruppen gehören
neben ausländischen Nachwuchskräften insbesondere
Frauen. Um deren bislang gerade im Bereich der Mathe-
matik, Natur- und Ingenieurwissenschaften zu wenig ge-
nutztes Potenzial besser auszuschöpfen, haben vor allem
die Forschungsorganisationen, die ihren Schwerpunkt in
diesen Disziplinen sehen, Maßnahmen zur gezielten För-
derung von Nachwuchswissenschaftlerinnen ergriffen.
Dazu bieten sie zum Teil eigene Programme auf, setzen
aber insbesondere auf die Bildung von Frauennetzwerken
innerhalb der Organisation.

Für alle Förderorganisationen ist die persönliche Leistung
bzw. Leistungsfähigkeit das ausschlaggebende Kriterium
bei der Auswahl zur Aufnahme in die Förderung. Den-
noch berücksichtigen einige unter ihnen in besonderer
Weise die Biographie der Bewerber und betreiben eine
Politik positiver Diskriminierung nach Geschlecht, sozia-
lem Hintergrund usf.

Wissenschaftliche Preise und Auszeichnungen

Ein weiteres Instrument der Nachwuchsförderung stellen
wissenschaftliche Preise und Auszeichnungen dar. Sie
sollen, soweit sie früh in der wissenschaftlichen Laufbahn
verliehen werden, den Preisträgern Ansporn für ihre zu-
künftige Arbeit sein. Auch sind die Preisgelder bisweilen
zweckgebunden und kommen so wieder der Wissenschaft
zugute.

302 Die Begriffe Tenure und Tenure track kommen aus dem angelsächsi-
schen Raum, wo sie für das übliche Modell der wissenschaftlichen
Laufbahn stehen. Nachwuchswissenschaftler erhalten in der Regel
nicht unmittelbar eine Festanstellung (Tenure), sondern müssen sich
erst im Wettbewerb bewähren. Solange erhalten sie nur befristete Ar-
beitsverhältnisse, aber stets mit Blick auf eine Festanstellung als
Associated Professor bzw. Full Professor.
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4.3.3 Forschungs- und Förderorganisationen
4.3.3.1 Alexander von Humboldt-Stiftung
Die Alexander von Humboldt-Stiftung (AvH) ist eine ge-
meinnützige Stiftung zur Förderung der internationalen
Forschungskooperation. Sie ermöglicht hoch qualifizierten
ausländischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern langfristige Forschungsaufenthalte in Deutschland
und deutschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern Forschungsaufenthalte im Ausland. 

Förderkonzept

Die Nachwuchsförderung der AvH richtet sich in der Re-
gel an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern nach
der Postdoktorandenzeit, die sich bereits auf ihre Beru-
fung oder eine wissenschaftliche Leitungsfunktion vorbe-
reiten. Die Stiftung fördert Personen, nicht Projekte. Der
Netzwerkgedanke spielt in ihrer Förderung eine zentrale
Rolle.

Postdoktoranden-Stipendien

Die AvH fördert ausschließlich Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler mit abgeschlossener Promotion bzw.
äquivalenter Ausbildung. Sie vergibt Forschungsstipen-
dien an Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissen-
schaftler aller Fachgebiete und Länder im Alter von bis

zu 40 Jahren. Auswahlkriterium ist allein die wissen-
schaftliche Exzellenz. Persönliche Umstände, wie etwa
Erziehungszeiten, werden berücksichtigt.

Mit den Georg Forster-Forschungsstipendien ermöglicht
die Alexander von Humboldt-Stiftung überdurchschnitt-
lich qualifizierten Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern, die ihre Promotion vor nicht mehr als zwölf
Jahren abgeschlossen haben, langfristige Forschungsauf-
enthalte von bis zu 24 Monaten in Deutschland. Bewer-
ben können sich Wissenschaftler aller Fachgebiete aus
den Entwicklungs- und Schwellenländern. Das geplante
Forschungsvorhaben muss Fragestellungen aufgreifen,
die für die weitere Entwicklung des Herkunftslandes der
Bewerber von hoher Relevanz sind und in diesem Zusam-
menhang besonders zum Transfer von Wissen und Me-
thoden in die Entwicklungs- und Schwellenländer geeig-
net erscheinen. 

Alle Anträge werden nach einer formalen Prüfung im
Verfahren des Peer Review begutachtet. Auf dieser
Grundlage entscheiden mit Wissenschaftlern der entspre-
chenden Fachgebiete besetzte Auswahlausschüsse. Im
Jahre 2006 wurden insgesamt 1 810 Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler gefördert. Das Gesamtvolumen be-
lief sich auf 26 Mio. Euro. Unter den Stipendiaten befan-
den sich 1 109 Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wis-
senschaftler, auf die 18,7 Mio. Euro entfielen.
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AvH geförderte Nachwuchswissenschaftler/-innen nach Studienfeld und Geschlecht, 2006

Studienfeld
Ausländer/-innen (in Pers.) Deutsche (in Pers.)

Insges. Frauen Männer Insges. Frauen Männer

Sprach- und 
Kulturwiss. 100 34 66 30 16 14

Rechts-, Wirt.- 
und Sozial-
wiss. 44 24 20 5 0 5

Math./Natur-
wiss. 592 153 439 158 24 134

Ingenieurs-
wiss. 89 9 80 10 2 8

Agrar-, Forst- 
und Ern.wiss. 7 1 6 1 1 0

Medizin 32 12 20 12 3 9

Kunst- und 
Musikwiss. 27 16 11 2 0 2

Insgesamt 891 249
(28 %)

642
(72 %)

218 46
(21 %)

172
(79 %)
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Stellen

Das Förderinstrument der AvH sind Stipendien, nicht Stel-
len. Allerdings werden im Rahmen des Sofja Kovalevskaja-
Programms Arbeitsgruppen herausragender junger Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler in Deutschland
über einen Zeitraum von bis zu vier Jahren gefördert. Der
Förderbetrag deckt sowohl die Lebenshaltungskosten der
Preisträger als auch Mittel für das in der Arbeitsgruppe
tätige Personal ab.

Netzwerk und Ehemaligenarbeit

Die AvH sieht in Aufbau und Pflege des „Humboldt-
Netzwerks“, das seit 1953 auf rund 23 000 Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler angewachsen ist, eine ihrer
zentralen Aufgaben. „Humboldtianerinnen und Humbold-
tianer“ in 70 Ländern haben sich zu über 100 „Humboldt-
Vereinigungen“ zusammengeschlossen. Zur Stärkung der
regionalen und fachlichen Netzwerkbildung fördert die
AvH Fachtagungen (Humboldt-Kollegs) und organisiert
selbst Treffen. Dazu zählen unter anderem Netzwerk- und
Jahrestagungen in Deutschland, Kolloquien im Ausland
sowie internationale Symposien für Forschungspreisträ-
ger und -stipendiaten. Im Rahmen von Institutspartner-
schaften wird die längerfristige Zusammenarbeit von
„Humboldtianerinnen und Humboldtianern“ und ihren
Kooperationspartnern unterstützt.

Die AvH fördert bis zu 30-tägige Kurzaufenthalte Ehema-
liger zur aktiven Teilnahme an internationalen Tagungen,
zu Vortragsreisen, Informationsbesuchen und kurzen Ar-
beitsaufenthalten an Forschungsinstituten in Deutschland.
Zudem gewährt sie Reisekostenzuschüsse für Besuche
ausländischer Kooperationspartner in Deutschland bzw.
deutscher Gastgeber an Institute Ehemaliger im Ausland.
Die Besuche sollen für Vorträge und zur Kontaktpflege
genutzt werden. Auch unterstützt sie höchstens dreimona-
tige Besuche von Feodor Lynen-Stipendiaten der Japan
Society for the Promotion of Science und des National
Science Council (Taiwan) bei „Humboldtianerinnen und
Humboldtianern“ zur Durchführung gemeinsamer For-
schungsarbeiten. Schließlich bietet das „Humboldt-Netz-
werk online“ den Stipendiaten eine wertvolle Kommuni-
kationsplattform.

Preise und Auszeichnungen

Die AvH vergibt

– jährlich bis zu 100 mit 60 000 Euro dotierte Hum-
boldt-Forschungspreise an ausländische Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler aller Fachgebiete. Dazu
kommen Humboldt-Forschungspreise auf Basis der
Gegenseitigkeit für international anerkannte deutsche
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler;

– jährlich bis zu sechs mit 75 000 Euro dotierte Helm-
holtz-Humboldt-Forschungspreise an ausländische
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus an den
Helmholtz-Zentren vertretenen Fachgebieten;

– alle zwei Jahre den mit 1,65 Mio. Euro dotierten Sofja
Kovalevskaja-Preise für erfolgreiche Nachwuchswis-
senschaftlerinnen und -wissenschaftler aller Länder
und Disziplinen zum Aufbau von Forschergruppen in
Deutschland;

– jährlich ca. 20 mit 45 000 Euro dotierte Friedrich
Wilhelm Bessel-Forschungspreise an herausragende
jüngere ausländische Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler;

– jährlich bis zu drei mit 55 000 Euro dotierte Fraun-
hofer-Bessel-Forschungspreise an herausragende jün-
gere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus
den USA;

– jährlich zwei mit 750 000 Euro dotierte Max-Planck-
Forschungspreise;

– im Zeitraum von 2006 bis 2008 jährlich bis zu zwei
mit 55 000 Euro Reimar-Lüst-Preise für ausländische
Geisteswissenschaftler für ihr Lebenswerk;

– jährlich den mit 60 000 Euro dotierten Konrad Adenauer-
Forschungspreis an einen kanadischen Geisteswissen-
schaftler bzw. eine kanadische Geisteswissenschaft-
lerin;

– jährlich den mit 50 000 Euro dotierten Philipp Franz
von Siebold-Preis für einen japanischen Wissenschaft-
ler bzw. eine japanische Wissenschaftlerin.

Mit der Auszeichnung verbindet sich in den meisten Fäl-
len die Einladung zur Durchführung eines selbst gewähl-
ten Forschungsvorhabens in Deutschland für einen Zeit-
raum von insgesamt einem halben bis zu einem Jahr.

Evaluation und Weiterentwicklung

Die AvH evaluiert ihre Programme regelmäßig mit Unter-
stützung eines wissenschaftlichen Beirats. Mit der Durch-
führung der Evaluation wird in der Regel ein externes so-
zialwissenschaftliches Institut beauftragt. Dabei spielen
Umfragen unter den Stipendiaten eine wichtige Rolle.

Zur Flexibilisierung der Förderung wurden 2007 die noch
bestehenden Altersgrenzen abgeschafft und stattdessen
ein Karrierestufenmodell eingeführt. Postdoktoranden
werden jetzt bis zu vier Jahre nach der Promotion durch
Forschungsstipendien, erfahrene Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler bis zu zwölf Jahre nach der Promo-
tion durch Forschungsstipendien und -preise gefördert. 

4.3.3.2 Begabtenförderungswerke

Gründung

Die ältesten Begabtenförderungswerke, Friedrich-Ebert-
Stiftung und Studienstiftung des deutschen Volkes, ent-
standen bereits in den 1920er Jahren und wurden in den
1940er Jahren neu gegründet. Weitere kamen nach dem
zweiten Weltkrieg hinzu: In den 1950er Jahren wurden
das Evangelische Studienwerk, das Cusanuswerk, die
Stiftung Mitbestimmung (später Hans-Böckler-Stiftung),
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die Konrad-Adenauer- und die Friedrich-Naumann-Stif-
tung gegründet, in den 1960er Jahren die Hanns-Seidel-
Stiftung. Die jüngsten Begabtenförderungswerke – die Stif-
tung der Deutschen Wirtschaft, die Heinrich-Böll-Stiftung
und die Rosa-Luxemburg-Stiftung – wurden erst in den
1990er Jahren errichtet.

Weltanschauliche Orientierung

Während die Studienstiftung sich als politisch, konfessio-
nell und weltanschaulich unabhängig definiert, sehen sich
die anderen Stiftungen mit bestimmten Konfessionen,
Parteien oder einem der Sozialpartner verbunden. Kon-
fessionell gebunden sind Evangelisches Studienwerk und
Cusanuswerk. Heinrich-Böll-, Friedrich-Ebert-, Rosa-
Luxemburg-, Friedrich-Naumann-, Hanns-Seidel- und
Konrad-Adenauer-Stiftung stehen jede einer der großen
Parteien nahe: die Heinrich-Böll-Stiftung „Bündnis 90/
Die Grünen“, die Friedrich-Ebert-Stiftung der SPD, die
Rosa-Luxemburg-Stiftung der Partei „Die Linke“, die
Friedrich-Naumann-Stiftung der FDP, die Hanns-Seidel-
Stiftung der CSU und die Konrad-Adenauer-Stiftung der
CDU. Die Hans-Böckler-Stiftung verortet sich als För-
derwerk des Deutschen Gewerkschaftsbunds auf der
Arbeitnehmerseite, die Stiftung der Deutschen Wirtschaft
auf der Seite der Unternehmer- und Arbeitgeberver-
bände.

Organisation

Die Förderwerke sind durchweg als privatrechtliche Ver-
eine organisiert. Zusammen bilden sie die Arbeitsgemein-
schaft der Begabtenförderungswerke, die sich seit Anfang
der 1970er Jahre sowohl als Organ der Binnendiskussion
und Abstimmung unter den Förderwerken selbst wie auch

als Gesprächspartner von Politik und Wissenschafts-
verwaltung, vor allem gegenüber dem BMBF, bewährt
hat. 

Förderkonzept

Die Begabtenförderungswerke fördern üblicherweise Per-
sonen, nicht Projekte. Zudem nimmt die Förderung post-
gradualer Studien in aller Regel die Form eines Promo-
tionsstipendiums an, obgleich die Richtlinien des BMBF
die Unterstützung „forschungsorientierter Aufbaustudien“
nicht ausschließen.303 Da es sich um eine individuelle
Förderung handelt, ist neben der Qualität des Promotions-
vorhabens die Persönlichkeit der Bewerberinnen und Be-
werber ein zentrales Auswahlkriterium. Von diesen wird
neben herausragenden fachlichen Leistungen regelmäßig
ein ausgeprägtes gesellschaftliches bzw. gesellschaftspo-
litisches Engagement erwartet. Außerdem müssen sie
sich mit den weltanschaulichen Grundsätzen und Zielen
des Begabtenförderungswerkes identifizieren können.

Über die Individualförderung hinaus zeigen einige För-
derwerke Bestrebungen, die in Richtung einer projektori-
entierten Förderung weisen. Zum einen sind sie bereit,
Promotionen zu fördern, die sich in größere Projekte anderer
Organisationen einordnen. Einige Förderwerke gehen aber
noch weiter und bündeln die Promotionsvorhaben ihrer
Stipendiaten thematisch oder betreiben in Zusammenar-
beit mit Hochschulen eigene Promotionskollegs. Alle Be-
gabtenförderungswerke legen großen Wert auf die Bildung
eines Netzwerkes zwischen ihren Stipendiaten und bieten
Plattformen für die Diskussion der Forschungsarbeit. 

303 Zusätzlich Nebenbestimmungen zur Förderung begabter Studierender
sowie begabter Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler
(siehe http://www.bmbf.de/pub/richtlinie_begabtenfoerderung.pdf).
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Promotionsstipendiaten/-innen der Begabtenförderungswerke nach Studienfeld, 2006

Human- Zahn- Veterinär- zusam.:

CUS 111 2 45 43 2 2 1 9 17 230

FNS 41 78 11 4 1 5 1 141

ESW 97 2 51 54 1 1 2 7 4 15 232

KAS 104 2 110 45 2 2 8 6 17 3 297

FES 127 36 104 23 4 10 304

HBS 157 223 22 6 10 11 429

StS 273 2 103 289 2 3 5 8 24 24 2 730

HSS 73 68 10 1 10 11 2 2 5 171

Böll 54 56 8 2 13 5 138

SDW 25 83 28 1 16 3 3 159

RLS 25 60 10 2 6 3 106

Ges.: 1087 44 981 543 4 18 22 41 95 115 9 2937
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Auswahlkriterien

Gemäß der Richtlinie des BMBF ist Voraussetzung für
die Aufnahme – neben besonderer Begabung oder Befä-
higung – ein zur Promotion berechtigender deutscher
Hochschulabschluss bzw. für Deutsche mit ausländi-
schem Hochschulabschluss die Zulassung zu Promotion
oder Aufbaustudium. Damit werden grundsätzlich weder
ausländische Bewerberinnen und Bewerber, die an einer
deutschen Hochschule promovieren wollen, noch deut-
sche Bewerberinnen und Bewerber, die an einer ausländi-
schen Hochschule promovieren wollen, von vornherein
ausgeschlossen. Meist werden Auslandspromotionen al-
lerdings nur unter besonderen Voraussetzungen gefördert,
z. B. wenn das Thema im Inland nicht sachgerecht bear-
beitet werden kann.

Den Förderwerken bleibt deshalb Spielraum, ihre Ziel-
gruppe bis zu einem gewissen Punkt selbst zu definieren.
Diesen nutzen sie, indem sie spezifische Anforderungen
an die Persönlichkeit der Bewerber stellen. In der Regel
kommen nur diejenigen, die sich mit Grundsätzen und
Zielen des Förderwerks identifizieren, für die Aufnahme
in die Förderung infrage. Als Maßstab für Begabung und
Befähigung dienen nicht zuletzt die akademischen Leis-
tungen. Auch wird immer ein Exposé gefordert, aufgrund
dessen die Auswahlgremien sich ein Bild von der Qualität
des Promotionsvorhabens machen.

Die meisten Förderwerke geben ein Bewerbungshöchstal-
ter vor, das bei 30 oder 32 Jahren liegt. Fallweise wird der
biographische Hintergrund besonders berücksichtigt (An-
rechenbarkeit von Wehr- bzw. Wehrersatzdienst, freiwilli-
gem sozialen Jahr, Elternschaft usw.). Manche Förder-
werke verzichten explizit darauf, eine Altersgrenze zu
nennen, verlangen aber in jedem Fall ein rasches Studium
und weisen zum Teil darauf hin, dass eine Bewerbung um
Förderung in einem fortgeschrittenen Alter entsprechend
zu begründen ist.

Während einige Förderwerke weitere Faktoren, wie etwa
Geschlecht, Nationalität, soziale Benachteiligung usf.,
explizit berücksichtigen – d. h. beispielsweise Quoten de-
finieren oder betreffende Bewerberinnen und Bewerber
bei sonst gleicher Qualifikation bevorzugen –, sehen an-
dere von einer derartigen Bevorzugung grundsätzlich ab.
Nahezu alle Förderwerke akzeptieren Selbstbewerbun-
gen, die Studienstiftung des deutschen Volkes leitet das
Bewerbungsverfahren nur auf Vorschlag eines Hoch-
schullehrers ein.

Mobilitätsförderung

Auslandsaufenthalte werden im Rahmen der regulären
Promotionsförderung unterstützt, sofern sie durch das
Promotionsvorhaben selbst bedingt sind. Darüber hinaus
bieten einzelne Förderwerke Auslandsaufenthalte zum
Spracherwerb an, die dann aber außerhalb der regulären
Förderung erfolgen (und für gewöhnlich allen Stipendia-
ten offen stehen). Vollständige Promotionen im Ausland
allerdings werden immer nur in Ausnahmefällen unter-
stützt.

Förderumfang

Die Richtlinien des BMBF sehen eine Grundförderung
von 920 Euro pro Monat vor. Dazu kommt eine For-
schungskostenpauschale von 100 Euro sowie ggf. ein Fa-
milienzuschlag von 155 Euro und Zuschläge für Kinder-
betreuungskosten von 155 bis 255 Euro. Fallweise werden
darüber hinaus Reisekosten erstattet und Auslandszu-
schläge gewährt. Die Förderdauer beträgt grundsätzlich
zwei, maximal drei Jahre.

Die einzelnen Förderwerke haben unterschiedliche Rege-
lungen, wann und wie über die Aufrechterhaltung der
Förderung entschieden wird. Findet bei einigen die erste
Evaluation erst nach zwei Jahren statt, so überprüfen an-
dere schon nach einem Jahr den Fortschritt des Promo-
tionsvorhabens. Unabhängig davon beträgt die Regelför-
derung für alle Förderwerke zwei Jahre. In begründeten
Fällen kann die Förderung auf drei Jahre verlängert wer-
den. Eine Verlängerung über die drei Jahre hinaus ist zum
Beispiel im Falle der Erziehung von Kindern möglich.304

Das Stipendium ist mit wissenschaftlicher Arbeit in For-
schung und Lehre im Umfang von höchstens einem Vier-
tel bzw. Erwerbstätigkeit im Umfang von höchstens einem
Achtel der regelmäßigen Wochenarbeitszeit vereinbar.
Neben der materiellen schließt die Förderung stets auch
eine ideelle Komponente ein. Die ideelle Förderung bein-
haltet mindestens die persönliche Betreuung durch Ver-
trauensdozenten vor Ort und die fakultative oder obliga-
torische Teilnahme an weiteren Veranstaltungen. Im
Gegensatz zur materiellen Förderung haben die Förder-
werke in der ideellen Förderung einen größeren Spiel-
raum, so dass das Angebot von Förderwerk zu Förder-
werk variiert.

Evaluation und Weiterentwicklung

Die Begabtenförderungswerke erwarten von ihren Stipen-
diaten während der Zeit der Promotion Semester- bzw.
Jahresberichte, mit denen sie sich über die Entwicklung
des Promotionsvorhabens informieren lassen. Spätestens
bei der Verlängerung der Förderung auf drei Jahre, die
von der Mehrzahl der Geförderten beantragt wird, fordern
sie außerdem ein Gutachten des Betreuers/der Betreuerin
ein. Nach Abschluss der Promotion geht eine Kopie der
Dissertationsschrift sowie des Promotionszeugnisses und
der Promotionsurkunde an das Förderwerk. Über diese
Maßnahmen erwarten die Begabtenförderungswerke eine
Rückmeldung von ihren Stipendiaten, um so ihr Angebot
weiterzuentwickeln. Zu diesem Zweck werden auch ein-
zelne Bestandteile des Programms explizit von den teil-
nehmenden Stipendiaten evaluiert.

Einige Begabtenförderungswerke haben Gremien ge-
schaffen, über die Stipendiaten und Ehemalige an der
Willensbildung der Organisation beteiligt werden. Sie si-
chern dadurch zugleich die Rückkopplung zu ihren Sti-
pendiaten.

304 Überdies bietet das BMBF mit dem Programm „Zeit gegen Geld“
Studierenden und promovierenden Eltern die Möglichkeit, Stipen-
dienmittel ganz oder teilweise für die Kinderbetreuung einzusetzen.
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Cusanuswerk – Bischöfliche Studienförderung

Die Bischöfliche Studienförderung Cusanuswerk ist die
Begabtenförderung der katholischen Kirche in Deutsch-
land. 

Förderkonzept

Das Cusanuswerk fördert Promovierende aller Fächer an
Hochschulen in Deutschland mit Ausnahme der Human-
medizin305. Die Förderung ist individuell, doch auch ei-
genständige Leistungen, die sich in ein größeres Projekt
einordnen, können gefördert werden. Voraussetzung für
die Aufnahme ist die Zugehörigkeit zur katholischen Kir-
che. Das Bewerbungshöchstalter liegt bei 32 Jahren. Das
Cusanuswerk fördert in der Regel keine Promotionen an
ausländischen Hochschulen, unterstützt aber Auslands-
aufenthalte (Forschungs-, Kongressreisen usw.) mit Rei-
sekostenpauschale oder Auslandszuschlag. Die Auswahl
der Stipendiaten nimmt ein Hochschullehrergremium auf-
grund eines Exposés, zweier Fachgutachten und einer
Stellungnahme des Hochschulpfarrers vor. Das Auswahl-
verfahren schließt auch ein Kolloquium mit einem Mit-
glied der Geschäftsstelle ein.

Die ideelle Förderung umfasst die Betreuung der Promo-
tionsstipendiaten durch Vertrauensdozenten sowie ein
studienbegleitendes Veranstaltungsprogramm. Dazu ge-
hören auch interdisziplinäre Graduiertentagungen sowie
Forschungssymposien auf Initiative der Stipendiaten.

Das Cusanuswerk unterstützt nicht nur allgemein die
Netzwerkbildung unter seinen Stipendiaten. Im April
2007 lief ein Mentoring-Programm an, das sich speziell
an Frauen richtet und zum Ziel hat, ihnen den Einstieg ins
Berufsleben zu erleichtern.

Das Cusanuswerk bietet Studierenden der bildenden
Künste, die von ihm gefördert werden, am Ende ihres
Studiums die Möglichkeit, sich um ein Georg-Meister-
mann-Stipendium zu bewerben. Das mit 800 Euro pro
Monat dotierte Stipendium ist auf zwei Jahre ausgelegt.

Evangelisches Studienwerk e. V. Villigst

Das Evangelische Studienwerk ist das Begabtenförde-
rungswerk der Evangelischen Kirchen in Deutschland. 

Förderkonzept

Das Studienwerk fördert Promotionen in allen Fachrich-
tungen. Thematisch verwandte Promotionsvorhaben wer-
den über Promotionsschwerpunkte koordiniert. Voraus-
setzung für die Aufnahme ist die Zugehörigkeit zu einer
evangelischen Kirche; Ausnahmen sind in begründeten
Fällen möglich. Ein Bewerbungshöchstalter gibt es nicht,
doch wird ein zügig abgeschlossenes Studium erwartet.
Ausländer können sich bewerben, sofern sie an einer

deutschen Hochschule zur Promotion zugelassen sind.
Auslandsaufenthalte der Stipendiaten (Forschungs-, Kon-
gressreisen usw.) werden mit Reisekostenpauschale und
Auslandszuschlag unterstützt. Das Auswahlverfahren
umfasst zwei Stufen: Nach der Vorauswahl auf Basis des
Exposés und zweier Gutachten finden Auswahlgespräche
statt.

Die ideelle Förderung umfasst neben der Begleitung
durch den Vertrauensdozenten, die zuständigen Studien-
betreuer und Pfarrer im Studienwerk ein studienbeglei-
tendes Seminarprogramm. Dazu kommen Tagungen der
Promovierenden und ein „Kontaktforum“ zur Unterstüt-
zung beim Berufseinstieg.

Das Studienwerk hat mit ausgewählten Hochschullehrern
vier so genannte Promotionsschwerpunkte eingerichtet,
die thematisch verwandte Promotionsvorhaben bündeln
und jeweils für fünf Jahre gefördert werden:

– „Macht – Religion – Moral“,

– „Globalisierung und Beschäftigung“,

– „Wechselwirkung“ und

– „Veränderungen unseres Bildes von Krankheit und
Gesundheit durch neue biomedizinische Technolo-
gien“.

Die Auswahl unter den interessierten Promotionsstipen-
diaten nehmen die Hochschullehrer, die das Promotions-
kolleg organisieren, selbst vor. Derzeit promovieren etwa
ein Fünftel der Stipendiaten des Studienwerks in einem
der Schwerpunkte.

Das Evangelische Studienwerk unterstützt die Bildung eines
Netzwerks unter seinen Stipendiaten und Ehemaligen.
Diesem Ziel dienen auch das Intranet, die Vierteljahres-
schrift „villigst public“, Jahrestreffen und insbesondere
die Einbindung von Stipendiaten und Ehemaligen in die
Gremien. Auch können Promovierende sich freiwillig als
Mentoren für Studierende zur Verfügung stellen. Über
den stipendiatischen Senat und den Fünferrat holt sich das
Evangelische Studienwerk kontinuierlich Rückmeldung
über seine Nachwuchsförderung.

Friedrich-Ebert-Stiftung

Gerechte Gesellschaft, Innovation und Fortschritt sowie
aktive Demokratie sind die Leitideen der Friedrich-Ebert-
Stiftung. Die Stiftung steht der SPD nahe.

Förderkonzept

Die Friedrich-Ebert-Stiftung fördert Promotionen in allen
Fachrichtungen mit Ausnahme der Humanmedizin, wo
die Promotion in die Grundförderung fällt. Ebenfalls im
Rahmen der Grundförderung werden andere postgraduale
Studien neben der Promotion unterstützt. Ein Bewer-
bungshöchstalter gibt es nicht. Bewerberinnen und Be-
werber aus einkommensschwachen Schichten werden bei
der Auswahl besonders berücksichtigt. Ausländer können
im Rahmen eigener Programme gefördert werden. Pro-
motionen an ausländischen Hochschulen können nur in

305 Medizinische Promotionen werden generell von den Begabtenförde-
rungswerken nur gefördert, wenn sie wissenschaftlichen Charakter
haben und lediglich im Rahmen einer Verlängerung der Studienför-
derung.
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Ausnahmefällen unterstützt werden. Auslandsaufenthalte
der Promotionsstipendiaten (Forschungs-, Kongressrei-
sen usw.) können gefördert werden, sofern sie durch das
Promotionsvorhaben bedingt sind. Das Auswahlverfah-
ren umfasst drei Stufen: Nach Prüfung der formlosen
Bewerbungsunterlagen erhalten die Bewerberinnen und
Bewerber die entsprechenden Formulare. (Alternativ
können sie Unterlagen im Internet herunterladen.) Der
Vertrauensdozent bzw. die Vertrauensdozentin und ein
Mitglied des Auswahlausschusses führen Auswahlge-
spräche. Ihre Gutachten bilden die Grundlage für die Ent-
scheidung des Auswahlausschusses.

Die ideelle Förderung der Friedrich-Ebert-Stiftung um-
fasst neben der persönlichen Betreuung unter anderem ein
studienbegleitendes Seminarprogramm und Kompetenz-
trainings. Zur Netzwerkbildung setzt die Friedrich-Ebert-
Stiftung neben Regionalgruppen insbesondere auf das In-
tranet. Zudem existiert seit 2007 ein bundesweites Men-
torenprogramm unter dem Motto „Erfahrung vernetzen –
Vernetzung erfahren“. Im Rahmen dieses Programms
steht jeweils ein Ehemaliger einem Stipendiaten als An-
sprechpartner zur Verfügung, um bei Fragen wie der Stu-
dien- oder Berufswahl zu unterstützen. Die Mentor-Men-
tee-Tandems werden nach fachlichen, regionalen und
persönlichen Kriterien zusammengestellt.

Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit

Die Friedrich-Naumann-Stiftung versteht sich traditionell
als die „Stiftung für liberale Politik“ in der Bundesrepu-
blik und steht der FDP nahe.

Förderkonzept

Die Friedrich-Naumann-Stiftung fördert Promotionen in
allen Fachrichtungen mit Ausnahme der Human- oder
Zahnmedizin.306 Ein Bewerbungshöchstalter gibt es nicht.
Ausländische Doktoranden können gefördert werden, so-
fern sie für eine Promotion an einer deutschen Hoch-
schule zugelassen sind. Auslandsaufenthalte der Promo-
tionsstipendiaten (Forschungs-, Kongressreisen usw.)
werden gefördert, soweit sie durch das Promotionsvorha-
ben bedingt sind. Das Auswahlverfahren umfasst eine
Vorauswahl aufgrund der schriftlichen Bewerbungsunter-
lagen sowie ein Gespräch mit dem Auswahlausschuss.

Die ideelle Förderung der Naumann-Stiftung umfasst neben
der persönlichen Betreuung ein studienbegleitendes Ver-
anstaltungsprogramm, zu dem unter anderem Workshops
zu Schlüsselqualifikationen und Doktorandenkolloquien
am Hochschulort sowie eine breit angelegt Selbstorgani-
sation gehören. Die Stiftung fördert die Netzwerkbildung
unter ihren Stipendiaten und Ehemaligen durch regelmä-
ßige Altstipendiatentreffen und über das Intranet. Die
Naumann-Altstipendiaten sind in einem Verband organi-
siert und haben 2002 gemeinsam mit der Begabtenförde-
rung einen Solidaritätsfonds eingerichtet.

Hanns-Seidel-Stiftung

Die Hanns-Seidel-Stiftung betreibt politische Bildungs-
arbeit „im Dienst von Demokratie, Frieden und Entwick-
lung“. Sie steht der CSU nahe.

Förderkonzept

Die Stiftung fördert Promotionen aller Fachrichtungen.
Das Bewerbungshöchstalter liegt bei 32 Jahren, Ausnah-
men sind jedoch möglich. Ausländische Doktoranden
können im Rahmen eines eigenen Programms gefördert
werden, sofern sie für eine Promotion an einer deut-
schen Hochschule zugelassen sind. Auslandsaufenthalte
der Promotionsstipendiaten für Forschungszwecke kön-
nen gefördert werden, soweit sie für das Promotionsvor-
haben notwendig sind. Das Auswahlverfahren umfasst
eine Vorauswahl auf Basis der schriftlichen Bewer-
bungsunterlagen sowie ein einstündiges Prüfungsge-
spräch. Im Gegensatz zu den anderen Förderwerken för-
dert die Hanns-Seidel-Stiftung höchstens zweieinhalb
Jahre, im Rahmen der Ausländerförderung höchstens
zwei Jahre.

Die ideelle Förderung der Hanns-Seidel-Stiftung umfasst
neben der persönlichen Betreuung ein studienbegleiten-
des Veranstaltungsprogramm, zu dem auch die Altstipen-
diaten beitragen. Die Kooperation mit Unternehmen, Be-
hörden und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist
ebenfalls Teil des Programms. Seit 2001 veranstaltet die
Hanns-Seidel-Stiftung zudem Promotionskollegs, die sich
besonders durch Internationalität und Interdisziplinarität
auszeichnen. 

Die Hanns-Seidel-Stiftung unterstützt die Bildung eines
Netzwerks ihrer Stipendiaten untereinander sowie mit
Altstipendiaten. Dazu dienen insbesondere das Intranet
sowie, was die Ehemaligen anbelangt, der Club der Alt-
stipendiaten.

Die Stiftung vergibt den mit 6 000 Euro dotierten Förder-
preis für Junge Journalisten sowie alle zwei Jahre den mit
bis zu 5 000 Euro dotierten Nachwuchsförderpreis für
politische Publizistik.

Sie evaluiert ihre Nachwuchsförderung über die Semes-
terberichte der Studierenden sowie die Berichte über die
Förderung der Doktoranden. Über Veranstaltungen im
Rahmen des ideellen Programms lässt sie sich von ihren
Stipendiaten unmittelbar Rückmeldung geben.

Hans-Böckler-Stiftung

Die Hans-Böckler-Stiftung ist das Studienförderungswerk
des Deutschen Gewerkschaftsbundes. 

Förderkonzept

Die Hans-Böckler-Stiftung fördert Promotionen in allen
Fachrichtungen, in der Medizin jedoch nur ausnahms-
weise307. Auch Promotionen, die sich in einen größeren

306 Zu Promotionen in der Medizin siehe Anm. oben. 307 Zu Promotionen in der Medizin siehe Anm. oben. 
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Forschungszusammenhang einfügen, werden gefördert.
Das Bewerbungshöchstalter liegt bei 39 Jahren. Die
Hans-Böckler-Stiftung berücksichtigt bei der Auswahl
den sozialen Hintergrund der Bewerberinnen und Bewer-
ber. Ausländer können sich bewerben, sofern sie an einer
deutschen Hochschule zur Promotion zugelassen sind.
Vollständige Promotionen an ausländischen Hochschulen
werden in der Regel nicht gefördert. Ausnahmen können
allenfalls für Bewerberinnen und Bewerber gemacht wer-
den, die bereits vor der Promotion Stipendiaten waren.
Forschungsaufenthalte, Tagungen und Sprachkurse im
Ausland werden gefördert. Das Auswahlverfahren ist
dreistufig. 

Nach einer ersten Vorauswahl werden die Unterlagen
geprüft, darunter Exposé und Gutachten, dann persönli-
che Gespräche geführt. Stipendiatenvertreter sind am
Auswahlverfahren beteiligt. Die Stipendien für Promo-
tionskollegs werden öffentlich ausgeschrieben und in ei-
nem gesonderten Verfahren vergeben. Neben der regu-
lären Promotionsförderung finanziert die Stiftung aus
Eigenmitteln Sonderprogramme am Wirtschafts- und
Sozialwissenschaftlichen Institut und am Institut für Ma-
kroökonomie und Konjunkturforschung sowie für Promo-
vierende über 40.

Die ideelle Promotionsförderung umfasst neben der Be-
gleitung durch Geschäftsstelle und Vertrauensdozent ein
studienbegleitendes Veranstaltungsprogramm. Insbeson-
dere werden Praktika und Berufseinstiegspraktika geför-
dert. Im Rahmen von Berufseinstiegspraktika können
halbe BAT-IIa-Stellen über ein Jahr bezuschusst werden
(z. B. die Koordinierungsstellen der Promotionskollegs
der Stiftung). Seit 2004 werden Promovierenden Zu-
schüsse für selbst organisierte wissenschaftliche Tagun-
gen gewährt. Seit 2006 führt die Hans-Böckler-Stiftung
Sommeruniversitäten durch, die als Forum für Studie-
rende, Promovierende, Vertrauensdozenten, Gewerk-
schaften und externe Experten fungieren. Jährliche Me-
thodenworkshops in Kooperation mit den Universitäten
Bremen und Magdeburg und der Freien Universität Ber-
lin richten sich insbesondere an die Promotionsstipen-
diaten.

Die Hans-Böckler-Stiftung fördert Promotionen im Rah-
men von Graduiertenkollegs, Graduiertenschulen und
drittmittelfinanzierter Forschungsverbünde. Darüber hi-
naus betreibt sie seit 1993 eigene zeitlich befristete und
interdisziplinäre Promotionskollegs und diesen analoge
institutionelle Kooperationen.

Die Veranstaltungen des studienbegleitenden Programms
und das Intranet unterstützen die Netzwerkbildung zwi-
schen Stipendiaten und Ehemaligen. Im Rahmen so ge-
nannter „Mikro-AGs“ werden kleine wissenschaftliche
Netzwerke gefördert. Das „Netzwerk wissenschaftlicher
Nachwuchs“ bietet praxisbezogene Workshops an, das
Netzwerk Wissenschaftscoaching hilft Nachwuchswis-
senschaftlerinnen und -wissenschaftler bei der eigenen
Professionalisierung.

Die Hans-Böckler-Stiftung lässt ihre Förderinstrumente
regelmäßig sowohl intern als auch extern im Rahmen von

Studien evaluieren. Eine Evaluation der Kollegförderung
wird erstmals 2007 durchgeführt. Darüber hinaus bindet
die Stiftung Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wis-
senschaftler frühzeitig als Vertrauensdozenten ein, die
sich so aktiv in ihre Arbeit einbringen können.

Heinrich-Böll-Stiftung 

Die Heinrich-Böll-Stiftung steht der Partei „Bündnis 90/
Die Grünen“ nahe. Ihre Grundwerte sind Demokratie,
Ökologie, Solidarität und Gewaltfreiheit. Die Stiftung
ging 1997 aus dem Stiftungsverband Regenbogen hervor. 

Förderkonzept

Die Heinrich-Böll-Stiftung fördert individuell, betreibt
aber zugleich mehrere Promovierendenkollegs. Ihre Gra-
duiertenförderung schließt neben Promotionen Master-
und Aufbaustudiengänge ein. Sie steht allen Fachrichtun-
gen offen, doch soll der Anteil an Stipendiaten aus
Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, Mathematik und
Naturwissenschaften sowie in Journalismus-Studiengän-
gen erhöht werden. Ein Bewerbungshöchstalter gibt es
nicht. Frauen und Migranten werden bevorzugt gefördert.
Dem Aspekt der Chancengerechtigkeit trägt die Stiftung
durch eine ausgewogene Verteilung der Vertrauensdozen-
ten bzw. -dozentinnen auf die Geschlechter, zielgruppen-
orientierte Werbung und Trainings für Stipendiaten und
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Rechnung. Ausländer
können sich bewerben, wenn sie für eine Promotion an ei-
ner deutschen Hochschule zugelassen sind. Auslandsauf-
enthalte der Promotionsstipendiaten (Forschungs-, Kon-
gressreisen usw.) werden gefördert, soweit sie durch das
Promotionsvorhaben bedingt sind. Das Auswahlverfah-
ren der Heinrich-Böll-Stiftung umfasst drei Stufen. Nach
der Vorauswahl aufgrund der schriftlichen Unterlagen
finden Gespräche mit Vertrauensdozenten statt, an die
sich Auswahl-Workshops anschließen (Gruppendiskus-
sionen und Einzelgespräche).

Die ideelle Förderung umfasst neben der Betreuung durch
das Studienwerk ein studienbegleitendes Veranstaltungs-
programm. Das Promovierendenforum, der „Jour Fixe:
Wissenschaft in Diskussion“, der Gelegenheit zur Dis-
kussion der eigenen Arbeit mit Ehemaligen und Nicht-
Stipendiaten bietet, von Stipendiaten initiierte Fachtagungen
sowie Kompetenztrainings, z. B. zur Hochschuldidaktik
oder zu Publikationsstrategien, dienen insbesondere der
Förderung der Doktoranden unter den Stipendiaten.

Die Heinrich-Böll-Stiftung hat bisher insgesamt zehn
Promovierendenkollegs errichtet, von denen derzeit sechs
in Förderung sind. Die Förderdauer beträgt jeweils drei
Jahre. An jedem Promotionskolleg können fünf Stipen-
diaten teilnehmen. Die Heinrich-Böll-Stiftung startet in
der Regel jährlich zwei neue Kollegs, die gesondert aus-
geschrieben werden.

Alumni-Salons, lokale Initiativen, das Intranet und der re-
gelmäßig erscheinende Newsletter dienen der Netzwerk-
bildung zwischen den Stipendiaten untereinander und
zwischen Stipendiaten und Alumni/Alumnae. Ehemalige
werden nach ihrem Ausscheiden noch ein Jahr ideell
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gefördert. Ferner entsteht zurzeit ein eigenständiger
Alumni-Verein. Die Heinrich-Böll-Stiftung führt regel-
mäßig Verbleibsrecherchen durch.

Für Auswahlverfahren und Veranstaltungen holt die
Heinrich-Böll-Stiftung sich über anonyme Fragebögen
Feedback ein. Auch in den Abschlussberichten und -eva-
luationen haben die Stipendiaten die Möglichkeit, Feed-
back zu geben. Über den StipendiatInnen-Rat, dessen
Mitglieder an den Auswahlkommissionen, in der Mitglie-
derversammlung der Stiftung und in dem Fachbeirat Stu-
dienwerk beteiligt sind, können die Stipendiaten sich
direkt in die Entscheidungsprozesse der Stiftung einbrin-
gen.

Konrad-Adenauer-Stiftung 

Ziel der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung ist die
Förderung und Bewahrung der freiheitlichen Demokratie,
der Sozialen Marktwirtschaft und die Entwicklung und
Festigung des Wertekonsenses. 

Förderkonzept

Die Konrad-Adenauer-Stiftung fördert Promotionen in
allen Fachrichtungen mit Ausnahme von Human- und
Zahnmedizin308. Die Graduiertenförderung schließt neben
Promotionen auch künstlerisch orientierte Aufbaustudien
ein. Das Bewerbungshöchstalter liegt bei 32 Jahren. Aus-
ländische Doktoranden, die keine Bildungsinländer sind,
können über die Ausländerförderung unterstützt werden.
Promotionen an ausländischen Hochschulen können nur
innerhalb der EU in besonders begründeten Fällen geför-
dert werden. Auslandsaufenthalte (Forschungs-, Kon-
gressreisen usw.) werden mit Reisekostenpauschale oder
Auslandszuschlag unterstützt. Die Auswahl der Stipen-
diaten erfolgt über ein zweistufiges Verfahren, zunächst
aufgrund der schriftlichen Bewerbungsunterlagen, dann
in Bewerbungsgesprächen.

Die ideelle Förderung umfasst die Betreuung durch Ver-
trauensdozenten sowie ein studienbegleitendes, inter-
disziplinäres Veranstaltungsprogramm, zu dem auch die
Stipendiaten – etwa durch selbst konzipierte „Initiativ-
seminare“ – beitragen können.

Im Berufs-Kolleg für Internationale Politik und Wirt-
schaft werden seit 2004 ausgewählte Stipendiaten beson-
ders gefördert. Neben der Vermittlung von interdiszipli-
närem Fachwissen erhalten sie eine Ausbildung in den
Praxisfeldern der internationalen Politik und Wirtschaft.
Seit 2000 bietet die Abteilung Berufsorientierung/Berufs-
förderung der Begabtenförderung der Konrad-Adenauer-
Stiftung Seminare und Workshops zur Vorbereitung auf
den Berufseinstieg an. In diesem Rahmen können sich die
Stipendiaten auch gezielt auf die Auswahlverfahren der
Europäischen Union und des Auswärtigen Amtes vorbe-
reiten. Spezielle Förderprogramme für Frauen, darunter
Workshops zu Berufseinstieg und Karriereplanung, er-
gänzen das Angebot.

Seit 2003 vergibt die Stiftung Stipendien für ein interdis-
ziplinäres Promotionskolleg, das seit 2007 unter dem
Thema „Die Zeit der Deutschen Teilung: Diktaturerfah-
rung, Innerdeutsche Beziehungen, Europäische Dimensio-
nen“ läuft.

Die Ehemaligen der Begabtenförderung der Konrad-
Adenauer-Stiftung sind, unter anderem über ihre Regio-
nalgruppen, gut vernetzt und organisiert. Sie haben einen
Fonds zur gegenseitigen Unterstützung eingerichtet. Um
die Netzwerkbildung weiter zu unterstützen, wurde in den
Jahren 2006 und 2007 ein Mentoring-Programm aufge-
baut. Auch das Intranet erleichtert die Bildung eines
Netzwerks zwischen Stipendiaten und Ehemaligen. Alle
zwei Jahre schreiben die Altstipendiaten den mit
5 000 Euro dotierten Bruno-Heck-Wissenschaftspreis so-
wie ggf. zusätzlich einen mit 2 500 Euro dotierten Son-
derpreis aus.

Die Stiftung nutzt zur Evaluation ihres Angebots die Ab-
schlussberichte der Stipendiaten. Außerdem holt sie sich
für ihre Veranstaltungen bei den teilnehmenden Stipen-
diaten über Seminarauswertungen Feedback ein.

Rosa-Luxemburg-Stiftung 

Ziel der Rosa-Luxemburg-Stiftung ist es, zur Demokrati-
sierung politischer Willensbildung, zu sozialer Gerechtig-
keit und Solidarität sowie zur Überwindung von Unter-
drückung beizutragen. Sie steht der Partei „Die Linken“
nahe. 

Förderkonzept

Die Rosa-Luxemburg-Stiftung fördert Promotionen in
allen Fachrichtungen mit Ausnahme der Medizin309. Das
Bewerbungshöchstalter liegt bei 30 Jahren, Ausnahmen
sind jedoch möglich. Um Chancengerechtigkeit zu ge-
währleisten, werden mindestens die Hälfte der Promotions-
stipendien an Frauen vergeben. Frauen und Behinderte
werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt. Ausländi-
sche Doktoranden können mit Mitteln des Auswärtigen
Amtes gefördert werden, sofern sie für die Promotion an
einer deutschen Hochschule zugelassen sind. Auslands-
aufenthalte der Promotionsstipendiaten (Forschungs-,
Kongressreisen usw.) können gefördert werden, soweit
sie durch das Promotionsvorhaben bedingt sind. Das Aus-
wahlverfahren schließt die Vorauswahl aufgrund der Be-
werbungsunterlagen (insbesondere des Exposés), Gesprä-
che mit den Vertrauensdozenten bzw. -dozentinnen und
externe Fachgutachten ein.

Im Rahmen ihrer ideellen Förderung bietet die Stiftung ne-
ben der Betreuung durch Geschäftsstelle und Vertrauens-
dozenten ein studienbegleitendes Veranstaltungsprogramm.
Doktorandenseminare, Forschungswerkstätten, Zeitmanage-
mentseminare und Seminare zu Publikationsstrategien
richten sich vorzugsweise an die Promovierenden unter
den Stipendiaten.

308 Zu Promotionen in der Medizin siehe Anm. oben. 309 Zu Promotionen in der Medizin siehe Anm. oben.
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Neben dem Veranstaltungsprogramm unterstützt das In-
tranet die Netzwerkbildung zwischen Stipendiaten und
Ehemaligen. Um ihre Ehemaligen besser zu binden, för-
dert die Stiftung sie ein Jahr über die Promotion hinaus
ideell.

Die Rosa-Luxemburg-Stiftung Brandenburg vergibt für
Arbeiten zur Wissenschafts- und Technologiepolitik den
John-Desmond-Bernal-Preis.

Stiftung der Deutschen Wirtschaft 

Die Stiftung der Deutschen Wirtschaft steht Unterneh-
mer- und Arbeitgeberverbänden nahe; sie wurde auf Ini-
tiative der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitge-
berverbände gegründet.

Förderkonzept

Die Stiftung der Deutschen Wirtschaft fördert Promotio-
nen in allen Fachrichtungen mit Stipendien. Die Stiftung
strebt aber eine Erhöhung des Anteils von Stipendiaten
aus natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fächern an.
Das Bewerbungshöchstalter liegt bei 30 Jahren, jedoch
können ökologisches oder soziales Jahr, Wehr- bzw.
Wehrersatzdienst, Elternzeiten oder Lehre bzw. Ausbil-
dung angerechnet werden. Ausländer können sich bewer-
ben, wenn sie für eine Promotion an einer deutschen
Hochschule zugelassen sind. Promotionen an ausländi-
schen Hochschulen werden ausnahmsweise gefördert
(grenznahes Ausland, London, Paris, Zürich und Madrid).
In allen anderen Fällen können Auslandsaufenthalte ge-
fördert werden, sofern sie durch das Promotionsvorhaben
bedingt sind und ein Drittel der Promotionszeit nicht
überschreiten. Konferenzbesuche werden nicht gefördert.
Das Auswahlverfahren der Stiftung der Deutschen Wirt-
schaft umfasst zwei Stufen. Nach der Vorauswahl nach
Bewerberprofil und aufgrund der Gutachten zweier
Hochschullehrer werden erfolgreiche Bewerberinnen und
Bewerber zu einem Assessment-Center eingeladen.

Die ideelle Förderung umfasst neben der Betreuung durch
die Geschäftsstelle, den Vertrauensdozenten und den Ver-
trauensmanager sowie durch Alumni-Mentoren ein stu-
dienbegleitendes Veranstaltungsprogramm, das jährlich
80 bis 100 Seminare und Trainings zu gesellschaftspoliti-
schen Themen und Schlüsselkompetenzen umfasst. Sti-
pendiaten können auch selbst Veranstaltungen initiieren.
Das studienbegleitende Programm umfasst vier Veran-
staltungen, die Promotionsstipendiaten vorbehalten sind,
darunter das Promovierenden-Forum und z. B. ein Semi-
nar zum Berufseinstieg. Weiterhin können Promotions-
stipendiaten an Seminaren des von BDA, BDI und DIHK
gegründeten Instituts für Sozial- und Wirtschaftspoliti-
sche Ausbildung teilnehmen.

Bei der Unterstützung der Netzwerkbildung unter den Sti-
pendiaten und Ehemaligen setzt die Stiftung der Deut-
schen Wirtschaft unter anderem auf Ortsgruppen, das In-
tranet und ihren Newsletter. Für Stipendiatinnen existiert
ein eigenes Frauennetzwerk.

Von Stipendiatengruppen initiierte Seminare mit unter-
nehmerischer Zielsetzung können von der Geschäftsstelle
unterstützt werden. Jährlich werden hierzu intern zwei
Wettbewerbe veranstaltet, bei denen jeweils Fördermittel
in Höhe von ca. sechsmal 5 000 Euro und viermal 30 000
Euro vergeben werden.

Um sich Rückmeldung von ihren Stipendiaten einzu-
holen, verteilt die Stiftung der Deutschen Wirtschaft nach
jeder Veranstaltung anonyme Fragebögen, anhand derer
sie ihr Förderprogramm evaluiert. Zudem wurde 2004
erstmals eine Ehemaligenbefragung durchgeführt. Diese
soll im Drei- bis Vierjahresrhythmus wiederholt werden. 

Studienstiftung des deutschen Volkes 

Die Studienstiftung des deutschen Volkes ist das größte
und älteste deutsche Begabtenförderungswerk. Sie ist
politisch, konfessionell und weltanschaulich unabhängig. 

Förderkonzept

Die Studienstiftung fördert Promotionen in allen Fach-
richtungen mit Stipendien. Ein Bewerbungshöchstalter
gibt es nicht, doch wird ein zügig abgeschlossenes Stu-
dium erwartet. Ausländer können sich bewerben, sofern
sie an einer deutschen Hochschule zur Promotion zuge-
lassen sind. Vollständige Promotionen an ausländischen
Hochschulen werden im Rahmen der regulären Promo-
tionsförderung nur ausnahmsweise unterstützt. Die Stu-
dienstiftung bietet jedoch Spezialprogramme für Dok-
toranden und Postdoktoranden an (z. B. Leo Baeck
Fellowship Programm, Dr. Meyer-Struckmann-Stipen-
dienprogramm), die nicht auf Deutschland beschränkt
sind. Im Übrigen werden Forschungsaufenthalte und Ta-
gungsbesuche mit Auslandszuschlag und Reisekosten-
pauschale unterstützt. Voraussetzung für die Bewerbung
ist der Vorschlag durch den Erstgutachter der Disserta-
tion. Im Unterschied zu allen anderen Begabtenförde-
rungswerken lässt die Studienstiftung keine Selbstbewer-
bung zu. Das Auswahlverfahren umfasst eine Vorauswahl
auf Basis der Bewerbungsunterlagen und Auswahlgesprä-
che. Das Gesamtvolumen an Stipendienmitteln betrug
2006 7,4 Mio. Euro, das für die Auslandsstipendienpro-
gramme etwa zwei Mio. Euro. Für Kurzstipendien wur-
den 0,13 Mio. Euro aufgewendet.

Die ideelle Förderung der Studienstiftung umfasst neben
der persönlichen Betreuung der Promotionsstipendiaten
durch Vertrauensdozenten ein studienbegleitendes Veran-
staltungsprogramm. Dazu zählen Workshops zur Vermitt-
lung von Schlüsselqualifikationen, Sommerakademien,
Sprachkurse usw. Durch ihre vier Doktoranden-Foren mit
jeweils bis zu 50 Teilnehmern betreibt die Studienstiftung
die Strukturierung ihrer Promotionsförderung. Die Foren
sind auch für Doktoranden aus DFG-Graduiertenkollegs
offen. Das Gesamtvolumen für diese Art der Promotions-
förderung betrug 2006 ca. 1,02 Mio. Euro.

Die Stipendiaten lernen sich über Regionalgruppen und
das Veranstaltungsprogramm im Rahmen der ideellen
Förderung kennen und bekommen so Gelegenheit, unter-
einander ein Netzwerk zu bilden. Die Studienstiftung er-
hält über die Semesterberichte ihrer Stipendiaten entspre-
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chende Rückmeldungen. Zudem werden Befragungen
über die Doktoranden-Foren durchgeführt, um das Pro-
gramm auf die Bedürfnisse der Promotionsstipendiaten
abzustimmen.

4.3.3.3 Deutsche Forschungsgemeinschaft e. V.
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) ist die zen-
trale Selbstverwaltungseinrichtung der Wissenschaft zur
Förderung der Forschung an Hochschulen und öffentlich
finanzierten Forschungsinstitutionen in Deutschland. Sie
dient der Wissenschaft in allen ihren Zweigen durch die
finanzielle Unterstützung von Forschungsvorhaben und
durch die Förderung der Zusammenarbeit unter den For-
schern. 

Förderkonzept

Die DFG bietet ein umfassendes Konzept zur Nach-
wuchsförderung an, das Förderangebote für alle Stufen
der wissenschaftlichen Laufbahn einschließt. Ihre Förde-
rung weist, auch wo sie personenbezogen gewährt wird,
immer einen starken Projektbezug auf. Im Zentrum des
Förderkonzepts stehen Modularisierung („Für jede Kar-
rierestufe das passende Instrument“), individuelle Leis-
tung, frühe wissenschaftliche Selbständigkeit, flexible
Altersgrenzen, Mobilität sowie Vereinbarkeit von Familie
und Beruf. Die Förderinstrumente der DFG ergänzen sich
zu einer Förderkette, die alle Karrierestufen abdeckt, die
die Nachwuchswissenschaftler durchlaufen.

Promotionsförderung

Instrumente der DFG zur Förderung von Doktoranden
sind Graduiertenkollegs und -schulen sowie die Einbin-
dung der Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissen-
schaftler in Projekte. Ferner wird der Besuch internatio-
naler wissenschaftlicher Veranstaltungen unterstützt.

Graduiertenkollegs sind befristete Einrichtungen der
Hochschulen zur Förderung des graduierten wissen-
schaftlichen Nachwuchses. Doktoranden erhalten in Gra-
duiertenkollegs die Möglichkeit, ihre Arbeit im Rahmen
eines koordinierten, von mehreren Hochschullehrern ge-
tragenen Forschungsprogramms durchzuführen, und wer-

den dadurch in die Forschungsarbeit der beteiligten Ein-
richtungen einbezogen. Ein Studienprogramm soll die
individuellen Spezialisierungen der Kollegiaten ergänzen
und verbreitern sowie deren Kooperation strukturieren.
Eine interdisziplinäre Ausrichtung des Forschungs- und
Studienprogramms ist erwünscht. Die Auswahl der Sti-
pendiaten nehmen die Graduiertenkollegs bzw. die Pro-
jektleiter selbst vor, nicht die DFG. Graduiertenkollegs
stehen Mittel für Reisen, Auslandsaufenthalte und
Sprachkurse der Doktoranden sowie zur Einladung von
Gastwissenschaftlern zur Verfügung. Internationale Aus-
richtung und Vernetzung sind bei der Begutachtung von
Graduiertenkollegs ein wichtiges Kriterium.

„Internationale Graduiertenkollegs“ bieten die Möglich-
keit einer gemeinsamen Doktorandenausbildung zwi-
schen einer Gruppe an einer deutschen Hochschule und
einer Partnergruppe im Ausland. Mehr noch als her-
kömmliche DFG-Graduiertenkollegs tragen sie dem As-
pekt der Internationalität Rechnung. Auch dort sind aus-
ländische Doktoranden aber ausdrücklich erwünscht.

Als „Doktorand im Forschungsprojekt“ werden Nach-
wuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler aufge-
nommen, die die DFG als herausragend eingestuft hat.
Sie übernehmen Mitverantwortung für das Gelingen des
Projekts, können allerdings die Förderung des Projekts
nicht selbst beantragen.

Die DFG förderte 2005 228 Graduiertenkollegs sowie
41 Internationale Graduiertenkollegs. Im Oktober 2006
wurden 18 Graduiertenschulen neu eingerichtet. Insge-
samt fördert sie kontinuierlich rund 25 000 einzelne Pro-
jekte und damit etwa 18 000 Nachwuchswissenschaftle-
rinnen und Nachwuchswissenschaftler auf halben und
vollen Stellen.

Postdoktorandenförderung

Instrumente zur Förderung von Postdoktoranden sind das
Forschungsstipendium, die eigene Stelle, die Stelle als
Wissenschaftler im Forschungsprojekt, als Nachwuchs-
gruppenleiter im Sonderforschungsbereich oder in der
Forschergruppe, das Emmy Noether-Programm, das
Heisenberg-Programm und der NIH/DFG Research
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Förderkette der DFG

Promotion Postdoktoranden-Zeit Erlangung der
Berufbarkeit

Vorbereitung auf eine
wissenschaftliche
Leitungsfunktion

(max. 4 Jahre) (max. 3 Jahre) (max. 5 Jahre) (max. 5 Jahre)

Emmy Noether-Programm Heisenberg-Professur

Heisenberg-Stipendium

GK-Stipendium Forschungsstipendium Forschungsstipendium Forschungsstipendium

GK-Stelle Eigene Stelle
(Inland)

Eigene Stelle
(Inland)

Wissenschaftler
im DFG-Projekt

Wissenschaftler
im DFG-Projekt

Wissenschaftler
im DFG-Projekt

Wissenschaftler
im DFG-Projekt
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Career Transition Award. Das Förderinstrument der
Nachwuchsgruppe wird zurzeit in das Emmy Noether-
Programm integriert.
Das Forschungsstipendium ist insbesondere für Auslands-
aufenthalte gedacht, bei dem eine höchstens sechsmona-
tige Rückkehrfinanzierung gewährt wird. Das Emmy
Noether-Programm soll herausragende Nachwuchswis-
senschaftlerinnen und -wissenschaftler als Leiter von
Nachwuchsgruppen und in Verbindung mit Lehraufgaben
in Deutschland unmittelbar auf eine wissenschaftliche
Leitungsfunktion vorbereiten. Das Angebot richtet sich
auch an deutsche „Rückkehrer“, die ihre Laufbahn an
ausländische Forschungseinrichtungen geführt hat. Die
Förderung erstreckt sich in der Regel über fünf, in selte-
nen Ausnahmefällen über sechs Jahre. Das Programm
steht auch ausländischen Bewerberinnen und Bewerbern
offen. Von diesen wird erwartet, dass sie ihre wissen-
schaftliche Karriere im Anschluss an die Förderung in
Deutschland fortsetzen.
Das Heisenberg-Programm richtet sich an Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler, die ihre Berufbarkeit über
das Emmy Noether-Programm, DFG-Projektstellen, die
Forschungstätigkeit in der Wirtschaft oder Stellen im aka-
demischen Mittelbau erlangt haben, sowie Juniorprofes-
sorinnen und Juniorprofessoren, Habilitierte und deutsche
Rückkehrer aus dem Ausland bzw. ausländische Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler, die in Deutschland
tätig sein möchten. Das Programm beinhaltet die Vergabe
entweder eines Stipendiums oder einer Professur. Im
zweiten Fall durchlaufen die Bewerber zusätzlich zur Be-
gutachtung durch die DFG ein Berufungsverfahren an der
aufnehmenden Hochschule, welche die Professorenstelle
schaffen und nach fünfjähriger Förderung in ihren Etat
übernehmen muss. Heisenberg-Stipendien können im In-
land wie im Ausland eingesetzt werden.
Das NIH/DFG Research Career Transition Award Program
ermöglicht Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissen-
schaftlern eine fünf- bis sechsjährige Forschungsarbeit
zunächst in einem der US-amerikanischen National Insti-
tutes of Health und dann in einer deutschen Forschungs-
einrichtung. Einzige Auswahlkriterien für diese Pro-
gramme sind die fachliche Exzellenz des Antragsstellers
und die wissenschaftliche Qualität des Projekts. Das übli-
che Begutachtungsverfahren (Peer Review310) sieht min-
destens zwei schriftliche Gutachten und eine Panelsitzung
vor (Zustimmung der gewählten Fachkollegien). Die Ent-
scheidung, ob die Förderung gewährt wird, obliegt den
entsprechenden Ausschüssen der DFG (Prinzip der Tren-
nung von Begutachtung und Entscheidung).

Stipendien und Stellen

Anders als die Forschungsorganisationen finanziert die
DFG den Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissen-
schaftlern Stellen an den unterschiedlichen Einrichtungen,
in erster Linie an Hochschulen. Im Einzelnen handelt es
sich um Stellen in Graduiertenkollegs (dies aber nur aus-
nahmsweise, in der Regel werden Stipendien gewährt),

Nachwuchsgruppen (zur Erlangung der Berufbarkeit) und
DFG-Projekten (angefangen bei der Promotion bis hin zur
Vorbereitung auf eine wissenschaftliche Leitungsfunk-
tion). Es besteht die Möglichkeit, im Rahmen eines Projektes
die „Eigene Stelle“ einzuwerben, die in der Regel nach der
Entgeltgruppe 13 TV-L oder BAT IIa (bzw. BAT-O IIa) ver-
gütet wird. In begründeten Fällen ist eine höhere Vergü-
tung zulässig. Die Beantragung war bisher auf den Zeit-
raum bis sechs Jahre nach der Promotion beschränkt. Im
Oktober 2007 wurde diese Frist aufgehoben, so dass Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler nunmehr in allen
Karrierephasen von dieser Förderform profitieren können.
Im Rahmen des NIH/DFG Research Career Transition
Awards Program wird in der ersten Phase (in den USA) ein
Stipendium gewährt, in der zweiten (in Deutschland) dage-
gen eine Stelle finanziert. In der DFG-Systematik läuft das
Programm deshalb sowohl unter Stipendium als auch unter
Stelle.
Die Einbindung der Nachwuchswissenschaftlerinnen und
-wissenschaftler in Forschung und Lehre ist in jeder
Phase Aufgabe der entsprechenden Einrichtung. Die Hei-
senberg-Professur verlangt ein mit der Hochschule abge-
stimmtes Verfahren. Die Hochschule muss nämlich die
Stelle schaffen und sie, sofern dies landesrechtlich zuläs-
sig ist, nach Ablauf der Förderung durch die DFG in ihren
Etat übernehmen.
Die von der DFG gewährten Stipendien umfassen Stipen-
dien für DFG-Graduiertenkollegs (für Doktoranden und,
seltener, Postdoktoranden), Forschungsstipendien (von
der Promotion an), Heisenberg-Stipendien und Stipendien
im Rahmen des NIH/DFG Research Career Transition
Awards Program (für Postdoktoranden).

Kongress- und Vortragsreisen

Die DFG unterstützt Kongress- und Vortragsreisen sowie
Kurzlehrgänge und Ferienkurse. Reisen im Rahmen von
Forschungsvorhaben können über Sachbeihilfen unterstützt
werden. Forschungsstipendien setzen in der Regel eine
Mindestlaufzeit des Vorhabens von sechs Monaten voraus.

Netzwerk und Ehemaligenarbeit

Die DFG fördert Netzwerke über eigene Veranstaltungen,
wie z. B. das jährliche Treffen der Teilnehmer am Emmy
Noether-Programm, und unterstützt die von anderen För-
derorganisationen initiierten Treffen (so etwa die Treffen
von DAAD und Alexander von Humboldt-Stiftung in den
USA). Zudem unterstützt sie mit dem Instrument „Wis-
senschaftliche Netzwerke“ über Sachbeihilfen Geistes-
und Sozialwissenschaftler gezielt bei der Durchführung
bestimmter Projekte (z. B. gemeinsame Publikationen,
Forschungsprojekte, Ausstellung etc.).

Preise und Auszeichnungen

Es werden eine ganze Reihe hochkarätiger wissenschaft-
licher Preise vergeben:
– Der mit 16 000 Euro dotierte Heinz Maier-Leibnitz-

Preis wird jährlich an sechs promovierte Nachwuchs-
wissenschaftler aller Disziplinen vergeben. Er soll sie
ermutigen, ihre wissenschaftliche Laufbahn weiterzu-

310 Peer Review meint die Begutachtung eines Antrags durch unabhän-
gige, dem Antragsteller gleichrangige Fachkollegen („Peers“).
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verfolgen. Die Preisgelder werden vom BMBF bereit-
gestellt.

– Der Albert Maucher-Preis ist mit 10 000 Euro dotiert
und wird in der Regel alle zwei Jahre an Geowissen-
schaftler bis zum Alter von etwa 35 Jahren vergeben,
die bereits vorher von der DFG gefördert wurden.

– Der Bernd Rendel-Preis für Geowissenschaften wird
jährlich höchstens viermal verliehen. Er ist Geowis-
senschaftlern vor der Promotion vorbehalten. Die
Preisgelder sind zweckgebunden und stammen aus
den Erträgen der Bernd Rendel-Stiftung.

– Der European Young Investigator (EURYI) Award ist
ein europäisches Exzellenzprogramm, das von euro-
päischen Forschungsförderern und Wissenschaftsorga-
nisationen gemeinsam getragen wird. In Deutschland
ist dafür die DFG zuständig. Die Preisträger werden
über einen Zeitraum von fünf Jahren mit einem Betrag
von bis zu 1,25 Mio. Euro gefördert. Der Preis wurde
2006 zum vierten und letzten Mal vergeben, das EU-
RYI-Programm in das Programm ERC Starting Grants
des European Research Council (ERC) überführt.

Evaluation und Weiterentwicklung

Die DFG verfügt seit Herbst 2005 mit dem Institut für For-
schungsinformation und Qualitätssicherung (IFQ) über
eine eigene Einrichtung zur Selbstevaluation. 2007 evalu-
ierte das IFQ das Emmy Noether-Programm mit Blick auf
andere Programme für die gleiche Zielgruppe. Zur Evalua-
tion ihrer Graduiertenkollegs führt die DFG jährlich um-
fangreiche statistische Erhebungen durch. Zusätzlich wer-
den immer wieder Erhebungen durchgeführt, so zuletzt in
den Jahren 2000, 2002 und 2006 zu Ausbildungs- und Be-
rufsverlauf der Absolventen von Graduiertenkollegs.

4.3.3.4 Deutscher Akademischer Austausch-
dienst

Der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) ist
eine gemeinsame Einrichtung der deutschen Hochschulen

zur Förderung ihrer Beziehungen mit dem Ausland durch
Austausch sowie internationale Programme und Projekte.

Förderkonzept
Der DAAD unterstützt mit leistungsbezogenen Stipen-
dien Studien- und Forschungsaufenthalte von Nach-
wuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern an den
besten Hochschulen im Ausland, um sie für künftige Füh-
rungspositionen zu qualifizieren. Er fördert in erster Linie
Personen, nicht Projekte, unterstützt aber auch die inter-
nationale Kooperation von Hochschulen. Über die Aus-
wahl der Stipendiaten befinden ausschließlich unabhän-
gige Kommissionen deutscher Hochschullehrer.311

Dem Aspekt der Chancengerechtigkeit wird durch Fami-
lien- und Kinderbetreuungszuschläge sowie Mutter-
schutzregelungen Rechnung getragen. Der folgende
Überblick beschränkt sich auf die Förderangebote für
deutsche Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissen-
schaftler nach dem ersten berufsqualifizierenden Ab-
schluss. Nicht enthalten sind somit die Angebote für deut-
sche wie ausländische Studierende vor sowie für
ausländische Nachwuchswissenschaftler nach dem ersten
berufsqualifizierenden Abschluss.

Master-Förderung

Für Studierende in Masterstudiengängen hält der DAAD
„Jahresstipendien für Ergänzungs-, Vertiefungs- und Auf-

311 Der DAAD fördert die fachliche und persönliche Qualifizierung akade-
mischer Nachwuchseliten durch internationalen Austausch. Deutscher
Führungsnachwuchs wird mit Förderung durch das BMBF zu Studium
und Forschung ins Ausland vermittelt. Stipendien, die überwiegend
aus Mitteln des AA finanziert werden, dienen Doktoranden und Wissen-
schaftlern zur Qualifikation an deutschen Hochschulen und Forschungs-
einrichtungen. Die dem DAAD vom BMZ zur Verfügung gestellten
Mittel erweitern die AA- und BMBF-finanzierten Programme des akade-
mischen Austauschs gezielt um entwicklungspolitisch relevante Aspekte.
Sie sind mit der Förderung von Fach- und Führungskräften, Hoch-
schulkooperationen, Alumniprogrammen und Hochschulmanagement-
beratung speziell auf die Strukturförderung in den Entwicklungsländern
ausgerichtet. 
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Deutsche graduierte Stipendiaten/-innen des DAAD nach Studienfeld und Geschlecht, 2006

Studienfeld Insges.
(in Pers.)

davon
Frauen Männer

Sprach- und Kulturwissenschaften 565 332 233
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwiss. 697 293 404
Mathematik und Naturwissenschaften 1.647 432 1.215
Ingenieurswissenschaften 422 88 334
Agrar-, Forst- und Ernährungswiss. 136 58 78
Medizin 182 69 113
Kunst-, Musikwissenschaften 200 113 87
Sportwissenschaft 12 7 5
Sonstiges 20 7 13
Alle Studienfelder 3.881 1.399

(36 %)
2.482

(64 %)
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baustudien“ bereit, die ausnahmsweise auf bis zu zwei
Jahre verlängert werden können. Weiterhin werden Kurz-
stipendien für die Anfertigung von Masterarbeiten verge-
ben. Die Förderung umfasst ein monatliches Stipendium,
dessen Höhe sich nach dem Zielland richtet, sowie einen
Reisekostenzuschuss und einen Teil der anfallenden Stu-
diengebühren.

Zudem unterstützt der DAAD die Teilnahme an akkredi-
tierten Programmen zum Erwerb des Titels Master of
Business Administration (MBA) bzw. (für Juristen nach
dem ersten Staatsexamen) Master of Laws (LL.M) an
ausländischen Hochschulen. Die Förderung erstreckt sich
jeweils auf bis zu zwei Jahre (MBA) bzw. ein akademi-
sches Jahr (LL.M) und schließt Zuschüsse zu Studienge-
bühren und Reisekosten ein.

Weiterhin unterstützt der DAAD die Teilnahme deutscher
Master-Studierenden am internationalen Kursprogramm
der École Nationale d’Administration (ENA) in Straß-
burg und an verschiedenen Programmen des Bologna
Centers der Johns Hopkins University.

Schließlich vergibt der DAAD Stipendien der japani-
schen Regierung für Ergänzungs- und Aufbaustudien so-
wie Forschungsaufenthalte (fallweise auch für vollstän-
dige Promotionen) in Japan. Naturwissenschaftler und
Ingenieure können sich beim DAAD um Kurzstipendien
für die Teilnahme am Summer Institute Programme der
renommierten Wissenschaftsorganisation Korea Science
and Engineering Foundation bewerben.

Doktoranden-Förderung

Der DAAD vergibt an Doktoranden aller Fachrichtungen
Jahres- oder Kurzstipendien. Die Förderung erstreckt sich
für Kurzstipendien auf ein bis sechs Monate, für Jahres-
stipendien auf sieben bis zwölf Monate. Jahresstipendien
können ausnahmsweise verlängert werden, nicht aber auf
mehr als drei Jahre. Die Stipendien sind zu weiterquali-
fizierenden Studien- und Forschungsaufenthalten im Aus-
land bestimmt, in seltenen Ausnahmefällen auch für
vollständige Promotionen. Als Richtwert für die Auswah-
lentscheidung ist eine Altersgrenze von 28 Jahren zum
Zeitpunkt der Bewerbung angegeben, wobei Wehrdienst
bzw. Wehrersatzdienst, Berufsausbildung bzw. -tätigkeit
und Erziehungszeiten angerechnet werden. Vorausset-
zung für die Bewerbung ist üblicherweise die Zulassung
zur Promotion an einer deutschen Hochschule. Promo-
tionsstipendiaten der Begabtenförderungswerke sind von
der Förderung grundsätzlich ausgeschlossen, Stipendiaten
in Graduiertenkollegs kommen nur für Kurzstipendien in-
frage. Hingegen sind Doktoranden in Graduiertenkollegs,
die dort kein Stipendium erhalten, voll bewerbungsbe-
rechtigt. Unabhängige Kommissionen deutscher Hoch-
schullehrer treffen für den DAAD die Auswahl der Sti-
pendiaten. 

Die Stipendien setzen sich im Wesentlichen aus Grundbe-
trag, landesabhängigem Auslandsbetrag, Forschungskos-
tenpauschale, Anteil an Studiengebühren und Reisekos-
tenzuschuss zusammen. Leistungen Dritter werden in
angemessener Weise angerechnet. Neben den Jahres- und

Kurzstipendien vergibt der DAAD Stipendien für das Eu-
ropäische Hochschulinstitut Florenz über ein bis drei
Jahre, falls die Promotion vollständig am Hochschulinsti-
tut erfolgt.

Postdoktoranden-Förderung

Der DAAD vergibt an promovierte Nachwuchswissen-
schaftlerinnen und -wissenschaftler Forschungskurzstipen-
dien bzw. Forschungsjahresstipendien, mit denen sie sich
im Ausland weiterqualifizieren können. Die Förderdauer
kann ausnahmsweise auf bis zu zwei Jahre verlängert
werden. Voraussetzung für die Förderung ist ein mit der
Gastgeber-Einrichtung abgestimmter Forschungsplan. Bei
der Bewerbung darf die Promotion nicht länger als zwei
Jahre zurückliegen. Die Förderung setzt sich aus einem
altersabhängigen Grundbetrag, einem landesabhängigen
Auslandszuschlag (der sich, wenn die Stipendiaten ver-
heiratet sind oder Kinder haben, jeweils erhöht), einer
Forschungs- und Reisekostenpauschale sowie ggf. Kin-
derbetreuungszuschlag zusammen. Die Auswahlkommis-
sion fällt ihre Entscheidung allein aufgrund der Bewer-
bungsunterlagen.

Mit den drei jährlich vergebenen John F. Kennedy-
Gedächtnis-Stipendien werden Forschungsaufenthalte
(einschließlich Habilitationen) von Postdoktoranden der
Gesellschaftswissenschaften an der Harvard University
finanziert. Die Förderung erstreckt sich über zehn Monate
und umfasst neben einem Stipendium in Höhe von
50 000 US-Dollar unter anderem Kindergeld und Reise-
kostenzuschüsse.

Der DAAD vergibt Stipendien an Informatiker für For-
schungsaufenthalte am International Computer Science
Institute in Berkeley. Die Förderung läuft zunächst über
ein Jahr, kann aber ggf. verlängert werden. Sie umfasst
neben einem altersabhängigen Stipendium Zulagen für
Ehepartner und Kinder, ggf. einen Kinderbetreuungszu-
schlag sowie Forschungs- und Reisekostenpauschale.

An promovierte Geistes- und Sozialwissenschaftler ver-
geben DAAD und Maison des Sciences de l’Homme Sti-
pendien für Forschungsaufenthalte an französischen For-
schungsinstituten. Bewerberinnen und Bewerber dürfen
nicht älter als 38 Jahre sein, ihre Promotion darf nicht län-
ger als fünf Jahre zurückliegen. Die Förderung geht über
sechs, ausnahmsweise zehn Monate, und umfasst neben
einem altersabhängigen Grundbetrag einen Auslandszu-
schlag, Zuschläge für Ehepartner und Kinder sowie For-
schungs- und Reisekostenpauschalen.

Weitere Stipendien

An jüngere Hochschulabsolventen mit entsprechenden
Vorkenntnissen vergibt der DAAD Stipendien mit einer
Laufzeit von sieben bis zwölf Monaten zum Studium ost-
asiatischer Sprachen. (Sinologen, Japanologen und ande-
ren schon fachlich auf Asien spezialisierten Nachwuchs-
wissenschaftlern ist dieses Angebot vorenthalten.) Die
Wissenschaftsorganisation Japan Society for the Promotion
of Science bietet Absolventen aller Fachrichtungen
zweimonatige Kurzstipendien zur Durchführung von For-



Drucksache 16/8491 – 154 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode
schungsaufenthalten an staatlichen japanischen Universi-
täten und Forschungsinstituten an.

Der DAAD vergibt auch Sommersprachkursstipendien
mit einer Laufzeit von drei bis vier Wochen an Graduierte
und Doktoranden. Dieses Angebot gilt allerdings nur für
bestimmte Länder. Im Jahr 2006 betrug das Fördervolu-
men in den oben genannten Stipendienprogrammen für
deutsche Graduierte, Doktoranden und Postdoktoranden
17,6 Mio. Euro.

Doktoranden-Programme

Zu den Programmen des DAAD für Doktoranden zählen

– das Programm „Promotion an Hochschulen in
Deutschland“ (PHD),

– die „Programme des projektbezogenen Personenaus-
tauschs“ (PPP) sowie

– bilaterale Austausch-Programme.

Im Rahmen des PHD-Programms, das DAAD und DFG
von 2001 bis Ende 2007 gemeinsam durchführen, werden
internationale Promotionsprogramme an deutschen Hoch-
schulen gefördert. Die vom BMBF bereitgestellten Mittel
decken die Kosten für Strukturmaßnahmen, personellen
Zusatzbedarf für Lehre und Betreuung sowie Marketing
und Organisation. Das Programm soll Attraktivität und
Konkurrenzfähigkeit der Promotion in Deutschland stär-
ken. Es trägt in besonderer Weise dem Aspekt der Inter-
nationalität Rechnung, da in diesem Rahmen Sprachkurse
und Betreuung ausländischer Promovierender wie auch
für kürzere Forschungsaufenthalte deutscher und auslän-
discher Promovierender im Ausland unterstützt werden.
Das extern evaluierte und höchst erfolgreiche Programm
wird ab 2008 durch ein Nachfolgevorhaben mit ähnlicher
Zielsetzung fortgesetzt. 

PPP umfassen bilaterale Programme des DAAD mit Part-
nerorganisationen in verschiedenen Ländern zur Förde-
rung gemeinsamer Forschungsprojekte. Es wird keine In-
dividual- oder Ausbildungs-, sondern Projektförderung
betrieben. Um die Einrichtung eines PPP können sich
Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrich-
tungen bewerben. Für Großbritannien, Kanada und die
USA gelten Einschränkungen hinsichtlich der Disziplin.

Neben dem projektbezogenen Personenaustausch existie-
ren bilaterale Wissenschaftleraustauschprogramme mit
Institutionen verschiedener Länder, im Rahmen derer der
DAAD Studien- und Forschungsaufenthalte deutscher
promovierter Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nach-
wuchswissenschaftler mit einer Reisekostenpauschale
fördert.

4.3.3.5 Fachgesellschaften am Beispiel: Deutsche 
Physikalische Gesellschaft e. V.

Die Deutsche Physikalische Gesellschaft ist eine gemein-
nützige Fachgesellschaft. Fachgesellschaften dienen Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler einer Disziplin
oder eines Forschungsgebietes zur Organisation und Ver-
tretung ihrer Interessen, leisten darüber hinaus aber einen
wichtigen Beitrag zur Nachwuchsförderung.

Förderkonzept

Die Nachwuchsförderung ist satzungsgemäß Aufgabe der
Deutschen Physikalischen Gesellschaft. Sie nimmt sie
durch die Unterstützung der Netzwerkbildung und die
Vergabe wissenschaftlicher Preise wahr.

Netzwerk

Die Deutsche Physikalische Gesellschaft bietet Nach-
wuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern auf ih-
ren Frühjahrstagungen, die innerhalb der Disziplin eine
wichtige Rolle spielen, ein Forum zur Darstellung ihrer
Forschung sowie eine Plattform zur Netzwerkbildung.
Teilnehmer werden mit Zuschüssen zu Reise- und Über-
nachtungskosten gefördert. Mit Praktikumsbörse und
Laborbesichtigungsprogramm bietet die Gesellschaft
Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern
Einblick in die Arbeit in der Industrie.

Preise und Auszeichnungen

Die Deutsche Physikalische Gesellschaft verleiht ver-
schiedene wissenschaftliche Preise. Einige von ihnen
werden ausschließlich an einzelne Nachwuchswissen-
schaftlerinnen und -wissenschaftler bzw. Gruppen verlie-
hen:

– Der mit 7 500 Euro dotierte Gustav-Hertz-Preis wird
seit 1998 jährlich für Arbeiten aus den Gebieten der
experimentellen oder theoretischen Physik vergeben.
Er richtet sich an Nachwuchswissenschaftler in der
Postdoktoranden-Phase.

– Der Walter-Schottky-Preis, der mit einem Preisgeld
von 15 000 Euro dotiert ist, wird seit 1973 jährlich für
Arbeiten auf dem Gebiet der Festkörperforschung ver-
liehen.

– Der Hertha-Sponer-Preis richtet sich an junge Physi-
kerinnen. Er ist mit 3 000 Euro dotiert und wird seit
2002 jährlich vergeben.

4.3.3.6 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung 
der angewandten Forschung e. V. 

Die Fraunhofer-Gesellschaft (FhG) gehört zu den führen-
den Organisationen für angewandte Forschung in Europa.
Sie betreibt anwendungsorientierte Forschung zum Nut-
zen für Wirtschaft und Gesellschaft. 

Förderkonzept312

Die FhG unterstützt die fachliche und persönliche Weiter-
entwicklung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und
bereitet sie auf anspruchsvolle Positionen auch außerhalb
der Gesellschaft vor. Sie achtet auf die internationale und

312 Die gemeinsamen Berufungen der Institutsleitungen durch Hoch-
schule und FhG führen in einem großen Maße zu einer Verzahnung
zwischen universitären und FhG-Bereichen. Eine eindeutige Tren-
nung und Zuordnung von Maßnahmen ist daher nicht immer mög-
lich; dies gilt im Besonderen für die Förderung des wissenschaftli-
chen Nachwuchses.
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ausgewogene Zusammensetzung der Forschungsteams.
Eine Politik der weit gehenden Delegation von Verant-
wortung und Management durch Zielvorgaben sichert
den Mitarbeitern/-innen größtmögliche kreative Frei-
räume.

Doktoranden-Förderung

Promotionen werden als Teil der Personalentwicklung in
der FhG betrachtet und sind im Rahmen der Arbeit an
Fraunhofer-Instituten möglich. Zudem beteiligt sich die
FhG an 46 Graduiertenkollegs der DFG und zwei Interna-
tional Max Planck Research Schools.

Postdoktoranden-Förderung

Im Rahmen des „Prof.x² Scientific Fellowship Program
USA“ werden zur Durchführung von Projekten Postdok-
toranden bzw. erfahrene Nachwuchswissenschaftler an
eine führende US-amerikanische Forschungseinrichtung
entsandt. Umgekehrt können auch Gastwissenschaftler
aus US-Forschungseinrichtungen an Fraunhofer-Institute
aufgenommen werden.

Ein zentrales und aktuelles Anliegen ist, das bislang nicht
ausreichend genutzte Potenzial der Nachwuchswissen-
schaftlerinnen besser auszuschöpfen. Deshalb werden seit
den 1990er Jahren bei allen Vorhaben und Programmen
die unterschiedlichen Lebenssituationen und Interessen
von Frauen und Männern berücksichtigt. Zur Vereinbar-
keit von Freizeit, Familie und Beruf setzt die FhG auf
Flexibilisierung der Arbeitszeit, unter anderem durch
Teilzeit- und Telearbeitsmodelle, sowie das Fraunhofer-
Sabbatical. Dieses ermöglicht Nachwuchswissenschaftle-
rinnen und -wissenschaftlern mehrmonatige Lehr- und
Forschungsaufenthalte außerhalb der FhG, vorzugsweise
im Ausland.

Das Förderprogramm „Fraunhofer Attract“ bietet hervor-
ragenden externen Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern die Möglichkeit, ihre Ideen innerhalb eines
Fraunhofer-Instituts marktnah in Richtung Anwendung
voranzutreiben. Über fünf Jahre steht den Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftlern ein Budget von maximal
2,5 Mio. Euro zu Verfügung, um eine Gruppe aufzu-
bauen. Von 2007 bis 2009 werden insgesamt 40 Gruppen
ausgeschrieben, zehn davon im Jahr 2007.

Stipendien

Stipendien sind ein Instrument, das unter anderem einge-
setzt wird, um gezielt den Anteil von Nachwuchswissen-
schaftern zu erhöhen. Eine allgemeine Nachwuchsförde-
rung erfolgt in der Regel über Stellen und ist damit
Bestandteil der normalen Personalentwicklung.

Netzwerk und Ehemaligenarbeit

Die FhG unterstützt die Netzwerkbildung unter ihren Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern und sieht sie darin ins-
besondere ein Instrument zur Förderung ihrer Mitarbeite-
rinnen. Diesem Ziel dienen auch mehrere Mentoring-
Programme:

So wird im Rahmen des Projekts „Tandem plus“ ein
modulares Mentoring-Programm entwickelt, das sich an
promovierte Nachwuchswissenschaftlerinnen richtet (Post-
doktorandinnen, Nachwuchsgruppenleiterinnen, Habili-
tandinnen und Habilitierte sowie Juniorprofessorinnen).
Professorinnen und Professoren unterstützen als Mento-
ren die Nachwuchswissenschaftlerinnen auf dem Weg zur
eigenen Professur.

Beim so genannten Cross-Mentoring werden Tandems
aus Nachwuchswissenschaftlerinnen und Mentoren aus
der Wirtschaft gebildet. Bislang beteiligen sich neben der
FhG sieben große Münchner Unternehmen an dem Pro-
gramm.

Preise 

Mit dem jährlich vergebenen Hugo-Geiger-Preis werden
hervorragende und anwendungsorientierte Diplom- und
Doktorarbeiten auf dem Gebiet der Lebenswissenschaften
ausgezeichnet. Es kann sich dabei auch um Methoden
oder Technologien aus anderen Fächern handeln, die sich
in den Life Sciences einsetzen lassen. Kriterien der Beur-
teilung sind: wissenschaftliche Qualität, wirtschaftliche
Relevanz, Neuartigkeit und Interdisziplinarität der An-
sätze. Die Arbeiten müssen in unmittelbarer Beziehung
zu einem Fraunhofer-Institut stehen oder dort entstanden
sein.

4.3.3.7 Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher 
Forschungszentren e. V.

Die Helmholtz-Gemeinschaft ist die größte Wissenschafts-
organisation Deutschlands. Sie entstand aus dem Zusam-
menschluss der fünfzehn naturwissenschaftlich-technischen
und medizinisch-biologischen Großforschungseinrichtun-
gen und beschäftigt insgesamt 26 500 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. 

Förderkonzept

Kernelemente ihrer wissenschaftlichen Nachwuchsförde-
rung sieht die Helmholtz-Gemeinschaft im Erwerb von
Fach- und Schlüsselqualifikationen, in vernetztem For-
schen, in der Schaffung langfristiger Berufsperspektiven
(Tenure track) sowie der Unterstützung von Familien. Mit
ihren Großforschungseinrichtungen bietet sie jungen
Wissenschaftlern die Möglichkeit, spezielle Profile zu
entwickeln. Gleichzeitig kooperiert sie eng mit den Hoch-
schulen.

Promotionsförderung

Die Helmholtz-Gemeinschaft sichert ihren Doktoranden
für die Dauer von drei Jahren die Finanzierung der Pro-
motion sowie fachliche Betreuung durch ein Promotions-
komitee zu. Die Doktoranden-Ausbildung liegt in der
Verantwortung der einzelnen Forschungszentren; sie werden
dabei von der Gemeinschaft unterstützt. Mit Helmholtz-
Kollegs und Helmholtz-Graduiertenschulen wurden
strukturierte Promotionsprogramme etabliert.
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Die Helmholtz-Forschungszentren richten ihre Kollegs in
Kooperation mit Hochschulen ein. Die international aus-
gewählten Doktoranden erhalten über drei Jahre eine
strukturierte Ausbildung in englischer Sprache, die sie
zugleich beruflich qualifiziert und in ihrer persönlichen
Entwicklung voranbringt. In thematisch verbundenen
Dissertationen bearbeiten sie eine gemeinsame wissen-
schaftliche Fragestellung. Während Kollegs ein begrenz-
tes wissenschaftliches Programm für bis zu 25 Doktoran-
den pro Jahr anbieten, fassen Graduiertenschulen fachlich
unterschiedliche oder auch interdisziplinäre Curricula zu-
sammen. Es werden vergleichbare Standards für die Gra-
duiertenschulen über die Zentren hinweg angestrebt. Ein-
zelne Zentren haben darüber hinaus „Internationale PhD-
Programme“ etabliert:

– Die Stiftung Deutsches Krebsforschungszentrum in
Heidelberg vergibt jährlich 36 Stipendien für ein inter-
nationales biomedizinisches PhD-Programm. Die För-
derdauer beträgt drei Jahre, die Höhe des Stipendiums
entspricht einer BAT-IIa-Stelle.

– Das Internationale PhD-Programm „Molekulare Zell-
biologie“ ist ein Gemeinschaftsprojekt des Max-Del-
brück-Centrums für Molekulare Medizin und der
Humboldt-Universität zu Berlin. Die Promovierenden
erhalten ihren akademischen Grad von der Humboldt-
Universität oder der jeweiligen Universität ihres Hei-
matlandes.

– Das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI)
in Braunschweig und die Medizinische Hochschule
Hannover haben den Promotionsstudiengang „Infek-
tionsbiologie“ etabliert. In Zusammenarbeit mit dem
israelischen Weizmann-Institut, der TU Braunschweig
und der Tierärztlichen Hochschule Hannover werden
zwei internationale Graduiertenkollegs angeboten. Je-
der Doktorand wird von einem Thesis Committee
betreut.

Die Doktoranden werden international aufgrund ihrer
Qualifikation ausgewählt. Für Kollegs und PhD-Pro-
gramme wird ein wesentlicher Anteil ausländischer Dok-
toranden angestrebt. Weiterhin organisieren die Forschungs-
zentren internationale Summer bzw. Winter Schools, in
denen in mehrwöchigen Blockkursen ein Thema oder
eine Methodik intensiv bearbeitet wird. Jeder Doktorand
jede Doktorandin nimmt im Laufe seiner Ausbildung an
zwei Helmholtz-Klausuren teil. Durch die mehrtägigen,
zentrenübergreifenden Veranstaltungen können die Nach-
wuchswissenschaftler ein Netzwerk über das eigene Zen-
trum hinaus bilden. Die Kollegs werden jährlich mit
300 000 Euro, die Graduiertenschulen mit 600 000 Euro
aus dem Impuls- und Vernetzungsfonds der Gemeinschaft
unterstützt. Die weitere Finanzierung, auch die anderer
Programme, leisten die Zentren.

Postdoktoranden-Programme

Hauptinstrumente zur Förderung von Postdoktoranden
sind die Helmholtz-Nachwuchsgruppen.

Bei den Helmholtz-Nachwuchsgruppen besteht entweder
bereits eine enge Verbindung mit der Hochschule, die

dem Nachwuchsgruppenleiter dort Juniorprofessoren-
status sichert. Die Gruppe kann sowohl an der Hoch-
schule als auch am Forschungszentrum angesiedelt sein.
Wo eine solche Verbindung noch fehlt, ist der Gruppen-
leiter bzw. die Gruppenleiterin gehalten, sie aufzubauen.
Helmholtz-Nachwuchsgruppen können auch an ausländi-
schen Institutionen angesiedelt sein. Fällt die Zwischen-
evaluation des Nachwuchsgruppenleiters durch unabhän-
gige Experten nach drei bis vier Jahren positiv aus, bietet
die Helmholtz-Gemeinschaft nach Ablauf der fünfjähri-
gen Förderung die Option einer unbefristeten Beschäfti-
gung (Tenure).

Das Angebot der Nachwuchsgruppen richtet sich an Post-
doktoranden (zwei bis sechs Jahre nach der Promotion,
Erziehungszeiten sind anrechenbar) aus in- und ausländi-
schen Einrichtungen mit Auslandserfahrung. Die Aus-
wahl verläuft in einem dreistufigen Verfahren mit Voraus-
wahl am jeweiligen Zentrum, schriftlicher Begutachtung
durch externe Fachgutachter sowie Präsentation vor einem
interdisziplinären Gutachter-Panel. Die finanzielle Aus-
stattung der Helmholtz-Hochschul-Nachwuchsgruppen
beläuft sich auf jährlich 250 000 Euro, wovon die Hälfte
aus dem Impuls- und Vernetzungsfonds der Gemeinschaft
finanziert wird. Die Laufzeit einer Nachwuchsgruppe be-
trägt fünf Jahre. Derzeit werden 81 Helmholtz-Nach-
wuchs- und Helmholtz-Hochschul-Nachwuchsgruppen
mit insgesamt über 51 Mio. Euro unterstützt. In den
nächsten Jahren soll die Zahl auf rund 100 erhöht werden.

Besonders zu erwähnen ist hier auch ein Programm des
Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrums (DLR)313, das
bereits 1983 entwickelt wurde und bei dem Wirtschafts-
unternehmen Patenschaften für junge Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler (Postdocs und gelegentlich auch
Doktoranden) übernehmen. Diese Nachwuchswissen-
schaftler werden beim DLR eingestellt und bekommen
während ihrer dreijährigen Ausbildung ausgiebig Gele-
genheit, die Patenfirma näher kennen zu lernen und auch
einen Teil ihrer Arbeit dort zu leisten. Die Finanzierung
der Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler
erfolgt dabei hälftig durch das DLR und das jeweilige Pa-
tenunternehmen. Mit diesem Programm wurden bisher
gute Erfahrungen gemacht. Die Attraktivität für die Wirt-
schaftsunternehmen wird dadurch belegt, dass ein guter
Teil der Mitarbeiter im Anschluss Arbeitsverträge in den
entsprechenden Unternehmen angeboten bekommt. Seit
Einführung des Programms wurden rund 250 Paten-
schaftsverträge geschlossen; in den letzten Jahren pro
Jahr durchschnittlich etwa 45.

Stellen

Doktoranden erhalten ein Entgelt in Höhe von bis zur
Hälfte der Entgeltgruppe 13 TVöD. Darüber hinaus ist in
Mangelfachbereichen die Zahlung einer Zulage möglich;
dabei dürfen Grundvergütung und Zulage das Entgelt eines
Beschäftigten in der EG 13 TVöD nicht überschreiten.

313 Das DLR wird – anders als die übrigen HGF-Forschungszentren –
seit 2006 nicht vom BMBF, sondern vom BMWi betreut.
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Alternativ können sie im Rahmen bestimmter Programme
über Stipendien unterstützt werden. Postdoktoranden be-
setzen Stellen als Nachwuchs- oder Arbeitsgruppenleiter,
z. T. mit dem Status eines Juniorprofessors. Die Helm-
holtz-Gemeinschaft kooperiert eng mit den Hochschulen,
um ihren Doktoranden Gelegenheit zu geben, Erfahrung
in der Lehre zu sammeln und sich so für eine Univer-
sitätskarriere zu qualifizieren. Neben den gemeinschaft-
lichen Nachwuchsprogrammen bieten die einzelnen Zen-
tren auch eigene Qualifizierungsprogramme an. Für die
Zukunft wird verstärkt die gemeinsame Berufung von
Nachwuchswissenschaftlern durch Hochschule und
Helmholtz-Gemeinschaft zum Juniorprofessor bzw. W2-
Professor angestrebt. Schon jetzt wird das Modell der ge-
meinsamen Berufung von Professoren erfolgreich prak-
tiziert.

Stipendien

Doktoranden in internationalen Kooperationsprogram-
men mit Hochschulen oder speziellen Promotionspro-
grammen (z. B. Helmholtz-Kollegs und Graduiertenschu-
len) erhalten Stipendien. Die Plätze an den Kollegs
werden international ausgeschrieben. Bis zu 40 Prozent
der Kollegiaten kommen aus dem Ausland. Darüber hi-
naus vergeben auch die Helmholtz-Zentren Stipendien.

Gemeinsam mit dem DAAD vergibt die Helmholtz-
Gemeinschaft Helmholtz-DAAD-Stipendien an ausländi-
sche Nachwuchswissenschaftler. Für ihre Arbeit an einem
Helmholtz-Zentrum werden sie über einen Zeitraum von
einem bis zu drei Jahren gefördert. Das Helmholtz-CSC-
Stipendien-Programm gestattet jährlich bis zu 50 chinesi-
schen Doktoranden oder Postdoktoranden, an Helmholtz-
Zentren zu forschen. Helmholtz-Gemeinschaft und China
Scholarship Council (CSC) teilen sich Auswahl und För-
derung.

Netzwerk und Ehemaligenarbeit

Jahrestreffen der Nachwuchsgruppenleiter und der
Helmholtz-Juniors (der Doktorandenvertretung in der
Helmholtz-Gemeinschaft) dienen der Ausbildung eines
Netzwerks zwischen den Nachwuchswissenschaftlern.
Die Gemeinschaft sieht in der Netzwerkbildung
(„Helmholtz-Netzwerk-Mentoring“) auch ein Mittel zur
Förderung der Chancengleichheit314. 

Doktoranden werden vom betreuenden Forschungszen-
trum beim Besuch mindestens einer internationalen Kon-
ferenz, an der sie sich aktiv beteiligen, finanziell unter-
stützt. Alle Kollegiaten nehmen im ersten Jahr ihrer
Promotion an einem dreitägigen Soft-Skill-Seminar in
London teil. Daneben finanzieren die Zentren den Nach-
wuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern Reisen
zu Tagungen, Konferenzen, Fortbildungen, Jahrestreffen
usw.

Evaluation und Weiterentwicklung

Zur Evaluation ihrer Arbeit lässt die Helmholtz-Gemein-
schaft ihre Nachwuchsgruppenleiter vom Institut für
Forschungsinformation und Qualitätssicherung (IFQ) be-
fragen und holt auf den Jahrestreffen ihrer Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftlern Feedback ein. Die Evalua-
tion von weiteren Förderprogrammen wird in den
nächsten Jahren etabliert. Die Helmholtz-Gemeinschaft
möchte ihre Doktoranden-Ausbildung entlang gemein-
schaftsweit einheitlicher Standards weiter verbessern und
den internationalen Austausch von Doktoranden intensi-
vieren. Ihre Doktoranden-Programme lässt sie durch in-
ternationale Gutachter bewerten.

4.3.3.8 Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung 
der Wissenschaften e. V.

Die Max-Planck-Gesellschaft (MPG) ist eine gemeinnüt-
zige Forschungsorganisation. Max-Planck-Institute be-
treiben Grundlagenforschung in den Natur-, Bio-, Geistes-
und Sozialwissenschaften im Dienste der Allgemeinheit. 

Förderkonzept

Die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses ge-
hört zu den satzungsgemäßen Aufgaben der MPG. Dazu
bietet sie Nachwuchswissenschaftlern an ihren Instituten
eine hervorragende Infrastruktur und Betreuung und un-
terstützt sie materiell durch Doktorandenverträge oder
Stipendien.

Promotionsförderung

Die Max-Planck-Gesellschaft bietet in- und ausländi-
schen Hochschulabsolventen die Möglichkeit, an einem
ihrer Institute ein Promotionsvorhaben durchzuführen.
Dafür stellt sie für bis zu drei Jahren Fördermittel im
Rahmen der Promotionsstipendien oder Förderverträgen
zur Verfügung. 

Seit 1999 hat die MPG in Kooperation mit Universitäten
an 49 Institutsstandorten International Max Planck Re-
search Schools (IMPRS) eingerichtet. Dort erhalten aus-
gewählte Graduierte eine strukturierte, oft interdisziplinär
angelegte, meist englischsprachige Ausbildung und kön-
nen sich, betreut durch Thesis Committees, unter hervor-
ragenden Bedingungen auf die Promotion vorbereiten.
IMPRS sind Exzellenzzentren auf ausgewählten For-
schungsgebieten und international ausgerichtet (die
Hälfte der Promovierenden kommt aus dem Ausland).
Die Doktorarbeit wird wahlweise an der deutschen Part-
neruniversität oder der Heimatuniversität eingereicht.

Eigens für chinesische Doktoranden rief die MPG im
Herbst 2006 mit der Chinesischen Akademie der Wissen-
schaften (CAS) ein gemeinsam finanziertes Doktoranden-
Förderprogramm ins Leben. In diesem Rahmen können
die besten Doktoranden der CAS-Graduate-Schools ihre
Doktorarbeiten ganz oder teilweise an einem Max-
Planck-Institut oder einer IMPRS anfertigen. Die Kandi-
daten werden von der CAS vorab ausgewählt und bewer-
ben sich dann direkt bei den Max-Planck-Instituten.

314 Das Netzwerk-Mentoring ist Teil des Programms zur Förderung der
Chancengleichheit.
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Postdoktorandenförderung

Postdoktoranden können für bis zu drei Jahre mit einem
Stipendium oder durch eine zeitlich befristete Stelle als
wissenschaftlicher Mitarbeiter gefördert werden. Die För-
derung richtet sich an Deutsche und Ausländer gleicher-
maßen. Bewerbungsvoraussetzung ist die Promotion.

Die MPG fördert seit 1969 Nachwuchswissenschaftlerin-
nen und Nachwuchswissenschaftler im Rahmen zeitlich
befristeter „Selbständiger Nachwuchsgruppen“. Die Posi-
tionen werden mit der Bezeichnung der Forschungsgebie-
tes international ausgeschrieben. Die Auswahl erfolgt
durch eine vom zuständigen Vizepräsidenten geleitete
Kommission. Die Förderung ist grundsätzlich auf fünf
Jahre befristet. Es besteht die Möglichkeit der zweimali-
gen Verlängerung um jeweils zwei Jahre. Mit der Leitung
einer Gruppe erhalten die Postdoktoranden ein eigens
Budget für Personal und Sachmittel und eine dem For-
schungsprojekt angemessene Erstausstattung. Die für die
selbständige Leitung einer Gruppe erforderlichen Kom-
petenzen werden in Managementseminare vermittelt. Der
Besuch mindestens eines Seminars ist obligatorisch. Von
den bisher über 150 geförderten Nachwuchswissenschaft-
lern erhielten fast die Hälfte W3- und ein Viertel W2-
Positionen im In- oder Ausland. Ende 2006 bestanden
60 Selbständige Nachwuchsgruppen.

Darüber hinaus werden themenoffene Selbständige Nach-
wuchsgruppen international ausgeschrieben. Hier wird
hoch qualifizierten Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern die Möglichkeit geboten, sich mit ihrem For-
schungsprojekt zu bewerben, um dieses an einem ge-
wünschten Max-Planck-Institut umsetzen zu können.

Seit 2001 betreibt die MPG die Internationalisierung des
Modells: Im Zuge der wechselseitigen Einrichtung von
Nachwuchsgruppen mit ausländischen Partnerorganisa-
tionen leiten deutsche Nachwuchswissenschaftler Nach-
wuchsgruppen an ausländischen Max-Planck- und anderen
Forschungsinstituten. Gegenwärtig besteht ein Aus-
tauschprogramm mit dem französischen CNRS, dem
Weizmann-Institut in Israel und der Polnischen Akademie
der Wissenschaften. Mit Indien unterhält die MPG ein
Programm für Max Planck-India Fellowships und für die
gemeinsame Einrichtung von Partnergruppen. Neben dem
bereits genannten Doktoranden-Programm mit der CAS
unterstützt die MPG die CAS auch beim Aufbau eines
modernen Forschungssystems durch die modellhafte Ein-
richtung Selbständiger Nachwuchsgruppen.

Stellen

Die Nachwuchsförderung durch Stellen umfasst Dokto-
randenverträge, befristete und unbefristete Verträge auf
Grundlage des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst,
Juniorprofessuren, Forschungs- und Selbständige Nach-
wuchsgruppen.

Die Anstellung an einem Max-Planck-Institut über einen
MPG-Doktorandenvertrag erlaubt Doktoranden, sich auf
ihr Promotionsvorhaben zu konzentrieren, auf das die
Hälfte ihrer Arbeitszeit entfällt. Die Mitarbeit an anderen
Forschungsaufgaben darf die Promotionszeit nicht ver-
längern. Zur Qualifikation zum Professor bzw. zur Pro-

fessorin bietet die MPG Nachwuchswissenschaftlern eine
Stellung mit der für selbständige Forschung notwendigen
Ausstattung. Die Laufzeit der Förderung beträgt drei bis
sechs Jahre. Kooperationsverträge mit Universitäten und
gemeinsame Berufungen sichern den Geförderten Junior-
professorenstatus. Gemeinsame Berufungen können auch
für Leiter Selbständiger Nachwuchsgruppen, drittmittel-
finanzierter Nachwuchsgruppen, institutsinterner Nach-
wuchsgruppen und Forschungsgruppen realisiert werden.

Doktoranden-, Postdoktoranden- und befristete Stellen
für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler werden in
der Regel öffentlich und national wie international in
Fachzeitschriften ausgeschrieben. Auch Initiativbewer-
bungen an Max-Planck-Instituten sind möglich.

Stipendien

Promotionsstipendien können für höchstens drei Jahre
vergeben werden. Das Grundstipendium von 1 000 Euro
kann fallweise auf bis zu 1 365 Euro (in den neuen Län-
dern 1 340 Euro) aufgestockt werden. Dazu kommen ggf.
Ehegatten- und Kinderbetreuungszuschlag sowie eine
Sachkostenpauschale. Inländische Postdoktoranden er-
halten je nach Alter und Sitz ihres Max-Planck-Instituts
ein Stipendium von 1 443 bis 1 621 Euro zuzüglich Ehe-
gatten- und Kinderbetreuungszuschlag sowie Sachkosten-
pauschale. Das Stipendium für ausländische Postdokto-
randen beläuft sich auf 2 100 bis 3 000 Euro.

Bei Gewährung des Promotions- oder Postdoktoranden-
Stipendiums darf der Abschluss der Berufsausbildung
nicht länger als zehn Jahre zurückliegen. Neben diesen
Fortbildungsstipendien vergibt die MPG Forschungssti-
pendien oder Tagegelder für Kurzzeitaufenthalte an aus-
ländische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Die
Christiane Nüsslein-Vollhard-Stiftung erleichtert Frauen
mit Kindern durch finanzielle Zuschüsse für Kinderbe-
treuung und Hilfe im Haushalt den Berufsweg zur Wis-
senschaftlerin.

Kongress- und Vortragsreisen

Reisekosten können im Rahmen der Förderung durch das
jeweilige Max-Planck-Institut (für Stipendiaten) oder nach
dem Bundesreisekostengesetz erstattet werden (Stellen).
Damit wird neben den für die Forschungsarbeiten not-
wendigen Reisen, die Teilnahme an Tagungen, Konferen-
zen, aber auch Fortbildungsveranstaltungen ermöglicht.

Netzwerk und Ehemaligenarbeit

Ein Alumni-Portal für ehemalige Nachwuchswissen-
schaftlerinnen und -wissenschaftler der MPG befindet
sich gerade im Aufbau. Insbesondere bei der Förderung
von Nachwuchswissenschaftlerinnen setzt die MPG auf
die Netzwerkbildung:

– Das 2001 am Max-Planck-Institut für Biophysik in
Frankfurt am Main zur Netzwerkbildung zwischen
Nachwuchswissenschafterinnen gegründete Minerva-
FemmeNet wurde in den vergangenen Jahren auf wei-
tere Institute erweitert.

– Dank eines Kooperationsabkommens mit dem Hessi-
schen Mentorinnen-Netzwerk können sich Nach-
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wuchswissenschaftlerinnen aus den Bereichen Natur-
wissenschaft und Technik durch jährliche Programme
in Mentoring, Training und Networking qualifizieren
und auf das Berufsleben vorbereiten.

– Auch mit dem Mentoring-Netzwerk MuT (Mentorin
und Training), das sich an hoch qualifizierte Wissen-
schaftlerinnen richtet, die eine Professur anstreben,
wurde ein Kooperationsabkommen abgeschlossen.

– Im Rahmen des durch das BMBF geförderten Pilot-
projektes „Peer Mentoring an außerhochschulischen
Forschungseinrichtungen“ gründeten MPG-Postdok-
torandinnen das Max-Planck-Network of female Post-
docs (MNoP).

Das W2-Minerva-Programm gestattet allen Einrichtun-
gen der MPG, Anträge auf die W2-Einweisung hervor-
ragend qualifizierter Wissenschaftlerinnen zu stellen. Mit
dem W3-Sonderprogamm zur Förderung von Wissen-
schaftlerinnen in Leitungspositionen soll durch eine
verbesserte Stellensituation und gezielte Ergänzungsmaß-
nahmen zum Berufungsverfahren der Anteil von Wissen-
schaftlerinnen in dieser Besoldungsgruppe nachhaltig ge-
steigert werden.

Preise und Auszeichnungen

Jährlich vergibt die Max-Planck-Gesellschaft für den wis-
senschaftlichen Nachwuchs die Otto-Hahn-Medaille und
den Dieter-Rampacher-Preis. 

Mit der Otto-Hahn-Medaille werden seit 1978 jährlich bis
zu 40 Nachwuchswissenschaftler ausgezeichnet. Sie sol-
len ermutigt werden, eine wissenschaftliche Laufbahn
einzuschlagen. Seit 2006 erhält in der Regel je ein Preis-
träger jeder Sektion zusätzlich die Möglichkeit, als Post-
doc für zwei Jahre an einer Einrichtung im Ausland zu
forschen. Dem schließt sich ein weiteres halbes Jahr an,
in dem die Arbeiten abgeschlossen und insbesondere
Publikationen vervollständigt werden sollen. Anschlie-
ßend besteht die Möglichkeit, an einem Max-Planck-
Institut mit einer W2-Stelle eine eigene kleine For-
schungsgruppe aufzubauen. Für die Gruppe werden Sach-
und Personalmittel zur Verfügung gestellt. Die Leitung
der Gruppe ist grundsätzlich auf drei Jahre befristet. Es
besteht die Möglichkeit, nach positiver Evaluation, die
Förderung um bis zu zwei Jahre zu verlängern. 

Der Dieter-Rampacher-Preis wird jährlich dem jüngsten
promovierten Nachwuchswissenschafter bzw. der jüngs-
ten promovierten Nachwuchswissenschaftlerin verliehen.

Auch im Rahmen der Reimar Lüst Lectures und der
Schloeßmann-Seminare werden Preise und Stipendien
vergeben. Die Teilnahme an diesen Veranstaltungen ist
nicht Nachwuchswissenschaftlern der MPG vorbehalten,
sondern wird international ausgeschrieben. Ferner schlägt
die MPG geeignete Nachwuchswissenschaftlern aus ihren
Instituten für nationale und internationale Preise vor.

Evaluation und Weiterentwicklung

Die Max-Planck-Institute werden alle zwei Jahre durch
überwiegend mit externen und ausländischen Wissen-
schaftlern besetzte Fachbeiräte evaluiert. Weitere Kon-

trollmechanismen sind die Neuberufung wissenschaftli-
cher Mitglieder und Direktoren an den Max-Planck-
Instituten, die Erfolgsmessung anhand der Einwerbung
von Drittmitteln sowie die Beurteilung von Teilprojekten
an SFB benachbarter Universitäten. Förderinstrumente
wie IMPRS und Selbständige Nachwuchsgruppen werden
regelmäßig gesondert evaluiert. Auch soll die im Aufbau
befindliche Ehemaligen-Datenbank in Zukunft als Basis
für Absolventenbefragungen genutzt werden, um die
Qualität der Ausbildung der MPG besser abschätzen zu
können und fortzuentwickeln.

4.3.3.9 Stifterverband für die Deutsche 
Wissenschaft

Der Stifterverband sieht seine Aufgabe darin, strukturelle
Probleme im Wissenschafts- und Hochschulbereich zu er-
kennen und zu lösen sowie das Stiftungswesen in
Deutschland zu fördern. Seine Arbeitsschwerpunkte sind
Programme zur strukturellen Wissenschaftsförderung,
Unterstützung und Zusammenarbeit mit den großen Wis-
senschaftsorganisationen sowie die Verwaltung zumeist
wissenschaftsfördernder Stiftungen.

Förderkonzept

Das wichtigste Förderinstrument des Stifterverbandes ist
die Stiftungsprofessur. Mitte der 1980er Jahre errichtete
der Stifterverband die ersten Stiftungsprofessuren in
Deutschland. Von den mittlerweile über 200 Stiftungspro-
fessuren sind zurzeit 100 in der Förderung.315 2006 stell-
ten für diese 100 Professuren Förderer (in erster Linie
Unternehmen, Stiftungen, aber auch Privatpersonen) und
Stifterverband 8,7 Mio. Euro zur Verfügung.

Im April 2005 schrieben Stifterverband, Claussen-Simon-
Stiftung und Fritz und Hildegard Berg-Stiftung die Förde-
rung von 14 Stiftungsjuniorprofessuren mit Tenure track
aus. Die Förderung umfasst Gehaltskosten für bis zu
sechs Jahre sowie – je nach Fachgebiet – Sachmittel in
Höhe von 10 000 bis 20 000 Euro pro Jahr.

Im Rahmen der Programme zu Strukturreformen im Wis-
senschaftssystem fördert der Stifterverband das Modell-
projekt „Personalentwicklung junger Forschender zu in-
ternationalen Führungskräften inner- und außerhalb der
Hochschule“ an der Technischen Universität Kaiserslau-
tern, das später bundesweit ausgedehnt werden soll. Im
Rahmen des Projekts werden Nachwuchswissenschaftler
bereits in der Promotionsphase von außeruniversitären
Führungskräfte und in gezielten Trainings zur Vermitt-
lung überfachlicher Kompetenzen auf die Übernahme
von Führungspositionen in der Wirtschaft vorbereitet.

Zur Förderung des Stifterverbandes hinzu kommen die
Fördermaßnahmen der Stiftungen, die er betreut mit z. T.
unterschiedlichen Förderkonzepten. Etwa 30 davon schrei-
ben – teilweise in unregelmäßigen Abständen – Promo-
tionsstipendien aus, fünf fördern Habilitationen, etwa
20 Stiftungsprofessuren. Weitere 20 Stiftungen vergeben
Reisestipendien.

315 Vgl. die Aufstellung „Stiftungsprofessuren des Stifterverbandes“ im
Anhang
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4.3.3.10 VolkswagenStiftung
Die VolkswagenStiftung ist die größte wissenschaftsför-
dernde Stiftung Deutschlands. Sie fördert seit 1962 For-
schungsvorhaben aller Disziplinen und hilft, zukunfts-
weisende Wissensgebiete zu etablieren. 

Förderkonzept

Nachwuchsförderung, Interdisziplinarität und grenzüber-
greifende Forschung sind Kernanliegen der Volkswagen-
stiftung. Die Stiftung fördert sowohl personen- als auch
strukturbezogen. Auch bei individueller Förderung wird
auf die Einbindung des Vorhabens sowie auf Nachhal-
tigkeit Wert gelegt (wie etwa im Falle der Lichtenberg-
professuren dadurch, dass die Förderung von der Tenure-
track-Zusage der betreffenden Universität abhängig
gemacht wird). Die meisten Fördermaßnahmen der
VolkswagenStiftung richten sich an Nachwuchswissen-
schaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler mit For-
schungserfahrung.

Postdoktoranden-Förderung

Postdoktoranden in den Geisteswissenschaften können von
den Programmen Dilthey-Fellowships und – indirekt –
„opus magnum“ profitieren. Beide sind Teil der Initiative
„Pro Geisteswissenschaften“, welche die VolkswagenStif-
tung gemeinsam mit der ZEIT-Stiftung und dem Stifterver-
band für die Deutsche Wissenschaft trägt. Ähnlich wie die
DFG mit der Förderinitiative Geisteswissenschaften setzt
die VolkswagenStiftung mit „Pro Geisteswissenschaften“
einen Schwerpunkt in der Förderung geisteswissenschaft-
licher Forschung. Sie hat dabei die Forschung im Grenz-
bereich der Fächer im Blick. Neben den Dilthey-Fellow-
ships sind die Schumpeter-Fellowships das zweite zentrale
Instrument, das die VolkswagenStiftung gezielt zur Förde-
rung von Postdoktoranden einsetzt.

Die bis zu zehn Dilthey-Fellowships, die jährlich verge-
ben werden, dienen der Förderung von Forschungsvorha-
ben innerhalb der ersten fünf Jahre nach der Promotion,
darunter auch von Habilitationen. Die Förderung er-
streckt sich über fünf, bei positiver Evaluation über wei-
tere drei bis fünf Jahre. Sie wird als Stipendium von jähr-
lich höchstens 60 000 Euro oder als Finanzierung einer
Postdoktoranden-Stelle mit jährlich bis zu 80 000 Euro
gewährt. Die Förderung steht auch ausländischen Geis-
teswissenschaftlern offen, das Vorhaben muss aber an
deutschen Einrichtungen umgesetzt werden. Die Fellows
sollen sich an der Lehre beteiligen und nach Möglichkeit
Doktoranden in ihre Vorhaben einbeziehen. Zur Förde-
rung der Netzwerkbildung unter den Fellows stehen zu-
sätzliche Mittel zur Verfügung. Außerdem plant die
VolkswagenStiftung, jährliche Treffen der Fellows einzu-
führen. Das zweistufige Auswahlverfahren umfasst eine
Vorauswahl auf Basis der eingereichten Anträge und die
Endauswahl durch ein so genanntes Steering Committee
aufgrund persönlicher Präsentationen.

Das Programm „opus magnum“ gibt herausragenden For-
scherinnen und Forschern die Möglichkeit, sich für ein
halbes bis zwei Jahre unter Fortzahlung ihrer Bezüge von
ihren sonstigen Aufgaben freistellen zu lassen und sich so
ganz auf eine umfangreiches Projekt zu konzentrieren.

Nachwuchswissenschaftlern/-innen kommt das Programm
dadurch zugute, dass die VolkswagenStiftung für diesen
Zeitraum als Lehrvertretung entsprechend qualifizierte
junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler finan-
ziert, die noch keine feste Stelle haben. Die jährliche För-
dersumme beträgt höchstens 100 000 Euro.
Die jährlich acht bis zehn Schumpeter-Fellowships rich-
ten sich an junge Wirtschafts-, Sozial- und Rechtswissen-
schaftler. Gefördert werden Projekte, die von vornherein
einen längeren Bearbeitungshorizont erwarten lassen, in-
nerhalb der ersten fünf Jahre nach der Promotion. Die
Förderung erstreckt sich über fünf Jahre und umfasst Per-
sonalmittel für Antragsteller und bis zu zwei Partner oder
Mitarbeiter sowie Sachkosten in Höhe von maximal
600 000 Euro insgesamt. Bei positiver Evaluation im
vierten Förderjahr ist eine Verlängerung um bis zu drei,
maximal fünf Jahre möglich. Pro Jahr werden acht bis
zehn Vorhaben gefördert. Der Fellow soll in die Universi-
tät integriert sein und sich an der Lehre beteiligen. Das
zweistufige Auswahlverfahren umfasst eine Vorauswahl
auf Basis der eingereichten Anträge und die Endauswahl
aufgrund persönlicher Präsentationen.

Vorbereitung auf eine wissenschaftliche 
Leitungsfunktion
Die Initiative „Lichtenberg-Professuren“ kombiniert per-
sonen- und institutionenbezogene Förderung und eröffnet
Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern
so eine besonders attraktive Perspektive. Jährlich werden
zehn bis zwölf Professuren an deutschen Universitäten
vergeben. Die Förderung ist für Bewerber aller Nationa-
litäten und Disziplinen offen. Zielgruppe sind in erster Li-
nie Nachwuchswissenschaftler, deren Promotion nicht
länger als vier Jahre zurückliegt. Daneben können „Rück-
kehrer“ und Ausländer sich bis zu sieben Jahre nach der
Promotion bewerben, ausnahmsweise auch bereits erfah-
rene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. 
Lichtenberg-Professoren werden zunächst über fünf Jahre
mit 0,8 bis 1,5 Mio. Euro jährlich für Personal und Sach-
mittel gefördert. Bei positiver Evaluation kann die Förde-
rung um höchstens drei Jahre verlängert werden. Mit
Blick auf die familiäre Situation sind Teilzeit, Streckung
der Laufzeit und Kinderbetreuungszuschüsse möglich.
Zur Unterstützung der Netzwerkbildung findet einmal
jährlich ein Treffen der Geförderten statt. Das zweistufige
Auswahlverfahren umfasst eine Vorauswahl auf Basis der
eingereichten Anträge und die Endauswahl aufgrund per-
sönlicher Präsentationen. Voraussetzung für die Förde-
rung ist, dass die Hochschule sich bereit erklärt, nach ei-
ner positiven Evaluation, die spätestens Anfang des
fünften Jahres nach der Berufung erfolgt, die Professur in
den eigenen Etat zu übernehmen.

Weitere Fördermaßnahmen
Die VolkswagenStiftung bietet eine Reihe weiterer För-
dermöglichkeiten an. Beispielsweise können Symposien
und Sommerschulen unterstützt werden, die Nachwuchs-
wissenschaftlerninnen und -wissenschaftlern neue, für die
Entwicklung eines Forschungsgebietes wichtige Erkennt-
nisse vermitteln und ihnen den Aufbau von Kontakten
über Landes- und Fachgebietsgrenzen hinweg ermöglichen.
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4.3.3.11 Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried 
Wilhelm Leibniz e. V.

In der Leibniz-Gemeinschaft (WGL) haben sich 83 wis-
senschaftlich, rechtlich und wirtschaftlich eigenständige
Forschungsinstitute und Serviceeinrichtungen für die For-
schung in Deutschland zusammengeschlossen (darunter
sieben Forschungsmuseen). Die Institute sind auf thema-
tisch definierten Forschungsfeldern tätig, die zumeist eine
langfristige Bearbeitung erfordern.

Förderkonzept

Die WGL betreibt Nachwuchsförderung vorwiegend über
Stellen an ihren Instituten. Darüber hinaus bieten einige
Institute in Kooperation mit Universitäten und anderen
Einrichtungen internationale Promotionsprogramme an.
Aus den Erfahrungen der Mitgliedsinstitute entwickelt
eine Arbeitsgruppe des Präsidiums der WGL derzeit
Empfehlungen für die Doktorandenausbildung, die nach
Verabschiedung für alle Leibniz-Einrichtungen verbind-
lich werden sollen.

Doktoranden-Programme

Einzelne Leibniz-Institute haben eigene Research bzw.
Graduate Schools eingerichtet, oft mit Mitteln aus dem
Pakt für Forschung und Innovation, die in der WGL zu
einem Drittel in einem Wettbewerbsverfahren vergeben
werden, u. a. für besondere Projekte der Nachwuchsför-
derung. So errichtete z. B. das Leibniz-Institut für Natur-
stoff-Forschung und Infektionsbiologie gemeinsam mit
der Universität Jena und dem Max-Planck-Institut für
Chemische Ökologie die International Leibniz Research
School for Microbial and Biomolecular Interactions
(ILRS Jena). Ebenfalls in Zusammenarbeit mit der Uni-
versität Jena rief das Leibniz-Institut für Altersforschung
die Leibniz Graduate School on Aging and Age-Related
Diseases (LGSA) ins Leben. Das Deutsche Instituts für
Wirtschaftsforschung (DIW) schließlich begründete das
Graduate Center of Economic and Social Research. Au-
ßerdem wirkte das Leibniz-Institut für Pflanzenbiochemie
in Halle am DFG-Graduiertenkolleg „Adaptive physiolo-
gisch-biochemische Reaktionen auf ökologisch relevante
Wirkstoffe“ mit, das 1997 eingerichtet wurde und dessen
Förderung durch die DFG 2006 auslief.

Preise und Auszeichnungen

Alle zwei Jahre wird auf Vorschlag der WGL der Wissen-
schaftspreis des Stifterverbandes für Arbeiten vergeben,
an denen mindestens ein Wissenschaftler der WGL betei-
ligt war. Vorschlagsberechtigt sind Institutsleiter und Se-
natoren der WGL, in der Jury sind unter anderem die
WGL und der Stifterverband vertreten. Mit dem Förder-
preis für den wissenschaftlichen Nachwuchs würdigt die
WGL jährlich zwei hervorragende in Leibniz-Instituten
entstandene Doktorarbeiten.

Evaluation und Weiterentwicklung

Die Einrichtungen der WGL werden seit 2003 durch den
Senat der WGL evaluiert. In der Vergangenheit leitete der
Ausschuss Forschungsförderung der Bund-Länder-Kom-

mission entsprechende Überprüfungen ein. Stellenwert
und Qualität der Nachwuchsförderung und Doktoranden-
ausbildung sind notwendige Kriterien der Evaluierung
durch eine unabhängige Bewertungsgruppe und der an-
schließenden Senatsstellungnahme, mit der – im Falle ei-
ner positiven Evaluierung – eine Förderempfehlung an
die Bund-Länder-Kommission ausgesprochen wird.

4.3.3.12 Weitere Stiftungen
Dieser Abschnitt behandelt die Deutsche Bundesstiftung
Umwelt, deren postgraduale Nachwuchsförderung den
Förderkonzepten der Begabtenförderungswerke vergleich-
bar ist. Abgerundet wird das Bild durch zwei private Stif-
tungen, der Gottlieb Daimler- und Karl Benz-Stiftung
sowie der unternehmensverbundenen316 Robert Bosch
Stiftung.

Deutsche Bundesstiftung Umwelt

Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt ist eine der größten
Stiftungen in Europa. Sie fördert innovative und zugleich
beispielgebende Umweltschutzprojekte unter besonderer
Berücksichtigung kleiner und mittlerer Unternehmen. 

Förderkonzept

Die Promotionsförderung der Deutschen Bundesstiftung
Umwelt erfolgt individuell über Stipendien, die zum Teil
innerhalb von Forschungsverbünden, sog. Stipendien-
schwerpunkten, vergeben werden. Gefördert werden Pro-
motionsvorhaben aller Fachrichtungen an deutschen
Hochschulen, die aktuelle Umweltprobleme aufgreifen
und lösungsorientiert bearbeiten. Das Bewerbungs-
höchstalter liegt in der Regel bei 28 Jahren. Ausländische
Doktoranden können gefördert werden, wenn sie für eine
Promotion an einer deutschen Hochschule zugelassen
sind und Deutschkenntnisse nachweisen. Auslandsaufent-
halte (Forschungs-, Kongressreisen usw.) werden unter-
stützt, soweit sie im Zusammenhang mit dem Promotions-
vorhaben stehen. Das Auswahlverfahren ist mehrstufig
und schließt bei Bewilligung eine externe Prüfung des
Promotionskonzeptes und ein persönliches Vorstellungs-
gespräch ein. Mit einer monatlichen Grundförderung von
850 und einer Sachkostenpauschale von monatlich 150 Euro
liegt das Stipendium geringfügig unter dem der Begab-
tenförderungswerke. Andererseits können im Ausnahme-
fall Sachmittelzuschüsse gewährt werden. Die Deutsche
Bundesstiftung Umwelt vergibt jährlich 60 Stipendien.

Die ideelle Förderung besteht in einem studienbegleiten-
den Veranstaltungsprogramm, das neben fachbezogenen,
zum Teil von den Stipendiaten organisierten Veranstaltun-
gen und der Sommerakademie insbesondere ein jährli-
ches Stipendiatenseminar einschließt. Mit der personen-
bezogenen Förderung möchte die Stiftung ein Netzwerk
von Umweltexperten aus verschiedenen Fachdisziplinen
initiieren. Als Plattform dafür dient das Umweltnetzwerk

316 Unternehmensverbundene wird eine Stiftung dann genannt, wenn sie
entweder ein Unternehmen unmittelbar betreibt (Unternehmensstif-
tung) oder daran beteiligt ist (Beteiligungsstiftung).
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UNetS der Stipendiaten der Deutschen Bundesstiftung
Umwelt.

Es werden wissenschaftliche Preise im Rahmen der Pro-
jektförderung vergeben und einmal jährlich der Deutsche
Umweltpreis. Sie evaluiert ihre Nachwuchsförderung
über den Promotionserfolg ihrer Stipendiaten.

Gottlieb Daimler- und Karl Benz-Stiftung

Die 1986 gegründete Gottlieb Daimler- und Karl Benz-
Stiftung ist eine rechtlich und finanziell unabhängige Stif-
tung des bürgerlichen Rechts und fördert wissenschaftli-
che Untersuchungen der Wechselbeziehungen zwischen
Mensch, Umwelt und Technik.

Förderkonzept

Die Stiftung fördert Nachwuchswissenschaftler/-innen in-
dividuell über Stipendien. Im Rahmen des Programms
„Forschungsarbeiten junger Wissenschaftler im Ausland“
werden Doktoranden aller Fachrichtungen, Themen und
Länder gefördert. Das Bewerbungshöchstalter liegt bei
30 Jahren. Die Stiftung unterstützt sowohl Forschungs-
aufenthalte deutscher Doktoranden im Ausland als auch
ausländischer Doktoranden in Deutschland. Das Stipen-
dium deckt nur die Lebenshaltungskosten im Gastland.
Ausländer in Deutschland erhalten 970 Euro, Deutsche
im Ausland zwischen 1 000 und 1 300 Euro pro Monat.
Dazu kommt ein Reisekostenzuschuss. Das Auswahlver-
fahren umfasst eine schriftliche Vorauswahl sowie ein Se-
minar, auf dem die Doktoranden ihre Projekte persönlich
vorstellen. Pro Jahr werden etwa 30 Stipendien vergeben,
insgesamt bisher 700.

Für die Teilnahme an Stiftungsveranstaltungen und Sti-
pendiatentreffen stellt die Stiftung Mittel für Reisekosten
zur Verfügung. Ausländische Stipendiaten erhalten einen
Zuschuss für Deutschkurse. Außerdem kann die Teil-
nahme mit einem eigenen Vortrag an bis zu zwei Fach-
konferenzen pro Jahr teilfinanziert werden. Initiativen
ehemaliger Stipendiaten, z. B. zur Einrichtung multidiszi-
plinärer Arbeitskreise, werden unterstützt. 

Auf jährlichen Treffen pflegen Stipendiaten und Ehema-
lige den wissenschaftlichen und persönlichen Austausch
untereinander sowie mit der Stiftung. Eine Stipendiaten-
Datenbank und eine Mailing-Liste halten darüber hinaus
das Netzwerk von derzeitigen und ehemaligen Stipendia-
ten zusammen.

Robert Bosch Stiftung GmbH

Die Robert Bosch Stiftung gehört zu den großen unter-
nehmensverbundenen Stiftungen in Deutschland. Ihre
Förderung konzentriert sich auf die Themen Wissen-
schaft, Gesundheit, Völkerverständigung und Gesell-
schaft. 

Promotionsförderung

Im Rahmen des Programms „Beiträge zur Geschichte der
Pflege“ werden jährlich drei Stipendien an Doktoranden

der Geschichtswissenschaft mit abgeschlossener Pflege-
ausbildung bzw. abgeschlossenem Pflegestudium verge-
ben. Die Förderung erstreckt sich über drei Jahre und be-
läuft sich auf 13 000 Euro pro Jahr.

Das Programm „Fast Track – Karriereprogramm für
junge Wissenschaftlerinnen“ richtet sich an promovierte
deutsche Lebenswissenschaftlerinnen, die individuell mit
Stipendium und Begleitprogramm gefördert werden. Die
Stiftung trifft die Vor-, eine wissenschaftliche Jury die
Endauswahl.

Das Lektorenprogramm der Stiftung in Ost- und Mittel-
europa ermöglicht deutschen Geistes-, Sozial- und Rechts-
wissenschaftlern bis zum Alter von 35 Jahren Aufenthalte
in diesen Staaten. Teilnehmer am Promotionskolleg ver-
binden ihren Aufenthalt mit ihrer Promotion. Das multi-
disziplinäre Graduiertenkolleg „Multimorbidität im Alter“
richtet sich an Doktorand/-innen verschiedener Diszipli-
nen (Pflege, Medizin, Ökonomik, Recht). Die Auswahl
treffen Berliner Universitäts- und Fachhochschulvertre-
ter aufgrund der Bewerbungsunterlagen und eines Kurz-
vortrags.

Post-doc-Programme

Das Programm „Forschungskollegs Geriatrie“ dient der
Unterstützung promovierter Ärztinnen und Ärzte bei ihrer
Weiterbildung bzw. Habilitation. Die Förderung erstreckt
sich über ein bis zwei Jahre und beläuft sich auf
150 000 Euro pro Stipendiat. Jährlich werden höchstens
zehn Stipendien vergeben. Die Auswahl obliegt den
Chefärzten der Ausbildungskliniken und einem wissen-
schaftlichen Beirat.

Förderung von Postdoktorand/-innen bis zur Erlangung 
der Berufbarkeit

Die „Juniorprofessur Nachhaltige Nutzung natürlicher
Ressourcen“ wird seit 2007 jährlich an einen herausra-
genden Nachwuchswissenschaftler bzw. eine herausra-
gende Nachwuchswissenschaftlerin vergeben, um beson-
ders attraktive Bedingungen für die Forschung in diesem
Bereich zu bieten. Das Programm steht Bewerberinnen
und Bewerbern aller Disziplinen offen, deren Promotion
nicht länger als fünf Jahre zurückliegt, und wird interna-
tional ausgeschrieben. Die Förderung erstreckt sich zu-
nächst über fünf Jahre und beläuft sich auf eine Million
Euro. Die Auswahl erfolgt auf Basis der Unterlagen und
persönlicher Vorträge. Die Arbeit des Geförderten wird
evaluiert.

Vorbereitung auf (wissenschaftliche) Leitungsfunktionen

Mit den German Harkness Fellowships in Health Care
Policy werden Forschungsaufenthalte deutscher Nach-
wuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaft-
ler unter 40 Jahren in den USA gefördert. Die Förderung
beläuft sich auf 100 000 Euro pro Stipendiat und Jahr.
Das Auswahlverfahren umfasst eine Vorauswahl durch
den Commonwealth Fund und Auswahlgespräche.
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5 Internationalisierung der Nachwuchs-
förderung

5.1 Internationale Mobilität des wissen-
schaftlichen Nachwuchses

5.1.1 Wissenschaftspolitische Relevanz
Mobilität ist eine wichtige Voraussetzung der akademi-
schen Karriere im deutschen Wissenschaftssystem und
zählt generell zu den Charakteristika wissenschaftlicher
Tätigkeit. Besonders für den wissenschaftlichen Nach-
wuchs ist internationale Mobilität eine Karriere fördernde
Strategie und ermöglicht die Aneignung interkultureller
Kompetenzen. Untersuchungen zu den Motivlagen wei-
sen darauf hin, dass die im internationalen Vergleich
starke Mobilitätsneigung deutscher Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler (Wissenschaftsrat 2001: 26)317, auch
mit den Karrierewegen im deutschen Wissenschaftssys-
tem zusammenhängt: besonders die Befristung der Quali-
fikationsstellen lässt einen Auslandsaufenthalt attraktiv
erscheinen. 

Wissenschaftssysteme profitieren von der internationalen
Mobilität von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern. Mobilität ermöglicht Vernetzung sowie Wissens-
und Technologietransfer (Teichler 2003: 25f); durch den
internationalen Austausch zwischen Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftlern wird die Forschungsarbeit ins-
gesamt effizienter.318

Die Förderung internationaler Mobilität ist zudem not-
wendig, weil „sich der Nachwuchsbedarf in der Promo-
tions- und Post-doc-Phase nicht mehr in allen Fächern
allein aus dem nationalen Reservoir der Hochschulabsol-
venten und Promovierten befriedigen lässt. Insbesondere
in den naturwissenschaftlichen Fächern wird in einigen
Ländern die gesunkene binnenländische Studier- und Pro-
motionsneigung durch Rekrutierung von Nachwuchswis-
senschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern aus
anderen Ländern ausgeglichen, deren Wirtschafts- und
Wissenschaftssystem (noch) ungünstigere Bedingungen
für die Nachwuchsförderung aufweist.“ (Enders 2005c: 163)

In diesem Zusammenhang wird der ökonomische Nutzen
international mobiler Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler hervorgehoben. Dabei konzentriert sich die poli-
tische Diskussion auf die Zuwanderung von Hochqua-
lifizierten, um einen drohenden Fachkräftemangel zu
verhindern. Der bestehende Fachkräftemangel könnte
sich nach einer Untersuchung des Zentrums für europäi-

sche Wirtschaftsforschung zudem negativ auf die Grün-
dung von Hightech-Unternehmensgründungen auswirken.
(Gottschalk u. a. 2007)

Dem entspricht die politische Programmatik auf europäi-
scher Ebene. Mit der im Jahr 2000 beschlossenen Lissabon-
Strategie soll die EU bis 2010 zum wettbewerbsfähigsten
und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der
Welt werden. Zu diesem Zweck wird eine Steigerung der
Investitionen in Forschung und Entwicklung auf drei Prozent
des Bruttoinlandsprodukts angestrebt. Umgerechnet auf
das wissenschaftliche Personal würden ca. 500 000 zu-
sätzliche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler be-
nötigt. (Europäische Kommission 2004: iii) Mit der pro-
grammatischen Erklärung „Hin zu einem Europäischen
Forschungsraum“ forderte die Europäische Kommission
bereits 2000, die internationale Mobilität von Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler weiter zu erhöhen.
(Europäische Kommission 2000: 18)

Im EU-Durchschnitt waren 2006 rund sechs Prozent der
Hochqualifizierten ausländische Staatsangehörige. Dem
entspricht ein Anteil von 6,4 Prozent in Deutschland, wo-
bei der Anteil ausländischer Hochqualifizierter zwischen
46,2 Prozent (Luxemburg) und 0,3 Prozent (Slowenien)
variiert. (Meri 2007: 1f) Im Zuge der Schaffung eines
Europäischen Forschungsraums (EFR) soll die internatio-
nale Mobilität von Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern forciert werden. Um sowohl die Mobilität in-
nerhalb der EU (intra-European mobility) als auch in
(outgoing mobility) bzw. von (incoming mobility) Nicht-
EU-Ländern zu fördern, verfolgt die Europäische Kom-
mission eine Mobilitätsstrategie, mit der die zentrale Be-
deutung der Forschung für das Wirtschaftswachstum an-
erkannt, die Abwanderung von Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler in die USA gestoppt, mehr junge Men-
schen für eine Karriere in Wissenschaft und Forschung
gewonnen und das Potenzial von Frauen besser ausge-
schöpft werden sollen: „Das der Mobilitätsstrategie für
den EFR zugrundeliegende Grundprinzip ist die Verbes-
serung des Forschungssystems. Um dies zu erreichen,
muss ein günstigeres Umfeld für grenzüberschreitende
und sektorübergreifende Mobilität während der gesamten
Forscherkarriere geschaffen werden. Dies beinhaltet eine
Verbesserung der Finanzierung und der Forschungsinfra-
struktur, die Beseitigung von Hindernissen und die Schaf-
fung weiterer finanzieller Anreize für die Mobilität.“
(Europäische Kommission 2001: 6)

Neben verbesserten Informationsmöglichkeiten, z. B. durch
Mobilitätszentren, und der Implementierung qualitäts-
sichernder Maßnahmen (best practice Beispiele, Bench-
marking) geht es vor allem um finanzielle und rechtliche
Verbesserungen.

Die Mobilität von Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern wird zudem durch die „Europäische Charta für
Forscher“ und den „Verhaltenskodex für die Einstellung
von Forschern“ der Europäischen Kommission aufgewer-
tet. Dabei handelt es sich um ein freiwilliges Instrument
für weitere Initiativen zur Verbesserung und Sicherung

317 So sei die Mehrheit der Professorinnen und Professoren an deutschen
Hochschulen mobil – so zumindest die einzige vorliegende Befra-
gung aus dem Jahre 1992. Demnach waren im Karriereverlauf
22 Prozent der deutschen Universitätsprofessorinnen und Universi-
tätsprofessoren an nur einer Hochschule hauptberuflich tätig, wäh-
rend 32 Prozent an zwei, 24 Prozent an drei und 22 Prozent an mehr
als drei Hochschulen gelehrt und geforscht haben. (Enders/Teichler
1995: 17) Keinen Aufschluss gibt die Untersuchung darüber, ob es
sich um internationale oder innerdeutsche Mobilität handelt.

318 „Mobilität ist kein Selbstzweck, sondern ein Instrument, durch das
Forschungsergebnisse optimiert werden können. Sie schafft Mehr-
wert für Europa.“ (Europäische Kommission 2001: 5)
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der Karriereaussichten von Forschern in Europa sowie
zur Schaffung eines offenen Arbeitsmarktes für Forscher.
„Arbeitgeber und/oder Förderer müssen den Wert geogra-
fischer, sektorüberschreitender, interdisziplinärer, trans-
disziplinärer und virtueller Mobilität sowie die Mobilität
zwischen dem öffentlichen und dem Privatsektor als ein
bedeutendes Mittel zur Ausweitung wissenschaftlicher
Kenntnisse und zur beruflichen Weiterentwicklung in
jeder Etappe einer Forscherlaufbahn anerkennen. Daher
sollten sie solche Optionen in die spezielle Laufbahnent-
wicklungsstrategie aufnehmen und Mobilitätserfahrung im
Beförderungs-/Beurteilungssystem in vollem Umfang wer-
ten und anerkennen.“ (Europäische Kommission 2005: 20)

Für die Einstellungspraxis von Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern folgt daraus, dass unterschiedliche, for-
male wie nicht-formale Mobilitätserfahrungen als Beitrag
zur beruflichen Weiterentwicklung angesehen werden und
einzelstaatliche Verfahren der Anerkennung entsprechender
Qualifikationen für Arbeitgeber und Förderer transparent
sein sollen. (Europäische Kommission 2005: 28) 

Der Europäische Forschungsraum ist untrennbar mit dem
Europäischen Hochschulraum verbunden, der im Zuge
des Bologna-Prozesses bis 2010 geschaffen werden soll.
Die internationale Mobilität sowohl der Studierenden als
auch des wissenschaftlichen Personals zu fördern war da-
bei von Beginn an ein Ziel.319 Im aktuellen Bericht der
Bundesregierung zur Realisierung der Ziele des Bologna-
Prozesses (Deutscher Bundestag 2007b) werden folgende
mobilitätsfördernden Maßnahmen genannt:

– Förderung der Mobilität von Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftlern durch Individualstipendien und
Partnerschaften,

– Förderung der Mobilität des Lehrpersonals durch finan-
zielle Unterstützung, flexible Dauer, Einbindung von
Forschungstätigkeiten und Anrechnung auf Lehrdeputat,

– verbesserte Beschäftigungsbedingungen durch die Ju-
niorprofessur,

– verbesserte rechtliche Regelungen für ausländische
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler durch das
Zuwanderungsgesetz vom 1. Januar 2005,

– Informationsangebote durch das Deutsche Mobilitäts-
zentrum.320

In der hochschulpolitischen Diskussion herrscht Konsens
darüber, dass sowohl die internationale Mobilität auslän-

discher Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nach
Deutschland (incoming mobility), als auch die internatio-
nale Mobilität deutscher Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler in das Ausland (outgoing mobility) eindeu-
tige Desiderate darstellen.

5.1.2 Mobilitätshemmnisse 

Der internationalen Mobilität von Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftlern wird in den nationalen Wissen-
schaftssystemen und Fachgemeinschaften unterschiedli-
che Bedeutung beigemessen. Internationale Erfahrung ist
eine wesentliche Anforderung an die akademische Kar-
riere vor allem in den Naturwissenschaften, während die
Geisteswissenschaften darauf weniger Wert legen. (Edler
2007)321 Eine ländervergleichende Untersuchung der
Mobilitätspraxis europäischer Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler zeigt, dass den nationalen Akademiker-
arbeitsmärkten zentrale Bedeutung zukommt. 

5.1.3 Internationale Mobilität deutscher 
Nachwuchswissenschaftlerinnen und 
Nachwuchswissenschaftler

5.1.3.1 Förderung durch die deutschen 
Wissenschaftsorganisationen

Die internationale Mobilität deutscher Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler wird durch eine Vielzahl von
Programmen gefördert. Neben den Programmen der gro-
ßen Wissenschaftsorganisationen (z. B. DFG, DAAD)
existiert eine Vielfalt an dezentralen und lokalen Mobili-
tätsförderungen. Auch die Hochschulen unterstützen den
internationalen Austausch. Daten über deren Form und
Ausmaß liegen nicht vor.

Hinzu kommt, dass die Fördermöglichkeiten erheblich va-
riieren. Gefördert werden Forschungsaufenthalte unter-
schiedlichster Dauer, Auslandslehre, Konferenzteilnah-
men, Auslandsstudien, internationale Workshops, Praktika
und Spracherwerb. Auch die Ausstattung der Programme
differenziert stark: sie reicht von Reisebeihilfen bis zu
zweijährigen Forschungsstipendien. Schließlich werden
unterschiedliche Gruppen gefördert: Graduierte, Doktoran-
den, Postdoktoranden, Habilitanden, Hochschullehrerinnen
und Hochschullehrer. Einige Programme sind zudem the-
men-, fach- oder regionengebunden. Tabelle 43 fasst die
forschungsbezogene Förderung durch die deutschen Wis-
senschaftsorganisationen nach Dauer und Gefördertenzah-
len zusammen. 

319 „Förderung der Mobilität durch Überwindung der Hindernisse, die
der Freizügigkeit in der Praxis im Wege stehen, insbesondere für
Studierende: Zugang zu Studien- und Ausbildungsangeboten und zu
entsprechenden Dienstleistungen; für Lehrer, Wissenschaftler und
Verwaltungspersonal: Anerkennung und Anrechnung von Ausland-
saufenthalten zu Forschungs-, Lehr- oder Ausbildungszwecken, un-
beschadet der gesetzlichen Rechte dieser Personengruppen.“ (Die
europäischen Bildungsminister 1999)

320 Das Deutsche Mobilitätszentrum (http://www.eracareers-germany.de/)
ist bei der AvH angesiedelt und Teil des europäischen Netzwerkes
von Mobilitätszentren (ERA-MORE).

321 Das ist auch eine Frage des möglicherweise nicht nur disziplin-, son-
dern auch regionspezifischen Wissens, das für wissenschaftliches
Arbeiten erforderlich sein kann: „Unlike the competences of, say,
health professionals, academic skills and knowledge are not necessarily
transferable. Perhaps more accurately, they are not necessarily
marketable outside a national context. This is particularly the case for
teaching and research in the social sciences and humanities, where
in-depth knowledge of national and regional characteristics and
cultures are common elements of academic competence.“ (Cradden
2007: 38)
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Ta b e l l e  42

Probleme und Hemmnisse auf individueller Ebene im Verlauf des Mobilitätsprozesses

Ta b e l l e  43

Förderung internationaler Mobilität durch die deutschen Wissenschaftsorganisationen

Zeitpunkt im 
Mobilitätsprozess Probleme/Hemmnisse

Verlassen des Heimatlandes und 
des Arbeitgebers

– geeignete Austauschpartner finden

– finanzielle Unterstützung organisieren

– Genehmigung des Auslandsaufenthalts durch Arbeitgeber

– familiäre Anforderungen

Aufenthalt im Gastland – Visum und Arbeitserlaubnis

– Integration der Familie

– Sozialversicherungsregelungen

Eintritt in die akademische 
Profession

– Anerkennung von Qualifikationen und Arbeitserfahrungen

– Anforderungen an Sprachkenntnisse

– interkulturelles Wissen für Bewerbungs- und 
Auswahlprozeduren

Arbeitsvertrag – Informationen über Gehaltsstruktur

– Aushandeln adäquater Beschäftigung (placement)

Karriereweg – Erfüllen von Karriereanforderungen (Tenure, Verbeamtung)

– potentielle Schwierigkeiten für die Rückkehr in das Hochschulsystem 
des Heimatlandes

– Transfer von Rentenansprüchen u. ä.

Graduierte Dauer Geförderte Postdoktorand/-innen Dauer Geförderte
AvH

Feodor Lynen-Langzeit-
stipendien

12 bis 24 
Monate322

insgesamt 
116 (2006)

Feodor Lynen-Kurzzeit-
stipendien

mind. 2 x 3 
bis 6 Monate

JSPS Postdoktoranden-
stipendien (Japan)

6 bis 24 
Monate

20 pro Jahr

NSC Postdoktoranden-
stipendien (Taiwan)

6 bis 12 
Monate323

2 pro Jahr

Boehringer Ingelheim Fonds
Promotionsstipendien max. 3 Jahre 85 (2005)

DAAD
Jahresstipendien 7 bis 12 

Monate324
insgesamt 
1.712 (2005)

Forschungsstipendien 
(Postdoc-Programm)

3 bis 12 
Monate325

insgesamt 
289 (2006)

Kurzstipendien 1 bis 6 
Monate

Postdoc-Stipendien für For-
schungsaufenthalte am 
International Computer 
Science Institute (USA)

1 Jahr
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n o c h  Tabelle 43
322 323 324 325 326 327 328

n o c h  DAAD
Stipendien für das Euro-
päische Hochschulinsti-
tut Florenz

1 bis 3 Jahre John F. Kennedy-Gedächt-
nis-Stipendien (USA)

10 Monate

Forschungsstipendien an der 
Maison des Sciences de 
l’Homme (Frankreich)

6 bis 10 
Monate

KOSEF-Kurzstipendien 
für deutsche Ingenieure 
und Naturwissenschaftler 
in Korea

2 Monate KOSEF-Kurzstipendien für 
deutsche Ingenieure und 
Naturwissenschaftler in 
Korea

2 Monate

JSPS Summer Programm 
(Japan)

2 Monate JSPS Summer Programm 
(Japan)

2 Monate

DFG
Internationale 
Graduiertenkollegs

max. 
3 Jahre326

696 (2005, 
geschätzt)

Forschungsstipendien max. 
2 Jahre327

333 (2004)

Heisenberg-Stipendien max. 5 Jahre 15 (2004)
NIH/DFG Research Career 
Transition Award Program

5 bis 6 Jahre 4 pro Jahr

Fritz Thyssen Stiftung
Stipendien max. 1 Jahr 37 (2005)

Fulbright-Kommission
Fulbright-Stipendien 9 Monate 107 (2005) Fulbright American Studies 

Fellowship
6 bis 12 
Monate

1 pro Jahr

Gottlieb Daimler- und Karl Benz-Stiftung
Forschungsstipendien max. 2 Jahre 4 (2005)

MPG
International Max Planck 
Research Schools

3 Jahre 1.200 (2006) Leitung von Nachwuchs-
gruppen an ausländischen 
Forschungsinstituten

befristet 4 (2005)

Otto-Hahn-Gruppen 2 + 3 Jahre ca. 3 pro Jahr
Robert Bosch Stiftung

Lektorenprogramm in 
Mittel- und Osteuropa

1 bis 2 Jahre 6 (2005) German Harkness Fellow-
ships in Health Care Policy 
(USA)

bis 12 
Monate

3 (2005)

ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius
Promotionsstipendium 
(Mittel- und Osteuropa)

max. 2 
Jahre328

15 (2005)

322 Verlängerung bis max. 4 Jahre möglich
323 Verlängerung bis max. 4 Jahre möglich
324 Verlängerung bis max. 3 Jahre möglich
325 Verlängerung bis max. 24 Monate möglich
326 davon 6 Monate Forschungsaufenthalt an der Partnerhochschule
327 mit max. sechsmonatiger Rückkehrfinanzierung
328 Verlängerung um 6 Monate möglich

Quellen: wissenschaft weltoffen 2007, Jahresberichte (AvH 2007; DAAD 2007; DFG 2007b; MPG 2006), Überblick über Förderprogramme in
DAAD 2005

Graduierte Dauer Geförderte Postdoktorand/-innen Dauer Geförderte
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Darüber hinaus gibt es weitere Förderprogramme, über
die keine genauen Förderzahlen vorliegen. So vergibt
bspw. die Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina
ein bis dreijährige Postdoc-Stipendien an promovierte
Naturwissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaft-
ler. Die Fraunhofer Gesellschaft fördert sechs- bis zwölf-
monatige Forschungsaufenthalte von Postdoktoranden in
den USA329 sowie mehrmonatige sabbaticals330, die für
Auslandsaufenthalte genutzt werden können. Die Minerva-
Stiftung vergibt jährlich 50 Stipendien an deutsche und
israelische Doktoranden und Postdoktoranden für bis zu
36monatige Forschungsaufenthalte in Israel bzw.
Deutschland. Gefördert werden zudem für maximal fünf
Jahre Minerva-Nachwuchsgruppen an israelischen Hoch-
schulen. Die Schering AG fördert Doktoranden und Post-
doktoranden im In- und Ausland (maximal zweijährige
Forschungsstipendien). Die Sniadecki Stiftung unterstützt
bis zu zehnmonatige Forschungsaufenthalte von Promo-
vierten an polnischen Einrichtungen.

Die Begabtenförderwerke unterstützen Promotionen an
ausländischen Hochschulen in der Regel nicht. Auslands-
aufenthalte (Forschungs-, Kongressreisen usw.) werden
gemäß den Richtlinien des BMBF mit Reisekosten-
pauschale oder Auslandszuschlag unterstützt, sofern sie
durch das Promotionsvorhaben begründet sind. Die Stif-
tung der Deutschen Wirtschaft fördert in Ausnahmefällen
Promotionen im Ausland (19 im Jahr 2005)331, zudem
werden im Rahmen der Promotion Auslandsaufenthalte
für bis zu einem Drittel der Promotionszeit gefördert. Die
Gottlieb Daimler- und Karl Benz-Stiftung fördert als ein-
zige Organisation ausschließlich Auslandsaufenthalte.

Die internationale Mobilität von Nachwuchswissen-
schaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern wird auf
europäischer Ebene durch die Marie Curie Intra-European
Fellowships und Marie Curie International Outgoing
Fellowships sowie die European Reintegration Grants
und International Reintegration Grants gefördert. Im
7. Forschungsrahmenprogramm werden Starting Indepen-
dent Research Grants und Advanced Investigator Grants
durch den Europäischen Forschungsrat vergeben. Das
europäische Mobilitätsportal ERA-CAREERS stellt um-
fangreiche Informationen zur Verfügung; die Zusammen-
arbeit der nationalen Mobilitätszentren wird mit dem
Mobilitätsnetzwerk ERA-MORE gefördert.332

Die Europäische Kommission schlägt die Ausweitung des
Erasmus Mundus Programms333 vor. Demnach soll der
Geltungsbereich der Förderung auf alle Stufen der Hoch-
schulbildung – Bachelor, Master, Promotion, Post doc –
ausgedehnt werden. Zu den Hauptzielen des Programms
zählen: die Förderung der strukturierten Zusammenarbeit

zwischen Hochschuleinrichtungen und Hochschulange-
hörigen in Europa und in Drittstaaten und der internatio-
nalen Mobilität von Studierenden und Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftlern, die Erhöhung von Mobilitätsströ-
men zwischen der Europäischen Union und Drittstaaten
sowie die Erleichterung des Zugangs zur europäischen
Hochschulbildung sein. Erreicht werden soll dies im Rah-
men von drei Aktionsprogrammen: 

(1) Gemeinsame Erasmus Mundus Programme ein-
schließlich Stipendienprogramm, 

(2) Erasmus Mundus Partnerschaften mit Hochschulein-
richtungen in Drittstaaten, 

(3) Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität der eu-
ropäischen Hochschulbildung.

Schließlich vergeben eine Reihe von Organisationen Reise-
stipendien unterschiedlicher Höhe und Dauer an deutsche
Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissen-
schaftler. Allein der DAAD förderte 2006 im Rahmen
seiner Programme des Projektbezogenen Personenaustau-
sches (PPP) 1 889 Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler.

Die internationale Mobilität deutscher Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler wird außerdem im Rahmen von
größeren Förderprogrammen unterstützt. Die Internatio-
nalen Graduiertenkollegs (IGK) der DFG sind ein Bei-
spiel: IGKs sind bi- oder trilaterale Promotionspro-
gramme, in deren Rahmen Doktoranden bis zu drei Jahre
gefördert werden. Fester Bestandteil der IGKs ist ein
sechsmonatiger Forschungsaufenthalt an der Partner-
hochschule im Ausland. Im Jahr 2007 gibt es 52 IGKs mit
19 Partnerländern. (DFG 2007b: 148)

Ein weiteres Programm zur Stärkung der internationalen
Zusammenarbeit sind die International Max Planck
Research Schools (IMPRS). Internationalisierung soll
vorrangig über die Integration ausländischer Nachwuchs-
wissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler ge-
fördert werden; die internationale Mobilität deutscher
Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissen-
schaftler ist eher sekundäres Ziel.334 Sie können aber die
Max-Planck-Institute im Ausland für ihre Forschungs-
arbeit nutzen. Zudem fördert die MPG selbständige
Nachwuchsgruppen auch an ausländischen Einrichtun-
gen. Mit den Otto-Hahn-Gruppen soll es besonders qua-
lifizierten jungen Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern ermöglicht werden, Erfahrungen im Ausland
zu sammeln. Mit dem Angebot, nach zwei Jahren Aus-
landsaufenthalt, eine Otto-Hahn-Gruppe an einem Max-
Planck-Institut zu übernehmen und im Rahmen einer

329 Prof.x² Scientific Fellowship Programm USA
330 Fraunhofer Sabbatical
331 Deutsche Wissenschaftler im Ausland 2005 nach Förderorganisationen

und nach Gefördertengruppen unter http://www.wissenschaft-weltoffen.
de/daten/6/5/1, Zugriff: 14.8.07

332 Ausführlich zu den europäischen Förderprogrammen siehe Kap. 7.2.
333 „Aktionsprogramm zur Verbesserung der Qualität der Hochschulbil-

dung und zur Förderung des interkulturellen Verständnisses durch die
Zusammenarbeit mit Drittstaaten“ (Kommission 2007)

334 „Ein besonderes Anliegen der Research Schools ist es, die internatio-
nale Zusammenarbeit zu fördern und eine signifikante Anzahl aus-
ländischer Bewerber für eine Promotion in Deutschland zu interes-
sieren, um diese so mit den hiesigen Forschungseinrichtungen
vertraut zu machen und ihr Interesse auch für eine spätere Tätigkeit
oder spätere Kooperation in bzw. mit inländischen Forschungsein-
richtungen zu wecken. Daher wird ein Anteil von in der Regel min-
destens 50 Prozent ausländischer Doktoranden angestrebt“ (Delius/
Hammerstein 2005: 171).
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W2-Position zu leiten, soll der Anreiz geschaffen werden,
die wissenschaftliche Laufbahn in Deutschland weiter zu
verfolgen.

Die Existenz von Einrichtungen wie IGK und IMPRS ist
auch ein Beleg dafür, dass physische Mobilität nur eine
Facette von Internationalität in der Wissenschaft ist.
(Teichler 2004: 49) Insbesondere die neuen Informations-
und Kommunikationstechnologien befördern internatio-
nalisation at home, deren Gestaltung im Rahmen von
Internationalisierungsstrategien neben die Förderung in-
ternationaler Mobilität tritt. (Teekens 2004: 60ff) Interna-
tionalisierung so verstanden kann zudem Grenzen physi-
scher Mobilität kompensieren: „Internationale Erfahrung
in Studium, Lehre und Forschung stößt an quantitative
Grenzen; gelingt nicht in stärkerem Maße ‚Internationa-
lisierung daheim’, so führen Internationalisierungsbestre-
bungen der Hochschulen zu sehr zu einer Polarität von
Gewinnern und Verlierern.“ (Kehm/Teichler 2006: 343)
Internationale Promotionsprogramme an deutschen Hoch-
schulen bieten „durch Nutzung internationaler Koopera-
tionsbeziehungen, durch fremdsprachige Komponenten,
Integration von Forschungsphasen im Ausland, über-
durchschnittlichen Einsatz ausländischer Gastdozenten
[auch den] deutschen Teilnehmern eine starke internatio-
nale Dimension.“ (Pätzold 2004: 48)

Internationale Mobilität und internationalisation at home
werden dabei explizit als komplementäre Strategien ver-
standen. Im ERASMUS-Programm wird dies unter dem
Gesichtspunkt der Reziprozität verfolgt: Entsendende In-
stitutionen müssen zugleich aufnehmende Institutionen
sein. (Teekens 2004: 58) In ähnlicher Weise fasst die
DFG internationale Kooperationen als gleichberechtigten
Austausch auf, von dem alle Partner profitieren sollen.
(Schmeken 2004: 20)

5.1.3.2 Quantitative Entwicklungen

Über den Umfang der internationalen Mobilität deutscher
Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissen-
schaftler liegen keine genauen Daten vor. Die einzigen
Datensätze, die für bestimmte Bereiche Schätzungen zu-
lassen, sind die jährlich vom DAAD veröffentlichten An-
gaben der Förderorganisationen zu den Geförderten-
zahlen.335 Es fehlen Informationen zur Grundgesamtheit
des Wissenschaftleraustauschs’. Es können deshalb nur
Strukturen und Tendenzen aufgezeigt werden, die mit
großer Vorsicht interpretiert werden müssen.“336

Nach den Angaben der Förderorganisationen sind die
Graduierten die zahlenmäßig größte Gruppe unter den ge-

förderten Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nach-
wuchswissenschaftlern. 

Die Förderung der internationalen Mobilität des wissen-
schaftlichen Nachwuchses konzentriert sich auf DFG und
DAAD: Vom DAAD werden mit Abstand die meisten
Graduierten gefördert und von der DFG die meisten Post-
doktoranden.

Bei der Dauer des Auslandsaufenthaltes zeigen sich Un-
terschiede: Während der Kurzaufenthalt von bis zu drei
Monaten im Ausland für 39 Prozent der Graduierten eine
attraktive Option ist, ziehen Postdoktoranden eine längere
Aufenthaltsdauer vor: knapp die Hälfte verbringt zwi-
schen sieben und zwölf Monate im Ausland, 17,5 Prozent
sogar 19 bis 24 Monate. Für spätere Karrierestufen ist
somit tendenziell ein längerer Auslandsaufenthalt attrak-
tiver.

Das mit Abstand beliebteste Zielland international mo-
biler deutscher Nachwuchswissenschaftlerinnen und
Nachwuchswissenschaftler ist die USA. Das betrifft ins-
besondere Postdoktoranden: knapp die Hälfte der
Geförderten zog es an US-amerikanische Einrichtun-
gen.337

5.1.3.3  Motiv- und Problemlagen
Nur wenige Untersuchungen setzen sich mit der interna-
tionalen Mobilität deutscher Nachwuchswissenschaft-
lerinnen und Nachwuchswissenschaftler auseinander.
Ebenso wenig gibt es Untersuchungen zur tatsächlichen
Nachfrage nach internationaler Mobilität unter den Nach-
wuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaft-
lern. 

Zur internationalen Mobilität von Postdoktoranden liegen
einige nicht repräsentative Untersuchungen vor. Die ein-
zigen verfügbaren repräsentativen Ergebnisse stammen
aus einer sekundäranalytischen Auswertung der Kasseler
Promoviertenstudie338, deren Daten aus den 1990er Jah-
ren stammen. Hiernach weisen Geschlecht und soziale
Herkunft keinen statistisch signifikanten Einfluss auf die
Mobilitätsneigung auf. Ein oder mehrere Auslandssemes-
ter während des Studiums, der Aufbau von Kontakten zu
ausländischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern während der Promotionsphase und eine gute Promo-
tionsnote erhöhen hingegen die Wahrscheinlichkeit eines
Auslandsaufenthaltes. (Enders/Bornmann 2002: 66)

Die Untersuchung bestätigt, dass internationale Mobilität
eine besondere Anforderung der akademischen Karriere
ist: Promovierte sind international mobiler als Nicht-Pro-
movierte (Enders/Bornmann 2002: 63; vgl. Jahr u. a.
2003) und der Auslandsaufenthalt ist fester Bestandteil
der akademischen Karrierentwicklung339 – bei den inter-
national mobilen Promovierten lässt sich eine höhere

335 Alle Datensätze sind im Internet unter http://www.wissenschaft-
weltoffen.de zugänglich. Teilnehmende Förderorganisationen sind:
AvH, Boehringer Ingelheim Fonds, DFG, DAAD, Evangelisches Stu-
dienwerk Villigst, Fritz Thyssen Stiftung, Fulbright-Kommission,
Gottlieb Daimler und Karl Benz Stiftung, Heinrich Böll Stiftung,
Helmholtz-Gemeinschaft, Konrad Adenauer Stiftung, Robert Bosch
Stiftung, Stiftung der deutschen Wirtschaft, Stipendien-Fonds der
chemischen Industrie, Studienstiftung des deutschen Volkes, Zeit-
Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius.

336 http://www.wissenschaft-weltoffen.de/methode/thema6 

337 http://www.wissenschaft-weltoffen.de/daten/6/6/3
338 Ausgewertet wurden die Ergebnisse einer schriftlichen Befragung

von 2 200 Promovierten aus sechs Fächern und drei Abschlusskohor-
ten. (Enders/Bornmann 2002: 60)

339 „Auslandstätigkeiten [wirken] als ‚Katalysatoren’ in der beruflichen
Karriere’.“ (Enders/Bornmann 2002: 70)
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Habilitationsneigung feststellen: „Längst nicht jeder, der
im Ausland war, wird Hochschullehrer, aber die interna-
tional mobilen Promovierten erreichen deutlich häufiger
Hochschullehrerpositionen als ihre immobilen Fachkolle-
gen.“ (Enders/Bornmann 2002: 69)340 Der Großteil der
befragten international mobilen Promovierten kehrt zu-
dem nach Deutschland zurück.

Die Dauer des Auslandsaufenthalts variiert zwischen den
Gefördertengruppen: Die befragten Postdoktoranden und
Forschungsstipendiaten verbrachten rund 16 Monate im
Ausland, die Habilitanden nur rund 10 Monate. Unter
den Zielländern der befragten DFG-Stipendiaten stehen
die USA mit 66 Prozent mit Abstand an erster Stelle,
gefolgt von Großbritannien (6,5 Prozent), Kanada (4,8 Pro-
zent) und Frankreich (4,6 Prozent). (Enders/Mugubushaka
2005: 41)341

Die Studie gibt Aufschluss über die Motive der befragten
ehemaligen DFG-Stipendiatinnen und Stipendiaten: Zum
einen soll der Auslandsaufenthalt Defizite in den Arbeits-
bedingungen an deutschen Forschungseinrichtungen kom-
pensieren, zum anderen dient er der Weiterentwicklung
der akademischen Karriere, was auch den Aufbau von
Netzwerken mit einschließt. Dieses Nebeneinander von
Defiziten und Chancen zeigt sich auch bei der Bewertung
des Nutzens des Auslandsaufenthaltes durch die ehemali-
gen DFG-Stipendiatinnen und -stipendiaten: Für die
Mehrheit war der Auslandsaufenthalt eine persönliche
Bereicherung, hilfreich für die Forschungsarbeit, und er-
möglichte neue Kontakte.342 Zugleich nahmen 57 Prozent
der Befragten Forschungsmöglichkeiten wahr, die sie so
in Deutschland nicht geboten bekommen hätten, und
24 Prozent sahen negative Konsequenzen für die eigene
Karriere, die vorrangig in der erschwerten Rückkehr nach
einem längeren Auslandsaufenthalt liegen. (Enders/
Mugubushaka 2004: 42f)340 Der positive Einfluss internationaler Mobilität auf akademische Kar-

rierechancen lässt sich auch für andere Wissenschaftssysteme zeigen,
so z. B. das britische: „Mobility is associated with high quality: not
all migrants are high quality – a significant proportion who migrate
do not subsequently pursue an academic career – but a high proporti-
on of those who become senior academics have migrated at some
point, usually early in their careers.“ (Bekhradnia/Sastry 2005: [31])

341 Diese Verteilung ist in der Tendenz weitgehend stabil: 2006 ver-
brachten 50,4 Prozent aller DFG-Forschungs- und Heisenbergstipen-
diatinnen und -stipendiaten ihren Forschungsaufenthalt in den USA,
12,7 Prozent in Großbritannien, 5,5 bzw. fünf Prozent in Kanada
bzw. Frankreich. (DFG 2007b: 141)

342 Dass der Nutzen des Auslandsaufenthalts vorrangig im Aufbau von
Netzwerken liegt, wird von einer Studie zur internationalen Mobilität
schwedischer Postdoktoranden bestätigt: „Many of the contacts made
have prevailed. The diffusion of contacts across universities is by no
means limited to the host university of their postdoc. Although the
former postdocs have rather intensive contacts with people they met
during their postdoc, they also communicate with and are part of a
larger international network of scientists from many universities.“
(Melin 2004: 101)
A b b i l d u n g  50

Motive für einen Auslandsaufenthalt von DFG-Stipendiaten

Quelle: Enders/Mugubushaka 2005: 42

ü ä-
tere Tä Ausland

Arbeitsmittel/Ausstattung, die in
BRD nicht vorhanden ist

Austausch mit Kooperationspart-
ner im Ausland

Internationale Mobilität ist Fach-
gepflogenheit

Verbesserung der Chancen auf
dem deutschen Arbeitsmarkt

Renommee der ausländischen
Institution im Fachgebiet

Kontakte zu Wissenschaftler/in-
nen im Ausland

0 20 40 60 80 100

Zustimmung in Prozent

31,2

39,7

58,8

67,2

72,9

80,7

81,7



Drucksache 16/8491 – 170 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode
Die internationale Mobilität deutscher Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler wird in der Studie des Fraunho-
fer-Instituts für System- und Innovationsforschung (ISI),
des Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW)
und der Technopolis Ltd. als Teilbereich der „Interna-
tionalisierung der deutschen Forschungs- und Wissen-
schaftslandschaft“ untersucht, wobei der Fokus der
Studie auf den großen außeruniversitären Forschungsein-
richtungen (MPG, FhG, Helmholtz-Gemeinschaft, WGL)
liegt.

Die Daten bestätigen, dass Auslandsaufenthalte von Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftlern nicht signifikant
von Alter und Geschlecht abhängen – im Gegensatz zu
Auslandsaufenthalten während des Studiums und der
Promotion, die die Wahrscheinlichkeit späterer Auslands-
aufenthalte erhöhen. (Edler 2007: 61) Bezogen auf die
Institutionen zeigen Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler an anwendungsorientierten außeruniversitären
Instituten eine geringere Mobilitätsneigung als ihre Kol-
leginnen und Kollegen an den Universitäten. Naturwis-
senschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler sind
diejenige Fachgruppe mit der höchsten Mobilitäts-
neigung.343

Von den befragten deutschen Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern (n=2.680) verfügen 63 Prozent über
Auslandserfahrung. Nordamerika ist dabei die beliebteste
Zielregion. Im Unterschied zu den übrigen Weltregionen
ergibt sich hier ein negativer Mobilitätssaldo: „Während
mehr als die Hälfte der befragten deutschen Wissen-
schaftler schon einmal einen Forschungsaufenthalt in
Nordamerika unternommen hat oder sich gerade in Nord-
amerika befindet, kommen lediglich 12 Prozent der aus-
ländischen Wissenschaftler in Deutschland aus dieser
Region.“ (ebd.: 57)344 

Die Untersuchung der Motivlagen ergibt, dass für die
deutschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ohne
Auslandserfahrung (n=853) berufliche Rahmenbedingun-
gen, private Gründe, exzellente Bedingungen im deutschen
Forschungsfeld und fehlende Finanzierung die wichtigs-
ten mobilitätshemmenden Faktoren sind. (ebd.: 171f)
Von den deutschen Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern im Ausland plant zudem nur rund ein Viertel
die Rückkehr nach Deutschland. Dabei messen die
übrigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einer
attraktiven Stelle in der Wissenschaft die höchste Be-
deutung als Rückkehrmotiv zu: „Dies deutet, im Verbund

mit dem Hemmnis der geringen Planbarkeit der in-
dividuellen Karriere, auf schwerwiegende Probleme der
Karriereentwicklung für Forscher in Deutschland hin.
Interviews haben bestätigt, dass das Fehlen eines Tenure
track Systems ein Mangel im internationalen Wettbe-
werb um Wissenschaftler darstellt. … Als Fazit lässt
sich festhalten, dass in Deutschland zu wenig Stellen
existieren, die darüber hinaus auch Defizite im Hinblick
auf eine leistungsgerechte Bezahlung, eine höhere Plan-
barkeit der Karriereentwicklung und das wissenschaft-
liche Arbeitsumfeld im weitesten Sinne besitzen.“
(ebd.: 173f)

5.1.4 Internationale Mobilität zwischen 
Brain Drain, Brain Gain und 
Brain Circulation

Die Koppelung von Mobilität mit unsicheren Karriere-
perspektiven kann zu einem dauerhaften Verbleib im
Ausland führen (Brain Drain).345 International mobilen
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern bieten sich
verstärkt Karriereperspektiven außerhalb ihrer Herkunfts-
länder, vor allem in den USA und im Kontext des Euro-
päischen Forschungsraumes. Mehrere Förderprogramme346

sollen demgegenüber die Rückkehr international mobiler
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erleichtern
und die internationale Attraktivität der deutschen Hoch-
schulen (Brain Gain) erhöhen.

Neuere Forschungen zur Migration von Hochqualifizier-
ten zeigen, dass kein einfaches Nullsummenspiel zwi-
schen Brain Drain und Brain Gain existiert. (Guellec/
Cervantes 2002: 86)347 Migrantinnen und Migranten leisten
komplexe Beiträge zur Wirtschaft nicht nur ihres Ziel-,
sondern auch ihres Herkunftslandes. In einer Unter-
suchung von Unternehmern in Silicon Valley fand
Saxenian (1999) heraus, dass überdurchschnittlich viele
Migranten Unternehmen gründeten und dass Immigran-
tennetzwerke zugleich verstärkte Auslandsinvestitionen
fördern und in vielfältigen Beziehungen ihren Herkunfts-
ländern verbunden bleiben. Dort wiederum können die
Migranten mit ihrem Know-how und ihren Netzwerken

343 Auffällig ist zudem die geringe Mobilitätsneigung von Ingenieurwis-
senschaftlerinnen und -wissenschaftlern; ein Grund dafür „könnte in
der hohen Kompetenz deutscher Forschungseinrichtungen in diesem
Gebiet liegen sowie an der Tatsache, dass Ingenieurwissenschaftler
häufiger anwendungsorientiert arbeiten und dies auch häufig in Auf-
tragsforschung bzw. Kooperationen mit Unternehmen. Individuelle
Mobilität ist für internationale Aktivität demnach nicht von so hoher
Bedeutung.“ (Edler 2007: 62)

344 Rund 54 Prozent der befragten deutschen Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler mit Auslandserfahrung verbrachten einen Forschungs-
aufenthalt in den USA.

345 Der Ursprung des Begriffs ist unklar. Jahr/Schomburg/Teichler (2003)
weisen darauf hin, dass mit Brain Drain zunächst die Migration
Hochqualifizierter aus Entwicklungsländern gemeint war. Bekhradnia/
Sastry (2005) hingegen verorten den Begriff in der britischen Diskus-
sion Ende der 1950er Jahre, in der Brain Drain die Auswanderung
von Mitgliedern der Royal Society bezeichnete.

346 So soll etwa das Emmy-Noether-Programm der DFG auch im Aus-
land tätige deutsche Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchs-
wissenschaftler erreichen und zur Rückkehr motivieren. Nordrhein-
Westfalen fordert die Rückkehr des „wissenschaftlichen Spitzen-
nachwuchses“ aus dem Ausland mit einem speziellen Programm
(http://www.innovation.nrw.de/ForschungTechnologie/Rueckkehrer
Programm/index.html)

347 „Ältere Studien zum Brain Drain sind meist deskriptiv, eine Interpre-
tation der Ergebnisse oder gar Ansätze zur Theoriebildung geschehen
selten, und wenn, dann in Form mechanistischer Vorstellungen von
Ausgleichsprozessen aufgrund von Druckmomenten im Herkunfts-
land und/oder Anziehungskräften im Zielland, die aber z. B. nicht er-
klären können, warum nicht alle Hochqualifizierten emigrieren.“
(Jahr u. a. 2003: 16)
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ebenfalls positive ökonomische Effekte erzielen.348 Aus
diesen Gründen erscheint es sinnvoller, die Migration
Hochqualifizierter als Brain Circulation (Saxenian 2002)
aufzufassen, so dass „the challenge for policy makers is
to facilitate the circulation of highly skilled workers
across frontiers while generating benefits for both
sending and receiving countries.” (Guellec/Cervantes
2002: 94)

Die DFG (2007b: 103f) konzipiert ihre Förderpolitik mitt-
lerweile unter den Vorzeichen von Brain Circulation:
einerseits die internationale Mobilität deutscher Nach-
wuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaft-
ler fördern, andererseits international attraktive For-
schungsbedingungen in Deutschland bieten, um sowohl
ausländische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
als auch deutsche ‚Rückkehrer’ zu gewinnen. Beide Ziele
sind in der akademischen Realität miteinander verbun-
den, werden aber in der hochschulpolitischen Diskussion
häufig voneinander getrennt: Während internationale Mo-
bilität eindeutig erwünscht ist, wird zugleich befürchtet,
dass temporäre Mobilität in dauerhafte Migration um-
schlägt und auf diese Weise den Wissenschaftsstandort
Deutschland schwächt.

Mehrere Untersuchungen weisen darauf hin, dass keines-
falls die Rede von einem pauschalen Brain Drain deut-
scher Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sein
kann. (Backhaus u. a. 2002; Janson u. a. 2006b) Jegliche
quantitative Abschätzung von Wanderungsbewegungen
wird zudem durch die Datenlage erschwert. Neben man-
gelnder Vergleichbarkeit nationaler Statistiken setzt vor
allem die Dynamik internationaler Mobilität der Quantifi-
zierung Grenzen.

Sowohl für temporäre als auch für dauerhafte Migration
werden in der Forschungsdiskussion so genannte Pull-
und Push-Faktoren genannt. Erstere stehen für die inter-
nationale Attraktivität eines Wissenschaftssystems, etwa
exzellente Forschungsbedingungen und hohes Renom-
mee. Letztere bezeichnen Problemlagen, die die Motiva-
tion zur Auswanderung erhöhen, wie etwa fehlende oder
unsichere Karriereperspektiven und starke Regulierung:
„Insbesondere deutsche Wissenschaftler im Ausland se-
hen in limitierten, in den Abgrenzungen, Zugangsvoraus-
setzungen und Regulierungen starren akademischen Teil-
arbeitsmärkten des öffentlichen Wissenschafts- und
Forschungsbereiches in Deutschland ein Moment, das
eine Abwanderung ins Ausland begünstigt und einem
‚Re-Gain’ deutscher Wissenschaftler hinderlich entge-
gensteht.“ (ebd.: 65)

Neben bürokratischen Zwängen werden unsichere Kar-
riereperspektiven, erzwungene Mobilität und fehlende
Vereinbarkeit von Familie und Beruf als Faktoren ge-
sehen, die die internationale Attraktivität des deutschen
Wissenschaftssystems beeinträchtigen. Aus der Perspek-
tive der betroffenen Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler bietet vor allem das amerikanische Wissen-
schaftssystem „dem akademischen Mittelbau überlegene
Karrieremöglichkeiten ... Hier besteht die besondere An-
ziehungskraft für uns: größere Freiheit in der Forschung,
flachere Hierarchien, flexiblere Planungsstrukturen und
nicht zuletzt eine planbare Zukunft. Neben der erwünsch-
ten Flexibilität, Eigeninitiative und Risikobereitschaft in
der Forschung gibt es für uns keinen größeren Luxus, als
dass wir nicht alle zwei Jahre um unsere Existenz, den
Wohnort und das Einkommen bangen müssen – und das
am besten noch zu zweit. Auch für die Vereinbarkeit von
Beruf und Familie gilt in Deutschland nach wie vor, dass
oft einer auf der Strecke bleibt, um dem anderen eine aka-
demische Karriere zu ermöglichen. In Nordamerika be-
stehen teilweise wesentlich bessere Rahmenbedingungen
für eine Doppelkarriere, eine größere Akzeptanz für
Familien und ein gleicheres Rollenverständnis.“
(Schulze-Cleven/Davidsen 2007: 404)349

Neben diesen Rahmenbedingungen erschweren auch
soziale Prozesse innerhalb der scientific community inter-
nationale Mobilität bzw. die Rückkehr international
mobiler Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nach-
wuchswissenschaftler. So weist eine schwedische Studie
zu den Erfahrungen international mobiler Postdoktoran-
den darauf hin, dass der (temporäre) Auslandsaufenthalt
nicht an sich karrierefördernd ist (Melin 2005: 235). Die
befragten schwedischen Postdoktoranden nennen Ge-
haltseinbußen und notwendige Einarbeitungszeit, die zu
Lasten der individuellen Karriereentwicklung geht, als
negative Effekte internationaler Mobilität. Hinzu kommt,
dass während des Auslandsaufenthaltes Netzwerke im
Herkunftsland nicht mit der gleichen Intensität gepflegt
werden können (Cradden 2007: 17).
Die Rückkehrproblematik lässt die Aussage, dass interna-
tionale Mobilität die akademischen Karrierechancen er-
höht, in einem anderen Licht erscheinen: Offensichtlich
handelt es sich um ein von betroffenen Nachwuchswis-
senschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler als pre-
kär wahr genommenes Verhältnis. Wer erfolgreich die
Rückkehr in das Herkunftsland schafft (oder eine dauer-
hafte Beschäftigung im Gastland erreicht), für den bestä-
tigt sich der Nutzen internationaler Mobilität. Für andere
hingegen kann der Auslandsaufenthalt zum Hindernis für
die akademische Karriere im Herkunftsland werden,
wenn sie nicht über Netzwerke verfügen, die sichere Kar-
rierewege eröffnen.
Die Risiken internationaler Mobilität sind somit ungleich
verteilt. Zwar sind Nachwuchswissenschaftlerinnen und
Nachwuchswissenschaftler, Doktoranden und Postdok-
toranden genauso mobil wie Professorinnen und Profes-

348 „Today, however, a growing number of skilled immigrants return to
their home countries after studying and working abroad and even
those who stay often become part of transnational communities that
link the United States to the economic distant regions. The new
immigrant entrepreneurs thus foster economic development directly, by
creating new jobs and wealth, as well as indirectly, by coordinating
the information flows and providing the linguistic and cultural know-
how that promote trade and investment flows with their home
countries.“ (Saxenian 1999: 74f)

349 Das ist die Perspektive der German Scholars Organization (GSO), ei-
nes Zusammenschlusses von in den USA tätigen deutschen Nach-
wuchswissenschaftler/-innen. Ausführlich zu den Positionen der Be-
troffenengruppen vgl. Anlage 2.
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soren, aber ihre Karriereaussichten sind ungleich unsiche-
rer. Insofern ist für Nachwuchswissenschaftlerinnen und
Nachwuchswissenschaftler die Option dauerhafter Migra-
tion in ein Wissenschaftssystem, das ihnen bessere Ar-
beitsbedingungen bietet, wesentlich attraktiver als für
jene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die be-
reits über eine sichere Beschäftigung in ihrem Herkunfts-
land verfügen. Weil im deutschen Wissenschaftssystem
diese Sicherheit erst mit der Berufung auf eine Professur
gegeben ist, ist unter Karrieregesichtspunkten potentiell
für den gesamten wissenschaftlichen Nachwuchs ein
Auslandsaufenthalt sinnvoll. (Allmendinger/Eickmeier
2003) 

Brain Circulation hingegen scheint vorrangig ein Konzept
für jene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu
sein, deren akademische Karriere bereits gesichert ist.
Forschungsaufenthalte und Konferenzteilnahmen im
Ausland sind für sie selbstverständlich, doch kehren sie
regelmäßig wieder an ihre Heimatinstitution zurück, die
so von den internationalen Kontakten der mobilen Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler profitieren kann.
Auch für diese Karrierestufe bieten Wissenschaftssys-
teme unterschiedlich attraktive Bedingungen. Einer Stu-
die über die Zu- und Abwanderung von Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftlern in Großbritannien zufolge
sei das britische Wissenschaftssystem durch seine exzel-
lenten Forschungsbedingungen und sein Renommee ge-
rade für spätere Karrierestufen besonders attraktiv. Im in-
ternationalen Vergleich geringere internationale Mobilität
kann somit auch ein Zeichen für die Attraktivität des Hei-
matsystems sein.350

Aufgrund des drohenden Fachkräftemangels konzentriert
sich die politische Aufmerksamkeit in Deutschland da-
rauf, die Mobilität ausländischer Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler nach Deutschland – incoming mobi-
lity – zu erhöhen, wie etwa aktuelle Bemühungen der
Bundesregierung im Rahmen der ‚Nationalen Qualifizie-
rungsoffensive’ zeigen. 

5.1 Nachwuchsförderung auf EU-Ebene351

5.2.1 Wissenschaftspolitischer Kontext

Im Rahmen der Entwicklung einer europäischen Wis-
sensgesellschaft wird der Transfer von Wissen und tech-
nologischer Expertise über nationale Grenzen hinweg
zunehmend zu einer „conditio sine qua non“. Auf indivi-
dueller Ebene werden Mobilität und Flexibilität immer
mehr zu einer Grundvoraussetzung für den Aufbau einer
erfolgreichen Karriere in Wissenschaft und Forschung. 

In den vergangenen Jahren hat die Europäische Kommis-
sion verstärkt Maßnahmen ergriffen, wissenschaftliche
Karrieren in Europa attraktiver zu machen. In den folgen-
den Bereichen wurden Initiativen gestartet:

– Untersuchung der Karrierebedingungen von Nach-
wuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissen-
schaftlern in Europa und Erstellung einer Strategie,
um bestehende Probleme, die der Attraktivität einer
wissenschaftlichen Karriere in Europa behindern, zu
beseitigen. 

– Aufwertung des Berufs „Wissenschaftler/Forscher“
und Schaffung einer klaren Identität als Grundvoraus-
setzung für verbesserte Karrierebedingungen, insbe-
sondere für Nachwuchswissenschaftlerinnen und
Nachwuchswissenschaftler. Erstellen von Empfehlun-
gen für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, de-
ren Institutionen sowie Forschungsförderungsorgani-
sationen, bezüglich ihrer jeweiligen Rechte und
Pflichten, um zu einem produktiven Arbeitsklima bei-
zutragen.

– Schaffung einer europaweiten Struktur, um die Eta-
blierung eines Europäischen Arbeitsmarktes für Wis-
senschaft und Forschung zu erleichtern.

– Einrichtung eines europaweiten Netzwerkes von Or-
ganisationen zur Unterstützung von mobilen Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern und zum Abbau
von Mobilitätshindernissen.

– Schaffung eines Netzwerkes für europäische Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler, die außerhalb
Europas tätig sind, mit dem Ziel, ihre Einbindung in
europäische Wissenschaftsstrukturen zu erleichtern
und zu festigen.

– Verbesserung der administrativen Rahmenbedingun-
gen für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus
Drittstaaten, die zu Forschungszwecken nach Europa
kommen wollen.

Im Juli 2003 verabschiedete die Kommission die Mittei-
lung „Forscher im Europäischen Forschungsraum – ein
Beruf, vielfältige Karrieremöglichkeiten“352 (Kommis-
sion 2003c), in der die Situation von Nachwuchswissen-
schaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern in Europa
analysiert, grundlegende Probleme aufgezeigt und Lö-
sungsansätze skizziert wurden. Um sicherzustellen, dass
die Erfahrungen der Betroffenen und die Standpunkte
verschiedenster Interessengruppen (Nachwuchswissen-
schaftler, Forschungsförderungsorganisationen, Sozialpart-
ner etc.) in der Mitteilung in angemessener Form Beach-
tung fanden, organisierte die Kommission Arbeitstreffen
und Brainstorming Sessions. In diesen Prozess waren
auch Organisationen wie Eurodoc353, EuroScience und
Marie Curie Fellows Association eingebunden. 

350 „UK international mobility – at around 45 per cent of the highly
cited – exceeds that of the USA and is considerably higher than that
of Italy or France but is less than Germany, other Anglophone countries,
and the Netherlands and Switzerland (which has a particularly mobile
population). However, since the UK research base is of high
international quality then there could be more opportunities to join
excellent groups at home than overseas, excepting the USA.
(Bekhradnia/Sastry 2005: [20])“

351 Die Ausführungen stützen sich mehrheitlich auf englischsprachige
Quellen. 

352 KOM(2003) 436 endgültig. Unter: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/
site/de/com/2003/com2003_0436de01.pdf 

353 http://www.eurodoc.net.
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Die Kommission unterstrich die Notwendigkeit von Maß-
nahmen mit folgenden Schwerpunkten:

– Verbesserung der Datenerhebung und -analyse, um
tiefer gehende Schlussfolgerungen zu erlauben;

– Schaffung besser strukturierter Dialogmechanismen
zwischen den verschiedenen Interessengruppen;

– Durchführung spezieller Initiativen und Maßnahmen
in bestimmten Bereichen, um das Ziel von Barcelona
zu erreichen, d. h. europaweit durchschnittlich drei
Prozent des BIP in Forschung und Entwicklung zu in-
vestieren. 

Hierzu schlug die Kommission unter anderem folgende
konkrete Schritte vor: 

– Weiterführung der Maßnahmen, die in der Mitteilung
„Eine Mobilitätsstrategie für den Europäischen For-
schungsraum“ (Europäische Kommission 2001a,
European Commission 2003c) vorgesehen waren so-
wie die Umsetzung des Aktionsplans „Wissenschaft
und Gesellschaft“ (Europäische Kommission 2001b)
und des Aktionsplans „Frauen und Wissenschaft“
(Europäische Kommission 1999);

– Einsetzen einer hochrangigen Sachverständigen-
gruppe zur Ermittlung weiterer Beispiele für vorbildli-
che Praktiken in Bezug auf verschiedene Beschäfti-
gungsmöglichkeiten (sektorübergreifende Mobilität,
Tenure-track-Modelle etc.) und zur anschließenden
umfassenden Weitergabe an die Forschergemeinde;

– Ausarbeitung einer „Europäischen Forschercharta“,
d. h. eines freiwilligen Rahmens für das Management
von Laufbahnen im FuE-Bereich auf der Grundlage
freiwilliger Regelungen, sowie eines „Verhaltens-
kodex für die Einstellung von Forschern“;

– Ausarbeitung einer vergleichenden Gehaltsstudie, um
Transparenz von Gehältern, Leistungen der Sozialver-
sicherungen und Steuern zwischen Ländern, Fachbe-
reichen, Sektoren und zwischen männlichen und weib-
lichen Forschern zu schaffen.

Den Mitgliedstaaten und den Akteuren der Forscher-
gemeinde wurde empfohlen,

– im Rahmen der Einbindung von Doktorandenpro-
grammen in den Bologna-Prozess die wachsende
Nachfrage am Arbeitsmarkt und die notwendige Wei-
terentwicklung der Inhalte der Ausbildung von For-
scherinnen und Forschern zu berücksichtigen;

– sicherzustellen, dass den Doktoranden prinzipiell adä-
quate Finanzierungsmöglichkeiten offen stehen (als
Zuschuss, als Kredit oder Gehalt), die ein Minimum
an Sozialversicherungsleistungen inklusive Eltern-
urlaub vorsehen;

– eine erhebliche Erhöhung der Investitionen in die
Hochschulbildung und in die FuE in der Europäischen
Union im Rahmen des Bologna-Prozesses zu fördern;

– die unterschiedlichen Auswirkungen der getroffenen
Maßnahmen zu beachten und sicherzustellen, dass
weibliche und männliche Forscher gleichermaßen da-
von profitieren können.

In den letzten Jahren hat es von Seiten der EU vielfältige
Maßnahmen zur Steigerung der Mobilität von Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern gegeben, um den
Wissenstransfer zu erleichtern und einen europäischen
Forschungsraum zu schaffen. Durch spezielle Programme
(insbesondere die Marie Curie Maßnahmen innerhalb des
Forschungsrahmenprogramms) wurde nicht nur die geo-
graphische Mobilität sondern auch (in geringerem Maße)
der intersektorielle bzw. interdisziplinäre Austausch
finanziell gefördert. Gleichzeitig wurden Maßnahmen
zum Abbau von mobilitätsbedingten Nachteilen ergriffen,
die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler (speziell
jüngere, die noch nicht fest an einer Institution etabliert
sind) teilweise erfahren. Hierzu zählen insbesondere die
Schaffung europaweiter Strukturen zur Unterstützung
von Mobilität, wie zum Beispiel das europäische Portal
für mobile Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
(ERA-CAREERS) und das europäische Netzwerk von
Mobilitätszentren (ERA-MORE), aber auch das Projekt
zur Vernetzung europäischer Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler in der Diaspora (ERA-LINK). 

Andere Initiativen zielen darauf ab, Europa als Wissen-
schaftsstandort attraktiver zu machen, etwa durch die
Schaffung transparenterer Rahmenbedingungen für die
Ausbildung und die wissenschaftliche Tätigkeit, oder
durch vereinfachte administrative Bedingungen für Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Drittstaaten,
die ihre Arbeiten zeitweise oder auch längerfristig in
Europa durchführen wollen. Diese Ziele wurden durch
die Verabschiedung einer „Europäischen Forschercharta
und eines „Verhaltenskodex für die Einstellung von For-
schern“354 einerseits sowie durch die Visa-Richtlinie für
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Dritt-
staaten355 andererseits anvisiert. Durch die Schaffung von
Fördermechanismen für herausragende Forscherinnen
und Forscher jeglicher Herkunft (z. B. im Rahmen des
Europäischen Forschungsrates) wurden die Karriereper-
spektiven für Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nach-
wuchswissenschaftler weiter verbessert und gleichzeitig
die wissenschaftliche Basis für exzellente Forschung in
Europa verstärkt.

Im Folgenden werden die wichtigsten Europäischen For-
schungsförderprogramme für Nachwuchswissenschaftle-
rinnen und Nachwuchswissenschaftler dargestellt. 

354 http://europa.eu/eracareers/europeancharter.
355 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/

1253.
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5.2.2 Nachwuchsförderung im EU-
Forschungsrahmenprogramm356

5.2.2.1 Marie Curie Maßnahmen357

Programmentwicklung

Seit dem 1. Forschungsrahmenprogramm (1984 bis 1987)
gibt es spezielle EU-Programme zur Förderung der Aus-
bildung und Mobilität von Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern. Die Anzahl der Stipendien358 war an-
fangs sehr begrenzt; sie waren in unterschiedlichen the-
matischen Programmen angesiedelt und unterlagen weder
einer einheitlichen Bezeichnung noch einheitlichen Kon-
ditionen. Seit Oktober 1996 tragen alle EU-Mobilitätssti-
pendien innerhalb des Forschungsrahmenprogramms
(ohne EURATOM und Gemeinsame Forschungsstelle)
den Namen Marie Curie Fellowship, mit Ausnahme der
Stipendien, die innerhalb der Forschungsausbildungsnetz-
werke (Research Training Networks – RTN) vergeben
wurden – diese wurden erst mit dem 6. Forschungsrah-
menprogramm (2002 bis 2006) voll in das Marie Curie
Programm integriert. 

Bis zum 4. Forschungsrahmenprogramm lag der Fokus auf
intra-europäischer Mobilität von jungen Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftlern (Altersgrenze 35 Jahre),
wobei es einerseits eine „bottom-up“ Komponente gab
(freie Themenwahl an frei gewählter Institution), anderer-
seits aber auch besondere thematische Zielsetzungen
innerhalb der thematischen Prioritäten berücksichtigt
wurden (so gab es zum Beispiel besondere Stipendienpro-
gramme im Bereich „Landwirtschaft und Fischerei“,
„Biomedizin und Gesundheit“ etc.). Für erfahrene Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler gab es eine be-
grenzte Möglichkeit, zum Zweck des Wissensaustausches
ebenfalls von intra-europäischen Stipendien zu profitie-
ren. Internationale Mobilität (außerhalb Europas) wurde
durch spezielle Japan-Stipendien, durch ein spezielles
Südamerikaprogramm sowie durch besondere Stipendien
für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Ent-
wicklungs- und Schwellenländern ermöglicht. Es gab je-
doch kein übergreifendes Konzept, wie die verschiedenen
Programme in einen kohärenten Rahmen mit einer klaren
politischen Zielsetzung gebracht werden konnten. Dies
änderte sich – nach einigen vorbereitenden Schritten im
RP5 – erst mit dem 6. Forschungsrahmenprogramm, als
der Bereich „Humanressourcen und Mobilität“ als wich-
tiger Bestandteil der Lissabon-Strategie anerkannt wurde. 

Bereits beim Übergang von 4. zum 5. Forschungsrahmen-
programm wurden die Individualstipendien für Dokto-
randen durch flexiblere Kurz- und Langzeitstipendien
(von 3 bis 36 Monaten Laufzeit) an speziellen Marie
Curie Trainingsites (Institutionen, die einen erfolgreichen
Antrag auf Finanzierung bei der Kommission gestellt hat-
ten) ersetzt. Dies führte dazu, dass mehr Doktoranden ein
solches Stipendiums erhalten konnten als bei der Indivi-
dualförderung und außerdem kürzere Auslandsaufent-
halte in eine Promotion integriert werden konnten. Dane-
ben sollte durch spezielle „Industriestipendien“ die
Beteiligungsrate des privaten Sektors (insbesondere von
KMUs) erhöht werden. 

Tiefgreifende Veränderungen brachte jedoch erst das
6. Forschungsrahmenprogramm: auf der Basis einer inte-
grierten Strategie wurden die verschiedenen Maßnahmen,
die die Kommission über die vorangegangenen Rahmen-
programme entwickelt hatte, neu strukturiert, modifiziert
und in ein Gesamtkonzept eingebettet, in dessen Mittel-
punkt die nachhaltige Entwicklung von Humanressourcen
für den Aufbau einer Europäischen Wissensgesellschaft
im Rahmen der Schaffung eines Europäischen For-
schungsraumes stand. Konkret bedeutete dies insbeson-
dere:

– Zusammenfassung der bisherigen Programme in ei-
nem einzigen, breit angelegten Marie Curie Actions
Programm mit einheitlichen Regeln; Management
durch ein einziges Direktorat innerhalb der General-
direktion Forschung (jedoch weiterhin davon ausge-
nommen die Stipendien, die von der Gemeinsamen
Forschungsstelle und im Rahmen des EURATOM
Programms vergeben werden).

– Fokus auf der langfristigen Karriereentwicklung der
beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
in allen relevanten Bereichen der Forschung (sowohl
im öffentlichen als auch im privaten Sektor); Bereit-
stellung adäquater Förderprogramme in Abhängigkeit
von der Forschungserfahrung.

– Integration einer Familienkomponente in die Marie
Curie Actions (Familienzuschlag, Erleichterung der
administrativen Schritte und normalerweise Verlänge-
rung des Stipendiums bei Mutterschaft unter Berück-
sichtigung nationaler Unterstützungsregelungen).

– Öffnung der Programme für Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler aus Drittstaaten (d. h. aus Staaten, die
weder EU-Mitgliedsstaaten noch zum Rahmenpro-
gramm assoziiert sind) im Rahmen von Quoten bzw.
besonderen „internationalen“ Programmen innerhalb
der Marie Curie Actions.

– Entwicklung einer Mobilitätsstrategie zum Abbau von
Mobilitätshemmnissen sowohl bei intra-europäischer
Mobilität als auch bei Mobilität zwischen Europa
und Drittstaaten (Entwicklung des Mobilitätsportals
ERA-CAREERS und des Europäischen Netzwerks
von Mobilitätszentren ERA-MORE, Aufbau des Netz-
werks ERA-LINK für Europäische Wissenschaftler in
der Diaspora, insbesondere in Nordamerika, „Visa-
Direktive“ zur Erleichterung der Einreise von Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern aus Drittstaaten).

356 Derzeit läuft das 7. Forschungsrahmenprogramm. Die Programme
werden chronologisch mit den Kürzeln RP1 bis RP7 bezeichnet.

357 Im 6. Forschungsrahmenprogramm zählten die Maßnahmen zum Spezi-
fischen Programm „Ausgestaltung des Europäischen Forschungsraums“
(unter http://ec.europa.eu/research/fp6/mariecurie-actions/indexhtm_
en.html). Im 7. Forschungsrahmenprogramm gehören zum Spezifischen
Programm „Menschen“ (unter http://cordis.europa.eu/fp7/people/
home_en.html).

358 Der im Englischen gebrauchte Begriff ist fellowship. Im Folgenden
wird dafür der Begriff „Stipendium“ unabhängig davon verwendet,
ob der fellow im Rahmen eines Arbeitsvertrags gefördert wird oder
ein „echtes Stipendium“ erhält.
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– Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität wissen-
schaftlicher Karrieren in Europa359

Im Vergleich zu diesen tiefgreifenden Neuerungen fallen
die Veränderungen zwischen dem 6. und 7. Forschungs-
rahmenprogramm weniger gravierend aus. Um die inzwi-
schen recht komplexe Struktur der Marie Curie Actions
zu vereinfachen und übersichtlicher zu machen, Über-
schneidungen zwischen verschiedenen Maßnahmen zu
beseitigen und Synergieeffekte besser zu nutzen, wurden
z. B. verschiedene Maßnahmen zusammengefasst, wäh-
rend andere gestrichen wurden, da sie (in veränderter
Form) in andere Programme integriert worden waren
(z. B. den neu geschaffenen Europäischen Forschungs-
rat). Außerdem wurden verstärkte Anstrengungen unter-
nommen, um die Beteiligung des privaten Sektors (Indus-
trie im weiteren Sinne) im Rahmen von langfristigen
Kooperationen mit akademischen Einrichtungen zu erhö-
hen. Auch wurde eine neuartige Marie Curie Maßnahme
geschaffen, um den strukturierenden Effekt der EU-
Förderung zu verstärken: neben den „traditionellen“
Maßnahmen, bei denen individuelle Forscherinnen und
Forscher, Forscherteams sowie die aufnehmenden Insti-
tutionen von der Förderung profitieren, wird es fortan
auch eine Kofinanzierung von internationalen, nationalen
und regionalen Forschungsförderprogrammen geben.

Charakteristika, Struktur und Förderungsmodalitäten

Grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Arten von Marie
Curie Maßnahmen: Individualmaßnahmen und Instituts-
maßnahmen. Bei den Individualmaßnahmen bewirbt sich
die Wissenschaftlerin bzw. der Wissenschaftler gemein-
sam mit der Institution, an der das Projekt durchgeführt
werden soll, bei der Europäischen Kommission. Bei den
Institutsmaßnahmen stellt eine einzelne Institution oder

ein Konsortium aus mehreren Institutionen bei der Kom-
mission einen Antrag auf Finanzierung einer gewissen
Anzahl von Stipendien im Rahmen eines größeren Pro-
jektes. Die einzelnen Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler können sich dann direkt bei den Institutionen,
deren Antrag bei der Kommission erfolgreich war, auf
ausgeschriebene Stipendien bewerben. 
Für alle Anträge, die direkt an die Europäische Kommis-
sion zu richten sind, gibt es regelmäßige Aufrufe und
strikte Einreichfristen. Die Anträge werden von mehreren
unabhängigen Gutachtern, die einer internationalen Kom-
mission angehören, beurteilt. Dabei erhalten die Gutach-
terinnen und Gutachter klare Vorgaben, wobei neben rein
wissenschaftlichen Kriterien auch Trainingsaspekte und/
oder positiver Einfluss auf die langfristige Karriereent-
wicklung der Fellows sowie Einklang mit der Zielsetzung
des Programms eine Rolle spielen. Die endgültige Liste
muss in jedem Fall vom Programmausschuss, der aus
Vertreterinnen und Vertretern der Mitglieds- und Asso-
ziierten Staaten besteht, angenommen werden.
Bei den Bewerbungen um ein Stipendium im Rahmen
einer Institutsmaßnahme, die von einzelnen Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern direkt an die poten-
tielle Gastinstitution gerichtet werden, sind die Regeln im
allgemeinen flexibler. Stipendien innerhalb bewilligter
Projekte werden fortlaufend direkt von den beteiligten
Institutionen ausgeschrieben, die auch die Bewerbungs-
modalitäten und das Auswahlverfahren festlegen. 
Während es bis zum 5. Forschungsrahmenprogramm strikte
Altersgrenzen gab und eine Antragstellung für ein Marie
Curie Stipendium nur bis zum Alter von 35 Jahren (plus
Zeiten für Kindererziehung oder Wehrdienst) möglich
war, ist die Kommission seit Beginn des 6. Forschungs-
rahmenprogramms von jeglichen Altersgrenzen abge-
rückt. Stattdessen werden nun Antragsteller gemäß ihrer
Forschungserfahrung in verschiedene Kategorien einge-
teilt (Tabelle 48). Die Einstufung hat einen Einfluss da-
rauf, für welche Maßnahme eine Wissenschaftlerin bzw.
ein Wissenschaftler teilnahmeberechtigt ist und wie hoch
die materielle Förderung ausfällt.

359 Mitteilung der Kommission „Forscher im Europäischen Forschungs-
raum – ein Beruf, vielfältige Karrieremöglichkeiten“, Empfehlung
der Kommission an die Mitgliedsstaaten „Europäische Forscher-
charta und Verhaltenskodex für die Einstellung von Forschern“, spe-
zielle Aktivitäten im Rahmen der Marie Curie Actions 

360
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Einstufung nach Forschungserfahrung

360 In diesem Abschnitt, in dem es um die Marie Curie Maßnahmen geht, wird die Bezeichnung „Nachwuchswissenschaftler“ wie in dieser Tabelle
definiert verwendet. Ansonsten wird der Begriff wie in Deutschland allgemein gebräuchlich verwendet.

Bezeichnung Definition
Nachwuchswissenschaftler 360

(early stage researcher)
– weniger als 4 Jahre Forschungserfahrung (Vollzeitäquivalent)

seit Erlangen des zur Promotion berechtigenden Abschlusses,
und

– nicht promoviert 
Erfahrener Wissenschaftler  
(experienced researcher <10) 
mit weniger als 10 Jahren Forschungserfahrung

– mindestens 4 Jahre Forschungserfahrung (Vollzeitäquivalent)
oder promoviert, und

– weniger als 10 Jahre Forschungserfahrung (Vollzeitäquivalent)
Erfahrener Wissenschaftler 
(experienced researcher) 
mit mindestens 10 Jahren  Forschungserfahrung

– mindestens 10 Jahre Forschungserfahrung (Vollzeitäquivalent)
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Allen Marie Curie Maßnahmen gemeinsam ist, dass die
an ihnen teilnehmenden Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler international „mobil“ sein müssen. Hierfür
gelten bestimmte festgeschriebene Kriterien. 

Für die verschiedenen Marie Curie Maßnahmen gelten
außerdem bestimmte Nationalitätsvoraussetzungen. An
den  Institutsmaßnahmen können Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler aus Drittstaaten gleichberechtigt361

mit ihren europäischen Kolleginnen und Kollegen teil-
nehmen, bei den Individualmaßnahmen gibt es Einschrän-
kungen. Grundsätzlich sind Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler, die sich in den letzten vier Jahren vor
der Bewerbung bzw. Rekrutierung mindestens drei
Jahre362 in der EU oder assoziierten Staaten aufgehalten
haben, als EU-Staatsangehörigen gleichgestellt.

Struktur des Marie Curie Programms

Neben den eigentlichen Stipendien gibt es mittlerweile
eine Reihe weiterer Maßnahmen innerhalb des Marie
Curie Programms, die der Ausbildung, Mobilität und
Karriereförderung von Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern dienen. Im RP6 waren die Marie-Curie-
Maßnahmen wie folgt organisiert: 

– Institutsmaßnahmen

– Forschungsausbildungsnetzwerke (Marie Curie
Research Training Networks (RTN))

– Institutsstipendien für Nachwuchswissenschaftlerin-
nen und Nachwuchswissenschaftler (Marie Curie
Host Fellowships for Early Stage Researchers
(EST))

– Institutsstipendien für den Wissenstransfer (Marie
Curie Host Fellowships for the Transfer of Know-
ledge (TOK))

– Maßnahme zur Entwicklung des Forschungs-
potentials von teilnehmenden Institutionen (Marie
Curie Development Scheme (TOK-DEV))

– Maßnahme zum Aufbau strategischer Partner-
schaften zwischen Industrie und Hochschulen
(Marie Curie Industry Academia Strategic Part-
nership Scheme (TOK-IAP))

– Konferenzen und Lehrgänge (Marie Curie Confe-
rences and Training Courses (SCF))

– Individualmaßnahmen

– Grenzüberschreitende intraeuropäische Einzelstipen-
dien (Intra-European Fellowships (EIF))

– Stipendien (mit Rückkehrverpflichtung) für eine
Forschungstätigkeit außerhalb Europas (Outgoing
International Fellowships (OIF))

– Stipendien für Forscherinnen und Forscher aus
Drittstaaten für eine Forschungstätigkeit in Europa
(Incoming International Fellowships (IIF))

– Exzellenzförderung und -anerkennung

– Beihilfen für Spitzenforschungsteams (Marie Curie
Excellence Grants (EXT))

– Marie Curie Auszeichnungen (Marie Curie Excel-
lence Awards (EXA))

– Marie Curie Lehrstühle (Marie Curie Chairs (EXC))

– Rückkehr- und Wiedereingliederungsbeihilfen

– Rückkehr- und  Wiedereingliederungsbeihilfen
nach einer intraeuropäischen Mobilitätserfahrung
(European Reintegration Grants (ERG))

– Rückkehr- und Wiedereingliederungsbeihilfen
nach einer internationalen Mobilitätserfahrung (In-
ternational Reintegration Grants (IRG))

– Kooperation mit Mitgliedsstaaten und Assoziierten
Staaten 

– Verschiedene Initiativen mit dem Ziel, die Human-
ressourcen in der Europäischen Forschung zu stär-
ken und eine Kultur transnationaler Mobilität in-
nerhalb einer Europäischen Karrierestruktur zu
stimulieren.

Aus dieser Auflistung geht hervor, dass es eine starke
Trennung der verschiedenen Maßnahmen in Bezug auf
ihre formelle Struktur gab (Institutsmaßnahmen, Indivi-
dualmaßnahmen, Exzellenzförderung, Beihilfen zur Wie-
dereingliederung). Im 7. Forschungsrahmenprogramm liegt
der Fokus mehr auf dem angestrebten Ziel der einzelnen
Maßnahmen. Viele der Maßnahmen aus dem Vorgänger-
programm werden in leicht veränderter Form weiterge-
führt, in einigen Fällen sind mehrere Maßnahmen zusam-
mengefasst worden, wieder andere lassen sich in
veränderter Form in anderen Teilen des Forschungsrah-
menprogramms wiederfinden. Die Marie Curie Maßnah-
men im 7. Forschungsrahmenprogramm lassen sich in
fünf Bereiche gliedern:

– Aktivität 1: Forschererstausbildung

– Marie Curie Netzwerke (Initial Training Networks
(ITN)) – Institutsmaßnahme

– Stipendien für Nachwuchswissenschaftlerinnen
und Nachwuchswissenschaftler. Dauer: 3 bis
36 Monate.

– Stipendien für Post docs, die zur Zeit der Ein-
stellung nicht mehr als 5 Jahre Forschungserfah-
rung haben. Dauer: 3 bis 24 Monate.

– Forschungsaufenthalte von erfahrenen Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern. Dauer:
normalerweise mehrere Besuche von mindes-
tens einmonatiger Gesamtdauer.

– Beihilfen zur Organisation von Konferenzen und
Lehrgängen.

361 In RP6 gab es eine Quotenregelung, nach der nicht mehr als 30 Pro-
zent aller Forschermonate innerhalb einer Institutsmaßnahme an
Wissenschaftler aus Drittstaaten vergeben werden durften – diese Re-
gelung existiert in RP7 nicht mehr.

362 In RP6: vier Jahre innerhalb der letzten fünf Jahre
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– Aktivität 2: Lebenslanges Lernen und Laufbahnent-
wicklung
– Grenzüberschreitende intraeuropäische Individual-

stipendien (Intra-European Fellowships (IEF))
– Stipendien für erfahrene Wissenschaftlerinnen

und Wissenschaftler aus Mitglieds- oder Asso-
ziierten Staaten (oder ihnen gleichgestellte Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler aus Drittstaaten). Dauer: 12 bis
24 Monate.

– Rückkehr- und  Wiedereingliederungsbeihilfen
nach einer (intraeuropäischen) Mobilitätserfah-
rung (European Reintegration Grants (ERG))
– Für erfahrene Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftler, die von einer der RP6-Maßnahmen
RTN, EST, TOK, EIF oder einer der RP7-Maß-
nahmen ITN, IEF, IAPP von mindestens 18 Mo-
naten Dauer profitiert haben. Beihilfe zur Inte-
gration in einer anderen Institution spätestens
1 Jahr nach Abschluss der ursprüngliche Maß-
nahme. Die aufnehmende Institution muss für
die Dauer der Beihilfe einen adäquaten Vertrag
anbieten. Betrag: Zuschuss zu den Forschungs-
und Gehaltskosten von max. 15 000 Euro pro
Jahr für max. 3 Jahre.

– Kofinanzierung regionaler, nationaler oder interna-
tionaler Programme im Bereich der Forschungsaus-
bildung und der Laufbahnentwicklung (Cofunding of
regional, national or international programmes
(COFUND))
– Stipendien und Beihilfen für erfahrene Wissen-

schaftler im Rahmen von EU-kofinanzierten
Programmen.

– Aktivität 3: Verbindungswege und Partnerschaften
zwischen Industrie und Hochschulen
– Verbindungswege und Partnerschaften zwischen

Industrie und Hochschulen durch Kooperationspro-
gramme zwischen Einrichtungen beider Sektoren
(Industry-Academia Partnerships and Pathways
(IAPP)) – Institutsmaßnahme
– Intersektorieller Austausch von Nachwuchs-

oder erfahrenen Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftlern sowie von Personal mit Aufgaben
im technischen Bereich oder im Forschungsma-
nagement. Dauer: 2 bis 12 Monate.

– Stipendien für erfahrene Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler, die neu in das Konsortium
rekrutiert werden. Dauer: 12 bis 24 Monate.

– Beihilfen zur Organisation von Konferenzen und
Lehrgängen.

– Aktivität 4: Internationale Dimension
– Stipendien (mit Rückkehrverpflichtung) für eine

Forschungstätigkeit außerhalb Europas (Internatio-
nal Outgoing Fellowships (IOF))
– Stipendien für erfahrene Wissenschaftlerinnen

und Wissenschaftler aus Mitglieds- oder Asso-

ziierten Staaten. Dauer: 12 bis 24 Monate an ei-
ner Institution in einem Drittstaat, obligatorische
Reintegrationsphase (Stipendium) an einer Insti-
tution in einem Mitglieds- oder Assoziierten
Staat; die Reintegrationsphase dauert grundsätz-
lich ein Jahr.

– Stipendien für Forscherinnen und Forscher aus
Drittstaaten für eine Forschungstätigkeit in Europa
(International Incoming Fellowships (IIF))

– Stipendien für erfahrene Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler aus Drittstaaten, die nicht
Wissenschaftlern aus Mitglieds- oder Asso-
ziierten Staaten gleichgestellt sind. Dauer: 12 bis
24 Monate an einer Institution in einem Mit-
glieds- oder Assoziierten Staat. Mögliche Rein-
tegrationsphase im Heimatland für Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler aus ICPC363

Staaten. Während der Rückkehrphase Beihilfe
zu den Forschungskosten von 15 000 Euro pro
Jahr, Dauer der Rückkehrphase: max. 1 Jahr. Die
Gastinstitution muss sich verpflichten, die effek-
tive Reintegration der Wissenschaftlerin bzw.
des Wissenschaftlers sicherzustellen.

– Rückkehr- und Wiedereingliederungsbeihilfen
nach einer internationalen Mobilitätserfahrung (In-
ternational Reintegration Grants (IRG))

– Beihilfe zu den Forschungskosten für erfahrene
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus
Mitglieds- oder Assoziierten Staaten, die nach
einer mindestens 3-jährigen Forschungstätigkeit
(davon mindestens 2 Jahre innerhalb der letzten
drei Jahre) in einem Drittstaat nach Europa zu-
rückkehren wollen. Die aufnehmende Institution
muss eine effektive Integration während der
Laufzeit der Beihilfegewährung  nachweisen.
Betrag: max. 25 000 Euro pro Jahr für 2 bis
4 Jahre.

– Partnerschaften zwischen Forschungseinrichtungen
in Europa und Einrichtungen in Drittstaaten, die
unter die Europäische Nachbarschaftspolitik fallen
oder mit denen die Gemeinschaft ein Abkommen
über wissenschaftlich-technologische Zusammen-
arbeit geschlossen hat (International Research Staff
Exchange Scheme (IRSES))

– Kofinanzierung kurzer Austauschaufenthalte
von Nachwuchs- oder erfahrenen Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftlern sowie von Per-
sonal mit Aufgaben im technischen Bereich oder
im Forschungsmanagement. Dauer: 1 bis 12 Mo-
nate.

363 ICPC: „International Cooperation Partner Country“ (Länder mit
niedrigem oder mittlerem Einkommen in den Regionen Afrika-Kari-
bik-Pazifik (ACP), Asien, Osteuropa und Zentralasien (EECA), La-
teinamerika, westlicher Balkan (WBC) sowie Mediterrane Partner-
schaftsländer (MPC)). Eine vollständige Liste kann im Anhang des
aktuellen „People“ Arbeitsprogramms (auf CORDIS) gefunden wer-
den.
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– Aktivität 5: Spezielle Maßnahmen

– Marie Curie Auszeichnungen (Marie Curie Awards
(AWARDS))

– Preise für Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler, die bereits von einem Marie Curie Sti-
pendium von mindestens 1-jähriger Dauer oder
einer gleichgestellten Maßnahme in einem frü-
heren Rahmenprogramm profitiert haben und
besondere wissenschaftliche Leistungen nach-
weisen können. Wert: 5 Preise pro Jahr von je
50 000 Euro. 

– Verschiedene Initiativen mit dem Ziel, Forscher-
karrieren attraktiver zu machen und Mobilitätshin-
dernisse abzubauen.

Beim Übergang vom 6. zum 7. Forschungsrahmenpro-
gramm wurden die Forschungsausbildungsnetzwerke
(RTN) und die Institutsstipendien für Nachwuchswissen-
schaftler- innen und Nachwuchswissenschaftler(EST) zu
den Marie-Curie-Netzwerken (ITN) zusammengefasst,
die außerdem Elemente aufweisen, die den einstigen
Marie-Curie-Lehrstühlen (EXC) und den Konferenzen
und Lehrgängen (SCF) ähnlich sind. Die Beihilfen für
Spitzenforschungsteams (EXT) sind in den Aktivitäten
des Europäischen Forschungsrates aufgegangen, während
sich die Maßnahmen zur Entwicklung des Forschungs-
potentials (TOK-DEV) zumindest teilweise im Unterpro-
gramm Forschungspotential des spezifischen Programms
Kapazitäten des 7. Forschungsrahmenprogramms wieder-
finden. Neu hinzugekommen ist die Maßnahme Kofinan-
zierung regionaler, nationaler oder internationaler Pro-
gramme (COFUND), deren Ziel es ist, die strukturierende
Wirkung der Marie Curie Maßnahmen zu erhöhen sowie
mit der Maßnahme International Research Staff Exchange
Scheme (IRSES) die Partnerschaften zwischen Europäi-
schen Institutionen und Institutionen in Drittstaaten im
Rahmen langfristiger Kooperationsprojekte zu fördern. 

Das Gesamtbudget der verschiedenen Marie Curie Ak-
tivitäten für die Ausschreibungsrunde 2007 beträgt
422,7 Mio. Euro. Einige Maßnahmen werden ganz oder

teilweise erst 2008 implementiert (z. B. COFUND,
IRSES). Es wird davon ausgegangen, dass etwa 35 000 Wis-
senschaftler in den Genuss von Stipendien innerhalb des
Marie Curie Programms im 7. Forschungsrahmenpro-
gramm kommen werden. Weitere 35 000 werden von kurzen
Trainingsmaßnahmen (Konferenzen, Sommerschulen,
Trainingskursen etc.) im Rahmen von Marie Curie Maß-
nahmen profitieren. Insgesamt könnten etwa 70 000 Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler direkt oder indirekt
durch das Marie Curie Programm gefördert werden.

Finanzierungsgrundsätze

Entsprechend der Struktur der Maßnahmen muss zwi-
schen der Finanzierung der teilnehmenden Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler und der Zuwendung an die
aufnehmende Organisation unterschieden werden. 

Die Individualförderung basiert auf Stipendien, die um
eine Reihe von Pauschalen und Zuschüssen ergänzt wer-
den können. Die Auszahlung der Marie Curie Stipendien
geschieht durch die aufnehmende Institution, die ihrer-
seits einen Vertrag mit der EU-Kommission schließt. Im
Normalfall erhält dann die Stipendiatin bzw. der Stipen-
diat einen Arbeitsvertrag mit der aufnehmenden Institu-
tion, die seine volle sozialer Absicherung garantiert (ge-
mäß der nationalen Gesetzgebung des Gastlandes). Es ist
jedoch auch möglich, dass die Gastinstitution ein echtes
Stipendium statt eines Arbeitsvertrages vergibt (z. B. bei
sehr kurzen Aufenthalten, oder bei Stipendiaten aus Dritt-
staaten, mit denen keine Sozialversicherungsabkommen
bestehen). In diesem Fall muss die Gastinstitution auch
dafür sorgen, dass die Stipendiatin bzw. der Stipendiat zu-
mindest eine soziale Grundabsicherung (im Rahmen der
entsprechenden nationalen Gesetzgebung) genießt. Die
derzeit gültigen Basissätze der Stipendien (Beitrag zu den
Lebenshaltungskosten) können Tabelle 46 entnommen
werden. Dabei sollte beachtet werden, dass die im Falle
eines Arbeitsvertrags angegebenen Sätze sämtliche So-
zialabgaben und Steuern beinhalten. Die Basissätze un-
terliegen landespezifischen Korrekturfaktoren, die von
Zeit zu Zeit angepasst werden.
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Finanzielle Förderung* 

* die Sätze für erfahrene Wissenschaftler, die eine Marie Curie Spitzenforschergruppe (RP6) leiten, Inhaber eines Marie Curie Lehrstuhls (RP6)
sind oder als Gastwissenschaftler an einem Marie Curie Network (RP7) teilnehmen, sind um 30 Prozent höher als die angegebenen.

Kategorie
Arbeitsvertrag mit voller 

sozialer Absicherung 
(Euro/Jahr)

Echtes Stipendium mit mini-
maler sozialer Absicherung 

(Euro/Jahr)

Nachwuchswissenschaftler (RP6/RP7) 30.550/33.800 15.275/16.900

Erfahrene Wissenschaftler mit <10 Jahren 
Forschungserfahrung (RP6/RP7)

47.000/52.000 23.500/26.000

Erfahrene Wissenschaftler mit mindestens 
10 Jahren Forschungserfahrung (RP6/RP7)

70.500/78.000 35.250/39.000
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Stipendiatinnen und Stipendiaten, die international mobil
sind, erhalten außerdem eine monatliche Mobilitätspau-
schale von 500 Euro (für alleinstehende Stipendiaten)
bzw. 800  Euro (für Stipendiatinnen und Stipendiaten mit
Familie). Die Mobilitätszulage unterliegt den gleichen
Korrekturfaktoren wie der Beitrag zu den Lebenshal-
tungskosten. Sie sollte im Idealfall als abzugsfreie Pau-
schale gezahlt werden, wird aber in der Praxis meist in
das Gehalt integriert und unterliegt somit sämtlichen
Sozialabgaben und Steuern364.

Zusätzlich erhält ein transnational mobiler Stipendiat
bzw. Stipendiatin einen entfernungsabhängigen Zuschuss
zu den Reisekosten zum Gastinstitut. Dieser Betrag wird
einmal pro angefangene 12 Monate gewährt. Stipendia-
tinnen und Stipendiaten, deren Stipendium eine Dauer
von mindestens 12 Monate hat, steht eine einmalige Kar-
riereentwicklungspauschale von 2 000 Euro zur Verfü-
gung, die dazu bestimmt ist, die weiteren Karriereschritte
unmittelbar nach Ende der Maßnahme sowie deren Vor-
bereitung zu unterstützen. Davon ausgenommen sind
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, deren Stipen-
dium eine Reintegrationsphase beinhaltet bzw. voraus-
setzt, sowie Drittstaatler, die mit einem Internationalen
Individual-Stipendium nach Europa kommen. 

Bei den meisten Maßnahmen schließt die finanzielle För-
derung außerdem einen Beitrag zu den Forschungs-, Trai-
nings- und Ausbildungskosten (im weitesten Sinne) der
Stipendiatin bzw. des Stipendiaten mit ein („Teilnahme-
kosten der geförderten Wissenschaftler“). Dieser Betrag
kann verwendet werden sowohl für Verbrauchsgüter als
auch für die Kosten in Verbindung mit der Teilnahme an
Konferenzen und besonderen Trainingskursen, Entsen-
dungen, oder der Mitgliedschaft in relevanten profes-
sionellen Vereinigungen (z. B. der Marie Curie Fellows
Association). Die Höhe der zur Verfügung gestellten Mit-
tel hängt von der Art der Maßnahme ab und davon, ob das
Projekt als experimentell eingestuft wird oder nicht. 

Da durch die Aufnahme der Stipendiatin bzw. des Stipen-
diaten zusätzliche Ausgaben entstehen (z. B. für die
Koordinierung im Falle eines Multipartnerprojektes, für
Verwaltungs- und Managementkosten, etc.), leisten die
Marie Curie Maßnahmen auch eine finanzielle Unterstüt-
zung an die aufnehmende Institution. Diese beträgt für
Koordinierungs-, Trainings- und Wissenstransferkosten
bis zu 1 200 Euro pro Personenmonat, für Verwaltungs-
kosten (inklusive Audit) je nach Maßnahme zwischen
3 Prozent und 7 Prozent der Gesamtzuwendung. Für
Overheads können bei den meisten Maßnahmen 10 Pro-
zent der direkten Kosten veranschlagt werden. 

Familienfreundlichkeit

Die Frage nach der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
ist auch für Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nach-

wuchswissenschaftler ein wichtiges Thema. Verschiedene
Studien belegen, dass es zwischen der Bereitschaft, für ei-
nige Zeit für einen Forschungsaufenthalt ins Ausland zu
gehen, und der familiären Situation bzw. dem Geschlecht
durchaus eine Korrelation gibt (siehe z. B. Ackers 2003).

Im Laufe der Zeit hat die EU-Kommission mehr und
mehr versucht, dieser Tatsache Rechnung zu tragen.
Während es bei den Mobilitätsstipendien der frühen Rah-
menprogramme noch keinerlei besondere Maßnahmen
zur Unterstützung von Stipendiatinnen und Stipendiaten
mit familiären Aufgaben gab, ist seit dem 6. Forschungs-
rahmenprogramm die Höhe der Mobilitätspauschale ab-
hängig von der familiären Situation der Stipendiatin bzw.
des Stipendiaten, wobei jedoch allein die Situation zum
Zeitpunkt der Antragstellung (bzw. der Rekrutierung bei
Institutsmaßnahmen) ausschlaggebend ist. Eine Schwan-
gerschaft bzw. Elternschaft während des Stipendiums
wird mittlerweile in den meisten Fällen so gehandhabt,
dass sich (in Absprache mit der Gastinstitution und der
Stipendiatin) das Stipendium um die entsprechende Zeit
des in Anspruch genommenen Mutterschutzes bzw. der
Elternzeit verlängert oder entsprechend unterbrochen
werden kann.

Die Kommission hat sich dazu entschlossen, die Richtli-
nien für die Implementierung der Stipendien im 7. For-
schungsrahmenprogramm zu flexibilisieren. Insbeson-
dere ist es nun möglich, ein Stipendium im Einvernehmen
mit der Gastinstitution in mehrere kürzere Aufenthalte
aufzuteilen, wenn dies mit der Zielsetzung und der Me-
thodologie des Projektes verträglich ist und vorher mit
der Kommission vereinbart wurde. Auf die Höhe der Rei-
sekostenpauschale hat dies keinen Einfluss.

Grundsätzlich ist der genaue Zeitpunkt der Aufnahme eines
Individualstipendiums innerhalb eines gewissen Rahmens
(ein Jahr ab Vertragsunterzeichnung zwischen Gastinsti-
tution und EU-Kommission) frei wählbar. Dies kommt
vor allem Stipendiatinnen und Stipendiaten mit Familie
entgegen. Auch die Intraeuropäischen Wiedereingliede-
rungsbeihilfen sind diesbezüglich flexibler geworden:
Stipendiatinnen und Stipendiaten haben nun die Möglich-
keit, den Start ihres Wiedereingliederungsprojektes bis zu
12 Monate nach Ende ihres ursprünglichen Stipendiums
zu verschieben.

Deutsche Beteiligung 

Deutsche Institutionen beteiligen sich stark an den Marie
Curie Maßnahmen, was eine hohe Attraktivität für aus-
ländische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler be-
wirkt. 

Wie aus Tabelle 46 hervorgeht, war Deutschland unter den
im Jahre 2005 eingereichten Anträgen für Marie Curie
Maßnahmen betr. der Anzahl der Anträge an dritter
Stelle. Lediglich Großbritannien und Frankreich lagen
vor Deutschland. Betrachtet man die Anzahl der Institu-
tionen, die an Anträgen beteiligt waren, so liegt Deutsch-
land hinter Großbritannien sogar auf Platz 2. Dagegen lag
die Bewilligungsrate von Anträgen aus Deutschland
leicht unter dem EU25-Durchschnitt: lediglich 10,1 Pro-
zent aller Anträge, die von einer deutschen Institution als
Koordinator eingereicht wurden, wurden auch bewilligt;

364 Dies ist auch gängige Praxis in Deutschland. Im Gegensatz dazu hat
Frankreich in einem im April 2007 erlassenen Beschluss die Mobili-
täts- sowie die Reisekostenpauschale der Marie Curie Stipendien für
steuerfrei erklärt, um die Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit
Frankreichs als Wissenschaftsstandort zu steigern; siehe http://alize.
finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/5FPPUB/textes/5f1407/5f1407.pdf .
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von allen deutschen Institutionen, die als Partner an An-
trägen beteiligt waren, wurden nur 7,2 Prozent zur Förde-
rung vorgeschlagen. Die EU25-Durchschnitte lagen hier
bei 10,3 Prozent bzw. 8,4 Prozent. 

Betrachtet man die Zahlen für das gesamte 6. Forschungs-
rahmenprogramm, so schneidet Deutschland bei der Er-
folgsrate der Beteiligungen als Partner besser ab. Auffäl-
lig ist hierbei, dass Deutschland zwar bei den Instituts-
maßnahmen stark vertreten ist, jedoch relativ wenige
Anträge für Individualmaßnahmen an deutschen Institu-
tionen gestellt wurden. So wurden z. B. lediglich 2,9 Pro-
zent der Anträge für Internationale Wiedereingliede-

rungsbeihilfen und nur 5,3 Prozent der Anträge für
Europäische Wiedereingliederungsbeihilfen für eine In-
stitution in Deutschland gestellt.

Bei einem Blick auf die entsprechenden Zahlen für die
deutschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die
sich für eine Individualmaßnahme bewarben, zeigt sich,
dass die deutschen Antragsteller bei fast allen Individual-
maßnahmen überdurchschnittlich erfolgreich waren. Le-
diglich bei den Marie Curie Lehrstühlen (EXC) sowie bei
den Europäischen Wiedereingliederungsbeihilfen blieb
die Erfolgsrate der deutschen Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler unter dem Durchschnitt.
Ta b e l l e  46

Eingereichte Anträge für Marie Curie Maßnahmen 2005 nach Ländern

Quelle: Annual report on research and technological development activities of the European Union in 2005 – Statistical Annex, http://ec.europa.de/
research/reports/2006/pdf/statictical_annex_en.pdf 

Institutionen 
in:

Anträge ein-
gereicht 
(2005)

Partner in  
Anträgen 

(2005)

Bewilligte 
Anträge

Partner in 
bewilligten 
Anträgen

Erfolgsrate 
als Antrag-

steller (in %)

Erfolgsrate 
als Partner 

(in %)
Belgien 407 493 32 35 7,9 7,1
Dänemark 293 327 26 26 8,9 8,0
Deutschland 1.291 1.986 130 142 10,1 7,2
Estland 56 60 0 0 0,0 0,0
Finnland 212 244 20 22 9,4 9,0
Frankreich 1.308 1.824 151 159 11,5 8,7
Griechenland 334 392 33 34 9,9 8,7
Irland 215 246 28 35 13,0 14,2
Italien 936 1.298 73 75 7,8 5,8
Lettland 21 21 0 0 0,0 0,0
Litauen 42 43 4 4 9,5 9,3
Luxemburg 9 9 0 0 0,0 0,0
Malta 7 7 1 1 14,3 14,3
Niederlande 685 845 73 77 10,7 9,1
Österreich 316 377 16 17 5,1 4,5
Polen 377 430 26 26 6,9 6,0
Portugal 171 193 20 22 11,7 11,4
Schweden 476 560 31 32 6,5 5,7
Slowakei 68 72 8 8 11,8 11,1
Slowenien 90 99 9 9 10,0 9,1
Spanien 807 981 88 88 10,9 9,0
Tschechien 211 230 12 12 5,7 5,2
Ungarn 234 252 18 18 7,7 7,1
Verein. König-
reich 1.745 2364 259 276 14,8 11,7
Zypern 25 26 6 6 24,0 23,1
EU25 10.336 13.379 1.064 1.124 10,3 8,4
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Meinungsbild der Akteure und Entwicklungs-
tendenzen

Das Marie Curie Programm erfreut sich großer Nachfrage
sowohl von Seiten der Institutionen als auch der indivi-
duellen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, da es
einerseits sehr flexibel ist (freie Themenwahl, freie Wahl
der Gastinstitution) und andererseits auch vom finan-
ziellen Gesichtspunkt her sehr attraktiv ist. Der positive
Einfluss der Marie Curie Maßnahmen auf die Karriere-
entwicklung der teilnehmenden Nachwuchswissenschaft-
lerinnen und Nachwuchswissenschaftler wurde in der
„IMPAFEL Studie“ (van de Sande et al, 2005) bestätigt,
die die Auswirkungen der Maßnahmen aus dem 4. und
5. Forschungsrahmenprogramm auf den weiteren Karrie-
reverlauf der beteiligten Marie Curie Fellows unter-
suchte.

Kritik wurde in den letzten Jahren weniger an den Maß-
nahmen selbst geäußert als vielmehr an den teilweise
recht aufwendigen Antragstellungsverfahren sowie an
den administrativen Vorgaben (Berichtswesen, Audits
etc.). Es ist davon auszugehen, dass diese Probleme in
Zukunft besser gelöst werden können, da die gesamte Ad-
ministration des Marie Curie Programms in eine Exekuti-
vagentur ausgelagert werden soll.

Die Marie Curie Fellows Association365 hat in der Ver-
gangenheit mehrere Umfragen366 unter ihren Mitgliedern
und anderen Marie Curie Fellows durchgeführt, die sich
mit der Implementierung der Programme, aber auch mit
ihrem Design beschäftigten. Insbesondere befragte die
Vereinigung im Jahre 2005 Antragsteller und ehemalige
Fellows zu den Europäischen Wiedereingliederungsmaß-
nahmen (ERG)367. Diese Umfrage zeigte drei Hauptkri-
tikpunkte an den ERGs im 6. Forschungsrahmenpro-
gramm: 

– die Notwendigkeit, bereits 6 Monate vor Ende des ur-
sprünglichen Fellowships den Antrag auf eine Wieder-
eingliederungsbeihilfe zu stellen, 

– die Regel, dass die Beihilfe im ersten Jahr ausgegeben
werden musste sowie

– die Tatsache, dass die Beihilfe nicht für das eigene Ge-
halt verwendet werden konnte. 

Alle drei Kritikpunkte sind von der Europäischen Kom-
mission durch eine Flexibilisierung der Regeln im 7. For-
schungsrahmenprogramm aufgegriffen worden.

In einem kürzlich verabschiedeten Positionspapier368 be-
mängelt die deutsche Untergruppe der Marie Curie
Fellows Association unter anderem, dass die steuerliche

Behandlung der verschiedenen Pauschalen (z. B. Mobili-
tätspauschale) nicht einheitlich geregelt ist. Außerdem
weist sie auf Probleme in Bezug auf Renten- und sonstige
Sozialversicherungen hin, mit denen mobile Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler vielfach konfrontiert
werden. Sie rät dazu, diese Themen auf europäischer
Ebene zu koordinieren und regt Informationsausbau bzw.
adäquate Fortbildung des administrativen Personals an,
um die Implementierung der finanziellen Aspekte der
Marie Curie Maßnahmen an deutschen Institutionen zu
verbessern.

Eine der herausragenden Neuerungen im Marie Curie
Programm der aktuellen Förderphase ist die Einführung
des Kofinanzierungsprogramms (COFUND), mit dem re-
gionale, nationale oder internationale Mobilitätspro-
gramme für erfahrene Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler gefördert werden sollen, die von anderen
Einrichtungen durchgeführt werden. 

Die Qualität des Auswahlverfahrens und des Manage-
ments des Programms, für das eine Kofinanzierung bean-
tragt wird, sind wichtige Bewertungskriterien der neuen
COFUND Maßnahme. Das Kofinanzierungsprogramm
wird nun zunächst parallel zu den „traditionellen“ Indi-
vidualmaßnahmen durchgeführt und voraussichtlich
2009/10 einer ersten Evaluation unterzogen, auf deren
Grundlage dann darüber geurteilt wird, ob und wie die
beiden Maßnahmen im weiteren Verlauf des Rahmenpro-
gramms koexistieren sollen. 

Des weiteren findet eine sukzessive Öffnung der Marie
Curie Maßnahmen in fast allen Bereichen für Beteiligun-
gen aus Drittstaaten statt. Auf dem Niveau der individuel-
len Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gibt es mit-
tlerweile bei den Institutsmaßnahmen keinerlei Quoten
für Drittstaatler mehr. Neben der Öffnung der Programme
für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von außer-
halb Europas sind die Institutsmaßnahmen erheblich offe-
ner geworden für institutionelle Beteiligungen aus Dritt-
staaten. Insbesondere können Institutionen aus ICPC
Staaten im 7. Forschungsrahmenprogramm von der glei-
chen finanziellen Förderung profitieren wie ihre Partner
aus Europa, sofern ihre Teilnahme an der entsprechenden
Maßnahme für die Durchführung des Forschungs- oder
Trainingsprogramms notwendig ist und ein Kernkonsor-
tium aus europäischen Institutionen gegeben ist. Das neue
Programm zur Förderung von Partnerschaften zwischen
Forschungseinrichtungen in Europa und Einrichtungen in
Drittstaaten wird ab 2008 zur weiteren Internationalisie-
rung des Marie Curie Programms beitragen.

Des weiteren gibt es eine zunehmende Konzentrierung
der Marie Curie Maßnahmen auf Nachwuchswissen-
schaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler mit gerin-
ger Forschungserfahrung. Während in den früheren Rah-
menprogrammen der Schwerpunkt der Programme auf
den Individualstipendien für Post docs lag, ist seit dem
6. Forschungsrahmenprogramm der Fokus mehr und
mehr auf Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in
der Promotionsphase und sonstige Nachwuchswissen-

365 http://mcfa.eu. 
366 http://mcfa.eu/site/public/surveys.php. 
367 Eine kurze Zusammenfassung der Ergebnisse kann in Ausgabe 3 (Ja-

nuar 2006) des Newsletters „Europe4Researchers“ gefunden werden
(http://europa.eu/eracareers/newsletter/).

368 Marie Curie Fellows Association – German National Group: State-
ment on Early Career Researchers in Germany (March 2007).
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schaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler am An-
fang ihrer Karriere gerichtet worden. So entfallen mehr
als 50 Prozent des gesamten Budgets für 2007 auf die
Marie Curie Netzwerke zur Forschererstausbildung, ge-
genüber 29 Prozent für Intra-europäische und Internatio-
nale Individualstipendien. 

5.2.2.2 Europäischer Forschungsrat und 
Programm „Ideen“

Politische Zielsetzung

Im Zusammenhang mit den Diskussionen über die Schaf-
fung eines europäischen Forschungsraumes und den Er-
klärungen von Lissabon und Barcelona wurde schon früh
der Ruf nach einer autonomen europäischen Forschungs-
förderungsstruktur laut, die unabhängig von national-
staatlichen Interessen allein auf der Basis wissenschaft-
licher Kriterien Pionier-Forschung unterstützen sollte mit
dem Ziel, der allgegenwärtigen Fragmentierung der euro-
päischen Forschungslandschaft entgegenzutreten. Da die
thematischen Prioritäten des EU-Forschungsrahmenpro-
gramms größtenteils anwendungsbezogen sind, sollte
diese neue Struktur insbesondere die Grundlagenfor-
schung unterstützen, um die ganzheitliche Abdeckung der
Wertschöpfungskette zu gewährleisten. Die Struktur
wurde von einer im November 2002 von der Dänischen
EU-Ratspräsidentschaft eingesetzten Expertengruppe
(ERCEG) erarbeitet. Die ERCEG legte etwa ein Jahr spä-
ter, im Dezember 2003, ihren Bericht vor, in dem sie die
Grundlagen für die Einrichtung eines Europäischen
Fonds für Forschungsexzellenz und eines Europäischen
Forschungsrates für die Verwaltung dieses Fonds legten
(Ministry of Science 2003).

Nach weiteren intensiven Diskussionen mit Forscherin-
nen und Forschern schlug die Europäische Kommission
im Zusammenhang mit dem 7. Forschungsrahmenpro-
gramm im April 2005 die Schaffung eines autonomen
Europäischen Forschungsrates (ERC) im Rahmen des
Spezifischen Programms „Ideen“ vor. 

Programmbeschreibung

„Ideen“ steht Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern
beliebiger Nationalität offen, die eine Forschungsaktivität
in einem EU-Mitgliedsstaat oder einem Assoziierten
Staat durchführen wollen. Es gibt keine Altersgrenze, zur
Zeit des Antrags kann die Wissenschaftlerin bzw. der
Wissenschaftler an einem beliebigen Ort (auch außerhalb
Europas) aktiv sein. Forschungsprojekte aus allen Dis-
ziplinen sind zugelassen, mit Ausnahme von Projekte, die
sich mit Anwendungen nuklearer Energie beschäftigen.
Anträge aus diesem Bereich sollten im Rahmen des
Spezifischen Programmes „EURATOM“ eingereicht wer-
den. 

Es gibt zwei Programmlinien: Die Starting Independent
Research Grants richten sich speziell an Nachwuchswis-
senschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler, die
ihre ersten Schritte als unabhängige Forscherin bzw. For-

scher gehen wollen, insbesondere durch den Aufbau oder
die Konsolidierung einer eigenen Forschergruppe. Für er-
fahrene und exzellente Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler gibt es die Förderlinie der Advanced Investi-
gator Grants. Neben diesen beiden Programmlinien gibt
es Beihilfen für Koordinierungs- und Unterstützungsmaß-
nahmen, insbesondere zur Analyse von Entwicklungen
und Trends in Wissenschaft und Technologie, Analyse
und Disseminierung von Forschungsergebnissen und zur
Ermittlung der Wirksamkeit des Programms.

Um sich für ein Starting Independent Research Grant be-
werben zu können, musste in der ersten Ausschreibung
das Erlangen des ersten Doktorgrades369 mindestens 2
und höchstens 9 Jahre zurückliegen, wobei jedoch ge-
wisse Ausnahmen gelten: 

– Für Frauen gibt es für jedes Kind, das nach dem Erlan-
gen des Doktorgrades geboren wurde, eine Verlän-
gerung der maximal erlaubten Zeit nach dem PhD um
1 Jahr.

– Für sonstige Elternschaft wird eine Verlängerung um
die Zeit, während der die wissenschaftliche Arbeit
nachweislich aus diesem Grunde unterbrochen wurde,
gewährt.

– Weitere Verlängerungen werden gewährt für längere
Krankheit und Militär- bzw. Zivildienst, ebenso für
unvermeidbare Unterbrechungen wie z. B. Klinische
Qualifizierungen (bei Medizinern) etc.

Die Gesamtzeit seit dem Erlangen des ersten Doktorgra-
des darf jedoch in keinem Fall 12 Jahre übersteigen. Zei-
ten, in denen eine Wissenschaftlerin bzw. ein Wissen-
schaftler nur in Teilzeit beschäftigt war, werden dabei
voll angerechnet (d. h. anders als bei den Marie Curie
Maßnahmen findet das Konzept des „Vollzeitäquivalents“
hier keine Anwendung). Diese Beteiligungsregeln kön-
nen jedoch Änderungen unterliegen.

Für die ERC Starting Grants beträgt die Fördersumme
zwischen 100 000 und 400 000 Euro/Jahr bei einer För-
derdauer von bis zu 5 Jahren. Die Ausgaben müssen ex-
plizit belegt werden. Dabei werden direkte Ausgaben zu
100 Prozent erstattet und für die indirekten Kosten eine
Pauschale von 20 Prozent auf die direkten Kosten abzüg-
lich Unterverträgen geleistet.

Das Budget 2007 bis 2013 beträgt etwa 7,5 Mrd. Euro,
durchschnittlich also etwa 1 Mrd. Euro pro Jahr (wobei es
einen leichter Anstieg über die Laufzeit des RP geben
wird). Für 2007 stehen 291,8 Mio. Euro zur Verfügung,
wovon 289,5 Mio. Euro auf den Aufruf für Starting
Independent Research Grants entfallen, der Rest auf
Evaluierungskosten, den Unterhalt des Sekretariats sowie

369 In Ausnahmefällen kann eine Bewerbung ohne formalen Doktorgrad
erfolgen. Zu entsprechenden Äquivalenzen und Besonderheiten im
medizinischen Bereich hat der ERC ein Dokument veröffentlicht.
Unter: http://erc.europa.eu/pdf/phd-and-equivalent-doctoral-degrees-
the-erc-policy_en.pdf.



Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 183 – Drucksache 16/8491
sonstige Kosten. Damit werden etwa 250 Starting
Independent Research Grants finanziert werden können.
Auf den im Herbst 2007 erwarteten Aufruf für Advanced
Investigator Grants werden 517 Mio. Euro fallen. Ab
2008 soll es jährliche Aufrufe für beide Förderlinien
geben mit einem jährlichen Gesamtbudget von etwa
1 Mrd. Euro. 

Eine Aufteilung des Budgets auf die drei großen For-
schungsbereiche ist für 2007 wie folgt vorgesehen:
39 Prozent des Budgets sind für die Physikalischen und
die Ingenieurwissenschaften vorgesehen, 34 Prozent für
die Lebenswissenschaften, und 14 Prozent für die Sozial-
und Geisteswissenschaften. Maximal 13 Prozent des Ge-
samtbudgets können für interdisziplinäre Projekte reser-
viert werden.

5.2.2.3 Gemeinsame Forschungsstelle

Über das Forschungsrahmenprogramm werden weitere
Programme bzw. Einrichtungen finanziert, innerhalb de-
rer Forschungsstipendien für Nachwuchswissenschaft-
lerinnen und Nachwuchswissenschaftler angeboten wer-
den. Dazu gehört insbesondere die Gemeinsame
Forschungsstelle (GFS). Sie ist eine Dienststelle der
Europäischen Kommission und dient sowohl der Kom-
mission selbst als auch dem Europäischen Parlament,
dem Rat und den Mitgliedsstaaten als Referenzstelle in
wissenschaftlich-technologischen Fragestellungen. Der
Auftrag der GFS ist es, zu einem sichereren, saubereren,
gesünderen und wettbewerbsfähigeren Europa beizu-
tragen. Dazu gehört die Entwicklung einer gemeinschaft-
lichen Grundlage für harmonisierte Messungen und die
Koordinierung europäischer und globaler Netzwerke zum
Kompetenzaustausch, zur Gewinnung neuer Erkennt-
nisse und zur verbesserten Abstimmung politischer Ent-
scheidungen. Die Arbeit der GFS hat drei Schwer-
punkte: 

– Lebensmittel, Chemikalien und Gesundheit

– Umwelt und Nachhaltigkeit

– Nukleare Sicherheit. 

Ergänzend hierzu werden wissenschaftliche und techno-
logische Zukunftsforschung, Referenzmaterialien und -mes-
sungen, öffentliche Sicherheit und Betrugsbekämpfung
als horizontale Kompetenzen entwickelt.

Die Gemeinsame Forschungsstelle hat etwa 2 700 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter in ganz Europa und arbeitet
mit über 1 000 öffentlichen und privaten Organisationen
in über 150 großen Netzwerken zusammen. Neben der
direkten Finanzierung aus dem Forschungsbudget der
Kommission (1 751 Mio. Euro für die gesamte Laufzeit
des 7. Forschungsrahmenprogramms) werden zusätzli-
che Einkünfte durch die Teilnahme an Kooperationspro-
jekten und Arbeiten für Dritte, wie Industrie und regio-
nale Behörden, erwirtschaftet. Die Gemeinsame
Forschungsstelle hat Standorte in 6 Ländern, darunter

auch einen in Deutschland (Institut für Transurane Karls-
ruhe).

Vergeben werden Forschungsstipendien sowohl für Dok-
toranden („cat.20“) als auch für Postdoktoranden
(„cat.30“) und erfahrene Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler („cat.40“; mehr als 10 Jahre Forschungs-
erfahrung nach der Promotion oder mehr als 16 Jahre
postgraduierte Forschungserfahrung). Stipendien für
Doktoranden und Postdoktoranden können eine Dauer
von 6 bis 36 Monate haben; für erfahrene Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler sind Aufenthalte zwischen ei-
nem und 24 Monaten möglich. Die Stipendien werden
direkt von den einzelnen Instituten innerhalb der GFS
ausgeschrieben, Bewerbung und Auswahl laufen direkt
über die entsprechende zuständige Stelle innerhalb des
betreffenden Institutes. 

Neben den Forschungsstipendien gibt es verschiedene
weitere Möglichkeiten für Nachwuchswissenschaftlerin-
nen und Nachwuchswissenschaftler für einen For-
schungsaufenthalt an der GFS. Zum einen kann man sich
um eine Stelle als Vertragsbediensteter (3 bis 36 Monate)
oder als Zeitbediensteter (max. 6 Jahre) bewerben. Hierzu
ist im Allgemeinen ein Auswahlverfahren durch das Eu-
ropäische Amt für Personalauswahl (EPSO) zu durchlau-
fen. Nur für bestimmte Profile ist eine (weniger aufwen-
dige) Bewerbung über das System ELSA (External staff
onLine Submission Application) möglich. Zum anderen
kann ein 2 bis 12 monatiges Traineeship bei der GFS ab-
solviert werden.

Die GFS vertritt eine aktive Gleichstellungspolitik. Im
Jahre 2000 wurde das Netzwerk Women and Science ein-
gerichtet, das die Implementierung der Gleichstellungs-
grundsätze in der Organisation beobachtete. Zu den Akti-
vitäten des Netzwerks zählten die Herausgabe eines
Gender Perspective Report, von Jahresberichten und Bro-
schüren, sowie die Organisation von Seminaren für neue
Beschäftigte. 

Im Dezember 2005 wurde eine Arbeitsgruppe JRC Equal
Opportunties and Women in Science eingesetzt mit dem
Mandat, den GFS Aktionsplan 2006 bis 2008 für Chan-
cengleichheit zu implementieren. Die Arbeitsgruppe ver-
fasste eine Reihe von Empfehlungen, führte mehrere Be-
fragungen durch, regte Trainingsworkshops an und
organisierte unter anderem einen Workshop mit dem Ziel,
die Anzahl von Frauen auf der Managementebene zu er-
höhen. 2006 ernannte die GFS zwei neue Direktorinnen
und eine stellvertretende Generaldirektorin. Der Anteil
von Frauen unter dem Stammpersonal betrug Ende 2006
etwa 37 Prozent, unter den übrigen Beschäftigten fast
49 Prozent. 

Differenzierte Daten zur Anzahl der an der GFS beschäf-
tigten Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchs-
wissenschaftler sind nicht zugänglich. Die folgende Ta-
belle für die verschiedenen Kategorien der befristet
Beschäftigten liefert eine Übersicht, in welcher Größen-
ordnung die Anzahl der GFS-Fellows liegt. 



Drucksache 16/8491 – 184 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode
Ta b e l l e  47

Beschäftigte an der GFS 2006 
(kein Stammpersonal)370

Beschäftigungskategorien Männer Frauen Insgesamt

Trainees 16 15 31

Post-graduierte Forschungsfellows 13 11 24

Post-doc Forschungsfellows 50 22 72

Entsandte Nationale Experten 45 20 65

Auxiliarbeschäftigte 34 27 61

Vertragsbedienstete 390 430 820

Insgesamt 548 525 1.073

370 European Commission – Joint Research Centre (2007)

5.2.2.4 EURATOM Programm 5.2.3 Programme, Informationsportale 
Das EURATOM Programm ist ein Bestandteil des EU-
Forschungsrahmenprogramms, das jedoch (wie die GFS)
etwas anderen Regeln unterliegt und ein gesondertes
Budget hat. Das EURATOM Programm hat im Wesentli-
chen zwei Teile, die sich mit „Fusionsenergie“ einerseits
und „Fission und Strahlensicherheit“ andererseits be-
schäftigen. In beiden Bereichen gab es in der Vergangen-
heit spezielle Trainings- und Forschungsstipendien, je-
doch war ihre Zahl aufgrund der speziellen Ausrichtung
des Programms von jeher relativ gering.

Um auch weiterhin die Verfügbarkeit adäquater Human-
ressourcen und eine hinreichende Kooperation innerhalb
des Programms sicherzustellen, soll es auch in Zukunft
spezielle Maßnahmen für die wissenschaftliche Fort-
und Ausbildung von Postgraduierten und Post docs im
Bereich Fusion geben. Wie genau diese Maßnahmen aus-
sehen werden, wird sich jedoch erst nach einer Eva-
luierung der entsprechenden Maßnahmen aus dem 6. For-
schungsrahmenprogramm, insbesondere des „EURATOM
Fusion Training Scheme“, entscheiden. Das EURATOM
Arbeitsprogramm soll dann entsprechend revidiert wer-
den. 

Im Bereich „Fission und Strahlensicherheit“ wird beson-
derer Wert darauf gelegt, dass die Mobilität und Ausbil-
dung von Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nach-
wuchswissenschaftlern in kollaborative Projekte und
andere Maßnahmen eingebettet wird. Es gibt jedoch auch
einen besonderen Abschnitt im Arbeitsprogramm, der
sich speziell mit dem Thema „Humanressourcen, Mobili-
tät und Training“ beschäftigt. Vorgesehen sind neben der
Koordinierung von nationalen Programmen im Bereich
„Nuklearwissenschaften“ auch Trainingskurse und Aus-
bildungsnetzwerke, ähnlich den Forschungsausbildungs-
netzwerken aus dem Marie Curie Programm. 

und Netzwerke außerhalb des EU-
Forschungsrahmenprogramms

5.2.3.1 Das Europäische Technologieinstitut

Die Idee, ein „Europäisches Technologieinstitut“ (ETI)
ins Leben zu rufen, geht auf eine Initiative des EU Kom-
missionspräsidenten José Manuel Barroso aus dem Jahre
2005 zurück. Zielsetzung ist es, die von verschiedenen
Expertengremien konstatierte europäische „Innovations-
lücke“ zu schließen, oft auch als „Europäisches Paradoxon“
bezeichnet: Obwohl Europa stark ist im Innovations-
bereich, zeigt es Schwächen, wenn es darum geht, For-
schungsergebnisse wirtschaftlich zu nutzen. Als Gründe
dafür werden unter anderem die folgenden Punkte ge-
nannt:

– Mangel an kritischer Masse (uneinheitliche Europäi-
sche Forschungs- und Bildungssysteme führen zu ei-
ner Fragmentierung der Innovationsleistungen);

– Mangel an absoluter Spitzenqualität (zu wenige inter-
national anerkannte Spitzenuniversitäten);

– geringe Beteiligung der Wirtschaft (sowohl an der
Forschung als auch an der Lehre);

– unflexible Forschungs- und Bildungsstrukturen (zu
wenig Freiraum zur Entwicklung unternehmerischer
Initiative und für rasche Reaktionen auf sozio-ökono-
mische Bedürfnisse);

– Brain drain (mangelnde Attraktivität des Europäischen
Forschungs- und Hochschulsystems für Spitzen-
kräfte);

– Mangel an finanzieller Ausstattung (insbesondere un-
zureichende private Finanzierung von Forschung und
Ausbildung).
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Das ETI soll dazu beitragen, diese Defizite zu beheben,
indem es erstklassige Ressourcen aus verschiedenen Be-
reichen, Sektoren und Regionen Europas zusammen-
bringt und in einem „Wissensdreieck“ aus Innovations-,
Forschungs- und Ausbildungsaktivitäten zielgerichtet
agiert.

Die gewünschte Integration der verschiedenen Aktivitä-
ten soll durch die Bildung von so genannten „Wissens-
und Innovationsgemeinschaften“ (Knowledge and Inno-
vation Communities – KICs) geschehen, die den operati-
ven Teil des ETI bilden. Sie sind Autonomous Partner-
ships aus Universitäten, Forschungsorganisationen,
staatlichen und privaten Unternehmen, Finanzinstitutio-
nen, regionalen und lokalen Behörden etc., die mensch-
liche und physische Ressourcen zu gemeinschaftlichen
Innovations-, Forschungs- und Bildungsaktivitäten ver-
einen. Dabei ist es wichtig, dass sich die KICs, deren Mit-
glieder über Europa verteilt sein werden, zu stabilen,
langfristig selbsttragenden, strategischen, über gewöhn-
liche Netzwerke hinausgehenden Partnerschaften im In-
novationsprozess zwischen den verschiedenen exzellen-
ten Akteuren entwickeln. Die KICs werden in einem
offenen Wettbewerbsverfahren durch einen Verwaltungs-
rat mit hochrangigen Vertreterinnen und Vertretern aus
Forschung, Lehre und Wirtschaft für eine Dauer von 7 bis
15 Jahren ausgewählt. Ihre Arbeit wird, unterstützt durch
eine schlanke Verwaltung, vom Verwaltungsrat über-
wacht, ausgewertet und koordiniert. 

Die Ausbildung ist ein essentieller Teil des ETI. Die Be-
tonung liegt auf innovativen Lehrprogrammen für Gra-
duierte und Postgraduierte (Master, Promotion), interdis-
ziplinären Methoden, Entrepreneurship sowie Risiko-
und Innovationsmanagement. Die Abschlüsse werden
von den an den KICs beteiligten akademischen Institutio-
nen gemäß den in den jeweiligen EU-Mitgliedsstaaten
geltenden Regeln verliehen. Um die Partnerschaft zwi-
schen den an einer KIC beteiligten Institutionen zu beto-
nen, sollen gemeinsame Abschlüsse besonders gefördert
werden.

Um hervorragende Nachwuchswissenschaftlerinnen und
Nachwuchswissenschaftler in die KICs einbinden zu kön-
nen und damit dem besonderen Ausbildungsauftrag des
ETIs gerecht zu werden, wird es finanzielle Mittel für
Stipendien für Masterstudierende und Doktoranden ge-
ben. Die derzeitige Planung sieht vor, dass bis zum Jahre
2015 etwa 10 Wissens- und Innovationsgemeinschaften
in Funktion sind, an denen (zu jeder Zeit) 4 000 bis
5 000 erfahrene Wissenschaftler und Technologen betei-
ligt sind. Dem gegenüber stehen anvisierte 6 000 Master-
studierende sowie 4 000 Doktoranden. 

Ein Großteil des Jahresbudgets für das ETI soll von pri-
vater Seite kommen. Als rechtlich unabhängige Einrich-
tungen können die KICs außerdem Fördermittel aus dem
Strukturfonds, dem Forschungsrahmenprogramm, dem
Programm für lebenslanges Lernen sowie dem Rahmen-
programm für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation be-
antragen. Nur ein vergleichsweise kleiner Beitrag soll
über einen eigenen Haushaltsposten als direkte Finan-
zierung aus dem EU-Etat stammen. Für den Zeitraum

bis zum Ende des 7. Forschungsrahmenprogramms
(2013) wurde ein Finanzrahmen von 308,7 Mio. Euro
festgelegt.

Die KICs werden vom Verwaltungsrat in ausgesuchten
strategischen Gebieten eingerichtet, die von besonderer
gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Relevanz sind. Zu
den möglichen Aufgabengebieten zählen zum Beispiel:

– Klima

– Energie

– Informations- und Kommunikationstechnologien

– Nachhaltige Mobilität.

Um die Realisierbarkeit des Kommissionsvorschlags, ins-
besondere auch in Bezug auf die Beteiligung der Indus-
trie, zu testen, ist geplant, bereits sehr bald ein erstes KIC
im Bereich „Energie“ einzurichten.   

Das ETI-Konzept hat eine lebhafte Debatte ausgelöst.
Zahlreiche europäische Wissenschaftsorganisationen und
Interessensvereinigungen gaben Stellungnahmen dazu ab.
Dabei wurden im Wesentlichen folgende Themen proble-
matisiert:

– Finanzierung und inhaltliche Ausgestaltung des Kon-
zeptes, darunter die Sicherung der geplanten Einbin-
dung und finanziellen Beteiligung von privaten Insti-
tutionen im Forschungs- und Innovationsbereich bzw.
die Verhinderung einer Ausgleichsfinanzierung zu
Lasten anderer Bereiche des EU-Budgets; 

– Zusammensetzung des Verwaltungsrats und Auswahl
der Mitglieder dieses Gremiums371;

– Zieladäquatheit der angestrebte Struktur des ETI als
Gruppe von KICs, die ihrerseits aus mehreren, über
Europa verstreuten Institutionen und Organisationen
bestehen372; 

371 EURAB (European Research Advisory Board) empfiehlt diesbezüg-
lich, von den im Zusammenhang mit dem Europäischen Forschungs-
rat gemachten Erfahrungen zu lernen. Da Innovation und wirtschaft-
liche Nutzung der Forschungsergebnisse ein wichtiges Element des
ETI sind, sollte nach Auffassung von EURAB mindestens die Hälfte
der Mitglieder des Verwaltungsrates aus der Wirtschaft stammen und
auch auf akademischer Seite eher Wissenschaftsorganisationen als
Universitäten vertreten sein, da diese im Allgemeinen einen stärke-
ren Kontakt zur Industrie pflegen. Insgesamt unterstützt EURAB in
seiner zweiten Stellungnahme grundsätzlich die Einrichtung eines
ETI, nachdem die Kommission ihren ursprünglichen Vorschlag über-
arbeitet hat.

372 Das Europäische Parlament hat hierzu kürzlich eine Studie in Auf-
trag gegeben. (vgl. Tindemans et al 2007) Die Schlussfolgerungen
laufen darauf hinaus, dass es sinnvoller wäre, das ETI als Netzwerk
von lokalen Clustern zu gestalten, um von bereits bestehenden er-
folgreichen lokalen Kooperationen zu profitieren. Hier gibt es per-
sonelle Verknüpfungen mit der „Arbeitsgruppe Wissenschaftspolitik“
von EuroScience. Diese Arbeitsgruppe führte im letzten Jahr eine
Online-Befragung zum Thema ETI. (unter: http://www.euroscience.org)
In der Folge verfasste der erweiterte Vorstand von EuroScience ein
Positionspapier, das sich kritisch zum Konzept des ETI äußerte. Eine
revidierte Fassung wurde Anfang Januar nach der Veröffentlichung
des neuen Kommissionsvorschlags vorgelegt und mit verschiedenen
Vertretern des Europäischen Parlaments diskutiert.
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– Sicherung einer Betreuungsrelation, die eine erstklas-
sigen Nachwuchsförderung ermöglicht373;

– Vergabe akademischer Abschlüsse. (Nachdem die
Kommission zunächst vorgeschlagen hatte, spezielle
„ETI-Diplome“ zu vergeben, ist man nun davon abge-
rückt. Stattdessen sollen akademische Abschlüsse
weiterhin nur von den beteiligten akademischen Insti-
tutionen vergeben werden, jedoch auf geeignete Weise
eine Referenz zum ETI beinhalten (ETI-Label).

5.2.3.2 Aktionsprogramm im Bereich des 
lebenslangen Lernens

Im November 2006 verabschiedeten das Europäische Par-
lament und der Rat auf Vorschlag der Kommission ein
„Aktionsprogramm im Bereich des lebenslangen Lern-
ens“374, in dem verschiedene europäische Programme im
Bereich Schulbildung, Hochschulbildung, Berufsbildung
und Erwachsenenbildung zusammengefasst werden. Ziel
des Programms ist es, dazu beizutragen, dass sich Europa
zu einer fortschrittlichen Wissensgesellschaft entwickelt,
mit nachhaltiger wirtschaftlicher Entwicklung, mehr und
besseren Arbeitsplätzen und größerem sozialen Zusam-
menhalt, im Einklang mit der Erklärung von Lissabon.

Die meisten der in diesem Aktionsprogramm zusam-
mengefassten Programme richten sich nicht direkt an
Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissen-
schaftler. Es soll jedoch darauf hingewiesen werden, dass
hier Doktoranden explizit in die Gruppe der Studierenden
eingeordnet werden375, so dass sich die entsprechenden
Programme aus dem Bereich „Hochschulbildung“ auch
an Doktoranden richten. Dies betrifft insbesondere das
ERASMUS-Programm, das Studierenden erlaubt, einen
Teil ihres Studiums an einer Partnerhochschule im Aus-
land zu absolvieren.

Vor kurzem unterbreitete die Kommission dem Europäi-
schen Parlament und dem Rat den Vorschlag für einen
Beschluss über ein „Aktionsprogramm zur Verbesserung
der Qualität der Hochschulbildung und zur Förderung des
interkulturellen Verständnisses durch die Zusammenar-
beit mit Drittstaaten (Erasmus Mundus)“ für die Laufzeit
2009 bis 2013. Das Programm richtet sich nicht nur an
Studierende, sondern ausdrücklich auch an Doktoranden
und Postdoktoranden sowie Akademikerinnen und Aka-
demiker und Hochschulangehörige. Es bietet im Rahmen
von drei Aktionen ein breites Finanzierungsspektrum für
Programme, Partnerschaften, Stipendien, Veranstaltun-
gen, Studien, Projekte u. ä. an.  (Kommission 2007)

5.2.3.3 Informationsportale und Netzwerke

ERA-CAREERS376

ERA-CAREERS ist die Bezeichnung für das Europäische
Mobilitätsportal, das seit 2003 in Betrieb ist. Es bietet Or-
ganisationen einerseits die Möglichkeit, kostenlos Stellen
im Wissenschaftsbereich europaweit auszuschreiben, an-
dererseits ermöglicht eine Datenbank Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftlern auf Stellensuche, ihr Profil po-
tentiellen Arbeitgebern kostenlos zugänglich zu machen.
Das Portal hat mittlerweile einen aufgabenadäquaten Be-
kanntheitsgrad erreicht. Derzeit kommt die Mehrzahl der
annoncierten freien Stellen und Stipendien von deutschen
Organisationen. 

Das Mobilitätsportal ist jedoch nicht nur eine Informa-
tionsquelle in Bezug auf freie Stellen und Forschungsför-
derungsmöglichkeiten, sondern bietet auch Informationen
zur EU Wissenschaftspolitik (insbesondere zu mobilitäts-
bezogenen Themen bzw. Themen, die von besonderer
Relevanz für Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nach-
wuchswissenschaftler sind). Es ist mit 31 nationalen Por-
talen verlinkt, die Informationen mit eher nationalem Fo-
kus liefern. Das deutsche Mobilitätsportal377 wird von der
Alexander-von-Humboldt-Stiftung unterhalten.

ERA-MORE378

Das europäische Netzwerk von Mobilitätszentren ERA-
MORE wurde offiziell im Juni 2004 ins Leben gerufen.
Ziel des Netzwerkes, dem mittlerweile mehr als 200 Mo-
bilitätszentren in 32 Ländern angehören, ist es, den Ab-
bau von Mobilitätshemmnissen für Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler auf lokaler bzw. nationaler Ebene zu
unterstützen. Dies geschieht einerseits durch praktische
Hilfestellung für ratsuchende Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler in Bezug auf administrative Fragen (Fra-
gen zu Visa und Arbeitserlaubnis, zum Sozialversiche-
rungs- und Steuersystem etc.) sowie zu Fragen der Inte-
gration am Gastort (Schul- und Betreuungsmöglichkeiten
für Kinder, soziale Eingliederung etc.). Andererseits wer-
den jedoch auch die aufnehmenden Institutionen betreut
und geschult, um ihr Serviceangebot für mobile Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler verbessern zu können.
Das ERA-MORE Netzwerken ist eng mit dem Mobilitäts-
portal vernetzt und wird in Deutschland ebenfalls von der
Humboldt-Stiftung koordiniert.

ERA-LINK379

Das ERA-LINK Projekt, ein Netzwerk für europäische
Forscher in der Diaspora, bietet europäischen Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern außerhalb der EU
die Möglichkeit, sich zu vernetzen und mit europäischen
Wissenschaftsstrukturen in Kontakt zu bleiben. Es liefert

373 Laut Kommissionsvorschlag sollen einer Gesamtzahl von etwa
1 000 Nachwuchswissenschaftlern rund 100 erfahrene Wissenschaft-
ler gegenüberstehen. Dies entspräche einer Betreuungsrelation von
10:1, was nicht von allen Beteiligten als ausreichend betrachtet wird. 

374 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/oj/2006/l_327/l_327200
61124de00450068.pdf.

375 Artikel 2: Begriffsbestimmungen. 6. „Studierende“: An einer Hoch-
schule für eine beliebige Fachrichtung eingeschriebene Personen, die
ein Hochschulstudium – hierzu zählt auch das Promotionsstudium –
absolvieren, um einen anerkannten akademischen Grad oder eine an-
dere anerkannte Qualifikation der Tertiärstufe zu erwerben.

376 http://ec.europa.eu/eracareers/index_en.cfm. 
377 http://www.eracareers-germany.de/en/index.htm.  
378 http://ec.europa.eu/eracareers/era-more/.
379 http://cordis.europa.eu/eralink/
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Informationen zu europäischer Forschung und Fors-
chungspolitik, Hinweise auf  europäische Forschungsför-
dermöglichkeiten und internationale Kollaborations-
möglichkeiten. Als Pilotprojekt ist ERA-LINK zur Zeit
auf die USA begrenzt, eine Öffnung für europäische Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler, die in anderen
Drittstaaten tätig sind, ist vorgesehen. Die ERA-LINK
Plattform hat inzwischen mehr als 3 000 registrierte
Nutzer, die meisten von ihnen im Alter zwischen 25 und

35 Jahren380. Deutsche Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler bilden die am stärksten vertretene Nationalitäts-
gruppe, gefolgt von Italien. Die Mehrzahl der registrierten
Nutzer sind Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nach-
wuchswissenschaftler mit bis zu 10 Jahren Forschungs-
erfahrung (typischerweise Doktoranden und Post docs),
die sich seit weniger als 6 Jahren in den USA aufhalten.

380 http://cordis.europa.eu/eralink/about_en.html. 
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6 Internationaler Vergleich

6.1 Formen und Modelle der Doktoranden-
ausbildung in Europa in vergleichender 
Perspektive

6.1.1 Das Doktorat im Kontext europäischer 
Hochschulreformpolitik

Die sog. Bologna-Erklärung löste eine beträchtliche
Reformdynamik in fast allen europäischen Hochschulsys-
temen aus. Ein wichtiger Schritt in Richtung der Dokto-
randenausbildung wurde mit dem Berlin Kommuniqué
von 2003 erzielt, in welchem die Bildungsministerinnen
und Bildungsminister ihre Absicht erklärten, die Dokto-
randenausbildung mit in die gestufte Studienstruktur auf-
zunehmen, die drei bis vier Jahre für den Bachelor-Ab-
schluss, ein bis zwei weitere Jahre für den Master-
Abschluss und drei bis vier weitere Jahre für die Promo-
tion vorsieht.

Die Europäische Kommission reagierte auf diese Ent-
wicklung mit der Formulierung eines vergleichbaren
Ziels im Bereich der Forschung und technologischen Ent-
wicklung. Auf dem Treffen des europäischen Rates in
Lissabon im Jahr 2000 (vgl. Lisbon Summit 2000) wurde
ein Kommuniqué der Europäischen Kommission an den
Rat, das Europäische Parlament und die relevanten
Ausschüsse angenommen, in welcher die Europäische
Kommission vorschlug, bis zum Jahr 2010 einen „euro-
päischen Forschungsraum“ zu schaffen. In seiner ab-
schließenden Rede erklärte der Europäische Kommissar
für Forschung, Philip Busquin, Europa bis zum Jahr 2010
zur dynamischsten und wettbewerbsfähigsten Wissens-
ökonomie der Welt zu machen (Busquin 2000). Um die-
ses Ziel zu erreichen, sollte der Anteil des nationalen
Bruttoinlandsprodukts aller europäischer Mitgliedstaaten
für Forschung und Entwicklung auf drei Prozent angeho-
ben und die Zahl der qualifizierten Forscherinnen und
Forscher (d. h. mit Promotion) deutlich erhöht werden.

Die Schaffung eines europäischen Hochschul- und For-
schungsraums, der so gestaltet ist, dass Europa zur dyna-
mischsten und wettbewerbsfähigsten Wissensökonomie
der Welt werden kann, hat nicht nur den Universitäten
eine gewichtigere Rolle zugewiesen, sondern es hat auch
dazu geführt, dass die Doktorandenausbildung genauer
betrachtet wird.

Im Rahmen des Bologna-Prozesses hat die European Uni-
versity Association (EUA) den Auftrag erhalten, die Dok-
torandenausbildung in Europa genauer zu analysieren und
Empfehlungen für deren Verbesserung auszusprechen.
Die Ergebnisse der ersten Projektphase sind inzwischen
publiziert (EUA 2005). In vier thematischen Netzwerken
wurden folgende Aspekte untersucht:

– Struktur und Organisation von Doktorandenprogram-
men;

– Qualität von Doktorandenprogrammen;

– Innovative Praktiken für Doktorandenprogramme;

– Gemeinsame Europäische Doktorandenprogramme.

Darüber hinaus wurde eine weitere Arbeitsgruppe einge-
setzt, die die Arbeit der vier thematischen Netzwerke ko-
ordinieren und die Ergebnisse integrieren sollte.

Bezüglich der Struktur und Organisation von Doktoran-
denprogrammen in Europa wurden zwei Modelle identi-
fiziert: die individuelle Betreuung durch einen Doktorva-
ter oder eine Doktormutter und das Modell strukturierter
Promotionsprogramme innerhalb von Forschergruppen,
Graduiertenschulen oder Promotionskollegs, das sich in
zwei Phasen aufteilt: Studienphase mit unterrichteten Ele-
menten und die Forschungsphase mit der Arbeit an der
Dissertation. Obgleich das erste Modell gerade in den
Geistes- und Gesellschaftswissenschaften derzeit noch
überwiegt, wurde ein allgemeiner Trend zur strukturierten
Promotionsphase festgestellt. Die unterrichteten Teile des
zweiten Modells umfassen in der Regel die Aneignung ei-
ner Reihe von Schlüsselqualifikationen sowie die Ausbil-
dung in Forschungsmethoden. In einigen Universitäten
gibt es darüber hinaus einen persönlichen Entwicklungs-
plan für jeden einzelnen Doktoranden. (vgl. EUA 2005)

Problematisch und innerhalb von Europa völlig unter-
schiedlich geregelt sind weiterhin die folgenden Aspekte
der Doktorandenausbildung:

– Dauer und Ausgestaltung der Promotionsphase,

– Organisation von vollzeitlich und teilzeitlich durchge-
führten Promotionen, einschließlich der Finanzie-
rungsart der Promotion (Stipendium versus Stelle),

– Rekrutierung, Auswahl und Zulassung geeigneter
Kandidatinnen und Kandidaten,

– Status von Doktoranden,

– Die Rolle von Verträgen zwischen Doktoranden, ihren
Betreuern und der Universität,

– Finanzierung der Promotionsphase. 
Derzeit gibt es in Europa eine intensive Debatte darüber,
ob Promovierende als Studierende oder als Forscherinnen
und Forscher am Beginn ihrer beruflichen Karriere anzu-
sehen sind. Daraus leitet sich zudem die Frage ab, ob
Doktoranden Studiengebühren zu zahlen haben und als
Auszubildende behandelt werden oder ein Gehalt bezie-
hen und Angestellte der Universität mit Forschungs- und
– in gewissem Umfang – Lehraufgaben sind. Anders for-
muliert: Ist die Promotion das Ende einer Ausbildung zur
Erlangung des höchsten akademischen Grades (in vielen
europäischen Ländern gibt es die Habilitation nicht) oder
der Einstieg in eine professionelle Forschungstätigkeit?
(vgl. Scott in Council of Graduate Schools 2006:2) Wei-
tere Themen, die im Rahmen des EUA-Projekts unter-
sucht wurden (EUA 2005), betreffen:

(a) Die Qualifikation der Betreuer von Doktoranden,
ihre Rechte und Pflichten, mögliche Formen der
Fort- und Weiterbildung sowie Modelle der Betreu-
ung durch zwei oder mehr Betreuer;

(b) Verfahren des Monitorings und der Bewertung von
Fortschritten im Rahmen der Promotionsphase, ein-
schließlich der Etablierung von Widerspruchsverfah-
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ren für den Fall, dass sich ein Doktorand ungerecht
behandelt oder bewertet fühlt (vgl. dazu auch Maki/
Borkowski 2006);

(c) Anforderungen an die Dissertation, ihre Bewertung
und Verteidigung;

(d) Internationale und sektorale Mobilität von Doktoran-
den;

(e) Verleihung und Zertifizierung gemeinsamer oder so
genannter europäischer Doktortitel.

In einer weiteren Phase des Projekts zu Reformen der
Doktorandenausbildung in Europa stellt EUA derzeit die
Frage der beruflichen Chancen und Karrieren von Promo-
vierten in den Mittelpunkt. (vgl. EUA 2007)

6.1.2 Konzepte der Doktorandenausbildung in 
Europa

Bereits seit einigen Jahren ist Bewegung in die traditio-
nellen Formen der Doktorandenausbildung gekommen,
die in Kontinentaleuropa vorrangig im Rahmen des so ge-
nannten „Meister-Schüler-Verhältnisses“ stattfand. Die
Schaffung von Graduiertenkollegs durch die Deutsche
Forschungsgemeinschaft (DFG) seit 1990 ist ein alterna-
tives Modell der Förderung der Doktorandenausbildung. 

Ab den frühen 1990er Jahren schlugen die HRK und der
Wissenschaftsrat vor, die Promotionsphase zu reformie-
ren und stärker zu strukturieren. Deutschland lag im euro-
päischen Vergleich betreffend der Zahl der jährlich abge-
schlossenen Promotionen kontinuierlich an der Spitze
(vgl. Tab. 48).

Auch in anderen europäischen Ländern wuchs seit den
1990er Jahren die Sorge um die Qualität, Effizienz und
Effektivität der Doktorandenausbildung. Zunächst ging
es weniger um eine Steigerung der Promotionszahlen,
sondern um Fragen der Angemessenheit der Doktoran-
denausbildung angesichts der größer werdenden Hetero-
genität der Doktoranden selbst. Viele sahen in der Pro-
motion die Möglichkeit, eine Qualifikation für den
Aufstieg in verantwortungsvollere Positionen zu erlan-
gen. In Großbritannien wurde daher die Unterscheidung
zwischen einem „Forschungsdoktorat“ und einem „pro-
fessionellen Doktorat“ eingeführt. Ersteres diente der
Selbstrekrutierung der akademischen Profession, letzte-
res entwickelte sich zu einer Aufstiegsqualifikation für
bereits Berufstätige, die diese Phase vielfach teilzeitlich
absolvieren. Obwohl es in Deutschland ebenfalls Unter-
schiede zwischen den Doktoraten gab und gibt – etwa in
der Chemie und der Medizin – wurde eine solche termi-
nologische wie konzeptionelle Unterscheidung bisher
nicht eingeführt. Vielmehr werden die bestehenden Un-
terschiede als Ausdruck der unterschiedlichen Fachkul-
turen gewertet. 

Großbritannien ist generell zum Trendsetter für die Aus-
differenzierung der Modelle in der Doktorandenausbil-
dung geworden und hat inzwischen eine Reihe von unter-
schiedlichen Wegen zur Promotion etabliert. Zunehmend
lässt sich allerdings die Unterscheidung zwischen For-
schungsdoktorat und „professional“ Doktorat auch in an-
deren europäischen Ländern beobachten. Im folgenden
sollen die in Europa bestehenden Modelle der Doktoran-
denausbildung vorgestellt werden.
Ta b e l l e  48

Promotionen im internationalen Vergleich, 1999 bis 2004 (in Pers.)

a=nicht zutreffend, m=fehlender Wert
Quelle: OECD Online Education Database, Graduates by field of education
URL: http://stats.oecd.org/wbos/default.aspx?DatasetCode=RGRADSTY

Land 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Australien 3.271 3.514 3.687 3.802 3.910 4.315 4.763

Finnland 1.708 1.725 1.891 1.797 1.797 1.751 1.863

Frankreich 10.218 10.173 9.903 10.404 10.404 8.420 8.420

Deutschland 24.890 24.545 25.780 24.796 23.838 23.043 23.138

Italien 3.463 3.463 3.557 4.044 3.977 4.456 6.351

Niederlande 2.490 2.483 m 2.533 2.556 2.584 2.679

Norwegen 700 696 658 768 740 714 756

Polen 48.908 a m 4.400 4.400 5.450 5.460

Spanien 5.931 6.307 6.007 6.453 6.905 7.479 8.168

Vereinigtes Königreich 10.993 11.339 11.568 14.146 14.232 14.935 15.257

USA 45.876 46.010 44.808 44.904 44.160 45.994 48.378



Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 191 – Drucksache 16/8491
Das Forschungsdoktorat

Zentral für das Forschungsdoktorat (PhD) ist die Disser-
tation, die einen originärer Beitrag zur Erweiterung des
Wissens einer Disziplin oder eines Forschungsfeldes lie-
fert. Unabhängig davon, ob die Promotionsphase im Rah-
men eines strukturierten Programms mit unterrichteten
Elementen oder im Rahmen des traditionellen „Meister-
Schüler-Verhältnisses“ absolviert wurde, ist das For-
schungsdoktorat in der Regel die Eintrittskarte in die aka-
demische Profession. Golde und Walker (2006) haben am
Beispiel von sechs Disziplinen das Forschungsdoktorat
als die Entwicklung von Studierenden zu stewards of the
discipline beschrieben und dies als Hauptzweck der Dok-
torandenausbildung definiert. (Golde/Walker 2006: 5)
Dieses sehr normative Bild der Forscherausbildung steht
in einem deutlichen Gegensatz zu dem von Slaughter and
Leslie (2000) gezeichneten Bild des erfolgreichen Wis-
senschaftlers als „kapitalistischer Entrepreneur“, der die
Erfordernisse von Marktorientierung, Wettbewerb und
Globalisierung in den entstehenden Wissensgesellschaf-
ten erkannt hat und sie zu seinem Vorteil zu nutzen weiß.

Doktorat durch Unterricht

Per definitionem enthält das Doktorat durch Unterricht
(taught doctorate) einen substanziellen Anteil an unter-
richteten Komponenten. Typischerweise gibt es ein fest-
gelegtes Curriculum, in dessen Rahmen Seminare absol-
viert werden müssen. Die Lernergebnisse werden
bewertet und in die Endnote mit einbezogen. Auch hier
sollen die Studierenden zur Generierung neuen Wissens
beitragen, sie tun dies aber im Rahmen eines Forschungs-
projekts, über dessen Ergebnisse am Ende ein Bericht an-
zufertigen ist, der im Rahmen einer mündlichen Prüfung
vorgestellt und ebenfalls bewertet wird. Im Unterschied
zum zweiphasigen Modell der Doktorate in den USA
werden in diesem, vorrangig in Großbritannien verbreite-
ten Modell, die unterrichteten Elemente über die gesamte
Promotionsphase gestreut. Die mündliche Prüfung und
Bewertung des Forschungsprojekts ist das Äquivalent zur
Dissertation und ihrer Verteidigung.

Kumulative Dissertation

Das Modell der kumulativen Dissertation gibt es in
Deutschland bereits seit dem 19. Jahrhundert. Von
Deutschland aus verbreitete es sich in andere Teile der
Welt, vor allem in die USA, aber auch nach Belgien, in
die Niederlande und nach Schweden. Auch in Großbri-
tannien gibt es die Möglichkeit der kumulativen Disserta-
tion. Sie ist dort als PhD by published work bekannt, wird
an vielen Universitäten des Landes aber nur an Mitglieder
des eigenen akademischen Personals vergeben oder an
Alumni. Kumulative Dissertationen machen in Groß-
britannien nur einen sehr kleinen Teil der verliehenen
Doktorgrade aus. (vgl. Green/Powell 2005: 72)

In diesem Modell der Promotion wird vorrangig das Pro-
dukt bewertet und nicht der Prozess des Promovierens. In
den meisten europäischen Ländern, die diese Promotions-
möglichkeit vorsehen, wurden regulative Bestimmungen

erlassen, die den Charakter und Inhalt der Dissertation
festlegen und ggf. auch ob und in welcher Form ein Stu-
dienprogramm absolviert werden muss. (vgl. Green/
Powell 2005: 71)

„Professional“ Doktorat

Ausgehend von Trends im britischen Hochschulsystem
beginnen derzeit eine Reihe von europäischen Ländern
die Unterscheidung zwischen forschungsorientierten und
professionsorientierten Doktoraten auch terminologisch
zu differenzieren. Im englischen Sprachgebrauch werden
dafür die Bezeichnungen research doctorate und profes-
sional doctorate benutzt. Das „professional“ Doktorat ist
auf Bereiche wie Betriebswirtschaft, Gesundheitsberufe
inkl. Medizin, Erziehungswissenschaft, Psychologie, In-
genieurwissenschaften und Sozialarbeit u. ä. begrenzt,
d. h. auf Fächer, die ein relativ klar umrissenes professio-
nelles Berufsfeld aufweisen. 

In Deutschland hat es immer schon einen Unterschied in
der Promotionskultur und den Anforderungen an die Dis-
sertation zwischen Fächern wie Medizin oder auch Che-
mie381 einerseits und Soziologie, Philosophie oder Physik
andererseits gegeben, ohne dass eine explizite bzw. termi-
nologische Unterscheidung zwischen Typen von Dokto-
raten getroffen wurde. Eine Differenzierung erfolgt zwar
über den Indikator des Fachbezugs im Doktortitel (z. B.
Dr. rer. pol, Dr. phil., Dr. med., Dr. ing.), ohne dass damit
aber eine Unterscheidung forschungsorientiert und an-
wendungsorientiert impliziert wird. In Großbritannien
wird unterschieden zwischen dem PhD als forschungs-
orientiertem Doktorat und z. B. EdD (educational docto-
rate) oder DBA (Doctor of Business Administration) als
anwendungsorientierten oder „professional“ Doktoraten.
Die Nennung des professionellen Feldes ist Teil des Titels
in „professional“ Doktoraten. 

Das „professional“ Doktorat ist in Großbritannien defi-
niert als ein Programm fortgeschrittener Forschung und
Studien, das – neben der Erfüllung universitärer Kriterien
für die Promotion – darauf ausgerichtet ist, den besonde-
ren Bedarf einer Professionsgruppe außerhalb der Uni-
versität zu erfüllen und die Fähigkeit zu individueller
(Forschungs-)Arbeit innerhalb eines professionellen Kon-
textes entwickelt. (Bourner/Bouwden/Laing 2001: 219). Ty-
pischerweise werden die Angebote zum Erwerb eines
„professional“ Doktorats in Großbritannien vorrangig
von bereits Berufstätigen in Anspruch genommen und
sind häufig als Teilzeitprogramme organisiert. Die Ziel-
gruppe will sich mit dem Titel in der Regel die Möglich-
keit eines beruflichen Aufstiegs erarbeiten und weniger
eine Qualifikation, die eine Karriere als Wissenschaftlerin

381 Es ist in Deutschland seit längerer Zeit bekannt, dass ein Chemiker
ohne Doktorgrad kaum eine Chance hat, in der Industrie eine Be-
schäftigung zu finden. Dies schlägt sich auch in der neueren Tendenz
nieder, im Zuge der Umsetzung der Bologna-Reformen in Deutsch-
land, in der Chemie keine Masterstufe vorzusehen sondern gleich
nach dem Bachelorabschluss in die Promotionsphase überzugehen.
Auch in der Medizin ist es üblich, bereits im Hauptstudium mit der
Promotion zu beginnen. Es gibt kaum Fachärzte, die nicht promo-
viert sind. (vgl. Kapitel 1.1)
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oder Wissenschaftler an einer Hochschule ermöglicht.
Entsprechend wird die mit der Promotion verbundene
Forschung der Weiterentwicklung professioneller Praxis-
felder und der darin tätigen Praktiker dienen. Das bedeu-
tet, dass mit der Promotion die Generierung von anwen-
dungsorientiertem Wissen verbunden ist,

Die Kandidatinnen und Kandidaten werden im Gebrauch
von Forschungsmethoden ausgebildet, um damit Pro-
bleme der beruflichen Praxis lösen zu können und For-
schungsergebnisse für die berufliche Praxis zu nutzen.
Darüber hinaus wird Wert auf die Aneignung von Fähig-
keiten zum Management der eigenen Karriere gelegt. 

Nach Green und Powell (2005: 86 ff.) ist das „professio-
nal“ Doktorat in der Regel durch folgende Aspekte ge-
kennzeichnet:

– modulare Strukturen, die sich aus Seminaren und der
Dissertation zusammensetzen;

– die unterrichteten Elemente setzen sich zusammen aus
Modulen zu Fragen der Forschung und Forschungs-
methoden sowie Seminaren zu Fragen des eigentli-
chen Faches;

– die Ergebnisse der Seminararbeit werden getrennt von
der Dissertation bewertet;

– die Dissertation sieht einen originären Beitrag zur Er-
weiterung des Wissens in einem Praxisfeld oder einer
Profession vor;

– die Zulassung zum „professional“ Doktorat setzt in
der Regel einige Jahre Berufserfahrung voraus;

– häufig werden die Studiengebühren vom Arbeitgeber
teilweise oder ganz übernommen;

– das Dissertationsthema wird meist aus der professio-
nellen Praxis generiert, im ingenieurwissenschaftli-
chen Bereich kann es auch aus einem größeren oder
einer Serie von kleineren Projekten bestehen, die im
Rahmen der beruflichen Tätigkeit durchgeführt wer-
den;

– Studienprogramme für ein „professional“ Doktorat
werden in Großbritannien häufig von den entsprechen-
den Berufsorganisationen akkreditiert.

Der überwiegende Teil der „professional“ Doktorgrade
wird in Großbritannien im Bereich Erziehungswissen-
schaften und Psychologie sowie verwandte Fächer verlie-
hen. 

Das Praxisdoktorat

Das Praxisdoktorat (practice based doctorate) ist eben-
falls eine terminologische Besonderheit des britischen
Promotionswesens, wird aber auch in Australien verlie-
hen. Es bezeichnet die Verleihung von Doktorgraden in
den Künsten und im Fach Design. Während in Deutsch-
land z. B. ein Doktorgrad im Fach Musikwissenschaft
verliehen wird, ist der höchste Studienabschluss in der
Musik selbst die Konzertreife. Weiterbildung in Form des
Besuchs von Meisterkursen wird ebenfalls anerkannt und
es gibt Aufstiegs- oder Ehrentitel, wie z. B. Kapellmeister

oder Kammersänger. Abschlüsse in den bildenden Küns-
ten (z. B. Malerei, Bildhauerei etc.) verwenden in der Re-
gel das Diplom bzw. den Bachelor. Auch in diesen Berei-
chen gibt es Meisterkurse.

Das Praxisdoktorat gewann in Großbritannien mit der In-
tegration von Kunsthochschulen in die Universitäten an
Bedeutung (in den 1990er Jahren). Der Titel ist das Er-
gebnis einer Seminararbeit, der Präsentation eines künst-
lerischen Werkes (in den bildenden Künsten und im Fach
Design) bzw. einer Aufführung (Instrument, Stimme
Tanz). In Großbritannien ist das Praxisdoktorat umstrit-
ten, weil es sich von allen Modellen des Doktorats am
weitesten von einer Dissertation entfernt. Dennoch bietet
ungefähr die Hälfte aller britischen Universitäten ein sol-
ches Doktorat an. Die Abschlüsse werden als Doctor of
Music (DMus) oder Doctor of Art (DArt) bezeichnet.
(vgl. Green/Powell 2005: 100 ff.)

„New Route“ Doktorat

Das Modell des New Route PhD (auch integriertes Dok-
torat genannt) wurde 2001 in Großbritannien von zehn
Universitäten als eine Art „Markenname“ etabliert, um
insbesondere ausländische Kandidatinnen und Kandida-
ten zu gewinnen. Inzwischen wird das Modell von weit
über 30 britischen Universitäten angeboten. Das Pro-
gramm setzt sich im Wesentlichen aus drei (integrierten)
Elementen zusammen: einer unterrichteten Komponente
im Bereich Forschungsmethoden und fachliche Speziali-
sierung, einer weiteren unterrichteten Komponente im
Bereich übertragbarer Schlüsselqualifikationen und der
Arbeit an der disziplinär oder interdisziplinär orientierten
Dissertation. Die Zulassung kann unmittelbar nach Erlan-
gung des Bachelorgrades erfolgen. Die unterrichteten
Elemente werden zumeist im Rahmen von fachlich ein-
schlägigen Masterstudiengängen angeboten und erstre-
cken sich über vier Jahre der Erlangung des Doktorgra-
des. Im Rahmen der unterrichteten Elemente werden
240 ECT-Punkte vergeben. Die Anforderungen an die
Dissertation sind ähnlich hoch wie beim Forschungsdok-
torat. 

Im Unterschied zum Forschungsdoktorat überwiegen im
„New Route“ Doktorat die unterrichteten Elemente und
sind im Hinblick auf die zu erwerbenden Qualifikationen
klarer und detaillierter ausformuliert. Außerdem besteht
die Möglichkeit, nach Absolvieren der unterrichteten Ele-
mente eine weniger anspruchsvolle Masterarbeit vorzule-
gen und das Programm mit einem Masterabschluss zu be-
enden.

In Deutschland ist die Struktur dieses Modells als fast
track PhD bekannt geworden. Obgleich der Masterab-
schluss in Deutschland als Voraussetzung für die Zulas-
sung zu Doktorandenprogrammen und Graduiertenschu-
len, aber auch für die individuelle Annahme bei einem
Betreuer die Regel ist, sehen die KMK-Richtlinien von
April 2000 (KMK 2000) für besonders talentierte BA-
Absolventinnen und Absolventen die Möglichkeit vor,
unmittelbar nach dem BA-Abschluss in die Promotions-
phase überzugehen. Nach Internet-Recherche gibt es in
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Deutschland folgende Fälle, in denen eine „fast track“
Promotion derzeit angeboten bzw. konzipiert wird:

– Bonn-Aachen International Center for Information
Technology;

– Internationales PhD Programm in Molecular and Cel-
lular Life Sciences an der International Max-Planck
Research School in München (Bedingung: Durchlau-
fen eines einjährigen Vorbereitungsprogramms für
BA-Absolvent/-innen);

– Graduate School of Chemistry and Biochemistry an
der Ruhr-Universität Bochum;

– Fakultät für Psychologie an der Ruhr-Universität Bo-
chum (es besteht der Plan ein einjähriges Vorberei-
tungsprogramm zu etablieren, das von einer dreijähri-
gen Promotionsphase gefolgt wird);

– Technische Universität of Karlsruhe, Institute for Bo-
tanical Sciences (“fast track” Option wird diskutiert);

– Universität Köln, Graduate School for Biological
Sciences;

– Universität Düsseldorf, „fast track“ in Chemie mög-
lich.

Im Prinzip folgt das „New Route“ Doktorat (ebenso wie
das „fast track“ Doktorat) dem amerikanischen Modell
der integrierten Postgraduiertenausbildung, in welchem
die Masterstufe und die Promotion zusammengefasst
werden. Allerdings gibt es im amerikanischen Modell
zwei deutlich voneinander unterschiedene Phasen, die
nacheinander und nicht in integrierter Form absolviert
werden. Zuerst werden die unterrichteten Komponenten
wahrgenommen, danach erfolgt die Forschungsarbeit für
die Dissertation. Durch diese Zweiteilung ergibt sich in
den USA eine hohe Abbrecherquote nachdem die unter-
richteten Komponenten absolviert wurden.

Zwei Modelle des gemeinsamen Doktorats

Das Modell des gemeinsamen Doktorats kennzeichnet
Doktorandenprogramme, die von mindestens zwei oder
mehr Universitäten gemeinsam angeboten werden und
die jeweiligen Stärken der beteiligten Hochschulen nut-
zen. In der von der EUA durchgeführten Studie zu Verän-
derungen der Doktorandenausbildung in Europa (EUA
2005) antworteten 18 Prozent der beteiligten Hochschu-
len, dass dieses Modell bei ihnen angeboten wird. Füh-
rend im Sinne der Menge an Angeboten sind Deutsch-
land, Spanien, Frankreich, Italien, Großbritannien und die
Niederlande. In der EUA-Studie (EUA 2005: 28 f.) wird
das gemeinsame Doktorat wie folgt charakterisiert:

– ein gemeinsames Curriculum für die unterrichteten
Komponenten als Ergebnis einer engen Kooperation
der beteiligten Hochschulen; die Doktoranden absol-
vieren diesen Teil ihrer Ausbildung dann entsprechend
an mehreren Universitäten;

– ein von den beteiligten Hochschulen unterschriebenes
Übereinkommen hinsichtlich der Finanzierung der

Promotionsphase und anderer institutioneller Angele-
genheiten (z. B. Mobilität, Qualitätssicherung).

Für die Zertifizierung des gemeinsamen Doktorats gibt es
unterschiedliche Regelungen. Sie reichen von der Verlei-
hung des Titels durch die Universität bis hin zu Doppel-
titeln auf der Grundlage gemeinsamer Betreuung durch
Professoren zweier unterschiedlicher Universitäten (ein
so genanntes „co-tutelle“ Arrangement) und zu multilate-
ralen Doktortiteln, in deren Rahmen ein gemeinsames
Zertifikat verliehen wird.

Gemeinsame Doktorate werden überwiegend von Univer-
sitäten bzw. Fachbereichen oder Fakultäten verliehen, die
sich in (grenzüberschreitenden) Netzwerken zusammen-
geschlossen haben. Je nach Situation vor Ort werden die
unterrichteten Komponenten in Graduiertenschulen oder
durch Fachbereiche angeboten. Gemeinsame Doktorate
werden als wichtige Möglichkeit einer weiteren Interna-
tionalisierung der Doktorandenausbildung gesehen. Al-
lerdings weicht die tatsächliche Praxis von diesem Ideal-
typus häufig ab. Gemeinsame Doktorate zeichnen sich
zwar durch ein größeres Maß an Internationalisierung und
Mobilitätschancen für Doktoranden aus, beruhen aber oft
nicht auf einem gemeinsamen Curriculum der beteiligten
Partnereinrichtungen.

Eine besondere Variante des gemeinsamen Doktorats ist
das Modell des „europäischen Doktorats“. In der Praxis
gibt es dieses Modell allerdings bisher noch nicht. Als
Idee und informelle Initiative entstand es zu Beginn der
1990er Jahre auf einer Konferenz des europäischen Zu-
sammenschlusses nationaler Rektorenkonferenzen. Der
Doctor Europaeus ist durch folgende Elemente charakte-
risiert:

– Die Verteidigung sollte erst erfolgen, wenn zwei Pro-
fessoren von zwei Universitäten aus unterschiedlichen
europäischen Ländern die Dissertation positiv begut-
achtet hatten. Keiner der beiden Gutachter sollte von
der Universität kommen, an der die Dissertation ver-
teidigt wurde.

– Bei der Verteidigung sollte wenigstens ein Jurymit-
glied von einer anderen Universität aus einem anderen
europäischen Land kommen.

– Ein Teil der Verteidigung sollte in einer europäischen
Fremdsprache erfolgen.

– Die Dissertation sollte zum Teil im Rahmen eines For-
schungsaufenthalts von wenigstens einem Trimester in
einem anderen europäischen Land entstanden sein.
(vgl. EUA 2005: 29 f.)

6.2 Nachwuchs oder junior staff: Die Ein-
gangsphase zum Hochschullehrerberuf 
im internationalen Vergleich

6.2.1 Ausgewählte Modelle akademischer 
Karriere

Im Folgenden werden vier Karrieremodelle vorgestellt,
die die formative years of scholars in jeweils unterschied-
licher Weise vorstrukturieren und prägen. 
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Alle vier Modelle finden sich in ihrer eindeutigsten Form
an den Universitäten (bzw. in USA und Großbritannien
an den Research Universities). Die Darstellung konzen-
triert sich hierbei auf den Doktorgrad, der überall von den
Universitäten vergeben wird und als Schlüssel zur akade-
mischen Laufbahn gilt. Teilweise abweichende Karriere-
muster an den deutschen Fachhochschulen, den ehemali-
gen britischen Polytechnics, den französischen
Sonderhochschulen und Grandes Écoles und den ameri-
kanischen Two-Year- und Four-Year-Colleges ohne Pro-
motionsrecht werden hier nicht behandelt. Auch auf die
Karrierebesonderheiten des medizinischen Bereiches
kann hier nicht eingegangen werden.382

Mit Deutschland, Großbritannien, Frankreich und den
USA sind dabei die vier westlichen Hochschulsysteme
gewählt worden, die die heutige akademische Welt am
stärksten geprägt haben. Zwei der vier Hochschulsysteme
gehören zum Typus des Habilitations-Modells der akade-
mischen Karriere, die beiden anderen zum Typus des
Tenure-Modells. Dabei wird zuerst mit Deutschland ein
relativ reiner Typus des Habilitations-Modells skizziert,
dann mit Großbritannien ein reines Tenure-Modell. Es
folgen Frankreich, wo sich Elemente des Habilitations-
und des Tenure-Modells überkreuzen, und die USA, wo
sich mit dem Tenure-track-Modell eine besondere
Variante des Tenure-Modells durchgesetzt hat.

6.2.1.1 Deutschland: Habilitations-Modell383

Zunächst wird die „klassische“ Situation an den deut-
schen Universitäten um das Jahr 2000 skizziert, also vor
Einführung der Juniorprofessur. Die Gesamtsituation ist
bis heute nicht wesentlich verändert. So kann die für un-
sere Thematik wichtigste Neuerung, die Einführung der
Juniorprofessur seit 2002, bis jetzt lediglich mit einem
Anteil von 0,4 Prozent in der Hochschulpersonalstatistik
ausgewiesen werden. Auf die persönlichen Karrierechan-
cen des akademischen Nachwuchses von Heute und Mor-
gen hat die Juniorprofessur eine sehr viel größere
Relevanz, als in der hier gewählten statistischen Gesamt-
betrachtung erkennbar wird.

Idealtypisch lässt sich das Karrieremuster von Nach-
wuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaft-
lern an deutschen Universitäten in den ersten Jahren des
21. Jahrhunderts wie folgt darstellen384:

– Rund 17 Prozent des hauptberuflichen wissenschaftli-
chen Personals sind berufene Professorinnen und Pro-
fessoren der Besoldungsgruppen C4, C3 und (zu ei-
nem kleineren Teil) C2, größtenteils in beamteter
Lebenszeitstellung. Sie vertreten ihr Fach selbständig
in Lehre und Forschung.

– Die Voraussetzung für ihre Berufung war die Habilita-
tion, bzw. der Nachweis einer habilitationsäquivalen-
ten Leistung. 

– Wegen des prinzipiellen Hausberufungsverbotes (das
auch interne Beförderungen nach C3 und C4 verhin-
dert) sind Universitätsprofessorinnen und -professoren
in der Regel von Auswärts berufen worden.

– Die Zahl der ebenfalls selbständig lehrenden und for-
schenden, in der Regel habilitierten Universitätsdo-
zentinnen und -dozenten in Dauerstellung ist mit ein
bis zwei Prozent sehr klein. Wegen der Hausberu-
fungsverbotsregel stehen diese Stellen für die eigenen
Habilitierten normalerweise nicht zur Verfügung.

– Der akademische Mittelbau umfasst mithin etwa
80 Prozent des hauptberuflichen wissenschaftlichen
Personals. Unter ihnen befindet ein Drittel in unbefris-
teten Positionen, in der Akademischen Ratslaufbahn,
als Lektoren, Lehrkräfte für besondere Aufgaben, Stu-
dienräte im Hochschuldienst oder wissenschaftliche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Funktionsstellen.
Sie sind typischerweise nicht habilitiert, teilweise
auch nicht promoviert und gelten folglich als „unselb-
ständig Lehrende“ ohne Zugang zur Hochschullehrer-
laufbahn.

– Die anderen zwei Drittel des Mittelbaus sind befristet
beschäftigt, teils als Doktoranden auf wissenschaftli-
chen Mitarbeiterstellen (vielfach in Teilzeit), teils als
Promovierte auf Assistentenstellen, zu einem kleinen
Teil auch als Habilitierte auf befristeten Oberassisten-
ten- oder Dozentenstellen. 

– Soweit sich diese befristet beschäftigten Mittelbauan-
gehörigen auf regulären Haushaltsstellen befinden,
handelt es sich um Qualifikationsstellen mit Assisten-
tenaufgaben und relativ geringem Lehrdeputat. Die
von ihnen durchgeführte Lehre gilt (mit teilweiser
Ausnahme bei den Habilitierten) als „unselbständige
Lehre“, eben wegen des Nichtvorliegens einer Lehrbe-
fähigung (Habilitation). 

– Rund ein Drittel der befristet beschäftigten Mittelbau-
angehörigen (mit oder ohne Promotion) befindet sich
auf drittmittelfinanzierten Forschungsstellen, teilweise
in Teilzeitbeschäftigung. Sie üben in der Regel keine
Lehrtätigkeit aus.

Zu den Besonderheiten des deutschen Habilitations-Mo-
dells gehört es, dass die Promotion generell nicht als
Nachweis der universitären Lehrbefähigung gilt, weshalb
es die sehr große Gruppe der „unselbstständig Lehren-
den“ im Mittelbau gibt, überwiegend auf befristeten Qua-
lifikationsstellen. Die mit der Übernahme einer (oftmals
auf einer persönlichen Berufungszusage basierenden)
Qualifikationsstelle entstehende „Meister-Lehrlings-Kon-
stellation“ wird in Deutschland als erster Schritt zur wis-
senschaftlichen Laufbahn gesehen. Auch nach erfolgter
Promotion ändert sich für die Betroffenen kaum etwas,
außer das sich die Befristung ihrer Stelle nochmals ver-
längert: Der Sache nach bleiben sie „Assistenten“. Aber
auch wenn die Qualifikationsphase durch den Abschluss

382 Vgl. zu den verschiedenen Karrieremodellen und ihren Varianten und
Differenzierungen ausführlich Kreckel u. a. 2007

383 Detaillierte Quellennachweise zu diesem Abschnitt finden sich in
Kreckel u. a. 2007, Kap. II.

384 Alle quantitativen Angaben nach Statistisches Bundesamt: Wissen-
schaft und Kultur, Personal an Hochschulen, Fachserie 11, Reihe 4.4,
verschiedene Jahrgänge.
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der Habilitation erfolgreich beendet wird, droht wegen
der Befristung der Stelle und des Hausberufungsverbotes
das Ausscheiden aus der akademischen Laufbahn, sofern
kein auswärtiger Ruf erfolgt.

Eine weitere Besonderheit des deutschen Laufbahnmo-
dells ist es, dass reguläre Qualifikationsstellen mit Assis-
tentenfunktionen und niedrigem Lehrdeputat nicht nur für
Promovierte vorgesehen sind, die die Habilitation anstre-
ben, sondern auch für Doktoranden. Die Promotion auf
einer regulären (häufig geteilten) wissenschaftlichen Mit-
arbeiterstelle ist der traditionelle Hauptzugang zur akade-
mischen Karriereleiter in Deutschland. Die Promotion auf
Stipendienbasis und/oder im Graduiertenkolleg, also: als
letzte Phase des Studiums, gilt in Deutschland nur als
„zweitbester Weg“ zur akademischen Laufbahn. Auch die
Übernahme einer Drittmittelstelle gilt als weniger „kar-
rierenah“ als eine reguläre Promotionsstelle an einer Pro-
fessur. 

Im Kontrast dazu haben die Doktoranden in den drei
Vergleichsländern Großbritannien, Frankreich und USA
keinen vollen Mitarbeiterstatus. Allerdings fehlt dort
auch das Konzept des „Mittelbaus“.

Für promovierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler, die auf Dauer im akademischen Bereich tätig bleiben
wollen, gibt es in Deutschland neben der riskanten Habi-
litationskarriere und der begrenzten Möglichkeit des
Verbleibens in einer unselbständigen Dauerposition im
universitären Mittelbau noch die Option der Forschungs-
tätigkeit in einem außeruniversitären Max-Planck-, Leib-
niz-, Helmholtz- oder Fraunhofer-Institut, wo allerdings
der Anteil der befristeten Stellen überall zunimmt. Als
Alternative besteht die Möglichkeit der Fachhochschul-
professur, wo das hohe Lehrdeputat und die starke Praxis-
orientierung aber nur in sehr eingeschränkter Form For-
schung zulassen. Des weiteren gibt es die Möglichkeit
des (temporären oder permanenten) Überwechselns ins
Ausland.
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Verhältnis von Promotionen und Hochschulabschlüssen (ohne Promotionen) 
nach Fächergruppen, Deutschland, 2004

Quelle: OECD Online Education Database, Graduates by field of education
URL: http://stats.oecd.org/wbos/default.aspx?DatasetCode=RGRADSTY

Fächergruppe
Hochschulabschlüsse 

ohne Promotionen
(in Pers.)

Promotionen

Anzahl
(in Pers.)

Relation Promotionen 
je 100 Hochschul-
abschlüsse ohne 

Promotion
(in %)

Pädagogik 16.136 498 3,09

Geisteswiss., Künste 30.128 1.974 6,56

Sozial-, Wirtschafts- und 
Rechtswiss. 59.963 3.672 6,13

Naturwiss., Mathematik und 
Informatik 25.421 6.025 23,7

Ingenieurwiss., Herstellung und 
Baugewerbe 34.099 2.107 6,18

Agrarwiss. und Veterinärwiss. 3.524 929 26,37

Gesundheit und Soziale Dienste 23.317 7.799 33,45

Dienstleistungen 4.017 134 3,34

Sonstige 3

Insgesamt 196.608 23.138 11,77
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6.2.1.2 Großbritannien: Tenure-Modell385

Bereits seit 1992 sind die Polytechnics, die britische Ver-
sion der deutschen Fachhochschulen, zu vollgültigen
Universitäten aufgewertet worden (so genannte post-1992
universities). De facto haben sie aber ihre gesonderte Per-
sonalstruktur weiter beibehalten. Erst 2003 wurde zwi-
schen den britischen Tarifparteien eine einheitliche Ge-
halts- und Statusstruktur für alle pre-1992 und post-1992
universities ausgehandelt, die ab 2006/07 implementiert
wird.

An den britischen Universitäten hat sich der Doktorgrad
als formaler Qualifikationsnachweis für Hochschullehre-
rinnen und Hochschullehrer erst in den letzten Jahrzehn-
ten durchgesetzt. Die ältere Hochschullehrergeneration
verfügt häufig nur über einen BA- oder MA-Abschluss.
Insgesamt spielt der Professorentitel im britischen Karrie-
reverständnis eine sehr viel geringere Rolle als auf dem
Kontinent. Eine Stelle als Lecturer und Fellow in Oxford
oder Cambridge wird vielfach einer Professur anderswo
vorgezogen. Traditionellerweise gibt es an britischen
Universitäten zwischen den Professoren und den Hoch-
schullehrern unterhalb der Professorenebene im Hinblick
auf ihre Rechte und Pflichten in Lehre und Forschung
keine nennenswerten Unterschiede.

– Die Professur gilt zwar grundsätzlich als die Krönung
einer akademischen Karriere, aber sie wird nur von ei-
ner Minderheit von etwa 12 Prozent des hauptamtli-
chen Lehrkörpers erreicht. Traditioneller Weise gibt es
pro Fach nur einen oder allenfalls zwei Professorinnen
bzw. Professoren. Erst in den letzten Jahren nähert
man sich in den forschungsorientierten Universitäten
dem amerikanischen Muster des Full Professor an und
erhöht den Anteil der Professoren. In der Stellenstruk-
tur der Universität verankerte Professuren (Estab-
lished Chairs) intern oder extern besetzt und in der
Regel öffentlich ausgeschrieben. Ein Hausberufungs-
verbot besteht nicht. 

– Die Mehrheit des Lehrpersonals ist in der universitä-
ren Statushierarchie unterhalb der Professur angesie-
delt. Die Eingangskategorie sind die Lecturers, die
rund ein Drittel des hauptamtlichen Lehrpersonals
ausmachen. Zum Lecturer wird man nach erfolgrei-
cher Bewerbung auf eine öffentliche Ausschreibung
berufen. Normalerweise erfolgt dies nach der Promo-
tion, teilweise aber auch schon während der Promo-
tionsphase. Nach meist dreijähriger, selten streng ge-
handhabter Probezeit wird der Lecturer unbefristet
beschäftigt. Die formale Tenure-Regelung wurde 1988
abgeschafft. Kündigungen kommen de facto nicht vor.
Das Amt des Lecturers ist in zwei Stufen aufgeteilt:
Die Eingangsstufe (Lecturer A) mit relativ geringem
Gehalt führt im Normalfall nach vier Jahren zur Beför-
derung zur zweiten Stufe (Lecturer B), die mit jährli-
chen Gehaltserhöhungen zu einem guten Einkommen
und zu einer (durchaus angesehen) lebenslangen Uni-
versitätskarriere als Lecturer führt. Das heißt, der Lec-

turer gilt zwar in der Statushierarchie als junior staff,
aber keineswegs als „Nachwuchs“.

– Weitere 20 Prozent gehören der Stufe der Senior
Lecturers und Readers an und werden (zusammen mit
den Professoren) als Teil des senior staff gesehen. Die
Position des Senior Lecturers wird entweder durch in-
terne Beförderung oder externe Berufung erreicht. In
der Stellung des Senior Lecturers verbleiben viele Do-
zenten bis zum Ruhestand. Gelegentlich wird ihnen
auch der Ehrentitel Reader verliehen.

Insgesamt zwei Drittel des hauptamtlichen wissenschaft-
lichen Personals  in Großbritannien sind fest angestellte
Lecturers, Senior Lecturers und Professoren. Auch wenn
manche Lecturers zu Beginn ihrer Laufbahn noch keine
25 Jahre alt sind, so sind sie von Anfang an volle Hoch-
schullehrerinnen und Hochschullehrer mit allen Rechten
und Pflichten. In Forschung und Lehre gibt es so gut wie
keine Unterschiede zur Professur. Die Lehre wird ge-
nauso unabhängig angeboten, und die Pflichten bei Prü-
fungen, der Betreuung von Graduate Students und Dokto-
randen sowie in der Forschung sind deckungsgleich.
Lediglich in Verwaltung und Management gibt es, jeden-
falls auf der höchsten Entscheidungsebene des Senats, der
normalerweise den Professoren vorbehalten ist, Unter-
schiede. Auch die wichtige Aufgabe des Head of Depart-
ment kann an den „alten“ Universitäten durchaus von
einem erfahrenen Lecturer oder Senior Lecturer wahrge-
nommen werden.
Das dritte Drittel des hauptamtlichen wissenschaftlichen
Personals in Großbritannien sind die beiden Kategorien
Researchers und Other Grades, wobei die Gruppe der Re-
searchers mit mehr als einem Viertel des hauptamtlichen
wissenschaftlichen Personals den weitaus größten Teil
ausmacht. Sie sind in der Regel (ca. 90 Prozent) befristet
tätig, und zwar als Research Assistants oder Research
Associates auf vollen Stellen in universitären Drittmittel-
projekten. Knapp die Hälfte dieser Contract Researchers
ist promoviert, ein weiteres Viertel hat einen postgradua-
len Abschluss.386 Die Projektleiterin bzw. Projektleiter
(Principal Investigators) sind in der Regel fest angestellte
Lecturers, Senior Lecturers oder Professoren, unter deren
Verantwortung die Projektmittel eingeworben worden
sind. Die Stellen für Research Assistants sind relativ be-
scheiden vergütet. Sie gelten als akademische Zwischen-
stationen, auf dem Weg zur Promotion, für Promovierte
als Möglichkeit zum Erwerb von Forschungserfahrung
und akademischer Reputation und damit als Sprungbrett
zur Lecturer-Karriere, als Vorbereitung für eine For-
schungstätigkeit in der Wirtschaft oder (in Ausnahmefäl-
len) als Beginn einer fortdauernden Forschertätigkeit in
der Universität.387 Diese early career researchers sind so-
mit ungefähr das funktionale Äquivalent zum deutschen
„akademischen Nachwuchses“. Dauerstellen für Forsche-
rinnen und Forscher ohne Lehraufgaben (als Senior Re-
search Fellows o. ä.) sind an britischen Universitäten eine
seltene Ausnahme.

385 Detaillierte Quellennachweise zu diesem Abschnitt finden sich in
Kreckel u. a. 2007, Kap. III-2.

386 Angaben nach Metcalf u. a. 2005: 52, 62, nur für England, ohne Me-
dizin.

387 Diese Unterscheidung folgt dem einflussreichen Roberts-Report
(Roberts 2002: 148 ff.).
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Obwohl die Promotion heute zur obligatorischen Voraus-
setzung für eine Universitätskarriere geworden ist, zählen
die Doktoranden in Großbritannien nicht zum hauptamtli-
chen wissenschaftlichen Personal, auch nicht zum junior
staff. Vielmehr werden Doktorandenstellen (normaler-
weise für drei Jahre, bei Teilzeitdoktoranden: 6 Jahre) als
research studentships auf Stipendienbasis vergeben. Sie
werden den Hochschulen von den Research Councils leis-
tungsabhängig zugewiesen, wobei vor allem die Resultate
der allgemeinen Forschungsevaluation (RAE) maßgeb-
lich sind. Daneben gibt es auch Promotionsstipendien von
Stiftungen u. ä., die z. T. geringer, z. T. höher dotiert sind.
(vgl. dazu Ackers u. a. 2006: Appendix 3) Außerdem gibt
es selbstfinanzierte fees-only Doktoranden, wobei Nicht-
EU-Ausländer erhebliche Beträge bezahlen. Promotions-
stellen werden als reine Forschungsstellen verstanden.
Sie sind vielfach, besonders in den experimentellen Wis-
senschaften, in laufende Forschungsprojekte eingebun-
den. Daneben sind für Doktoranden in begrenztem Um-
fang auch Tutorentätigkeiten in der Lehre möglich. Aus
dem Kreis der selbstfinanzierten Doktoranden und der
Teilzeitdoktoranden rekrutiert sich ein Teil der auf Hono-
rarbasis tätigen Contract Teachers, die in der Statistik
meist unter der Rubrik other grades geführt werden.
Seit den 80er Jahren ist es im Zuge der verstärkten For-
schungsorientierung im britischen Universitätssystem zu
zwei wichtigen Entwicklungen gekommen (vgl. Kent
2005): Zum einen hat der Anteil des befristeten Drittmit-
telpersonals an britischen Universitäten stärker zugenom-
men als die Zahl der regulären Hochschullehrerstellen. In
einigen Disziplinen wie Biowissenschaften, Chemie und
Physik (Roberts 2002: 146) sowie vorklinischer Medizin
(vgl. HEFCE 2006b: 23, Sastry 2005: Anhang) sind sogar
mehr als die Hälfte der Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler als befristete Contract Researchers beschäftigt.
Zum anderen ist es zu einer starken Konzentration des be-
fristeten Forschungspersonals auf die im RAE erfolgrei-
chen, forschungsintensiven Universitäten gekommen.
Dort machen befristet beschäftigte Forscherinnen und
Forscher zum Teil mehr als die Hälfte des gesamten wis-
senschaftlichen Personals aus.388 An den post-1992 uni-
versities sind größere Drittmittelprojekte, und damit auch

befristet beschäftigtes Forschungspersonal, hingegen sehr
selten.389

Als aufgrund dieser Entwicklungen der Übergang in eine
unbefristete Lecturer-Position für Nachwuchsforscherin-
nen und Nachwuchsforscher immer schwieriger wurde,
sind in den Universitäten vermehrt „unechte“ Forscher-
karrieren auf der Grundlage sukzessiver befristeter Dritt-
mittelverträge entstanden. Hier besteht ein Dilemma: Ins-
besondere in den Forschungsuniversitäten wächst der
Bedarf an befristetem Drittmittelpersonal. Da aber im
Sinne des britischen Karriereleitbildes die Drittmittelstel-
len als streng befristete Qualifikationsstellen für junior re-
searchers begriffen werden, würde das bedeuten, dass ein
Großteil der universitären Forschung von Berufsanfän-
gern getragen werden müsste, die an der Universität keine
realistische Karriereaussicht haben. Die (von Gewerk-
schaften und Betroffenen immer wieder gebrandmarkte)
Folge ist das Entstehen einer Gruppe von nomads of the
higher education world (Sanders 2005), von promovier-
ten und forschungserfahrenen Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern, deren „Karriere“ aus einer Kette von
befristeten Drittmittelverträgen an unterschiedlichen Uni-
versitäten besteht. Da auch der außeruniversitäre Arbeits-
markt für akademische Forscherinnen und Forscher in
Großbritannien recht klein ist, wurde die Gefahr gesehen,
dass angesichts dieser Situation bestens qualifizierte und
forschungserfahrene Post docs der universitären For-
schung vor allem durch Abwanderung ins Ausland oder
in die Industrieforschung verloren gehen. 

Aus diesen Gründen ist der herkömmliche Weg, die
Nachwuchsqualifizierung mit Hilfe von early career re-
search positions zu bewältigen, in Großbritannien seit
Mitte der 1990er Jahre zunehmend als problematisch
empfunden worden, ohne dass bislang eine tragfähige
neue Lösung erkennbar ist. Verglichen mit der Situation
in Deutschland ist der Bestand an unbefristeten Hoch-
schullehrerstellen, auf die sich Nachwuchswissenschaft-
lerinnen und Nachwuchswissenschaftler mit Aussicht auf
Erfolg bewerben können, in Großbritannien relativ breit,
da auch an den weniger forschungsorientierten Universi-
täten und post-1992 universities Tenure-Karrieren als
Lecturer möglich sind.388 So wurden zum Beispiel an den Universitäten Oxford und Cam-

bridge und am Imperial College London 2002/03 jeweils rund zwei
Drittel der besetzten Stellen von in der Regel befristetem research
only-Personal eingenommen. (Ackers/Oliver 2006: 16) Der Daten-
überblick von HEFCE (2006a: 9, Table 9) stellt 2004/05 für  engli-
sche research oriented universities einen research only-Anteil von
41 Prozent fest, während die other universities lediglich einen Anteil
von 11 Prozent aufweisen. 

389 Metcalf u. a. (2005: 51) berichten, dass nach ihrer Auswertung der
amtlichen Statistik für 2001/02 an den englischen „old“ universities
45 Prozent des wissenschaftlichen Personals auf (in der Regel befris-
teten) research only-Stellen saßen, während deren Anteil in den
„new“ universities lediglich 10 Prozent betrug. 
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Verhältnis von Promotionen und Hochschulabschlüssen (ohne Promotionen) 
nach Fächergruppen, Vereinigtes Königreich, 2004

Quelle: Eurostat URL: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=0,1136184,0_45572595&_dad=portal&_schema=PORTAL

Fächergruppe
Hochschulabschlüsse 

ohne Promotionen
(in Pers.)

Promotionen

Anzahl
(in Pers.)

Relation Promotionen 
je 100 Hochschulab-

schlüsse ohne 
Promotion

(in %)

Pädagogik 58.265 606 1,04

Geisteswiss., Künste 89.297 1.969 2,21

Sozial-, Wirtschafts- und 
Rechtswiss. 181.188 2.609 1,44

Naturwiss., Mathematik und 
Informatik 81.889 4.843 5,92

Ingenieurwiss., Herstellung und 
Baugewerbe 46.066 2.218 4,82

Agrarwiss. und Veterinärwiss. 5.402 318 5,89

Gesundheit und Soziale Dienste 103.266 2.594 2,52

Dienstleistungen 4120 25 0,61

Sonstiges 10.891 75 0,69

Insgesamt 580.384 15.257 2,63
6.2.1.3 Frankreich: Habilitations-Modell mit 
Tenure-System390

Frankreich ist im Hinblick auf die Ausgestaltung des Ver-
hältnisses von Lehre und Forschung ein deutlicher Kon-
trast zu Großbritannien: Das britische Wissenschaftssys-
tem ist von der Leitvorstellung geprägt, dass die
Forschung so weit wie möglich in den Universitäten statt-
findet. Außeruniversitäre akademische Forschungsein-
richtungen spielen in Großbritannien nur eine marginale
Rolle. Die universitäre Forschung soll nach britischem
Verständnis von unbefristet tätigen Hochschullehrerinnen
und Hochschullehrern getragen, aber von projektgebun-
den und befristet beschäftigten Nachwuchswissenschaft-
lerinnen und Nachwuchswissenschaftlern durchgeführt
werden. Demgegenüber geht die französische Wissen-
schaftstradition von einer strikten institutionellen Tren-
nung zwischen den Universitäten als Ort der Lehre und
den außeruniversitären Instituten des CNRS und der an-
deren staatlichen Forschungsorganisationen als Ort der
Forschung aus. An beiden Orten sind eigenständige und
als gleichwertig empfundene Karrieren auf unbefristeten
Stellen möglich. Die Drittmittel- und Befristungsthematik

spielt deshalb in Frankreich eine deutlich geringere Rolle
als in Großbritannien. Dem britischen und dem französi-
schen Wissenschaftssystem ist andererseits die Eigen-
schaft gemeinsam, dass sie in größerem Umfang selbst-
ständige Lebenszeitpositionen unterhalb der Professur
anbieten. Im Falle Großbritanniens gilt das nur für Hoch-
schullehrerinnen und Hochschullehrer (Lecturer-Lauf-
bahn), nicht für Forscherinnen und Forscher. Im Falle
Frankreichs gilt es dagegen für Hochschullehrerinnen und
Hochschulehrer und für Forscherinnen und Forscher in
staatlichen Forschungseinrichtungen. Dabei begegnen
wir in Frankreich einer Verknüpfung von Tenure-Modell
und Habilitations-Modell der akademischen Karriere.

– An der Spitze der Hierarchie der Hochschullehrerin-
nen und Hochschullehrer (enseignants-chercheurs)
steht die Gruppe der Professeurs des Universités. Sie
stellen etwa 25 Prozent des hauptberuflichen wissen-
schaftlichen Personals der Universitäten. Qualifika-
tionsvoraussetzung für die Berufung zum Universi-
tätsprofessor ist der Doktortitel und als weitere
Qualifikation die habilitation de diriger des recher-
ches, die den Qualitätsanforderungen der deutschen
Habilitation sehr ähnlich ist.391 Innerhalb der Gruppe
der berufenen Professorinnen und Professoren gibt es
dann keine formellen Statusunterschiede, wie sie in-
nerhalb deutschen C- oder W-Stellensystem vorhan-

390 Detaillierte Quellennachweise zu diesem Abschnitt finden sich in
Kreckel u.a. 2007, Kap. III-1.
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den sind. Es gibt jedoch drei Besoldungsklassen (gra-
des) für Professorinnen und Professoren, nämlich
second classe, première classe und classe exceptio-
nelle, innerhalb derer es jeweils mehrere Altersstufen
gibt. Die Idee eines Hausberufungsverbots als Instru-
ment der Qualitätssicherung kennt das französische
Wissenschaftssystem nicht. An seiner Stelle steht das
Leitbild des Concours, also des streng kontrollierten
und anonymisierten überregionalen Leistungswettbe-
werbs unter formal gleichen Prüfungsbedingungen,
der dafür sorgen soll, dass die jeweils Besten ohne
Rücksicht auf ihre Herkunft ausgewählt werden. 

– Die zweite Stufe der französischen Hochschullehrer-
laufbahn bildet die Gruppe der Maîtres de Confé-
rences, die nahezu 50 Prozent der hauptberuflichen
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer ausma-
chen. Sie sind (nach einer Probezeit von ein oder zwei
Jahren) Lebenszeitbeamte und haben damit „Tenure“.
Formelle Qualifikationsvoraussetzung ist der Doktor-
grad, jedoch nicht die Habilitation392. Auch für die
Maîtres de Conférences gibt es Besoldungsklassen
(classe normale und hors-classe) mit interner Alters-
stufengliederung. Bei der Berufung zum Maître de
Conférences und bei der internen Beförderung exis-
tiert die Hausberufungsproblematik nicht. Die franzö-
sischen Maîtres de Conférences sind vollgültige Hoch-
schullehrerinnen und Hochschullehrer mit weitgehend
den gleichen Rechten und Pflichten in Lehre und For-
schung wie die Professorinnen und Professoren. Inso-
fern sind sie den britischen Lecturers und Senior Lec-
turers vergleichbar. Allerdings können Maîtres de
Conférences nicht selbständig Doktoranden betreuen,
da die habilitation de diriger des recherches nicht zu
ihren Qualifikationsvoraussetzungen gehört. Auch die
großen Vorlesungen (cours magistraux) sind in der Re-
gel den Professorinnen und Professoren vorbehalten.
Außerdem bilden die Maîtres de Conférences in der
Selbstverwaltung der Universität eine gesonderte Sta-
tusgruppe.

– Die übliche Einstiegsstufe in die Hochschullehrerlauf-
bahn ist die Position des Attaché Temporaire d’ En-

seignement et de Recherche (ATER). Sie ist auf ein
Jahr befristet und kann nur einmal, in seltenen Aus-
nahmefällen ein zweites Mal um ein weiteres Jahr ver-
längert werden.393 ATER-Stellen sind für junge pro-
movierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
(bzw. Doktoranden im letzten Promotionsjahr) be-
stimmt, die sich durch Lehr- und Forschungstätigkeit
für die Bewerbung zum Maître de Conférences quali-
fizieren sollen. In gewisser Hinsicht sind die ATERs
den früheren C1-Assistenten im deutschen System
vergleichbar, allerdings mit einem deutlich kürzeren
Befristungszeitraum. Von den französischen ATERs
wird außerdem, im Unterschied zu den deutschen As-
sistenten, noch nicht der Schritt zur Habilitation er-
wartet, weil dazwischen noch die Karrierestufe des
Maître de Conférences liegt. ATER-Stellen sind mit
dem gleichen Lehrdeputat belastet wie die Professo-
rinnen und Professoren und die Maîtres de Confé-
rences. Dieses hohe Lehrdeputat ist (neben der Knapp-
heit der Stellen) einer der Gründe, weshalb ATER-
Stellen häufig geteilt werden. Die ATER-Stellen (zu-
sammen mit den ebenfalls befristeten Assistentenstel-
len im medizinischen Bereich) machen insgesamt nur
etwa 16 Prozent des hauptberuflichen wissenschaftli-
chen Personals der Universitäten aus. Das heißt, in der
Lehre an französischen Hochschulen spielen befristet
beschäftigte Qualifikanten keine sehr große Rolle.

Lehr- und Forschungsaufgaben werden an den französi-
schen Universitäten somit ganz überwiegend von planmä-
ßigen beamteten Hochschullehrerinnen und Hochschul-
lehrern wahrgenommen. Dennoch gibt es auch in
Frankreich so etwas wie einen unbefristeten Mittelbau.
Das sind die zahlreichen beamteten Gymnasiallehrerin-
nen und Gymnasiallehrer (Enseignants du Secondaire) im
Lehrkörper der Universitäten, die – zumindest im Prinzip –
ausschließlich für die Lehre bestimmt sind. Sie sind von
den Gymnasien (lycées) abgeordnete beamtete Lehrerin-
nen und Lehrer und insofern den deutschen Studienräten
im Hochschuldienst ähnlich. Ihr Beschäftigtenanteil liegt
bei knapp 10 Prozent. 

Damit wird deutlich, dass es in Frankreich – im Gegen-
satz zu Deutschland – im Lehrkörper der Universitäten
nur wenig Raum für den Hochschullehrernachwuchs gibt.
Die Personalstruktur wird eindeutig von beamteten und
berufenen Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern
sowie professionellen Gymnasiallehrerinnen und Gymna-
siallehrern in Dauerstellungen dominiert. Außerhalb der
streng befristeten ATER-Stellen (und der ebenfalls befris-
teten Assistentenstellen im medizinischen Bereich) gibt
es in Frankreich, ähnlich wie in Deutschland, für Promo-
vierte kaum eine Möglichkeit, befristet an der Universität
zu verbleiben, es sei denn, auf der Basis von Drittmit-
telstellen. Die Zahl der befristeten Post-doc-Stellen oder
-Stipendien ist in Frankreich begrenzt, ähnlich wie in
Deutschland. (Musselin 2005: 35) 

391 In den Disziplinen Rechtswissenschaft, Volks- und Betriebswirt-
schaftslehre, Politikwissenschaft ist der Erwerb einer agrégation du
supérieur (ein äußerst strenger nationaler Concours, nicht zu ver-
wechseln mit der agrégation du secondaire, die sich primär an Gym-
nasiallehrer wendet,) die entscheidende Voraussetzung für die Beru-
fung zum Professor. Die Habilitation ist für diese agregés du
supérieur dann nur noch eine Formalität. (vgl. Musselin 2005: 29)

392 Hinzu kommt noch eine dritte selektive Qualitätsprüfung, für die es
in Deutschland keine Parallele gibt: Der staatliche Conseil National
des Universités (CNU) beruft im Benehmen mit den wissenschaftli-
chen Fachgesellschaften zentrale Fachjurys, die in ihrem jeweiligen
Fachgebiet für das Berufungsgeschehen in ganz Frankreich zuständig
sind. Diese Jurys wählen alljährlich zu einem festgesetzten Termin
unter den promovierten Bewerbern für eine Stelle des Maître de Con-
férences und unter den habilitierten oder äquivalent qualifizierten
Bewerbern für eine Professur jeweils eine (für 4 Jahre gültige) selek-
tive Liste von Berufungsfähigen aus. Nur diejenigen Bewerberinnen
und Bewerber, die in eine solche Liste aufgenommen worden sind,
können sich um eine Stelle als Maître de Conférences bzw. eine Pro-
fessur bewerben. (Musselin 2005)

393 In bestimmten Ausnahmefällen kann noch für ein viertes Jahr verlän-
gert werden. (MENESR 2006a: 6)
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Ein weiterer wichtiger Unterschied zu den deutschen Uni-
versitäten ist der, dass es an französischen Universitäten
keine „Promotionsstellen“ gibt, also: keine befristeten
Mitarbeiterstellen für Doktoranden. Die Promotion gilt in
Frankreich als Teil des Studiums, des so genannten troi-
sième cycle. Seit 1998 gibt es Doktorandenschulen (éco-
les doctorales), an denen man zugelassen sein muss, um
promovieren zu können. Rund 30 Prozent der Doktoran-
den erhalten vom Erziehungsministerium eine Allocation
de Recherche, die anderen sind selbstfinanziert, mit Teil-
zeit-Drittmittelverträgen tätig o. ä. Bei der Allocation de
Recherche handelt es sich nicht, wie in Deutschland, um
ein Promotionsstipendium, sondern um ein sozialabga-
benpflichtiges staatliches Doktorandengehalt, das auf drei
Jahre befristet ist und keine Lehrverpflichtungen beinhal-
tet. Für die Hälfte der staatlich finanzierten Doktoranden
besteht allerdings die Möglichkeit, gleichzeitig mit
kleinem Stundendeputat als Moniteur (Tutor) in der Lehre
tätig zu werden und dadurch das Doktorandengehalt
aufzubessern. (vgl. Lemerle 2004: 42 ff.; Moes 2004:
34 ff.)

Nach Angaben der staatlichen Evaluationsagentur waren
im Jahr 2002 ca. 25 Prozent der in Frankreich als akade-
mische Forscherinnen und Forscher tätigen Wissenschaft-
ler und Wissenschaftlerinnen nicht den Universitäten
beschäftigt, sondern als auf Lebenszeit verbeamtete cher-
cheurs in den staatlichen außeruniversitären Forschungs-
einrichtungen. (CNER 2003: 9) Für sie alle gilt ein den
Universitäten analoges zweistufiges Karrieresystem: 

– Dem Professeur entspricht in den staatlichen For-
schungsinstituten der Directeur de Recherche (For-
schungsdirektor), dem Maître de Conférences der
Chargé de Recherche (Forschungsbeauftragter). For-
schungsdirektoren sind großenteils habilitiert, For-
schungsbeauftragte grundsätzlich promoviert. Für
beide Positionen gibt es, ebenso wie bei den Professo-
ren und den Maître de Conférences, mehrere Abstu-
fungen, zwischen denen Aufstiege üblich sind. Auch
die Besoldung ist in beiden Bereichen sehr ähnlich.
Bei den Forschungsinstituten des CNRS, der größten
und bedeutendsten außeruniversitären Forschungsein-
richtung, sind rund 40 Prozent der etatmäßigen Stellen
mit Directeurs de Recherche, 60 Prozent mit Chargés
de Recherche besetzt. (CNRS 2005: 18)

– Damit ist auch bereits gesagt, dass die weiteren wis-
senschaftlichen Personalkategorien der Universitäten
beim CNRS (und den anderen den öffentlichen For-
schungseinrichtungen) fehlen.394 Reguläre Qualifika-
tions- oder Nachwuchsstellen gibt es praktisch nicht.
Der CNRS ist aber bestrebt, eine weitere Zunahme
von Dauerbeschäftigungen zu vermeiden. Es findet
sich an den Instituten des CNRS deshalb zum einen
eine Vielzahl von sehr kurzzeitig beschäftigten wis-
senschaftlichen Hilfskräften (Auxiliaires und Vacatai-
res), mit einer durchschnittlichen Beschäftigungsdauer

von unter vier Monaten. (CNRS 2005: 122) Zum an-
deren gibt es beim CNRS eine große Zahl von befris-
tet tätigen Doktoranden und Post-docs (maximal für
zwei Jahre), die aber ausdrücklich nicht als Forscher,
sondern als Praktikanten gelten. Sie laufen unter der
umständlichen Bezeichnung stagiaires en acquisition
des compétences par une expérience dans la recherche
(Praktikanten zum Erwerb von Kompetenzen durch
eine Forschungserfahrung). Damit wird deutlich, dass
der CNRS sich in seiner Außendarstellung als eine
voll professionalisierte Forschungsorganisation prä-
sentiert, die nicht auf befristet Beschäftigte zurück-
greift, aber bereit ist, Forschungserfahrungen an jün-
gere Nachwuchskräfte weiter zu geben. Deren
Promotion bzw. Habilitation kann dann nur an einer
Universität erfolgen.

Charakteristisch für das öffentliche Wissenschaftssystem
in Frankreich ist somit die Parallelstruktur zwischen den
(jeweils zweistufigen) Karrieren für beamtete Hochschul-
lehrerinnen und Hochschullehrer und für Forscherinnen
und Forscher. Während in Deutschland die traditionelle
Fokussierung der Universitäten auf die akademische
Funktion der Nachwuchsqualifikation und deren Institu-
tionalisierung in Form von (befristeten) Qualifikations-
stellen dazu geführt hat, dass Dauerpositionen unterhalb
der Professur sehr selten sind, ist das in Frankreich an-
ders: Hier ist die Beamtung auf Lebenszeit (also: Tenure)
der Normalfall. In beiden Ländern wird zwar die Habili-
tation (als zweiter förmlicher Qualifikationsnachweis
nach der Promotion) bei der Besetzung von Professuren
für erforderlich, aber noch nicht für ausreichend gehalten.
In Deutschland baut man darüber hinaus noch auf die
qualitätssichernde Kraft des Ortswechsels, die sich aus
dem an vielen Hochschulen noch existenten Hausberu-
fungsverbot ergibt. In Frankreich tritt an dessen Stelle das
Vertrauen auf die reinigende Wirkung des Concours: Der
(möglichst anonymisierte) Wettbewerb zwischen gleich
Qualifizierten wird als das Verfahren betrachtet, das am
besten gewährleisten kann, dass die jeweils Qualifizier-
testen ernannt bzw. berufen werden. Das Concours-Ver-
fahren gilt bereits bei der ersten Karrierestufe, also: bei
der Berufung der Maîtres de Conférences nach der Pro-
motion. An den französischen Hochschulen hat die Pro-
motion somit die Bedeutung eines „kleinen“ Lehrbefähi-
gungsnachweises, den es in der deutschen Tradition nicht
gibt. Ebenso wie an den Hochschulen die Promotion und
der erfolgreiche Concours zum Einstieg in eine unbefris-
tete Hochschullehrerlaufbahn führen, ebnen Promotion
und Concours auch den Weg in die gesicherte Forscher-
laufbahn. 

Das für Deutschland wichtige Thema der befristeten
Drittmittelstellen ist deshalb in der französischen Situa-
tion bis jetzt ebenso wenig eine zentrale Frage wie das
der Qualifikationsstellen: Die ATERs an den Universitä-
ten und die Post docs bei den staatlichen Forschungsein-
richtungen sind im akademischen Lehr- bzw. Forschungs-
personal eine deutliche Minderheit. 

Vergleichend betrachtet, welche Chancen für promo-
vierte Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchs-

394 Auf die besondere Gruppe der Ingénieurs de Recherche wird hier
nicht eingegangen.
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wissenschaftler in Deutschland und in Frankreich beste-
hen, sich als Hochschullehrerin bzw. Hochschullehrer
oder Forscherin bzw. Forscher in einer der Kerninstitu-
tionen des öffentlichen Wissenschaftssystems (an einer
Universität bzw. an einer außeruniversitären akademi-
schen Einrichtung wie CNRS- oder Max-Planck-Insti-
tut) dauerhaft zu etablieren, ergibt sich folgendes Bild:
Im Jahr 2005 waren an französischen Universitäten
73,6 Prozent des hauptberuflichen wissenschaftlichen
Personals als Hochschullehrer mit unbefristeter Stelle
(Professeurs bzw. Maîtres de Conférences) tätig.395 An
deutschen Universitäten betrug der Anteil der unbefris-
tet auf C2/C3/C4- bzw. W2/W3-Professuren beschäftig-
ten hauptberuflichen Wissenschaftlern hingegen 2005 le-
diglich 15,3 Prozent.396 Für das hauptberufliche
wissenschaftliche Personal an außeruniversitären staatli-
chen Forschungseinrichtungen in Frankreich (CNRS,
INSERM, INRA usw.) wird der Anteil der befristeten
Beschäftigungsverhältnisse mit 16,1 Prozent bezif-

fert.397 Für Deutschland liegen Angaben für die MPG-
Institute vor, nach denen 53 Prozent der planmäßigen
Wissenschaftlerstellen befristet besetzt sind. (Schriftli-
che Auskunft Generalverwaltung der Max-Planck-Ge-
sellschaft, München, Januar 2007)

Wird des weiteren berücksichtigt, dass die – typischer-
weise befristete – Drittmittelforschung in Deutschland
sehr viel stärker ausgebaut ist als in Frankreich, so ergibt
sich, dass für Deutschland die Möglichkeiten für den pro-
movierten Hochschullehrernachwuchs und early career
researchers deutlich günstiger sind, auf befristete Nach-
wuchsstellen zu gelangen als in Frankreich. Der Fla-
schenhals zu einer dauerhaften akademischen Karriere ist
allerdings in Deutschland sehr viel enger. In Frankreich
wird die wissenschaftliche Nachwuchsphase typischer-
weise viel früher beendet. Wem nicht relativ zügig nach
der Promotion der Einstieg in eine Stelle als Maître de
Conférences oder Chargé de Recherche gelingt, hat kaum
noch eine Möglichkeit, als Forscherin bzw. Forscher oder

395 MENESR 2005: Tab 1, 2 und 6; eigene Berechnungen
396 Zählt man die befristet beschäftigten Juniorprofessuren hinzu, erhöht

sich der Professorenanteil um 0,4 Prozent.
397 http://cisad.adc.education.fr/reperes/public/chiffres/france/adm.htm

(Zugriff 1. Februar 2007), eigene Berechnungen
Ta b e l l e  51

Verhältnis von Promotionen und Hochschulabschlüssen (ohne Promotion) 
nach Fächergruppen, Frankreich, 2004

Quelle: OECD Online Education Database, Graduates by field of education
URL: http://stats.oecd.org/wbos/default.aspx?DatasetCode=RGRADSTY

Fächergruppe
Hochschulabschlüsse 

ohne Promotionen
(in Pers.)

Promotionen

Anzahl
(in Pers.)

Relation Promotionen 
je 100 Hochschul-
abschlüsse ohne 

Promotion
(in %)

Pädagogik 38.358 100 0,26

Geisteswiss., Künste 68.160 1.365 2,00

Sozial-, Wirtschafts- und 
Rechtswiss. 159.273 1.606 1,01

Naturwiss., Mathematik und 
Informatik 62.400 4.042 6,48

Ingenieurwiss., Herstellung und 
Baugewerbe 50.523 779 1,54

Agrarwiss. und Veterinärwiss. 1.078 18 1,67

Gesundheit und Soziale Dienste 10.528 462 4,39

Dienstleistungen 12.744 48 0,38

Sonstige 862 0 0,00

Insgesamt 403.926 8.420 2,09
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Hochschullehrerin bzw. Hochschullehrer im akademi-
schen Bereich zu verbleiben.

6.2.1.4 USA: Tenure-track-Modell398

Für das (um die Habilitation erweiterte) Tenure-System in
Frankreich, ebenso wie für die britische des Tenure-Mo-
dells der akademischen Karriere gilt der Grundsatz, dass
der ganz überwiegende Teil des wissenschaftlichen Per-
sonals sich aus hauptberuflich und unbefristet tätigen,
selbständig lehrenden und forschenden Hochschullehre-
rinnen und Hochschullehrern zusammensetzt. Das trifft
auch für die Universitäten der USA zu, allerdings mit
zwei wichtigen Abweichungen: Die eine ist die, dass in
den USA alle Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer
(faculty) den Professorentitel tragen, während es in den
europäischen Tenure-Systemen unterhalb der Professoren-
ebene typischerweise noch die gesonderte Hochschul-
lehrerkategorie der Dozenten, Lecturers, Maîtres de Con-
férences o. ä. gibt. Die zweite Besonderheit der US-
Hochschulen ist das Tenure-track-Modell, das gewisse
Ähnlichkeiten mit dem Habilitations-Modell aufweist.

Im Folgenden soll es primär um den universitären Be-
reich im engeren Sinne gehen, also um Doctoral Univer-
sities und Research Universities. Sie decken ungefähr den
gleichen Aufgabenbereich ab wie die Universitäten und
Fachhochschulen in Deutschland. 

Der amerikanische Full Professor ist die Spitzenposition
der akademischen Karriere. Etwa ein Drittel der hauptbe-
ruflichen Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer
sind Full Professors. Er gleicht dem deutschen Universi-
tätsprofessor auf einer C4-, oder W3-Stelle insofern, als
beide in unbefristeter Vollzeitstellung beschäftigt sind.
Besondere Vorrechte, die ihn von den Assistant und
Associate Professors abheben, ergeben sich aus seiner
Position nicht. Es gilt die Norm der kollegialen Gleichbe-
rechtigung. Freilich gibt es wegen der ausgeprägten
Hochschulautonomie in den USA, der Differenzierung
zwischen staatlichen und privaten Universitäten und den
großen Reputations- und Finanzunterschieden zwischen
den Universitäten beträchtlichen Spielraum für die indivi-
duelle Ausgestaltung von Verträgen und Gehältern. So
gibt es, vor allem an den angesehenen Spitzenuniversitä-
ten, hoch bezahlte Distinguished Professors ohne Lehr-
verpflichtung mit reinen Forschungsaufgaben, oft bis ins
hohe Alter hinein, da es eine formelle Altersgrenze nicht
gibt. 

Etwa 22 bis 23 Prozent haben die Position des Associate
Professors inne, der sich lediglich im Gehalt nicht vom
Full Professor unterscheidet. Auch er ist typischerweise
unbefristet (mit Tenure) angestellt. Associate und Full
Professors gelten zusammen als Senior Faculty. Die Posi-
tion des Associate Professors ist der des  deutschen C3-
bzw. W2-Professors ähnlich. Im Unterschied zu Deutsch-
land gibt es kein Hausberufungsverbot. Der Aufstieg zum
Full Professor an der eigenen Universität ist deshalb mög-

lich und nach einigen Jahren auch wahrscheinlich. Vo-
rausgesetzt werden profunde Beiträge zu Lehre und For-
schung oder andere Verdienste für die Universität. Die
Beförderung zum Full Professor kann aber auch ausblei-
ben. Die Betreffenden treten dann am Ende ihrer Lauf-
bahn als Associate Professors in den Ruhestand, was kei-
neswegs ehrenrührig ist.

Wer promoviert hat, kann zum Assistant Professor er-
nannt werden, mit den vollen Rechten und Pflichten eines
selbständigen Hochschullehrers und in kollegialer
Gleichstellung mit allen anderen Professorinnen und Pro-
fessoren. Meistens ist es die erste akademische Vollzeit-
stelle. Zunehmend schiebt sich allerdings noch eine Post-
doc-Phase dazwischen. (vgl. dazu Janson/Teichler/
Schomburg 2007: 89 ff.) Die Ernennung zum Assistant
Professor ist grundsätzlich befristet, in der Regel auf vier
bis sieben Jahre. Es kann aber ein unbefristetes Beschäfti-
gungsverhältnis (Tenure track) und/oder eine Beförde-
rung zum Associate Professor (career track) in Aussicht
gestellt werden. Tenure impliziert einen Kündigungs-
schutz, der allerdings die Möglichkeit der strukturbeding-
ten Kündigung nicht völlig ausschließt und deshalb eher
einem deutschen Angestelltenverhältnis gleicht als einem
Beamtenverhältnis. Ebenfalls etwa 22 bis 23 Prozent der
hauptberuflichen Hochschullehrer sind Assistant Profes-
sors, in aller Regel in befristeter Anstellung, teils mit,
teils ohne Tenure-track- oder Carreer-track-Zusage.

Solche Zusagen geben die statushöheren Universitäten
nur selten bereits bei Beginn der Laufbahn. Wie Schuster
und Finkelstein (2006) zeigen, sind gerade an den For-
schungsuniversitäten die Leistungsanforderungen für
Tenure und für die Beförderung zum Associate Professor
in den letzten Jahrzehnten zunehmend anspruchsvoller
geworden. Voraussetzungen dafür sind neben dem PhD
günstige jährliche Beurteilungen der Lehrtätigkeit sowie
Publikationen in den Zeitschriften der Fachdisziplin bzw.
(in den Geisteswissenschaften) das second book. Univer-
sitätsinterne Kommissionen beurteilen in einem förmli-
chen Verfahren die Forschungs- und Lehrleistungen, und
es werden externe Gutachten eingefordert.

Das Tenure-Verfahren an den amerikanischen Forschun-
guniversitäten kommt mithin nach Form und Niveau dem
deutschen Habilitationsverfahren durchaus nahe. In Fäl-
len, in denen eine Dauerposition nicht zur Verfügung
steht, können Assistant Professors, die die Tenure-Über-
prüfung erfolgreich durchlaufen haben, als tenurable ein-
gestuft und befristet weiterbeschäftigt werden. (vgl.
Janson/Schomburg/Teichler 2007: 80 f.) Auch hier liegt
die Parallele zur deutschen Habilitation auf der Hand. Die
Beförderung zum Associate Professor (normalerweise
mit Tenure) erfolgt dann in der Regel intern, nach einer
erneuten Evaluierung, die teilweise strenge fachliche
Maßstäbe anlegt, teilweise aber auch bloße Formsache
bleibt. 

Der klassische Verlauf einer amerikanischen Universitäts-
karriere beginnt mit der Stelle eines Instructor. Hier wer-
den graduierte Studierende ohne Promotion eingestellt,
meist Doktoranden, üblicherweise in befristeter Teilzeit-
beschäftigung, die weisungsgebunden Lehraufgaben

398 Detaillierte Quellennachweise zu diesem Abschnitt finden sich in
Kreckel u.a. 2007, Kap. III-3.
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durchführen. Die Tätigkeit wird in der Regel als Teil der
beruflichen Bewährung betrachtet. Instructors machen al-
lerdings nur etwa 5 Prozent des wissenschaftlichen Perso-
nals aus.

Die restlichen 15 Prozent werden von den Lecturers (rei-
nes Lehrpersonal, meist befristet, am ehesten den deut-
schen Lektoren und Lehrbeauftragten zu vergleichen und
nicht mit den britischen Lecturers zu verwechseln) und
den unspezifischen Kategorien no rank und others ge-
stellt, die ganz überwiegend ebenfalls befristet tätig sind.

Full, Associate und Assistant Professors stellen demnach
zusammen rund 80 Prozent des hauptamtlichen wissen-
schaftlichen Personals, mit nur geringen Unterschieden
zwischen staatlichen und privaten Universitäten. Alle
Professorinnen und Professoren gelten im amerikani-
schen Sprachgebrauch als faculty. Non-faculty positions
sind in der Minderheit, die „Qualifikationsstellen“ für In-
structors fallen kaum ins Gewicht. 

Damit ist indirekt auch bereits ausgesagt, dass die Quali-
fikation zum wissenschaftlichen Nachwuchs (also: die
Forschungspromotion) in den Graduate Schools als Teil
des Studiums stattfindet, kaum auf Planstellen, wie es in
Deutschland verbreitet ist. Für ein Promotionsstudium
sind (in der Regel sehr hohe) Studiengebühren fällig, die
allerdings aus sozialen und leistungsbezogenen Gründen
auch erlassen werden können (double blind admission),
und es gibt Stipendien. Eine wichtige Finanzierungs-
quelle und gleichzeitig Qualifizierungsmöglichkeit für
Doktoranden ist dabei auch die verbreitete Tätigkeit als
Teaching Assistants. Diese sind in der Hochschullehrer-
statistik allerdings nicht enthalten. Gleiches gilt auch für
die drittmittelfinanzierten Research Assistants, die nur
teilweise unter den Rubriken no rank oder others in die
Personalstatistik Eingang finden.

Insgesamt lässt sich der wohl größte Kontrast zwischen
der Personalsstruktur an deutschen und amerikanischen
Hochschulen durch den Vergleich der Situation an deut-
schen Universitäten und an US-Research Universities be-
nennen: In Deutschland betrug im Jahr 2005 der Anteil
der selbständig forschenden und lehrenden Professorin-
nen und Professoren am hauptberuflichen wissenschaftli-
chen Personal 16,2 Prozent (incl. 0,4 Prozent Juniorpro-
fessoren); in den USA belief sich der Professurenanteil
im Jahr 2003 an staatlichen Universitäten auf 79,6 Pro-
zent, an privaten Universitäten sogar auf 82,6 Prozent, in
der großen Mehrzahl in Tenure- oder Tenure-track-Posi-
tionen. Einfacher gesagt: An den deutschen Universitäten
sind Professuren und Professorinnen und Professoren
nach wie vor etwas Besonders, an den amerikanischen
Universitäten sind sie etwas Alltägliches. Wenn man au-
ßerdem bedenkt, dass die wissenschaftliche Promotions-
häufigkeit in Deutschland höher ist als in USA, so bedeu-
tet das aus der Sicht des promovierten wissenschaftlichen
Nachwuchses: Die Chance, auf eine permanente Profes-
sur an einer Universität zu gelangen, ist in Deutschland
deutlich geringer als in den USA. (vgl. ebd.: 130 f.)

In den letzen Jahren ist an den Universitäten der USA
ebenso wie in den Vergleichsländern die Tendenz zu be-
obachten, dass der Anteil der befristeten Hochschulleh-
rerpositionen und der Teilzeitbeschäftigungen kontinuier-
lich wächst und die Zahl der Faculty Positions ohne
Tenure track zunimmt.399 Auch die Anzahl der Post docs
in befristeten Drittmittelpositionen wird offensichtlich
größer. Das heißt, hier wie überall sonst kommt das Te-
nure-Modell unter Druck, weil es angesichts zunehmen-
der Drittmittel-, Leistungs- und Wettbewerbsorientierung
als zu unbeweglich gilt.

399 Vgl. AAUP: Contingent Faculty Index 2006: 5; http://nces.ed.gov/
programs/digest/d06/tables/dt06_247.asp; Zugriff: 15. August 2007.
Ta b e l l e  52

Verhältnis von Promotionen und Hochschulabschlüssen (ohne Promotionen)  
nach Fächergruppen, USA, 2004

Fächergruppe
Hochschulabschlüsse 

ohne Promotionen
(in Pers.)

Promotionen

Anzahl
(in Pers.)

Relation Promotionen 
je 100 Hochschul-
abschlüsse ohne 

Promotion
(in %)

Pädagogik 268.623 7.088 2,64

Geisteswiss., Künste 315.921 7.245 2,29

Sozial-, Wirtschafts- und 
Rechtswiss. 887.871 14.514 1,63

Naturwiss., Mathematik und 
Informatik 166.315 7.211 4,34
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n o c h  Tabelle 52
Quelle: OECD Online Education Database, Graduates by field of education
URL: http://stats.oecd.org/wbos/default.aspx?DatasetCode=RGRADSTY

Ingenieurwiss., Herstellung und 
Baugewerbe 127.760 6.154 4,82

Agrarwiss. und Veterinärwiss. 21.840 967 4,43

Gesundheit und Soziale Dienste 154.145 4.61 2,83

Dienstleistungen 99.048 838 0,85

Sonstige 0 4.57 0,00

Insgesamt 2.041.523 48.378 2,37

Fächergruppe
Hochschulabschlüsse 

ohne Promotionen
(in Pers.)

Promotionen

Anzahl
(in Pers.)

Relation Promotionen 
je 100 Hochschul-
abschlüsse ohne 

Promotion
(in %)
6.2.2 Fazit
Dieser vergleichende Überblick durch vier sehr unter-
schiedliche universitäre Karrieresysteme macht deutlich,
wie tief diese in ihre jeweils unterschiedlichen Universi-
tätskulturen eingebettet sind. Die vielleicht wichtigste Er-
kenntnis aus der Perspektive des wissenschaftlichen
Nachwuchses ist, dass das deutsche Karrieresystem, in
dem die Funktion der Nachwuchsqualifikation das größte
Gewicht hat und das den größten Anteil an Qualifika-
tionsstellen bereitstellt auch gleichzeitig dasjenige ist, das
im Vergleich zu Großbritannien, Frankreich und den USA
für Promovierte die geringste Chance bietet, auf eine
selbständige und unbefristete Hochschullehrerstelle zu
gelangen: 

Die deutschen Universitäten stellen für ausgewiesene
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer in Dauerstel-
lung nur etwa ein Fünftel ihrer Wissenschaftlerstellen be-
reit. In Großbritannien sind es dagegen rund zwei Drittel,
in Frankreich sogar fast drei Viertel. In den US-Universi-
täten befinden sich deutlich mehr als fünfzig Prozent des
wissenschaftlichen Personals in selbständigen Hoch-
schullehrerpositionen mit Tenure, außerdem hat ein
Großteil der ebenfalls selbständig lehrenden und for-
schenden Assistant Professors Tenure-track- oder Career-
track-Positionen mit der Option zur Festanstellung bei
Bewährung inne.

Für die Karriereperspektive von Nachwuchswissenschaft-
lerinnen und -wissenschaftlern bedeuten diese länderspe-
zifischen Zahlenverhältnisse, dass auch die Chancen, auf
eine unbefristete Hochschullehrerstelle an einer Universi-
tät „nachzuwachsen“, sich in den vier Vergleichsstaaten
unterscheiden.

Hinter den unterschiedlichen Karrieremustern stehen un-
terschiedliche Leitvorstellungen:

– In den staatlichen Hochschulsystemen von Deutsch-
land und Frankreich gibt es Habilitationsmodelle. Dort
dominiert der Gedanke der Qualitätssicherung durch
formale Leistungsprüfung ex ante (Promotion, Habili-
tation). Unter den formal Gleichqualifizierten soll,
nach dem Prinzip der Chancengleichheit, der oder die
Beste berufen werden. Berufungen werden in diesen
Ländern i. d. R. von Ministerien ausgesprochen400, die
eindeutige Qualifikationsnachweise und formelle Ver-
fahren bevorzugen.

– In den Hochschulsystemen von Großbritannien und
den USA, wo die Universitäten ihre Berufungsent-
scheidungen autonom treffen können, dominiert das
Tenure-Modell. Dort ist es nicht die Hauptsorge der
Universitäten, dass der oder die formal am besten
Qualifizierte berufen wird, sondern der oder die „Pas-
sendste“ oder „Geeignetste“. Ursprünglich spielte des-
halb in Großbritannien bei Berufungen zum Lecturer
die formale Qualifikation kaum eine Rolle: Im reinen
Tenure-Modell wird man in jungen Jahren zum Lectu-
rer berufen, muss sich dann allerdings ex post durch
Leistungen bewähren, um aufsteigen zu können. Um
der im „reinen“ Tenure-Modell angelegten Gefahr der
Routinisierung des Karriereaufstiegs entgegenzuwir-
ken, ist in den US-Universitäten das Tenure-Track-
Verfahren als methodisch kontrollierte Bewährungs-
prüfung ex post entstanden.

400 In einigen Ländern in Deutschland ist das Berufungsrecht jetzt an die
Hochschulen übertragen worden. Noch ist nicht abzusehen, wie sich
das auswirken wird. Die im August verabschiedete Novelle des fran-
zösischen Hochschulgesetzes stärkt zwar die Hochschulleitungen,
belässt aber das Berufungsrecht beim Ministerium.
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Von den vier hier vergleichend betrachteten Universitäts-
systemen ist Deutschland das einzige, das die alteuropäi-
sche ius ubique docendi ganz aufgegeben hat, die es je-
dem Inhaber einer Doktorgrades prinzipiell gestattet, an
jeder europäischen Universität zu lehren. Mit der Einfüh-
rung der Habilitation hat die Promotion an deutschen
Universitäten ihre herausgehobene Bedeutung für die
akademische Laufbahn eingebüßt. Das ist in den Ver-
gleichsländern nicht so: In Frankreich, wo die Habilita-
tion als „große Lehrbefähigung“ für den Zugang zur Pro-
fessur fungiert, verleiht die Promotion eine Art „kleine
Lehrbefähigung“ für die Position des Maître de Confé-
rences mit Tenure-Status. In den beiden angelsächsischen
Tenure-Systemen stellt die Promotion die einzige formale
Qualifikationsvoraussetzung für den Hochschullehrerbe-
ruf dar – in den USA allerdings mit einem wichtigen Vor-

behalt: Es bedarf dort der Bewährung und der förmlichen
und unabhängigen Leistungsevaluation (der Tenure Re-
view), um in eine permanente Hochschullehrerposition
übernommen zu werden. 

Genau diese Funktion war auch der deutschen Habilita-
tion einmal zugedacht. In erneuerter Gestalt, als Evalua-
tionsverfahren für Juniorprofessoren, kehrt sie nun an-
scheinend aus den USA wieder nach Deutschland zurück.
Es bleibt abzuwarten, ob sich die Juniorprofessur weiter
durchsetzen wird. Bei ihr ist die Promotion wieder zur
„kleinen Lehrbefähigung“ aufgewertet worden. Freilich
ist sie fest in die heutige Evaluationskultur (Teichler
2005) eingebunden, die dafür sorgen soll, dass es nicht
(wie teilweise in Frankreich und Großbritannien) zu Ver-
festigungstendenzen unterhalb der Professorenebene
kommt. 
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Ergänzender Statistikanhang
(Rundungsdifferenzen aus der Quelle übernommen oder berechnungsbedingt)

1. Bundesebene

1.1 Promotionen
1.1.1 Entwicklung der Struktur der Promotionen nach Fächerguppen und Geschlecht, 1995-2005 
1.1.2 Entwicklung der Struktur der Promotionen nach Fächergruppen, 1995, 2000, 2005 
1.1.3.1 Anteil der Promotionen von Ausländer/-innen an den Promotionen insges. nach Fächergruppen 1995, 2000, 2005 
1.1.3.2 Struktur der Promotionen von Ausländer/-innen und Deutschen nach Fächergruppen, 2005 
1.1.4 Promotionen nach Durchschnittsalter (arith. Mittel), Fächergruppen und Geschlecht 1995, 2000, 2005 
1.1.5 Promotionen je Professor/-in nach Fächergruppen (3-Jahresdurchschnitt) für drei Berichtszeiträume

1.2 Habilitationen
1.2.1 Entwicklung der Struktur der Habilitationen nach Fächergruppen und Geschlecht, 1995-2005 
1.2.2 Entwicklung der Struktur der Habilitationen nach Fächergruppen 1995, 2000, 2005 
1.2.3 Habilitationen nach Durchschnittsalter (arith. Mittel) und Fächergruppen 1995, 2000, 2005 
1.2.4 Habilitationen je Professor/-in nach Fächergruppen (3-Jahresdurchschnitt) für drei Berichtszeiträume
1.2.5 Struktur der Habilitationen 2005 nach Beschäftigungsverhältnis an der Hochschule, Fächergruppen und  Geschlecht
1.2.6 Entwicklung der Promotionen und der Habilitationen nach Geschlecht im Vergleich zu 1995 
1.2.7 Habilitationsintensität nach Fächergruppen, 1980 bis 2005

1.3. Juniorprofessuren
1.3.1 Entwicklung von Anzahl und Struktur der Juniorprofessor/-innen nach Fächergruppen und Geschlecht, 2002-2005 
1.3.2 Entwicklung der Struktur der Juniorprofessor/-innen nach Geschlecht im Vergleich zu 2003 
1.3.3 Entwicklung des Durchschnittsalters (arith. Mittel) bei Aufnahme der Juniorprofessur nach Fächergruppen, 2003-2005

1.4 Universitätskarriere als Phasenmodell
1.4.1 Verlaufsdaten: Übergangsquoten von Hochschulabsolvent/-innen zur Promotion, von der Promotion zur Habilitation, von der Habilitation

zur Ernennung (zeitversetzt, 3-Jahresdurchschnitt 2003-2005) nach Fächergruppen und Geschlecht

2. Länderübersichten 

2.1 Hochschullandschaft
2.1.1 Struktur der Studienanfänger/-innen nach Bundesländern, Wintersemester 2005/ 06 
2.1.2 Bevölkerung im Alter von 15 und mehr Jahren nach beruflichem Bildungsabschluss in den Bundesländern, 2004

2.2 Promotionen
2.2.1 Anzahl und Struktur der Promotionen nach Geschlecht und Bundesländern, 2005 
2.2.2 Struktur der Promotionen nach Fächergruppen und Bundesländern, 2005
2.2.3 Länderstruktur der Promotionen nach Fächergruppen, 2005

2.3 Habilitationen
2.3.1 Anzahl und Struktur der Habilitationen nach Geschlecht und Bundesländern, 2005 
2.3.2.1 Struktur der Habilitationen nach Fächergruppen, Bundesländern und Geschlecht, 2005
2.3.2.2 Struktur der Habilitationen nach Fächergruppen und Bundesländern insgesamt, 2005
2.3.3 Länderstruktur der Habilitationen nach Fächergruppen, 2005 

2.4 Juniorprofessuren
2.4.1 Anzahl und Struktur der Juniorprofessor/-innen nach Geschlecht und Bundesländern, 2005
2.4.2 Juniorprofessor/-innen nach Fächergruppen, Geschlecht und Bundesländern, 2005 
2.4.3 Durchschnittsalter (arith. Mittel) von Juniorprofessor/-innen nach Fächergruppen und Bundesländern, 2005

2.5 Verlaufsdaten
2.5.1 Promotionsrelation nach Bundesländern und Fächergruppen, 2005 (Landesbezogene Relation von Absolvent/-innen zur Promotion)
2.5.2 Habilitationsrelation nach Bundesländern und Fächergruppen, 2005 (Landesbezogene Relation von der Promotion zur Habilitation)

3. Länderporträts 

3.1 Wissenschaftlicher Nachwuchs an Hochschulen in Baden-Württemberg, 2005
3.2 Wissenschaftlicher Nachwuchs an Hochschulen in Bayern, 2005
3.3 Wissenschaftlicher Nachwuchs an Hochschulen in Berlin, 2005
3.4 Wissenschaftlicher Nachwuchs an Hochschulen in Brandenburg, 2005
3.5 Wissenschaftlicher Nachwuchs an Hochschulen in Bremen, 2005
3.6 Wissenschaftlicher Nachwuchs an Hochschulen in Hamburg, 2005
3.7 Wissenschaftlicher Nachwuchs an Hochschulen in Hessen, 2005
3.8 Wissenschaftlicher Nachwuchs an Hochschulen in Mecklenburg-Vorpommern, 2005
3.9 Wissenschaftlicher Nachwuchs an Hochschulen in Niedersachsen, 2005
3.10 Wissenschaftlicher Nachwuchs an Hochschulen in Nordrhein-Westfalen, 2005
3.11 Wissenschaftlicher Nachwuchs an Hochschulen in Rheinland-Pfalz, 2005
3.12 Wissenschaftlicher Nachwuchs an Hochschulen in Saarland, 2005
3.13 Wissenschaftlicher Nachwuchs an Hochschulen in Sachsen, 2005
3.14 Wissenschaftlicher Nachwuchs an Hochschulen in Sachsen-Anhalt, 2005
3.15 Wissenschaftlicher Nachwuchs an Hochschulen in Schleswig-Holstein, 2005
3.16 Wissenschaftlicher Nachwuchs an Hochschulen in Thüringen, 2005

4. Nachwuchsförderung an außeruniversitären Forschungseinrichtungen

4.1 Entwicklung der Anzahl der Doktorand/-innen und Postdoktorand/-innen nach Einrichtungen im Vergleich zu 2000 
4.2 Entwicklung der Struktur der Doktorand/-innen und Postdoktorand/-innen nach Einrichtungen und Geschlecht, 1999-2005

Inhaltsverzeichnis

zur Habilitation, von der Habilitation zur Ernennung (zeitversetzt, 3-Jahresdurchschnitt 2003-2005) nach Fächergruppen
1.4.2 Gleichstellungskaskade: Überregionaler Frauenpartizipationskoeffizient vom Hochschulabschluss zur Promotion, von der Promotion
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Tabelle 1.1.2: Entwicklung der Struktur der Promotionen nach Fächergruppen, 1995, 2000, 2005 (in %)

  Fächergruppe 1995 2000 2005
  Sprach- u. Kulturwiss., Sport 9,4 10,6 11,3

  Rechts-, Wirtschafts-, u. Sozialwiss. 11,1 12,6 14,7

  Mathematik, Naturwiss. 30,9 29,5 27,2

  Humanmedizin/ Gesundheitswiss. 32,3 32,6 31,7

  Veterinärmedizin 2,6 2,1 2,6

  Agrar-, Forst-, Ernährungswiss. 2,3 2,1 2,2

  Ingenieurwiss. 9,6 9,3 9,0

  Kunst, Kunstwiss. 1,4 1,2 1,3

  Insgesamt 100,0 100,0 100,0

Quelle/ Berechnungsgrundlage: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 4.2, 4.3.1

1995 2000 2005

  Sprach- und Kulturwiss., Sport 11,5 12,3 16,1

  Rechts-, Wirtschafts-, u. Sozialwiss. 6,9 5,6 8,8

  Mathematik, Naturwiss. 5,7 8,0 22,1

  Humanmedizin/Gesundheitswiss. 3,9 4,4 5,7

  Veterinärmedizin 5,3 6,9 7,8

  Agrar-, Forst-, Ernährungswiss. 15,6 22,6 34,6

  Ingenieurwiss. 12,3 10,6 18,6

  Kunst, Kunstwiss. 4,4 6,3 9,1

  Insgesamt 6,6 7,5 13,7

Quelle/ Berechnungsgrundlage: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 4.2

Promo-
tionen

in %
Promo-
tionen

in %

  Sprach- und Kulturwiss., Sport 471 13,2 2.471 11,0

  Rechts-, Wirtschafts-, u. Sozialwiss. 335 9,4 3.476 15,5

  Mathematik, Naturwiss. 1.564 44,0 5.504 24,6

  Humanmedizin/Gesundheitswiss. 471 13,2 7.753 34,6

  Veterinärmedizin 52 1,5 616 2,8

  Agrar-, Forst- und Ernährungswiss. 199 5,6 376 1,7

  Ingenieurwiss. 434 12,2 1.902 8,5

  Kunst, Kunstwiss. 30 0,8 298 1,3

  Insgesamt 3.556 100,0 22.396 100,0

Quelle/ Berechnungsgrundlage: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 4.2

Fächergruppe
Ausländer/-innen Deutsche

Tabelle 1.1.3.1: Anteil der Promotionen von Ausländer/-innen an den Promotionen insges. nach Fächergruppen 1995, 
2000, 2005 (in %)

Tabelle 1.1.3.2: Struktur der Promotionen von Ausländer/-innen und Deutschen nach Fächergruppen, 2005 (in %)

  Fächergruppe
Ausländer/-innen
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Tabelle 1.2.2:  Entwicklung der Struktur der Habilitationen nach Fächergruppen 1995, 2000, 2005 (in %)

  Fächergruppe 1995 2000 2005

  Sprach- u. Kulturwiss., Sport 20,6  20,0  19,0  

  Rechts-, Wirtschafts-, u. Sozialwiss. 8,6  11,9  11,2  

  Mathematik, Naturwiss. 28,6  27,6  18,5  

  Humanmedizin/Gesundheitswiss. 34,2  32,9  42,8  

  Veterinärmedizin 1,4  0,7  0,7  

  Agrar-, Forst-, Ernährungswiss. 1,6  1,8  2,1  

  Ingenieurwiss. 3,6  3,9  4,1  

  Kunst, Kunstwiss. 1,4  1,3  1,5  

  Insgesamt 100,0 100,0 100,0

Quelle/ Berechnungsgrundlage: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 4.4 

  Fächergruppe 1995 2000 2005

  Sprach- und Kulturwiss. 42,2 41,8 42,0

  Sport 42,8 43,4 42,9

  Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwiss. 40,4 39,2 39,6

  Mathematik, Naturwiss. 38,7 38,9 39,2

  Humanmedizin/Gesundheitswiss. 39,5 39,8 40,2

  Veterinärmedizin 39,0 41,3 42,4

  Agrar-, Forst- und Ernährungswiss. 39,3 41,2 43,4

  Ingenieurwiss. 42,7 40,5 42,0

  Kunst, Kunstwiss. 41,2 42,3 42,4

  Insgesamt 40,0 40,0 40,5

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 4.4

1993-1995 1998-2000 2003-2005

  Sprach- und Kulturwiss., Sport 0,05 0,07 0,08

  Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwiss. 0,04 0,07 0,07

  Mathematik, Naturwiss. 0,06 0,10 0,07

  Humanmedizin/Gesundheitswiss. 0,17 0,20 0,28

  Veterinärmedizin 0,10 0,07 0,10

  Agrar-, Forst- und Ernährungswiss. 0,05 0,08 0,07

  Ingenieurwiss. 0,02 0,02 0,03

  Kunst, Kunstwiss. 0,01 0,01 0,01

  Insgesamt 0,06 0,08 0,09

*an Universitäten einschl. Päd.HS, Theolog.HS und Kunsthochschulen

Quelle/ Berechnungsgrundlage: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihen 4.3.1. und 4.4

Tabelle 1.2.3: Habilitationen nach Durchschnittsalter (arith. Mittel) und Fächergruppen 1995, 2000, 2005 (in Jahren)

  Fächergruppe

 Habilitationen je Professor/-in

Tabelle 1.2.4: Habilitationen je Professor/-in* nach Fächergruppen (3-Jahresdurchschnitt) für drei Berichtszeiträume
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2002

Frauen Männer Insgesamt Frauen Männer

  Sprach- u. Kuturwiss., Sport 13 15 28 46,4 53,6

  Rechts.-, Wirtschafts-, Sozialwiss. 3 5 8 37,5 62,5

  Mathematik, Naturwiss. 10 32 42 23,8 76,2

  Humanmedizin 3 5 8 37,5 62,5

  Veterinärmedizin - - - - -

  Agrar-, Forst-, Ernährungswiss. 1 3 4 25,0 75,0

  Ingenieurwiss. 2 3 5 40,0 60,0

  Kunst, Kunstwiss. - - - - -

  Zentrale Einrichtungen (ohne klinikspez.) 1 6 7 14,3 85,7

  Insgesamt 33 69 102 32,4 67,6

Frauen Männer Insgesamt Frauen Männer

  Sprach- u. Kuturwiss., Sport 28 39 67 41,8 58,2

  Rechts.-, Wirtschafts-, Sozialwiss. 11 20 31 35,5 64,5

  Mathematik, Naturwiss. 23 80 103 22,3 77,7

  Humanmedizin 9 15 24 37,5 62,5

  Veterinärmedizin 3 3 6 50,0 50,0

  Agrar-, Forst-, Ernährungswiss. 2 9 11 18,2 81,8

  Ingenieurwiss. 6 19 25 24,0 76,0

  Kunst, Kunstwiss. 4 5 6 66,7 83,3

  Zentrale Einrichtungen (ohne klinikspez.) 2 4 9 22,2 44,4

  Insgesamt 88 194 282 31,2 68,8

Frauen Männer Insgesamt Frauen Männer

  Sprach- u. Kuturwiss., Sport 46 54 100 46,0 54,0

  Rechts.-, Wirtschafts-, Sozialwiss. 16 37 53 30,2 69,8

  Mathematik, Naturwiss. 30 119 149 20,1 79,9

  Humanmedizin 7 19 26 26,9 73,1

  Veterinärmedizin 4 4 8 50,0 50,0

  Agrar-, Forst-, Ernährungswiss. 3 10 13 23,1 76,9

  Ingenieurwiss. 8 29 37 21,6 78,4

  Kunst, Kunstwiss. 8 6 14 57,1 42,9

  Zentrale Einrichtungen (ohne klinikspez.) 5 5 10 50,0 50,0

  Zentrale Einrichtungen Hochschulkliniken - 1 1 - 100,0

  Insgesamt 127 284 411 30,9 69,1

Frauen Männer Insgesamt Frauen Männer

  Sprach- u. Kuturwiss., Sport 54 82 136 39,7 60,3

  Rechts.-, Wirtschafts-, Sozialwiss. 28 55 83 33,7 66,3

  Mathematik, Naturwiss. 42 174 216 19,4 80,6

  Humanmedizin 19 45 64 29,7 70,3

  Veterinärmedizin 5 4 9 55,6 44,4

  Agrar-, Forst-, Ernährungswiss. 3 8 11 27,3 72,7

  Ingenieurwiss. 8 39 47 17,0 83,0

  Kunst, Kunstwiss. 12 13 25 48,0 52,0

  Zentrale Einrichtungen (ohne klinikspez.) 8 17 25 32,0 68,0

  Zentrale Einrichtungen Hochschulkliniken - 1 1 - 100,0

  Insgesamt 179 438 617 29,0 71,0

Quelle/ Berechnungsgrundlage: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 4.4 

Tabelle 1.3.1: Entwicklung von Anzahl und Struktur der Juniorprofessor/-innen nach Fächergruppen und 
Geschlecht, 2002-2005 

  Fächergruppe

Anzahl (in Pers.) Anteil (in %)

Anzahl (in Pers.) Anteil (in %)

2003

Fächergruppe

  Fächergruppe

  Fächergruppe

2005

Anzahl (in Pers.) Anteil (in %)

Anzahl (in Pers.) Anteil (in %)

2004



Drucksache 16/8491 – 248 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode

Jahr Frauen Männer Insgesamt

2003 100,0 100,0 100,0

2004 144,3 146,4 145,7

2005 203,4 225,8 218,8

* Die Anlaufphase 2002 wird hier nicht berücksichtigt.

Quelle/ Berechnungsgrundlage: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 4.4 

2003 2004 2005

35,8 35,7 37,1

34,8 35,2 35,7

34,5 35,0 35,8

34,7 37,4 36,8

34,2 36,1 37,9

35,1 35,6 36,8

36,1 36,5 37,4

34,3 36,2 38,0

34,9 36,0 36,9

Keine Angaben nach Geschlecht verfügbar

Quelle/ Berechnungsgrundlage: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 4.4

Tabelle 1.3.2:  Entwicklung der Struktur der Juniorprofessor/-innen nach Geschlecht im Vergleich zu 2003 (in %)*

Tabelle 1.3.3: Entwicklung des Durchschnittsalters (arith. Mittel) bei Aufnahme der Juniorprofessur nach 
Fächergruppen, 2003-2005 (in Jahren)

  Fächergruppe

   Sprach- u. Kuturwiss., Sport

   Rechts.-, Wirtschafts-, Sozialwiss.

   Mathematik, Naturwiss.

   Humanmedizin

   Veterinärmedizin

   Agrar-, Forst-, Ernährungs.wiss.

   Ingenieurwiss.

   Kunst, Kunstwiss.

  Insgesamt



Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 249 – Drucksache 16/8491

Verlaufsdaten

  Sprach- und Kulturwis., Sport 5,5 13,0 8,0

  Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwiss. 7,9 11,9 10,3

  Mathematik, Naturwiss. 24,2 35,1 30,7

  Veterinärmedizin 60,9 75,5 64,1

  Agrar-, Forst- und Ernährungswiss. 15,1 29,3 21,6

  Ingenieurwiss. 9,7 16,5 15,3

  Kunst, Kunstwiss. 4,2 4,4 4,3

  Insgesamt (ohne Medizin) 10,0 18,0 14,0

  Humanmedizin/ Gesundheitswiss. 64,3 78,8 71,0

  Insgesamt (mit Medizin) 14,9 23,0 19,0

  Fächergruppe

Übergangsquote Frauen 
Promotionen zu 
Habilitationen

Übergangsquote Männer 
Promotionen zu 
Habilitationen

Übergangsquote insg. 
Promotionen zu 
Habilitationen

  Sprach- und Kulturwis., Sport 15,0 20,4 18,0

  Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwiss. 6,1 8,1 7,6

  Mathematik, Naturwiss. 3,7 6,6 5,8

  Humanmedizin/ Gesundheitswiss. 4,5 15,3 10,6

  Veterinärmedizin 1,7 5,9 3,2

  Agrar-, Forst- und Ernährungswiss. 6,3 7,2 6,9

  Ingenieurwiss. 5,9 3,3 3,5

  Kunst, Kunstwiss. 7,2 15,4 10,6

  Insgesamt 5,8 10,0 8,6

  Sprach- und Kulturwiss., Sport 44,2 44,0 44,1

  Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwiss. 70,0 100,6 61,6

  Mathematik, Naturwiss. 44,7 49,9 49,1

  Humanmedizin/ Gesundheitswiss. 14,0 18,9 18,2

  Veterinärmedizin 18,0 25,6 22,7

  Agrar-, Forst- und Ernährungswiss. 45,2 24,7 29,7

  Ingenieurwiss. 80,0 81,4 81,3

  Kunst, Kunstwiss. 48,5 79,0 68,4

  Insgesamt 46,2 37,8 39,4

Universitäten (und gleichgestellte Hochschulen), ohne Kunsthochschulen

Quelle/ Berechnungsgrundlage: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 4.3.1 und Reihe 4.4 sowie BLK, Heft 129 + 136

Übergangsquote insg. 
Habilitationen zu 

Ernennungen

Übergangsquote Männer 
Habilitationen zu 

Ernennungen

Übergangsquote Frauen 
Habilitationen zu 

Ernennungen

Quelle/ Berechnungsgrundlage: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 4.2, 4.3.1

Übergang von der Habilitation zur Ernennung

  Fächergruppe

Übergang von Hochschulabsolvent/-innen zur Promotion

Übergang von der Promotion zur Habilitation

Tabelle 1.4.1: Übergangsquoten von Hochschulabsolvent/-innen zur Promotion, von der Promotion zur Habilitation, von der 
Habilitation zur Ernennung (zeitversetzt, 3-Jahresdurchschnitt 2003-2005) nach Fächergruppen und Geschlecht (in %)

*Diplom (FH) sind in die Berechnung nicht mit eingeflossen; für das Berichtsjahr 2000 wurden Masterabschlüsse berücksichtigt

Quelle/ Berechnungsgrundlage: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 4.2

Übergangsquote
Hochschul-absolventen

zu Promotionen

Übergangsquote insg. 
Hochschulabsolvent/-
innen zu Promotionen

  Fächergruppe

Übergangsquote
Hochschulab-

solventinnen zu 
Promotionen
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Gleichstellungskaskade

Übergang vom Hochschulabschluss* zur Promotion

  Sprach- und Kulturwis., Sport 0,70

  Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwiss. 0,77

  Mathematik, Naturwiss. 0,79

  Veterinärmedizin 0,95

  Agrar-, Forst- und Ernährungswiss. 0,70

  Ingenieurwiss. 0,64

  Kunst, Kunstwiss. 0,98

  Insgesamt (ohne Medizin) 0,68

  Humanmedizin/ Gesundheitswiss. 0,91

  Insgesamt (mit Medizin) 0,78

Übergang von der Promotion zur Habilitation

  Sprach- und Kulturwis., Sport 0,83

  Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwiss. 0,81

  Mathematik, Naturwiss. 0,64

  Humanmedizin/ Gesundheitswiss. 0,43

  Veterinärmedizin 0,51

  Agrar-, Forst- und Ernährungswiss. 0,92

  Ingenieurwiss. 1,67

  Kunst, Kunstwiss. 0,68

  Insgesamt 0,67

Übergang von der Habilitation zur Ernennung

  Sprach- und Kulturwiss., Sport 1,00

  Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwiss. 1,14

  Mathematik, Naturwiss. 0,91

  Humanmedizin/ Gesundheitswiss. 0,77

  Veterinärmedizin -*

  Agrar-, Forst- und Ernährungswiss. 1,52

  Ingenieurwiss. 0,98

  Kunst, Kunstwiss. 0,71

  Insgesamt 0,98

*aufgrund zu geringer Fallzahl

Universitäten (und gleichgestellte Hochschulen), ohne Kunsthochschulen

Quelle/ Berechnungsgrundlage: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 4.3.1 und Reihe 4.4 sowie BLK, Heft 129 + 136

*künstlerische Abschlüsse sowie Diplom (FH) sind in die Berechnung nicht mit eingeflossen; 
Masterabschlüsse sind nur für das Berichtsjahr 2000 vorhanden gewesen.

Tabelle 1.4.2: Überregionaler Frauenpartizipationskoeffizient vom Hochschulabschluss zur Promotion, 
von der Promotion zur Habilitation, von der Habilitation zur Ernennung (zeitversetzt, 3-
Jahresdurchschnitt 2003-2005) nach Fächergruppen 

Quelle/ Berechnungsgrundlage: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 4.2, 4.3.1

  Fächergruppe

Frauenpartizipationskoeffizient (Verhältnis 
Frauenanteil Ernennungen zu Frauenanteil 

Habilitationen)

Frauenpartizipationskoeffizient (Verhältnis 
Frauenanteil Promotionen zu Frauenanteil 

Hochschulabsolvent/-innen)

Quelle/ Berechnungsgrundlage: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 4.2

  Fächergruppe
Frauenpartizipationskoeffizient (Verhältnis 
Frauenanteil Habilitationen  zu Frauenanteil 

Promotionen)

  Fächergruppe
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2. Länderübersichten

2.1 Hochschullandschaft

Tabelle 2.1.1: Struktur der Studienanfänger/-innen nach Bundesländern, 
Wintersemester 2005/06 (in %)

Baden-Württemberg 68,0 1,4 27,0 3,6

Bayern 66,5 0,9 31,4 1,1

  Berlin 70,0 2,9 25,0 2,1

  Brandenburg 59,7 0,7 38,1 1,5

  Bremen 54,5 2,1 42,6 0,9

  Hamburg 63,1 2,3 32,9 1,7
Hessen 65,5 0,6 31,6 2,3

Mecklenburg-Vorpommern 66,0 0,8 31,2 2,0

Niedersachsen 67,2 1,4 28,0 3,4

Nordrhein-Westfalen 66,4 0,9 29,5 3,3

Rheinland-Pfalz 61,6 - 36,0 2,4

Saarland 68,9 2,3 26,2 2,7

Sachsen 67,9 1,9 28,7 1,4

Sachsen-Anhalt 59,2 1,8 38,5 0,4

Schleswig-Holstein 59,6 1,5 35,3 3,5

Thüringen 67,4 1,1 29,8 1,7

  Insgesamt 66,0 1,2 30,4 2,4

*Universitäten einschl. Päd.HS und Theolog.HS

Quelle/ Berechnungsgrundlage: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 4.1

Verwaltungs-
fachhoch-
schulen

Hochschulart

  Bundesland
Universitäten* Kunsthoch-

schulen
Fachhoch-

schulen
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2.2 Promotionen

Frauen Männer Insgesamt Frauen Männer
Baden-Württemberg 1.413  2.436  3.849 36,7  63,3  
Bayern 1.649  2.507  4.156 39,7  60,3  

  Berlin 1.337  1.701  3.038 44,0  56,0  

  Hamburg 386  527  913 42,3  57,7  
Hessen 725  1.124  1.849 39,2  60,8  
Mecklenburg-Vorpommern 159  236  395 40,3  59,7  
Niedersachsen 831  1.242  2.073 40,1  59,9  
Nordrhein-Westfalen 1.918  3.136  5.054 38,0  62,0  
Rheinland-Pfalz 375  596  971 38,6  61,4  
Saarland 130  162  292 44,5  55,5  
Sachsen 392  667  1.059 37,0  63,0  
Sachsen-Anhalt 185  313  498 37,1  62,9  
Schleswig-Holstein 317  373  690 45,9  54,1  
Thüringen 239  314  553 43,2  56,8  

  Bundesländer mit Hochschulmedizin insges. 10.056  15.334  25.390  39,6  60,4  

Frauen Männer Insgesamt Frauen Männer

  Brandenburg 112  204  316 35,4  64,6  

  Bremen 104  142  246 42,3  57,7  

  Deutschland insges. 10.272  15.680  25.952  39,6  60,4  

* ohne und mit vorausgesetzter Abschlussprüfung

Quelle/ Berechnungsgrundlage: Statistisches Bundesamt: Fachserie 11, Reihe 4.2. 

Tabelle 2.2.1: Anzahl und Struktur der Promotionen nach Geschlecht und Bundesländern, 2005 

Bundesland

Bundesländer ohne Hochschulmedizin
Promotionen (in Pers.)* Anteil (in %)

Promotionen (in Pers.)* Anteil (in %)
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2.4 Juniorprofessuren

Tabelle 2.4.1: Anzahl und Struktur der Juniorprofessor/-innen nach Geschlecht und Bundesländern, 2005

Frauen Männer Insgesamt Frauen Männer

  Baden-Württemberg 10  33  43  23,3    76,7    

  Bayern - - - - -

  Berlin 30  69  99  33,3    69,7    

  Brandenburg 4  27  31  12,9    87,1    

  Bremen* - - - - -

  Hamburg 13  20  33  39,4    60,6    

  Hessen 1  8  9  11,1    88,9    

  Mecklenburg-Vorpommern 4  10  14  28,6    71,4    

  Niedersachsen 53  91  144  36,8    63,2    

  Nordrhein-Westfalen 16  58  74  21,6    78,4    

  Rheinland-Pfalz 15  50  65  23,1    76,9    

  Saarland 3  8  11  27,3    72,7    

  Sachsen 3  7  10  30,0    70,0    

  Sachsen-Anhalt 5  13  18  27,8    72,2    

  Schleswig-Holstein 11  20  31  35,5    64,5    

  Thüringen 11  24  35  31,4    68,6    

  Insgesamt 179  438  617  29,0    71,0    

*Bremen (Landesnachmeldung) 7  15  22  31,8    68,2    

Juniorprofessor/-innen (in Pers.) Anteil (in %)

Quelle/ Berechnungsgrundlage: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 4.4

  Bundesland
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3. Länderporträts

3.1 Wissenschaftlicher Nachwuchs an Hochschulen in Baden-Württemberg, 2005

Qualifikationsphase

nach Fächergruppe* Frauen Männer Insgesamt Frauen Männer

  Promotionen** insgesamt 1.409 2.430 3.839 36,7 63,3

   Sprach- u. Kuturwiss., Sport 160 179 339 47,2 52,8

   Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwiss. 127 312 439 28,9 71,1

   Mathematik, Naturwiss. 313 802 1.115 28,1 71,9

   Humanmedizin/ Gesundheitswiss. 718 726 1.444 49,7 50,3

   Agrar-, Forst-, Ernährungswiss. 39 71 110 35,5 64,5

   Ingenieurwiss. 36 331 367 9,8 90,2

   Kunst, Kunstwiss. 16 9 25 64,0 36,0

  Habilitationen insgesamt 59 248 307 19,2 80,8

  Sprach- und Kulturwiss., Sport 16 39 55 29,1 70,9

   Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwiss. 5 22 27 18,5 81,5

   Mathematik, Naturwiss. 11 50 61 18,0 82,0

   Humanmedizin/ Gesundheitswiss. 23 122 145 15,9 84,1

   Agrar-, Forst-, Ernährungswiss. 2 4 6 33,3 66,7

   Ingenieurwiss. 1 11 12 8,3 91,7

   Kunst, Kunstwiss. 1 - 1 100,0 -

  Juniorprofessor/-innen insgesamt 10 33 43 23,3 76,7

  Sprach- und Kulturwiss., Sport 6 8 14 42,9 57,1

  Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwiss. 2 5 7 28,6 71,4

  Mathematik, Naturwiss. 1 17 18 5,6 94,4

  Humanmedizin/Gesundheitswiss. 1 3 4 25,0 75,0

16,9

7,7

Struktur der Nachwuchsförderung nach Fächergruppen, 2005  (in %)

   Sprach- u. Kuturwiss., Sport 8,8 17,9 32,6

   Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwiss. 11,4 8,8 16,3

   Mathematik, Naturwiss. 29,0 19,9 41,9

   Humanmedizin/ Gesundheitswiss. 37,6 47,2 9,3

   Agrar-, Forst-, Ernährungswiss. 2,9 2,0 -
   Ingenieurwiss. 9,6 3,9 -
   Kunst, Kunstwiss. 0,7 0,3 -
  Insgesamt 100,0 100,0 100,0

*Nachfolgend werden nur die Fächergruppen aufgelistet, für die Meldungen vorliegen. 

**Promotion mit vorausgesetzter Prüfung

***Absolvent/-innen des Erststudiums an Gesamthochschulen, Päd.HS und Theolog.HS

****ohne Humanmedizin

Quelle/ Berechnungsgrundlage: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 4.2, 4.3.1, 4.4 

sowie Sonderauswertung des Statistischen Bundesamts i.A. HoF Wittenberg

Anzahl (in Pers.) Anteil (in %)

  Fächergruppe Prom.** Habil. Juniorprof.

Promotionsrelation (im Vgl. zu Abs.*** 2000)****

Habilitationsrelation (im Vgl. zu Prom. 2000)****
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3.2 Wissenschaftlicher Nachwuchs an Hochschulen in Bayern, 2005

Qualifikationsphase

nach Fächergruppe* Frauen Männer Insgesamt Frauen Männer

  Promotionen** insgesamt 1.649 2.507 4.156 39,7 60,3

   Sprach- u. Kuturwiss., Sport 243 253 496 49,0 51,0

   Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwiss. 161 404 565 28,5 71,5

   Mathematik, Naturwiss. 367 764 1.131 32,4 67,6

   Humanmedizin/ Gesundheitswiss. 651 723 1.374 47,4 52,6

   Veterinärmedizin 145 47 192 75,5 24,5

   Agrar-, Forst-, Ernährungswiss. 13 40 53 24,5 75,5

   Ingenieurwiss. 45 259 304 14,8 85,2

   Kunst, Kunstwiss. 24 17 41 58,5 41,5

  Habilitationen insgesamt 74 270 344 21,5 78,5

   Sprach- u. Kuturwiss., Sport 23 40 63 36,5 63,5

   Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwiss. 3 26 29 10,3 89,7

   Mathematik, Naturwiss. 11 40 51 21,6 78,4

   Humanmedizin/ Gesundheitswiss. 29 148 177 16,4 83,6

   Veterinärmedizin 1 4 5 20,0 80,0

   Agrar-, Forst-, Ernährungswiss. 2 4 6 33,3 66,7

   Ingenieurwiss. 2 6 8 25,0 75,0

   Kunst, Kunstwiss. 2 3 5 40,0 60,0

  Juniorprofessor/-innen insgesamt - - - - -

19,3

6,5

Struktur der Nachwuchsförderung nach Fächergruppen, 2005  (in %)

   Sprach- u. Kuturwiss., Sport 11,9 18,3 -
   Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwiss. 13,6 8,4 -
   Mathematik, Naturwiss. 27,2 14,8 -
   Humanmedizin/ Gesundheitswiss. 33,1 51,5 -
   Veterinärmedizin 4,6 1,5 -
   Agrar-, Forst-, Ernährungswiss. 1,3 1,7 -
   Ingenieurwiss. 7,3 2,3 -
   Kunst, Kunstwiss. 1,0 1,5 -
  Insgesamt 100,0 100,0 -

*Nachfolgend werden nur die Fächergruppen aufgelistet, für die Meldungen vorliegen. 

**Promotion mit vorausgesetzter Prüfung

***Absolvent/-innen des Erststudiums an Gesamthochschulen, Päd.HS und Theolog.HS

****ohne Humanmedizin

Quelle/ Berechnungsgrundlage: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 4.2, 4.3.1, 4.4 

sowie Sonderauswertung des Statistischen Bundesamts i.A. HoF Wittenberg

Habilitationsrelation (im Vgl. zu Prom. 2000)****

Anzahl (in Pers.) Anteil ( in %)

  Fächergruppe Prom.** Habil. Juniorprof.

Promotionsrelation (im Vgl. zu Abs.*** 2000)****



Drucksache 16/8491 – 266 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode

3.3 Wissenschaftlicher Nachwuchs an Hochschulen in Berlin, 2005

Qualifikationsphase

nach Fächergruppe* Frauen Männer Insgesamt Frauen Männer

  Promotionen** insgesamt 1.337 1.701 3.038 44,0 56,0

   Sprach- u. Kuturwiss., Sport 245 261 506 48,4 51,6

   Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwiss. 158 302 460 34,3 65,7

   Mathematik, Naturwiss. 297 520 817 36,4 63,6

   Humanmedizin/ Gesundheitswiss. 369 369 738 50,0 50,0

   Veterinärmedizin 152 61 213 71,4 28,6

   Agrar-, Forst-, Ernährungswiss. 28 31 59 47,5 52,5

   Ingenieurwiss. 38 124 162 23,5 76,5

   Kunst, Kunstwiss. 50 33 83 60,2 39,8

  Habilitationen insgesamt 55 133 188 29,3 70,7

  Sprach- und Kulturwiss., Sport 20 20 40 50,0 50,0

   Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwiss. 5 27 32 15,6 84,4

   Mathematik, Naturwiss. 8 29 37 21,6 78,4

   Humanmedizin/ Gesundheitswiss. 15 45 60 25,0 75,0

   Veterinärmedizin 1 4 5 20,0 80,0

   Agrar-, Forst-, Ernährungswiss. 2 2 4 50,0 50,0

   Ingenieurwiss. 2 4 6 33,3 66,7

   Kunst, Kunstwiss. 2 3 5 40,0 60,0

  Juniorprofessor/-innen insgesamt 30 69 99 30,3 69,7

  Sprach- und Kulturwiss., Sport 11 11 22 50,0 50,0

  Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwiss. 5 11 16 31,3 68,8

  Mathematik, Naturwiss. 4 27 31 12,9 87,1

  Veterinärmedizin - 1 1 0,0 100,0

   Agrar-, Forst-, Ernährungswiss. 1 5 6 16,7 83,3

  Humanmedizin/Gesundheitswiss. 5 14 19 26,3 73,7

  Ingenieurwiss. 1 1 2 50,0 50,0

  Kunst, Kunstwiss. 2 - 2 100,0 -

  Zentrale Einrichtungen 1 - 1 100,0 -

36,6

9,3

Struktur der Nachwuchsförderung nach Fächergruppen, 2005  (in %)

Prom.** Habil. Juniorprof.

   Sprach- u. Kuturwiss., Sport 16,7 21,3 22,2

   Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwiss. 15,1 17,0 16,2

   Mathematik, Naturwiss. 26,9 19,7 31,3

   Humanmedizin/ Gesundheitswiss. 24,3 31,9 19,2

   Veterinärmedizin 7,0 2,1 1,0

   Agrar-, Forst-, Ernährungswiss. 1,9 2,1 5,1

   Ingenieurwiss. 5,3 3,2 2,0

   Kunst, Kunstwiss. 2,7 2,7 2,0

   Zentrale Einrichtungen - - 1,0

  Insgesamt 100,0 100,0 100,0

*Nachfolgend werden nur die Fächergruppen aufgelistet, für die Meldungen vorliegen. 

**Promotion mit vorausgesetzter Prüfung

***Absolvent/-innen des Erststudiums an Gesamthochschulen, Päd.HS und Theolog.HS

****ohne Humanmedizin

Quelle/ Berechnungsgrundlage: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 4.2, 4.3.1, 4.4 

sowie Sonderauswertung des Statistischen Bundesamts i.A. HoF Wittenberg

Anzahl (in Pers.) Anteil (in %)

  Fächergruppe

Promotionsrelation (im Vgl. zu Abs.*** 2000)****

Habilitationsrelation (im Vgl. zu Prom. 2000)****
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3.4 Wissenschaftlicher Nachwuchs an Hochschulen in Brandenburg, 2005

Qualifikationsphase

nach Fächergruppe* Frauen Männer Insgesamt Frauen Männer

  Promotionen** insgesamt 112 204 316 35,4 64,6

   Sprach- u. Kuturwiss., Sport 34 28 62 54,8 45,2

   Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwiss. 25 58 83 30,1 69,9

   Mathematik, Naturwiss. 40 94 134 29,9 70,1

   Agrar-, Forst-, Ernährungswiss. 3 3 6 50,0 50,0

   Ingenieurwiss. 9 21 30 30,0 70,0

   Kunst, Kunstwiss. 1 - 1 100,0 -

  Habilitationen insgesamt 7 19 26 26,9 73,1

   Sprach- u. Kuturwiss., Sport 5 3 8 62,5 37,5

   Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwiss. - 4 4 - 100,0

   Mathematik, Naturwiss. 2 9 11 18,2 81,8

   Ingenieurwiss. - 3 3 - 100,0

  Juniorprofessor/-innen insgesamt 4 27 31 12,9 87,1

  Sprach- und Kulturwiss., Sport 2 7 9 22,2 77,8

  Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwiss. - 3 3 - 100,0

  Mathematik, Naturwiss. - 8 8 - 100,0

  Agrar-, Forst-, Ernährungswiss. - 1 1 - 100,0

  Ingenieurwiss. 1 4 5 20,0 80,0

  Kunst, Kunstwiss. 1 4 5 20,0 80,0

35,9

12,3

Struktur der Nachwuchsförderung nach Fächergruppen, 2005  (in %)

Prom.** Habil. Juniorprof.

   Sprach- u. Kuturwiss., Sport 19,6 30,8 29,0

   Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwiss. 26,3 15,4 9,7

   Mathematik, Naturwiss. 42,4 42,3 25,8

   Agrar-, Forst-, Ernährungswiss. 1,9 - 3,2

   Ingenieurwiss. 9,5 11,5 16,1

   Kunst, Kunstwiss. 0,3 - 16,1

  Insgesamt 100,0 100,0 100,0

*Nachfolgend werden nur die Fächergruppen aufgelistet, für die Meldungen vorliegen. Brandenburg hat keine Hochschulmedizin.

**Promotion mit vorausgesetzter Prüfung

***Absolvent/-innen des Erststudiums an Gesamthochschulen, Päd.HS und Theolog.HS

****ohne Humanmedizin

Quelle/ Berechnungsgrundlage: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 4.2, 4.3.1, 4.4 

sowie Sonderauswertung des Statistischen Bundesamts i.A. HoF Wittenberg

Anzahl (in Pers.) Anteil (in %)

  Fächergruppe

Promotionsrelation (im Vgl. zu Abs.*** 2000)****

Habilitationsrelation (im Vgl. zu Prom. 2000)****
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3.5 Wissenschaftlicher Nachwuchs an Hochschulen in Bremen, 2005

Qualifikationsphase

nach Fächergruppe* Frauen Männer Insgesamt Frauen Männer

  Promotionen** insgesamt 104 142 246 42,3 57,7

   Sprach- u. Kuturwiss., Sport 14 12 26 53,8 46,2

   Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwiss. 39 44 83 47,0 53,0

   Mathematik, Naturwiss. 44 67 111 39,6 60,4

   Ingenieurwiss. 4 18 22 18,2 81,8

   Kunst, Kunstwiss. 3 1 4 75,0 25,0

  Habilitationen insgesamt 6 19 25 24,0 76,0

   Sprach- u. Kuturwiss., Sport 3 3 6 50,0 50,0

   Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwiss. 2 6 8 25,0 75,0

   Mathematik, Naturwiss. 1 7 8 12,5 87,5

   Ingenieurwiss. - 3 3 - 100,0

  Juniorprofessor/-innen insgesamt

Landesnachmeldung

  Juniorprofessor/-innen insgesamt 7 15 22 31,8 68,2

   Sprach- u. Kuturwiss., Sport 3 8 11 27,3 72,7

   Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwiss. 2 5 7 28,6 71,4

   Mathematik, Naturwiss. 2 2 4 50,0 50,0

21,6

9,4

Struktur der Nachwuchsförderung nach Fächergruppen, 2005  (in %)

Prom.** Habil. Juniorprof.

   Sprach- u. Kuturwiss., Sport 10,6 24,0 -
   Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwiss. 33,7 32,0 -
   Mathematik, Naturwiss. 45,1 32,0 -
   Ingenieurwiss. 8,9 12,0 -
   Kunst, Kunstwiss. 1,6 - -
  Insgesamt 100,0 100,0 -

*Nachfolgend werden nur die Fächergruppen aufgelistet, für die Meldungen vorliegen. Bremen hat keine Hochschulmedizin. 

**Promotion mit vorausgesetzter Prüfung

***Absolvent/-innen des Erststudiums an Gesamthochschulen, Päd.HS und Theolog.HS

****ohne Humanmedizin

Quelle/ Berechnungsgrundlage: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 4.2, 4.3.1, 4.4 

sowie Sonderauswertung des Statistischen Bundesamts i.A. HoF Wittenberg

Anzahl (in Pers.) Anteil (in %)

  Fächergruppe

Promotionsrelation (im Vgl. zu Abs.*** 2000)****

Habilitationsrelation (im Vgl. zu Prom. 2000)****

Keine Meldung des Statistischen Bundesamts
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3.6 Wissenschaftlicher Nachwuchs an Hochschulen in Hamburg, 2005

Qualifikationsphase

nach Fächergruppe* Frauen Männer Insgesamt Frauen Männer

  Promotionen** insgesamt 386 527 913 42,3 57,7

   Sprach- u. Kuturwiss., Sport 64 59 123 52,0 48,0

   Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwiss. 53 138 191 27,7 72,3

   Mathematik, Naturwiss. 100 167 267 37,5 62,5

   Humanmedizin/ Gesundheitswiss. 162 146 308 52,6 47,4

   Agrar-, Forst-, Ernährungswiss. - 6 6 - 100,0

   Ingenieurwiss. - 4 4 - 100,0

   Kunst, Kunstwiss. 7 7 14 50,0 50,0

  Habilitationen insgesamt 14 57 71 19,7 80,3

   Sprach- u. Kuturwiss., Sport 4 10 14 28,6 71,4

   Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwiss. 1 7 8 12,5 87,5

   Mathematik, Naturwiss. 1 14 15 6,7 93,3

   Humanmedizin/ Gesundheitswiss. 7 20 27 25,9 74,1

   Agrar-, Forst-, Ernährungswiss. - 1 1 - 100,0

   Ingenieurwiss. 1 4 5 20,0 80,0

   Kunst, Kunstwiss. - 1 1 - 100,0

  Juniorprofessor/-innen insgesamt 13 20 33 39,4 60,6

  Sprach- u. Kuturwiss., Sport 5 7 12 41,7 58,3

   Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwiss. 3 4 7 42,9 57,1

  Mathematik, Naturwiss. 5 6 11 45,5 54,5

  Humanmedizin/Gesundheitswiss. - 1 1 - 100,0

  Kunst, Kunstwiss. - 1 1 - 100,0

  Zentrale Einrichtungen - 1 1 - 100,0

16,3

7,4

Struktur der Nachwuchsförderung nach Fächergruppen, 2005  (in %)

Prom.** Habil. Juniorprof.

   Sprach- u. Kuturwiss., Sport 13,5 19,7 36,4

   Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwiss. 20,9 11,3 21,2

   Mathematik, Naturwiss. 29,2 21,1 33,3

   Humanmedizin/ Gesundheitswiss. 33,7 38,0 3,0

   Agrar-, Forst-, Ernährungswiss. 0,7 1,4 -
   Ingenieurwiss. 0,4 7,0 -
   Kunst, Kunstwiss. 1,5 1,4 3,0

   Zentrale Einrichtungen - - 3,0

  Insgesamt 100,0 100,0 100,0

*Nachfolgend werden nur die Fächergruppen aufgelistet, für die Meldungen vorliegen. 

**Promotion mit vorausgesetzter Prüfung

***Absolvent/-innen des Erststudiums an Gesamthochschulen, Päd.HS und Theolog.HS

****ohne Humanmedizin

Quelle/ Berechnungsgrundlage: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 4.2, 4.3.1, 4.4 

sowie Sonderauswertung des Statistischen Bundesamts i.A. HoF Wittenberg

Anzahl (in Pers.) Anteil (in %)

  Fächergruppe

Promotionsrelation (im Vgl. zu Abs.*** 2000)****

Habilitationsrelation (im Vgl. zu Prom. 2000)****
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3.7 Wissenschaftlicher Nachwuchs an Hochschulen in Hessen, 2005

Qualifikationsphase

nach Fächergruppe* Frauen Männer Insgesamt Frauen Männer

  Promotionen** insgesamt 721 1.116 1.837 39,2 60,8

   Sprach- u. Kuturwiss., Sport 95 96 191 49,7 50,3

   Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwiss. 100 244 344 29,1 70,9

   Mathematik, Naturwiss. 167 303 470 35,5 64,5

   Humanmedizin/ Gesundheitswiss. 235 271 506 46,4 53,6

   Veterinärmedizin 49 20 69 71,0 29,0

   Agrar-, Forst-, Ernährungswiss. 35 30 65 53,8 46,2

   Ingenieurwiss. 17 145 162 10,5 89,5

   Kunst, Kunstwiss. 23 7 30 76,7 23,3

  Habilitationen insgesamt 40 130 170 23,5 76,5

   Sprach- u. Kuturwiss., Sport 16 23 39 41,0 59,0

   Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwiss. 3 19 22 13,6 86,4

   Mathematik, Naturwiss. 6 24 30 20,0 80,0

   Humanmedizin/ Gesundheitswiss. 11 53 64 17,2 82,8

   Agrar-, Forst-, Ernährungswiss. - 3 3 - 100,0

   Ingenieurwiss. - 6 6 - 100,0

   Kunst, Kunstwiss. 4 2 6 66,7 33,3

  Juniorprofessor/-innen insgesamt 1 8 9 11,1 88,9

  Sprach- und Kulturwiss., Sport - 1 1 - 100,0

  Mathematik, Naturwiss. 1 7 8 12,5 87,5

17,0

7,6

Struktur der Nachwuchsförderung nach Fächergruppen, 2005  (in %)

Prom.** Habil. Juniorprof.

   Sprach- u. Kuturwiss., Sport 10,4 22,9 10,0

   Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwiss. 18,7 12,9 -
   Mathematik, Naturwiss. 25,6 17,6 90,0

   Humanmedizin/ Gesundheitswiss. 27,5 37,6 -
   Veterinärmedizin 3,8 - -
   Agrar-, Forst-, Ernährungswiss. 3,5 1,8 -
   Ingenieurwiss. 8,8 3,5 -
   Kunst, Kunstwiss. 1,6 3,5 -
  Insgesamt 100,0 100,0 100,0

*Nachfolgend werden nur die Fächergruppen aufgelistet, für die Meldungen vorliegen. 

**Promotion mit vorausgesetzter Prüfung

***Absolvent/-innen des Erststudiums an Gesamthochschulen, Päd.HS und Theolog.HS

****ohne Humanmedizin

Quelle/ Berechnungsgrundlage: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 4.2, 4.3.1, 4.4 

sowie Sonderauswertung des Statistischen Bundesamts i.A. HoF Wittenberg

Anzahl (in Pers.) Anteil (in %)

  Fächergruppe

Promotionsrelation (im Vgl. zu Abs.*** 2000)****

Habilitationsrelation (im Vgl. zu Prom. 2000)****
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Qualifikationsphase
nach Fächergruppe* Frauen Männer Insgesamt Frauen Männer

  Promotionen** insgesamt 159 236 395 40,3 59,7
   Sprach- u. Kuturwiss., Sport 25 18 43 58,1 41,9

   Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwiss. 18 47 65 27,7 72,3

   Mathematik, Naturwiss. 38 77 115 33,0 67,0

   Humanmedizin/Gesundheitswiss. 74 73 147 50,3 49,7

   Agrar-, Forst-, Ern.wiss. 1 4 5 20,0 80,0

   Ingenieurwiss. 3 16 19 15,8 84,2

   Kunst, Kunstwiss. - 1 1 - 100,0

  Habilitationen insgesamt 10 30 40 25,0 75,0
  Sprach- und Kulturwiss., Sport 3 5 8 37,5 62,5

   Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwiss. 1 - 1 100,0 -

   Mathematik, Naturwiss. 2 7 9 22,2 77,8

   Humanmedizin/Gesundheitswiss. 1 12 13 7,7 92,3

   Agrar-, Forst-, Ernährungswiss. 3 3 6 50,0 50,0

   Ingenieurwiss. - 1 1 - 100,0

   Kunst, Kunstwiss. - 2 2 - 100,0

  Juniorprofessor/-innen insgesamt 4 10 14 28,6 71,4
  Sprach- und Kulturwiss., Sport 1 1 2 50,0 50,0

  Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwiss. 1 2 3 33,3 66,7

  Mathematik, Naturwiss. 1 5 6 16,7 83,3

  Humanmedizin/Gesundheitswiss. - 2 2 - 100,0

  Kunst, Kunstwiss. 1 - 1 100,0 -

22,8

15,1

Struktur der Nachwuchsförderung nach Fächergruppen, 2005  (in %)

Prom.** Habil. Juniorprof.

   Sprach- u. Kuturwiss., Sport 10,9 20,0 14,3

   Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwiss. 16,5 2,5 21,4

   Mathematik, Naturwiss. 29,1 22,5 42,9

   Humanmedizin/ Gesundheitswiss. 37,2 32,5 14,3

   Agrar-, Forst-, Ernährungswiss. 1,3 15,0 -
   Ingenieurwiss. 4,8 2,5 -
   Kunst, Kunstwiss. 0,3 5,0 7,1

  Insgesamt 100,0 100,0 100,0

*Nachfolgend werden nur die Fächergruppen aufgelistet, für die Meldungen vorliegen. 

**Promotion mit vorausgesetzter Prüfung

***Absolvent/-innen des Erststudiums an Gesamthochschulen, Päd.HS und Theolog.HS

****ohne Humanmedizin

Quelle/ Berechnungsgrundlage: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 4.2, 4.3.1, 4.4 

sowie Sonderauswertung des Statistischen Bundesamts i.A. HoF Wittenberg

3.8 Wissenschaftlicher Nachwuchs an Hochschulen in Mecklenburg-Vorpommern, 2005

Anzahl (in Pers.) Anteil (in %)

  Fächergruppe

Promotionsrelation (im Vgl. zu Abs.*** 2000)****

Habilitationsrelation (im Vgl. zu Prom. 2000)****



Drucksache 16/8491 – 272 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode

Qualifikationsphase

nach Fächergruppe* Frauen Männer Insgesamt Frauen Männer

  Promotionen** insgesamt 829 1.240 2.069 40,1 59,9

   Sprach- u. Kuturwiss., Sport 82 100 182 45,1 54,9

   Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwiss. 96 187 283 33,9 66,1

   Mathematik, Naturwiss. 201 375 576 34,9 65,1

   Humanmedizin/Gesundheitswiss. 240 236 476 50,4 49,6

   Veterinärmedizin 129 30 159 81,1 18,9

   Agrar-, Forst-, Ern.wiss. 37 75 112 33,0 67,0

   Ingenieurwiss. 31 229 260 11,9 88,1

   Kunst, Kunstwiss. 13 8 21 61,9 38,1

  Habilitationen insgesamt 36 93 129 27,9 72,1

   Sprach- u. Kuturwiss., Sport 8 9 17 47,1 52,9

   Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwiss. 7 14 21 33,3 66,7

   Mathematik, Naturwiss. 7 17 24 29,2 70,8

   Humanmedizin/Gesundheitswiss. 9 40 49 18,4 81,6

   Veterinärmedizin 1 3 4 25,0 75,0

   Agrar-, Forst-, Ernährungswiss. 4 8 12 33,3 66,7

   Ingenieurwiss. 1 4 5 20,0 80,0

   Kunst, Kunstwiss. - 1 1 - 100,0

  Juniorprofessor/-innen insgesamt 53 91 144 36,8 63,2

   Sprach- und Kulturwiss., Sport 13 10 23 56,5 43,5

   Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwiss. 4 10 14 28,6 71,4

   Mathematik, Naturwiss. 17 33 50 34,0 66,0

   Humanmedizin/Gesundheitswiss. 6 14 20 30,0 70,0

   Veterinärmedizin 5 3 8 62,5 37,5

   Agrar-, Forst-, Ernährungswiss. 1 3 4 25,0 75,0

   Ingenieurwiss. 1 5 6 16,7 83,3

   Kunst, Kunstwiss. 3 3 6 50,0 50,0

  Zentrale Einrichtungen 3 10 13 23,1 76,9

17,7

4,8

Struktur der Nachwuchsförderung nach Fächergruppen, 2005  (in %)

Prom.** Habil. Juniorprof.

   Sprach- u. Kuturwiss., Sport 8,8 13,2 16,0

   Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwiss. 13,7 16,3 9,7

   Mathematik, Naturwiss. 27,8 18,6 34,7

   Humanmedizin/ Gesundheitswiss. 23,0 38,0 13,9

   Veterinärmedizin 7,7 3,1 5,6

   Agrar-, Forst-, Ernährungswiss. 5,4 6,2 2,8

   Ingenieurwiss. 12,6 3,9 4,2

   Kunst, Kunstwiss. 1,0 0,8 4,2

  Zentrale Einrichtungen - - 9,0

  Insgesamt 100,0 100,0 100,0

*Nachfolgend werden nur die Fächergruppen aufgelistet, für die Meldungen vorliegen. 

**Promotion mit vorausgesetzter Prüfung

***Absolvent/-innen des Erststudiums an Gesamthochschulen, Päd.HS und Theolog.HS

****ohne Humanmedizin

Quelle/ Berechnungsgrundlage: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 4.2, 4.3.1, 4.4 

sowie Sonderauswertung des Statistischen Bundesamts i.A. HoF Wittenberg

  Fächergruppe

Promotionsrelation (im Vgl. zu Abs.*** 2000)****

Habilitationsrelation (im Vgl. zu Prom. 2000)****

3.9 Wissenschaftlicher Nachwuchs an Hochschulen in Niedersachsen, 2005

Anzahl (in Pers.) Anteil (in %)



Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 273 – Drucksache 16/8491

Qualifikationsphase

nach Fächergruppe* Frauen Männer Insgesamt Frauen Männer

  Promotionen** insgesamt 1.892 3.099 4.991 37,9 62,1

   Sprach- u. Kuturwiss., Sport 258 284 542 47,6 52,4

   Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwiss. 260 509 769 33,8 66,2

   Mathematik, Naturwiss. 443 883 1.326 33,4 66,6

   Humanmedizin/Gesundheitswiss. 794 857 1.651 48,1 51,9

   Agrar-, Forst-, Ernährungswiss. 30 50 80 37,5 62,5

   Ingenieurwiss. 69 498 567 12,2 87,8

   Kunst, Kunstwiss. 38 18 56 67,9 32,1

  Habilitationen insgesamt 94 278 372 25,3 74,7

   Sprach- u. Kuturwiss., Sport 19 54 73 26,0 74,0

   Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwiss. 9 34 43 20,9 79,1

   Mathematik, Naturwiss. 11 48 59 18,6 81,4

   Humanmedizin/Gesundheitswiss. 47 125 172 27,3 72,7

   Agrar-, Forst-, Ernährungswiss. 2 3 5 40,0 60,0

   Ingenieurwiss. 2 12 14 14,3 85,7

   Kunst, Kunstwiss. 4 2 6 66,7 33,3

  Juniorprofessor/-innen insgesamt 16 58 74 21,6 78,4

   Sprach- u. Kuturwiss., Sport 2 8 10 20,0 80,0

   Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwiss. 5 7 12 41,7 58,3

   Mathematik, Naturwiss. 3 24 27 11,1 88,9

   Humanmedizin/Gesundheitswiss. 4 7 11 36,4 63,6

   Ingenieurwiss. - 9 9 - 100,0

   Kunst, Kunstwiss. 2 3 5 40,0 60,0

13,0

5,3

Struktur der Nachwuchsförderung nach Fächergruppen, 2005  (in %)

Prom.** Habil. Juniorprof.

   Sprach- u. Kuturwiss., Sport 10,9 19,6 13,5

   Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwiss. 15,4 11,6 16,2

   Mathematik, Naturwiss. 26,6 15,9 36,5

   Humanmedizin/ Gesundheitswiss. 33,1 46,2 14,9

   Agrar-, Forst-, Ernährungswiss. 1,6 1,3 -
   Ingenieurwiss. 11,4 3,8 12,2

   Kunst, Kunstwiss. 1,1 1,6 6,8

  Insgesamt 100,0 100,0 100,0

*Nachfolgend werden nur die Fächergruppen aufgelistet, für die Meldungen vorliegen. 

**Promotion mit vorausgesetzter Prüfung

***Absolvent/-innen des Erststudiums an Gesamthochschulen, Päd.HS und Theolog.HS

****ohne Humanmedizin

Quelle/ Berechnungsgrundlage: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 4.2, 4.3.1, 4.4 

sowie Sonderauswertung des Statistischen Bundesamts i.A. HoF Wittenberg

3.10 Wissenschaftlicher Nachwuchs an Hochschulen in Nordrhein-Westfalen, 2005

Anzahl (in Pers.) Anteil (in %)

  Fächergruppe

Promotionsrelation (im Vgl. zu Abs.*** 2000)****

Habilitationsrelation (im Vgl. zu Prom. 2000)****



Drucksache 16/8491 – 274 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode

Qualifikationspahse

nach Fächergruppe* Frauen Männer Insgesamt Frauen Männer

  Promotionen** insgesamt 346 576 922 37,5 62,5

   Sprach- u. Kuturwiss., Sport 28 42 70 40,0 60,0

   Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwiss. 36 104 140 25,7 74,3

   Mathematik, Naturwiss. 101 190 291 34,7 65,3

   Humanmedizin/Gesundheitswiss. 176 178 354 49,7 50,3

   Ingenieurwiss. 4 57 61 6,6 93,4

   Kunst, Kunstwiss. 1 5 6 16,7 83,3

  Habilitationen insgesamt 20 47 67 29,9 70,1

   Sprach- u. Kuturwiss., Sport 7 12 19 36,8 63,2

   Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwiss. 2 9 11 18,2 81,8

   Mathematik, Naturwiss. 2 11 13 15,4 84,6

   Humanmedizin/Gesundheitswiss. 8 12 20 40,0 60,0

   Ingenieurwiss. - 2 2 - 100,0

   Kunst, Kunstwiss. 1 1 2 50,0 50,0

  Juniorprofessor/-innen insgesamt 15 50 65 23,1 76,9

   Sprach- u. Kuturwiss., Sport 5 16 21 23,8 76,2

   Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwiss. 2 3 5 40,0 60,0

   Mathematik, Naturwiss. 3 21 24 12,5 87,5

   Ingenieurwiss. 3 7 10 30,0 70,0

   Kunst, Kunstwiss. 2 2 4 50,0 50,0

  Zentrale Einrichtungen - 1 1 - 100,0

10,6

7,2

Struktur der Nachwuchsförderung nach Fächergruppen, 2005  (in %)

Prom.** Habil. Juniorprof.

   Sprach- u. Kuturwiss., Sport 7,6 28,4 32,3

   Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwiss. 15,2 16,4 7,7

   Mathematik, Naturwiss. 31,6 19,4 36,9

   Humanmedizin/ Gesundheitswiss. 38,4 29,9 -
   Ingenieurwiss. 6,6 3,0 15,4

   Kunst, Kunstwiss. 0,7 3,0 6,2

   Zentrale Einrichtungen - - 1,5

  Insgesamt 100,0 100,0 100,0

*Nachfolgend werden nur die Fächergruppen aufgelistet, für die Meldungen vorliegen. 

**Promotion mit vorausgesetzter Prüfung

***Absolvent/-innen des Erststudiums an Gesamthochschulen, Päd.HS und Theolog.HS

****ohne Humanmedizin

Quelle/ Berechnungsgrundlage: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 4.2, 4.3.1, 4.4 

sowie Sonderauswertung des Statistischen Bundesamts i.A. HoF Wittenberg

3.11 Wissenschaftlicher Nachwuchs an Hochschulen in Rheinland-Pfalz, 2005

Anzahl (in Pers.) Anteil (in %)

  Fächergruppe

Promotionsrelation (im Vgl. zu Abs.*** 2000)****

Habilitationsrelation (im Vgl. zu Prom. 2000)****



Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 275 – Drucksache 16/8491

Qualifikationsphase

nach Fächergruppe* Frauen Männer Insgesamt Frauen Männer

  Promotionen** insgesamt 126 159 285 44,2 55,8

   Sprach- u. Kuturwiss., Sport 19 10 29 65,5 34,5

   Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwiss. 14 30 44 31,8 68,2

   Mathematik, Naturwiss. 11 47 58 19,0 81,0

   Humanmedizin/Gesundheitswiss. 80 67 147 54,4 45,6

   Ingenieurwiss. - 5 5 - 100,0

   Kunst, Kunstwiss. 2 - 2 100,0 -

  Habilitationen insgesamt 4 10 14 28,6 71,4

   Sprach- u. Kuturwiss., Sport 1 3 4 25,0 75,0

   Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwiss. 1 1 2 50,0 50,0

   Mathematik, Naturwiss. - 1 1 - 100,0

   Medizin 2 5 7 28,6 71,4

  Juniorprofessor/-innen insgesamt 3 8 11 27,3 72,7

   Sprach- u. Kuturwiss., Sport 1 - 1 100,0 -

  Mathematik, Naturwiss. 1 6 7 14,3 85,7

  Humanmedizin/Gesundheitswiss. 1 2 3 33,3 66,7

10,8

3,2

Struktur der Nachwuchsförderung nach Fächergruppen, 2005  (in %)

Prom.** Habil. Juniorprof.

   Sprach- u. Kuturwiss., Sport 10,2 28,6 9,1

   Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwiss. 15,4 14,3 -
   Mathematik, Naturwiss. 20,4 7,1 63,6

   Humanmedizin/ Gesundheitswiss. 51,6 50,0 27,3

   Ingenieurwiss. 1,8 - -
   Kunst, Kunstwiss. 0,7 - -
  Insgesamt 100,0 100,0 100,0

*Nachfolgend werden nur die Fächergruppen aufgelistet, für die Meldungen vorliegen. 

**Promotion mit vorausgesetzter Prüfung

***Absolvent/-innen des Erststudiums an Gesamthochschulen, Päd.HS und Theolog.HS

****ohne Humanmedizin

Quelle/ Berechnungsgrundlage: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 4.2, 4.3.1, 4.4 

sowie Sonderauswertung des Statistischen Bundesamts i.A. HoF Wittenberg

3.12 Wissenschaftlicher Nachwuchs an Hochschulen in Saarland, 2005

Anzahl (in Pers.) Anteil (in %)

  Fächergruppe

Promotionsrelation (im Vgl. zu Abs.*** 2000)****

Habilitationsrelation (im Vgl. zu Prom. 2000)****



Drucksache 16/8491 – 276 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode

3.13 Wissenschaftlicher Nachwuchs an Hochschulen in Sachsen, 2005

Qualifikationsphase

nach Fächergruppe* Frauen Männer Insgesamt Frauen Männer

  Promotionen** insgesamt 392 667 1059 37,0 63,0

   Sprach- u. Kuturwiss., Sport 37 40 77 48,1 51,9

   Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwiss. 35 95 130 26,9 73,1

   Mathematik, Naturwiss. 74 175 249 29,7 70,3

   Humanmedizin/Gesundheitswiss. 181 159 340 53,2 46,8

   Veterinärmedizin 21 14 35 60,0 40,0

   Agrar-, Forst-, Ernährungswiss. 3 12 15 20,0 80,0

   Ingenieurwiss. 35 171 206 17,0 83,0

   Kunst, Kunstwiss. 6 - 6 100,0 -

  Habilitationen insgesamt 14 76 90 15,6 84,4

   Sprach- u. Kuturwiss., Sport 3 12 15 20,0 80,0

   Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwiss. 2 5 7 28,6 71,4

   Mathematik, Naturwiss. 3 15 18 16,7 83,3

   Humanmedizin/Gesundheitswiss. 5 30 35 14,3 85,7

   Veterinärmedizin - 1 1 - 100,0

   Agrar-, Forst-, Ernährungswiss. - 1 1 - 100,0

   Ingenieurwiss. 1 11 12 8,3 91,7

   Kunst, Kunstwiss. - 1 1 - 100,0

  Juniorprofessor/-innen insgesamt 3 7 10 30,0 70,0

   Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwiss. 1 1 100,0 -

   Mathematik, Naturwiss. 1 4 5 20,0 80,0

   Humanmedizin/Gesundheitswiss. 1 - 1 100,0 -

   Ingenieurwiss. - 3 3 - 100,0

18,4

8,1

Struktur der Nachwuchsförderung nach Fächergruppen, 2005  (in %)

Prom.** Habil. Juniorprof.

   Sprach- u. Kuturwiss., Sport 7,3 16,7 -
   Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwiss. 12,3 7,8 10,0

   Mathematik, Naturwiss. 23,5 20,0 50,0

   Humanmedizin/ Gesundheitswiss. 32,1 38,9 10,0

   Veterinärmedizin 3,3 1,1 -

   Agrar-, Forst-, Ernährungswiss. 1,1 1,1 -
   Ingenieurwiss. 19,5 13,3 30,0

   Kunst, Kunstwiss. 0,6 1,1 -
  Insgesamt 100,0 100,0 100,0

*Nachfolgend werden nur die Fächergruppen aufgelistet, für die Meldungen vorliegen. 

**Promotion mit vorausgesetzter Prüfung

***Absolvent/-innen des Erststudiums an Gesamthochschulen, Päd.HS und Theolog.HS

****ohne Humanmedizin

Quelle/ Berechnungsgrundlage: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 4.2, 4.3.1, 4.4 

sowie Sonderauswertung des Statistischen Bundesamts i.A. HoF Wittenberg

Anzahl (in Pers.) Anteil (in %)

  Fächergruppe

Promotionsrelation (im Vgl. zu Abs.*** 2000)****

Habilitationsrelation (im Vgl. zu Prom. 2000)****



Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 277 – Drucksache 16/8491

Qualifikationsphase

nach Fächergruppe* Frauen Männer Insgesamt Frauen Männer

  Promotionen** insgesamt 185 313 498 37,1 62,9

   Sprach- u. Kuturwiss., Sport 11 21 32 34,4 65,6

   Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwiss. 19 29 48 39,6 60,4

   Mathematik, Naturwiss. 44 78 122 36,1 63,9

   Humanmedizin/Gesundheitswiss. 82 95 177 46,3 53,7

   Agrar-, Forst-, Ernährungswiss. 12 13 25 48,0 52,0

   Ingenieurwiss. 15 74 89 16,9 83,1

   Kunst, Kunstwiss. 2 3 5 40,0 60,0

  Habilitationen insgesamt 10 38 48 20,8 79,2

   Sprach- u. Kuturwiss., Sport 1 6 7 14,3 85,7

   Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwiss. - 2 2 - 100,0

   Mathematik, Naturwiss. 2 15 17 11,8 88,2

   Humanmedizin/Gesundheitswiss. 6 14 20 30,0 70,0

   Ingenieurwiss. 1 1 2 50,0 50,0

  Juniorprofessor/-innen insgesamt 5 13 18 27,8 72,2

   Sprach- und Kulturwiss., Sport 2 1 3 66,7 33,3

   Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwiss. 1 1 2 50,0 50,0

   Mathematik, Naturwiss. - 8 8 - 100,0

   Humanmedizin/Gesundheitswiss. 1 1 2 50,0 50,0

   Ingenieurwiss. 1 2 3 33,3 66,7

28,7

9,2

Struktur der Nachwuchsförderung nach Fächergruppen, 2005  (in %)

Prom.** Habil. Juniorprof.

   Sprach- u. Kuturwiss., Sport 6,4 14,6 16,7

   Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwiss. 9,6 4,2 11,1

   Mathematik, Naturwiss. 24,5 35,4 44,4

   Humanmedizin/ Gesundheitswiss. 35,5 41,7 11,1

   Agrar-, Forst-, Ernährungswiss. 5,0 - -
   Ingenieurwiss. 17,9 4,2 16,7

   Kunst, Kunstwiss. 1,0 - -
  Insgesamt 100,0 100,0 100,0

*Nachfolgend werden nur die Fächergruppen aufgelistet, für die Meldungen vorliegen. 

**Promotion mit vorausgesetzter Prüfung

***Absolvent/-innen des Erststudiums an Gesamthochschulen, Päd.HS und Theolog.HS

****ohne Humanmedizin

Quelle/ Berechnungsgrundlage: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 4.2, 4.3.1, 4.4 

sowie Sonderauswertung des Statistischen Bundesamts i.A. HoF Wittenberg

3.14 Wissenschaftlicher Nachwuchs an Hochschulen in Sachsen-Anhalt, 2005

Anzahl (in Pers.) Anteil (in %)

  Fächergruppe

Promotionsrelation (im Vgl. zu Abs.*** 2000)****

Habilitationsrelation (im Vgl. zu Prom. 2000)****



Drucksache 16/8491 – 278 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode

Qualifikationsphase

nach Fächergruppe* Frauen Männer Insgesamt Frauen Männer

  Promotionen** insgesamt 314 372 686 45,8 54,2

   Sprach- und Kulturwiss., Sport 18 27 45 40,0 60,0

   Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwiss. 30 63 93 32,3 67,7

   Mathematik, Naturwiss. 61 82 143 42,7 57,3

   Humanmedizin/Gesundheitswiss. 180 177 357 50,4 49,6

   Agrar-, Forst-, Ernährungswiss. 19 18 37 51,4 48,6

   Ingenieurwiss. 1 5 6 16,7 83,3

   Kunst, Kunstwiss. 5 - 5 100,0 -

  Habilitationen insgesamt 8 61 69 11,6 88,4

   Sprach- und Kulturwiss., Sport 1 2 3 33,3 66,7

   Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwiss. - 3 3 - 100,0

   Mathematik, Naturwiss. 1 8 9 11,1 88,9

   Humanmedizin/Gesundheitswiss. 5 46 51 9,8 90,2

   Agrar-, Forst-, Ernährungswiss. 1 2 3 33,3 66,7

  Juniorprofessor/-innen insgesamt 11 20 31 35,5 64,5

   Sprach- und Kulturwiss., Sport 4 7 11 36,4 63,6

   Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwiss. - 2 2 - 100,0

   Mathematik, Naturwiss. 2 4 6 33,3 66,7

   Humanmedizin/Gesundheitswiss. - 1 1 - 100,0

   Agrar-, Forst-, Ernährungswiss. 1 - 1 100,0 -

  Zentrale Einrichtungen 4 6 10 40,0 60,0

16,2

4,8

Struktur der Nachwuchsförderung nach Fächergruppen, 2005  (in %)

Prom.** Habil. Juniorprof.

   Sprach- u. Kuturwiss., Sport 6,6 4,3 35,5

   Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwiss. 13,6 4,3 6,5

   Mathematik, Naturwiss. 20,8 13,0 19,4

   Humanmedizin/ Gesundheitswiss. 52,0 73,9 3,2

   Agrar-, Forst-, Ernährungswiss. 5,4 4,3 3,2

   Ingenieurwiss. 0,9 - -
   Kunst, Kunstwiss. 0,7 - -
  Zentrale Einrichtungen - - 32,3

  Insgesamt 100,0 100,0 100,0

*Nachfolgend werden nur die Fächergruppen aufgelistet, für die Meldungen vorliegen. 

**Promotion mit vorausgesetzter Prüfung

***Absolvent/-innen des Erststudiums an Gesamthochschulen, Päd.HS und Theolog.HS

****ohne Humanmedizin

Quelle/ Berechnungsgrundlage: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 4.2, 4.3.1, 4.4 

sowie Sonderauswertung des Statistischen Bundesamts i.A. HoF Wittenberg

3.15 Wissenschaftlicher Nachwuchs an Hochschulen in Schleswig-Holstein, 2005

Anzahl (in Pers.) Anteil (in %)

  Fächergruppe

Promotionsrelation (im Vgl. zu Abs.*** 2000)****

Habilitationsrelation (im Vgl. zu Prom. 2000)****



Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 279 – Drucksache 16/8491

3.16 Wissenschaftlicher Nachwuchs an Hochschulen in Thüringen, 2005

Qualifikationsphase

nach Fächergruppe* Frauen Männer Insgesamt Frauen Männer

  Promotionen** insgesamt 239 314 553 43,2 56,8

   Sprach- u. Kuturwiss., Sport 36 29 65 55,4 44,6

   Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwiss. 17 43 60 28,3 71,7

   Mathematik, Naturwiss. 52 91 143 36,4 63,6

   Humanmedizin/Gesundheitswiss. 117 88 205 57,1 42,9

   Agrar-, Forst-, Ernährungswiss. 5 - 5 100,0 -

   Ingenieurwiss. 10 62 72 13,9 86,1

   Kunst, Kunstwiss. 2 1 3 66,7 33,3

  Habilitationen insgesamt 9 32 41 22,0 78,0

   Sprach- u. Kuturwiss., Sport 4 5 9 44,4 55,6

   Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwiss. - 5 5 - 100,0

   Mathematik, Naturwiss. 1 7 8 12,5 87,5

   Humanmedizin/Gesundheitswiss. 4 12 16 25,0 75,0

   Ingenieurwiss. - 3 3 - 100,0

  Juniorprofessor/-innen insgesamt 11 24 35 31,4 68,6

   Sprach- u. Kuturwiss., Sport 2 5 7 28,6 71,4

   Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwiss. 4 7 11 36,4 63,6

   Mathematik, Naturwiss. 3 4 7 42,9 57,1

   Ingenieurwiss. 1 8 9 11,1 88,9

   Kunst, Kunstwiss. 1 - 1 100,0 -

21,1

11,5

Struktur der Nachwuchsförderung nach Fächergruppen, 2005  (in %)

Prom.** Habil. Juniorprof.

   Sprach- u. Kuturwiss., Sport 11,8 22,0 20,0

   Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwiss. 10,8 12,2 31,4

   Mathematik, Naturwiss. 25,9 19,5 20,0

   Humanmedizin/ Gesundheitswiss. 37,1 39,0 -
   Agrar-, Forst-, Ernährungswiss. 0,9 - -
   Ingenieurwiss. 13,0 7,3 25,7

   Kunst, Kunstwiss. 0,5 - 2,9

  Insgesamt 100,0 100,0 100,0

*Nachfolgend werden nur die Fächergruppen aufgelistet, für die Meldungen vorliegen. 

**Promotion mit vorausgesetzter Prüfung

***Absolvent/-innen des Erststudiums an Gesamthochschulen, Päd.HS und Theolog.HS

****ohne Humanmedizin

Quelle/ Berechnungsgrundlage: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 4.2, 4.3.1, 4.4 

sowie Sonderauswertung des Statistischen Bundesamts i.A. HoF Wittenberg

Anzahl (in Pers.) Anteil (in %)

  Fächergruppe

Promotionsrelation (im Vgl. zu Abs.*** 2000)****

Habilitationsrelation (im Vgl. zu Prom. 2000)****
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4. Nachwuchsförderung an außeruniversitären Forschungseinrichtungen

Einrichtung 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Doktorand/-innen

MPG 100 115 125 135 149 145

FhG 100 99 95 91 98 97

WGL 100 103 125 122 152 119

Helmholtz-Gemeinschaft 100 105 149 190 235 253

Postdoktorand/-innen

MPG 100 99 101 82 87 83

FhG 100 100 110 180 235 275

WGL 100 60 122 120 602 1.002

Helmholtz-Gemeinschaft 100 110 114 224 218 282

Quelle/ Berechnungsgrundlage: Eigene Angaben der Forschungseinrichtungen

Tabelle 4.1: Entwicklung der Anzahl der Doktorand/-innen und Postdoktorand/-innen nach Einrichtungen im 
Vergleich zu 2000 (in %)*

* Auf Grund der unterschiedlichen Nachwuchsförderkonzepte sind die Angaben nicht unmittelbar vergleichbar. Der Förderumfang im 
Beschäftigungsverhältnis - z.B. im Rahmen regulärer Stellen, wie u.a. für die FhG typisch - kann nicht vollständig gesondert erfasst
werden.
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Anlage 1 Mitglieder des Beirats zur Begleitung der Arbeiten am 
Bundesbericht zur Förderung des Wissenschaftlichen 
Nachwuchses (BuWiN) 

Organisation/Institution Name 

BMBF (Vorsitz) Petra M. Jung (RL´in 415) 
ORR Hendrik Vogt (415) 
Dirk Meinunger (122) 

KMK MinDirig Dr. Josef Glombik (MWFK BB) 
Steffen Weber (MWFK BB) 
RD´in Dr. Cornelia Hensel (Sekretariat der KMK) 

HRK Bernhard Lippert 

WR Dr. Carsten Dose 
Dr. Britta Padberg 

DFG Dr. Beate Scholz 
Dr. Yvonne Blatt 

DHV Prof. Dr. Marion Weissenberger-Eibl 
Dr. Jörn Hohenhaus 

BuKoF  Dr. Marianne Kriszio 

Thesis e.V. Christopher Mues 

GEW Projektgruppe 
DoktorandInnen (ProG 
Dok) 

Carsten Würmann 

Universität Konstanz 
AG Hochschulforschung 

Tino Bargel 

INCHER, Kassel Prof. Dr. Ulrich Teichler 

IHF, München Dr. Ewald Berning 

CHEPS, Twente (NL) Prof. Dr. Jürgen Enders 

HIS, Hannover Dr. Michael Leszczensky 
Karl-Heinz Minks 
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Anlage 2a  Interessenvertretungen1

An der Diskussion um die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses beteiligen sich eine Vielzahl an 
Akteuren, die die Perspektiven der Nachwuchskräfte in verschiedenen Phasen der wissenschaftlichen 
Qualifizierung und Karriere vertreten.2  Zu unterscheiden ist zwischen Vereinen, Arbeitsgruppen und Initiativen 
die sich - zum Teil aus bestehenden Organisationen wie der GEW (ProG Doc) oder der Berlin-
Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (Junge Akademie) heraus - eigens mit dem Ziel gegründet 
haben, die Situation des wissenschaftlichen Nachwuchses in Deutschland mit zu gestalten. Diese richten sich 
(wie z.B. THESIS) entweder stärker an Promovierende oder (wie der Förderverein Juniorprofessur) vor allem an 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nach der Promotion. Daneben nehmen sich auch Organisationen mit 
allgemeinerem hochschulpolitischem Anspruch wie der Deutsche Hochschulverband (DHV) oder die 
Bundeskonferenz der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragen an Hochschulen (BuKoF) des Themas an.  

Nicht zuletzt beteiligen sich Berufsverbände mit eigenen Analysen und Forderungen an der Diskussion. Das 
betrifft insbesondere die Promotion, da diese keine zuvörderst auf den Hochschulbereich zugeschnittene 
Qualifikation darstellt und dementsprechend in den verschiedensten Berufsfeldern und Tätigkeitsbereichen eine 
Rolle spielt. Insgesamt ist das Spektrum der Interessenvertretungen so vielfältig, sind ihre Aktivitäten und 
Stellungnahmen so heterogen, dass eine komprimierte und in sich schlüssige Darstellung von Themen, 
Situationsbewertungen und Forderungen in diesem Rahmen nicht möglich ist. Um trotzdem einen Eindruck von 
der lebendigen Diskussion und der inhaltlichen Schwerpunktsetzung zu vermitteln, werden im Folgenden einige 
Organisationen exemplarisch einer näheren Betrachtung unterzogen.  

Selbstständige Interessenvertretung der Promovierenden (und Promovierten) 

Seit einigen Jahren ist in Deutschland eine zunehmende Präsenz organisierter Interessenvertretung von 
Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern zu beobachten. Traditionell waren (und sind in der Regel 
noch) die Promovierenden - als die größte Nachwuchsgruppe - in der akademischen Selbstverwaltung an den 
Hochschulen entweder als Studierende durch die studentische Interessenvertretung oder auf Promotionsstellen 
über die Mittelbauvertretung repräsentiert. In beiden Gruppen bilden sie jedoch nur eine kleine Untergruppe mit 
speziellen Interessen, die etwa von Fachschaften, Allgemeinen Studierendenausschüssen bzw. Studentenräten 
nicht als prioritär wahrgenommen und insofern auch nicht ausreichend thematisiert werden. Damit fehlte bisher 
vielfach die organisatorische und personelle Basis für eine strukturierte Meinungsbildung und die 
hochschulpolitische Artikulation und Einflussnahme. Erschwerend für die Entwicklung eigener 
Vertretungsstrukturen ist die Tatsache, dass sich die einzelnen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler jeweils 
nur wenige Jahre als Nachwuchswissenschaftler/-innen verstehen und entsprechende Interessenvertretungen 
somit einem kontinuierlichen personellen Wechsel unterworfen sind. 

Eine der ersten Gruppen, die sich auch der Anliegen des wissenschaftlichen Nachwuchses annahm, war die 
1988 gegründete „Bundesvertretung Akademischer Mittelbau“ (BAM), die in den „Mainzer Thesen“ 1989 für 
Promovierende möglichst Vollzeitstellen für die eigene Qualifikation forderte. (BAM 1989: 1) Zwei Jahre später 
(1991) gründete sich mit „THESIS“ ein interdisziplinäres und deutschlandweites Netzwerk für den 
wissenschaftlichen Nachwuchs, dem nach eigenen Angaben rund 600 Mitglieder angehören.3 Inzwischen sind 
mit der Projektgruppe „DoktorandInnen in der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft“ (ProG Dok) eine 
Vertretung der gewerkschaftlich organisierten Nachwuchswissenschafterinnen und -wissenschaftler und mit der 
Promovierenden-Initiative (PI) eine Vertretung der Stipendiaten verschiedener Begabtenförderungswerke dazu 
gekommen. Das Selbstverständnis dieser drei Initiativen beruht auf dem liberalen Leitbild von „Wissenschaft als 
Beruf“ (Moes 2005b: 211), das die gesellschaftliche Autonomie von Forschung und Lehre betont. Damit wird 
die Promotion nicht als weiterer Studienabschnitt, sondern als erste Phase des wissenschaftlichen Arbeitens 
angesehen. (vgl. GEW/Projektgruppe DoktorandInnen 2004: 1; Koepernik/Moes/Tiefel 2006: 34 ff.)  

                                                
1 Autor: Karsten König (HoF) . 
2  Davon zu unterscheiden ist die Vertretung von Institutionen. Dazu zählt zum Beispiel die HRK, „der freiwillige 

Zusammenschluss der staatlichen und staatlich anerkannten Universitäten und Hochschulen in Deutschland“, die sich als 
„Stimme der Hochschulen gegenüber Politik und Öffentlichkeit“ versteht. Positionen und Forderungen derartiger 
hochschulpolitischer Akteure fanden generell Eingang in den Bericht. Unberücksichtigt bleiben auch Zusammenschlüsse 
von Funktionsträgern, wie z.B. die Vereinigung der Kanzlerinnen und Kanzler der Universitäten der Bundesrepublik 
Deutschland (http://www.uni-kanzler.de). Eine gewisse Ausnahme stellt die BuKoF dar, die mit den Frauen- bzw. 
Gleichstellungsbeauftragten an Hochschulen zwar ebenfalls Amtsinhaberinnen zu ihren Mitgliedern zählt, jedoch nicht 
nur deren Interessen vertritt, sondern sich für die Gleichstellungsbelange der Frauen an Hochschulen, darunter von 
Nachwuchswissenschaftlerinnen einsetzt. 

3  http://www.thesis.de/ueber-thesis/?PHPSESSID=45f0f56457ec5feb294f5b3f78b5df60 (19.9.2007) 
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Tab.: Ausgewählte Interessenvertretungen 

1 Selbstständige Interessenvertretung der Promovierenden (Promovierten) 

THESIS e.V. http://www.thesis.de  

ProG DOK http://www.promovieren.gew.de  

Promovierenden-Initiative (PI) http://www.promovierenden-initiative.de  

Promovierendeninitiative der Humboldt-
Universität Berlin 

http://forschung.hu-berlin.de/wiss_nachw/wn_promin_html  

BAM – Bundesvertretung Akademischer 
Mittelbau 

http://www.mittelbau.org/  

Selbstständige Interessenvertretung nach der Promotion (in der Post-doc-Phase) 

Die Junge Akademie (JA) http://www.diejungeakademie.de/  

AHW 

Habilitierendeninitiative 
http://www.tu-berlin.de/fb1/AGiW/AHW_Bln.htm  

Initiative Zukunft Wissenschaft http://www.zukunft-wissenschaft.de/  

German academic international network http://www.gain-network.org/  

German Scholars Organization http://www.gsonet.org/  

Förderverein Juniorprofessur e.V. http://www.juniorprofessur.com

Hochschulpolitische Interessenvertretungen 

Deutscher Hochschulverband (DHV) http://www.hochschulverband.de/  

Hochschullehrerbund (hlb) http://www.hlb.de/home.htm

Bundeskonferenz der Frauen- und 
Gleichstellungsbeauftragten (BuKoF) 

http://www.bukof.de/  

Gesellschaft Deutscher Akademikerinnen 
(GDA) 

http://www.gesellschaft-deutscher-akademikerinnen.de/  

Fachgebundene Interessenvertretungen/Berufsverbände

4ING http://www.4ing.net/  

Verband Deutscher Maschinen- und 
Anlagenbauer (VDMA) 

http://www.vdma.org/wps/portal

Deutsche Physikalische Gesellschaft (DPG) http://www.dpg-physik.de/  

Begründet wird dies unter anderem mit den Vorteilen einer frühen Einbindung in den beruflichen Alltag an 
den Hochschulen, also in Forschung und Lehre, was Grundlage einer weiteren wissenschaftlichen Karriere sei. 
(GEW/Projektgruppe DoktorandInnen/THESIS 2006: 2) Als alternative Lösungsmodelle zu einer derzeit noch 
vorhandenen Abhängigkeit von Promovierenden in der Beziehung zu ihrem Doktorvater bzw. ihrer 
Doktormutter werden einerseits die verpflichtende Einrichtung eines zweiten Betreuers und 
Promotionsvereinbarungen angeregt und andererseits die Entwicklung von Graduiertenzentren vorgeschlagen. 
Ein zweiter Betreuer könne die Beziehung zwischen Doktorand und Professor entlasten. In einer 
Promotionsvereinbarung könne die individuell sinnvolle Form der Betreuung vereinbart werden. Zugleich solle 
die jeweilige Einrichtung als „dritte Seite“ die vereinbarte Betreuungsqualität absichern und durchsetzten. (ebd.: 
2) Die Promovierenden-Initiative hat 2004 ein ausführliches Diskussionspapier4 und gemeinsam mit der ProG 
Dok eine Mustervereinbarung5 veröffentlicht. Ziel einer solchen Vereinbarung soll es sein „dass die impliziten 
Erwartungen oder Zusagen zwischen Doktorvater bzw. -mutter und Promovend explizit gemacht und dadurch 
überprüfbar werden.“ Allerdings wird davor gewarnt, Promotionsvereinbarungen ohne Diskussion und konkrete 

                                                
4  http://www.promovierenden-initiative.de/materialien/pv_pi_intro.htm (5.9.2007) 
5  http://www.promovierenden-initiative.de/materialien/pv_muster.rtf (5.9.2007) 
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Anpassung an die individuelle Situation der beteiligten Akteure „von oben“ vorzugeben oder sie mit einseitigen 
Konsequenzen für die Promovierenden zu verknüpfen. (Promovierenden-Initiative 2004b: 2) 

Die Initiativen begrüßen die Einrichtung und den Ausbau einer strukturierten Doktorandenausbildung, 
sprechen sich jedoch gleichzeitig gegen eine Verschulung und die Auslagerung der Doktoranden aus dem 
Hochschulalltag aus. (GEW/Projektgruppe DoktorandInnen/THESIS 2006: 1) Vor diesem Hintergrund hat die 
ProG Dok ein Konzept für Graduiertenzentren entwickelt. Diese sollen als Dachinstitution für die 
Promovierenden sämtlicher Forschungsinstitute einer Hochschule, Fächergruppe oder eines Fachbereichs bzw. 
einer Fakultät fungieren. Ein solches Zentrum soll nicht nur alle Promovierenden statistisch erfassen und 
betreuen, sondern auch für die Auswahl der Promovierenden zuständig sein und die fachliche Betreuung sicher 
stellen. Es wird vorgeschlagen, die Graduiertenzentren personell so auszustatten, dass eine „professionelle und 
kontinuierliche Unterstützungsstruktur für Promovierende fest institutionalisiert wird.“ Angestrebt wird die 
Etablierung einer legitimierten Interessenvertretung der Promovierenden. (GEW/Projektgruppe DoktorandInnen 
2007: 4)  

Sowohl der Vorschlag zum Abschluss von  Promotionsvereinbarungen, als auch der zur Einrichtung von 
Graduiertenzentren betont die - nach Auffassung der Interessenvertretungen bisher vernachlässigte - 
Verantwortung der Hochschulen für die Promovierenden. (vgl. auch Promovierendeninitiative 2002 1; 
GEW/Projektgruppe DoktorandInnen/THESIS 2006: 1) Verwiesen wird hierbei auf die Einführung transparenter 
und nachvollziehbarer Auswahlverfahren in Bezug auf die Zulassung zur Promotion und die Besetzung von 
Promotionsstellen. Promovierende sollten von der Universität Unterstützung bei der Sicherung des 
Lebensunterhalts bekommen. Berücksichtigt werden müssten alle Promotionsformen, auch Teilzeit- und 
„Feierabendpromotionen“. Ebenso sollten Promotionsprogramme und Seminarangebote entsprechend der 
Nachfrage der Promovierenden gestaltet werden, um individuelle Lebenslagen von Studierenden besser zu 
berücksichtigen. (ebd.: 3) 

Neben der konkreten Ausgestaltung der Promotionsphase stehen auch die finanziellen Rahmenbedingungen 
im Fokus der unterschiedlichen Interessenvertretungen. Die ProG Dok stützt sich mit ihrer Forderung nach einer 
Verbesserung der materiellen und sozialen Lage der Doktorandinnen und Doktoranden in Deutschland auf 
Studien der UNESCO, der OECD sowie der Europäischen Kommission (und auch der Gewerkschaften), die seit 
längerer Zeit auf diesbezügliche Defizite hinweisen. (vgl. Würmann 2006 180 ff.; 
Stock/Schneider/Peper/Molitor 2006: 21 ff., 70 ff.) Die arbeitsrechtlichen Probleme wie die mangelnde soziale 
Absicherung der Doktoranden hinge nicht zuletzt eng mit der durchschnittlich langen Promotionsdauer in 
Deutschland zusammen. (vgl. Enders/Schimank 2001a) Verwiesen wird darauf, dass die Reform der eng 
miteinander zusammenhängenden Themen Promotionsdauer, soziale Sicherung und familienfreundliches 
Umfeld für Nachwuchswissenschaftler dazu führen könne, dass sich mehr hochqualifizierte Frauen für eine 
wissenschaftliche Laufbahn entscheiden. Schließlich dürfe es keine Altersbegrenzungen in 
Promotionsprogrammen mehr geben, da diese die nicht ‚normalen Berufsbiografien’ bzw. ‚Berufsumwege’ 
übersehen und insbesondere die Karrierechancen von Frauen faktisch benachteiligen. Schließlich wird auch 
darauf verwiesen, dass Studiengebühren der Intention, die Promotionsbedingungen zu verbessern entgegen 
stünden. (GEW/Projektgruppe DoktorandInnen/THESIS 2006: 2) 

Selbstständige Interessenvertretung nach der Promotion (in der Post-doc-Phase) 

Mehrere selbständige, extra zu diesem Zweck gegründete Initiativen engagieren sich für die 
Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler nach der Promotion. Eine der ältesten ist der Arbeitskreis 
habilitierter oder habilitationsähnlich qualifizierter Wissenschaftler in Berlin (AHW Berlin), der sich seit Ende 
der 80er Jahre für Inhaber zeitlich befristeter oder nebenberuflicher Hochschullehrerämter in Berlin einsetzt. 
Erklärtes Ziel dieses nichtrechtsfähigen Vereins ist die Diskussion unter den Betroffenen und die Information der 
Öffentlichkeit über Missstände bei der Beschäftigung wissenschaftlichen Personals. (AHW o.J.) 

Unter dem Dach der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und der Deutschen 
Akademie der Naturforscher Leopoldina engagieren sich seit 2001 rund 50 Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler in der „Jungen Akademie“ für interdisziplinären Austausch und verbesserte 
Forschungsbedingungen. Die Junge Akademie hat insbesondere die Einführung der Juniorprofessur durch 
regelmäßige Befragungen der ersten Juniorprofessorinnen und -professoren begleitet (Die Junge Akademie 
2004a, 2004b) und daraus jeweils Empfehlungen entwickelt. Insbesondere werden eine bessere finanzielle 
Ausstattung der Juniorprofessuren, eine klare Tenure-track-Option und transparente Evaluationsverfahren 
empfohlen. (Buch u.a. 2004: 36 ff.) 

Der 2003 gegründete „Förderverein Juniorprofessur e.V.“ hat ca. 100 Mitglieder und engagiert sich unter 
anderem über die mit dem DHV, dem CHE und THESIS betriebene Webseite www.hochschulkarriere.de für den 
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fachlichen und organisatorischen Austausch. Der Verein organisiert außerdem ein regelmäßiges „Symposium 
zur Juniorprofessur“ auf dem wesentliche Anliegen des wissenschaftlichen Nachwuchses diskutiert werden. 
Sowohl der Förderverein, als auch die Junge Akademie weisen unter anderem auf große Unsicherheiten hin, die 
mit dem Ende der Juniorprofessur auf die einzelnen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zukommen, weil 
die Tenure-track-Option noch nicht ausreichend verbreitet sei, und weil es kaum Beschäftigungsalternativen für 
negativ evaluierte bzw. positiv evaluierte Juniorprofessoren ohne sofortige Berufung auf eine entfristete 
Professur gäbe. (ebd.: 3 f.) 

Andere, erst vor wenigen Jahren gegründete Initiativen wenden sich vorrangig an Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler im Ausland, speziell in den USA, bringen den Vergleich mit den amerikanischen Modellen 
jedoch auch in die deutsche Hochschulreformdebatte ein: Dies sind die Initiative Zukunft Wissenschaft (IZW, 
seit 2005), die German Scholars Organization (GSO, seit 2003) und German academic international network 
(GAIN, seit 2005). Zu ihren Aufgaben zählen sie die Förderung von Kommunikation und Kooperation zwischen 
Wissenschaftlern in Deutschland und Nordamerika. Außerdem bemühen sie sich um rückkehrwillige 
Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler und setzen sich für die Übernahme beispielhafter 
Regelungen aus dem Ausland, wie zum Beispiel dem Tenure track, ein. Gleichzeitig wird fachbezogen (z.B. 
Ingenieurwissenschaften) auf die Vorteile einer zeitlichen Befristung der wissenschaftlichen Tätigkeit an den 
Universitäten verwiesen. Doktoranden, die nur vorübergehend an der Universität tätig seien, förderten einen 
kontinuierlichen Wissenstransfer von der Universität in die Praxis. (Fakultätentage 2006: 2) 

Hochschulpolitische Interessenvertretungen 

Neben den Akteuren, deren Anliegen primär auf den wissenschaftlichen Nachwuchs ausgerichtet ist, beteiligen 
sich auch Interessenvertretungen an der öffentlichen Diskussion und Meinungsbildung, bei denen der 
wissenschaftliche Nachwuchs nur eine Teilgruppe des Klientels darstellt. Dazu gehört vor allem der Deutsche 
Hochschulverband (DHV), der seit 1996 ein Handbuch für den wissenschaftlichen Nachwuchs herausgibt, in 
dem er über Berufschancen, Fördermöglichkeiten, das Berufsbild und die Rechtslage der 
Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler informiert. In einem 2004 erschienenen Weißbuch wird 
die politische Diskussion um die Juniorprofessur dokumentiert. (DHV 2002) Der DHV hatte unter anderem 
vorgeschlagen, auf das Hausberufungsverbot vor der Juniorprofessur zu verzichten, aber „ein ordnungsgemäßes 
Berufungsverfahren mit Hausberufungsverbot am Ende der sechsjährigen Qualifikationszeit“ (Deutscher 
Hochschulverband 2000: 1 f.) durchzuführen. Der Hochschullehrerbund (hlb) als Berufsverband der 
Professorinnen und Professoren an Fachhochschulen setzt sich vor allem für wissenschaftlichen Nachwuchs an 
den Fachhochschulen, die Ausweitung des Promotionsrechts und gemeinsame Promotionsprogramme von 
Fachhochschulen und Universitäten ein. (Maas 2007; Waldeyer 2007) 

Die Perspektive der Wissenschaftlerinnen wird vor allem von der Bundeskonferenz der Frauen- und 
Gleichstellungsbeauftragten an Hochschulen (BuKoF) und der Gesellschaft Deutscher Akademikerinnen e.V. 
(GDA) in die Diskussion eingebracht. Schwerpunkt der Arbeit beider Zusammenschlüsse ist die 
Chancengleichheit von Frauen beim Einstieg und im Verlauf der wissenschaftlichen Karriere im Rahmen einer 
geschlechtergerechten Hochschulreform.  

Fachgebundene Interessenvertretungen 

Auch einige Fach- und Berufsverbände beteiligen sich an der Debatte um die Reform der Nachwuchsförderung. 
Exemplarisch seien hier der von verschiedenen Verbänden der Ingenieurwissenschaften gegründete Verein 4Ing, 
der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer e.V (VDMA) sowie die Deutsche Physikalische 
Gesellschaft (DPG) genannt. Diese haben eigene Befragungen unter den Angehörigen der jeweiligen 
Berufsgruppen durchgeführt und daraus Empfehlungen entwickelt. Vor allem aus der 
ingenieurwissenschaftlichen Perspektive wird auf die Erfolge des bisherigen Promotionsmodells und der engen 
Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und Industrie hingewiesen. Typischerweise werde der Doktorgrad in 
den Ingenieurwissenschaften in Deutschland im Rahmen einer beruflichen Tätigkeit als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter erworben, wodurch sich die in Deutschland ausgebildeten Ingenieurinnen und Ingenieure im 
internationalen Vergleich durch größere Selbstständigkeit auszeichnen würden. (Fakultätentage 2006: 1 f.) Diese 
Praxis dürfe keinesfalls gefährdet werden. 

Die unterschiedlichen Interessenvertretungen, decken ein breites Themenspektrum ab. Mit der Vielfalt der 
Perspektiven, dem speziellen Fokus auf die Betroffenensicht und der Nähe zur Praxis leisten sie einen wertvollen 
Beitrag für eine nachhaltige Reform des Systems der Nachwuchsförderung in Deutschland.  
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Anlage 2b Übersicht zu ausgewählten Interessenvertretungen mit  
Bezug zum wissenschaftlichen Nachwuchs  

(alphabetisch sortiert) 

AK Habilitierte Wissenschaftler / der Arbeitskreis habilitierter oder ähnlich qualifizier-
ter Wissenschaftler in Berlin (AHW Berlin) 

http://www.tu-berlin.de/fb1/AGiW/AHW_Bln.htm

Der Arbeitskreis habilitierter oder habilitationsähnlich qualifizierter Berliner Wissenschaftler versteht 
sich als informelles Bündnis von Wissenschaftler/-innen, die die Qualifikation für eine Professur er-
worben haben oder erwerben wollen und richtet sich an Inhaber zeitlich befristeter oder „nebenberuf-
licher“ Hochschullehrerämter. Im Mittelpunkt der Arbeit steht einerseits die Sorge für persönliche 
berufliche und soziale Belange der im Verein Zusammenkommenden, andererseits die kontinuierliche 
und sachlich-umfassende Information der Öffentlichkeit über die Situation des wissenschaftlichen 
Nachwuchses. 

Ausgewählte Veröffentlichung zur Nachwuchsthematik: 
AHW, Arbeitskreis habilitierter oder ähnlich qualifizierter Wissenschaftler (o.J.): Zu Aufgaben und 
Struktur des Berliner Arbeitskreises http://www2.tu-
berlin.de/fb1/AGiW/Cricetus/SOzuC3/AHWBln.htm (Zugriff am 19.9.07) 

Bundeskonferenz der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten an Hochschulen (Bu-
KoF) 

http://www.bukof.de/ 

Die BuKoF ist der Zusammenschluss der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten an Hochschulen 
und bezieht aus dieser Perspektive ebenfalls Stellung zur Situation der Nachwuchswissenschaftler/-
innen, wobei der Gleichstellung von Frauen und Männern und der Vereinbarkeit von Familie, Qualifi-
zierung, Berufstätigkeit und Karriere in der Wissenschaft besondere Aufmerksamkeit gilt. Sie fordert 
neben einer rechtlichen Regelung von Beschäftigungsmöglichkeiten nach der Habilitation bzw. Juni-
orprofessur auch die Gleichstellung von Habilitand/-innen mit Juniorprofessor/-innen in Bezug auf das 
Heisenberg-Programm der DFG. Die Einwerbung von Drittmitteln zur Finanzierung der eigenen Stelle 
müsse auch für Habilitierte und ehemalige Juniorprofessor/-innen möglich sein. Auch wird die Ab-
schaffung aller Altersbeschränkungen mit Rücksicht auf etwaige Familienphasen empfohlen. Die Bu-
KoF hat mit der HRK gemeinsam ein Papier zur Frauenförderung erarbeitet, in dem zahlreiche Emp-
fehlungen zur Verbesserung der Qualifizierungschancen von Frauen entwickelt werden.

Ausgewählte Veröffentlichungen zur Nachwuchsthematik: 
BuKoF, Bundeskonferenz der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten an Hochschulen BuKoF 
(2006): Zum Umgang mit der Dual-Career Problematik an Hochschulen. http://www.bukof.de/ 
(Zugriff am 9.08.07) 
BuKoF, Bundeskonferenz der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten an Hochschulen BuKoF 
(2007): Stellungnahme zu den Empfehlungen des Wissenschaftsrates zu einer lehrorientierten Reform 
der Personalstruktur an Universitäten. http://www.gew.de/Binaries/Binary26889/Bukof%20WR% 20 
Lehrprofessuren.pdf (Zugriff am 30.08.07)
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HRK, Hochschulrektorenkonferenz (2006d): Frauen fördern. Empfehlungen zur Verwirklichung von 
Chancengleichheit im Hochschulbereich. Empfehlung des 209. Plenums der HRK vom 14.11.2006. 
http://www.hrk.de/de/download/dateien/Empfehlung_Frauen.pdf (Zugriff am 31.07.07) 

Bundesvertretung Akademischer Mittelbau (BAM) 

http://www.mittelbau.org/ 

Die Bundesvertretung Akademischer Mittelbau (BAM) wurde 1988 in Bonn gegründet. Er schlägt ein 
Konzept für den akademischen Mittelbau vor, das zwischen Qualifikationsstellen für den wissen-
schaftlichen Nachwuchs und Funktionsstellen für Daueraufgaben und Dienstleistungen unterscheidet. 
Inhaber/-innen von Qualifikationsstellen sollten ihre Promotion bevorzugt auf Vollzeitstellen anferti-
gen, um zügig zum Abschluss kommen zu können. Die Möglichkeit der Promotion im regulären Be-
schäftigungsverhältnis wird auch als Chance gesehen, den Frauenanteil am wissenschaftlichen Nach-
wuchs zu erhöhen.  

Ausgewählte Veröffentlichung zur Nachwuchsthematik: 
BAM, Bundesvertretung Akademischer Mittelbau (2002): Ulmer Thesen der Bundesvertretung Aka-
demischer Mittelbau zur Ausgestaltung der Beschäftigungsverhältnisse in der Wissenschaft. 
http://www.mittelbau.org/ulmer_thesen.html (Zugriff am 10.11.07) 

Deutsche Physikalische Gesellschaft e.V. (DPG) 

http://www.dpg-physik.de/ 

Die Deutsche Physikalische Gesellschaft ist mit rund 52.000 Mitgliedern eine große Fachgesellschaft. 
Die DPG thematisiert seit 2002 die Ausbildung der Hochschullehrer im Fach Physik und hat diese in 
Bezug auf die Juniorprofessur 2005 in einer Studie untersucht. Dabei wurde deutlich, dass sich die 
wenigen Juniorprofessuren im Fach Physik ungleichmäßig auf die Bundesländer verteilen. Aus Sicht 
der DPG stehen nicht genug finanzielle Mittel für den wissenschaftlichen Nachwuchs zur Verfügung. 
Außerdem sieht die DPG große Probleme beim Übergang von Juniorprofessur zu einer unbefristeten 
Beschäftigung. 

Ausgewählte Veröffentlichungen zur Nachwuchsthematik:
Deutsche Physikalische Gesellschaft (2005): Der Zugang zur Hochschullehrerlaufbahn im Fach Phy-
sik an deutschen Universitäten unter spezieller Berücksichtigung des Modells der Juniorprofessur. Bad 
Honnef. http://www.dpg-physik.de/static/info/st200501.pdf (Zugriff am 15.10.07) 
Deutsche Physikalische Gesellschaft (2007): Doktor Bolognese? Physiker fordern: Die Promotion soll 
weiterhin ausdrücklich der Forschung dienen. Pressemitteilung 14.05.2007. http://www.idw- onli-
ne.de/pages/de/news?print=1&id=208877 (Zugriff am 15.10.07)
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Deutscher Akademikerinnenbund (DAB) 

http://www.dab-ev.org/ 

Der Deutsche Akademikerinnenbund ist ein unabhängiger Verband von Frauen mit Hoch- oder Fach-
hochschulausbildung aller Berufsrichtungen, sowie von Studentinnen. Der DAB setzt sich für die 
Gleichstellung von Frauen und Männern in Politik, Beruf und Gesellschaft ein, im Besonderen für die 
Förderung von Frauen für Führungspositionen und wissenschaftliche Arbeit von Frauen über Frauen. 
In einer Stellungnahme zur Novellierung des Hochschulrahmengesetzes von 2002 hatte sich der DAB 
grundsätzlich für die Einführung der Juniorprofessur ausgesprochen, bedauert wird jedoch, dass keine 
Möglichkeit zur besseren Förderung von Frauen bei den Auswahlverfahren gefunden wurde. 

Ausgewählte Veröffentlichungen zur Nachwuchsthematik: 
Deutscher Akademikerinnenbund (2005): Der Deutscher Akademikerinnenbund. Flyer. 
http://www.dab-ev.org/fileadmin/user_upload/benutzer_ordner/Geschaeftsstelle/DAB-Flyer.pdf 
(Zugriff am 9.10.07)
Deutscher Akademikerinnenbund (o.J.): Stellungnahme des Deutschen Akademikerinnenbundes zur 
Novellierung des Hochschulrahmengesetzes. http://www.dab-ev.org/index.php?id=263 (Zugriff am 
9.10.07)

Deutscher Hochschulverband (DHV) 

http://www.hochschulverband.de/

Der Deutsche Hochschulverband ist eine Berufsvertretung von Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern in Deutschland mit rund 22.500 Mitgliedern. Der Verband gibt seit 1996 ein Handbuch für 
den wissenschaftlichen Nachwuchs heraus, in dem Berufschancen und Fördermöglichkeiten, das Be-
rufsbild und die Rechtslage der Nachwuchswissenschaftler/-innen dargestellt werden. Den Konflikt 
um die Juniorprofessur hat der Verband in einem Weißbuch Juniorprofessur dokumentiert. Der DHV 
lehnt eine Umwandlung von Juniorprofessuren in Lehrprofessuren ab und schlägt stattdessen die Be-
schäftigung von Privatdozenten in angemessenen Beschäftigungsverhältnissen vor. 

Ausgewählte Veröffentlichung zur Nachwuchsthematik: 
Deutscher Hochschulverband (2002): Die Juniorprofessur. Eine Dokumentation. November 1998 – 
Februar 2002. Bonn. 
Deutscher Hochschulverband (2007). „Professur, Schwerpunkt Lehre? Pro und Contra“. In: Forschung 
& Lehre 3/2007, S. 152-153. 

Die Junge Akademie 

http://www.diejungeakademie.de/ 

Die Junge Akademie gründete sich 2001 als Reaktion auf die schwierige Situation von Nachwuchs-
wissenschaftler/-innen und setzt sich seitdem für die Nachwuchsförderung ein. Die inhaltlichen 
Schwerpunkte liegen in der Pflege des wissenschaftlichen Diskurses und der Kooperation zwischen 
den Disziplinen, in der Durchführung von Projekten mit hohem wissenschaftlichen Anspruch und in 
der Förderung von Initiativen an den Schnittstellen von Wissenschaft und Gesellschaft. Die Junge 
Akademie hat 2004 gemeinsam mit dem CHE eine eigene Studie zum wissenschaftlichen Nachwuchs 
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vorgelegt und fordert darin unter anderem eine Tenure-track-Regelung, klare Evaluationsverfahren 
und eine Aufwertung der Juniorprofessur insgesamt. 

Ausgewählte Veröffentlichung zur Nachwuchsthematik: 
Buch, Florian/Landfester, Katharina/Linden, Pia/Rössel, Jörg/Schmitt, Tassilo (2004): Zwei Jahre 
Juniorprofessur. Analysen und Empfehlungen. 
http://www.che.de/downloads/JP_Studie_Endfassung__4_233.pdf (Zugriff am 15.11.07) 

European Council for Doctoral Candidates and Junior Researchers (EURODOC) 

http://www.eurodoc.net/  

EURODOC ist ein Europäisches interdisziplinäres Netzwerk für Promovierende und Promovierte, das 
als Mitglied der Bologna Follow-up Group (BFUG) beratende Funktion im Bologna-Prozess besitzt. 
Der deutsche Vertreter bei EURODOC ist THESIS e.V. Zu den Zielen gehört es, die Anliegen von 
Nachwuchswissenschaftler/-innen auf europäischer Ebene zu vertreten, die Qualität von Doktoranden-
programmen zu verbessern, den Informationsaustausch und die europäische Zusammenarbeit von 
Nachwuchswissenschaftler/-innen zu fördern.  

Ausgewählte Veröffentlichung zur Nachwuchsthematik: 
EURODOC (2005): http://www.eurodoc.net/articles.php?lng=en&pg=14 (Zugriff am 9.10.07) 

Fakultätentage der Ingenieurwissenschaften und der Informatik an Universitäten 
(4ING) 

http://www.4ing.net/ 

Im Verband 4ING sind mehrere Ingenieurwissenschaftliche Berufsverbände zusammengeschlossen. 
4ING verweist auf die international hohe Ankerkennung der deutschen ingenieurwissenschaftlichen 
Promotion und setzt sich für eine „nachhaltige“ Weiterentwicklung der bisherigen Promotionsverfah-
ren im Rahmen des Bologna-Prozesses ein. Ziel solle die Verbesserung und Qualitätssicherung des 
Kompetenzerwerbs und der wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit der Doktoranden während der Pro-
motionsphase in den Ingenieurwissenschaften sein. 

Ausgewählte Veröffentlichung zur Nachwuchsthematik: 
Fakultätentage der Ingenieurwissenschaften und der Informatik an Universitäten (2007a): Promotion 
ist originäre Forschung. Stellungnahme von 4Ing zum „Professional Doctorate“ vom 07.02.2007. 
http://www.4ing.net/fileadmin/PDF/Stellungnahme-gegen-Profess-Doctorate-Fassung220307.pdf 
(Zugriff am 9.11.07) 

Förderverein Juniorprofessur e.V. 

http://www.juniorprofessur.com 

Der Förderverein Juniorprofessur e.V. vertritt ca. 100 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Er 
betreibt gemeinsam mit dem DHV und dem Centrum für Hochschulenwicklung (CHE) die Webseite 
www.hochschulkarriere.de. Auf diesem Portal werden Informationen, Nachrichten und Termine zum 
wissenschaftlichen Nachwuchs präsentiert. Der Verein setzt sich für eine bessere finanzielle Unter-
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stützung der Juniorprofessor/-innen, sowie einen Ausbau des Tenure-track-Modells ein. Die wissen-
schaftliche Arbeit der Vereinsmitglieder soll gefördert und die Wirksamkeit des Vereins über Öffent-
lichkeitsarbeit intensiviert werden. Der Verein veranstaltet regelmäßig ein Symposium zur Juniorpro-
fessur, zuletzt im Oktober 2007 unter dem Titel: „5 Jahre Juniorprofessur – Chancen und Zukunftspo-
tentiale für die Forschung und Lehre in Deutschland“

Ausgewählte Veröffentlichung zur Nachwuchsthematik: 
Förderverein Juniorprofessur (o.J.): Unsere Ziele. http://www.juniorprofessur.com/?s=aboutus 
(Zugriff am 9.10.07) 

German academic international network (GAIN)  

http://www.gain-network.org/ 

Das „German academic international network” stellt eine Gemeinschaftsinitiative der Alexander von 
Humboldt-Stiftung (AvH), des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) und der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft (DFG) dar. Die Fraunhofer-Gesellschaft (FhG), Helmholtz-
Gemeinschaft Deutscher Forschungseinrichtungen (HLG), die Max-Planck-Gesellschaft (MPG), die 
Leibniz-Gemeinschaft (WGL) und die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) sind als assoziierte Mit-
glieder beigetreten. In GAIN sind überwiegend promovierte Nachwuchswissenschaftler/-innen organi-
siert, die derzeit in den USA und Kanada arbeiten und den Kontakt zum deutschen Wissenschaftssys-
tem nicht verlieren oder konkret nach Deutschland zurückkehren wollen. Der Kontakt wird über ein 
Newsletter, die Webseite und Tagungen gefördert. GAIN hat eine Studie zum Arbeitsmarkt und zur 
Beschäftigung an Hochschulen in Deutschland und den USA beim Internationalen Zentrum für Hoch-
schulforschung Kassel (INCHER) in Auftrag gegeben. 

Ausgewählte Veröffentlichungen zur Nachwuchsthematik: 
Gain (o.J.): Gain with GAIN ! http://www.gain-network.org/?p=gain_network (Zugriff am 9.10.07) 
Janson, Kerstin/Schomburg, Harald/Teichler, Ulrich (2006): Wissenschaftliche Wege zur Professur 
oder ins Abseits? Strukturinformationen zu Arbeitsmarkt und Beschäftigung an Hochschulen in 
Deutschland und den USA. http://www.gain-network.org/file_depot/0-10000000/10000-
20000/16468/folder/44145/INCHER+Studie+zum+wissenschaftlichen+Arbeistmarkt.pdf (Zugriff am 
15.11.07) 

German Scholars Organization (GSO) 

http://www.gsonet.org/

Die GSO ist eine Dienstleistungsorganisation für deutsche Nachwuchswissenschaftler im Ausland, 
insbesondere in den USA und Kanada. Sie fördert den internationalen Austausch von Nachwuchswis-
senschaftlern im Sinne des Brain Gain zugunsten der deutschen Hochschul- und Forschungsland-
schaft. Ihr Ziel ist es, die Rückanbindung dieser qualifizierten Forscher an den Wissenschafts- und 
Wirtschaftsstandort Deutschland zu fördern. Die Organisation wurde im April 2003 gegründet und 
unterhält Büros in Stanford (USA) und Berlin. GSO organisiert u.a. ein internetbasiertes Netzwerk, 
eine Jobbörse, einen Ausschreibungsdienst für Professuren, Wissenschaftler-Treffen, Messen und 
Seminare. 

Ausgewählte Veröffentlichung zur Nachwuchsthematik: 
GSO (o.J.) About Us. http://www.gsonet.org/de/aboutUs.php (Zugriff am 9.10.07) 



Drucksache 16/8491 – 292 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode

Gesellschaft Deutscher Akademikerinnen e.V. (GDA) 

http://www.gesellschaft-deutscher-akademikerinnen.de/ 

Die Gesellschaft Deutscher Akademikerinnen e.V. ist ein unabhängiger Interessenverband von Aka-
demikerinnen, welcher deren Anliegen aus allen Bereichen der Gesellschaft - aus Hochschule, Schule, 
Wirtschaft, Politik, Kultur oder Recht - im In- und im Ausland vertritt. Die GDA sieht eine starke 
Benachteiligung von Frauen bei der Besetzung von Juniorprofessuren, da in dieser Phase üblicherwei-
se die Familienplanung stattfindet und die Familienarbeit noch immer überwiegend von Frauen getra-
gen wird. Die GDA fordert deshalb verbindliche Zielvorgaben für die Berücksichtigung von Frauen 
bei der Vergabe von Juniorprofessuren entsprechend der EU–Empfehlung von 40 Prozent. Außerdem 
fordert die GDA eine Halbierung des Lehrdeputats der Juniorprofessuren gegenüber den regulären 
Professuren und die großzügigere Gestaltung der Befristungsregelung. 

Ausgewählte Veröffentlichung zur Nachwuchsthematik:
GDA (2002): Stellungnahme der GDA zur 5.Novelle des Hochschulrahmengesetzes zur Reform der 
Personalstruktur. In: Neue Impulse 2002 Nr.3.

Helmholtz-Juniors 

http://www.helmholtz.de/de/Aktuelles/Archiv/Pressemitteilungen/2005/Helmholtz_4.05.2005__Helm
holtz-Juniors__gegruendet.html?herausgeber=Alle&pi=36  

Mit dem Anliegen, die Doktorandenausbildung innerhalb der Helmholtz-Gemeinschaft zu verbessern, 
gründeten Helmholtz-Doktorand/-innen 2005 die Helmholtz-Juniors als zentrenübergreifendes Dokto-
randennetzwerk. Die Helmholtz-Gemeinschaft erhofft sich von den Helmholtz-Juniors einen „Infor-
mations-Input zur Situation der Doktoranden sowie weitere Impulse für eine Verbesserung der Dokto-
randenausbildung“, so der Präsident Jürgen Mlynek. Auf diese Weise soll die Kommunikation sowohl 
unter den Doktoranden als auch mit der Helmholtz-Geschäftsstelle verbessert werden.  

Ausgewählte Veröffentlichung zur Nachwuchsthematik: 
Helmholtz-Gemeinschaft (2006): Was kommt nach der Promotion??? Fördermöglichkeiten im Marie-
Curie- Programm. Tagung der Helmholtz-Juniors am UFZ, Leipzig, 18. – 20. Januar 2006. 
http://www.helmholtz.de/de/Helmholtz_International/Buero_Bruessel.html (Zugriff am 24.4.07) 

Hochschullehrerbund (hlb) 

http://www.hlb.de/home.htm 

Der Hochschullehrerbund ist der Berufsverband der Professorinnen und Professoren an Fachhochschu-
len in Deutschland. Der hlb setzt sich unter anderem für den Ausbau der Forschung an Fachhochschu-
len und in diesem Zusammenhang auch für Promotionsmöglichkeiten für Fachhochschulabsolvent/-
innen ein. Er spricht sich für die Durchführung von Promotionsprogrammen „als dritter Zyklus im 
Bologna-Prozess, die unabhängig von der Hochschulart sind“ aus. Promotionsprogramme würden die 
Zusammenarbeit von Fachhochschulen und Universitäten erleichtern, so dass die Absolventen der 
Fachhochschulen nicht länger vom Wohlwollen der Universitäten abhängig seien.

Ausgewählte Veröffentlichungen zur Nachwuchsthematik: 
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Hochschullehrerbund (2006): Zehn-Punkte-Programm zur Stärkung der Fachhochschulen im Wettbe-
werb. In DNH 1/2006. S. 6. 
Hochschullehrerbund (2007): Aus dem Bundespräsidium. In DNH 3/2007. S. 7 

Initiative Zukunft Wissenschaft (IZW) 

http://www.zukunft-wissenschaft.de/ 

Die Initiative Zukunft Wissenschaft (IZW) richtet sich an deutsche Nachwuchswissenschaftler/-innen, 
die an amerikanischen Universitäten und Forschungseinrichtungen tätig sind. Die Initiative will die 
Rückkehr von deutschen Wissenschaftler/-innen aus dem Ausland fördern, in dem sie Bewerbungen 
unterstützt, sich für attraktive Berufungszusagen einsetzt und auf Tagungen über die Perspektiven von 
Nachwuchswissenschaftlern in Deutschland informiert. In einem „Offenen Brief an die Wissen-
schaftsminister“ fordert sie unter anderem die Einrichtung eines Tenure track, flexiblere Beschäfti-
gungsstrukturen und transparentere und zügige Berufungsverfahren. 

Ausgewählte Veröffentlichung zur Nachwuchsthematik: 
IZW, Initiative Zukunft Wissenschaft (2004): Initiative deutscher Auslandswissenschaftler für eine 
attraktivere Hochschullandschaft. Offener Brief an die Bundesministerin für Bildung, Wissenschaft, 
Forschung und Technologie sowie an die zuständigen Ministerinnen und Minister für Wissenschaft in 
den Ländern, http://astro.berkeley.edu/~areiners/izw/OffenerBrief_290905.pdf (Zugriff am 21.3.07) 

MPG PhD Network Max-Planck-Gesellschaft 

http://www.phdnet.mpg.de/phpBB2/index.php 

Die MPG PhD NetworkMax-Planck-Gesellschaft ist eine Plattform für den Austausch der Doktoran-
den der Max-Planck Institute untereinander. Das Netzwerk wurde 2003 gegründet und bietet über 
seine Webseite eine Plattform für einen kontinuierlichen Austausch von Doktorand/-innen zu Fragen 
der Promotionsphase. Stellungnahmen oder Veröffentlichungen liegen nicht vor. 

Projektgruppe DoktorandInnen in der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft1

(ProG Dok) 

http://www.promovieren.gew.de 

Die Doktorand/-innen in der GEW arbeiten innerhalb einer Projektgruppe an der Reform der Promoti-
onsphase. Zu den Themen der Projektgruppe gehört die Strukturierung der Promotion, insbesondere in 
Form der Einrichtung von Graduiertenzentren und mit dem Ziel der Verbesserung der Betreuungsver-
hältnisse. Unter anderem wurde ein Konzept für die Schaffung von Graduiertenzentren entwickelt, das 
das traditionelle Zweier-Verhältnis zwischen Doktorand und Betreuer im Sinne einer strukturierteren 
Promotionsphase ergänzen soll. Die Projektgruppe hat ein umfangreiches Handbuch „Promovieren mit 
Perspektive“ herausgegeben.  

                                                
1 Innerhalb der GEW arbeiten auch andere Projektgruppen zum Thema wissenschaftlicher Nachwuchs. Z. Bei-
spiel die Projektgruppe „Frauen in Hochschule und Forschung“, die das Positionspapier „Chancengleichheit und 
Offenheit – Eckpunkte zu Karrieren von Wissenschaftlerinnen“. http://www.gew.de/Binaries/Binary27379/Dok-
HuF-2007-06.pdf (Zugriff am 15.11.07) 
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Ausgewählte Veröffentlichungen zur Nachwuchsthematik:  
GEW, Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Projektgruppe DoktorandInnen (2007): Baustelle 
Promotion – Ein Haus braucht ein Dach. Das Graduiertenzentren-Konzept der Promovierenden in der 
GEW, 25.4.2007. Berlin. http://www.gew.de/Binaries/Binary27627/Dok-HuF-2007-
17+Graduiertenzentren.pdf (Zugriff am 02.10.07) 
Koepernik, Claudia/Moes, Johannes/Tiefel, Sandra (2005): GEW-Handbuch Promovieren mit Per-
spektive. Ein Ratgeber von und für DoktorandInnen. (=Materialien aus Hochschule und Forschung, 
111). Bielefeld: Bertelsmann 

Promovierenden-Initiative (PI) 

www.promovierenden-initiative.de 

Die Promovierenden-Initiative (PI) versteht sich als lockeres Netzwerk, dem die Stipendiatenvertreter 
von elf bundesdeutschen Begabtenförderungswerken angehören. Die Initiative sieht es als ihre Aufga-
be an, über allgemeine Entwicklungen im Bereich der Hochschulpolitik und die Situation der Promo-
vierenden zu informieren und einen Meinungsbildungsprozess zu initiieren. (Promovierendeninitiative 
2003 c) Sie setzt sich unter anderem für eine bessere Betreuung der Nachwuchswissenschaftler/-innen 
durch Promotionsvereinbarungen und angemessene Regelungen in den Promotionsordnungen und 
Landeshochschulgesetzen ein. Auf der Webseite der PI werden Informationen zur Reform der Nach-
wuchsförderung und zur Landesgesetzgebung dokumentiert. 

Ausgewählte Veröffentlichungen zur Nachwuchsthematik: 
Promovierenden-Initiative (2002): Ausgestaltung des Promovierendenstatus im Landeshochschulge-
setz . http://userpage.fu-berlin.de/~chaug/pi/materialien/zv2002.html (Zugriff am 19.9.07) 
Promovierenden-Initiative (2003 a): Sieben Punkte zur Modernisierung von Promotionsordnungen, 
abrufbar unter: www.promovierenden-initiative.de (Zugriff 13.4.07) 
Promovierenden-Initiative (2003 b): Erfolg für Wissenschaftler/innen-Nachwuchs. Promovierenden-
Initiative begrüßt Nachteilsausgleich für Promovierende mit Kindern. Presseinformation. http://www-
user.tu-chemnitz.de/~toste/pi/materialien/PMEltern.pdf (Zugriff am 11.10.07) 
Promovierenden-Initiative (2004a): Bewertung der Hochschulgesetze aus Sicht von Promovierenden. 
Arbeitspapier. http://www-user.tu-chemnitz.de/~toste/pi/materialien/LHG03.pdf (Zugriff am 11.10.07) 

Promovierendeninitiative der Humboldt-Universität Berlin 

http://forschung.hu-berlin.de/wiss_nachw/wn_promin_html 

Als lokales Bündnis versteht sich die Promovierendeninitiative der Humboldt-Universität Berlin, die 
sich für eine Verbesserung des Arbeitsumfeldes der Doktorand/-innen an der Humboldt-Universität zu 
Berlin einsetzt. Zu ihren Themen gehören u.a. Betreuungsfragen – wobei insbesondere die Betreu-
ungssituation ausländischer Promovierender benannt wird –, die Anerkennung von Promotionsstipen-
dien als eingeworbene Drittmittel, die Vereinheitlichung des Promotionsvorgangs auf verwaltungs-
technischer Ebene. 
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THESIS e.V. 

http://www.thesis.de 

Der Verein THESIS ist ein Interdisziplinäres Netzwerk für Promovierende und Promovierte mit ca. 
500-600 Mitgliedern, die in lokalen und regionalen Netzwerken organisiert sind. THESIS setzt sich 
für bessere Bedingungen für Promovierende ein und hat u.a. eine große Befragung von Promovieren-
den durchgeführt, sowie den Ratgeber „Erfolgreich Promovieren“ veröffentlicht. Dabei wird die Pro-
motion nicht als weitere Studienphase, sondern als die erste Phase der eigenständigen wissenschaftli-
chen Arbeit verstanden und eine ausreichend finanzielle Ausstattung der Promovierenden gefordert. 
Vorgeschlagen wird, dass die jeweiligen Institutionen mehr Verantwortung für die Promotionen über-
nehmen, so dass die Beziehung zwischen Promovierenden und Betreuern entlastet wird. THESIS ver-
tritt Deutschland im Europäischen Netzwerk der Promovierendenvertretungen in Europa (EURO-
DOC).  

Ausgewählte Veröffentlichungen zur Nachwuchsthematik: 
Gerhardt, Anke/Briede, Ulrike/Mues, Christopher (2005): Zur Situation der Doktoranden in Deutsch-
land. Ergebnisse einer bundesweiten Doktorandenbefragung. In: Beiträge zur Hochschulforschung 
1/2005, S. 74-95 (Gesamtes Heft: Thema „Das Promotionswesen im Umbruch“) 
http://www.ihf.bayern.de/beitraege/2005_1/1-2005%20Berning-Falk.pdf (Zugriff am 11.10.07) 
Stock, Steffen/Schneider, Patricia/Peper, Elisabeth/Molitor, Eva (Hg.) (2006): Erfolgreich promovie-
ren. Ein Ratgeber von Promovierten für Promovierende. Berlin, Heidelberg.  

Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. (VDMA) 

http://www.vdma.org/wps/portal 

Der VDMA ist ein großer Industrieverband und vertritt 3.000 primär mittelständische Mitgliedsunter-
nehmen. Er hat sich unter anderem durch drei im Jahr 2006 durchgeführte Mitgliederbefragungen vor 
allem zur Promotion in die Diskussion um den wissenschaftlichen Nachwuchs eingebracht. Für eine 
erfolgreiche Forschung solle neben der Promotion als berufliche Phase, die Zusammenarbeit zwischen 
Hochschulen und Industrie ausgebaut werden. Die Nachwuchswissenschaftler/-innen bräuchten die 
Möglichkeit, im Studium erworbenes Wissen in einem innovativen Forschungsumfeld zu erweitern 
und schließlich mit der Promotion unter Beweis zu stellen. Um die Qualität der Promotionsphase zu 
sichern müsse die Betreuung der promovierenden Nachwuchswissenschaftler/-innen verbessert wer-
den. 

Ausgewählte Veröffentlichung zur Nachwuchsthematik: 
VDMA, Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. (2006a): Wir kümmern uns um die 
Elite. VDMA Positionen zur Promotion.  
http://www.vdma.org/wps/wcm/resources/file/eb3ad4451db23ea/VDMA%20Positionspapier%20Pro
motion.pdf (Zugriff am 11.10.07) 
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Anlage 3 Adressliste der befragten Förderorganisationen  
(vgl. Kap. 4.3)

Deutsche Forschungsgemeinschaft 
Kennedyallee 40 
53175 Bonn 
Tel.: (02 28) 8 85 - 1
Fax: (02 28) 8 85 - 27 77 
E-Mail: postmaster@dfg.de 
Internet: www.dfg.de 

Max-Planck-Gesellschaft 
Hofgartenstraße 8 
80539 München 
Tel.: (0 89) 21 08 - 0
Fax: (0 89) 21 08 - 11 11 
E-Mail: post@gv.mpg.de 
Internet: www.mpg.de 

Helmholtz-Gemeinschaft 
Anna-Louisa-Karsch-Str. 2 
10178 Berlin 
Tel.: (0 30) 20 63 29 - 0 
Fax: (0 30) 20 63 29 - 59 
E-Mail: org@helmholtz.de 
Internet: www.helmholtz.de 

Fraunhofer-Gesellschaft 
Hansastr. 27c 
80686 München 
Tel.: (0 89) 12 05 - 0
Fax: (0 89) 12 05 - 75 31 
E-Mail: info@fraunhofer.de 
Internet: www.fraunhofer.de 

Leibniz-Gemeinschaft 
Edouard-Pflüger-Str. 55 
53113 Bonn 
Tel.: (02 28) 3 08 15 - 0
Fax: (02 28) 2 08 15 - 2 55 
E-Mail: info@leibniz-gemeinschaft.de 
Internet: www.leibniz-gemeinschaft.de 

VolkswagenStiftung 
Kastanienallee 35 
30519 Hannover 
Tel.: (05 11) 83 81 - 0
Fax: (05 11) 83 81 - 3 44 
E-Mail: info@volkswagenstiftung.de 
Internet: www.volkswagenstiftung.de 
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Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft 
Barkhovenallee 1 
45239 Essen 
Tel.: (02 01) 84 01 - 0
Fax: (02 01) 84 01 - 3 01 
E-Mail: info@stifterverband.de 
Internet: www.stifterverband.de 

Deutscher Akademischer Austauschdienst 
Kennedyallee 50 
53175 Bonn 
Tel.: (02 28) 8 82 - 0
Fax: (02 28) 8 82 - 4 44 
E-Mail: postmaster@daad.de 
Internet: www.daad.de 

Alexander von Humboldt-Stiftung 
Jean-Paul-Str. 12 
53173 Bonn 
Tel.: (02 28) 8 33 - 0
Fax: (02 28) 8 33 - 199 
E-Mail: info@avh.de 
Internet: www.humboldt-foundation.de oder www.avh.de 

Deutsche Physikalische Gesellschaft e. V. 
Hauptstr. 5 
53604 Bad Honnef 
Tel.: (0 22 24) 92 32 - 0 
Fax: (0 22 24) 92 32 - 50 
Email: dpg@dpg-physik.de 
Internet: www.dpg-physik.de 

Studienstiftung des deutschen Volkes 
Ahrstr. 41 
53175 Bonn 
Tel.: (02 28) 8 20 96 - 0
Fax: (02 28) 8 20 96 - 1 03 
E-Mail: info@studienstiftung.de 
Internet: www.studienstiftung.de 

Cusanuswerk 
Bischöfliche Studienförderung 
Baumschulallee 5 
53115 Bonn 
Tel.: (02 28) 9 83 84 - 0
Fax: (02 28) 9 83 84 - 99 
E-Mail: info@cusanuswerk.de 
Internet: www.cusanuswerk.de 
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Evangelisches Studienwerk 
Haus Villigst 
Iserlohner Str. 25 
58239 Schwerte 
Tel.: (0 23 04) 7 55 - 0
Fax: (0 23 04) 7 55 - 2 50 
E-Mail: info@evstudienwerk.de 
Internet: www.evstudienwerk.de 

Hans-Böckler-Stiftung 
Studienförderung 
Hans-Böckler-Str. 39 
40476 Düsseldorf 
Tel.: (02 11) 77 78 - 0
Fax: (02 11) 77 78 - 120 
E-Mail: zentrale@boeckler.de 
Internet: www.boeckler.de 

Stiftung der Deutschen Wirtschaft 
Studienförderwerk 
Klaus Murmann 
Breite Str. 29  
10178 Berlin 
Tel.: (0 30) 20 33 - 15 40 
Fax: (0 30) 20 33 - 15 55 
E-Mail: sdw@sdw.org 
Internet: www.sdw.org/studienfoerderwerk 

Konrad-Adenauer-Stiftung 
Begabtenförderung und Kultur 
Deutsche Graduiertenförderung 
Rathausallee 12  
53757 Sankt Augustin 
Tel.: (0 22 41) 2 46 - 24 77 
Fax: (0 22 41) 2 46 - 25 73 
E-Mail: monika.pock@kas.de 
Internet: www.kas.de 

Heinrich-Böll-Stiftung 
Rosenthaler Str. 40/41  
10178 Berlin 
Tel.: (0 30) 2 85 34 - 0
Fax: (0 30) 2 85 34 - 1 09 
E-Mail: info@boell.de 
Internet: www.boell.de 

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Godesberger Allee 149 
53175 Bonn 
Tel.: (02 28) 8 83 - 0
Fax: (02 28) 8 33 - 6 97 
E-Mail: stipendien@fes.de 
Internet: www.fes.de 
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Rosa-Luxemburg-Stiftung 
Franz-Mehring-Platz 1 
10243 Berlin 
Tel.: (0 30) 4 43 10 - 0
Fax: (0 30) 4 43 10 - 2 22 
E-Mail: studienwerk@rosalux.de 
Internet: www.rosalux.de 

Friedrich-Naumann-Stiftung 
Truman-Haus 
Karl-Marx-Str. 2 
14482 Potsdam-Babelsberg 
Tel.: (03 31) 70 19 - 0
Fax: (03 31) 70 19 - 1 88 
E-Mail: fnst@fnst.org 
Internet: www.fnst.org 

Hanns-Seidel-Stiftung 
Förderungswerk 
Lazarettstr. 33 
80636 München 
Tel.: (0 89) 12 58 - 0
Fax: (0 89) 12 58 - 4 03 
E-Mail: info@hss.de 
Internet: www.hss.de 

Deutsche Bundesstiftung Umwelt 
An der Bornau 2 
49090 Osnabrück  
Tel.: (05 41) 96 33 - 0
Fax: (05 41) 96 33 - 1 90 
E-Mail: info@dbu.de 
Internet: www.dbu.de 

Gottlieb Daimler- und Karl Benz-Stiftung 
Dr.-Carl-Benz-Platz 2 
68526 Ladenburg 
Tel.: (0 62 03) 10 92 - 0
Fax: (0 62 03) 10 92 - 5
E-Mail: info@daimler-benz-stiftung.de 
Internet: www.daimler-benz-stiftung.de 

Robert Bosch Stiftung 
Heidehofstr. 31 
70184 Stuttgart 
Tel.: (07 11) 4 60 84 - 0
Fax: (07 11) 4 60 84 - 10 94 
E-Mail: info@bosch-stiftung.de 
Internet: www.bosch-stiftung.de 
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Anlage 4  Bewilligte Graduiertenschulen im Rahmen der 
Exzellenzinitiative nach Bundesländern und Hochschulen 

Universität Bewilligt 
(1. Runde) 

Bewilligt 
(2. Runde) 

Baden-Württemberg 
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau 1 - 
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 1 2 
Universität Karlsruhe (Technische Hochschule) 1 - 
Universität Konstanz - 1 
Universität Mannheim 1 - 
Universität Stuttgart - 1 
Universität Ulm - 1 
Insgesamt 4 5 

Bayern 
Universität Bayreuth - 1 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 1 - 
Ludwig-Maximilians-Universität München 1 - 
Technische Universität München 1 - 
Universität Würzburg 1 - 
Insgesamt 4 1 

Berlin 
Freie Universität Berlin 1 2 
Humboldt-Universität zu Berlin 1 2 
Technische Universität Berlin 1 - 
Insgesamt 3 4 

Brandenburg 
keine - - 

Bremen 
Universität Bremen 1 1 
Insgesamt 1 1 

Hamburg 
keine - - 

Hessen 
Technische Universität Darmstadt - 1 
Johann-Wolfgang-Goethe Universität Frankfurt am Main - - 
Justus-Liebig-Universität Giessen 1 - 
Insgesamt 1 1 

Niedersachsen 
Georg-August-Universität Göttingen - 1 
Medizinische Hochschule Hannover 1 - 
Insgesamt 1 1 
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Nordrhein-Westfalen 
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen 1 - 
Universität Bielefeld - 1 
Ruhr-Universität Bochum 1 - 
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 1 1 
Insgesamt 3 2 

Mecklenburg-Vorpommern 
keine - - 

Rheinland-Pfalz 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz - 1 
Insgesamt - 1 

Saarland 
Universität des Saarlandes - 1 
Insgesamt - 1 

Sachsen 
Technische Universität Dresden 1 - 
Universität Leipzig - 1 
Insgesamt 1 1 

Sachsen-Anhalt 
keine - - 

Schleswig-Holstein 
Christian-Albrechts- Universität zu Kiel - 1 
Universität zu Lübeck - 1 
Insgesamt - 2 

Thüringen 
Friedrich-Schiller-Universität Jena - 1 
Insgesamt - 1 

  
Deutschland 18 21 
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Anlage 5  Landeshochschulgesetze 

BayHSchG – Bayerisches Hochschulgesetz vom 09.05.2007 (GVBl. Bayern S. 320) 
BbgHG – Gesetz über die Hochschulen des Landes Brandenburg – Brandenburgisches 

Hochschulgesetz vom 11.5.2007 (GVBl. I Brandenburg S. 94) 
BerlHG – Gesetz über die Hochschulen im Land Berlin – Berliner Hochschulgesetz vom 12.7.2007 

(GVBl. Berlin S. 278) 
BremHG – Bremisches Hochschulgesetz vom 9.5.2007 (Brem.GBl S. 339) 
HFG – Hochschulfreiheitsgesetz vom 31.10.2006 (GVBl. Nordrhein-Westfalen S. 474) 
HmbHG – Hamburgisches Hochschulgesetz vom 26.6.2007 (GVBl. I Hamburg S. 192) 
HochSchG  – Hochschulgesetz vom 19.12.2006 (GVBl. Rheinland-Pfalz S. 438) 
HSchulG HE  – Hessisches Hochschulgesetz vom 18.12.2006 (GVBl. I Hessen S. 713) 
HSG – Gesetz über die Hochschulen und das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein – 

Hochschulgesetz vom 28.2.2007 (GVOBl. Schleswig-Holstein S. 184) 
HSG-LSA – Hochschulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt vom 21.3.2006 (GVBl. Sachsen-Anhalt 

S. 102, 124) 
LHG – Gesetz über die Hochschulen und Berufsakademien in Baden-Württemberg 

(Landeshochschulgesetz) vom 19.12.2005 (GBl. Baden-Württemberg S. 794) 
LHG M-V – Gesetz über die Hochschulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern 

(Landeshochschulgesetz -) vom 10.7.2006 (GVOBl. Mecklenburg-Vorpommern S. 539) 
NHG – Niedersächsisches Hochschulgesetz vom 26.2.2007 (GVBl. Niedersachsen S. 69) 
SächsHG  – Sächsisches Hochschulgesetz vom 15.12.2006 (SächsGVBl. S. 515) (Novelle in 

Diskussion) 
ThürHG – Thüringer Hochschulgesetz vom 21.12.2006 (GVBl. Thüringen S. 601) 
UG – Gesetz über die Universität des Saarlandes vom 12.7.2006 (Amtsbl. Saarland S. 1226).  
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Anlage 6  Graduiertenförderungsgesetze und –verordnungen 

BayEFG – Bayerisches Eliteförderungsgesetz vom 26. April 2005 (GVBl S. 104, BayRS 2230-2-3-
WFK) 

DVBayEFG – Verordnung zur Durchführung des Eliteförderungsgesetzes vom 30.06.2005 (GVBI 
Bayern, S. 248) 

Grad FG – Gesetz zur Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses Sachsen-
Anhalt vom 30. Juli 2001 (GVBl. LSA 2001, S. 318), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. 
März 2004 (GVBl. LSA 2004, S. 234) 

GradFVO – Verordnung über die Durchführung des Graduiertenförderungsgesetzes Sachsen-Anhalt 
vom 2. Juni 1992 (GVBl. LSA 1992, S. 402), zuletzt geändert durch Verordnung vom 7. 
Dezember 2001 (GVBl. LSA 2001, S. 540) 

GradV – Graduiertenförderungsverordnung Brandenburg vom 15. September 2000 (GVBl.II/00, Nr. 
18, S. 325) 

GrFG-NW – Gesetz zur Förderung wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses des Landes 
Nordrhein-Westfalen vom 26. Juni 1984 (GVBl. Nordrhein-Westfalen 38.1984, 31, S. 363) 

HmbNFG – Hamburgisches Gesetz zur Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen 
Nachwuchses vom 7. November 1984 (HmbGVBl. 1984, S. 225), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 11. Juli 2007 (HmbGVBl. 2007, S. 236) 

HmbNFVO – Verordnung zur Durchführung des Hamburgischen Gesetzes zur Förderung des 
wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses vom 15. Januar 1985 (HmbGVBl. 1985, S. 
29), zuletzt geändert am 11. Juli 2007 (HmbGVBl. 2007, S. 236) 

LGFG – Gesetz Nr. 1170 zur Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses 
Saarland vom 10. Oktober 1984 (Amtsbl. Saarland 1984, S.1137) zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 26. November 2003 (Amtsbl. Saarland 2003, S.2935 [2939], LGFG – DVO – Verordnung 
zur Durchführung des Gesetzes zur Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen 
Nachwuchses vom 29. November 1984 [Amtsbl. Saarland 1984, S. 1281), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 7.November 2001 (Amtsbl. Saarland 2001, S. 2158 [2174]) 

LGFG – Gesetz zur Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses Baden-
Württemberg vom 23. Juli 1984 zuletzt geändert am 23. Juli 1993 (GBl. Baden-Württemberg 
1993, 19, S. 477)  

LGFG – Gesetz zur Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses im Land 
Mecklenburg-Vorpommern vom 23. Februar 1993 (GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 221-4), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 20. Juli 2006 (GVOBl. M-V 2006, S. 576) 

LGFG – Landesgraduiertenförderungsgesetz Rheinland-Pfalz vom 6. Juli 1984 (GVBl 1984, S. 147f.)  
LGFG-DVO – Landesverordnung zur Durchführung des Landesgraduiertenförderungsgesetzes 

Rheinland-Pfalz vom 4. September 1984 (GVBl 1984, S. 189), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 28. August 2001 (GVBl. 2001, S. 210) 

LGFVO – Verordnung des Wissenschaftsministeriums zur Durchführung des 
Landesgraduiertenförderungsgesetzes Baden-Württemberg vom 20. Mai 2001 (GBl. Baden-
Württemberg 2001, S. 278) 

LGFVO M-V – Landesgraduiertenförderungsverordnung Mecklenburg-Vorpommern vom 14. 
September 2000 (GVOBl. M-V 2001 S. 52), zuletzt geändert durch Verordnung vom 8. August 
2001 (GVOBl. M-V S. 356) 

NaFöG – Gesetz zur Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses Berlin vom 
7. Juni 2005 (GVBl. S. 339)  

NaFöVO – Verordnung zur Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses Berlin 
vom 24. Oktober 1984 (GVBl. S. 1552), zuletzt geändert durch Verordnung vom 5. November 
2003 (GVBl. S. 539)  

Niedersächsisches Graduiertenförderungsgesetz vom 17. November 1984 (Nds.GVBl. S. 257), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 20. November 2001 (Nds.GVBl. S. 701); aufgehoben zum 1. Januar 
2006 

Ordnung für die Durchführung des Doktorandenstipendien-Programms an der Universität Bremen in 
der Fassung des Beschlusses Nr. 7103 des Akademischen Senates vom 17. Mai 1995. 
http://www.forschungsförderung.uni-bremen.de (Zugriff am 7.8.2007) 
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SächsLStipVO – Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst über 
die Vergabe von Sächsischen Landesstipendien vom 14. Februar 2001 (GVBl. Sachsen 2001, 4, 
S. 144) 

StpVO - Landesverordnung über die Förderung des wissenschaftlichen und des künstlerischen 
Nachwuchses in Schleswig-Holstein vom 8. August 2005 (NBl. MWV 2005, S. 462) 

ThürGFVO – Thüringer Graduiertenförderungsverordnung vom 3. Juni 1993 (GVBl. Thüringen 1993, 
18, S. 385), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. Mai 2005 (GVBl. Thüringen 2005, 7, S. 169) 
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Anlage 7 Übersicht zu empirischen Studien1

Anm.: Eingrenzung auf überregionale/ als Vergleichsbasis für bestimmte Subpopulationen relevante Studien 

                                                          
1 Autor: Rene Krempkow (HoF) 

Untersuchungsgegen-
stand: Verf., (Institution)

Erhebungs-
design 

Befragten-
zahl (-Jahr) 

Rücklauf-
quote  

Aussagekraft insbes. 
für: 

Lektüre für 
Einstieg 

Promovierende: (s. auch Lit.-verz.) 

Metz-Göckel/ Selent 2004 
(HDZ Dortmund) 

Querschnitt-
studie 

112 (2003) 41% 4/5 externe Promovieren-
de (ohne Ingenieurwiss.) 

Abschlußbe-
richt (HDZ) 

Mues u.a. 2004 (THESIS) Querschnitt-
studie 

ca. 10.000 
(2004) 

~14% (eig. Be-
rechn., s. Bern-
ing/ Falk 2005) 

bundesweit (aber tenden-
ziell thematisch Interes-
sierte wg. Selbstrekrut. ?) 

DUZ spezial 
10/2004: 12-22 
www.duz.de  

Berning/ Falk 2005, 2006 
(IHF München) 

Querschnitt-
studie 

ca. 3.000   
+ 700 Prof. 
(2003/2004) 

ca. 21% (ohne 
Med. 25%) 

einzige repräsentative 
landesweite Studie, für 
Bayern 

Berning/ Falk  
in DUZ spezial 
10/2004, S. 9 

Matthes, Wirth u. Mögerle 
2006 (Uni Zürich) 

Querschnitt-
studie 

281 (2004) 53% Kommunikationswissen-
schaftler in D, CH, A 

IHF-Beiträge z. 
Hofo 4/2006 

Krempkow u.a. 2006 (TU 
Dresden/ KfBH)  

Sekundär-
datenanalyse

331 an 3 HS 
(2001-2003) 

52% in der Lehre tätige wiss. 
Mitarb. und Professoren 

1. Sächs. Hoch-
schulbericht 

Falkenhagen 2007 Querschnitt 363 (2007) 61% Frage Prom. als Studium? Arbeitsbericht 
Promovierte: 
Röbbecke/ Simon 2001 
(WZB) 

Querschnitt-
studie 

470 an 3 HS 
Berlin (2000) 

71% Stipendiaten nach Ber-
liner Nafög, hoch selektiv 

WZB-Publikat. 
P01 – 001  

Enders/ Bornmann 2001/ 
2003 (WZ1/ INCHER 
Kassel) 

Kohorten-
vergleich 
(auch 
Nichtprom.) 

2.244  
(1999) 

52% Nur sechs Fächer, aber 
einzige repräs. bundes-
weite Studie (f. d. Fächer)

Tagesspiegel  
15.11.2001/ 
Presseinfo 

Enders 2005 (CHEPS) Querschnitt-
studie 

142 (2005) 55% Befragung v. Stipendiaten 
und ihrer Betreuer/ VDs 

edition der 
HBS Nr. 160 

Habilitierende/ Habili-
tierte:  
Berning/ Harnier/ Hof-
mann 2001 (IHF Mün-
chen) 

Querschnitt-
studie 

326/ 200 
(1999) 

54%/ 50% Habilitierte/ Habilitanden 
in 12 Fächern an staatl.  
Universitäten + Eichstädt 

IHF-Monogr.  
57 (www.ihf-
bayern.de) 

Lincke/ Paletschek 2003 
(Verbd. Deutscher Histori-
ker(innen)/ Nawu-Initiat.) 

Querschnitt-
studie 

Prof.: 541,  
PD: 280  
(2002/ 2003) 

Prof.: 51%,  
PD: 54% 

Historiker, bundesweit, 
u.a. int. Zitate zu Pro-
blemen der Bundesstat. 

www.hsozkult.
de  

Enders/ Mugabushaka 
2004/ 2005 (DFG) 

Kohorten-
vergleich 

1.422  
(2002) 

62% DFG-Stipendiaten, daher 
hoch selektiv und Fächer-
Bias (72% Math./Nat., 
25% Gesowi, 3% Ing.) 

Presseinfo/ 
DFG-Infobrief 
www.dfg.de

Juniorprofessuren (JP): 
Junge Akad.´04 (BBAdW) Querschnitt 89 (2003) 74% breitere Fächer-/ HS-vert. JA-Homepage 

Vizepräsident für For-
schung 2004 (HU Berlin) 

Querschnitt-
studie 

45  
(2004) 

Vollerhebung breite Fächervert., aber 
nur 1 Hochschule (dafür 
längster Vorlauf bei JP) 

www.hu-
berlin.de  

Haase/ Urban´05 (DPG) Querschnitt 52 (2004) 92% nur Physik, bundesweit  DPG-Publik. 
Federkeil/ Buch´07 (CHE) Querschnitt 367  

(2006) 
47% weitgehd. repräs. JP-befr. 

+ Befr. der HS-Leitungen 
www.che.de  

Stufenübergreifend: 
Krimmer u.a. 2006 
(WIKA-Studie) 

Querschnitt, 
retrospektiv 

1156  
(2002/2003) 

67%  repräsentative Prof.-
befragung, Genderaspekte 

BMBF-
Broschüre  

Bracht/ Teichler 2007 
(INCHER Kassel) 

Querschnitt, 
retrospektiv 

Ca. 1500  
(2007) 

ca. 34% repräsentative Prof.- und 
Mitarbeiterbefragung 

Vorabbericht 
im BuWiN 

Studierende: 
Bargel/ Röhl  2006 (Kon-
stanzer AG Hochschulfor-
schung 

wiederholter 
Querschnitt 

18838 (1993-
2004, fünf 
Erhebungen) 

36-40% bundesweite Befragung 
von Studierenden (ab 5. 
Fachsemester einbezogen)

BMBF-
Broschüre 
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Auswertung der verfügbaren2 Befragungen nach Themenschwerpunkten   
Bezüglich der verfügbaren Befragungen zur wissenschaftlichen Nachwuchsförderung wurde für den Bericht 
eine vergleichende Gegenüberstellung ihrer Ergebnisse bzw. Auswertung nach Schwerpunkten vorgenommen, 
die sich aus den häufig gewählten Themen dieser Befragungen ergeben:  

(Selbst)Selektionsprozesse bei der Rekrutierung 
- Zugang zu/ Finanzierung der wiss. Qualifikation (Lebensunterhalt, Forschungskosten)  
- Soziale Herkunft von Nachwuchswissenschaftlern im Vergleich zu HSA insgesamt 

Beratung, Betreuung und Einbindung 
- Beratungs- u. Betreuungsmöglichkeiten (u.a. kollegiale Beratung/ Betreuer der Diss.) 
- Integration in die Scientific Community (u.a. Möglichkeit zu Tagungsteilnahme, Vorträgen) 

Qualifikationsverlauf 
- Qualifikationsverlauf (Dauer, Abbruch/Erfolg, Überbrückung u.ä.) 
- Belastungen und Probleme, die das Arbeiten an der Qualifikation behindern  

Beruflicher Verbleib und Zukunftsperspektiven 
- Berufliche Tätigkeiten, berufliche Zufriedenheit und berufliches Erfolgserleben neben/ nach der wiss. 

Qualifikation (ggf. Qualifikations- und Erwerbsverlauf, soziale und geschlechtsspezifische Selektion, 
Mobilität) 

- Zukunftsperspektiven 

Die Auswertung der Studien erfolgte hierbei strikt fächerkulturbezogen und unter Beachtung der Geschlech-
terspezifik.3

Perspektiven 
Es erscheint sinnvoll und notwendig, neben der Darstellung ausgewählter Ergebnisse auf die Grenzen der Aus-
sagekraft vorliegender Studien und auf die Notwendigkeit insbesondere einer solide finanzierten Promovie-
rendenbefragung hinzuweisen, um künftig belastbarere Ergebnisse zu erzielen. Dabei wäre ein besonderes 
Augenmerk auf der Verringerung von Selbstselektionseffekten durch höhere Rücklaufquoten und die Kontrol-
le von so genannten Biaseffekten zu richten (vgl. z.B. Krempkow 2005c).  

                                                          
2  Bei der Recherche der verfügbaren Befragungen wurde in mehreren Schritten vorgegangen: Im ersten Schritt wurden 

Recherchen im Datenbanksystem ids (Informations- und Dokumentationssystem Hochschule) durchgeführt. Dies ver-
einigt Datenbanken u.a. der Hochschulrektorenkonferenz, der Sondersammelgebiete von Hochschulbibliotheken und 
der Hochschulforschungseinrichtungen wie INCHER Kassel und IHF München. Im zweiten Schritt wurden alle he-
rangezogenen Studien auf Hinweise zu weiteren verwendbaren Studien überprüft. Darüber hinaus wurden einschlägig 
arbeitende Kollegen konsultiert. Damit lehnt sich die Vorgehensweise an die für einschlägige Metaanalysen an (vgl. 
z.B. Trapmann, Hell, Weigand & Schuler 2007). Außerdem wurde eine Anfrage über den Emailverteiler der Initiativ-
gruppe Absolventenstudien beim INCHER Kassel versendet sowie die resultierende Literaturliste dem Fachbeirat des 
BMBF für das Projekt vorgelegt. Dies ergab mehrere Hinweise auf weitere Studien, wofür wir an dieser Stelle danken 
möchten.  

3  Die Auswertung von Veröffentlichungen zu weiteren (geplanten bzw. bisher bekannten) Befragungen erfolgte, soweit 
die Ergebnisse bis Juni 2007 vorlagen.. Dies könnte in künftigen Berichten ggf. um so ausführlicher geschehen. Bis-
her bekannt sind folgende Studien, zu denen voraussichtlich 2007 oder 2008 entsprechende Ergebnisse vorliegen: > 
Reinhardt u.a. (Thesis): Eurodoc-survey mit EU-weit ca. 200.000 Befragten (vgl. THESE 65)

 > Enders / Kottmann (CHEPS): Promovierendenbefragung insbes. unter Berücksichtigung von Graduiertenkollegs  
 > Hornbostel / Hauss (IFQ Bonn): bundesweite Panelstudie zum wiss. Nachwuchs, insbes. DFG-geförderte  
 > Senger/ Minks/ Fischer  (TU KL/ HIS): Bildungsbedarfsanalyse mittels Promovierendenbefragung an 24 HS 
 > HS-Evaluierungsverbund Süd-West (Uni Mainz): landesweite Promovierten- u. Absolventenbefragung 



Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 307 – Drucksache 16/8491

Abkürzungsverzeichnis 

AA   Auswärtiges Amt 
AAUP   American Association of University Professors 
ACP   Region Afrika-Karibik-Pazifik 
AGG   Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz 
AHU   Assistants Hospitaliers Universitaires 
AiO   Assistent in Opleiding/Assistent in Ausbildung (Niederlande) 
ATER   Attaché Temporaire d´ Enseignment et de Recherche 
AvH   Alexander von Humboldt-Stiftung 
Av-Glei  Ausführungsvereinbarung Gleichstellung 
AWI   Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung 
BA   Bachelor 
BAT   Bundes-Angestelltentarifvertrag 
BayEFG Bayerisches Eliteförderungsgesetz 
BayHSchG Bayrisches Hochschulgesetz 
BayHSchPG Bayerisches Hochschulpersonalgesetz 
BbgHG  Gesetz über die Hochschulen des Landes Brandenburg - 

Brandenburgisches Hochschulgesetz 
BB   Brandenburg 
BDA   Bundesvereinigung der Deutscher Arbeitgeberverbände 
BDI   Berufsverband der Deutschen Industrie 
BE   Berlin 
BerlHG Gesetz über die Hochschulen im Land Berlin - Berliner 

Hochschulgesetz 
BGSS   Berlin Graduate School of Social Sciences 
BIGS Bonn International Graduate School in Mathematics, Physics and 

Astronomy 
BIP Bruttoinlandsprodukt 
BKGG   Bundeskindergeldgesetz 
BLK   Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und  
   Forschungsförderung 
BMAS   Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
BMBF   Bundesministerium für Bildung und Forschung 
BMELV  Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
   Verbraucherschutz 
BMF   Bundesministerium der Finanzen 
BMFSFJ  Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
BMG   Bundesministerium für Gesundheit 
BMI   Bundesministerium des Innern 
BMJ   Bundesministerium der Justiz 
BMU   Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 
BMVBS  Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung 
BMVg   Bundesministerium der Verteidigung 
BMWi   Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 
BMZ   Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
   Entwicklung 
BReg   Bundesregierung 
BRRG   Beamtenrechtsrahmengesetz 
BuKoF Bundeskonferenz der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten an 

Hochschulen 
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BT Deutscher Bundestag 
BR Bundesrat 
BW   Baden-Württemberg 
BY   Bayern 
CAO-NU  Collective Arbeidsovereen-Komst Nederlandse Universiteiten
CAPES  Coordenação de Cooperação e Intercâmbio, Ministério da Educaçao 
CAS   Chinesische Akademie der Wissenschaften 
CCA   Chefs de Clinque-Assistants 
CEMAGREF  Institut de recherche pour l'ingénierie de l'agriculture et de 

l'environnement 
CEWS   Kompetenzzentrum Frauen in Wissenschaft und Forschung 
CHE Zentrum für Hochschulentwicklung 
CHEPS Center for Higher Education Policy Studies  
CIRGE  Center for Innovation and Research in Graduate Education 
CNER   Comité national d’évaluation de la recherche 
CNRS   Centre National de Recherche Scientifique 
CNU   Conseil National des Universités 
COFUND  Cofunding of regional, national or international programmes 
   Kofinanzierung regionaler, nationaler oder internationaler Programme
CONICYT  Comisión Nacional de Investigación Cientifíca y Tecnológica 
CORDIS  Community Research and Development Information Service 
CRUI   Conferenza Permanente die Rettori delle Università Italiane 
CRUP   Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas 
CSC   China Scholarship Council 
C1-C4   Besoldungsgruppen für Hochschullehrer bis 2005 
D   didaktische Leistungen 
DAAD   Deutscher Akademischer Austausch Dienst 
DArt   Doctor of Art 
DBA   Doctor of Business Administration 
DBV Deutsche Beamten-Versicherung öffentliche Lebens- und Renten-

Versicherungsanstalt 
DEA   Diplôme d'Études Approfondies (Frankreich) 
DEKRA  Deutscher Kraftfahrzeug-Überwachungsverein 
DFG   Deutsche Forschungsgemeinschaft 
DIHK   Die Deutsche Industrie- und Handelskammer 
DIPS   Dahlem International Postgraduate School Chemistry 
DIW   Deutsche Instituts für Wirtschaftsforschung 
DKFZ   Deutsches Krebsforschungszentrum 
DMus   Doctor of Music 
DQR   Deutscher Qualifikationsrahmen 
ECTS   European Credit Transfer System 
EdD   educational doctorate 
EECA   Asien, Osteuropa und Zentralasien 
EFR   Der Europäische Forschungsraum 
EG   Europäische Gemeinschaft 
EGIDE  échange sur la gestion de l'information dans l'entreprise 
EIF   Intra-European Fellowships 
ELSA   External staff online Submission Application 
ENA   École Nationale d’Administration 
ENWAT  International Doctoral Program Environment Water 
EPSS   Electronic Proposal Submission System 
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EPST   Établissements Publics à Caractère Scientifique et Technologique 
EPSO   Europäische Amt für Personalauswahl 
EQR   Europäischer Qualifikationsrahmen 
ERASMUS European Region Action Scheme for the Mobility of University 

Students 
ERC   European Resuscitation Council 
ERA-CAREERS europäisches Portal für mobile Wissenschaftler 
ERA-LINK  Vernetzung europäischer Wissenschaftler in der Diaspora 
ERA-MORE  europäisches Netzwerk von Mobilitätszentren 
ERG   European Reintegration Grants 
EST   Marie Curie Host Fellowships for Early Stage Researchers 
ETI   Europäisches Technologieinstitut 
EU   Europäische Union 
EUA   European University Association 
EURAB  European Research Advisory Board 
EURATOM  Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft 
EURODOC  European Council of doctoral candidates and young researchers 
EUROSCIENCE European Association for the Promotion of Science and Technology 
EUROSTAT  Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften 
EURYDICE  Europäische Informationsstelle 
EURYI  European Young Investigator 
EXA   Marie Curie Excellence Awards 
EXC   Marie Curie Chairs 
EXT   Marie Curie Excellence Grants 
   Beihilfen für Spitzenforschungsteams 
FAU   Friedrich-Alexander-Universität 
FH   Fachhochschule 
FhG   Frauenhofer-Gesellschaft 
FNK Forschungs-und Nachwuchsförderungskommission der Universität 

Bremen 
FONCYT  Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica 
FuE   Forschung und Entwicklung 
FZJ   Forschungszentrum Jülich 
G   Grad Dr. habil. 
GD   Generaldirektion 
GEW   Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 
GFG   Graduiertenförderungsgesetz 
GFS   Gemeinsame Forschungsstelle 
GFVO   Graduiertenförderungsverordnung 
GG   Grundgesetz 
GH   Gesamthochschule 
GK   Gradiertenkolleg 
Grad FG  Graduiertenförderungsgesetz 
GradFVO  Graduiertenförderungsverordnung 
GradV   Graduiertenförderungsverordnung 
GrFG-NW  Graduiertenförderungsgesetz Nordrhein-Westfalen 
GRICES  Gabinete de Relações Internacionais da Ciência e do Ensino Superior 
GSCB   Graduate School of Chemistry and Biochemistry 
GSI   Gesellschaft für Schwerionenforschung 
GSO   German Scholars Organization 
GWK   Gemeinsame Wissenschaftskonferenz 
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HB   Bremen 
HBO   Hochschulen für höhere Berufsbildung (Niederlande)
HE   Hessen 
HEP   Hochschulerneuerungsprogramm 
HFG   Hochschulfreiheitsgesetz 
HGF   Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren
HGS-MCB  Helmholtz Graduate School Molecular Cell Biology 
HH   Hamburg 
HIGRADE Helmholtz Interdisciplinary Graduate School for Environmental 

Research 
HmbHG  Hamburgisches Hochschulgesetz 
HmbNFG Hamburgisches Gesetz zur Förderung des wissenschaftlichen und 

künstlerischen Nachwuchses 
HmbNFVO Verordnung zur Durchführung des Hamburgischen Gesetzes zur 

Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses 
HochSchG  Hochschulgesetz 
HoF   Institut für Hochschulforschung Wittenberg 
HRG   Hochschulrahmengesetz 
HRK   Hochschulrektorenkonferenz 
HSA   Hochschulabschluss 
HS   Hochschule 
HSG   Hochschulgesetz 
HSG-LSA  Hochschulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt 
HSL   Hessisches Statistisches Landesamt 
HSP   Hochschulsonderprogramm 
HWP   Hochschul- und Wissenschaftsprogramm 
HZB   Hochschulzugangsberechtigung 
HZI Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung 
ICPC International Cooperation Partner Country 
IAPP Industry-Academia Partnerships and Pathways 
IEF Intra-European Fellowships 
IFQ Institut für Forschungsinformation und Qualitätssicherung 
IGK Internationale Graduiertenkollegs 
IGSN International Graduate School of Neurosciences 
IGSS International Graduate School in Sociology 
IHF Bayerische Staatsinstitut für Hochschulforschung und 

Hochschulplanung München 
IHK Industrie- und Handelskammer 
IIF Incoming International Fellowships 
IMPAFEL Impact assessment of the Marie Curie fellowships 
IMPRS  International Max Planck Research Schools 
IMPRS-SPCE  IMPRS on the Social and Political Constitution of the Economy 
INCHER  Internationales Zentrum für Hochschulforschung Kassel 
INED    Institut National d'Etudes Demographiques 
INRA   Institut National de Recherche Agronomique  
INRETS   Institut National de REcherche sur les Transports et leur Sécurité  
INRIA   Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique  
INSERM  Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale  
IOF   International Outgoing Fellowships 
IPAG   International Ph.D.-Program for Agricultural Sciences in Göttingen 
IPP   International PHD Program 
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IPS   Internationales Promotionsprogramm Integrative Plant Science 
IRD   Entwicklungsökonomie 
IRG   International Reintegration Grants 
ISI   System- und Innovationsforschung 
ITN   Initial Training Networks 
IUT   Univérsitaire de Technologie 
JRC    Joint research center 
JSPS   Postdoktorandenstipendien (Japan) 
K   kumulativ 
KIC   Knowledge and Innovation Communities 
KOM   Gesellschaft für berufliche Kompetenzentwicklung GmbH 
KMK   Kultusministerkonferenz 
KMU   Kleine und mittlere Unternehmen 
KNAW  Koninklijke Nederlands Akademie van Wetenschappen 
KOSEF Kurzstipendien für deutsche Ingenieure und Naturwissenschaftler in 

Korea 
KoWi   Koordinierungsstelle EG der deutschen Wissenschaftsorganisationen 
LCPC    Laboratoire Central des Ponts et Chaussées
LERU   League of European Research Universities 
LGFG   Landesgraduiertenförderungsgesetz 
LGFG-DVO Landesverordnung zur Durchführung des 

Landesgraduiertenförderungsgesetzes 
LGFVO  Landesgraduiertenförderungsverordnung 
LHG   Der Bundesverband Liberaler Hochschulgruppen 
LHG   Landeshochschulgesetz 
LHG M-V  Landeshochschulgesetz Mecklenburg-Vorpommern 
LL.M   Master of Laws 
MA   Master 
MAE   Ministère des Affaires Etrangères 
MBA   Master of Business Administration 
MD   Medizinischer Doktor 
MDC   Max-Delbrück-Zentrum 
MEC   Ministerio de Educación y Ciencia 
MGSE   Munich Graduate School of Economics 
MINOCW  Ministerie von Onderwijs, Culturen en Wetenshap 
MLU   Martin-Luther-Universität Halle/Wittenberg 
MLP    Marschollek, Lautenschläger und Partner 
MNoP   Max-Planck-Network of female Postdocs 
MÖB   Ungarische Stipendienkommission 
MPC   Mediterrane Partnerschaftsländer 
MPG   Max-Planck-Gesellschaft 
MuSchG  Mutterschutzgesetz 
MuT   Mentorin und Training (Netzwerk) 
MV   Mecklenburg-Vorpommern 
NaFöG   Nachwuchsförderungsgesetz 
NaFöVO  Nachwuchsförderungsverordnung 
NHG   Niedersächsisches Hochschulgesetz 
NI   Niedersachsen 
NIH   National institutes of health 
NSF   National Science Foundation 
NSC   National Science Council 
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NW   Nordrhein-Westfalen 
NWO   Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 
OC&W  Ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 
OECD   Organisation for Economic Co-operation and Development 
OIF   Outgoing International Fellowships 
OiO onderzoeker in opleiding, Niederlande (Forscher in Ausbildung) 
OWP overig wetenschappelijk personeel, Niederlande (sonstiges 

wissenschaftliches Personal) 
PhD   Doctor of philosophy 
PHD   DAAD-Programm „Promotion an Hochschulen in Deutschland“ 
PHU   Praticiens Hospiatliers Universitäres 
PIP   Physics International Postgraduate 
PIPES   Postgraduate International Process Engineering School 
PI3K   Phosphoinositide-3 kinase 
PPP   Programme des Projektbezogenen Personenaustausches (DAAD) 
PRES   Pôles de Recherche et d’Enseignement Supérieur (Frankreich) 
PwC   Pricewaterhouse Coopers 
RAE   Research Assessment Exercise 
RIF-EDSE Rencontres de l’Ichtyologie Française - Congrès de l'Ecole Doctorale 

Sciences de l'Environnement 
RERS   Repères et références statistiques 
RP   Rheinland-Pfalz 
RP1 – RP7  Rahmenprogramm 1-7 
RTN   Marie Curie Research Training Networks 
   Forschungsausbildungsnetzwerke 
RUSE   Research Unit for the Sociology of Education 
RWTH   Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen 
R&D   Research & Development 
SächsHG  Sächsisches Hochschulgesetz 
SächsLStipVO Sächsische Landesstipendienverordnung 
SCF   Marie Curie Conferences and Training Courses 
SFB   Sonderforschungsbereich (DFG-Förderprogramm) 
SGB   Sozialgesetzbuch 
SH   Schleswig-Holstein 
SL   Saarland 
SN   Sachsen 
SR   Sonderregelung 
ST   Sachsen - Anhalt 
STINT   Stiftelsen för Internationalisering av högre utbildning och forskning 
StiRa   StipendiatInnenrat 
StpVO   Stipendiumsverordnung 
SULF   Swedish Association of University Teachers 
SWS   Semesterwochenstunden 
TH   Thüringen 
THESIS  Interdisziplinäres Netzwerk für Promovierende und Promovierte 
ThürGFVO  Thüringer Graduiertenförderungsverordnung 
ThürHG  Thüringer Hochschulgesetz 
TFB   Transfer-Berichte (DFG-Förderprogramm) 
TOK   Marie Curie Host Fellowships for the Transfer of Knowledge 
TOK-DEV  Marie Curie Development Scheme 
   Maßnahmen zur Entwicklung des Forschungspotentials 



Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 313 – Drucksache 16/8491

TOK-IAP  Marie Curie Industry Academia Strategic Partnership Scheme 
TRF   Thailand Research Fund 
TRR   Transregio (DFG-Förderprogramm) 
TV-L   Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder 
TVöD   Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 
TzBFG  Teilzeit-und Befristungsgesetz 
UFZ   Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung 
UG   Gesetz über die Universität des Saarlandes 
UHD   universitair hoofddocent, Niederlande (Senior Lecturer) 
UKCGE  UK Council for Graduate Education 
UD   universitair docent, Niederlande (University Lecturer) 
UMR   unités mixtes de recherches 
UNetS Umweltnetzwerk UNetS der Stipendiaten/-innen der Deutschen 

Bundesstiftung Umwelt 
USA United States of America 
V   Vortrag 
VerfGH  Verfassungsgerichtshof 
VINNOVA   Verket för innovationssystem 
VSNU   Vereinigung von Universitäten in den Niederlanden 
VZÄ   Personalkapazität 
WBC   Region Lateinamerika, westlicher Balkan 
WGL   Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz 
WHW   Gesetz zur Hochschulbildung und zur wissenschaftlichen 

Forschung, Niederlande 
WR   Wissenschaftsrat 
W1-W3  Besoldungsgruppen 
ZAOD   Zahl der Absolventen ohne Doktorgrad 
ZEW   Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung 
ZVD   Zahl der verliehenen Doktorgrade 
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